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Vorbemerkung 
Bei den nachstehend aufgeführten Rechtsvorschriften handelt es sich um solche, die 
im jeweiligen Geschäftsjahr erlassen worden sind und für die die Deutsche Renten-
versicherung Bund (bzw. ihren Vorgängerinstitutionen) im Berichtszeitraum auch 
dann, wenn sie später in Kraft treten, die entsprechenden Vorbereitungen für ihre 
Durchführung treffen musste. Die Zusammenstellung beginnt mit dem Jahr 1989, da 
aus diesem Jahr das Rentenreformgesetz 1992 stammt, dass die bisher in unter-
schiedlichen Gesetzen geregelten Vorschriften für die Angestellten-, Arbeiterrenten- 
und Knappschaftsversicherung zum 1.1.1992 weitgehend vereinheitlichte. Näheres 
dazu siehe unter der Überschrift Gesetzesänderungen 1989 und dem dortigen Glie-
derungspunkt „Gesetz zur Rentenreform 1992“. 

Die entsprechenden Gesetze hießen Angestelltenversicherungsgesetz, Reichs-
versicherungsordnung für die Arbeiterrentenversicherung und Reichsknappschafts-
gesetz für die knappschaftliche Versicherung. Hier sind aus Vereinfachungsgründen 
nur die Vorschriften der Angestelltenversicherung angeführt, insbesondere auch oh-
ne auf die Besonderheiten der Knappschaft einzugehen. 

Mit der Organisationsreform 2005 wurde auch die Trennung zwischen Angestell-
ten und Arbeitern aufgegeben. 

Nicht berücksichtigt werden hier in der Regel Entwicklungen auf dem Gebiet des 
Rehabilitations-, des Fremdrenten- und dem Gebiet des Über- und zwischenstaatli-
chen Vertragsrechts. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind hier nur 
vereinzelt wiedergegeben. Zur Entwicklung auf diesen Gebieten im Einzelnen wird 
auf die Geschäftsberichte der früheren BfA, des VDR bzw. der Deutschen Renten-
versicherung Bund hingewiesen. 
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Gesetzesänderungen 1989 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz über die Anpassung der Renten der gesetzlich en Rentenversicherung 
und der Geldleistungen der gesetzlichen Unfallversi cherung im Jahre 1989 
vom 9. Mai 1989 (BGBl. I S. 874) 

Durch das RAG 1989 wurden die Bestandsrenten aus Versicherungsfällen bis zum 
30. Juni 1989 für Bezugszeiten ab 1. Juli 1989 um den Vomhundertsatz erhöht, um 
den die allgemeine Bemessungsgrundlage für das Jahr 1989 die des Jahres 1988 in 
vom Hundert übersteigt. Die allgemeine Bemessungsgrundlage beträgt für das Jahr 
1989 30 709,00 DM; sie übersteigt die des Jahres 1988 (29 814,00 DM) um 3,0%. 
Dieser Vomhundertsatz entspricht dem Anstieg des für die Rentenanpassung vorläu-
fig festgestellten durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts aller Versicherten des Jah-
res 1989 gegenüber dem des Jahres 1988. 

Dass sich die Realanpassung der Bestandsrenten im Ergebnis nur auf 2,4 % be-
lief, lag daran, dass sich die „Eigenbeteiligung" der Rentner an ihrem Krankenversi-
cherungsbeitrag zum 1. Juli 1989 von 5,9 % auf 6,45 % erhöht hat (vgl. § 83e Absatz 
2 AVG in Verbindung mit § 247 SGB V in der Fassung des Gesundheitsreformgeset-
zes vom 20. Dezember 1988 –BGBl. I S. 2477 –). Ergab die Anpassung der Rente in 
Verbindung mit dieser erhöhten Eigenbeteiligung einen niedrigeren als den bisheri-
gen Betrag, war – wie auch anlässlich der Rentenanpassungen seit dem 1. Juli 1984 
– der bisherige Betrag weiterzuzahlen. Ein sich auf diese Weise ergebender „Auffüll-
betrag" gilt wiederum als Zuschuss zu den Aufwendungen für die Krankenversiche-
rung. 

Gesetz zur Einführung eines Sozialversicherungsausw eises und zur Änderung 
anderer Sozialgesetze vom 6. Oktober 1989 (BGBl. I S. 1822) 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch wurde um die §§ 95 bis 110 (Sechster Abschnitt) 
ergänzt. 

Diese Vorschriften regeln insbesondere die Einführung eines Sozialversiche-
rungsausweises, die Verpflichtung zur Abgabe von Kontroll- und Sofortmeldungen 
sowie die Einbeziehung geringfügig Beschäftigter in das bestehende Meldeverfahren 
zur Sozialversicherung. Mit dem Gesetz sollen die Voraussetzungen für die Bekämp-
fung illegaler Beschäftigung durch wirksamere Möglichkeiten zur Feststellung der be-
schäftigten Arbeitnehmer und ihres versicherungsrechtlichen Status beim Arbeitge-
ber verbessert, ferner soll dem unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen durch 
beschäftigte Arbeitnehmer sowie dem missbräuchlichen Ausnutzen der Geringfügig-
keitsgrenze entgegengetreten werden. 

Des weiteren wurde die Geringverdienergrenze mit der Geringfügigkeitsgrenze 
harmonisiert und die Geringverdienergrenze übergangsweise auf 610,00 DM monat-
lich festgeschrieben. 

Für den Arbeitgeber ist die Möglichkeit des nachträglichen Beitragsabzugs erwei-
tert worden. 

Die Bußgeldregelungen sind seitdem im Siebten Abschnitt in den §§ 111 bis 113 
enthalten. 

Das erweiterte Meldeverfahren gilt ab 1. Januar 1990. 
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Die Regelungen über den Sozialversicherungsausweis und die Kontrollmeldungen 
treten erst am 1. Juli 1991 in Kraft. 

Für Arbeitnehmer, die ab 1. Juli 1991 zur Mitführung des Sozialversicherungsaus-
weises verpflichtet sind, müssen Sofortmeldungen bereits ab 1. Januar 1990 erstattet 
werden. 

Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Datenerf assungs-Verordnung 
(2.DEVO) vom 5. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2117)/ Dr itte Verordnung zur Ände-
rung der Zweiten Datenübermittlungs-Verordnung (2. DÜVO) vom 5. Dezember 
1989 (BGBl. I S. 2110) 

Die durch das Gesetz zur Einführung eines Sozialversicherungsausweises und zur 
Änderung anderer Sozialgesetze eingeführten neuen Meldepflichten einschließlich 
der Pflicht zur Mitführung eines Sozialversicherungsausweises sind in den oben an-
geführten Rechtsverordnungen mit Wirkung vom 1. Januar 1990 näher ausgestaltet 
worden. Die neuen Regelungen betreffen das Verfahren für die Meldungen, Einhal-
tung von Fristen, Einführung neuer Meldevordrucke, neuer Datensätze etc. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1990 
(Sozialversicherungs-Bezugsgrößenverordnung 1990) v om 7. Dezember 1989 
(BGBl. I S. 2168) 

 Durch die am 1. Januar 1990 in Kraft getretene Verordnung sind 
 das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten für das Jahr 1988, 

 die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ( § 18 SGB IV) für das Jahr 1990, 

 die Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung für das Jahr 1990, 

 die Berechnungsgrundlage für Durchschnittsbeiträge in der Rentenversicherung 
für das Jahr 1990 festgelegt worden. 

Das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten beträgt in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und in der Angestelltenversicherung für 1988 38 896,00 
DM. 

Die Bezugsgröße (§18 SGB IV) beträgt 1990 39 480,00 DM jährlich oder 3 290,00 
DM monatlich; damit beträgt der Hinzuverdienstbetrag gemäß § 25 Absatz 4 Satz 2 
zweiter Halbsatz AVG statt monatlich 450,00 DM für 1990 nunmehr 470,00 DM. 

Die Beitragsbemessungsgrenze beträgt in der gesetzlichen Rentenversicherung 
der Arbeiter und Angestellten 1990 jährlich 75 600,00 DM oder 6 300,00 DM monat-
lich. 

Die Berechnungsgrundlage für den monatlichen Handwerkerpflichtbeitrag (§ 4 Ab-
satz 2 Satz 1 HwVG) und den monatlichen freiwilligen Mindestbeitrag im Sinne von 
Art. 2 § 54a Absatz 2 Satz 1 AnVNG beträgt 1990 3 241,00 DM; danach ergibt sich 
für 1990 ein Mindest(Durchschnitts)Beitrag von 606,00 DM. 

Bekanntmachung der Bezugsgrößen für die Sozialversi cherung und zur Ergän-
zung der Sozialversicherungs-Bezugsgrößenverordnung  1990 vom 7. Dezem-
ber 1989 (BAnz Nr. I237) 

Bezugsgröße in der Sozialversicherung 

Für 1990 beträgt die Bezugsgröße für die Sozialversicherung (§ 18 SGB IV) 39 
480,00 DM im Jahr und 3 290,00 DM im Monat. 
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Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung 

Für 1990 beträgt die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten 75 600,00 DM im Jahr und 6 300,00 DM im Monat. 

Höchst und Mindestbeiträge in der Rentenversicherung 

In der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten beträgt 1990 der 
Höchstbeitrag 1 178,00 DM im Monat und der Mindestbeitrag für pflichtversicherte 
Selbständige 88,00 DM im Monat, für freiwillig Versicherte 103,00 DM im Monat, für 
Handwerker nach § 4 Absatz 6 HwVG in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Nr.1 Buchst. c 
der RV-Beitragsentrichtungsverordnung (RV-BEVO) 242,00 DM im Monat sowie für 
Hebammen nach § 127 Absatz 2 AVG in Verbindung mit Art. 2 § 48c AnVNG und § 2 
Absatz 2 Nr. I3 der RVBEVO 236,00 DM im Monat. 

Durchschnittsbeitrag in der Rentenversicherung 

Der monatliche Regelpflichtbeitrag im Sinne des § 4 Absatz .2 Satz 1 des Handwer-
kerversicherungsgesetzes und der monatliche freiwillige Durchschnittsbeitrag im Sin-
ne des Art. 2 § 54a Absatz 2 Satz 1 AnVNG beträgt 1990 606,00 DM. 

Mindestarbeitsentgelte für Behinderte in der Rentenversicherung 1990 

Die Mindestarbeitsentgelte für Behinderte nach § 8 SVBG betragen 

27 636,00 DM/Jahr 

2 303,00 DM/Monat 

76,77 DM/Kalendertag. 

Verordnung zur Änderung der Arbeitsentgeltverordnun g und der Sach-
bezugsverordnung 1989 vom 12. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2177) 

Arbeitsentgeltverordnung 

Die bisherige jährliche Befristung der Geltungsdauer der ArEV wurde aufgehoben. 
§ 2 Absatz1 Satz 1 ist den Änderungen im Steuerrecht aufgrund der Steuerreform 
1990 angepasst worden. 

Sachbezugsverordnung 

Der Wert der freien Kost und Wohnung einschließlich Heizung und Beleuchtung für 
das Jahr 1990 wurde auf monatlich 540,00 DM, in den Ländern Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Niedersachsen auf monat-
lich 530,00 DM festgesetzt und die Bewertung sonstiger Sachbezüge neu geregelt. 

Ferner ist die Beitragsberechnung bei Belegschaftsrabatten vereinfacht worden. 

Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicheru ng (Rentenreformgesetz 
1992 –RRG 1992 –) vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I S.  2261) 

Durch das RRG 1992, das in seinen wesentlichen Teilen am 1. Januar 1992 in Kraft 
tritt (Art.85), wurde das in zahlreichen Einzelgesetzen enthaltene Rentenrecht der 
Arbeiter, Angestellten und der im Bergbau beschäftigten Arbeitnehmer neu systema-
tisiert und in Art.1 des RRG 1992 in 320 Paragraphen als VI. Buch des Sozialgesetz-
buchs zusammengefasst. 
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Das Gesetz enthält darüber hinaus in den Artikeln 2 bis 79 zahlreiche Änderungen 
anderer Gesetze (zum Beispiel des Schwerbehinderten-, Soldatenversorgungs-, Las-
tenausgleichs- und des Bundesdatenschutzgesetzes). Für die BfA sind von besonde-
rer Bedeutung die Artikel 2 bis 5 und 15 (Änderungen des SGB I, IV, V, X und des 
FRG), um nur die wichtigsten zu nennen. Daran schließen in Artikeln 80 bis 85 
Schlussvorschriften an, unter anderen zum Versicherungskonto und zur Rentenaus-
kunft, zur Rente nach Mindesteinkommen bei „laufenden" Renten, zum In-Kraft-
Treten. 

Das bisherige Vierte Buch der Reichsversicherungsordnung (RVO), das Angestell-
tenversicherungsgesetz (AVG) und das Reichsknappschaftsgesetz (RKG) treten am 
31. Dezember 1991 außer Kraft. Ziel der Neuordnung ist die langfristige Stabilisie-
rung der Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung im Rahmen des beste-
henden Systems. Darüber hinaus werden wichtige 

Strukturelemente der gesetzlichen Rentenversicherung unter besonderer Berück-
sichtigung des Ausbaus familienbezogener Regelungen weiterentwickelt. 

Zu den Kernpunkten der seit 1957 umfassendsten Rentenreform gehören folgen-
de Regelungen: 

§ 3 SGB VI (Beiträge für Lohnersatzleistungen) 

Ab 1992 sind Empfänger von Sozialleistungen (zum Beispiel Krankengeld-, Über-
gangsgeld- oder Arbeitslosengeldbezieher) versicherungspflichtig, wenn sie im letz-
ten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt versicherungspflichtig waren. Die für Sozial-
leistungsbezieher zu zahlenden Beiträge sind damit „echte" Pflichtbeitragszeiten; 
darüber hinaus für eine Übergangszeit zugleich Anrechnungszeiten (weitgehend 
identisch mit den heutigen Ausfallzeiten). Sind Sozialleistungsbezieher nicht zuletzt 
versicherungspflichtig gewesen oder hatten sie nur deshalb keinen Anspruch auf 
Krankengeld, weil sie nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechend 
versichert waren, können sie nach § 4 Absatz 3 SGB VI auf Antrag versicherungs-
pflichtig werden. 

§ 34 SGB VI (Hinzuverdienstregelungen bei Altersrenten) 

In § 34 Absatz 3 SGB VI werden die Hinzuverdienstgrenzen genannt, die von jedem 
Altersrentner vor Vollendung des 65. Lebensjahres bei der Ausübung einer Beschäf-
tigung beachtet werden müssen. Die Hinzuverdienstgrenze beträgt für Altersrenten, 
die als Vollrenten (vgl. § 42 SGB VI) bezogen werden, einheitlich 1/7 der monatlichen 
Bezugsgröße (§ 18 SGB IV). Für Altersrenten, die als Teilrente bezogen werden, gel-
ten individuell zu ermittelnde Hinzuverdienstgrenzen. Sie betragen bei 
– 1/3 der Vollrente das 70,0fache 

– 1/2 der Vollrente das 52,5fache 

– 2/3 der Vollrente das 35,0fache 

des aktuellen Rentenwertes, vervielfältigt mit den Entgeltpunkten (vgl. §§ 63 ff. 
SGB VI) des letzten Kalenderjahres vor Beginn der ersten Rente wegen Alters, min-
destens jedoch 0,5 Entgeltpunkte. Der aktuelle Rentenwert und damit die individuelle 
Hinzuverdienstgrenze verändern sich zum 1. Juli eines jeden JahreS. Die Hinzuver-
dienstgrenze bei Teilrenten ist somit dynamisch gestaltet. Dies gilt auch für die ein-
heitliche Hinzuverdienstgrenze bei Altersvollrenten durch die Anknüpfung an die mo-
natliche Bezugsgröße, die sich jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres ändert. 
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Für Versicherte, die am 31. Dezember 1991 Anspruch auf ein Altersruhegeld vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres haben und bis zu 1 000,00 DM monatlich hinzu-
verdienen dürfen (zum Beispiel beim Bezug eines flexiblen Altersruhegeldes wegen 
Vollendung des 63. Lebensjahres), gilt diese Hinzuverdienstgrenze auch über den 
31. Dezember 1991 hinaus ( § 236 SGB VI). 

Die zurzeit noch bestehende Regelung, dass aus einer gelegentlichen Beschäfti-
gung oder Tätigkeit unbegrenzt hinzuverdient werden darf, gilt ab 1. Januar 1992 
übergangsweise nur noch für Versicherte, die am 31. Dezember 1991 ein Altersru-
hegeld beziehen. 

§ 41 SGB VI (stufenweise Anhebung und Flexibilisierung der Alters-
grenzen von 60 und 63 Jahren) 

Ab 2001 werden die Altersgrenzen von 60 und 63 Jahren bis zur Regelaltersgrenze 
von 65 Jahren stufenweise angehoben. Die vorzeitigen Altersrenten an Schwerbe-
hinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige ( § 37 SGB VI) bleiben hiervon aus-
genommen. Sie können weiterhin vom 60. Lebensjahr an in Anspruch genommen 
werden. 

Die Anhebung der Altersgrenzen erfolgt stufenweise: in den ersten vier Jahren 
jährlich in drei Stufen um jeweils einen Monat (insgesamt drei Monate) und ab 2005 
in jährlich sechs Stufen um jeweils einen Monat (insgesamt sechs Monate). Damit 
werden die Altersgrenze von 63 Jahren im Jahre 2006 und die Altersgrenze von 60 
Jahren im Jahre 2012 auf das 65. Lebensjahr heraufgesetzt sein. 

Es ist möglich, Altersrente vor der höheren Altersgrenze in Anspruch zu nehmen, 
und zwar maximal bis zu drei Jahren, nicht jedoch vor den heutigen Altersgrenzen 
von 60 oder 63 Jahren. 

Die vorzeitige Inanspruchnahme ist mit Rentenabschlägen verbunden ( § 77 SGB 
VI). 

§ 42 SGB VI (Vollrente und Teilrente) 

Ab 1992 ist es möglich, Altersrente als Teilrente oder als Vollrente in Anspruch zu 
nehmen. Die Teilrente kann in Anteilen von einem Drittel, der Hälfte oder zwei Drit-
teln der zustehenden Vollrente beansprucht werden. Dadurch wird ein gleitender 
Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand gefördert. Der Versicherte kann so-
wohl in eingeschränktem Umfang weiterarbeiten als auch einen Teil seiner Altersren-
te in Anspruch nehmen. Je geringer die Teilrente ist, desto höher sind die Hinzuver-
dienstmöglichkeiten. Die Möglichkeit, durch Inanspruchnahme einer Teilrente in den 
Ruhestand „hinein zu gleiten", wird durch arbeitsrechtliche Regelungen unterstützt. 
Arbeitgeber haben im Zusammenwirken mit ihren Beschäftigten verstärkt die Mög-
lichkeit der Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen zu prüfen ( § 42 Absatz 3 SGB VI). 

§ 48 SGB VI (Waisenrenten) 

Die Altersgrenze für Waisenrenten wird vom 25. Lebensjahr auf das 27. Lebensjahr 
heraufgesetzt und damit an die Regelungen im Kindergeldrecht und im Beamtenver-
sorgungsrecht angeglichen. 

§ 56 SGB VI (Kindererziehungszeiten) 

Zu den wichtigsten Änderungen und Verbesserungen bei den Kindererziehungszei-
ten gehören die Ausdehnung der anrechenbaren Kindererziehungszeit auf drei Jahre 
bei Geburten ab 1992, die mehrfache Aufteilung durch Abgabe einer übereinstim-
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menden Erklärung und die Bewertung auch der Erziehungszeiten bis 1985 als 
Pflichtbeitragszeiten. 

§ 57 SGB VI (Berücksichtigungszeiten) 

Als neue rentenrechtliche Zeiten werden Berücksichtigungszeiten eingeführt. Das 
sind Erziehungszeiten bis zum 10. Lebensjahr eines Kindes sowie Zeiten der ehren-
amtlichen Pflege eines Pflegebedürftigen. Berücksichtigungszeiten wegen Kinderer-
ziehung werden sowohl für die Zeit ab 1. Januar 1992 als auch für die Zeit vorher 
gewährt. Diese Zeiten erleichtern die Anspruchsvoraussetzungen für Renten wegen 
Berufs oder Erwerbsunfähigkeit, sie beeinflussen die Gesamtleistungsbewertung 
(vgl. §§ 70 ff. SGB VI) und werden ferner bei der Wartezeit von 35 Jahren für die den 
heutigen flexiblen Altersruhegeldern vergleichbaren Altersrenten (an langjährig Ver-
sicherte sowie Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige) berücksich-
tigt. 

§§ 63 bis 69 SGB VI (Berechnung und Anpassung der Renten) 

Die Höhe einer Rente hängt ab 1992 wie nach aktuellem Recht in erster Linie von 
der Höhe der während des gesamten Versicherungslebens versicherten Arbeitsent-
gelte und Arbeitseinkommen ab, die kalenderjährlich in Entgeltpunkte (heute: Wert-
einheiten) umgerechnet werden. Die beitragsfreien Zeiten – das sind Anrechnungs-
zeiten (weitgehend identisch mit den heutigen Ausfallzeiten), Ersatzzeiten und die 
Zurechnungszeit –erhalten ebenfalls Entgeltpunkte, die sich aus der Gesamtleistung 
an Beiträgen im belegungsfähigen Gesamtzeitraum ergeben (Gesamtleistungsbe-
wertung; vgl. §§ 70 ff. SGB VI). 

Das Sicherungsziel der jeweiligen Rentenart im Verhältnis zur Altersrente be-
stimmt der Rentenartfaktor; durch den Zugangsfaktor, mit dem die Entgeltpunkte ver-
vielfältigt werden (= persönliche Entgeltpunkte) werden Vor oder Nachteile einer un-
terschiedlichen Rentenbezugsdauer ausgeglichen, die bei vorzeitiger oder späterer 
Inanspruchnahme einer Altersrente entstehen. Die neue Rentenformel führt ab 1992 
– ohne den Umweg über die Jahresrente – direkt zur Monatsrente. Der Rentenmo-
natsbetrag ergibt sich, wenn die unter Berücksichtigung des Zugangsfaktors ermittel-
ten persönlichen Entgeltpunkte, der Rentenartfaktor und der aktuelle Rentenwert mit 
ihrem Wert bei Rentenbeginn miteinander vervielfältigt werden. 

Der „aktuelle Wert" übernimmt die Funktion, die in der heutigen Rentenformel der 
allgemeinen Bemessungsgrundlage zukommt. Bei der betragsmäßigen Festlegung 
des aktuellen Rentenwerts wird berücksichtigt, dass der künftige Rentenartfaktor für 
die Altersrente 1,0 (und nicht wie der bisherige Steigerungssatz = 1,5 %) beträgt und 
dass ohne den Umweg über einen Jahresbetrag sofort eine Monatsrente zu errech-
nen ist. Der aktuelle Rentenwert ergibt sich aus dem durch 12 dividierten Produkt des 
bisherigen Steigerungssatzes (1,5 %) und der allgemeinen Bemessungsgrundlage.  

Der aktuelle Rentenwert auf der Basis des Jahres 1990 würde nach der Formel 

 1,5 x 30 709,00 DM 

geteilt 

 12 x 100   

= 38,39 DM betragen. 
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Die Renten werden wie bisher zum 1. Juli eines Jahres angepasst, das geschieht, 
indem der bisherige aktuelle Rentenwert durch den neuen aktuellen Rentenwert er-
setzt wird (§ 65 SGB VI). Dadurch werden künftig spezielle Rentenanpassungsge-
setze entbehrlich. 

§§ 70 bis 78 SGB VI (Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte, Ge-
samtleistungsbewertung) 

Nach § 70 SGB VI werden die Entgeltpunkte für Beitragszeiten in der Weise ermittelt, 
dass die Beitragsbemessungsgrundlage (= versichertes Bruttoarbeitsentgelt) durch 
das Durchschnittsentgelt für dasselbe Kalenderjahr geteilt wird. Dies entspricht dem 
heutigen Recht. Anstelle von heute 100 Werteinheiten ergibt sich künftig ein Entgelt-
punkt. 

Pflichtbeiträge für eine nachgewiesene Berufsausbildung erhalten Entgeltpunkte 
mindestens nach 90 % des Durchschnittsentgelts aller Versicherten; als Pflichtbei-
tragszeiten gelten insoweit stets die ersten 48 Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen 
für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres. 

Die Grundsätze der neuen Gesamtleistungsbewertung, die zu den Schwerpunkten 
der Rentenreform gehört, sind in § 71 SGB VI geregelt. Die Gesamtleistungsbewer-
tung bedeutet eine Abkehr vom „Alles-oder-Nichts-Prinzip" der heutigen Halbbele-
gung aus Pflichtbeiträgen und bringt zugleich eine stärkere Abhängigkeit der Höhe 
der Rente von den geleisteten Beiträgen (Beitragsabhängigkeit und Lohnbezogenheit 
der Rente). 

Danach erhalten beitragsfreie Zeiten, die —anders als bisher — bei Vorliegen ih-
rer Tatbestandsmerkmale immer anzurechnen sind, den Durchschnittswert an Ent-
geltpunkten, der sich aus der Gesamtleistung an Beiträgen im belegungsfähigen Zeit-
raum ergibt. Dies ist entweder der Durchschnittswert aus der sog. Grundbewertung 
aus allen Beiträgen oder der (höhere) Durchschnittswert aus der sog. Vergleichsbe-
wertung aus ausschließlich vollwertigen Beiträgen. 

Beitragsgeminderte Zeiten — dieser Begriff ist neu und bezeichnet Monate, in de-
nen Beiträge mit Anrechnungszeiten zusammentreffen —, erhalten mindestens die 
Entgeltpunkte, die sie als beitragsfreie Zeiten nach der Vergleichsbewertung hätten. 

Der belegungsfähige Gesamtzeitraum umfasst im Allgemeinen die Zeit vom 16. 
Lebensjahr bis zum Eintritt der Minderung der Erwerbsfähigkeit oder bis zum Tod des 
Versicherten oder bis zum Ende des Kalendermonats vor Rentenbeginn. Von diesem 
Gesamtzeitraum sind bestimmte Zeiten, in denen eine Beitragsleistung nicht erwartet 
wird, abzusetzen. 

Berücksichtigungszeiten werden im Rahmen der Gesamtleistungsbewertung so 
behandelt, als ob für sie Beiträge, ausgehend von 75 % des Durchschnittsentgelts al-
ler Versicherten, gezahlt worden wären. 

Der sich aus der Grund oder Vergleichsbewertung ergebende Gesamtleistungs-
wert wird bei Anrechnungszeiten wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit auf 80 % und 
bei Anrechnungszeiten wegen Besuchs einer Schule, Fachschule oder Hochschule 
auf 75 % (jedoch höchstens den Wert für Kindererziehungszeiten) des Gesamtleis-
tungswerts begrenzt (§ 74 SGB VI). Die wertmäßige Begrenzung erfolgt nicht sofort, 
sondern schrittweise über 12 Jahre verteilt (§ 263 Absatz 3 SGB VI). 
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Ausbildungszeiten werden darüber hinaus noch zeitlich — ebenfalls stufenweise 
über 12 Jahre — begrenzt: auf maximal 7 Jahre anstelle von derzeit höchstens 13 
Jahren (§ 252 Absatz 4 SGB VI). 

§ 99 SGB VI (Rentenbeginn) 

Versichertenrenten beginnen künftig einheitlich mit dem Kalendermonat, zu dessen 
Beginn die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Abweichend davon beginnen sie mit 
dem Antragsmonat, wenn der Antrag nicht innerhalb von drei Kalendermonaten ge-
stellt worden ist. 

Hinterbliebenenrenten können längstens für 12 Kalendermonate vor dem An-
tragsmonat gezahlt werden. 

§§ 204 bis 209 SGB VI (Nachzahlung von Beiträgen) 

Auch ab 1992 ist es möglich, für länger zurückliegende Zeiten freiwillige Beiträge 
nachzuzahlen. Weiteren Personenkreisen werden Nachzahlungsmöglichkeiten ein-
geräumt. 

Frauen, die sich ihre Rentenversicherungsbeiträge wegen Heirat haben erstatten 
lassen, können ab 1992 unter erleichterten Voraussetzungen freiwillige Beiträge 
nachzahlen. Es reicht aus, wenn sie versicherungspflichtig oder zur freiwilligen Versi-
cherung berechtigt sind; auf mindestens 24 Pflichtbeiträge, die hierfür heute noch zu-
rückgelegt sein müssen, kommt es ebenso wenig an wie auf eine versicherungs-
pflichtige Beschäftigung im Zeitpunkt der Antragstellung. 

§ 262 SGB VI (Rente nach Mindesteinkommen) 

Die derzeitige Regelung (Anhebung von Pflichtbeiträgen vor 1973) wird auf Bei-
träge bis 1991 ausgedehnt. Unter der Voraussetzung, dass mindestens 35 Jahre an 
rentenrechtlichen Zeiten vorhanden sind (bisher 25 Versicherungsjahre), werden die 
Pflichtbeiträge auf das 1,5fache ihres Wertes angehoben (höchstens auf einen Wert, 
der 75 % des Durchschnittsentgelts aller Versicherten entspricht). Zur Anhebung der 
am 1. Januar 1992 bereits laufend gezahlten Renten vgl. Art. 82 des RRG 1992. 

§ 306 SGB VI (Rentenhöhe bei Rentenanspruch am 31. Dezember 
1991) 

Die Vorschrift enthält den Grundsatz, dass Renten, auf die am 31. Dezember 1991 
ein Anspruch bestand, allein aus Anlass der Rechtsänderung nicht neu zu berechnen 
sind. Bei Unterbrechung der Rentenzahlung von weniger als 24 Kalendermonaten ist 
die Summe der Entgeltpunkte bei Wiederzahlung der Rente nur dann nach neuem 
Recht neu zu bestimmen, wenn während der Unterbrechung Beitragszeiten zurück-
gelegt wurden. 

§§ 307, 308 SGB VI (Umwertung „laufender Renten) 

§ 307 SGB VI regelt die Umwertung am 1. Januar 1992 bereits laufend gezahlter 
Renten in persönliche Entgeltpunkte. Diese „Umwertung" ist erforderlich, damit diese 
Renten künftig unter Verwendung persönlicher Entgeltpunkte durch Vervielfältigung 
mit dem neuen aktuellen Rentenwert zum 1. Juli eines jeden Jahres angepasst wer-
den können. 

In § 308 SGB VI ist festgelegt, wie umgestellte Renten aus Versicherungsfällen 
vor 1957 ab 1. Januar 1992 umzuwerten und neu festzustellen sind. 
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Art. 80 des RRG 1992 (Versicherungskonto und Auskunftserteilung) 

Die Rentenversicherungsträger haben wie bisher darauf hinzuwirken, dass die Versi-
chertenkonten der Versicherten vollständig so gespeichert sind, dass sie jederzeit 
abgerufen werden können (Klärung der Versichertenkonten). Die Versicherten sind 
verpflichtet, an der Kontenklärung mitzuwirken. Neu ist, dass die Rentenversiche-
rungsträger in der Zeit vom 1. Januar 1990 bis 31. Dezember 1991 Rentenauskünfte 
nur auf Antrag des Versicherten erteilen müssen. Dabei ist bei einem voraussichtli-
chen Rentenbeginn vor dem 1. Januar 1992 das bisherige Recht zugrunde zu legen. 
Bei einem voraussichtlichen Rentenbeginn nach dem 31. Dezember 1991 sind vom 
1. Juli 1991 an die Rentenauskünfte unter Anwendung des neuen Rechts zu erteilen. 
Die Vorschrift ist schon zum 1. Januar 1990 in Kraft getreten, damit die Rentenversi-
cherungsträger bereits jetzt die nach dem neuen Recht ab 1. Januar 1992 maßge-
benden Tatbestände erheben dürfen. 

Art. 81 des RRG 1992 (Beitragssatz in den Jahren 1990 und 1991) 

Die Anpassung der Beitragssätze erfolgt künftig auf dem Verordnungswege. 

Durch Art. 81 RRG 1992 ist der Beitragssatz in der Rentenversicherung der Arbei-
ter und Angestellten für die Jahre 1990 und 1991 mit 18,7 % festgeschrieben wor-
den. 

Art. 82 des RRG 1992 (Rente nach Mindesteinkommen bei „laufenden" 
Renten) 

Die Verbesserungen für neue Renten aus § 262 SGB VI (Anhebung von Pflichtbei-
trägen bis 1991) werden auf den Rentenbestand ausgedehnt. Zu diesen Renten ist 
ggf. ein Zuschlag zu zahlen, wenn Pflichtbeiträge nach 1972 berücksichtigt wurden, 
deren Wert im Monatsdurchschnitt unter 6,25 % liegt. Voraussetzung ist ferner, dass 
diese Renten mindestens 35 Jahre umfassen. Hierbei sind die anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahre einschließlich einer Kindererziehungspauschale zu berücksichti-
gen, die bei einem Kind 10 Jahre, bei zwei Kindern 15 Jahre und bei mehr als zwei 
Kindern 20 Jahre beträgt. 

Damit die Rentenversicherungsträger genügend Zeit für die notwendigen Vorar-
beiten haben, gilt Art. 82 bereits seit dem 1. Januar 1990. 

Gesetz zur Anpassung von Eingliederungsleistungen f ür Aussiedler und Über-
siedler (Eingliederungsanpassungsgesetz– EinglAnpG –) vom 22. Dezember 
1989 (BGBl. I S. 2398) 

Das Gesetz sieht ab 1. Januar 1990 für den Personenkreis der Aussiedler und Über-
siedler anstelle der Zahlung von Arbeitslosengeld die Zahlung eines Eingliederungs-
geldes vor (§ 62a AFG). Dieses Eingliederungsgeld steht bei der Anwendung ein-
schlägiger Vorschriften des AVG (zum Beispiel Ausfallzeiten im Sinne des § 36 Ab-
satz 1 Nr. I3a AVG) dem Arbeitslosengeld gleich. 

Die Bundesanstalt für Arbeit hat für Zeiten des Bezuges von Eingliederungsgeld 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen (§ 112a AVG). Beitrags-
pflicht entsteht unabhängig davon, ob die Ausfallzeit bei der Rentenfeststellung anzu-
rechnen ist oder durch eine Beitragszeit oder Ersatzzeit verdrängt wird. Für die Be-
rechnung des Beitrages zur Rentenversicherung ist die Höhe der Leistung maßge-
bend. 
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Gesetz zur Verlängerung beschäftigungsfördernder Vo rschriften (Beschäfti-
gungsförderungsgesetz 1990 – BeschFG 1990 –) vom 22 . Dezember 1989 
(BGBl. I S. 2406) 

Durch das Beschäftigungsförderungsgesetz ist die Regelung des § 105c AFG über 
den ursprünglich vorgesehenen Wegfalltermin (31. Dezember 1989) hinaus bis zum 
31. Dezember 1995 verlängert worden. Als Folgeänderung wurde unter anderem 
auch Art. 2 § 27a AnVNG neu gefasst. 

Damit ist eine Arbeitslosigkeit als Anspruchsvoraussetzung für die Altersrente we-
gen Arbeitslosigkeit auch ab 1. Januar 1990 weiterhin gegeben, wenn sich der Versi-
cherte nicht uneingeschränkt der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellt. Für Zeiten 
ab 1. Januar 1996 gilt dies nur noch, wenn die Arbeitslosigkeit vor dem 1. Januar 
1996 begonnen und der Versicherte vor diesem Tag das 58. Lebensjahr vollendet 
hat. 

Versorgungsausgleich 

Ergänzung der Bekanntmachung der Rechengrößen für 1 989 zur Durchführung 
des Versorgungsausgleichs in der gesetzlichen Rente nversicherung vom 31. 
Mai 1989 (Bundesanzeiger Nr. I105) und für 1990 vom  28. Dezember 1989 (Bun-
desanzeiger Nr. I242) 

Nach § 83c Absatz .3 AVG gibt der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung bis 
zum 31. Dezember jeden Jahres für das folgende Kalenderjahr für die Umrechnung 
der zu begründenden Rentenanwartschaften in Werteinheiten, für die Ermittlung der 
für Werteinheiten zu zahlenden Beiträge, für die Ermittlung von Werteinheiten, die 
gezahlten Beiträgen entsprechen (§§ 83a Absatz 1, 83b Absatz 1 Satz 2 AVG), und 
für die Ermittlung des in § 83a Absatz 1 Satz 4 AVG bestimmten Höchstbetrages 
Werte bekannt. Durch die Ergänzung der Bekanntmachung der Rechengrößen für 
1989 zur Durchführung des Versorgungsausgleichs in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung vom 31. Mai 1989 wurden die aufgrund der geänderten allgemeinen Be-
messungsgrundlage noch fehlenden Umrechnungsfaktoren für das zweite Halbjahr 
1989 und das erste Halbjahr 1990 neu in die Bekanntmachung aufgenommen. 

Durch die Bekanntmachung der Rechengrößen für 1990 zur Durchführung des 
Versorgungsausgleichs in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 28. Dezember 
1989 wurden die entsprechenden Umrechnungsfaktoren um die bereits bekannten 
Werte für das Jahr 1990 ergänzt. 

Gesetzesänderungen 1990 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicheru ng (Rentenreformgesetz 
1992  RRG 1992) vom 18. Dezember 1989 (BGBl, I S. 2 261) 

Einige Regelungen des Sozialgesetzbuches VI sind bereits am 3. Oktober 1990 im 
Beitrittsgebiet in Kraft getreten. Hierzu gehört § 6 Absatz 1 Nr. I1 und Absatz 2 bis 5 
SGB VI. Nach dieser Vorschrift können sich Angestellte, die aufgrund einer durch 
Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öf-
fentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe sind, auf ihren Antrag 
von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen. Die BfA hat 
sich gegenüber dem Träger der Rentenversicherung/Überleitungsanstalt Sozialversi-
cherung bereit erklärt, diese Befreiungsanträge zu bearbeiten. 
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Gesetz über die Anpassung der Renten der gesetzlich en Rentenversicherung 
und der Geldleistungen der gesetzlichen Unfallversi cherung im Jahre 1990 
vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 986) 

Rentenanpassung 

Durch das RAG 1990 wurden die Bestandsrenten aus Versicherungsfällen bis zum 
30. Juni 1990 für Bezugszeiten ab 1. Juli 1990 um den Vomhundertsatz erhöht, um 
den die allgemeine Bemessungsgrundlage für das Jahr 1990 die des Jahres 1989 in 
vom Hundert übersteigt. Die allgemeine Bemessungsgrundlage beträgt für das Jahr 
1990 31 661,00 DM; sie übersteigt die des Jahres 1989 (30 709,00 DM) um 3,1 %. 
Dieser Vomhundertsatz entspricht dem Anstieg des für die Rentenanpassung vorläu-
fig festgestellten durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts aller Versicherten des Jah-
res 1990 gegenüber dem des Jahres 1989. 

Dass sich die Realanpassung der Bestandsrenten im Ergebnis auf 3,16 % belief, 
lag daran, dass sich die "Eigenbeteiligung" der Rentner an ihrem Krankenversiche-
rungsbeitrag zum 1. Juli 1990 von 6,45 % auf 6,4 % vermindert hat (vgl. § 247 SGB 
V i. F. des Gesundheits-Reformgesetzes vom 20. Dezember 1988 - BGBl. I S. 2477). 
Ergab die Anpassung der Rente in Verbindung mit dem von den RV-Trägern einzu-
behaltenden KV-Beitrag oder in Verbindung mit dem ausgezahlten Zuschuss zu den 
Aufwendungen für die Krankenversicherung einen niedrigeren als den bisherigen 
Zahlbetrag, war  wie auch anlässlich der Rentenanpassungen seit dem 1. Juli 1984  
der bisherige Betrag weiterzuzahlen. Ein sich auf diese Weise ergebender "Auffüllbe-
trag" gilt wiederum als Zuschuss zu den Aufwendungen für die Krankenversicherung. 

Gesetz zu dem Vertrag vom 18. Mai 1990 über die Sch affung einer Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrep ublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 25. Juni 1990 (BGBl. II S. 517) 

Das Gesetz ist am 30. Juni 1990 in Kraft getreten. Es beinhaltet in seinem Art. 1 die 
Ratifikation des Staatsvertrages vom 18. Mai 1990 und setzt mit den folgenden Art. 2 
bis 37 die allgemeinen politischen Leitlinien des Staatsvertrages auf bundesdeut-
scher Seite in einzelne Bestimmungen um. Das Gesetz ist  ebenso wie der Staats-
vertrag vom 18. Mai 1990  nur eine Übergangsregelung bis zur Vereinheitlichung des 
deutschen Rechts. 

 Art. 23  Gesetzliche Rentenversicherung  

Die in Art. 23 mit fünf Paragraphen getroffenen Regelungen beruhen insbesondere 
auf den Vorgaben in Art. 20 Absatz 7 des Staatsvertrages vom 18. Mai 1990. Da-
nach bleibt bei einem Wohnsitzwechsel nach dem 18. Mai 1990 aus der ehemaligen 
DDR in die ehemalige Bundesrepublik und umgekehrt der bisherige RV-Träger für 
die Rentenzahlung aus den bei ihm zurückgelegten Zeiten zuständig. 

 Art. 23 § 2  Rentenrechtliche Zeiten im Bundesgebiet und in der DDR  

§ 2 enthält Regelungen zur Anspruchsprüfung und zur Rentenberechnung für die 
Fälle, in denen nach dem 18. Mai 1990 der Wohnsitz aus der ehemaligen DDR in die 
ehemalige Bundesrepublik verlegt wird. Für die Anspruchsprüfung sind die (nach § 1 
ausgeschlossenen) DDR-Zeiten mit den rentenrechtlichen Zeiten nach Bundesrecht 
zusammenzurechnen. Dem Grundsatz der Verteilung der Versicherungslasten ent-
sprechend fließen die DDR-Zeiten in die bundesdeutsche Rentenberechnung dage-
gen nicht ein; sie sind vom Träger der ehemaligen DDR abzugelten. Gebietsneutrale 
Zeiten (Ersatzzeiten, Ausbildungsausfallzeiten und Zurechnungszeiten) werden für 
die bundesdeutsche Rente in dem Verhältnis angerechnet, in dem die Bundesge-
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bietsbeitragszeiten zur Summe der Bundesgebietsbeitragszeiten und der DDR-
Beitragszeiten steht. 

 Art. 26 

Durch Art. 26 des oben angeführten Gesetzes wurden unter anderen die §§ 62a ff. 
AFG geändert. Danach haben mit Wirkung vom 30. Juni 1990 Übersiedler unter den 
gleichen Voraussetzungen wie Arbeitnehmer, die in den alten Bundesländern be-
schäftigt waren, Anspruch auf beitragsabhängige Leistung des AFG, insbesondere 
Arbeitslosengeld. Die Zahlung eines Eingliederungsgeldes wurde auf den Personen-
kreis der Aussiedler beschränkt. 

 Krankenversicherung der Rentner 

Unter Beachtung des Territorialitätsprinzips ist für die Durchführung der Krankenver-
sicherung der Rentner (KVdR) das für den jeweiligen Wohnsitz geltende Recht an-
zuwenden. 

Empfänger einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung der ehemaligen 
DDR sind nach § 14 Buchst. d SVG in der Krankenversicherung pflichtversichert. Die 
Beiträge für die Rentner werden in Höhe von 12,8 % des Gesamtbetrages der Ren-
ten pauschal an die Krankenversicherung abgeführt (§ 36 Absatz 1 Satz 3 und Ab-
satz 8 SVG). Eine Beteiligung der Rentner an den Beiträgen zur Krankenversiche-
rung ist nicht vorgesehen. 

Bei Wohnsitzverlegung nach dem 18. Mai 1990 aus der ehemaligen DDR in die 
ehemalige Bundesrepublik endet die Versicherungspflicht in der Krankenversiche-
rung der ehemaligen DDR nach § 14 Buchst. d SVG. Art. 25 § 2 Nr. I1 des Staatsver-
tragsgesetzes sieht vor, dass im Rahmen der Prüfung der Vorversicherungszeit für 
die KVdR nach § 5 Absatz 1 Nr. I11 SGB V die in der Sozialversicherung der ehema-
ligen DDR zurückgelegten Zeiten einer Versicherung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung der ehemaligen Bundesrepublik gleichgestellt werden. Diese Gleichstel-
lung gilt auch bei der erforderlichen Vorversicherungszeit für die freiwillige Kranken-
versicherung (Art. 25 § 2 Nr. I2 am angegebenen Ort). Nach Art. 25 § 4 des Staats-
vertragsgesetzes gelten die Renten aus der ehemaligen DDR als der Rente ver-
gleichbare Einnahmen (Versorgungsbezüge) nach § 229 SGB V. Bei Versicherungs-
pflicht nach § 5 Absatz 1 Nr. I11 SGB V gilt für die Bemessung der Beiträge aus der 
Rente der ehemaligen DDR die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes der zuständi-
gen Krankenkasse (§ 248 SGB V). Die Beiträge hat der Rentner nach § 250 Absatz 1 
Nr. I2 SGB V allein zu tragen. Für Rentner aus der ehemaligen DDR, die die Voraus-
setzungen für die Pflichtversicherung nach § 5 Absatz 1 Nr. I11 SGB V nicht erfüllen 
und sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert haben, gilt 
§ 240 Absatz 3 SGB V entsprechend. 
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Für Empfänger einer Rente aus der ehemaligen Bundesrepublik, die der Versiche-
rungspflicht nach § 5 Absatz 1 Nr. I11 SGB V unterliegen, endet diese Versiche-
rungspflicht mit der Verlegung des Wohnsitzes nach dem 18. Mai 1990 in das Gebiet 
der ehemaligen DDR. Eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung der ehemaligen DDR nach § 14 Buchst. d SVG wird allein aufgrund des 
Rentenbezuges aus der ehemaligen Bundesrepublik nicht begründet. Diese Rentner 
haben nach § 17 Absatz 2 SVG die Möglichkeit, sich in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung der ehemaligen DDR freiwillig zu versichern. Nach § 37 Absatz 2 Satz 2 
SVG wird der Beitragsberechnung für die Krankenversicherung das Einkommen 
zugrunde gelegt, das in der ehemaligen Bundesrepublik zugrunde zu legen wäre. Die 
Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung in Höhe von 12,8 % des der Bei-
tragsberechnung zugrunde zu legenden Einkommens hat der Rentner selbst zu tra-
gen (§ 36 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 7 SVG). Nach Art. 23 § 3 Absatz 3 des 
Staatsvertragsgesetzes wird zu der aus der ehemaligen Bundesrepublik zu zahlen-
den Rente ein Zuschuss zu der freiwilligen Krankenversicherung nach § 83e Absatz 
1 Nr. I2 AVG geleistet. 

Gesetz zur Angleichung der Bestandsrenten an das Ne ttorentenniveau der 
Bundesrepublik Deutschland und zu weiteren rentenre chtlichen Regelungen  
Rentenangleichungsgesetz  vom 28. Juni 1990 (GBI. I  Nr. 138, S. 495) 

Durch das Rentenangleichungsgesetz sind die Renten aus der Sozialpflichtversiche-
rung der ehemaligen DDR einschließlich der Zusatzrenten aus der freiwilligen Zu-
satzrentenversicherung ab 1. Juli 1990 insgesamt auf ein Nettorentenniveau festge-
setzt worden, das bei einem Rentner, der 45 Arbeitsjahre hat und dessen Verdienst 
jeweils dem volkswirtschaftlichen Durchschnittsverdienst entsprach, 70 % des durch-
schnittlichen Nettoarbeitsverdienstes in der ehemaligen DDR beträgt. Gleichzeitig 
wurde festgelegt, dass die Renten aus der Sozialpflichtversicherung, der freiwilligen 
Zusatzrentenversicherung und der Unfallversicherung entsprechend der Entwicklung 
der Nettolöhne und -gehälter in der ehemaligen DDR angepasst werden. In § 20 
wurde parallel zu Art. 23 § 2 des Staatsvertragsgesetzes vom 25. Juni 1990 der Ren-
tentransfer aus der ehemaligen DDR in die ehemalige Bundesrepublik aus Versiche-
rungszeiten der DDR an Personen geregelt, die nach dem 18. Mai 1990 ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in die ehemalige Bundesrepublik verlegt haben. In § 21 wurde 
parallel zu Art. 23 § 3 des Staatsvertragsgesetzes vom 25. Juni 1990 die Gewährung 
von Rente aus Versicherungszeiten der DDR an Personen geregelt, die nach dem 
18. Mai 1990 ihren gewöhnlichen Aufenthalt aus der ehemaligen Bundesrepublik in 
die ehemalige DDR verlegt haben. 

Die BfA ist der Überleitungsanstalt Sozialversicherung bei der Umsetzung der 
§§ 20, 21 behilflich gewesen. 

Gesetz zur Regelung des Aufnahmeverfahrens für Auss iedler (Aussiedlerauf-
nahmegesetz  AAG) vom 28. Juni 1990 (BGBl. I S. 124 7) 

Das Aussiedleraufnahmegesetz hat das Bundesvertriebenengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. September 1971 dahingehend geändert, dass unter 
anderem die Zugehörigkeit zum Personenkreis der Sowjetzonenflüchtlinge im Sinne 
des § 3 Absatz 1 nur noch dann gegeben ist, wenn die Flucht vor dem 1. Juli 1990 
erfolgt ist. 

Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljäh-
rige  Betreuungsgesetz vom 12, September 1990 (BGBl . I S. 2002) 

Durch Art. 1 dieses Gesetzes werden ab 1. Januar 1992 unter anderen die Regelun-
gen des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Entmündigung aufgehoben sowie der 
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Titel über die "Vormundschaft über Volljährige" durch den Titel "Betreuung" ersetzt, 
der auch inhaltlich Änderungen enthält. Diese Änderungen wirken sich auch für den 
Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung hinsichtlich einer wirksamen Willenser-
klärung bei Eröffnung des Verfahrens (§ 115 SGB VI) aus. 

Gesetz vom 23. September 1990 zu dem Vertrag vom 31 . August 1990 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen De mokratischen Republik 
über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Ein igungsvertragsgesetz - und 
der Vereinbarung vom 18. September 1990 (BGBl. II S . 885) 

Art. 1 des Einigungsvertragsgesetzes beinhaltet die Ratifikation des am 31. Au-
gust 1990 in Berlin unterzeichneten Einigungsvertrages einschließlich des Protokolls 
und der Anlagen I bis III. 

1. Mit Art. 30  Arbeit und Soziales  des Einigungsvertrages ist damit der Rahmen 
gesteckt worden, in dem sich unter anderem die Vereinheitlichung des deut-
schen Rentenversicherungsrechts vollziehen soll. Danach sollen Einzelheiten 
der Überleitung des nach Art. 85 Absatz 1 des Rentenreformgesetzes 1992  
RRG 1992  vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2261) zum 1. Januar 1992 in 
Kraft tretenden Sozialgesetzbuches Sechstes Buch (SGB VI) in einem Bundes-
gesetz geregelt werden. Dabei sollen Rentenansprüche dem Grunde und der 
Höhe nach gemäß dem Recht der ehemaligen DDR (hier: Rentenverordnung 
vom 23. November 1979  GBI. I S. 401  und FZR-Verordnung vom 17. Novem-
ber 1977  GBI. I S. 395) garantiert werden, wenn eine Rente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 1995 be-
ginnt. Bis zum 31. Dezember 1991 gilt entsprechend Art. 8 des Einigungsvertra-
ges in der ehemaligen Bundesrepublik das bisherige Rentenrecht (also das An-
gestelltenversicherungsgesetz, die Reichversicherungsordnung, das Reichs-
knappschaftsgesetz usw.) ebenso weiter wie in der ehemaligen DDR die Ren-
tenverordnung am angegebenen Ort und die FZR-Verordnung am angegebenen 
Ort (Anlage I Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. I bzw. Anlage il Kap. VIII Sachge-
biet F Abschn. III des Einigungsvertrages). 

2. Das Sozialgesetzbuch  Allgemeiner Teil (SGB I) findet mit seinen Artikeln I und II 
unter anderem für den Bereich der Rentenversicherung ab 1. Januar 1991 auch 
in den neuen Bundesländern Anwendung (Anlage I Kap. VIII Sachgebiet D 
Abschn. III Nr. I1 des Einigungsvertrages). 

Damit gelten auch die Regelungen 

 zur Antragstellung (§ 16 SGB I), 

 zur Zahlung von Vorschüssen (§ 42 SGB I), 

 zum Verzicht (§ 46 SGB I), zur Auszahlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht 
(§ 48 SGB I), 

 zur Aufrechnung, Verrechnung, Übertragung und Pfändung (§§ 51 ff. SGB I) 
und zur Sonderrechtsnachfolge (§§ 56 ff. SGB I) für den Bereich der neuen Bundes-
länder. 

3. Die Dauer des Grundwehrdienstes für Wehrpflichtige, die zum Zeitpunkt des Bei-
tritts der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland in der früheren Nati-
onalen Volksarmee Grundwehrdienst leisteten, bestimmt sich weiterhin nach 
dem Recht der ehemaligen DDR (Anlage I Kap. XIX Sachgebiet B Abschn. III 
Nr. I1 des Einigungsvertrages). Der danach zu leistende Grundwehrdienst ist 
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Verlängerungstatbestand für den Anspruch auf Kinderzuschuss/Waisenrente 
(§§ 39, 44 AVG). 

4. Das AFG ist um § 249 e ergänzt worden (Anlage I Kap. VIII Sachgebiet E 
Abschn. II Nr. I1 des Einigungsvertrages). Danach gewährt die Bundesanstalt für 
Arbeit Altersübergangsgeld in Anlehnung an die Regelungen des Arbeitslosen-
geldes. Die Zeiten des Bezuges von Altersübergangsgeld sind wie Zeiten des 
Bezuges von Arbeitslosengeld zu behandeln und stehen somit bei Anwendung 
einschlägiger Vorschriften des AVG bzw. SGB VI den Zeiten der Arbeitslosigkeit 
gleich. 

5. Das Gesetz über Mutter und Kinderschutz der ehemaligen DDR fand für Gebur-
ten bis zum 31. Dezember 1990 Anwendung (Anlage I Kap. X Sachgebiet A Ab-
schnitt III in Verbindung mit Anlage II Kap. X Sachgebiet A Abschn. III Nr. I10 
des Einigungsvertrages). Die sich danach ergebenden Mutterschutzfristen sind 
Ausfallzeiten/Anrechnungszeiten wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Nr. I2 AVG bzw. § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I2 SGB VI. 

6. Die Anerkennung als Schwer und Schwerstbeschädigter nach dem Recht der 
ehemaligen DDR wird unter bestimmten Voraussetzungen der Anerkennung als 
Schwerbehinderter nach § 1 des Schwerbehindertengesetzes gleichgestellt (An-
lage I Kap. VIII Sachgebiet E Abschn. III Nr. I1 des Einigungsvertrages). Diese 
Regelung hat insbesondere Auswirkungen für den Anspruch auf eine Altersrente 
für Schwerbehinderte, Berufsanfänger oder Erwerbsunfähige (§ 25 Absatz 1 
AVG/§ 37 SGB VI). 

7. Die bundesunmittelbaren Träger und die LVA Berlin, die ihren Zuständigkeitsbe-
reich am 1. Januar 1991 auf das Gebiet der ehemaligen DDR ausdehnen, kön-
nen bereits im Jahr 1990 mit der Vergabe von Versicherungsnummern beginnen 
(Anlage I Kap. VIl Sachgebiet H Abschn. II Nr. I2 Buchst. b des Einigungsvertra-
ges). 

8. Anlage I Kap. VIII Sachgebiet F Abschn. II Nr. I2 des Einigungsvertrages 
schreibt für das Beitrittsgebiet für 1991 ein vereinfachtes Meldeverfahren zur So-
zialversicherung vor. Die ab 1991 geltenden modifizierten Meldevorschriften, die 
denen der zweiten Datenerfassungs-Verordnung nachgebildet sind, sehen ledig-
lich die Erstattung von An und Abmeldungen auf den für das bisherige Gebiet 
der Bundesrepublik geltenden Versicherungsnachweisen (SVN-Heft) sowie Kon-
trollmeldungen für Leiharbeitnehmer vor. Beschäftigte, für die Beiträge oder Bei-
tragsanteile zur gesetzlichen Kranken oder Rentenversicherung oder nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz zu entrichten sind, sind bei der Krankenkasse, die den 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag einzieht, an und abzumelden. Die Anmeldung 
muss innerhalb von zwei Wochen nach dem Beginn der Beschäftigung, die Ab-
meldung innerhalb von sechs Wochen nach dem Ende der Beschäftigung erfol-
gen. 

Beschäftigte, die am 1. Januar 1991 bereits in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen, hat der Arbeitgeber bis zum 31. Januar 1991 mit einer "Bestandsmeldung" 
bei der zuständigen Krankenkasse anzumelden. 

Arbeitsentgelte, für die Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden, hat der Ar-
beitgeber weiterhin in den Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung einzutragen. 

9. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch  Verwaltungsverfahren  vom 18. August 1980 
(BGBl. I S 1469, 2218)  SGB X  
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Mit Wirkung vom 1. Januar 1991 ist das SGB X  Verwaltungsverfahren  im Bei-
trittsgebiet in Kraft getreten (Anlage 1 Kap. VIII Sachgebiet D Abschn. III Nr. I2 des 
Einigungsvertrages). Besondere Maßgaben oder Einschränkungen sind hinsichtlich 
der Anwendbarkeit nicht vorgesehen.  

Die Vorschriften über das Verwaltungsverfahren nach dem SGB X gelten somit 
uneingeschränkt unter anderem für den Bereich der Rentenversicherung. Soweit in 
der noch bis zum 31. Dezember 1991 weiter geltenden Ersten Rentenverordnung 
vom 23. November 1979  GBI. I S. 401  und in der ebenfalls noch bis zum 31. De-
zember 1991 geltenden 1. FZR-Verordnung vom 17. November 1977  GBI. IS. 395  
(Anlage II Kap. VIII Sachgebiet F Abschn. III Nr. I6 und Anlage II Kap. VIII Sachge-
biet H Abschn. III Nr. I1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990) Verfahrens-
vorschriften enthalten sind, die den Regelungen des SGB X entgegenstehen, sind 
sie nicht mehr anwendbar (Art. 8 und Art. 9 Absatz 2 des Einigungsvertrages vom 31. 
August 1990).  

Die Vorschriften des SGB X über das Verwaltungsverfahren  insbesondere über 
die Bestandskraft von Bescheiden  sind auch auf Verwaltungsakte der ehemaligen 
DDR anzuwenden (Art. 19 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990). 

10. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch  Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre 
Beziehungen zu Dritten  vom 4. November 1982 (BGBl. I S. 1450)  SGB X . Mit 
Wirkung vom 1. Januar 1991 ist das SGB X  Zusammenarbeit der Leistungsträ-
ger und ihre Beziehungen zu Dritten  im Beitrittsgebiet in Kraft getreten (Anlage 
Kap. VIII Sachgebiet D Abschn. III Nr. I2 des Einigungsvertrages). Besondere 
Maßgaben oder Einschränkungen hinsichtlich der Anwendbarkeit sind nicht vor-
gesehen. Damit gelten die §§ 102 ff. SGB X über das Erstattungsrecht uneinge-
schränkt unter anderem auch für den Bereich der Rentenversicherung. Mit der 
Einführung weiterer Sozialleistungen im Beitrittsgebiet (Anlage I Kap. VIII Sach-
gebiet D Abschn. III Nr. I1 des Einigungsvertrages) kann es zu einem Zusam-
mentreffen von Renten der gesetzlichen Rentenversicherung mit anderen Sozial-
leistungen kommen. Die in diesem Zusammenhange evtl. auftretenden Doppel-
leistungen werden durch die Erstattungsansprüche der Leistungsträger unterein-
ander nach den §§ 102 ff. SGB X ausgeschlossen. 

Für die Umsetzung des Erstattungsrechts nach §§ 102 ff. SGB X wurde dem mit 
der Durchführung der Rentenversicherung im Beitrittsgebiet betrauten Träger der 
Sozialversicherung fachliche und technische Hilfestellung geleistet. 

11. Fünftes Buch Sozialgesetzbuch  Gesetzliche Krankenversicherung  Art. 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477)  SGB V, hier: Krankenver-
sicherung der Rentner  KVdR  
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Mit Wirkung vom 1. Januar 1991 ist das SGB V für das Beitrittsgebiet ergänzt 
worden (Anlage I Kap. VIII Sachgebiet G Abschn. II Nr. I1 des Einigungsvertrages). 
Die im SGB V enthaltenen Regelungen über die KVdR finden ab 1. Januar 1991 
auch auf Empfänger einer Rente aus der ehemaligen DDR Anwendung (§ 308 Ab-
satz 1 SGB V). Eine am 31. Dezember 1990 bestehende Krankenversicherungs-
pflicht nach § 14 Buchst. d SVG wird grundsätzlich ab 1. Januar 1991 nach § 5 Ab-
satz 1 Nr. I11 SGB V fortgesetzt; es sei denn, es liegt ein Ausschlusstatbestand vor 
(zum Beispiel Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit  § 5 Absatz 5 SGB V). 
In diesen Fällen wird die bisherige Pflichtversicherung als freiwillige Versicherung bis 
zum Wirksamwerden einer Austrittserklärung weitergeführt (§ 309 Absatz 2 SGB V). 
Abweichend von § 250 Absatz 1 Nr. I1 und § 255 SGB V werden die Krankenversi-
cherungsbeiträge für pflichtversicherte Rentner im Kalenderjahr 1991 von den Trä-
gern der Rentenversicherung pauschal an die BfA für die Krankenkasse mit Aus-
nahme der landwirtschaftlichen Krankenkassen abgeführt. Der Pauschalbeitrag be-
trägt 12,8 % des Gesamtbetrages der Renten aus dem Beitrittsgebiet (§ 313 Absatz 
7 SGB V). Eine Beteiligung der Rentner an den Beiträgen für die Krankenversiche-
rung ist im Jahr 1991 nicht vorgesehen. 

Für Empfänger einer Rente aus der ehemaligen Bundesrepublik, die ihren Wohn-
sitz nach dem 18. Mai 1990 in die ehemalige DDR verlegt haben und die zu der aus 
der Bundesrepublik zu zahlenden Rente einen Zuschuss nach § 83e Absatz 1 Nr. I2 
AVG für die nach § 17 Absatz 2 SVG bestehende freiwillige Krankenversicherung in 
der ehemaligen DDR erhalten haben, tritt ab 1. Januar 1991 wieder Versicherungs-
pflicht nach § 5 Absatz 1 Nr. I11 SGB V ein, wenn sie vor dem Wohnsitzwechsel 
nach dieser Vorschrift in der KVdR pflichtversichert waren; der Zuschuss nach § 83e 
Absatz 1 Nr. I2 AVG entfällt. Aus der Rente des bisherigen Bundesgebiets sind ab 1. 
Januar 1991 wieder individuelle Beiträge zur Krankenversicherung nach § 250 Ab-
satz 1 Nr. I1 und § 255 SGB V unter Verwendung des Zuschusses nach § 83e Ab-
satz 1 Nr. I1 AVG zu zahlen. 

Mit dem Tätigwerden der gesetzlichen Krankenkassen ab 1. Januar1991 im Bei-
trittsgebiet ist zur Wahrung eines ausreichenden Krankenversicherungsschutzes für 
Rentenantragsteller und Rentner das nach § 201 SGB V vorgesehene Meldeverfah-
ren durchzuführen, in das auch die Bestandsrentner mit einzubeziehen sind. 

Für die Umsetzung der im Beitrittsgebiet von der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu beachtenden KVdR-Regelungen — insbesondere Meldeverfahren nach § 201 
SGB V —wurde dem mit der Durchführung der Rentenversicherung betrauten Träger 
der Sozialversicherung fachliche und technische Hilfestellung geleistet. 

Gesetz zur Regelung der Dauer des Grundwehrdienstes  und des Zivildienstes 
vom 26. November 1990 (BGBl. I S. 2520) 

Durch das oben angeführte Gesetz ist die Dauer des Wehrdienstes auf 12 Monate 
und die Dauer des Zivildienstes auf 15 Monate verkürzt worden. Die jeweilige Dauer 
des geleisteten Wehr und Zivildienstes ist Verlängerungstatbestand für den Anspruch 
auf Kinderzuschuss/Waisenrente im Sinne der §§ 39,44 AVG. 

Erste Verordnung zur Anpassung der Renten in dem in  Art. 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet (Erste Rentenanpassungsv erordnung — 1. RAV —) 
vom 14. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2867) 

Mit der 1. RAV sind die in der ehemaligen DDR gezahlten Bestandsrenten aus der 
Sozialpflichtversicherung einschließlich der Zusatzrenten aus der freiwilligen Zusatz-
rentenversicherung zum 1. Januar 1991 um 15 % erhöht worden. Gleichzeitig wurde 
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die Rentenangleichung für die Bestandsrenten nachgeholt, die mit einer Zusatzver-
sorgung aus einem der zahlreichen Zusatzversorgungssysteme zusammentreffen. 
Nach § 23 Absatz 1 des Rentenangleichungsgesetzes vom 28. Juni 1990 (GB!. I 
Nr. I38 S. 495) waren diese Renten zunächst nicht an das Nettorentenniveau der 
ehemaligen Bundesrepublik anzugleichen. 

Für Zugangsrenten ab 1. Januar 1991 ist die Angleichung an das Nettorentenni-
veau der ehemaligen Bundesrepublik mit den in § 7 der 1. RAV enthaltenen Faktoren 
vorzunehmen; diese Zugangsrenten erreichen damit das gleiche Niveau wie die zum 
1. Januar 1991 anzupassenden Bestandsrenten. 

Die BfA war der Überleitungsanstalt Sozialversicherung insbesondere bei der 
technischen Umsetzung der 1. RAV behilflich. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung 19 90 vom 17. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 2913) 

Mit dieser Änderungs-Verordnung wird der Wert der freien Kost und Wohnung ein-
schließlich Heizung und Beleuchtung für das Jahr 1991 auf monatlich 550,00 DM in 
den Ländern Berlin (West), Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Saarland 
sowie in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen auf monatlich 545,00 DM festgesetzt. 

Verordnung über den Wert der Sachbezüge in der Sozi alversicherung für das 
Kalenderjahr 1991 in dem in Art. 3 des Einigungsver trages genannten Gebiet 
vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2914) 

Mit dieser Verordnung wird der Wert der freien Kost und Wohnung einschließlich 
Heizung und Beleuchtung für das Jahr 1991 auf monatlich 360,00 DM in den Län-
dern Berlin (Ost), Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen festgesetzt. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1991 
(Sozialversicherungs-Bezugsgrößenverordnung 1991) v om 18. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2940) 

Durch die am 1. Januar 1991 in Kraft getretene Verordnung sind 

−  das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten für das Jahr 1989 

−  die Bezugsgröße in der Sozialversicherung (§ 18 SGB IV) für das Jahr 1991 die 
Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung für das Jahr 1991 

−  die Berechnungsgrundlage für Durchschnittsbeiträge in der Rentenversicherung 
für das Jahr 1991 

festgelegt worden. 

Das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten beträgt in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und in der Angestelltenversicherung für 1989 = 40 
063,00 DM. 

Die Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) beträgt 1991 = 40 320,00 DM jährlich oder 3 
360,00 DM monatlich; damit beträgt der Hinzuverdienstbetrag gem. § 25 Absatz 4 
Satz 2 zweiter Halbsatz AVG statt monatlich 470,00 DM nunmehr 480,00 DM für 
1991. 
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Die Beitragsbemessungsgrenze beträgt in der gesetzlichen Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten 1991 jährlich 78 000,00 DM oder 6 500,00 DM mo-
natlich. 

Die Berechnungsgrundlage für den monatlichen Handwerkerpflichtbeitrag (§ 4 Ab-
satz 2 Satz 1 HwVG) und den monatlichen freiwilligen Mindestbeitrag im Sinne von 
Art. 2 § 54a Absatz 2 Satz 1 AnVNG beträgt 1991 = 3 339,00 DM; danach ergibt sich 
für 1991 bei einem Beitragssatz von 18,7 % ein Mindest(Durchschnitts) Beitrag von 
624,00 DM monatlich. 

Erste Verordnung über maßgebende Rechengrößen in de m in Art. 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet vom 18. Dezember 19 90 (BGBl. I S. 2941) 

Auf der Grundlage der Ermächtigung in der Anlage I Kap. VIII Sachgebiet F Abschn. 
III Nr. I1 c des Einigungsvertrages ist die Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) für das Bei-
trittsgebiet ab 1. Januar 1991 mit 1 540,00 DM monatlich festgelegt worden. 

Bekanntmachung der Bezugsgröße für die Sozialversic herung 1991 vom 20. 
Dezember 1990 (BAnz Nr. I240) 

Bezugsgröße in der Sozialversicherung 1991 

Für 1991 beträgt die Bezugsgröße für die Sozialversicherung (§ 18 SGB IV) 

−  im Beitrittsgebiet 18 480,00 DM/Jahr oder 1 540,00 DM/Monat und im übrigen 

−  Bundesgebiet 40 320,00 DM/Jahr oder 3 360,00 DM/Monat. 

Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung 1991 

Für 1991 beträgt die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten 

−  im Beitrittsgebiet 36.000,00 DM/Jahr oder 3,000,00 DM/Monat und im Übrigen 

−  Bundesgebiet 78.000,00 DM/Jahr oder 6.500,00 DM/Monat. 

Höchst und Mindestbeiträge in der Rentenversicherung 1991 im Bei-
trittsgebiet 

In der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten beträgt 1991 der 
Höchstbeitrag 561,00 DM im Monat, der Regelbeitrag für pflichtversicherte Selbstän-
dige 143,99 DM und der Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte 41,14 DM im Monat. 

Höchst und Mindestbeiträge in der Rentenversicherung 1991 im übri-
gen Bundesgebiet 

In der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten beträgt 1991 der 
Höchstbeitrag 1 216,00 DM im Monat und der Mindestbeitrag für pflichtversicherte 
Selbständige 90,00 DM im Monat, für freiwillig Versicherte 105,00 DM, für Handwer-
ker nach § 4 Absatz 6 HwVG in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Nr. I1 c Buchst. c der 
RVBEVO 250,00 DM im Monat sowie für Hebammen nach § 127 Absatz 2 AVG in 
Verbindung mit Art. 2 § 48c AnVNG und § 2 Absatz 2 Nr. I3 der RVBEVO 243,00 DM 
im Monat. 
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Durchschnittsbeitrag in der Rentenversicherung 1991 ohne Beitrittsge-
biet 

Der monatliche Regelpflichtbeitrag im Sinne des § 4 Absatz 2 Satz 1 des Hand-
werkerversicherungsgesetzes und der monatliche freiwillige Durchschnittsbeitrag im 
Sinne des Art. 2 § 54a Absatz 2 Satz 1 AnVNG beträgt 1991 = 624,00 DM. 

Mindestarbeitsentgelte für Behinderte in der Rentenversicherung 1991 

Die Mindestarbeitsentgelte für Behinderte nach § 8 SVBG betragen im 

−  Beitrittsgebiet 12 936,00 DM/Jahr, 

−  1 078,00 DM/Monat, 

−  35,93 DM/Kalendertag und im Übrigen 

−  Bundesgebiet 28 224,00 DM/Jahr, 

−  2 352,00 DM/Monat, 

−  78,40 DM/Kalendertag. 

Versorgungsausgleich 

Versorgungsausgleich und Einigungsvertrag (Art. 234  § 6 EGBGB) 

Für Ehegatten, die vor dem Inkrafttreten des SGB VI im Beitrittsgebiet, d.h. vor dem 
1. Januar 1992, geschieden wurden oder geschieden werden, gilt das Recht des 
Versorgungsausgleichs grundsätzlich nicht (Art. 234 § 6 EGBGB, vom 28. Septem-
ber 1990, BGBl. II, S. 948). Der Versorgungsausgleich kann auch nicht ab 1. Januar 
1992 nachgeholt werden. Art. 234 § 6 EGBGB schließt jedoch die Durchführung des 
Versorgungsausgleichs für die Ehescheidungen, die in der Zeit vom 1. Juli 1977 bis 
31. Dezember 1991 ausgesprochen worden sind oder werden, dann nicht aus, wenn 
nach den Grundsätzen des interlokalen (deutschdeutschen) Kollisionsrechts ein Ver-
sorgungsausgleich möglich gewesen wäre. 

Ergänzung der Bekanntmachung der Rechengrößen für 1 990 zur Durchführung 
des Versorgungsausgleichs in der gesetzlichen Rente nversicherung vom 23. 
Mai 1990 (BAnZ Nr. I101) und für 1991 vom 15. Dezem ber 1990 (BAnZ Nr. I233) 

Nach § 83c Absatz 3 AVG gibt der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung bis 
zum 31. Dezember jeden Jahres für das folgende Kalenderjahr für die Umrechnung 
der zu begründenden Rentenanwartschaften in Werteinheiten, 
- für die Ermittlung der für Werteinheiten zuzahlenden Beiträge, 

- für die Ermittlung von Werteinheiten, die gezahlten Beiträgen entsprechen 
(§§ 83a Absatz 1 § 83b Absatz 1 Satz 2 AVG) und 

- für die Ermittlung des in § 83a Absatz 1 Satz 4 AVG bestimmten Höchstbetrages 

Werte bekannt. 
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Durch die Ergänzung der Bekanntmachung der Rechengrößen für 1990 zur 
Durchführung des Versorgungsausgleichs in der gesetzlichen Rentenversicherung 
vom 23. Mai 1990 wurden die aufgrund der geänderten allgemeinen Bemessungs-
grundlage noch fehlenden Umrechnungsfaktoren für das zweite Halbjahr 1990 und 
das erste Halbjahr 1991 neu in die Bekanntmachung aufgenommen. 

Durch die Bekanntmachung der Rechengrößen für 1991 zur Durchführung des 
Versorgungsausgleichs in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 15. Dezember 
1990 wurden die entsprechenden Umrechnungsfaktoren um die bereits bekannten 
Werte für das Jahr 1991 ergänzt. 

Gesetzesänderungen 1991 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz zur Änderung der Beitragssätze in der gesetz lichen Rentenversiche-
rung und bei der Bundesanstalt für Arbeit (Beitr.S. - RV/BA ÄndG) vom 22. März 
1991 (BGBl. I S. 790) 

Durch das am 1. April 1991 in Kraft getretene Gesetz ist Art. 81 RRG’92 geändert 
worden. Der Beitragssatz in der Rentenversicherung der Angestellten und der Ren-
tenversicherung der Arbeiter beträgt in der Zeit vom 1. Januar 1990 bis 31. März 
1991 18,7 v.H. und in der Zeit vom 1. April 1991 bis zum 31. Dezember 1991 17,7 
v.H. 

Bei der Zahlung von freiwilligen Beiträgen für die Monate Januar bis März gilt ein 
Beitragssatz von 18,7 v.H. 

Änderung der Bekanntmachung der Bezugsgrößen für di e Sozialversicherung 
1991 vom 22. März 1991 (BAnz Nr. I69 vom 12. April 1991) 

Höchst und Mindestbeiträge in der Rentenversicherung vom 1. April 
1991 an im Beitrittsgebiet: 

In der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten betragen der Höchstbei-
trag 531,00 DM, der Regelbeitrag für pflichtversicherte Selbständige 136,29 DM und 
der Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte 38,94 DM im Monat. 

Höchst und Mindestbeiträge in der Rentenversicherung vom 1. April 
1991 an in den alten Bundesländern: 

In der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten beträgt der Höchst-
beitrag 1 151,00 DM und der Mindestbeitrag für pflichtversicherte Selbständige 85,00 
DM, für freiwillig Versicherte 99,00 DM, für Handwerker nach § 4 Absatz 6 HwVG in 
Verbindung mit § 2 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. c der RVBEVO 236,00 DM im Monat so-
wie für Hebammen nach § 127 Absatz 2 AVG in Verbindung mit Art. 2 § 48c AnVNG 
und § 2 Absatz 2 Nr. I3 der RVBEVO 230,00 DM im Monat. 

Durchschnittsbeitrag in der Rentenversicherung vom 1. April 1991 an in 
den alten Bundesländern: 

Der monatliche Regelpflichtbeitrag im Sinne des § 4 Absatz 2 Satz 1 HwVG und der 
monatliche freiwillige Durchschnittsbeitrag im Sinne des Art. 2 § 54a Absatz 2 Satz 1 
AnVNG beträgt 591,00 DM. 
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Gesetz über die Anpassung der Renten der gesetzlich en Rentenversicherung 
und der Geldleistungen der gesetzlichen Unfallversi cherung im Jahre 1991 
vom 6. Mai 1991 (BGBl. I S. 1065) 

Durch das RAG 1991 (Art. 1 des Gesetzes) wurden die Bestandsrenten aus Ver-
sicherungsfällen bis zum 30, Juni 1991 für Bezugszeiten ab 1. Juli 1991 um 4,7% er-
höht. Dieser Vomhundertsatz entspricht dem Anstieg des für die Rentenanpassung 
vorläufig festgestellten durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts aller Versicherten des 
Jahres 1991 gegenüber dem des Jahres 1990. Ergab die Anpassung der Rente in 
Verbindung mit dem von den RV-Trägern einzubehaltenden Krankenversicherungs-
beitrag oder in Verbindung mit dem ausgezahlten Zuschuss zu den Aufwendungen 
für die Krankenversicherung einen niedrigeren als den bisherigen Zahlbetrag, war – 
wie auch anlässlich der Rentenanpassungen seit dem 1. Juli 1984 –der bisherige Be-
trag weiterzuzahlen. Ein sich auf diese Weise ergebender Auffüllbetrag gilt wiederum 
als Zuschuss zu den Aufwendungen für die Krankenversicherung. 

Änderung und Ergänzung der Bekanntmachung der Reche ngrößen für 1991 zur 
Durchführung des Versorgungsausgleichs in der geset zlichen Rentenversiche-
rung vom 22. März 1991 (BAnz Nr. I66) und vom 10. J uni 1991 (BAnz Nr. I108) 

Nach § 83c Absatz 3 AVG gab der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung bis 
zum 31. Dezember jeden Jahres für das folgende Kalenderjahr die Umrechnungsfak-
toren für die Umrechnung der zu begründenden Rentenanwartschaften in Wertein-
heiten 
– für die Ermittlung der Werteinheiten zu zahlenden Beiträge,  

– für die Ermittlung von Werteinheiten, die gezahlten Beiträgen entsprechen 
(§§ 83a Absatz 1, 83b Absatz 1 Satz 2 AVG) und  

– für die Ermittlung des in § 83a Absatz 1 Satz 4 AVG bestimmten Höchstbetrages 

Werte bekannt. 

Durch die Änderung der Bekanntmachung der Rechengrößen für 1991 zur Durch-
führung des Versorgungsausgleichs in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 22. 
März 1991 wurde die Beitragssatzsenkung von 18,7% auf 17,7% ab 1. April 1991 be-
rücksichtigt. 

Durch die Ergänzung der Bekanntmachung wurden die aufgrund der geänderten 
allgemeinen Bemessungsgrundlage noch fehlenden Umrechnungsfaktoren für das 
zweite Halbjahr 1991 neu aufgenommen. 

Das SGB VI übernahm ab 1. Januar 1992 mit § 188 und § 281 b die Ermächtigung 
des § 83c Absatz 3 AVG. In Bezug auf diese Verordnungsermächtigung hat der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in § 4 der Sozialversicherungs-
Rechengrößen Verordnung vom 18. Dezember 1991 (BGBI. 1 S. 2331) die für das 
Jahr 1992 maßgebenden Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der 
Rentenversicherung bekannt gegeben. 

Zweite Verordnung zur Anpassung der Renten und zu d en maßgeblichen Re-
chengrößen im Beitrittsgebiet (2. RAV) vom 19. Juni  1991 (BGBl. I S.1300) 

Auf der Grundlage der Ermächtigungen im Einigungsvertrag vom 31. August 1990 
i.V.m. Art. 1 des Einigungsvertragsgesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II 
S. 885) sowie § 42 Absatz 2 des Gesetzes über die Sozialversicherung vom 28. Juni 
1990 (BGBl. I Nr. I38 S. 486) und § 19 des Rentenangleichungsgesetzes vom 28. 
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Juni 1990 (BGBl. I Nr. I38 S. 495) haben der Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung und die Bundesregierung im Verordnungswege 
– die Bezugsgröße im Beitrittsgebiet für die Zeit ab 1. Juli 1991 mit 1 750,00 DM 

monatlich, 

– die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten im Beitrittsgebiet für die Zeit ab 1. Juli 1991 mit 3 400,00 DM mo-
natlich und 

– eine Anpassung der Bestandsrenten des Beitrittsgebiets für Bezugszeiten ab 1. 
Juli 1991 um 15% bestimmt. 

Die 15%ige Rentenerhöhung war erforderlich, damit entsprechend der Vorgabe 
des Staatsvertrages im Beitrittsgebiet ein Nettorentenniveau von 70% erhalten bleibt. 
Die Standardrente im Beitrittsgebiet betrug damit seit 1. Juli 1991 50,77% der Stan-
dardrente der alten Bundesländer. 

Die Rentenerhöhung kam auch Beziehern eines Sozialzuschlages voll zugute; sie 
wurde nicht auf den Sozialzuschlag angerechnet. Von der Rentenanpassung ausge-
nommen blieben wiederum die in § 9 Rentenangleichungsgesetz genannten Leistun-
gen (zum Beispiel Pflegegelder und Blindengelder). 

Für Rentner mit Anspruch auf eine gleichartige Zusatzversorgung erfolgte ein wei-
terer Schritt in Richtung auf die Überführung von Anwartschaften aus Zusatz und 
Sonderversorgungssystemen in die Rentenversicherung. Die Anpassungsbeträge 
von Renten, die neben einer Zusatzversorgung gezahlt wurden, sind  soweit der je-
weilige Höchstbetrag von 1 500,00 DM für Versichertenrenten, 900,00 DM für Witwen 
und Witwerrenten, 600,00 DM für Vollwaisen und 450,00 DM für Halbwaisenrenten 
überschritten wurde  auf die gleichartige Zusatzversorgung angerechnet worden. 

In die Rentenanpassung wurden nachträglich auch Renten einbezogen, die mit ei-
ner nicht gleichartigen Versorgung aus einem Sonderversorgungssystem zusammen-
treffen. Diese Renten waren zunächst von der Rentenangleichung und Anpassung 
ausgenommen. Nunmehr wurden sie nachträglich nach den gleichen Grundsätzen 
angeglichen (Rentenangleichungsgesetz) und angepasst (1. und 2. RAV) wie Renten 
mit gleichartigen Zusatzversorgungen. 

Für Zugangsrenten ab 1. Juli 1991 wurde die Angleichung an das Nettorentenni-
veau der alten Bundesländer mit den in § 10 der 2. RAV enthaltenen Prozentsätzen 
vorgenommen; diese Zugangsrenten erreichten damit das gleiche Niveau wie die 
zum 1. Juli 1991 anzupassenden Bestandsrenten. 

Änderung der Bekanntmachung der Bezugsgrößen für di e Sozialversicherung 
1991 vom 19. Juni 1991 (BAnz Nr. I119 vom 2. Juli 1 991 

 Vom 1. Juli 1991 an beträgt im Beitrittsgebiet 

−  die Bezugsgröße für die Sozialversicherung (§ 18 SGB IV) 

21 000,00 DM/Jahr oder 

−  1 750,00 DM/Monat, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten 40 800,00 DM/Jahr oder 
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−   3 400,00 DM/Monat, in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten der 
Höchstbeitrag 

−   601,80 DM/Monat, 

−  der Regelbeitrag für pflichtversicherte Selbständige 154,88 DM/Monat, 

−  der Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte 44,25 DM/Monat, 

−  das Mindestarbeitsentgelt für Behinderte nach § 8 SVBG 

−  14 700,00 DM/Jahr, 

−  1 225,00 DM/Monat, 40,83 DM/Kalendertag. 

Gesetz zur Änderung arbeitsförderungsrechtlicher un d anderer sozialrechtli-
cher Vorschriften (AFG unter anderem ÄndG) vom 21. Juni 1991 (BGBl. I 
S. 1306) 

Durch dieses Gesetz sind § 117b AVG sowie Art. 2 § 7c AnVNG aufgehoben wor-
den. Die Erstattung der Altersruhegelder gem. § 25 Absatz 2 AVG, § 38 SGB VI 
durch die Arbeitgeber entfällt künftig. Ferner wird in Art. 9 geregelt, unter welchen 
Voraussetzungen Arbeitgeber, die in der Vergangenheit Aufwendungen bereits er-
stattet haben, die Rücknahme der Verwaltungsakte beantragen können. 

Gesetz zur Herstellung der Rechtseinheit in der ges etzlichen Renten und Un-
fallversicherung  RÜG  vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S . 1606) 

Entsprechend Art. 30 Absatz 5 des Einigungsvertrages wird mit dem RÜG das SGB 
VI sowie das Recht der gesetzlichen Unfallversicherung zum 1. Januar 1992 auf das 
Beitrittsgebiet übergeleitet (Art. 1 RÜG). Die Besonderheiten für das Beitrittsgebiet 
sind in den §§ 228a ff. SGB VI und damit im Fünften Kapitel „Ergänzungen für Son-
derfälle" geregelt. Damit wird deutlich, dass die Mehrzahl der „Sonderregelungen" zu 
dem Zeitpunkt überholt sein wird, zu dem im Beitrittsgebiet und in den alten Bundes-
ländern ein einheitliches Einkommensniveau erreicht ist. 

Für Versicherte, deren Rente in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 31. Dezember 
1996 beginnt, gilt das Rentenrecht der ehemaligen DDR weiter, wenn es zu günstige-
ren Ergebnissen als das nach dem SGB VI führt (Art. 2 RÜG). 

Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der 
ehemaligen DDR werden in die gesetzliche Rentenversicherung überführt (Art. 3 
RÜG). 

Art. 4 RÜG enthält das Gesetz über das Ruhen von Ansprüchen aus Zusatz und 
Sonderversorgungssystemen der früheren DDR (Versorgungsruhensgesetz), wäh-
rend Art. 5 bis 39 Änderungen anderer Gesetze zum Inhalt haben. 

Besonders hervorzuheben sind folgende Neuregelungen: 

Art. 1 SGB VI in der Fassung des RÜG 

§ 135 SGB VI 

Durch die Absätze 3 und 4 wird die Zuständigkeit der Bundesbahn-
Versicherungsanstalt auch auf die bei der Deutschen Bundesbahn oder einer in § 3 
Absatz 2 der Satzung der Bundesbahn-Versicherungsanstalt genannten Stelle be-
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schäftigten Angestellten ausgedehnt. Für diese Angestellten ist ab 1. Januar 1992 
die Bundesbahn-Versicherungsanstalt anstelle der BfA  als deren gesetzliche Vertre-
terin  zuständig. Das gilt sowohl für die Kontoführung als auch für die Zahlung von 
Renten. 

§ 228a SGB VI 

Absatz 2 der Vorschrift enthält eine Sonderregelung im Zusammenhang mit der Prü-
fung von Hinzuverdienstgrenzen, sofern eine Beschäftigung oder selbständige Tätig-
keit im Beitrittsgebiet ausgeübt wird und der Rentenanspruch von der Einhaltung be-
stimmter Hinzuverdienstgrenzen abhängig ist. Bei der Errechnung der maßgebenden 
Hinzuverdienstgrenzen ist jeweils von der Bezugsgröße (Ost)  § 18 Absatz 2 SGB IV  
bzw. dem aktuellen Rentenwert (Ost)  § 255a SGB VI  auszugehen. Damit ergeben 
sich insoweit niedrigere Hinzuverdienstgrenzen als bei Ausübung einer Beschäfti-
gung/Tätigkeit in den alten Bundesländern. 

Bei den ab 1. Januar 1992 auch im Beitrittsgebiet anzuwendenden Vorschriften 
über die Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes (§ 97 SGB VI) sind, 
wenn der berechtigte Hinterbliebene seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsge-
biet hat, die Freibeträge (§ 97 Absatz 2 SGB VI) unter Verwendung des (niedrigeren) 
aktuellen Rentenwerts  Ost  (§ 255a SGB VI) zu bestimmen (§ 228a Absatz 3 SGB 
VI). Die Freibeträge sind damit dem niedrigeren Einkommensniveau im Beitrittsgebiet 
angepasst. 

§ 229a SGB VI 

Selbständige, die ihre Tätigkeit im Beitrittsgebiet vor dem 1. August 1991 aufge-
nommen haben und nach § 10 SVG der Rentenversicherungspflicht unterlagen, blei-
ben über den 31. Dezember 1991 hinaus versicherungspflichtig. Sie können jedoch 
bis zum 31. Dezember 1994 beantragen, dass die Versicherungspflicht endet. Zur 
Angleichung der Versicherungspflicht sind darüber hinaus auch mitarbeitende Ehe-
gatten, die nicht in einem sozialversicherungsrechtlich relevanten Beschäftigungs-
verhältnis stehen, sowie Empfänger von Entgeltersatzleistungen und Vorruhestands-
geld generell und nicht nur unter den Voraussetzungen des § 3 Satz 1 Nr. I3 und 4 
SGB VI versicherungspflichtig. 

§ 231a SGB VI 

Selbständig Tätige, die im Beitrittsgebiet aufgrund eines Versicherungsvertrages 
nach § 20 SVG von der Versicherungspflicht befreit waren, bleiben in jeder Beschäf-
tigung oder Tätigkeit in der Rentenversicherung befreit. Sie haben allerdings bis zum 
31. Dezember 1994 die Möglichkeit, die Befreiung zu beenden. 

§ 254b SGB VI 

Die Vorschrift regelt  ergänzend zu § 64 , dass der Rentenberechnung bis zur Her-
stellung einheitlicher Einkommensverhältnisse in Deutschland für Zeiten außerhalb 
der alten Bundesländer 
 persönliche Entgeltpunkte (Ost) anstelle der Entgeltpunkte nach § 66 sowie 

 ein aktueller Rentenwert (Ost) anstelle des Rentenwertes nach § 68 

zugrunde zu legen sind. 

Monatsteilbeträge aus persönlichen Entgeltpunkten (Ost)/aktuellem Rentenwert (Ost) 
und aus Entgeltpunkten/aktuellem Rentenwert werden zum Monatsbetrag der Rente 
zusammengezogen. 

§ 254c SGB VI 

Mit der Vorschrift wird die Verfahrensweise der Rentenanpassung für das Beitrittsge-
biet geregelt. Renten, denen ein aktueller Rentenwert (Ost) zugrunde liegt, sind an-
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zupassen, indem der Monatsbetrag der Rente unter Verwendung des neu festgeleg-
ten aktuellen Rentenwerts (Ost) neu bestimmt wird. Anders als in § 65 SGB VI (An-
passung der Renten in den alten Bundesländern zum 1. Juli eines jeden Jahres) 
nennt die Vorschrift keinen Anpassungstermin. 

Damit kann der Verordnungsgeber künftig flexibel auf die wirtschaftliche Entwick-
lung im Beitrittsgebiet reagieren und dort jederzeit eine Rentenanpassung anordnen, 
um das erforderliche 70%ige Nettorenteniveau (vgl. § 255a Absatz 2 SGB VI) auf-
rechtzuerhalten. 

§ 255a SGB VI 

Als Sondervorschrift zu § 68 SGB VI (aktueller Rentenwert) definiert die Vorschrift 
den aktuellen Rentenwert (Ost) als den Betrag, der sich im Dezember 1991 ergibt, 
wenn der aktuelle Rentenwert mit dem Verhältnis aus einer verfügbaren Standard-
rente im Beitrittsgebiet und einer verfügbaren Standardrente der alten Bundesländer 
vervielfältigt wird. Aus dieser Berechnung ergibt sich für Dezember 1991 ein aktueller 
Rentenwert (Ost) von 21,11 DM. 

§ 256a SGB VI 

Die Vorschrift bestimmt - als Sonderregelung zu § 70 SGB VI - die Entgeltpunkte für 
die nach dem 8. Mai 1945 nachgewiesenen Beitragszeiten im Beitrittsgebiet zu ermit-
teln sind. Wie bei § 70 a.a.O. ist auf die individuellen Verdienste des Versicherten 
und auf das Durchschnittsentgelt aller Versicherten der Anlage 1 zum SGB VI abzu-
stellen. Bevor der Individualverdienst durch das Durchschnittsentgelt der Anlage 1 
(West-Niveau) geteilt wird, ist der Individualverdienst durch Vervielfältigung mit den 
Werten der Anlage 10 zum SGB VI auf eine Beitragsbemessungsgrundlage mit 
„West-Niveau" anzuheben. 

§ 259a SGB VI 

Die Vorschrift enthält einen Vertrauensschutz für die Versicherten, die am 18. Mai 
1990 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in den alten Bundesländern hatten. Beginnt die 
Rente vor dem 1. Januar 1996 sind Entgeltpunkte für Beitragszeiten vor dem 19. Mai 
1990 im Beitrittsgebiet nicht nach § 256a SGB VI, sondern weiterhin aufgrund der 
Anlagen 1 bis 16 zum Fremdrentengesetz (FRG) zu ermitteln. 

§ 259b SGB VI 

Die Vorschrift betrifft Versicherte, die im Beitrittsgebiet Zeiten der Zugehörigkeit zu 
einem Zusatz- oder Sonderversorgungssystem zurückgelegt haben. Für diese Zeiten 
sind Entgeltpunkte aus der Beitragsbemessungsgrundlage zu ermitteln, die sich aus 
den Verdiensten nach dem Anspruchs- und Anwartschafts-Überführungsgesetz - 
AAÜG - (Art. 3 RÜG) ergibt. 

§ 265b SGB VI 

Die Vorschrift gestattet es, Hinterbliebenenrenten vorläufig auf der Grundlage von 
persönlichen Entgeltpunkten (Ost) für 35 Jahre mit je 0,75 Entgeltpunkten (Ost) zu 
berechnen, wenn der Berechtigte bereits vor dem 1. Januar 1992 einen Anspruch auf 
Hinterbliebenenrente nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets gehabt hat. Es sind 
dies die früher im Beitrittsgebiet gezahlten Witwen/ Witwerrenten, Übergangshinter-
bliebenenrenten und Waisenrenten, auf die am 31. Dezember 1991 kein Anspruch 
mehr bestand. Für den nach dem 31. Dezember 1991 entstehenden erneuten An-
spruch ist die vorläufige Berechnung bestimmt. Zu einem späteren Zeitpunkt sind die 
Renten nach den Vorschriften des SGB VI endgültig zu berechnen. Hierauf hat der 
Berechtigte vor dem 1. Januar 1994 keinen Rechtsanspruch. Insoweit dient die Vor-
schrift der Verwaltungsvereinfachung; in einem Übergangszeitraum von 2 Jahren 
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brauchen die Versicherungskonten noch nicht für eine Berechnung nach dem SGB 
VI aufbereitet zu werden. 

§ 270a SGB VI 

Die Vorschrift schränkt für Versicherte, die Beitragszeiten im Beitrittsgebiet vor dem 
1. Januar 1992 zurückgelegt haben, das Recht auf Erteilung einer Rentenauskunft 
(§ 109 SGB VI) ein. Da für keinen dieser Versicherten auf ein Versicherungskonto 
zurückgegriffen werden kann, sämtliche Konten also erst aufbereitet werden müssen, 
sind Rentenauskünfte in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 31. Dezember 1999 nur auf 
Antrag und dann auch nur zu erteilen, wenn der Betreffende das 59. Lebensjahr be-
reits vollendet hat. 

§ 286a SGB VI 

Die Vorschrift ersetzt die Versicherungsunterlagen-Verordnung (Zeiten vor 1. Januar 
1950) und verlangt wie diese für die Anerkennung von Beitragszeiten den Verlust 
von Versicherungsunterlagen (Versicherungskarten). Da es sich bei diesen verloren 
gegangenen Versicherungsunterlagen im wesentlichen um kriegsbedingte Verluste 
handelt, für die die Beweiserhebung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, 
lässt das Gesetz als Mittel der Glaubhaftmachung auch Versicherungen an Eides 
Statt zu. 

§ 302 SGB VI 

Altersrenten, die gem. § 302 Absatz 1 oder Absatz 2 SGB VI als Regelaltersrenten 
zu leisten sind oder als solche gelten, können nicht als Teilrenten in Anspruch ge-
nommen werden. 

§ 302a SGB VI 

Die früheren Invalidenrenten des Beitrittsgebiets sind vom 1. Januar 1992 an als 
Renten wegen Erwerbsunfähigkeit zu leisten. Wird jedoch eine Beschäftigung oder 
selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt und überschreitet das hieraus erzielte Ar-
beitseinkommen oder Einkommen einen bestimmten Grenzbetrag, besteht nur An-
spruch auf Rente wegen Berufsunfähigkeit. 

§ 307a SGB VI 

Die Vorschrift regelt, wie der Rentenbestand des Beitrittsgebiets am 31. Dezember 
1991 umzubewerten ist. In einem pauschalierten Verfahren ist aus dem im Be-
standsdatensatz vorhandenen Durchschnittsentgelt der letzten 20 Arbeitsjahre des 
Versicherten durch einen Vergleich mit dem Durchschnittsentgelt aller Versicherten 
für denselben Zeitraum die relative Position des Rentners im Einkommensgefüge zu 
bestimmen und in persönlichen Entgeltpunkten auszudrücken. Waren bisher in der 
Rente Kinder berücksichtigt, sind hierfür zusätzlich je Kind 0,75 Entgeltpunkte (Ost) 
anzurechnen. 

Hinterbliebenenrenten dürfen, wenn keine verwertbaren Daten für die Umbewer-
tung im Rentenbestandsdatensatz vorhanden sind, vorläufig auf der Grundlage von 
35 Arbeitsjahren zu je 0,75 Entgeltpunkten umgewertet werden. 

Des Weiteren enthält die Vorschrift Regelungen für „besondere" Bestandsrenten 
des Beitrittsgebiets, die für Zeiten ab 1. Januar 1992 von Grund auf nach dem SGB 
VI neu zu berechnen sind. 

§ 307b SGB VI 

Für Bestandsrenten aus nach dem AAÜG (Art. 3 RÜG) überführten Renten des Bei-
trittsgebiets regelt die Vorschrift abweichend von § 307a SGB VI, dass diese Renten 
rückwirkend ab Rentenbeginn (frühestens jedoch ab 1. Juli 1990) von Grund auf 
nach dem SGB VI neu zu berechnen sind. Dabei wird ein „absoluter Zahlbetragsbe-
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sitzschutz" auf die überführte Leistung einschließlich einer Rente aus der Sozial-
pflichtversicherung eingeräumt, wenn die nach dem SGB VI neu berechnete Rente 
den bisherigen Monatsbetrag dieser Leistung unterschreitet. Die überführte Leistung 
wird dann solange weitergeleistet, bis die „SGB VI-Rente" diesen Betrag infolge spä-
terer Anpassungen überschreitet (Aussparung). Bis zur Neuberechnung der Renten 
nach dem SGB VI (hierfür ist eine vollständige Kontenaufbereitung einschließlich der 
nach dem AAÜG zu bescheinigenden Arbeitsverdienste erforderlich) ist die BfA – sie 
ist ausschließlich für diese Bestandsrenten zuständig – berechtigt, eine vorläufige 
Umwertung der Sozialversicherungspflichtrente vorzunehmen. Ein Anspruch auf die 
endgültige Neuberechnung nach dem SGB VI besteht für die Berechtigten nicht vor 
dem 1. Januar 1994. 

§ 315a SGB VI 

Aus Vertrauensschutzgründen ist ein Auffüllbetrag in den Fällen zu ermitteln und zu 
leisten, in denen der Zahlbetrag aus der Umwertung nach § 307a SGB VI für den 
Monat Dezember 1991 niedriger ist als der für denselben Monat und nach dem am 
31. Dezember 1991 geltenden Recht weiterhin zustehende Rentenbetrag. 

Vom 1. Januar 1996 an wird der Auffüllbetrag bei jeder Rentenanpassung um ein 
Fünftel, mindestens aber 20 DM vermindert, wobei durch die Verminderung der bis-
herige Zahlbetrag der Rente nicht unterschritten werden darf. 

§ 319a SGB VI 

Die Vorschrift regelt die Ermittlung eines Rentenzuschlags. Ist bei einem Rentenbe-
ginn in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 31. Dezember 1993 die nach dem SGB VI 
berechnete Rente niedriger als die nach dem Übergangsrecht für Renten nach den 
Vorschriften des Beitrittsgebiets berechnete Rente (Art. 2 RÜG), ist ein Rentenzu-
schlag in Höhe der Differenz zu leisten. Wie der Auffüllbetrag nach § 315a SGB VI 
für Bestandsrenten, unterliegt auch der Rentenzuschlag keinen späteren Rentenan-
passungen; er ist ab 1. Januar 1996 bei jeder Rentenanpassung um ein Fünftel, 
mindestens aber um 20 DM zu vermindern. Dabei stellt die Vorschrift sicher, dass 
der bisherige Zahlbetrag der Rente durch die Verminderung nicht unterschritten wer-
den darf. 

Art. 2 RÜG Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des Bei-
trittsgebiets 

Art. 2 RÜG trägt der Vertrauensschutzregelung des Art. 30 Absatz 5 des Einigungs-
vertrags vom 31. August 1990 Rechnung. Nach dem Einigungsvertrag sollten sich für 
eine Übergangszeit vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 1995 Rentenansprüche zumin-
dest in der Höhe des früheren Rechts des Beitrittsgebiets ergeben. Art. 2 RÜG geht 
über diesen zeitlichen Rahmen hinaus. Anspruch auf eine Rente nach den Vorschrif-
ten des Beitrittsgebiets haben danach Personen, 
– die die einzelnen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 2 RÜG erfüllen (§§ 4 ff.)  

– die am 18. Mai 1990 ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Beitritts-
gebiet hatten und 

– deren Rente in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 31. Dezember 1996 beginnt, 

solange sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land haben. 

Für die Rentenberechnung (aus einem festen Grundbetrag und individuellen Stei-
gerungsbeträgen) gelten §§ 27 ff Art. 2 RÜG. 
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Bei einem Rentenbeginn ab 1. Januar 1994 ist die nach Art. 2 RÜG festgestellte 
Rente zu zahlen, wenn und solange sie höher ist als die Rente nach dem SGB VI, 
Bei einem Rentenbeginn in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 31. Dezember 1993 
kommt es in diesem Falle zur Gewährung des Rentenzuschlags nach § 319a SGB 
VI. 

Darüber hinaus kann es nach Art. 2 RÜG auch zu einem Rentenanspruch kom-
men, obwohl die Voraussetzungen des SGB VI für einen Rentenanspruch nicht erfüllt 
sind. 

Art. 3 RÜG Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz – AAÜG 
– 

Das AAÜG ist bereits am 1. August 1991 in Kraft getreten. Neben den Ansprüchen 
und Anwartschaften auf Zusatzversorgungen werden die Sonderversorgungssyste-
me in die gesetzliche Rentenversicherung überführt. Bei den Sonderversorgungen 
handelt es sich um Systeme für Angehörige 
– des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/ Amtes für Nationale Sicherheit 

(MfS/AfNS) 

– des Ministeriums des Inneren (Deutsche Volkspolizei, Feuerwehr und Strafvoll-
zug) – der Nationalen Volksarmee (NVA) 

– der Zollverwaltung. 

Zeiten der Zugehörigkeit zu einem dieser Versorgungssysteme, in denen eine Be-
schäftigung oder Tätigkeit ausgeübt worden ist, gelten als Pflichtbeitragszeiten der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Die Daten, die für die Durchführung der Versiche-
rung erforderlich sind, haben die Funktionsnachfolger als Versorgungsträger der BfA 
mitzuteilen. Dabei ist der tatsächliche Verdienst ggf. zu begrenzen, wenn bestimmte 
leitende Funktionen ausgeübt worden sind oder wenn Personen dem ehemaligen 
MfS/AfNS angehört haben. 

§ 4 Absatz 4 

Berechtigte für Zusatz- und Sonderversorgungen des Beitrittsgebiets, deren Rente 
nach dem SGB VI in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 31. Dezember 1993 beginnt, 
erhalten einen weiteren besonderen Besitzschutz. Voraussetzung ist, dass sich der 
Berechtigte oder derjenige, von dessen Berechtigung sich die Versorgung ableitet, 
am 18. Mai 1990 gewöhnlich im Beitrittsgebiet aufgehalten hat. 

§ 8 Absatz 5 

Die Vorschrift bestimmt die BfA als allein zuständigen Träger für die Erfüllung der 
Aufgaben der Rentenversicherung. Das bedeutet, dass in allen Fällen, in denen Zei-
ten nach dem AAÜG zurückgelegt worden sind, ausschließlich - entgegen der allge-
meinen Zuständigkeitsregelung des § 126 SGB VI - die BfA zuständig ist. 

§ 15 

Danach erstattet der Bund der BfA die Aufwendungen, die ihr aufgrund der Über-
führung nach diesem Gesetz entstehen. Die Einzelheiten regelt die Erstattungsver-
ordnung. 

Art. 6 RÜG Änderung des SGB V 

Im Hinblick auf die Neuregelungen im FRG ist der Personenkreis, der ohne besonde-
re Vorversicherungszeit in der KVdR versichert wird, neu definiert worden (Neufas-
sung des § 5 Absatz 1 Nr. I12 SGB V). Ferner werden Zeiten der Versicherung, die 
im Beitrittsgebiet in der Sozialversicherung, in der Freiwilligen Krankheitskostenversi-
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cherung der ehemaligen Staatlichen Versicherung der DDR oder in einem Sonder-
versorgungssystem (§ 1 Absatz 3 AAÜG) zurückgelegt wurden, den Zeiten einer 
Versicherung bei einer Krankenkasse im Sinne des SGB V gleichgestellt (§ 309 Ab-
satz 5 SGB V) und sind somit bei der Prüfung der Vorversicherungszeit für die KVdR 
nach § 5 Absatz 1 Nr. I11 SGB V zu berücksichtigen. 

Art. 25 RÜG Änderung des Bundesversorgungsgesetzes - BVG - 

Nach § 86 BVG werden die im Beitrittsgebiet gezahlten Kriegsbeschädigtenrenten 
von den Trägern der Rentenversicherung vom 1. Januar 1992 an als Abschlag auf 
die von Amts wegen festzustellenden Versorgungsbezüge nach dem BVG bis zur 
Aufnahme der laufenden Zahlung derselben weitergezahlt. Der Abschlag ist auf die 
Versorgungsbezüge anzurechnen und wird den Trägern der Rentenversicherung 
vom Bund erstattet. 

Art. 31 RÜG Gesetz zur Überleitung des Versorgungsausgleichs auf 
das Beitrittsgebiet - VAÜG - 

Die Schaffung eines einheitlichen Rentenversicherungsrechts durch die Überleitung 
des SGB VI auf das Beitrittsgebiet und das gleichzeitige Wirksamwerden des Rechts 
des Versorgungsausgleichs im Beitrittsgebiet am 1. Januar 1992 (Art. 234 § 6 des 
Einführungsgesetzes zum BGB) machen für eine Übergangszeit eine Ergänzung der 
versorgungsrechtlichen Regelungen erforderlich. Mit Art. 31 RÜG wird der spezifi-
schen Dynamik und den Besonderheiten des im Beitrittsgebiet erworbenen Anrechts 
im Rahmen der Grundsätze des Rechts des Versorgungsausgleichs Rechnung ge-
tragen. 

Art. 35 RÜG Geltung sozialrechtlicher Vorschriften im Beitrittsgebiet 

Nach § 10 SVG unterlagen Personen, die im Beitrittsgebiet eine selbständige Tätig-
keit ausüben, grundsätzlich der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Diese umfassende Pflichtversicherung ist mit Wirkung vom 1. August 
1991 durch Art. 35 RÜG geändert worden. Hiernach unterliegen Selbständige, die ih-
re Tätigkeit erst nach dem 31. Juli 1991 aufgenommen haben, nur noch dann nach 
§ 10 SVG der Versicherungspflicht, wenn sie zu den in §§ 2 und 229a Absatz 2 SGB 
VI genannten Personen gehören. 

Darüber hinaus lässt Art. 35 RÜG die Möglichkeit zu, auf Antrag rentenversiche-
rungspflichtig zu werden (§ 4 Absatz 2 SGB VI). 

Art. 40 RÜG Gesetz zur Zahlung eines Sozialzuschlages zu Renten im 
Beitrittsgebiet 

§ 1 regelt die Gewährung bzw. Weitergewährung des Sozialzuschlages bis zum 31. 
Dezember 1996 für Personen im Beitrittsgebiet, deren Rente vor dem 1. Januar 1994 
begonnen hat. 

Der Sozialzuschlag wird in Höhe des Differenzbetrages zwischen dem monatli-
chen Einkommen und 600,00 DM (Alleinstehende) bzw. 960,00 DM (Verheiratete) 
gezahlt. 

Für bestimmte Rentenbezieher ist der Rentenzahlbetrag einschließlich Sozialzu-
schlag für Dezember 1991 besitzgeschützt. 

§ 3 regelt die Finanzierung und Erstattung des Sozialzuschlags durch den Bund. 
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Verordnung über die Zahlung von Beiträgen zur geset zlichen Rentenversiche-
rung (RV-Beitragszahlungsverordnung - RV-BZV) vom 3 0. Oktober 1991 
(BGBl. I S. 2057) 

Die am 1. Januar 1992 in Kraft getretene RVBZV passt das Verfahren der Zahlung 
von Beiträgen an die Vorschriften des SGB VI an. 

Vierte Verordnung zur Änderung der Zweiten Datenerf assungs-Verordnung 
vom 10. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2188) 

Mit der am 1. Januar 1992 in Kraft getretenen Verordnung sind die Meldevorschriften 
der 2. DEVO den Gegebenheiten des SGB VI angepasst und im Hinblick auf das 
RÜG mit den anderen Vorschriften zur Herstellung der Rechtseinheit in der Sozial-
versicherung ergänzt worden. Die neuen Regelungen betreffen die Einführung einer 
Meldepflicht für Berufsausbildungszeiten, den Bezug von Entgeltersatzleistungen, die 
Meldung von beitragsfreien Zeiten und die Einführung einer Meldepflicht bei einem 
Arbeitsplatzwechsel in bestimmten Fällen. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung 19 91 vom 12. Dezember 
1991 (BGBl. I S. 2210) 

Der Wert der freien Kost und Wohnung einschließlich Heizung und Beleuchtung wird 
für 1992 

– auf monatlich 570 DM in den Ländern Berlin (West), Bremen, Hamburg, Nord-
rhein-Westfalen, Saarland sowie Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und 

– auf monatlich 440 DM in den Ländern Berlin (Ost), Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 

festgesetzt. 

Vierte Verordnung zur Änderung der Zweiten Daten-Üb ermittlungs-Verordnung 
vom 17. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2227) 

Die Änderungen der am 1. Januar 1992 in Kraft getretenen Verordnung betreffen 
insbesondere die Anpassung des Meldeverfahrens an die technische Weiterentwick-
lung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung und ein erleichtertes Meldeverfahren für 
Arbeitgeber im Beitrittsgebiet. 

Gesetz zur Änderung des Renten-Überleitungsgesetzes  (RÜG-ÄndG) vom 18. 
Dezember 1991 (BGBl. I S. 2207) 

§ 307 Absatz 3 SGB VI in der Fassung des Art. 1 RÜG wurde insoweit ergänzt, als 
die nach dem SGB VI neu berechnete Rente mit dem um 6,84% erhöhten Monatsbe-
trag der überführten Leistung zu vergleichen ist. Damit wird erreicht, dass die über-
führte Leistung, die höher als die SGB VI-Rente ist, ab 1. Januar 1992 in gleicher 
Höhe wie am 31. Dezember 1991 weitergeleistet werden kann. Der von diesem Zeit-
punkt an vorzunehmende Abzug von 6,4% der Rente als Eigenbeteiligung zur Kran-
kenversicherung der Rentner (KVdR) wird durch die vorherige Anhebung der über-
führten Leistung um 6,84% kompensiert (KVdR-Neutralität). 

In Art. 3 RÜG (AAÜG) wurden Regelungen aufgenommen, die eine Gleichstellung 
verdeckt tätiger Stasi-Mitarbeiter mit den hauptberuflichen Stasi-Beschäftigten ge-
währleisten sollen. 
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Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1992 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1992) v om 18. Dezember 1991 
(BGBl. I S. 2331) 

Durch die am 1. Januar 1992 in Kraft getretene Verordnung wurde unter anderem 

die Anlage 1 zum SGB VI um das Durchschnittsentgelt aller Versicherten für das 
Jahr 1988 mit 38 896 DM und für das Jahr 1989 mit 40 063 DM ergänzt, 

– das Durchschnittsentgelt aller Versicherten für das Jahr 1990 mit 41 946 DM 
festgelegt und die Anlage 1 zum SGB VI entsprechend ergänzt, 

– das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicherten für das Jahr 1991 mit 43 
917 DM und für das Jahr 1992 mit 45 889 DM bestimmt, 

– die Bezugsgröße im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB IV mit 42 000 DM jährlich 
bzw. 3 500 DM monatlich bestimmt,  

– die Anlage 2 zum SGB VI um die Beitragsbemessungsgrenzen der Angestellten- 
und Arbeiterrentenversicherung für 

den Zeitraum vom 1. Januar 1990 bis 31. Dezember 1990 in Höhe von 75 600 DM 

den Zeitraum vom 1. Januar 1991 bis 31. Dezember 1991 in Höhe von 78 000 DM 

ergänzt, 

– die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 1992 in der Angestellten- und Arbei-
terrentenversicherung mit 81 600 DM jährlich bzw. 6 800 DM monatlich festge-
legt und die Anlage 2 zum SGB VI um die Jahresbeiträge ergänzt, 

– die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um die Werte für das erste Halbjahr 1990 mit 
3,0707, das zweite Halbjahr 1990 mit 2,3473 und die vorläufigen Werte für das 
Jahr 1991 mit 1,8644 und für das Jahr 1992 mit 1,4652 ergänzt, 

– die Anlage 12 zum SGB VI (Gesamtdurchschnittseinkommen zur Umwertung der 
anpassungsfähigen Bestandsrenten des Beitrittsgebiets) um die Werte für das 
zweite Halbjahr 1990 mit 192 565 DM, das erste Halbjahr 1991 mit 197 966 DM 
und das zweite Halbjahr 1991 mit 205 278 DM ergänzt und 

– die Anlage 17 zum SGB VI (Durchschnittseinkommen und dazugehörige Fakto-
ren für überführte Bestandsrenten des Beitrittsgebiets) um die Werte für das 
zweite Halbjahr 1990, das erste Halbjahr 1991 und das zweite Halbjahr 1991 er-
gänzt. 

Durch § 10 der VO a.a.O. ist sichergestellt, dass die Bezugsgröße im Sinne des § 18 
Absatz 1 SGB VI und die Beitragsbemessungsgrenzen der Anlage 2 zum SGB 
VI im Beitrittsgebiet nicht gelten. 

Dritte Verordnung zur Anpassung der Renten und zu d en maßgeblichen Re-
chengrößen in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet (3. Ren-
tenanpassungsverordnung – 3. RAV –) vom 19. Dezembe r 1991 (BGBl. I 
S. 2344) 

Durch die am 1. Januar 1992 in Kraft getretene Verordnung sind im Beitrittsgebiet 
– die Bezugsgröße in der Sozialversicherung im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB VI 

auf 25 200 DM jährlich bzw. 2 100 DM monatlich 
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– die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten für das Jahr 1992 auf 57 600 DM jährlich bzw. 4 800 DM monatlich 
angehoben sowie  

– der aktuelle Rentenwert (Ost) im Sinne von § 255a SGB VI mit 23,57 DM be-
stimmt worden. Dies entspricht einer Erhöhung von 11,65%, die erforderlich war, 
um das Verhältnis zwischen einer verfügbaren Standardrente und dem durch-
schnittlichen Nettoentgelt im Beitrittsgebiet in einer Höhe aufrechtzuerhalten, die 
dem Verhältnis der entsprechenden Werte im Gebiet der alten Bundesländer 
entspricht (vgl. § 255a Absatz 2 SGB VI). Die nach § 307a SGB VI umgewerte-
ten Bestandsrenten des Beitrittsgebiets wurden unter Verwendung dieses neuen 
aktuellen Rentenwerts zum 1. Januar 1992 angepasst (vgl. § 254c SGB VI). Zu-
gangsrenten ab 1. Januar 1992, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde zu legen 
sind, werden insoweit mit dem aktuellen Rentenwert (Ost) in Höhe von 23,57 DM 
zu berechnen sein. 

Verordnung über die pauschale Erstattung der Aufwen dungen der Träger der 
Rentenversicherung aufgrund der Übernahme der Verso rgungslast für frühere 
Beamte und vergleichbare Personengruppen im Beitrit tsgebiet (Versorgungs-
last-Erstattungsverordnung) vom 19. Dezember 1991 ( BGBl. I S. 2346) 

Die Verordnung regelt die Erstattung der Aufwendungen der Träger der Renten-
versicherung, die diese aufgrund der Übernahme der Versorgungslast für Personen 
im Beitrittsgebiet haben, die in den alten Bundesländern zum anspruchsberechtigten 
Personenkreis des Art. 131 GG gehören würden. 

Gesetz zur Regelung des Verhältnisses von Kriegsfol gegesetzen zum Eini-
gungsvertrag vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S. 2270 ) 

Durch Art. 1 Nr. I1 des Gesetzes ist die Anwendung des Sozialversicherungsrechts 
auf das Beitrittsgebiet in Abänderung des Einigungsvertrages so geregelt worden, 
dass die Vorschriften des Sozialversicherungsrechts auch im Beitrittsgebiet uneinge-
schränkt Anwendung finden. Damit kommt auch für Versicherte, die bereits vor dem 
3. Oktober 1990 ihren ständigen Aufenthalt im Beitrittsgebiet genommen hatten, die 
Anerkennung von Ersatzzeiten im Sinne von § 250 Absatz 1 Nr. I6 SGB VI in Be-
tracht. 

Entsprechendes gilt für Personen, die in der Zeit vom 3. Oktober 1990 bis 31. De-
zember 1992 ihren Wohnsitz im Beitrittsgebiet genommen haben. 

Für diesen Personenkreis findet infolge der Rechtsänderung nunmehr auch das 
Häftlingshilfegesetz Anwendung, soweit die Anerkennung von Gewahrsamszeiten als 
Ersatzzeiten im Sinne des § 250 Absatz 1 Nr. I5 SGB VI in Betracht kommt. 

Gesetz zur Regelung von Vermögensfragen der Sozialv ersicherung im Bei-
trittsgebiet und zur Änderung von Gesetzen vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I 
S. 2313) 

§ 8 Absatz 2 des Gesetzes bestimmt die zuständige Einzugsstelle für den Einzug 
von Sozialversicherungsbeiträgen aus der Zeit vor dem 1. Januar 1992 und regelt, 
welche Anteile bei einem Beitragseinzug für Zeiten vor dem 1. Juli 1990 (Währungs-
union) auf die Krankenversicherung und die Rentenversicherung entfallen. 
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Gesetzesänderungen 1992 

Allgemeine Entwicklung 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1992 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung1992) vo m 18. Dezember 1991 
(BGBI. 1991,S. 2331) und Dritte Verordnung zur Anpa ssung der Renten und zu 
den maßgeblichen Rechengrößen in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet (3. Rentenanpassungsverordnung - 3. RAV) vom 19. Dezember 
1991 (BGBl. 1991, S. 2344) 

Die nach dem Recht des Sechsten Sozialgesetzbuches umgestellte Rentenformel er-
forderte neue Rechengrößen für die Durchführung des Versorgungsausgleichs. Nach 
§ 188, § 281 b SGB VI gab der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in der 
Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung die für das Jahr 1992 maßgebenden 
Umrechnungsfaktoren bekannt. Maßgeblich sind diese für die Ermittlung der für Ent-
geltpunkte zu zahlenden Beiträge, der für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge, 
für die Ermittlung von Entgeltpunkten, die gezahlten Beiträgen entsprechen, sowie 
von Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen. Diese Umrech-
nungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts 
(§ 70 Absatz 1 Satz 2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 1992. 

Durch die 3. Rentenanpassungsverordnung wurden die Angleichungsfaktoren zur 
Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 2 
Nr. I1 Buchst. a VAÜG bekannt gegeben. 

Bei einer Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit vom 1. Januar 
1992 bis zum 30. Juni 1992 mit einen Ehezeitende in der Zeit vom 1. Juli 1990 bis 
zum 31. Dezember 1990, vom 1. Januar 1991 bis zum 30. Juni 1991 oder vom 1. Juli 
1991 bis zum 31. Dezember 1991 waren jeweils verschiedene Angleichungsfaktoren 
zugrunde zu legen. 

Bekanntmachung der Rechengrößen der Sozialversicher ung für 1992 vom 7. 
Januar 1992 (BAnz Nr. I10 vom 16. Januar 1992) 

Vom 1. Januar 1992 an beträgt die Bezugsgröße in der Sozialversicherung gem. 
§ 18 SGB IV 

−  im Beitrittsgebiet   25 200,00 DM/Jahr oder 

−  2 100,00 DM/Monat,  

−  im bisherigen Bundesgebiet 42 000,00 DM/Jahr oder 

−  3 500,00 DM/Monat. 

Die Beitragsbemessungsgrenze beträgt 1992 

−  im Beitrittsgebiet   57 600,00 DM/Jahr oder 

−  4 800,00 DM/Monat,  

−  im bisherigen Bundesgebiet 81 600,00 DM/Jahr oder  

−  6 800,00 DM/Monat.  
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Ab 1. Januar 1992 beträgt der Höchstbeitrag für die Pflichtversicherung 

−  im Beitrittsgebiet   849,60 DM 

−  im bisherigen Bundesgebiet 1 203,60 DM. 

Für die freiwillige Versicherung gelten im gesamten Bundesgebiet einheitliche 
Höchst- und Mindestbeiträge. 

Der Höchstbeitrag beträgt  1 203,60 DM  

Der Mindestbeitrag beträgt 88,50 DM. 

Im Beitrittsgebiet beträgt der Beitrag nach § 279 b SGB VI zur Aufrechterhaltung des 
Anspruchs auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 53,10 DM. 

 Der Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbständige beträgt 

im Beitrittsgebiet   371,70 DM 

im bisherigen Bundesgebiet 619,50 DM 

Sechstes Gesetz zur Änderung der Pfändungsfreigrenz en vom 1. April 1992 
(BGBl. I S. 745) 

Die in § 850 c ZPO bzw. der Anlage 2 zu dieser Regelung festgesetzten Pfändungs-
freibeträge, die einem Schuldner bei der Zwangsvollstreckung seines Arbeitsein-
kommens verbleiben sollen, wurden zum 1. Juli 1992 erhöht. Die neuen - höheren - 
Pfändungsfreibeträge gelten für Zeiten ab 1. Juli 1992 sowohl bei der Pfändung (§ 54 
Absatz 3 SGB I) als auch bei der Auf-/Verrechnung (§ 51, Absatz 1, § 52 SGB I) und 
bei der Abtretung (§ 53 Absatz 3 SGB I) von laufenden Rentenleistungen. 

Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Nationals ozialismus im Beitritts-
gebiet vom 22. April 1992 (BGBl. I S. 906) 

Durch das am 1. Mai 1992 in Kraft getretene Gesetz wird die Zahlung von Ehrenpen-
sionen und Hinterbliebenenpensionen für Opfer des Nationalsozialismus (Kämpfer 
gegen den Faschismus bzw. Verfolgte des Faschismus) der früheren DDR neu gere-
gelt. 

Anspruchsberechtigt sind auch weiterhin die bisherigen Empfänger von Ehren-
pensionen "aus eigenem Rechtsanspruch" und Empfänger von Hinterbliebenenpen-
sionen (Witwen, Witwer und Waisen). 

Darüber hinaus erhalten Hinterbliebene von Empfängern einer Ehrenpension nach 
dessen Tod eine Entschädigungsrente. 

Die Renten belaufen sich auf monatlich 1 400,00 DM für das Opfer selbst, 800,00 
DM für arbeitsunfähige Witwen (Witwer), 500,00 DM für Vollwaisen und 300,00 DM 
für Halbwaisen (§ 2). 

Zuständig für die Zahlung ist grundsätzlich die BfA (§ 6); in bestimmten Fällen (un-
rechtmäßige Vorenthaltung von Ehrenpensionen .und Hinterbliebenenpensionen in 
der früheren DDR) entscheidet das BVA über die Berechtigung. Die BfA führt die 
Zahlung aus (§ 3). 

Das BVA ist auch für etwaige Kürzungen oder Aberkennungen von Ehrenpensio-
nen zuständig (§ 5). Die BfA führt die sich daraus ergebenden Änderungen aus. 
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Die Entschädigungsrente wird der BfA vom Sund erstattet (§ 7). Eine Anrechnung 
der Entschädigungsrente als Einkommen bei Sozialleistungen erfolgt grundsätzlich 
nicht § 4). 

Soweit Personen, die Verfolgte im Sinne von 1 BEG sind, keinen Anspruch auf 
Entschädigungsrente nach dem Entschädigungsrentengesetz haben und wegen ih-
res Wohnsites im Beitrittsgebiet auch keine Wiedergutmachungsleistung nach dem 
BEG oder anderen vergleichbaren Regelungen erhalten Konnten, ist nach § 8 das 
Bundesfinanzmini3terium entscheidungsbefugte und zahlende Stelle. 

Aufgrund von Art. 2 werden die unter § 3 Entschädigungsrentengesetz fallenden 
Personen rentenrechtlich den tatsächlichen Beziehern von Ehrenpensionen gleich-
gestellt, deren Sozialversicherungsrente vor dem 1. Juli 1990 begonnen hat. 

Verordnung über die Erstattung von Aufwendungen nac h dem Gesetz zur 
Überführung von Ansprüchen und Anwartschaften aus Z usatz- und Sonderver-
sorgungssystemen des Beitrittsgebiets durch den Bun d (AAÜG-
Erstattungsverordnung) vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S.  999) 

Die AAÜG-Erstattungsverordnung ist am 1. Januar 1992 in Kraft getreten und regelt, 
welche Aufwendungen im Sinne des § 15 Absatz 1 AAÜG erstattungsfähig sind, wie 
sich die Erstattungsbeträge berechnen und das Verfahren für die Abrechnung. 

Verordnung zur Anpassung der Renten im Gebiet der B undesrepublik Deutsch-
land ohne das in Artikel 3 des Einigungsvertrages g enannte Gebiet im Jahre 
1992 und zur vierten Anpassung der Renten in dem in  Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet (RAV 1992) vom 5. Juni 1 992 (BGBl. I S 1017) 

Durch die am 1. Juli 1992 in Kraft getretene Verordnung ist der vom 1. Juli 1992 an 
geltende aktuelle Rentenwert (§ 68 SGB VI) mit 42,63 DM und der ebenfalls vom 1. 
Juli 1992 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) (§ 255 a SGB VI) mit 26,57 DM be-
stimmt worden. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts bewirkte eine Anpassung der Bestands-
renten mit einem Rentenbeginn vor dem 1. Juli 1992 um 2,87 %, während Zugangs-
renten ab 1. Juli 1992 sogleich mit dem neuen aktuellen Rentenwert zu berechnen 
waren. 

Die Veränderung des aktuellen Rentenwerts (Ost) entsprach einer Erhöhung um 
12,73 %. Diese Erhöhung war erforderlich, um das Verhältnis zwischen einer verfüg-
baren Standardrente und dem durchschnittlichen Nettoentgelt im Beitrittsgebiet in ei-
ner Höhe aufrechtzuerhalten, die dem Verhältnis der entsprechenden Werte im Ge-
biet der Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet entspricht (vgl. § 255 a Absatz 2 
SGB VI). Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 1. Juli 1992, denen Ent-
geltpunkte (Ost) zugrunde liegen, wurden insoweit unter Verwendung des neuen ak-
tuellen Rentenwerts (Ost) angepasst (§ 254 c SGB VI). 

Zugangsrenten ab 1. Juli 1992, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde zu legen 
sind, wurden insoweit vom Beginn an mit dem aktuellen Rentenwert (Ost) in Höhe 
von 26,57 DM berechnet. 

Die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen, 
haben ab 1. Juli 1992 nicht generell um 12,73 % höhere Renten erbracht. Dies liegt 
zu einem Großteil an nichtdynamischen Auffüllbeträgen (§ 315 a SGB VI), die zu 
Renten geleistet werden. 
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Durch § 6 RAV 1992 wurden die Grenzbeträge für die Zahlung eines Sozialzu-
schlags zu Renten im Beitrittsgebiet zum 1. Juli 1992 erhöht. Der Grenzbetrag be-
trägt für Alleinstehende 658,00 DM und für Verheiratete 1 054,00 DM. 

Erstes Gesetz zur Bereinigung von SED-Unrecht (1. S ED-UnBerG) vom 29. Ok-
tober 1992 (BGBl. I S. 1814) 

Durch Art. 1 § 27 Nr. I2 des Gesetzes ist das Rehabilitierungsgesetz der DDR vom 6. 
September 1990 (081. I Nr. I60 S. 1459) aufgehoben worden. Nach § 9 Nr. I1 dieses 
Gesetzes ist einem Rehabilitierten, der aufgrund der Verurteilung eine Strafe mit 
Freiheitsentzug verbüßt hat, die Dauer des Freiheitsentzuges bei der Festsetzung 
einer Rente aus der Sozialpflichtversicherung als Zeit einer versicherungspflichtigen 
Tätigkeit angerechnet worden. 

Die Aufhebung der Regelung hat nur redaktionelle Bedeutung. Zeiten des Ge-
wahrsams gelten nach § 2 Absatz 2 der 2. Renten-Verordnung in der Fassung des 
Art. 35 Absatz 6 des RÜG vom 27. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) weiterhin als Zeiten 
einer versicherungspflichtigen Tätigkeit. 

Fünfte Verordnung zur Anpassung der Renten in dem i n Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet (5. RAV) vom 8. Dez ember 1992 ( BGBl. I 
S. 1998) 

Durch die am 1. Januar 1993 in Kraft getretene Verordnung ist der vom 1. Januar 
1993 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) (§ 255 a SGB VI) mit 28,19 DM be-
stimmt worden. Diese Veränderung des aktuellen Rentenwerts (Ost) entspricht einer 
Erhöhung um 6,1 %. 
Die Erhöhung war erforderlich, um das Verhältnis zwischen einer verfügbaren Stan-
dardrente und dem durchschnittlichen Nettoentgelt im Beitrittsgebiet in einer Höhe 
aufrechtzuerhalten, die dem Verhältnis der entsprechenden Werte im Gebiet der 
Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet entspricht (§ 255 a Absatz 2 SGB VI). 

Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 1. Januar 1993, denen Entgelt-
punkte (Ost) zugrunde liegen, wurden insoweit unter Verwendung des neuen aktuel-
len Rentenwerts (Ost) angepasst (§ 254 c SGB VI). 

Zugangsrenten ab 1. Januar 1993, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde zu legen 
sind, wurden insoweit von Beginn an mit dem aktuellen Rentenwert (Ost) in Höhe 
von 28,19 DM berechnet. 

Dass die Anpassung der Bestandsrenten nicht generell eine um 6,1 % höhere 
Renten erbracht hat, liegt zu einem Großteil an nichtdynamischen Auffüllbeträgen 
(§ 315 a SGB VI), die zu Renten geleistet werden. 

Bekanntmachung der Rechengrößen der Sozialversicher ung für 1993 vom 18. 
Dezember 1992 (BAnz Nr. I245 vom 31. Dezember 1992)  

Ab 1. Januar 1993 beträgt der Höchstbeitrag für die Pflichtversicherung 

−  im Beitrittsgebiet 927,50 DM 

−  im bisherigen 

−  Bundesgebiet  1 260,00 DM. 

Für die freiwillige Versicherung gelten im gesamten Bundesgebiet einheitliche 
Höchst- und Mindestbeiträge. 
Der Höchstbeitrag beträgt 1 260,00 DM Der Mindestbeitrag beträgt 92,75 DM. 
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Im Beitrittsgebiet beträgt der Beitrag nach § 279 b SGB VI zur Aufrechterhaltung 
des Anspruchs auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 68,25 DM. 

Gesetz zur Änderung von Förderungsvoraussetzungen i m Arbeitsförderungs-
gesetz und in anderen Gesetzen vom 18. Dezember 199 2 (BGBl. I S. 2044) 

Gemäß Art. 1 Nr. I8 des oben angeführten Gesetzes wird § 40 b AFG mit Wirkung 
vom 1. Januar 1993 an aufgehoben. Damit können neue berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen im Sinne von § 58 Absatz 1 Satz 2 SGB VI nicht mehr entstehen. 

Art. 1 Nr. I25 ersetzt die Regelungen des "Eingliederungsgeldes" durch die der 
"Eingliederungshilfe" zum 1. Januar 1993. Auf das Eingliederungsgeld sind renten-
rechtlich gesehen die Vorschriften über die Arbeitslosenhilfe entsprechend anzuwen-
den. Damit ist der Bezug von Eingliederungshilfe zum Beispiel Anrechnungszeit gem. 
§ 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I3 SGB VI. 

Durch Art. 1 Nr. I32 wird das AFG zum 1. Januar 1993 um den § 117 a AFG er-
gänzt. Diese Regelung soll der Beendigung von Arbeitsverhältnissen ohne wichtigen 
Grund gegen Zahlung von Abfindungen entgegenwirken. Sie bestimmt, dass der Ar-
beitnehmer nach Ablauf der "normalen Sperrzeit" (§ 119 AFG) zunächst einen Teil 
der gezahlten Abfindung zur Deckung des Lebensunterhaltes verwenden muss, be-
vor er Leistungen nach dem AFG beziehen kann, d.h., der Anspruch auf das Arbeits-
losengeld ruht für einen bestimmten Zeitraum. Nach § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I3 SGB 
VI sind diese Zeiten bei Erfüllung aller sonstigen Voraussetzungen als Anrechnungs-
zeit anzuerkennen. 

Mit Art. 3 Nr. I1 wird § 18 Absatz 2 SGB IV neu gefasst. Die Bezugsgröße Ost 
verändert sich danach zum 1. Januar eines jeden Kalenderjahres auf den Wert, der 
sich ergibt, wenn der für das vorvergangene Kalenderjahr geltende Wert der Anlage 
1 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch durch den für dieses Kalenderjahr bestimm-
ten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum Sechsten Buch Sozialgesetzbuch geteilt 
wird, aufgerundet auf den nächsthöheren, durch 840 teilbaren Betrag. Hierdurch wird 
erreicht, dass sich die Bezugsgröße (Ost) grundsätzlich im gleichen relativen Umfang 
wie die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) verändert. 

Mit Art. 4 Nr. I3 wird § 275 a SGB VI neu gefasst. Die Beitragsbemessungsgren-
zen (Ost) in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten sowie in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung verändern sich zum 1. Januar eines jeden 
Kalenderjahres auf die Werte, die sich ergeben, wenn die für dieses Kalenderjahr je-
weils geltenden Werte der Anlage 2 durch den für dieses Kalenderjahr bestimmten 
vorläufigen Werte der Anlage 10 geteilt werden. Dabei ist von den ungerundeten Be-
trägen auszugehen, aus denen die Beitragsbemessungsgrenze errechnet wurde. Die 
Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) sind für das Jahr, für das sie bestimmt werden, 
auf das nächsthöhere Vielfache von 1 200 aufzurunden. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass sich die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) in der gleichen Weise verän-
dern, wie die für die Rentenberechnung maßgebenden Rechengrößen. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung 19 92 vom 18. Dezember 
1992 (BGBl. I S. 2353) 

Mit dieser Änderungs-Verordnung wird der Wert der freien Kost und Wohnung ein-
schließlich Heizung und Beleuchtung für das Jahr 1993 
– auf monatlich 590,00 DM im bisherigen Bundesgebiet 

– auf monatlich 475,00 DM im Beitrittsgebiet 
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festgesetzt. 

Gesetz zur Bereinigung von Kriegsfolgengesetzen vom  21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2094) 

Durch Art. 1 Nr. I4 des oben angeführten Gesetzes ist der Begriff des "Spätaussied-
lers" in § 4 BVFG eingeführt worden. Damit kommt auch für diesen Personenkreis, 
der erst nach dem 31. Dezember 1992 in der Bundesrepublik Deutschland seinen 
ständigen Aufenthalt nimmt, die Anerkennung einer Ersatzzeitpauschale vom 1. Ja-
nuar 1945 bis 31. Dezember 1946 gem. § 250 Absatz 1 Nr. I6 SGB VI in Betracht. 

In Art. 1 Nr. I15 in Verbindung mit Nr. I40 ist geregelt, dass grundsätzlich anstelle 
der bisherigen Vertriebenenausweise nur noch Bescheinigungen über die Zugehörig-
keit zum Personenkreis der §§ 1 bis 4 BVFG ausgestellt werden. 

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltspla ns für das Haushaltsjahr 
1993 (Haushaltsgesetz 1993) vom 21. Dezember 1992 ( BGBI. I. S. 2229) 

Durch § 25 Absatz 2 des am 1. Januar 1993 in Kraft getretenen Gesetzes ist der Bei-
tragssatz in der Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter abweichend von 
§ 158 und § 287 Absatz 1 SGB VI auf 17,5 % festgelegt worden. 

Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der g esetzlichen Krankenver-
sicherung (Gesundheitsstrukturgesetz) vom 21. Dezem ber 1992 (BGBl. I 
S. 2266) 

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz sind umfangreiche Änderungen im Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung vorgenommen worden; betroffen sind dabei auch 
Vorschriften, die den Krankenversicherungsschutz der Rentner im Rahmen der 
KVdR regeln. 

Neuordnung der Vorversicherungszeit für die KVdR 

Die Zugangsvoraussetzungen zur KVdR sind verschärft worden. Während bisher als 
Vorversicherung für die Versicherungspflicht in der KVdR (§ 5 Absatz 1 Nr. I11 SGB 
V) alle Zeiten der Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung (auch Zei-
ten der freiwilligen Versicherung) einschließlich der Familienversicherung nach § 10 
SGB V berücksichtigt wurden, können bei Rentenanträgen ab 1. Januar 1993 nur 
noch Zeiten für die Vorversicherung angerechnet werden, in denen eine Pflichtversi-
cherung in der gesetzlichen Krankenversicherung oder eine Familienversicherung 
aufgrund einer Pflichtversicherung des Stammversicherten bestand. 

Diese Einschränkung gilt sowohl für die Neun-Zehntel-Belegung nach § 5 Absatz 
1 Nr. 11 SGB V als auch für die Halbbelegung nach Art. 56 Absatz 1 Gesundheits-
Reformgesetz. 

Für den Bereich der neuen Bundesländer wurde festgelegt, dass sämtliche in der 
Sozialversicherung der ehemaligen DDR zurückgelegten Versicherungszeiten als 
Pflichtversicherungszeiten zu werten sind. 

Neuordnung der Krankenkassenzuständigkeit 

Die Änderung der §§ 173 ff SGB V (Inkrafttreten erst am 1. Januar 1996) führt zu ei-
ner Neuordnung der Krankenkassenzuständigkeit. Danach ist für die Frage, welche 
Krankenkasse die Krankenversicherung durchführt, nicht mehr die Zuständigkeit kraft 
Gesetzes vorrangig. 
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Dem Versicherten wird ab 1996 das Recht eingeräumt, zwischen verschiedenen 
Krankenkassen zu wählen. Das Wahlrecht ist dabei innerhalb von zwei Wochen nach 
Eintritt der Versicherungspflicht auszuüben; nur wenn von diesem Wahlrecht nicht 
oder nicht innerhalb dieses Zeitraumes Gebrauch gemacht wurde, wird dem Versi-
cherten kraft Gesetzes eine Krankenkasse zugewiesen (§ 175 Absatz 3 SGB V). 

Risikostrukturausgleich in der Krankenversicherung 

In der Krankenversicherung wird zum 1. Januar 1994 zwischen allen Krankenkassen 
und Krankenkassenarten ein einnahmeorientierter Risikostrukturausgleich eingeführt 
(§ 266 SGB V). 

In diesen Ausgleich wird für die Zeit ab 1. Januar 1995 auch die KVdR einbezo-
gen, so dass der bisherige KVdR-Belastungsausgleich entfällt. 

Der Risikostrukturausgleich umfasst die Faktoren "beitragspflichtige Einnahmen, 
mitversicherte Familienangehörige sowie Alter und Geschlecht der Versicherten". 

Zur Durchführung dieses Ausgleichs schreibt § 267 SGB V die Erhebung einer 
Reihe von Daten vor; so haben die Krankenkassen unter anderem ihre beitragspflich-
tigen Einnahmen getrennt aus allgemeiner Krankenversicherung und KVdR zu erhe-
ben. Damit diese Datenerhebung vorgenommen werden kann, ist die Mitwirkung der 
Rentenversicherungsträger in Form eines gegenseitigen Datenaustausches erforder-
lich (§ 267 Absatz 6 SGB V). Zur Durchführung dieses gegenseitigen Datenaustau-
sches wurden die Spitzenverbände der Krankenkassen und der VDR verpflichtet, bis 
zum 30. April 1993 einheitlich und zusammen das Nähere über dieses Verfahren zu 
vereinbaren (§ 267 Absatz 7 Nr. I4 SGB V). 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1993 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1993) v om 22. Dezember 1992 
(BGBL. I S. 2474) 

Durch die am 1. Januar 1993 in Kraft getretene Verordnung wurde die Anlage 1 zum 
SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versicherten für das Jahr 
1991 in Höhe von 44 421,00 DM ergänzt, 
– die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicher-

ten für das Jahr 1993 in Höhe von 49 663,00 DM ergänzt, 

– die Bezugsgröße im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 1993 mit 44 
520,00 DM jährlich bzw. 3 710,00 DM monatlich bestimmt, 

– die Bezugsgröße (Ost) im Sinne von § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 1993 mit 32 
760,00 DM jährlich bzw. 2 730,00 DM monatlich bestimmt, 

– die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 1993 in der Rentenversicherung der 
Angestellten und Arbeiter mit 86 400,00 DM jährlich bzw. 7.200,00 DM monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 106 800,00 DM jährlich 
bzw. 8 900,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI um die 
Jahresbeträge und den Zeitraum 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 1993 er-
gänzt, 

– die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 1993 in der Rentenversiche-
rung der Angestellten und Arbeiter mit 63.600,00 DM jährlich bzw. 5.300,00 DM 
monatlich und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 78,000,00 DM 
jährlich bzw. 6.500,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2 a zum SGB VI 
um die Jahresbeträge und den Zeitraum 1. Januar 1993 bis 31. Dezember 1993 
ergänzt, 
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– die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 1991 = 
1,7235 und den vorläufigen Wert für das Jahr 1993 = 1,3739 ergänzt. 

Gesetzesänderungen 1993 

Allgemeine Entwicklung 

Verordnung zur Anpassung der Renten im Gebiet der B undesrepublik Deutsch-
land ohne das in Art. 3 des Einigungsvertrages gena nnte Gebiet im Jahre 1993 
und zur sechsten Anpassung der Renten in dem in Art . 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet (Rentenanpassungsverordnung 19 93 RAV 1993 -) vom 9. 
Juni 1993 BGBl. I S. 917) 

Durch die am 1. Juli 1993 in Kraft getretene Rechtsverordnung ist der vom 1. Juli 
1993 an geltende aktuelle Rentenwert (§ 68 SGB VI) mit 44,49 DM und der aktuelle 
Rentenwert (Ost) (§ 225 a SGB VI) mit 32,17 DM bestimmt worden.  

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 42,63 DM auf 44,49 DM be-
wirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 1. Juli 
1993 um 4,36 %, während Zugangsrenten ab 1. Juli 1993 sogleich mit dem neuen 
aktuellen Rentenwert zu berechnen waren.  

Die Veränderung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 28,19 DM auf 32,17 
DM entsprach einer Erhöhung um 14,12 %; diese Erhöhung war erforderlich, um das 
Verhältnis zwischen einer verfügbaren Standardrente und dem durchschnittlichen 
Nettoentgelt im Beitrittsgebiet in einer Höhe aufrechtzuerhalten, die dem Verhältnis 
der entsprechenden Werte im Gebiet der Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet 
entspricht (vgl. § 255 a Absatz 2 SGB VI). Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn 
vor dem 1. Juli 1993, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen, wurden insoweit 
unter Verwendung des neuen aktuellen Rentenwerts (Ost) angepasst (§ 254 c SGB 
VI); Zugangsrenten ab 1. Juli 1993, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde zu legen 
sind, wurden von Beginn an mit dem aktuellen Rentenwert (Ost) in Höhe von 32,17 
DM berechnet. dass die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) 
zugrunde liegen, ab 1. Juli 1993 insoweit nicht generell um 14,12 % höhere Renten 
gebracht hat, liegt daran, dass zu einem Großteil der Renten nichtdynamische Auf-
füllbeträge (vgl. § 315 a SGB VI) oder Rentenzuschläge (vgl. § 319 a SGB VI) geleis-
tet werden. 

Ergänzung der Rechengrößen zur Durchführung des Ver sorgungsausgleichs in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 

Nach §§ 188, 281 b SGB VI gab der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in 
der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung die für das Jahr 1993 maßge-
benden Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung der für Entgeltpunkte zu zahlenden 
Beiträge sowie für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge, für die Ermittlung von 
Entgeltpunkten. die gezahlten Beiträgen entsprechen, sowie von Entgeltpunkten 
(Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen, bekannt (§§ 187 Absatz 3, 281 a Absatz 
3 SGB VI). Diese Umrechnungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen 
Durchschnittsentgelts (§ 70 Absatz 1 Satz 2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das 
Jahr 1993. 
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In § 5 der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1993 wurden die Anglei-
chungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten 
nach § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG bei einer Entscheidung über den Versor-
gungsausgleich in der Zeit vor dem 1. Januar 1993 bis zum 30. Juni 1993 veröffent-
licht. 

Ist über den Versorgungsausgleich in der Zeit vor dem 1. Juli 1993 bis zum 31. 
Dezember 1993 entschieden worden, kamen die in der Rentenanpassungsverord-
nung 1993 zu § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG bekannt gegebenen Anglei-
chungsfaktoren zur Anwendung. 

Jeweils unterschiedliche Angleichungsfaktoren ergaben sich bei einem Ehezeiten-
de in der Zeit vom 1. Juli 1990 bis zum 31. Dezember 1990, vom 1. Januar 1991 bis 
zum 30 Juni 1991, vom 1. Juli 1991 bis zum 31. Dezember 1991, vom 1. Januar 
1992 bis zum 30. Juni 1992, vom 1. Juli 1992 bis zum 31. Dezember 1992 und vom 
1. Januar 1993 bis zum 30. Juni 1993. 

Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsp rogramms – FKPG – 
vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944) 

Durch Art. 12 Nr. I3 des Gesetzes (in Kraft ab 24. Juni 1993) wurde § 99 Absatz 2 
Satz 1 SGB IV geändert und der Personenkreis, der zur Mitführung des Sozialversi-
cherungsausweises verpflichtet ist, erweitert. Künftig sind auch Beschäftigte im Gast-
stätten- und Beherbergungsgewerbe sowie im Personen- und Güterbeförderungsge-
werbe verpflichtet, ihren Sozialversicherungsausweis bei der Ausübung ihrer Be-
schäftigung mitzuführen. 

Gesetz zur Ergänzung der Rentenüberleitung (Rentenü berleitungs-
Ergänzungsgesetz – Rü-ErgG –) vom 24. Juni 1993 (BG Bl. I S. 1038) 

Durch das in seinen wesentlichen Teilen am 1. Juli 1993 in Kraft getretene Rü-ErgG 
sind Änderungen im Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), im Übergangsrecht 
für Renten nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets (Art. 2 Rentenüberleitungsge-
setz –RÜG –) und im Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) 
vorgenommen worden. 

Änderungen im SGB VI (Art. 1 Rü-ErgG) 

Die Änderungen im SGB VI (Art. 1 Rü-ErgG) dienen einer schnelleren und einfache-
ren Rentenfeststellung in den neuen Bundesländern insbesondere durch 
– Beweiserleichterungen für die Feststellung rentenrechtlicher Zeiten und maßge-

bender Verdienste, 

– Verwaltungsvereinfachungen zur schnelleren Erstellung der Versicherungsver-
läufe, 

– Verkürzung des Verfahrens für die Neuberechnung der Renten für ehemalige 
Angehörige von Zusatz- oder Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebiets 
durch Nachweiserleichterungen gegenüber dem Versorgungsträger. 

Art. 2 Rü-ErgG 

Die Änderungen im Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des Beitritts-
gebiets (Art. 2 Rü-ErgG) beseitigen durch Neufassung einiger Vorschriften Unsicher-
heiten bzw. Unklarheiten bei der Anwendung des Übergangsrechts. 

Änderungen im AAÜG (Art. 3 Rü-ErgG) 

 Die Änderungen im AAÜG (Art. 3 Rü-ErgG) beinhalten die 
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– Nachholung der Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus den Zu-
satzversorgungssystemen der Parteien in der ehemaligen DDR in die Renten-
versicherung vom 30. Juni 1993, 

– Erhöhung des vom 1. August 1991 an geltenden vorläufigen Höchstbetrags für 
die Summe aus Renten und Zusatzversorgungen (§ 10 AAÜG). 

– Berücksichtigung von Einkommen bei der Rentenberechnung in größerem Um-
fang für Personengruppen in der mittleren Führungsebene der ehemaligen DDR, 

– Klarstellung von Regelungsinhalten. 

Art. 4 Rü-ErgG (Zusatzversorgungssystem-Gleichstellungsgesetz – 
ZVsG –)  

Des Weiteren ist durch Art. 4 Rü-ErgG (Zusatzversorgungssystem-
Gleichstellungsgesetz – ZVsG –) die Gleichstellung von Ansprüchen und Anwart-
schaften nach dem Pensionsstatut von Carl-Zeiss Jena mit solchen aus Zusatzver-
sorgungssystemen des Beitrittsgebiets geregelt worden. 

Art. 6 Rü-ErgG  

Darüber hinaus wurde durch Art. 6 Rü-ErgG  eine Regelung geschaffen, die Arbeit-
geber in den neuen Ländern verpflichtet, individuelle Lohnunterlagen bis zum 31. 
Dezember 2006 aufzubewahren und den Rentenversicherungsträgern für ihre erfor-
derliche Datenspeicherung und Kontenklärung zur Verfügung zu stellen. 

Art. 15 Rü-ErgG (Änderung des Gesetzes über den Ausgleich von Auf-
wendungen für das Altersübergangsgeld) 

Schließlich ist durch Art. 15 Rü-ErgG (Änderung des Gesetzes über den Ausgleich 
von Aufwendungen für das Altersübergangsgeld) 

eine Verlängerung der Regelung über Zahlung eines Ausgleichs für Empfänger 
von Altersübergangsgeld, die auch die Voraussetzungen für eine Rente wegen Alters 
erfüllen, bis zum 31. Dezember 1994 erfolgt. 

Besonders hervorzuheben sind folgende Neuregelungen: 

Art. 1 Rü-ErgG 

Nr. I7 (§ 247 Absatz 2 a SGB VI) 

Pflichtbeitragszeiten aufgrund einer versicherten Beschäftigung sind auch Zeiten, in 
denen in der Zeit vom 1. Juni 1945 bis 30. Juni 1965 Personen als Lehrling oder 
sonst zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt waren, wenn grundsätzlich Versiche-
rungspflicht bestand, eine Zahlung von Pflichtbeiträgen für diese Zeiten jedoch nicht 
erfolgte. 

Nr. I8 (§ 249 Absatz 6 und Absatz 7 SGB VI) 

Die Endtermine für die Abgabe der übereinstimmenden Erklärungen für die Zuord-
nung von Kindererziehungszeiten bzw. Kinderberücksichtigungszeiten bei einer ge-
meinsamen Erziehung wurden verlängert (auf den 31. Dezember 1996 bzw. 31. März 
1997), damit die notwendige „Aufbauhilfe Ost" der Rentenversicherungsträger durch 
die Klärung von Kindererziehungszeiten und Kinderberücksichtigungszeiten nicht 
beeinträchtigt wird. 

Nr. I14 (§ 256a Absatz 3 SGB VI) 

Mit der Neufassung der Vorschrift wird nunmehr eindeutig geregelt, dass die tatsäch-
lichen Arbeitsverdienste und Einkünfte bei der Ermittlung der Entgeltpunkte nach 
§ 256 a Absatz 1 SGB VI zu berücksichtigen sind, sofern für die Zeit vor dem 1. März 
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1971 die im Beitrittsgebiet jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenzen für die So-
zialpflichtversicherung überschritten wurden oder wegen in Sonderversorgungssys-
temen erworbener Anwartschaften Beiträge zur FZR nicht gezahlt werden konnten. 

Nr. I15 (§ 256b Absatz 1 SGB VI) 

Es wird klargestellt, dass bei glaubhaft gemachten Beitragszeiten vom 1. Januar 
1950 bis 31. Dezember 1990 in den alten Bundesländern für die Ermittlung der Ent-
geltpunkte die Werte der Anlagen 1 bis 16 zum FRG zugrunde zu legen sind, da die-
se der Einkommensstruktur in den alten Bundesländern entsprechen. Sind die Ar-
beitsentgelte bekannt oder können sie auf sonstige Weise ermittelt werden, sind die 
Entgeltpunkte hieraus festzustellen. 

Nr. I16 (§ 259a SGB VI) 

Durch die Änderung des § 259a SGB VI, der ursprünglich nur für Versicherte galt, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt am 18. Mai 1990 (oder, falls sie verstorben sind, zu-
letzt vor dem 19. Mai 1990) in der alten Bundesrepublik Deutschland hatten und de-
ren Rente in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 31. Dezember 1995 begonnen hätte, 
bezieht die Vorschrift nun unabhängig vom Rentenbeginn alle Versicherten der Ge-
burtsjahrgänge vor 1937 in die Regelung ein. Für Pflichtbeitragszeiten vor dem 19. 
Mai 1990 im Beitrittsgebiet sind anstelle der nach den §§ 256a und 256b SGV VI zu 
ermittelnden Werte Entgeltpunkte aufgrund der Anlagen 1 bis 16 zum Fremdrenten-
gesetz zu ermitteln. 

Der verwaltungsmäßige Vorteil der Neuregelung besteht darin, dass in Anwen-
dung der Vorschriften des FRG schon geklärte Versicherungskonten unabhängig von 
einem ohnehin nicht genau vorhersehbaren Rentenbeginn „endgültig" sind; den Be-
rechtigten können endgültige Anerkennungsbescheide erteilt werden. 

Darüber hinaus stellt die Vorschrift einerseits klar, aus welcher Beitragsbemes-
sungsgrundlage Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge zu ermitteln und welche Ent-
geltpunkte für Wehr- und Zivildienstzeiten zugrunde zu legen sind. Außerdem wird 
die Fiktion aufgestellt, dass Kalendermonate, die zum Teil auch mit Anrechnungszei-
ten wegen Krankheit oder für Ausfalltage belegt sind, als Zeiten mit vollwertigen Bei-
trägen gelten. Mit dieser Regelung wird erreicht, dass sich dieselbe Bewertung er-
gibt, die sich für die betreffenden Zeiten bei einem Rentenbeginn am 31. Dezember 
1991 mit einem gewöhnlichen Aufenthalt in der alten Bundesrepublik am 18. Mai 
1990 ergeben hätte. 

Die geänderte Fassung des § 259 a SGB VI ist rückwirkend zum 1. Januar 1992 in 
Kraft getreten (Art. 18 Absatz 4 Rü-ErgG), sie ist für alle erstmaligen Rentenfestset-
zungen anzuwenden, wenn sich ein Rentenbeginn nach dem 31. Dezember 1991 
ergibt (§ 300 Absatz 1 SGB VI). Dies gilt auch, wenn eine schon festgestellte Rente 
aus „sonstigem Grund" neu festzustellen ist. Ansonsten verbleibt es bei schon fest-
gestellten Renten bei den Ergebnissen, die sich nach § 259 a SGB VI in der vorheri-
gen Fassung des Rentenüberleitungsgesetzes (RÜG) ergeben haben (Art. 16 Absatz 
5 Rü-ErgG). 

Nr. I17 (§ 259b Absatz 1 SGB VI) 

Die Vorschrift – Besonderheiten bei Zugehörigkeit zu einem Zusatz- oder Sonderver-
sorgungssystem – wurde um einen Satz 2 ergänzt. Danach ist § 259 a SGB VI 
(S. Art. 1 Nr. I16 Rü-ErgG) nicht anzuwenden, wenn der Berechtigte Zeiten der Zu-
gehörigkeit zu einem Zusatz- oder Sonderversorgungssystem im Sinne des An-
spruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) vom 25. Juli 1991 
(BGBl. I S. 1677) aufweist. Die Regelung stellt damit klar, dass unabhängig vom 
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Wohnsitz am 18. Mai 1990 für Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Versorgungssys-
tem und damit auch für die so genannten Vorsystemzeiten immer die Verdienste 
nach dem AAÜG der Ermittlung der Entgeltpunkte zugrunde zu legen sind. 

Nr. I20 (§ 274b SGB VI) 

Die Verpflichtung der Träger der Rentenversicherung zur Übersendung von Versi-
cherungsverläufen und zur Kontenklärung wird bis zum 31. Dezember 1996 ausge-
setzt. Darüber hinaus wird geregelt, dass Ansprüche der Versicherten auf Übersen-
dung von Versicherungsverläufen und auf Kontenklärung, die in der Zeit bis zum 31. 
Dezember 1996 entstehen, für einen Zeitraum von vier Jahren ruhen, gerechnet von 
der Entstehung des Anspruchs an. Dies gilt nicht für die Übersendung von Versiche-
rungsverläufen und Kontenklärung im Rahmen eines Rentenauskunftsverfahrens 
oder, Rentenantragsverfahrens oder eines Verfahrens über den Versorgungs-
ausgleich. 

Nr. I24 (§ 300 Absatz 3 a SGB VI) 

Wenn eine nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets berechnete Rente neu festzu-
stellen ist, verbleibt es bei Neufeststellung der Rente weiterhin bei der Anwendung 
des bisherigen Rechts. Dies gilt nunmehr nicht wie bisher nur für Renten wegen Al-
ters oder wegen Todes, sondern für alle Rentenarten. 

Nr. I25 (§ 302a SGB VI) 

Die Vorschrift regelt nunmehr, dass die früheren Invalidenrenten des Beitrittsgebiets 
bis zum vollendeten 65. Lebensjahr zu zahlen sind, solange der Versicherte berufs- 
oder erwerbsunfähig ist oder die persönlichen Voraussetzungen für den Bezug von 
Blindengeld oder Sonderpflegegeld nach dem am 31. Dezember 1991 geltenden 
Recht des Beitrittsgebiets erfüllt. Für die nach § 4 AAÜG als Invalidenrente überführ-
ten Leistungen gilt insofern die Besonderheit, als sie auch dann weiterzuzahlen sind, 
wenn weiterhin die Erwerbsminderung vorliegt, die für die Leistungsgewährung maß-
gebend war. War diese Leistung jedoch befristet, ist Voraussetzung für die Weiter-
zahlung über den bisherigen Wegfalltermin hinaus, dass Berufs- und Erwerbsunfä-
higkeit vorliegt. 

Nr. I28 (§ 307c SGB VI) 

Mit dieser neu in das SGB VI eingeführten Vorschrift wird den Beweisschwierigkeiten 
Rechnung getragen, die sich für ehemals zusatz- oder sonderversorgte Personen 
der ehemaligen DDR bei der Kontenklärung für die Rentenneuberechnung nach 
§ 307b Absatz 1 SGB VI ergeben können, wenn sowohl bei den Berechtigten als 
auch bei den Versorgungsträgern (Feststellung der AAÜG-Entgelte) und sonstigen 
Stellen Unterlagen nicht mehr oder nicht mehr vollständig vorhanden sind. Um einer-
seits diesen Beweisschwierigkeiten zu begegnen und andererseits den Verwaltungs-
aufwand der RV-Träger (hier: insbesondere bei der BfA) für die Durchführung der 
Neuberechnung nach § 307 b Absatz 1 SGB VI so gering wie möglich zu halten, darf 
abweichend vom Amtsermittlungsprinzip des § 20 SGB X bei der Neuberechnung 
ohne weitere Ermittlungen von den vorhandenen Daten und Unterlagen und den 
glaubhaften Angaben des Berechtigten ausgegangen werden. 

Wegen des Verzichts auf langwierige Ermittlungen wird die Regelung zu einer er-
heblichen Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens und damit zu einer wesentli-
chen Verkürzung der Bearbeitungszeiten für die bei der BfA immerhin rund 320 000 
Neuberechnungsfälle führen. 
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Art. 2 Rü-ErgG 

Nr. I2 (Art. 2 § 1 RÜG) 

Die Vorschrift ist um den Absatz 3 ergänzt worden. Danach gelten auch für die Leis-
tungen des Art. 2 RÜG die Vorschriften des Ersten und Zehnten Buches Sozialge-
setzbuch, z. B. die zur Verzinsung, Auf-, Verrechnung, Abtretung, Pfändung, Rechts-
kraft von Verwaltungsakten und zu den Erstattungsansprüchen anderer Leistungs-
träger. 

Nr. I4 (Art. 2 § 11 Absatz 3 RÜG) 

Die Neufassung der Vorschrift bewirkt, dass eine eigenständige Leistung aus den 
Beitragszeiten zur FZR auch dann zu zahlen ist, wenn der Anspruch auf die Witwen-
rente/ Witwerrente aus der Sozialpflichtversicherung nicht besteht, weil der Verstor-
bene die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt hat. 

Nr. I10 (Art. 2 § 26 RÜG) 

Der dieser Vorschrift angefügte Absatz 3 regelt die Glaubhaftmachung der Beitrags-
zahlung im Beitrittsgebiet vom 9. Mai 1945 bis zum 31. Dezember 1991 zur Sozial-
pflichtversicherung, zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung (FZR) oder zur gesetz-
lichen Rentenversicherung. Hiermit wird das Beweisverfahren an das SGB VI ange-
glichen. Eine Versicherung an Eides Statt kann zugelassen werden. 

Art. 3 Rü-ErgG Nr. I1 (§ 2 AAÜG) 

Die Vorschrift wurde um Absatz 2 a ergänzt. Danach sind die in Versorgungssyste-
men nach der Anlage 1 Nr. I23 bis 27 zum AAÜG erworbenen Ansprüche und An-
wartschaften (Parteienversorgungen) zum 30. Juni 1993 in die gesetzliche Renten-
versicherung überführt worden. 

Nr. I5 (§ 8 AAÜG) 

Die Vorschrift wurde dahingehend geändert, dass der Versorgungsträger der BfA für 
Zeiten, die ohne Zugehörigkeit zum Sonderversorgungssystem im SVA einzutragen 
gewesen wären, für jedes Kalenderjahr die Summe der Arbeitsausfalltage mitzuteilen 
hat. Auf diese vom Sonderversorgungsträger mitgeteilten und aus dem jeweiligen 
Bescheid des Versorgungsträgers ersichtlichen Arbeitsausfalltage finden die Rege-
lungen des § 252 a Absatz 2 SGB VI entsprechend Anwendung. 

Ferner ist durch Änderung des Absatzes 6 bestimmt worden, dass die Sonderzu-
ständigkeit der BfA für (Erst-)Renten mit AAÜG-Zeiten zum 31. Dezember 1993 en-
det. Ab 1. Januar 1994 gilt die allgemeine Zuständigkeitsregelung des § 126 SGB VI, 
wonach grundsätzlich der letzte Pflichtbeitrag die Zuständigkeit bestimmt. 

Nr. I9 (§ 14 AAÜG) 

Die Vorschrift (Übergangsregelung für Versorgungssysteme nach Anlage 1 Nr. I23 
bis 27 zum AAÜG) ist neu gefasst worden. Sie lässt für die Überführung der Partei-
enversorgungen in die gesetzliche Rentenversicherung dieselben Grundsätze maß-
gebend sein, die für die Überführung der sonstigen Zusatzversorgungssysteme ge-
golten haben. Die bis zum 30. Juni 1993 erworbenen Ansprüche sind zu überführen, 
indem sie ab Leistungsbeginn – frühestens ab 1. Juli 1990 – in einer einheitlichen 
Rentenberechnung zusammen mit der Rente nach dem SGB VI neu festzustellen 
sind, Hierbei werden die Vorschriften der §§ 307 b, 307 c SGB VI entsprechend an-
gewendet. 

Art. 7 Rü-ErgG 

(§ 48 Absatz 3 SGB X) 
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Die Vorschrift ist ergänzt worden. Nunmehr können auch zu Unrecht erbrachte Leis-
tungen abgeschmolzen (ausgespart) werden, die auf einem Leistungsbescheid beru-
hen, der nur deshalb rechtmäßig ist, weil ihm ein rechtswidriger begünstigender 
Nichtleistungsbescheid zugrunde liegt, der seinerseits jedoch nicht mehr zurückge-
nommen werden kann. Die Aussparung einer Leistung aus einem rechtmäßigen Be-
scheid, dem ein rechtswidriger Nichtleistungsbescheid zugrunde liegt, war bisher 
nicht vorgesehen. 

Art. 13 Rü-ErgG (VAÜG) 

Durch die Änderung des o. g. Gesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 1992 wird das 
Recht des Versorgungsausgleichs für das Beitrittsgebiet den aktuellen renten- und 
sonstigen leistungsrechtlichen Vorgaben angepasst (Erweiterung des Sozialzu-
schlags zugunsten von Berechtigten im Beitrittsgebiet, deren Rente vor dem 1. Ja-
nuar 1994 beginnt/Erweiterung des Anwendungsbereichs der Besitzschutzregeln des 
Art. 2 RÜG auf Rentenzuschläge vor dem 1. Januar 1997/ Modifikation des Ab-
schmelzungsverfahrens der Vergleichsrenten – Art. 2 § 45 RÜG – zugunsten von Be-
rechtigten, deren Rente 1992 oder 1993 beginnt, durch eine Aussetzung der Ab-
schmelzung bis zur ersten Rentenanpassung nach 1995). 

Die am 30. Juni 1993 in Kraft getretene Neufassung des § 3 Absatz 1 Nr. I7 VAÜG 
trägt dem zu diesem Zeitpunkt in Kraft getretenen Gesetz zur Gleichstellung mit Zu-
satzversorgungssystemen des Beitrittsgebiets (Zusatzversorgungssystem-
Gleichstellungsgesetz – ZVsG –/Art.4 RÜ-ErgG) Rechnung. 

Bekanntmachung über den Abschluss und das Inkrafttr eten des Staatsvertra-
ges zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und de m Land Niedersach-
sen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze vom 5. August 1993 
(BGBl. I S. 1513) 

Aufgrund des Staatsvertrages zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und 
dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze wur-
den im Jahre 1993 verschiedene Gemeinden vom Land Mecklenburg-Vorpommern 
in das Land Niedersachsen umgegliedert. 

Nach den eingeholten Auskünften und aufgrund von Erörterungen bei den Spit-
zenverbänden der Sozialversicherungsträger sowie bei regionalen Besprechungen 
der Rentenversicherungsträger wird einheitlich davon ausgegangen, dass das Um-
gliederungsgebiet auch nach der Umgliederung noch Beitrittsgebiet i. S. des Eini-
gungsvertrages ist. 

Erste Verordnung zur Änderung der Sozialversicherun gsausweis-Verordnung 
vom 29. September 1993 (BGBl. I S. 1673) 

Zur Einschränkung des Missbrauchs von Sozialversicherungsausweisen sieht die 
Verordnung eine zusätzliche Kennzeichnung von Sozialversicherungsausweisen mit 
aufsteigender Nummernfolge vor, wenn Ersatz für einen zerstörten, abhanden ge-
kommenen oder unbrauchbar gewordenen Sozialversicherungsausweis beantragt 
wird. 

Grenzbetragserhöhungsverordnung - GEV - vom 7. Okto ber 1993 (BGBl. I 
S. 1677) 

Die Verordnung regelt die rückwirkende Erhöhung des Grenzbetrages für die Zah-
lung eines Sozialzuschlages zu Renten im Beitrittsgebiet zum 1. Juli 1993. Danach 
beträgt der Grenzbetrag für Alleinstehende 674,00 DM monatlich und für Verheirate-
te 1 080,00 DM monatlich. 
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Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 1994, zur Siebten Anpassung der Rente n in dem in Art. 3 des Ei-
nigungsvertrages genannten Gebiet und über maßgeben de Rechengrößen der 
Sozialversicherung für 1994 (Beitragssatzverordnung  1994) vom 1. Dezember 
1993 (BGBl. I 5, 1987) 

 Durch die am 1. Januar 1994 in Kraft getretene Verordnung sind 
– der Beitragssatz für das Jahr 1994 in der Rentenversicherung der Arbeiter und 

der Angestellten auf 19,2 v. H., 

– das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1992 auf 46 820,00 DM, 

– die Bezugsgröße in der Sozialversicherung S. des § 18 Absatz 1 SGB IV für das 
Jahr 1994 auf 47 040,00 DM jährlich bzw. 3 920,00 DM monatlich, 

– die Bezugsgröße („Ost") in der Sozialversicherung S. des § 18 Absatz 2 SGB IV 
für das Jahr 1994 auf 36 960,00 DM jährlich bzw. 3 080,00 DM monatlich, 

– die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten für das Jahr 1994 in den alten Bundesländern auf 91 200,00 DM 
jährlich bzw. 7 600,00 DM monatlich, 

– die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten für das Jahr 1994 in den neuen Bundesländern auf 70 800,00 DM 
jährlich bzw. 5 900,00 DM monatlich, 

– die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 1992 = 
1,4393 und den vorläufigen Wert für das Jahr 1994 = 1,2913 

festgelegt bzw. ergänzt worden. 

Darüber hinaus ist mit dieser Rechtsverordnung der ab 1. Januar 1994 geltende 
aktuelle Rentenwert (Ost) (§ 255 a SGB VI) mit 33,34 DM bestimmt worden. Diese 
Veränderung von zuvor 32,17 DM auf 33,34 DM entspricht einer Erhöhung um 
3,64 %. Diese Erhöhung war erforderlich, um das Verhältnis zwischen einer verfüg-
baren Standardrente und dem durchschnittlichen Nettoentgelt im Beitrittsgebiet in ei-
ner Höhe aufrechtzuerhalten, die dem Verhältnis der entsprechenden Werte im Ge-
biet der Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet entspricht (§ 255 a Absatz 2 SGB 
VI). Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 1. Januar 1994, denen Ent-
geltpunkte (Ost) zugrunde liegen, wurden insoweit unter Verwendung des neuen ak-
tuellen Rentenwerts (Ost) angepasst (§ 254 c SGB VI); Zugangsrenten ab 1. Januar 
1994, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde zu legen sind, wurden von Beginn an mit 
dem aktuellen Rentenwert (Ost) in Höhe von 33,34 DM berechnet. dass die Anpas-
sung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen, ab 1. Januar 
1994 nicht generell um 3,64 % höhere Renten gebracht hat, liegt daran, dass zu ei-
nem Großteil dieser Renten nichtdynamische Auffüllbeträge (§ 315 a SGB VI) oder 
Rentenzuschläge (§ 319 a SGB VI) geleistet werden. 

Bekanntmachung der Rechengrößen der Sozialversicher ung für 1994 vom 3. 
Dezember 1993 (BAnz Nr. I234 vom 14. 12. 93) 

Ab 1. Januar 1994 beträgt der Höchstbeitrag für die Pflichtversicherung im 

Beitrittsgebiet 

−  1 132,80 DM im Monat,  

übrigen Bundesgebiet 
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−  1 459,20 DM im Monat. 

Für die freiwillige Versicherung ist im gesamten Bundesgebiet 

−  der Mindestbeitrag 107,52 DM im Monat,  

−  der Höchstbeitrag 1 459,20 DM im Monat. 

Im Beitrittsgebiet beträgt der Beitrag nach § 279 b SGB VI zur Aufrechterhaltung des 
Anspruchs auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 84,48 DM im Monat. 

Für die selbständigen Hebammen beträgt der Beitrag nach § 279 Absatz 1 SGB VI 
im Beitrittsgebiet 

−  236,54 DM im Monat,  

im übrigen Bundesgebiet 

−  301,06 DM im Monat. 

Der Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbständige beträgt im Beitrittsgebiet 

−  591,36 DM im Monat,  

übrigen Bundesgebiet 

−  752,64 DM im Monat. 

Der halbe Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbständige beträgt im Beitritts-
gebiet 

−  295,68 DM im Monat,  

übrigen Bundesgebiet 

−  376,32 DM im Monat.  

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung 19 93 vom 10. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2171) 

Mit dieser Änderungs-Verordnung wird der Wert der freien Kost und Wohnung ein-
schließlich Heizung und Beleuchtung für das Jahr 1994 auf monatlich 610,00 DM für 
die alten Bundesländer festgesetzt. 

Der Wert der freien Kost und Wohnung einschließlich Heizung und Beleuchtung 
für das Jahr 1994 wird in den neuen Bundesländern auf monatlich 505,00 DM fest-
gesetzt. 

Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologische n Jahres (FÖJ-
Förderungsgesetz - FÖJG -) vom 17. Dezember 1993 (B GBl. I S. 2118) 

Durch Ergänzung in § 5 Absatz 2 Satz 2 SGB VI wird auch für den Bereich der Ren-
tenversicherung der Angestellten klargestellt, dass Personen, die ein freiwilliges öko-
logisches Jahr ableisten, ebenso wie bisher schon Teilnehmer an einem freiwilligen 
sozialen Jahr, in dieser Beschäftigung nicht wegen Geringfügigkeit i. S. des § 8 SGB 
VI versicherungsfrei werden können. 

Mit dem „freiwilligen ökologischen Jahr" wurde ein weiterer anspruchsbegründen-
der Tatbestand für den Bezug einer Waisenrente im Sinne des § 48 Absatz 4 Nr. I2 
Buchst. a SGB VI geschaffen. 
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Zweites Gesetz zur Umsetzung des Spar-, Konsolidier ungs- und Wachstums-
programms - 2. SKWPG - vom 21. Dezember 1993 (BGBl.  I S. 2374) 

Durch das o. a. Gesetz ist mit Wirkung vom 1. Januar 1994 das BSHG um § 122 a 
erweitert worden. Hierdurch wurde für die Erstattungsansprüche der Träger der So-
zialhilfe nach § 104 SGB X die Rangfolge bei Zusammentreffen mit einer Übertra-
gung, Pfändung oder Verpfändung des Anspruchs neu geregelt. Erstattungsansprü-
che der Sozialhilfeträger haben nunmehr gegenüber einem Anspruch aus einer Ab-
tretung oder Pfändung der Rente nach §§ 53, 54 SGB 1 den Vorrang. 

Gesetzesänderungen 1994 

Allgemeine Entwicklung 

Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 1994, zur 7. Anpassung der Renten in dem in Art. 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet und über maßgebende  Rechengrößen der 
Sozialversicherung für 1994 (Beitragssatz VO 1994 –  BSV 1994 –) vom 1. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 1987) 

Nach § 1 der Rechtsverordnung betrug der Beitragssatz in der Angestellten-(und Ar-
beiter-)rentenversicherung für 1994 19,2 %. 

Der in § 2 angepasste aktuelle Rentenwert (Ost) hat Einfluss auf die Hinzuver-
dienstgrenze bei Teilrenten (§ 34 Absatz 3 SGB VI). Die Änderung trat am 1. Januar 
1994 in Kraft. Der aktuelle Rentenwert betrug nunmehr 33,34 DM. 

Die neuen Bezugsgrößen für 1994 (§ 6 der VO i V. m. § 18 Absatz 1 und 2 SGB 
IV) haben Einfluss auf die Hinzuverdienstgrenzen bei Vollrenten (§ 34 Absatz 3 SGB 
VI). 

Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pfl egebedürftigkeit (Pflege-
Versicherungsgesetz – PflegeVG –) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014) 

Zur Absicherung des Pflegerisikos ist ab 1. Januar 1995 die soziale Pflegeversiche-
rung als eigenständige Säule der sozialen Sicherheit unter dem Dach der gesetzli-
chen Krankenversicherung geschaffen worden. Die Pflegeversicherung ist im Elften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) geregelt. 

Die Pflegeversicherung erbringt Leistungen bei häuslicher und stationärer Pflege. 
Diese Leistungen werden stufenweise eingeführt, und zwar die ambulanten Leistun-
gen vom 1. April 1995, die Leistungen bei stationärer Pflege vom 1. Juli 1996 an. 

Zu den ab 1. April 1995 eingeführten Leistungen bei häuslicher Pflege gehören 
auch die Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen (§ 28 Absatz 1 
Nr. I9 i. V. m. § 44 Absatz 1 SGB XI). 

Pflegepersonen sind rentenversicherungspflichtig, wenn sie einen Pflegebedürfti-
gen, der Anspruch auf Leistungen aus der sozialen oder einer privaten Pflegeversi-
cherung hat, nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden wöchentlich in seiner häus-
lichen Umgebung pflegen und eine etwaige parallel zur Pflegetätigkeit ausgeübte 
Erwerbstätigkeit 30 Stunden wöchentlich nicht übersteigt (§ 3 Satz 1 Nr. I1 a i. V. m. 
Satz 3 SGB VI). Die Beiträge zur Rentenversicherung für nicht erwerbsmäßig tätige 
Pflegepersonen werden von den Leistungsträgern der Pflegeversicherung aufge-
bracht und richten sich nach der jeweiligen Stufe der Pflegebedürftigkeit sowie nach 
dem zeitlichen Pflegeaufwand (§ 166 Absatz 2, § 170 Absatz 1 Nr. I6 SGB VI). 
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Mit dem Inkrafttreten der Versicherungspflicht enden die den Pflegepersonen 
durch das Rentenreformgesetz 1992 eröffneten Möglichkeiten der Anerkennung von 
Berücksichtigungszeiten wegen Pflege, der Umwandlung freiwilliger Beiträge in 
Pflichtbeiträge und der Aufstockung von Pflichtbeiträgen (§§ 177, 249 b, 279 e SGB 
VI). 

Die Pflegeversicherung hat insbesondere für die von der BfA zu zahlenden Renten 
Bedeutung: 

Zum einen sind von Renten pflegeversicherungspflichtiger Rentenbezieher Beiträ-
ge einzubehalten und an die Pflegeversicherung abzuführen. 

Andererseits ist zu den Renten freiwillig oder privat Krankenversicherter ein Bei-
tragszuschuss zur Pflegeversicherung zu zahlen. 

Folgende Regelungen des SGB XI sind hierfür wichtig: 

§§ 20 bis 25 SGB XI 

Der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung unterliegen alle versi-
cherungspflichtigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 20 Absatz 1 
SGB XI) sowie die freiwillig bei einer gesetzlichen Krankenkasse Versicherten (§ 20 
Absatz 3 SGB XI). 

Personen, die zwar nicht Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung sind, je-
doch anderweitige Ansprüche auf eine Heilbehandlung oder Krankenbehandlung ha-
ben (z. B. nach dem BVG), sind ebenfalls pflegeversicherungspflichtig (§ 21 SGB XI). 

Ehegatten und Kinder sind unter denselben Voraussetzungen wie in der gesetzli-
chen Krankenversicherung familienversichert (§ 25 SGB XI). 

Personen, die gegen das Risiko Krankheit bei einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen versichert 
sind, sind verpflichtet, zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit einen 
Versicherungsvertrag abzuschließen und aufrechtzuerhalten (§ 23 SGB XI). 

Bei Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen Regelungen bei Pflegebedürf-
tigkeit besteht lediglich die Verpflichtung zum Abschluss einer entsprechenden antei-
ligen beihilfekonformen Versicherung. 

§ 50 SGB XI 

Durch § 50 SGB XI wurde zur Durchführung der Pflegeversicherung zwischen den 
Trägern der Krankenversicherung und der Rentenversicherung ein Meldeverfahren 
eingeführt. Da die Meldung zur Krankenversicherung die Meldung zur Pflegeversi-
cherung einschließt, sind hinsichtlich der Pflegeversicherung eigenständige Meldun-
gen zwar grundsätzlich nicht erforderlich; das bereits für die KVdR bestehende Mel-
deverfahren ist jedoch den besonderen Belangen der Pflegeversicherung anzupas-
sen (z. B. im Hinblick auf Befreiung, Beitragsfreiheit oder halbe Beitragszahlung). 

§§ 54 bis 60 SGB XI 

Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung löst Beitragspflicht aus. Die 
Beiträge werden von den beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze erhoben (§§ 54 Absatz 2, 55 SGB XI). Der Beitragssatz be-
trägt vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 1996 bundeseinheitlich 1,0 % und ab 1. Juli 
1996 bundeseinheitlich 1,7 % der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder (§ 55 
Absatz 1 SGB XI). Für Personen, die nach beamtenrechtlichen Regelungen bei 
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Krankheit und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, beträgt der Bei-
tragssatz jeweils die Hälfte (§ 55 Absatz 1 Satz 2 SGB XI). 

Für die Bemessung der Beiträge gelten die in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung maßgebenden Vorschriften (§ 57 SGB XI). Hinsichtlich der beitragspflichtigen 
Einnahmen wird dabei zwischen in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtver-
sicherten Mitgliedern und freiwillig Versicherten unterschieden. 

Für krankenversicherungspflichtige Rentner bedeutet dies, dass die Regelungen 
der §§ 226 bis 238 sowie § 244 SGB V gelten; somit wird der Beitragsbemessung u. 
a. auch der Zahlbetrag der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zugrun-
de gelegt (entsprechend § 228 SGB V). Bei freiwillig Krankenversicherten ist der Bei-
tragsbemessung zur Pflegeversicherung entsprechend der Vorschrift die gesamte 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Mitglieds zugrunde zu legen (§ 240 SGB V). 

Für Familienangehörige besteht für die Dauer der Familienversicherung (§ 25 
SGB XI) kraft Gesetzes Beitragsfreiheit (§ 56 Absatz 1 SGB XI). Beitragsfrei sind 
auch Rentenantragsteller (Witwe/Witwer sowie Waisen vor Vollendung des 18. Le-
bensjahres) vom Zeitpunkt des Rentenantrages an bis zum Rentenbeginn (§ 56 Ab-
satz 2 SGB XI). 

Auf Antrag beitragsfrei sind Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die sich 
auf nicht absehbare Dauer in stationärer Pflege befinden und bereits entsprechende 
Leistungen (z. B. nach dem BVG oder der RVO) erhalten (§ 56 Absatz 4 SGB XI). 
Darüber hinaus wurde in einer Übergangsvorschrift geregelt, dass auf Antrag Bei-
tragsfreiheit für Pflegebedürftige besteht, die am 1. Januar 1995 bereits vollstationäre 
Pflege in einem Pflegeheim erhalten (Art. 47 PflegeVG). Die Beitragsfreiheit nach Art. 
47 PflegeVG besteht dabei bis zum 30. Juni 1996. 

Hinsichtlich der Tragung von Beiträgen zur sozialen Pflegeversicherung aus Ren-
ten wurden die für die gesetzliche Krankenversicherung maßgebenden Vorschriften 
für entsprechend anwendbar erklärt (§ 59 SGB XI). Danach gilt für in der gesetzli-
chen Krankenversicherung pflichtversicherte Rentner § 249 a SGB V mit der Maß-
gabe, dass die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung aus Renten jeweils zur Hälf-
te vom Rentner und vom Rentenversicherungsträger getragen werden. Freiwillig 
krankenversicherte Rentner tragen ihren Beitrag zur Pflegeversicherung allein (§ 59 
Absatz 4 SGB XI). Für nach § 21 SGB XI versicherungspflichtige Personen werden 
Beiträge aus der Rente der gesetzlichen Rentenversicherung nicht erhoben. 

Der Anteil des Rentners am Pflichtbeitrag für die soziale Pflegeversicherung wird 
bei krankenversicherungspflichtigen Rentnern von der Rente einbehalten und zu-
sammen mit dem Anteil des Rentenversicherungsträgers der Pflegeversicherung zur 
Verfügung gestellt (entsprechende Anwendung des § 255 SGB V durch § 60 Absatz 
1 Satz 2 SGB XI). Freiwillig krankenversicherte Rentner haben ihren Beitrag zur 
Pflegeversicherung selbst zu zahlen (§ 60 Absatz 1 Satz 1 SGB XI). 

§ 106a SGB VI (eingefügt durch Art. 5 des PflegeVG) 

Die Vorschrift regelt die Zahlung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für die 
Pflegeversicherung. Rentner, die entweder in der gesetzlichen Krankenversicherung 
freiwillig versichert sind oder nach dem SGB XI verpflichtet sind, bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen einen Versicherungsvertrag zur Absicherung des 
Risikos der Pflegebedürftigkeit abzuschließen und aufrechtzuerhalten, erhalten zu ih-
rer Rente einen Zuschuss zu den Aufwendungen für die Pflegeversicherung. Der Zu-
schuss ist abhängig von der Höhe der Rente und bemisst sich nach dem Beitragsan-
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teil des Rentenversicherungsträgers für in der sozialen Pflegeversicherung pflicht-
versicherte Rentner. Somit ergibt sich als Zuschuss rechnerisch vom 1. Januar 1995 
bis 30. Juni 1996 0,5 % und ab 1. Juli 1996 0,85 % des monatlichen Rentenbetra-
ges. Rentner, die Anspruch auf Beihilfe nach beamtenrechtlichen Regelungen ha-
ben, erhalten den Zuschuss lediglich zur Hälfte des insgesamt zu leistenden Bei-
trages zur Pflegeversicherung. 

Für sogenannte Bestandsrenten gilt die Übergangsregelung des Art. 48 PflegeVG. 
Sie ermöglicht es, an Personen, die am 31. Dezember 1994 bereits eine Rente erhal-
ten, den Zuschuss von Amts wegen zu zahlen. Darüber hinaus wurde zur weiteren 
Verwaltungserleichterung bestimmt, dass diese Rentner den Zuschuss bis zum 30. 
Juni 1996 auch dann in voller Höhe erhalten, wenn sie als Beihilfeberechtigte ledig-
lich Anspruch auf die Hälfte des Zuschussbetrages hätten. 

Verordnung zur Anpassung der Renten im Gebiet der B undesrepublik Deutsch-
land ohne das in Art. 3 des Einigungsvertrages gena nnte Gebiet im Jahre 1994 
und zur 8. Anpassung der Renten in dem in Art. 3 de s Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet (Rentenanpassungsverordnung 1994 - R AV 1994 -) vom 10. Ju-
ni 1994 (BGBl. I S. 1224) 

Durch die am 1. Juli 1994 in Kraft getretene Verordnung ist der vom 1. Juli 1994 an 
geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI mit 46,00 DM und der ebenfalls vom 
1. Juli 1994 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255 a SGB VI mit 34,49 DM 
bestimmt worden. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 44,49 DM auf 46,00 DM be-
wirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 1. Juli 
1994 um 3,39 %, während Zugangsrenten ab 1. Juli 1994 sogleich mit dem neuen 
aktuellen Rentenwert zu berechnen waren. 

Die Veränderung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 33.34 DM auf 34,49 
DM entsprach einer Erhöhung um 3,45 %; diese Erhöhung war erforderlich, um das 
Verhältnis zwischen einer verfügbaren Standardrente und dem durchschnittlichen 
Nettoentgelt im Beitrittsgebiet in einer Höhe aufrechtzuerhalten, die dem Verhältnis 
der entsprechenden Werte im Gebiet der Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet 
entspricht (vgl. § 255 a Absatz 2 SGB VI). 

Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 1. Juli 1994, denen Entgelt-
punkte (Ost) zugrunde liegen, wurden unter Verwendung des neuen aktuellen Ren-
tenwerts (Ost) angepasst (§ 254 c SGB VD; Zugangsrenten ab 1. Juli 1994, denen 
Entgeltpunkte (Ost) zugrunde zu legen sind, wurden von Beginn an mit dem aktuel-
len Rentenwert (Ost) in Höhe von 34,49 DM berechnet. dass die Anpassung dieser 
Bestandsrenten nicht generell um 3,45 % höhere Renten erbracht hat, liegt daran, 
dass zu einem Großteil der Renten nichtdynamische Auffüllbeträge (§ 315 a SGB VI) 
oder Rentenzuschläge (§ 319 a SGB VI) und/oder Übergangszuschläge (§ 319 b 
SGB VI) geleistet werden. 

Durch die neuen aktuellen Rentenwerte haben sich Hinzuverdienstgrenzen bei 
Teilrenten (§ 34 Absatz 3 SGB VI) geändert. 
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Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Sozialgese tzbuchs über den Schutz 
der Sozialdaten sowie zur Änderung anderer Vorschri ften (Zweites Gesetz zur 
Änderung des Sozialgesetzbuchs - 2. SGBÄndG -) vom 13. Juni 1994 (BGBl. I 
S. 1229) 

Das Änderungsgesetz hat vor allem das Datenschutzrecht novelliert (vgl. dazu auch 
Abschnitt Datenschutz, Seite 85). 

Folgende weitere Gesetzesänderungen sind für die BfA von Bedeutung: 

§ 54 SGB I 

Die Vorschrift wurde neu gefasst. In Absatz 3 sind die Sozialleistungen aufgeführt, 
die unpfändbar sind. Absatz 4 regelt, dass die übrigen Ansprüche auf laufende Geld-
leistungen - wozu die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung gehören - wie 
Arbeitseinkommen gepfändet werden können. 

Neu ist, dass das Pfändungsgericht den Leistungsberechtigten vor der Pfändung 
nicht mehr anhören soll. Weiterhin entfällt die Prüfung, ob die Pfändung der laufen-
den Geldleistungen der Billigkeit entspricht und ob der Leistungsberechtigte dadurch 
sozialhilfebedürftig S. des Bundessozialhilfegesetzes wird. Im letzteren Fall kann der 
Leistungsberechtigte nach der Härteklausel des 

§ 850 f ZPO beim Pfändungsgericht die Heraufsetzung der Pfändungsfreigrenzen 
beantragen. 

§ 22 SGB IV 

Mit der neu gefassten Vorschrift wird erreicht, dass auch Beiträge aus Entgeltersatz-
leistungen beim Zusammentreffen mit Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung oder selb-
ständiger Tätigkeit zu vermindern sind. Sie dürfen zusammen höchstens die Bei-
tragsbemessungsgrenze erreichen. 

§ 24 SGB IV 

Die Vorschrift wurde an das Steuerrecht angepasst. Die Schonfrist ist weggefallen 
und die Erhebung der Säumniszuschläge nicht mehr in das Ermessen des Versiche-
rungsträgers gestellt. 

§ 28f SGB IV 

Durch den Wegfall der Schonfrist beim Säumniszuschlag ist die Übermittlung des 
Beitragsnachweises auf schnellstem Wege erforderlich. Die Beitragsnachweise kön-
nen durch Fernkopie oder Datenübermittlung eingereicht werden. 

§ 212 SGB VI 

Mit der Ergänzung der Vorschrift wird den Rentenversicherungsträgern das Recht 
auf Prüfung der Beitragszahlung beim Bezug von Sozialleistungen eingeräumt. 

§ 24 SGB X 

§ 24 SGB X, der grundsätzlich vor einer beabsichtigten Aufrechnung (§ 51 SGB I) 
oder Verrechnung (§ 52 SGB I) eine Anhörung des Betroffenen vorschreibt, ist durch 
das 2. SGBÄndG ergänzt worden. Von einer Anhörung kann nunmehr abgesehen 
werden, wenn gegen Ansprüche oder mit Ansprüchen von weniger als 100,00 DM 
aufgerechnet oder verrechnet werden soll. 
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§ 48 SGB X 

§ 48 Absatz 4 SGB X ist insoweit ergänzt worden, dass nunmehr auch in Fällen 
des § 48 SGB X die Vorschrift des § 44 Absatz 4 SGB X entsprechend anzuwenden 
ist. Das bedeutet, dass bei einer durch Änderung der Verhältnisse bedingten Aufhe-
bung eines Bescheides zugunsten des Betroffenen - ebenso wie in Fällen des § 44 
SGB X - die Ausschlussfrist des § 44 Absatz 4 SGB X gilt. Damit dürfen Rentenleis-
tungen im Rahmen der Aufhebung eines Bescheides nach § 48 SGB X längstens für 
vier Jahre rückwirkend erbracht werden. 

Zweites Gesetz zur Bereinigung von SED-Unrecht (Zwe ites SED-
Unrechtsbereinigungsgesetz – 2. SED-UnBerG –) vom 2 3. Juni 1994 (BGBl. I 
S. 1311) 

Mit dem am 1. Juli 1994 in Kraft getretenen Beruflichen Rehabilitierungsgesetz – 
BerRehaG – (Art. 2 des SED-UnBerG) ist ein Ausgleich beruflicher Benachteiligung 
aufgrund politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet geschaffen worden. 

Das BerRehaG will für die Personen, die im Beitrittsgebiet durch Eingriffe in den 
Beruf oder in ein berufsbezogenes Ausbildungsverhältnis infolge politischer Verfol-
gung in erheblichem Maße benachteiligt worden sind, einen Ausgleich von Nachtei-
len in der Rentenversicherung schaffen. 

Die Entscheidung über die Verfolgteneigenschaft und die Verfolgungszeit ein-
schließlich der Feststellungen über die Art der Beschäftigung oder Tätigkeit und die 
im Gesetz vorgesehene Einstufung in Leistungs-/Qualifikationsgruppen nimmt die 
jeweilige Landesrehabilitierungsbehörde vor, d. h. die Behörde, von deren Gebiet die 
Verfolgungsmaßnahme ausgegangen ist. 

§ 10 BerRehaG 

Die Vorschrift stellt den für den Nachteilsausgleich in der Rentenversicherung maß-
gebenden Grundsatz auf, dass die Vorschriften des Beruflichen Rehabilitierungsge-
setzes die allgemein anzuwendenden rentenrechtlichen Vorschriften zugunsten des 
Verfolgten ergänzen. Durch den Nachteilsausgleich entstehende günstigere Leistun-
gen sind dem Verfolgten auf Antrag zu erbringen; im Einzelfall ist eine Gewährung 
von Amts wegen nicht ausgeschlossen. 

§§ 11 bis 13 BerRehaG 

Zeiten, in denen der bisherige oder angestrebte Beruf nicht ausgeübt werden konnte, 
werden wie Pflichtbeitragszeiten der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt, 
d. h., der Verfolgte wird so gestellt wie der Durchschnitt der Versicherten mit ver-
gleichbarer Qualifikation. 

Diesen fiktiven Pflichtbeitragszeiten werden danach bis zum 31. Dezember 1949 
die Werte der Anlagen 1 bis 16 zum Fremdrentengesetz bzw. ab 1. Januar 1950 die 
um 

20 % erhöhten Werte der Anlagen 13 und 14 zum Sechsten Buch Sozialgesetz-
buch zugrunde gelegt. 

Für Versicherte, die eine schulisch-theoretische Ausbildung aus Verfolgungsgrün-
den nicht beenden konnten, wird im Rahmen der Anrechnungszeitenregelungen für 
Zeiten der Fach- oder Hochschulausbildung ein fiktiver Abschluss angenommen und 
die Möglichkeit eröffnet, längere über die normale Höchstdauer (84 Kalendermonate) 
hinausgehende Ausbildungszeiten als Anrechnungszeiten anerkannt zu erhalten. 
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§ 15 BerRehaG 

Die Vorschrift legt fest, welches Durchschnittseinkommen der letzten 20 Jahre vor 
Ende der letzten versicherungspflichtigen Tätigkeit bzw. welches versicherte Durch-
schnittseinkommen zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung (FZR) für Verfolgungs-
zeiten bei der Neufeststellung einer nach dem Recht des Beitrittsgebiets berechne-
ten Rente zugrunde zu legen ist. 

§ 16 BerRehaG 

§ 16 regelt, nach welchem Recht Bestandsrenten unter Berücksichtigung des Nach-
teilsausgleichs neu zu berechnen und Zugangsrenten zu berechnen sind, auf die 
erstmals im Wege des Nachteilsausgleichs ein Anspruch entsteht. 

Art. 3 des 2. SED-UnBerG 

Durch diesen Artikel wurde § 44 Absatz 2 SGB VI ergänzt. Es wird klargestellt, dass 
Versicherte, die in einer Werkstatt für Behinderte oder in einer anderen beschützen-
den Einrichtung beschäftigt sind und die wegen ihrer Behinderung nicht auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, erwerbsunfähig sind. Der Gesetzgeber hat 
damit die bisherige Rechtsprechung des BSG (Urteile vom 22. April 1992 – Az.: 5 RJ 
40/91 und 5 RJ 35/89 –), derzufolge solche Versicherten nicht immer erwerbsunfähig 
sein müssen, revidiert. 

Art. 4 des 2. SED-UnBerG 

Diese Vorschrift ändert das Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz 
(AAÜG). Es wird klargestellt, dass die in die Rentenversicherung nicht überführten 
Versorgungsleistungen nach § 9 Absatz 1 Satz 1 AAÜG als Erwerbsersatzeinkom-
men (§ 18 a Absatz 1 Nr. I2 SGB IV) für die Anrechnung auf Renten wegen Todes 
heranzuziehen sind. 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Bekämpfung der  Schwarzarbeit und zur 
Änderung anderer Gesetze vom 26. Juli 1994 (BGBl. I  S. 1792) 

Durch Art. 5 des o. a. Gesetzes ist dem § 263 SGB VI ein Absatz 5 angefügt worden. 
Danach ist für Versicherten- und Hinterbliebenenrenten, die vor dem 1. Januar 1997 
beginnen, die Zuordnung von Mindestentgeltpunkten für beitragsfreie Ersatzzeiten 
des § 250 Absatz 1 Nr. I1 bis 4 und 6 SGB VI zu prüfen, wenn der Versicherte nach 
dem 1. Dezember 1926 geboren ist und mindestens 48 Kalendermonate solche Er-
satzzeiten zurückgelegt hat, die nach dem im Dezember 1991 geltenden Recht anre-
chenbar waren. In einer Übergangszeit bis zum 31. Dezember 1996 soll damit si-
chergestellt sein, dass die genannten Ersatzzeiten den Wert behalten, den sie nach 
dem am 31. Dezember 1991 im Bundesgebiet ohne das Beitrittsgebiet geltenden 
Recht gehabt hätten. Diese Regelung ist für notwendig erachtet worden, weil – an-
ders als in den Beratungen zum Rentenreformgesetz 1992 (RRG'92) zunächst ange-
nommen – Versicherte mit langen Ersatzzeiten und größeren Beitragslücken gegen-
über dem „bisherigen Recht" bei der Gesamtleistungsbewertung nach dem SGB VI 
große „Rentenverluste" hätten hinnehmen müssen. 

Die Vorschrift ist rückwirkend zum 1. Januar 1992 in Kraft getreten. Damit wurde 
sichergestellt, dass schon nach dem SGB VI berechnete Renten auf Antrag des Be-
rechtigten neu festgestellt werden können. 

Obwohl § 263 Absatz 5 SGB VI nur „auf Antrag" Anwendung finden soll, werden 
die Voraussetzungen für diese besondere Berechnung bei Zugangsrenten „von Amts 
wegen" von der BfA (und auch den anderen RV-Trägern) geprüft. Die vorgeschrie-
bene Antragstellung bewahrt die RV-Träger lediglich davor, schon berechnete SGB 
VI-Renten „von Amts wegen" überprüfen zu müssen. 
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Verordnung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Re ntenversiche-
rungsträger und anderer Sozialversicherungsträger d urch den Rentendienst 
der Deutschen Bundespost POSTDIENST (Postrentendien stverordnung – 
PostRVD –) vom 28. Juli 1994 (BGBl. I S. 1867) 

 Die Rechtsverordnung (i. S. von § 120 SGB VI) regelt 
– Einzelheiten zum Inhalt der von der Deutschen Bundespost (Deutsche Bundes-

post POSTDIENST) wahrzunehmenden Aufgaben der Träger der Rentenversi-
cherung, insbesondere zur Auszahlung von Geldleistungen,: 

– Höhe und Fälligkeit der Vorschüsse und Vergütungen, die die Deutsche Bun-
despost (POSTDIENST) zum einen zur Auszahlung der Geldleistungen und zum 
anderen für ihre Tätigkeit von den Rentenversicherungsträgern erhält. 

Gesetz zur Reform der agrarsozialen Sicherung (Agra rsozialreformgesetz 1995 
- ASRG 1995 -) vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S.1890)  

Durch das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene ASRG 1995 wird im Wesentlichen 
die eigenständige Sicherung der Bäuerinnen in der Alterssicherung der Landwirte ge-
regelt. Die Rentenversicherung ist hauptsächlich durch Art. 3 (Änderung der §§ 15 
und 18 b Absatz 5 Nr. I1 des SGB IV) und Art. 5 (Streichung des § 208 und Ände-
rung des § 229 a Absatz 2 des SGB VI) betroffen. 

§ 15 SGB IV 

Der Begriff des Arbeitseinkommens wird neu definiert. Einkommen ist als Arbeitsein-
kommen zu werten, wenn es als solches nach dem Einkommensteuerrecht zu be-
werten ist. 

§ 18 b Absatz 5 Nr. I1 SGB IV 

Nach der Neufassung ist das Arbeitseinkommen um 30 % zu kürzen; die Vorschrift in 
der bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Fassung hatte noch einen 35%igen Ab-
zug vorgesehen. Durch den verminderten Abzugsbetrag erhöht sich - bei Selbständi-
gen - das auf die Rente wegen Todes anzurechnende „Netto"-Einkommen. 

§ 208 SGB VI 

Die durch diese Vorschrift ermöglichte Nachzahlung für landwirtschaftliche Unter-
nehmer und mitarbeitende Familienangehörige ist mit Wirkung ab 1. Januar 1995 
gestrichen worden. 

§ 229a Absatz 2 SGB VI 

Die Vorschrift ist dahingehend geändert worden, dass im Beitrittsgebiet selbständig 
tätige Landwirte unter bestimmten Voraussetzungen ab 1. Januar 1995 nicht mehr 
versicherungspflichtig sind, wenn sie nach dem 1. Januar 1945 geboren sind und am 
31. Dezember 1994 die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nicht erfüllt haben. Sind Landwirte vor dem 2. 
Januar 1945 geboren oder haben sie - unabhängig vom Lebensalter - am 31. De-
zember 1994 die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit erfüllt, bleiben sie in dieser Tätigkeit rentenversiche-
rungspflichtig; sie können jedoch bis zum 31. Dezember 1995 beantragen, dass die 
Versicherungspflicht endet. Das Ende der Versicherungspflicht tritt vom 1. Januar 
1995 an ein. 

Damit wird klargestellt, dass auch die im Beitrittsgebiet selbständig tätigen Land-
wirte nur noch in Ausnahmefällen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert 
bleiben. 
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Durch diese Gesetzesänderung sind selbständig tätige Landwirte, die ab 1. Januar 
1995 von der Möglichkeit der Beendigung der Versicherungspflicht nach obiger Vor-
schrift Gebrauch machen, ohne Vorversicherungszeit zur freiwilligen Versicherung 
nach § 7 Absatz 1 SGB VI berechtigt. 

Gesetz zur Neuordnung des Postwesens und der Teleko mmunikation (Post-
neuordnungsgesetz - PTNeuOG -) vom 14. September 19 94 (BGBl. I S. 2325) 

Die „Postreform II" ist im wesentlichen zum 1. Januar 1995 in Kraft getreten. Mit Art. 
4 § 18 dieses Gesetzes wird ein besonderer Aufschubgrund für die Nachversiche-
rung eingeführt. Für die bei einer der drei neuen Aktiengesellschaften (Deutsche 
Post AG, Deutsche Postbank AG, Deutsche Telekom AG) tätigen Beamten, die aus 
dem Beamtenverhältnis in ein Arbeitsverhältnis bei dieser AG überwechseln, wird die 
Nachversicherung aufgeschoben, wenn die Aufwendungen für die Nachversicherung 
dieses Personenkreises innerhalb eines Kalenderjahres bestimmte Grenzbeträge 
übersteigen. 

Gesetz zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes,  des Soldatenversor-
gungsgesetzes sowie sonstiger versorgungsrechtliche r Vorschriften (- 
BeamtVGÄndG 1993 -) vom 20. September 1994 (BGBl. I  S. 2442) 

Das Dienstrechtliche Kriegsfolgen-Abschlussgesetz (DKfAG) = Art. 3 des o. a. Ge-
setzes - regelt für die Rentenversicherung folgendes: 
– Mit Wirkung vom 1. Oktober 1994 ist das Gesetz zur Regelung der Rechtsver-

hältnisse der unter Art. 131 Grundgesetz fallenden Personen aufgehoben wor-
den. Ab diesem Zeitpunkt können keine neuen Versorgungsansprüche nach 
dem G 131 mehr geltend gemacht werden. Die fiktive Nachversicherung ist über 
§ 233 Absatz 1 bzw. § 233 a Absatz 1 SGB VI i. V. m. der aufgehobenen Vor-
schrift des § 72 G 131 weiterhin möglich. 

– Der den Trägern der Rentenversicherung für Rentenfälle mit nachversicherten 
Zeiten von den Versorgungsträgern mit zu erstattende Verwaltungskostenbeitrag 
ist von 1,8 % auf 1,1 % der zu erstattenden Rentenbeträge abgesenkt worden. 

Siebzehntes Gesetz zur Änderung des Abgeordnetenges etzes und vierzehntes 
Gesetz zur Änderung des Europaabgeordnetengesetzes vom 4. November 1994 
(BGBl. I S. 3346) 

Art. 1 fasst u. a. § 23 Absatz 2 AbgG neu. Es wird klargestellt, dass anstelle der Ver-
sorgungsabfindung in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des SGB VI die 
Nachversicherung in der Rentenversicherung beantragt werden kann. 

Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 1995 (Beitragssatzverordnung 1995 - B SV 1995 -) vom 14. No-
vember 1994 (BGBl. I S. 3438) 

Der Beitragssatz für das Jahr 1995 beträgt in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten 18,6 vom Hundert. 

Verordnung zur 9. Anpassung der Renten in dem in Ar t. 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet (9. Rentenanpassungsverordnung  - RAV -) vom 12. De-
zember 1994 (BGBl. I S. 3805) 

Zu Renten des Beitrittsgebiets wird nach Art. 40 Rentenüberleitungsgesetz - RÜG -
ein Sozialzuschlag gezahlt, der sich an bestimmten Einkommens-Grenzbeträgen ori-
entiert. Der Grenzbetrag für Verheiratete ist durch § 5 dieser Verordnung mit Wirkung 
ab 1. Juli 1994 von 1 080,00 DM auf 1 081,00 DM monatlich erhöht worden. 
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Weiterhin wurde durch die am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Verordnung der 
vom 1. Januar 1995 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255 a SGB VI mit 
35,45 DM bestimmt. Diese Veränderung von zuvor 34,49 DM auf 35,45 DM ent-
spricht einer Erhöhung um 2,78 %. Diese Erhöhung war erforderlich, um das Ver-
hältnis zwischen einer verfügbaren Standardrente und dem durchschnittlichen Netto-
entgelt im Beitrittsgebiet in einer Höhe aufrechtzuerhalten, die dem Verhältnis der 
entsprechenden Werte im Gebiet der Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet ent-
spricht (§ 255 a Absatz 2 SGB VI). 

Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 1. Januar 1995, denen Entgelt-
punkte (Ost) zugrunde liegen, wurden insoweit unter Verwendung des neuen aktuel-
len Rentenwertes (Ost) angepasst (§ 254 c SGB VI); Zugangsrenten ab 1. Januar 
1995, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde zu legen sind, wurden von Beginn an mit 
dem aktuellen Rentenwert (Ost) in Höhe von 35,45 DM berechnet. dass die Anpas-
sung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen, ab 1. Januar 
1995 nicht generell um 2,78 % höhere Renten gebracht hat, liegt einerseits daran, 
dass zu einem Großteil dieser Renten nichtdynamische Auffüllbeträge (§ 315 a SGB 
VI) oder Rentenzuschläge (§ 319 a SGB VI) und/oder Übergangszuschläge (§ 319 b 
SGB VI) geleistet werden, und andererseits daran, dass ab 1. Januar 1995 0,5 % der 
Monatsrente als Beitrag zur Pflegeversicherung zu leisten sind (§ 59 SGB XI i. V. m. 
§ 249 a SGB V). 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1995 
(– Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1995 –) vom 12. Dezember 
1994 (BGBl. I S. 3806) 

 Durch die am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Verordnung wurde 
– die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versi-

cherten für das Jahr 1993 in Höhe von 48 178,00 DM ergänzt, 

– die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicher-
ten für das Jahr 1995 in Höhe von 50 972,00 DM ergänzt, 

– die Bezugsgröße i. S. von § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 1995 mit 48 720,00 
DM jährlich bzw. 4 060,00 DM monatlich bestimmt, 

– die Bezugsgröße (Ost) i. S. von § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 1995 mit 39 
480,00 DM jährlich bzw. 3 290,00 DM monatlich bestimmt, 

– die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 1995 in der Angestellten- und Arbei-
terrentenversicherung mit 93 600,00 DM jährlich bzw. 7 800,00 DM monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 115 200,00 DM jährlich 
bzw. 9 600,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI um die 
Jahresbeträge und den Zeitraum 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 1995 er-
gänzt, 

– die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 1995 in der Angestellten- und 
Arbeiterrentenversicherung mit 76 800,00 DM jährlich bzw. 6 400,00 DM monat-
lich und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 93 600,00 DM jährlich 
bzw. 7 800,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2 a zum SGB VI um die 
Jahresbeträge und den Zeitraum 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 1995 er-
gänzt, 

– die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 1993 = 
1,3197 und den vorläufigen Wert für das Jahr 1995 = 1,2302 ergänzt. 
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Verordnung zur Bewertung der Sachbezüge vom 19. Dez ember 1994 (BGBl. I 
S. 3849) 

Durch die o. a. Verordnung erfolgt eine Neuregelung insofern, als der einheitliche 
freie Kost und Wohnung umfassende Sachbezugswert und die Aufteilung nach Vom-
hundertsätzen aufgegeben werden. Künftig wird zwischen Unterkunft und Wohnung 
unterschieden. Für die freie Verpflegung – bisher Kost – wird ein eigener Wert fest-
gesetzt. Der Wert der freien Verpflegung wird für das gesamte Bundesgebiet auf 
monatlich 339,00 DM festgesetzt. Der Wert der freien beheizten Unterkunft wird in 
den alten Bundesländern einschließlich Berlin-West auf monatlich 315,00 DM, bei 
unbeheizter Unterkunft auf monatlich 291,00 DM. 

In den neuen Bundesländern betragen die Werte in 1995 monatlich 180,00 DM 
bzw. 156,00 DM. 

Versorgungsausgleich 

Ergänzung der Rechengrößen zur Durchführung des Versorgungsausgleichs in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 

Beitragssatzverordnung 1994 (– BSV 1994 –) vom 1. D ezember 1993 (BGBl. I, 
S. 1987) und Rentenanpassungsverordnung 1994 (– RAV  1994 –) vom 10. Juni 
1994 (BGBI. I, S. 1224) 

Nach §§ 188, 281 b SGB VI gab der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in 
der Beitragssatzverordnung die für das Jahr 1994 maßgebenden Umrechnungsfakto-
ren bekannt (§ 187 Abs. 3, § 281 a Abs. 3 SGB VI). 

Diese in § 8 der Verordnung für 1994 genannten Umrechnungsfaktoren basieren 
auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts (§ 170 AbS. 1 Satz 2 SGB 
VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 1994. 

Die nachstehende Übersicht stellt die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des 
Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 AbS. 2 Nr. I1 Buchst. a 
VAÜG dar, die sich zum einen auf das Ehezeitende und zum anderen auf den Zeit-
punkt der Entscheidung über den Versorgungsausgleich beziehen. 
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Tabelle 

 Erster Zeitraum 

Ehezeitende in der Zeit vom Entscheidung über den Versorgungsausgleich 
1.  Januar bis 30. Juni 1994 (§ 9 der BeitragsatzVO 1994) 

01.07.1990 bis zum 31.12.1990  1,8595947 

01.01.1991 bis zum 30.06.1991  1,6163779 

01.07.1991 bis zum 31.12.1991  1,4710746 

01.01.1992 bis zum 30.06.1992  1,3175386 

01.07.1992 bis zum 31.12.1992  1,2023391 

01.01.1993 bis zum 30.06.1993  1,1332440 

01.07.1993 bis zum 31.12.1993  1,0363693 

01.01.1994 bis zum 30.06.1994  leer 

Zweiter Zeitraum 

Ehezeitende in der Zeit vom Entscheidung über den Versorgungsausgleich 
1.  Juli bis 31. Dezember 1994 (RentenanpassungsVO 1994) 

01.07.1990 bis zum 31.12.1990  1,8605891 

01.01.1991 bis zum 30.06.1991  1,6172423 

01.07.1991 bis zum 31.12.1991  1,4718613 

01.01.1992 bis zum 30.06.1992  1,3182432 

01.07.1992 bis zum 31.12.1992  1,2029820 

01.01.1993 bis zum 30.06.1993  1,1338500 

01.07.1993 bis zum 31.12.1993  1,0369235 

01.01.1994 bis zum 30.06.1994  1,0005347 

In § 9 der Beitragssatzverordnung 1994 wurden die Angleichungsfaktoren bei einer 
Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit vom 1. Januar 1994 bis 
zum 30. Juni 1994 bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. Juli 1990 bis zum 31. 
Dezember 1993 veröffentlicht. 

Die Rentenanpassungsverordnung 1994 gab die Angleichungsfaktoren im Zeit-
punkt einer Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit vom 1. Juli 
1994 bis zum 31. Dezember 1994 bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. Juli 1990 
bis zum 30. Juni 1994 bekannt. 
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Gesetzesänderungen 1995 

Allgemeine Entwicklung 

Verordnung zur 9. Anpassung der Renten in dem in Ar t. 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet (9. Rentenanpassungsverordnung  – 9. RAV) vom 
12.12.94 (BGBl. I S. 3805) 

Durch die am 01.01.95 in Kraft getretene Verordnung wurde der aktuelle Rentenwert 
(Ost) auf 35,45 DM festgelegt. 

Drittes Gesetz zur Änderung des Fünften Buches Sozi algesetzbuch (3. SGB V-
Änderungsgesetz – 3. SGB V-ÄndG) vom 10.05.95 (BGBl . I S. 678) 

Änderung des SGB IV 

§ 18b Absatz 5 Satz 2 SGB IV 

Auf Renten wegen Todes werden im Rahmen der Einkommensanrechnung u. a. 
Renten aus eigener Versicherung angerechnet. Zur Ermittlung des maßgebenden 
„Netto"-Betrages wird ab 01.07.97 von der Brutto-Rente pauschalierend ein Betrag in 
Höhe des halben durchschnittlichen Beitragssatzes der Krankenkassen abgezogen. 
Die Individualisierung der Beitragsbemessung (§ 247 SGB V) wirkt sich also durch 
die Änderung des § 18 b Absatz 5 SGB IV nicht auf die pauschal geprägte Einkom-
mensanrechnung aus. 

Änderung des SGB V 

Mit dem 3. SGB V-ÄndG hat der Gesetzgeber hinsichtlich der Krankenversicherung 
der Rentner (KVdR) dem in der gesetzlichen Krankenversicherung durch das GSG 
eingeführten Risikostrukturausgleich sowie den für Zeiten ab 01.01.96 neu geregel-
ten Krankenkassenwahlrechten Rechnung getragen: 

§ 247 SGB V 

Für die Bemessung der Beiträge eines Krankenversicherungspflichtigen aus der 
Rente gilt der allgemeine Beitragssatz der Krankenkasse, bei der der Rentner versi-
chert ist. Der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz der Krankenkassen ist nicht 
mehr maßgebend; allerdings gilt er übergangsweise noch für die Zeit bis zum 
30.06.97. 

§ 255 Absatz 3 und 4 SGB V 

Die Krankenversicherungsbeiträge aus der Rente – sowohl der bei der Zahlung der 
Rente einbehaltene Anteil des Rentners als auch der Anteil des Rentenversiche-
rungsträgers –stehen nunmehr den Krankenkassen der Bezieher dieser beitrags-
pflichtigen Renten zu. Die Krankenkassen können diese Forderungen mit ihren Ver-
pflichtungen im Risikostrukturausgleich und mit den für die BfA eingezogenen Beiträ-
gen verrechnen. Als Folge haben die Rentenversicherungsträger den Krankenkas-
sen die einbehaltenen Beiträge nachzuweisen. 

§ 201 Absatz 6 SGB V 

Das für die KVdR notwendige Meldeverfahren zwischen den Krankenkassen und 
zwischen den Krankenkassen und den Rentenversicherungsträgern hat auf maschi-
nellen Wegen zu erfolgen. Die zwischen Krankenkassen und Rentenversicherungs-
trägern erforderlichen Meldungen sind auf maschinell verwertbaren Datenträgern 
oder durch Datenübertragung zu erstatten. Damit wird dem Bestreben Rechnung ge-
tragen, das Meldeverfahren zu beschleunigen und sicher zu gestalten. 
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Änderung des SGB VI 

§ 68 Absatz 3 Satz 4 SGB VI 

§ 68 Absatz 3 Satz 4 SGB VI ist neu gefasst worden. Danach ist die „Standardrente" 
ab 01.01.97 als der Betrag definiert, der sich ergibt, indem die Bruttostandardrente 
(das ist eine Regelaltersrente aus 45 persönlichen Entgeltpunkten) um den durch-
schnittlichen Beitragsanteil zur Krankenversicherung, den Beitragsanteil zur Pflege-
versicherung und die ohne Berücksichtigung weiterer Einkünfte durchschnittlich auf 
sie entfallenden Steuern gemindert wird. Es handelt sich um eine Folgeänderung im 
Zusammenhang mit der Einführung individueller KVdR-Beitragssätze. 

Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pfl egebedürftigkeit (Pflege-
Versicherungsgesetz – PflegeVG) vom 26.05.94 (BGBl.  I S. 1014) 

Mit dem Inkrafttreten des PflegeVG zum 01.01.95 ist das Sozialgesetzbuch um ein 
Elftes Buch (SGB XI) ergänzt worden. Gleichzeitig sind zahlreiche Änderungen u. a. 
im SGB I, SGB IV und SGB VI vorgenommen worden. 

Zur Absicherung des Pflegerisikos ist die soziale Pflegeversicherung als eigen-
ständige Säule der sozialen Sicherheit unter dem Dach der gesetzlichen Kranken-
versicherung geschaffen worden. 

Durch die Anbindung an die gesetzliche Krankenversicherung wird der Aufbau ei-
ner neuen kostenträchtigen Verwaltung vermieden und zugleich die Erfahrung der 
Krankenkasse in der Prävention, Akutbehandlung, Rehabilitation und häuslichen 
Pflege genutzt. 

Zur Unterstützung der häuslichen Pflege werden ab 01.04.95 pflegende Familien-
angehörige und sonstige nicht erwerbsmäßige Pflegepersonen in der Rentenversi-
cherung sozial abgesichert, so dass ihnen durch eine Pflegetätigkeit insoweit keine 
Nachteile entstehen (§ 44 Absatz 1 SGB XI i. V. m. §§ 3, 166, 170 SGB VI). Gleich-
zeitig enden die den Pflegepersonen durch das Rentenreformgesetz 1992 eröffneten 
Möglichkeiten der Anerkennung von Berücksichtigungszeiten wegen Pflege, der 
Umwandlung freiwilliger Beiträge in Pflichtbeiträge und der Aufstockung von Pflicht-
beiträgen (§§ 249 b, 279 e SGB VI). 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1995 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1995) v om 12.12.94 
(BGBl. 1994, Teil 1, S. 3806) und Verordnung zur An passung der Renten im Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland ohne das in Art ikel 3 des Einigungsver-
trages genannte Gebiet im Jahre 1995 und zur zehnte n Anpassung der Renten 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte n Gebiet (Rentenanpas-
sungsverordnung 1995 – RAV 1995 –) vom 01.06.95 (BG Bl. 1995, Teil I, S. 772) 

Durch die am 01.01.95 in Kraft getretene Verordnung wurden die Bezugsgrößen im 
Sinne des § 18 Absatz 1 und 2 SGB IV im Jahre 1995 neu bestimmt. Die Bezugs-
größen betrugen für die alten Bundesländer 48 720 DM jährlich (4 060 DM monat-
lich) und für das Beitrittsgebiet 39 480 DM jährlich (3 290 DM monatlich). 

 Ab 01.01.95 betrug der Höchstbeitrag für die Pflichtversicherung 

im Beitrittsgebiet 1 190,40 DM im Monat, im Übrigen 

−  Bundesgebiet 1 450,80 DM im Monat. 

Für die freiwillige Versicherung war im gesamten Bundesgebiet 
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−  der Mindestbeitrag 107,88 DM im Monat, der Höchstbeitrag 1 450,80 DM im Mo-
nat. 

Im Beitrittsgebiet betrug der Beitrag nach § 279 b SGB VI zur Aufrechterhaltung des 
Anspruchs auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 87,42 DM im Monat. 

Für die selbständigen Hebammen betrug der Beitrag nach § 279 Absatz 1 SGB VI 
302,06 DM im Monat. 

 Der Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbständige betrug 

−  im Beitrittsgebiet 611,94 DM im Monat, im Übrigen 

−  Bundesgebiet 755,16 DM im Monat. 

Der halbe Regelbeitrag für versicherungspflichtige Selbständige betrug 

−  im Beitrittsgebiet 305,97 DM im Monat, im Übrigen 

−  Bundesgebiet 377,58 DM im Monat. 

Nach §§ 188, 281 b SGB VI gab der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in 
der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung die für das Jahr 1995 maßge-
benden Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung der für Entgeltpunkte zu zahlenden 
Beiträge bekannt. Ebenso wurden für die Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträ-
ge/für die Ermittlung von Entgeltpunkten, die gezahlten Beiträgen entsprechen sowie 
von Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 
281 a Absatz 3 SGB VI), festgelegt. Diese in § 4 der Verordnung für 1995 genannten 
Umrechnungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsent-
gelts (§ 70 Absatz 1 Satz 2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 1995. In § 5 
der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1995 wurden die Angleichungs-
faktoren zur Ermittlung des Wertes von, angleichungsdynamischen Anrechten nach 
§ 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG bei einer Entscheidung über den Ver-
sorgungsausgleich in der Zeit vom 01.01.95 bis zum 30.06.95 veröffentlicht, 

Durch die Rentenanpassungsverordnung 1995 wurden die Angleichungsfaktoren 
zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 
2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG im Zeitpunkt einer Entscheidung über den Versorgungsaus-
gleich in der Zeit vom 01.07.95 bis zum 31.12.95 bekannt gegeben. 

Durch die am 01.07.95 in Kraft getretene (auf der Ermächtigung in den §§ 69 Ab-
satz 1, 255 b Absatz 1 SGB VI beruhende) Verordnung ist der vom 01.07.95 an gel-
tende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI mit 46,23 DM und der ebenfalls vom 
01.07.95 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255 a SGB VI mit 36,33 DM 
bestimmt worden. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 46,00 DM auf 46,23 DM be-
wirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.07.95 um 0,5 %, während Zugangsrenten ab 01.07.95 sogleich mit dem aktuellen 
Rentenwert zu berechnen waren. 

Dass die „Nettoanpassung" mit 0,61 % höher als die Veränderungsrate des aktuel-
len Rentenwerts (0,5 %) ausfiel, lag daran, dass gleichzeitig zum 01.07.95 der Bei-
trag zur Rentnerkrankenversicherung (KVdR) von 13,4 % auf 13,2 % abgesenkt wur-
de. 
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Die Veränderung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 35,45 DM auf 36,33 
DM entsprach einer Erhöhung um 2,48 %; diese Erhöhung war erforderlich, um das 
Verhältnis zwischen einer verfügbaren Standardrente und dem durchschnittlichen 
Nettogehalt im Beitrittsgebiet in einer Höhe aufrechtzuerhalten, die dem Verhältnis 
der entsprechenden Werte im Gebiet der Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet 
entspricht (vgl. dazu § 255 a Absatz 2 SGB VI). 

Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 01.07.95, denen Entgeltpunkte 
(Ost) zugrunde liegen, wurden unter Verwendung des neuen aktuellen Rentenwerts 
(Ost) angepasst (§ 254 c SGB VD; Zugangsrenten ab 01.07.95, denen Entgeltpunkte 
(Ost) zugrunde zu legen sind, wurden von Beginn an mit dem aktuellen Rentenwert 
(Ost) in Höhe von 36,33 DM berechnet. dass die „Nettoanpassung" mit 2,59 % höher 
als die Veränderungsrate des aktuellen Rentenwerts (Ost) = 2,48 % ausfiel, lag dar-
an, dass gleichzeitig zum 01.07.95 der Beitrag zur Rentnerkrankenversicherung 
(KVdR) von 13,0 % auf 12,8 % abgesenkt wurde. 

Wenn die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde 
liegen, ab 01.07.95 nicht generell um diese Vomhundertsätze höhere Renten ge-
bracht hat, liegt dies daran, dass zu einem Großteil der Renten nichtdynamische Auf-
füllbeträge (§ 315 a SGB VI) oder Rentenzuschläge (§ 319 a SGB VI) und/oder 
Übergangszuschläge (§ 319 b SGB VI) geleistet werden. 

Drittes Gesetz zur Änderung des Sozialgesetzbuchs ( 3. SGBÄndG) vom 
30.06.95 (BGBl. I S. 890) 

Nach § 28 p Absatz 1 SGB IV i. V. m. Art. 2 § 15 c Absatz 1 des 3. SGBÄndG geht 
vom 01.01.96 an die Aufgabe der Beitragsüberwachung der Betriebe sukzessiv von 
den bisher primär zuständigen Krankenversicherungsträgern auf die Rentenversiche-
rungsträger über. 
 

Gesetz zur Änderung wehrpflichtrechtlicher, soldate nrechtlicher, beamten-
rechtlicher und anderer Vorschriften vom 24.07.95 ( BGBl. I S. 962) 

Für Personen, die bereits ihren Grundwehrdienst abgeleistet haben, wurde der frei-
willige Wehrdienst zur besonderen Auslandsverwendung eingeführt. Damit verbun-
den war eine Ergänzung des § 1 SGB VI dahingehend, dass Personen als Wehr-
dienstleistende im Sinne von § 3 Satz 1 Nr. I2 und Satz 4 SGB VI gelten. Für sie sind 
die besonderen, für Wehrdienstleistende geltenden Vorschriften des SGB VI anzu-
wenden. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1996 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1996) v om 04.12.95 (BGBl. I 
S. 1577) 

 Durch die am 01.01.96 in Kraft getretene Verordnung wurde 
– die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versi-

cherten für das Jahr 1994 in Höhe von 49 142 DM ergänzt, 

– die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicher-
ten für das Jahr 1996 in Höhe von 51 108 DM ergänzt, 

– die Bezugsgröße im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 1996 mit 49 560 
DM jährlich bzw. 4 130 DM monatlich bestimmt, 

– die Bezugsgrößen (Ost) im Sinne von § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 1996 mit 
42 000 DM jährlich bzw. 3 500 DM monatlich bestimmt, 
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– die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 1996 in der Angestellten- und Arbei-
terrentenversicherung mit 96 000 DM jährlich bzw. 8 000 DM monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 117 600 DM jährlich bzw. 9 800 
DM monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI um die Jahresbeträge 
und den Zeitraum 01.01.96 bis 31.12.96 ergänzt, 

– die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 1996 in der Angestellten- und 
Arbeiterrentenversicherung mit 81 600 DM bzw. 6 800 DM monatlich und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung mit 100 800 DM jährlich bzw. 8 400 DM 
monatlich festgelegt und die Anlage 2 a zum SGB VI um die Jahresbeträge und 
den Zeitraum 01 .01.96 bis 31.12.96 ergänzt, 

– die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 1994 = 
1,2687 und den vorläufigen Wert für das Jahr 1996 = 1,1760 ergänzt. 

Zu Renten des Beitrittsgebiets wird nach Art. 40 Renten-Überleitungsgesetz (RÜG) 
ein Sozialzuschlag gezahlt, der sich an bestimmten Einkommens-Grenzbeträgen ori-
entiert. Durch § 6 dieser Verordnung sind die Grenzbeträge mit Wirkung ab 01.07.95 
für Alleinstehende von 674 DM auf 681 DM und für Verheiratete von 1 081 DM auf 1 
093 DM monatlich erhöht worden. 

Verordnung zur elften Anpassung der Renten in dem i n Art. 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet und zur Bestimmung weite rer Rechengrößen der 
Sozialversicherung für 1996 (11. Rentenanpassungsve rordnung – 11. RAV) 
vom 04.12.95 (BGBl. I S. 1582) 

Durch die am 01.01.96 in Kraft getretene Verordnung wurde (auf der Grundlage der 
Ermächtigung in § 255 b Absatz 1 SGB VI) der vom 01.01.96 an geltende aktuelle 
Rentenwert (Ost) des § 255 a SGB VI mit 37,92 DM bestimmt. Diese Veränderung 
von zuvor 36,33 DM auf 37,92 DM entspricht einer Erhöhung von 4,38 %. Diese Er-
höhung war erforderlich, um das Verhältnis zwischen einer verfügbaren Standardren-
te und dem durchschnittlichen Nettogehalt im Beitrittsgebiet in einer Höhe aufrecht-
zuerhalten, die dem Verhältnis der entsprechenden Werte im Gebiet der Bundesre-
publik ohne das Beitrittsgebiet entspricht (§ 255 a Absatz 2 SGB VI). Bestandsrenten 
mit einem Rentenbeginn vor dem 01.01.96, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde lie-
gen, wurden insoweit unter Verwendung des neuen aktuellen Rentenwerts (Ost) an-
gepasst (§ 254 c SGB VI); Zugangsrenten ab 01.01.96, denen Entgeltpunkte (Ost) 
zugrunde zu legen sind, wurden von Beginn an mit dem aktuellen Rentenwert (Ost) 
in Höhe von 37,92 DM berechnet.  

Dass die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde lie-
gen, ab 01.01.96 nicht generell um 4,38 % höhere Renten gebracht hat, liegt einer-
seits daran, dass zu einem Großteil dieser Renten nichtdynamische Auffüllbeträge 
(§ 315 a SGB VI) geleistet werden und andererseits daran, dass es zum 01.01.96 
erstmals zur Anrechnung der Rentenanpassung auf die Auffüllbeträge (§ 315 a SGB 
VI) bzw. Rentenzuschläge (§ 319 a SGB VI) gekommen ist. 

Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 1996 und zur Bestimmung weiterer Rech engrößen der Sozialver-
sicherung für 1996 (Beitragssatzverordnung – BSV 19 96 –) vom 04.12.95 
(BGBl. I S. 1584) 

Durch diese Änderungsverordnung wird der Beitragssatz für das Jahr 1996 in der 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten auf 19,2 v. H. und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung auf 25,5 v. H. festgelegt. 
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Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung 19 95 und der Arbeits-
entgeltverordnung vom 08.12.95 (BGBl. I S. 1643) 

Art. 1 – Änderung der Sachbezugsverordnung 1995 – 

Mit dieser Änderungsverordnung wird der Wert für freie Verpflegung im Jahre 1996 
grundsätzlich einheitlich auf 346 DM; der Wert für Unterkünfte in den alten Bundes-
ländern auf 327 DM und in den neuen Bundesländern auf 200 DM festgesetzt. 

Art. 2 – Änderung der Arbeitsentgeltverordnung – 

Diese Änderung bestimmt, dass Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld, 
soweit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 v. H. des ausgefallenen Arbeits-
entgeltes nicht übersteigen, dem Arbeitsentgelt nicht zuzurechnen sind. 

Gesetz zur Neuregelung der Rechtsstellung der Abgeo rdneten vom 15.12.95 
(BGBI. 1 S. 1718) 

Auf Antrag gelten Zeiten der Volkskammerzugehörigkeit ab Annahme des Mandats 
vom 18.03.90 bis 02.10.90 als Mitgliedszeit im Bundestag. Aufgrund dieser Mitglied-
schaft sind in der Rentenversicherung begründete Rentenanwartschaften und -
ansprüche rück ab zu wickeln (§ 21 Absatz 3). 

Gesetz zur Änderung wehrrechtlicher Vorschriften (W ehrrechtsänderungsge-
setz) vom 15.12.95 (BGBl. I S. 1726) 

Mit Artikel 1 wurde das Wehrpflichtgesetz geändert. Danach beträgt ab 01.01.96 die 
Dauer des Grundwehrdienstes nur noch zehn Monate. 

Dies hat zur Folge, dass sich auch die Dauer des Zivildienstes verkürzt (auf 13 
Monate). Diese Änderungen haben Einfluss auf die Dauer der Zahlung von Waisen-
rente über das 27. Lebensjahr hinaus (§ 48 Absatz 5 SGB VI). 

Gesetz zur Änderung des Strafrechtlichen Rehabiliti erungsgesetzes, des Ver-
waltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes und de s Beruflichen Rehabilitie-
rungsgesetzes vom 15.12.95 (BGBl. I S. 1782) 

Die Antragsfrist des § 20 Absatz 2 BerRehaG wurde um zwei Jahre – auf den 
31.12.97 –verlängert. Damit können noch bis zu diesem Zeitpunkt Ansprüche auf 
Ausgleich von rentenrechtlichen Nachteilen im Beitrittsgebiet bei den zuständigen 
Rehabilitierungsbehörden in den neuen Bundesländern sowie Berlins gestellt wer-
den. 

Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgeset zbuch und anderer Ge-
setze vom 15.12.95 (BGBl. I S. 1824) 

Mit dem in seinen wesentlichen Teilen nach Art. 17 Absatz 1 zum 01.01.96 in Kraft 
getretenen SGB VI-ÄndG sind unter anderen folgende Vorschriften des SGB VI und 
des Art. 2 des Renten-Überleitungsgesetzes (RÜG) geändert bzw. ergänzt worden. 

§ 28e SGB IV 

§ 28 e Absatz 1 SGB IV wurde ergänzt. 

Der neu aufgenommene Absatz stellt eine Zahlungsfiktion dar und bestimmt, dass 
der von einem Träger der Kranken-, Pflege-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung 
als Arbeitgeber geschuldete und für ihn selbst bestimmte Beitrag als gezahlt gilt. 

§ 4 SGB VI 

In § 4 SGB VI wurde ein Absatz 3 a eingefügt. Danach sind ab 01.01.96 Sozialleis-
tungsbezieher, die in jeder Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit rentenversi-
cherungsfrei oder von der Rentenversicherungspflicht befreit sind, von der Möglich-
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keit einer Antragspflichtversicherung S. des § 4 Absatz 3 Nr. I1 SGB VI ausgeschlos-
sen. 

Eine Antragspflichtversicherung i.S. dieser Vorschrift ist ferner nicht mehr für Per-
sonen möglich, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem anderweitigen Alterssiche-
rungssystem nur in Bezug auf eine bestimmte Beschäftigung oder Tätigkeit renten-
versicherungsfrei oder von der Rentenversicherungspflicht befreit sind, wenn die Zeit 
des Bezuges einer Sozialleistung S. des § 3 Satz 1 Nr. I3 SGB VI in dem anderweiti-
gen Alterssicherungssystem abgesichert ist oder abgesichert werden kann. Hiervon 
betroffen sind insbesondere die nach § 6 Absatz 1 Nr. I1 SGB VI von der Versiche-
rungspflicht befreiten Mitglieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung. 

§ 6 SGB VI 

§ 6 Absatz 1 Nr. I1 SGB VI wurde neu gefasst Durch die am 01.01.96 in Kraft getre-
tene Neuregelung wird ab 01.01.96 für die Befreiung von der Versicherungspflicht 
neben der Pflichtmitgliedschaft in einem berufsständischen Versorgungswerk auch 
die Pflichtmitgliedschaft in der jeweiligen berufsständischen Kammer gefordert, wo-
bei für die jeweilige Berufsgruppe bereits vor dem 01.01.95 eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Mitgliedschaft in der berufsständischen Kammer bestanden haben 
muss und damit im Ergebnis auf die klassischen freien Berufe zurückgeführt wird (z. 
B. Ärzte, Rechtsanwälte). 

§ 34 SGB VI 

Diese Vorschrift wurde dahingehend ergänzt, dass sowohl Pflegegeld i. S. des § 37 
SGB XI wegen Ausübung einer nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit als auch Ar-
beitsentgelte, die ein Behinderter von dem Träger einer geschützten Einrichtung er-
hält, bei der Prüfung der Hinzuverdienstgrenzen unberücksichtigt bleiben. 

§§ 43, 44, 53, 240, 241 SGB VI 

Die Begriffe „Pflichtbeitragszeiten" und „Pflichtbeitrag" sind durch den Begriff „Pflicht-
beiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit" ersetzt worden. Gleichzei-
tig wurde unmittelbar oder durch einen Hinweis auf § 38 Satz 2 SGB VI bestimmt, 
welche anderen Beiträge den Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung 
oder Tätigkeit gleichstehen. 

§ 66 SGB VI 

§ 66 SGB VI wurde um einen Absatz 4 ergänzt. 

Danach ist der Monatsbetrag einer nur teilweise zu leistenden Rente wegen BU 
(oder für Bergleute) aus dem Teil der Summe aller Entgeltpunkte zu ermitteln, der 
dem Anteil der teilweise zu leistenden Rente an der vollen Rente entspricht. Es han-
delt sich um eine Regelung, die im Zusammenhang mit der Einführung der Hinzuver-
dienstgrenzen für Renten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit (vgl. §§ 43, 44 Ab-
satz 5 und 96 a SGB VI) steht. Die Regelung wurde für erforderlich gehalten, weil ei-
ne teilweise zu leistende Rente wegen BU den Teilrenten wegen Alters nicht ver-
gleichbar und damit § 66 Absatz 3 SGB VI nicht anwendbar ist. 

§71 SGB VI 

§ 71 Absatz 2 SGB VI wurde neu gefasst. Während der nach dieser Vorschrift für 
beitragsgeminderte Zeiten zu ermittelnde Zuschlag an Entgeltpunkten bisher so be-
stimmt wurde, dass die Differenz zwischen der Summe aller Entgeltpunkte für alle 
beitragsgeminderten Zeiten, die diese als beitragsfreie Zeiten nach der Vergleichs-
bewertung (§ 73 SGB VI) eingebracht hätten und der Summe aller Entgeltpunkte der 
auf sie entfallenden Beitragszeiten gebildet wurde, ist der Zuschlag künftig so zu 
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bestimmen, dass die beitragsgeminderten Zeiten aufgeteilt werden in Anrechnungs-
zeiten wegen Krankheit und Arbeitslosigkeit, Anrechnungszeiten wegen des Besuchs 
einer Schule, Fachschule oder Hochschule und sonstige Zeiten (z. B. Ersatzzeiten 
des § 250 SGB VI).  

Damit entfällt künftig die „Saldierung" zwischen diesen einzelnen Gruppen von 
Zeiten; eine hohe Anzahl von Entgeltpunkten für Anrechnungszeiten z. B. während 
eines als Anrechnungszeit anerkennungsfähigen Fernstudiums führt nicht mehr da-
zu, dass der sich z. B. bei den Krankheits- und Arbeitslosenzeiten ergebende Zu-
schlag „aufgezehrt" wird. 

§ 72 SGB VI 

§ 72 Absatz 4 Satz 2 SGB VI wurde neu gefasst. 

Danach ist die bisherige Formel für den Lückenausgleich bei Renten mit Zurech-
nungszeit (§ 59 SGB VI), die Versicherte mit längeren beitragsfreien Zeiten gegen-
über Versicherten mit kürzeren beitragsfreien Zeiten benachteiligte, geändert wor-
den. Der Lückenausgleich, der zu einer Verbesserung des Gesamtleistungswertes 
zur Abgeltung der beitragsfreien Zeiten führt, ist künftig als Differenz zwischen der in 
der Versicherungsbiographie vorhandenen Lücke und der nicht ausgleichbaren Lü-
cke festzustellen. Die neue Formel benachteiligt Versicherte mit längeren beitrags-
freien Zeiten nicht mehr gegenüber Versicherten, die solche Zeiten gar nicht oder nur 
in geringerem Umfang aufweisen. 

§ 96a SGB VI 

Mit § 96a SGB VI wurden Hinzuverdienstgrenzen für die Renten wegen Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit mit einem Rentenbeginn ab 01.01.96 eingeführt. 

Die Hinzuverdienstgrenze für eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit in voller Höhe 
beträgt ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße. Wird die Hinzuverdienstgrenze in 
unzulässiger Höhe überschritten, kann die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit nicht 
mehr in voller Höhe geleistet werden. Es kommt dann die Zahlung der Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit in Höhe der Rente wegen Berufsunfähigkeit in Betracht. 

Die Hinzuverdienstgrenze für eine Rente wegen Berufsunfähigkeit wird individuell 
errechnet. Die Rente wegen Berufsunfähigkeit wird – abhängig vom erzielten Hinzu-
verdienst –entweder in voller Höhe oder anteilig in Höhe von zwei Dritteln oder in 
Höhe von einem Drittel geleistet. 

Sowohl Pflegegeld im Sinne des § 37 SGB XI wegen Ausübung einer nicht er-
werbsmäßigen Pflegetätigkeit als auch Arbeitsentgelte, die ein Behinderter von dem 
Träger einer geschützten Einrichtung erhält, bleiben bei der Prüfung der Hinzuver-
dienstgrenzen unberücksichtigt. 

§ 118 SGB VI 

§ 118 SGB VI ist um einen Absatz 4 ergänzt worden. 

Die Vorschrift begründet einen eigenständigen öffentlich-rechtlichen Anspruch des 
Rentenversicherungsträgers auf Erstattung der über den Sterbemonat des Berechtig-
ten hinaus weitergezahlten Rentenbeträge, die nicht nach § 118 Absatz 3 SGB VI zu-
rückerlangt werden konnten. In Anspruch genommen werden können Personen, die 
die Rentenbeträge in Empfang genommen oder über sie verfügt haben; dies gilt auch 
nach § 50 SGB X für Erben. Die Regelung enthält zugleich eine Verpflichtung für die 
kontenführenden Geldinstitute, auf Verlangen Namen und Anschrift der Personen zu 
nennen, die über den entsprechenden Betrag verfügt haben. 
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§ 150 SGB VI 

§ 150 Absatz 1 Satz 1 SGB VI ist um eine Nummer 7 ergänzt worden. 

Die Vorschrift erlaubt nunmehr eine Ausweitung des Datenbestandes der Daten-
stelle der Rentenversicherungsträger beim Zusammentreffen von Rente und Arbeits-
entgelt eines Krankenversicherungspflichtigen. Durch diese Verfahrensweise soll die 
Berechnung und Zahlung der Krankenversicherungsbeiträge aus der Rente sicher-
gestellt werden. 

§ 165 SGB VI 

Dem § 165 Absatz 1 SGB VI wurden die Sätze 3 bis 10 angefügt. 

Danach sind ab 01.01.96 für den Nachweis des von der Bezugsgröße abweichen-
den beitragspflichtigen Arbeitseinkommens nach Satz 1 Nrn. 1 und 6 die sich aus 
dem letzten Einkommensteuerbescheid ergebenden Einkünfte aus der versiche-
rungspflichtigen selbständigen Tätigkeit so lange maßgebend, bis ein neuer Ein-
kommensteuerbescheid vorgelegt wird. Ein neuer Einkommensteuerbescheid ist der 
BfA spätestens zwei Kalendermonate nach seiner Ausfertigung vorzulegen. Anstelle 
des Einkommensteuerbescheides kann auch eine Bescheinigung des Finanzamts 
eingereicht werden, die die für den Nachweis des Arbeitseinkommens erforderlichen 
Daten des Einkommensteuerbescheides enthält. Nur wenn seit Aufnahme der selb-
ständigen Tätigkeit noch kein Einkommensteuerbescheid ergangen ist, ist das Ar-
beitseinkommen durch geeignete Unterlagen (z. B. Bescheinigung des Steuerbera-
ters) zu belegen. 

Das letzte nachgewiesene Arbeitseinkommen ist zu dynamisieren. Die Dynamisie-
rung erfolgt mit dem Faktor, der sich aus dem Verhältnis des vorläufigen Durch-
schnittsentgelts für das Kalenderjahr, für das das Arbeitseinkommen nachzuweisen 
ist, zu dem Durchschnittsentgelt des letzten Veranlagungsjahrs des Einkommensteu-
erbescheides ergibt. 

Änderungen des Arbeitseinkommens werden vom ersten des auf die Vorlage des 
Einkommensteuerbescheides bzw. der Bescheinigung des Finanzamts folgenden 
Kalendermonats, spätestens aber vom Beginn 

des dritten Kalendermonats nach Ausfertigung des Einkommensteuerbescheides 
an berücksichtigt. 

Bei versicherungspflichtigen Selbständigen, die den Höchstbeitrag zahlen, wird ein 
Arbeitseinkommen in Höhe der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze so lange 
zugrunde gelegt, bis sich aus einem neuen Einkommensteuerbescheid niedrigere 
Einkünfte ergeben. 

§ 170 SGB VI 

§ 170 Absatz 1 Nr. I6 Buchst. c SGB VI wurde neu gefasst. 

Danach gelten die Beiträge zur Rentenversicherung als gezahlt, soweit ein Träger 
der Rentenversicherung Festsetzungsstelle für die Beihilfe ist. Diese Zahlungsfiktion 
ist eine Folgeregelung des ebenfalls geänderten § 28 e Absatz 1 SGB IV und ent-
spricht der Regelung in § 176 Absatz 3 SGB VI. 

§ 172 SGB VI 

§ 172 SGB VI wurde ergänzt. 
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Danach ist kein Arbeitgeberanteil bei gem. § 5 Absatz 4 SGB VI versicherungs-
freien Behinderten zu zahlen. 

§ 181 SGB VI 

§ 181 Absatz 4 SGB VI wurde geändert. 

Die Änderung vollzieht die bisherige Auffassung der Rentenversicherungsträger 
nach, wonach im Einzelfall auch Dynamisierungsfaktoren kleiner als 1,0000 möglich 
sind. 

§ 183 SGB VI 

Mit dem am 01.01.96 in Kraft getretenen SGB VI-ÄndG wurde klargestellt, dass bei 
der Berechnung des Minderungsbetrages für Nachzuversichernde (§ 183 Absatz 2 
Satz 2 Nr. I2 SGB VI) als Durchschnittsentgelt das im Zeitpunkt der Ablösung der Er-
stattungspflicht nach § 225 Absatz 2 SGB VI bzw. § 10 b VAHRG der Beitragsbe-
rechnung zugrunde gelegte (vorläufige) Durchschnittsentgelt zu berücksichtigen ist. 

§ 186 SGB VI 

§ 186 Absatz 1 Nr. I2 und Absatz 3 SGB VI wurde geändert. 

Dadurch wird die bisherige Rechtsprechung des BSG zur Jahresfrist in Aufschub-
fällen zum bis zum 31.12.91 geltenden Recht sanktioniert. 

§ 194 SGB VI 

§ 194 SGB VI wurde ergänzt. 

Die Ergänzung (Vorausbescheinigung über die beitragspflichtigen Einnahmen von 
Beziehern von Sozialleistungen) dient der Beschleunigung des Rentenverfahrens 
insbesondere bei Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit. 

§ 229 SGB VI 

Dem § 229 SGB VI wurde ein Absatz 4 angefügt. 

Danach bleiben Sozialleistungsbezieher, die am 31.12.95 aufgrund eines bis zu 
diesem Zeitpunkt gestellten Antrages nach § 4 Absatz 3 Nr. I1 SGB VI rentenversi-
cherungspflichtig waren, über den 31.12.95 hinaus für die Zeit des jeweiligen Sozial-
leistungsbezuges auch dann versicherungspflichtig, wenn die Voraussetzungen des 
§ 4 Absatz 3 a SGB VI nicht mehr vorliegen. 

§ 231 SGB VI 

Dem § 231 SGB VI wurden die Absätze 2 bis 4 angefügt. 

Danach bleiben Personen aufgrund eines bis zum 31.12.95 gestellten Antrages in 
der jeweiligen Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit auch dann befreit, wenn 
sie nach der neuen Fassung von § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. I1 SGB VI nicht mehr von 
der Versicherungspflicht befreit würden. 

Nach Absatz 3 bleibt das Befreiungsrecht erhalten, wenn die kammerrechtlichen 
Regelungen bis zum 30.06.96 dahingehend ergänzt werden, dass anstelle einer 
freiwilligen Mitgliedschaft eine Pflichtkammermitgliedschaft vorgesehen wird (betrifft 
im Angestelltenverhältnis tätige Architekten). 

Wird bis zum 30.06.96 für Personen im Vorbereitungsdienst (Apothekerpraktikan-
ten oder Architekten im Vorbereitungsdienst) eine Pflichtmitgliedschaft in der berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung vorgesehen, kann nach Absatz 4 dieser Über-
gangsregelung das Befreiungsrecht noch auf diesen Personenkreis erstreckt werden. 
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§ 252a SGB VI 

Durch die Ergänzung dieser Vorschrift sind nunmehr auch die Zeiten des Bezuges 
einer Übergangsrente, einer Invalidenrente bei Erreichen besonderer Altersgrenzen 
und einer befristeten erweiterten Versorgung aus Sonderversorgungssystemen im 
Sinne der Anlage 2 zu Art. 3 § 1 RÜG vor dem 01.01.92 sowie die Zeiten des Bezugs 
einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen 
als Anrechnungszeiten zu berücksichtigen. 

§ 256a SGB VI 

In § 256a SGB VI wurde ein Absatz 3 a eingefügt. 

Die Regelung bewirkt, dass auch bei Beschäftigten der früheren Deutschen 
Reichsbahn mit gewöhnlichem Aufenthalt in Berlin (West) der Geburtsjahrgänge 
1937 und jünger für Beitragszeiten in der Sozialversicherung der DDR vor dem 
01.07.90 weiterhin nicht die tatsächlichen Arbeitsverdienste, sondern die Tabellen-
werte der Anlagen 1 bis 16 zum FRG die Grundlage für die Rentenberechnung bil-
den. 

§ 256 c SGB VI 

§ 256c SGB VI wurde eingefügt. 

§ 291 SGB VI 

Die Regelung stellt klar, dass nachgewiesenen Beitragszeiten Durchschnittsver-
dienste zugrunde gelegt werden, wenn die Höhe des tatsächlichen Ent-
gelts/Einkommens nicht bekannt ist. Sie entspricht der bisherigen Vorschrift des 
§ 256 Absatz 1 a SGB VI und erweitert sie auf nachgewiesene Beitragszeiten ohne 
Beitragsbemessungsgrundlage im Beitrittsgebiet. 

Zu Renten aus eigener Versicherung wird unter bestimmten Voraussetzungen ein 
Kinderzuschuss gezahlt. Die Änderung des § 291 SGB VI führt dazu, dass die BfA 
ab 01.01.96 in allen Zahlfällen den „vollen" Kinderzuschuss (monatlich 152,90 DM) 
vom Bund erstattet erhält; bisher erhielt sie für das 1. und 2. Kind nur eine auf das 
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz begrenzte Erstattung (monatlich 
70,00 DM bzw. 130,00 DM). 

§ 302b SGB VI 

§ 302b SGB VI wurde eingefügt. 

Durch diese Vorschrift wurde geregelt, dass die ab 01.01.96 geltenden Hinzuver-
dienstbeschränkungen für Renten wegen Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit nach § 96 
a SGB VI bis zum 31.12.2000 für Versicherte nicht anzuwenden sind, deren Rente 
wegen verminderter, Erwerbsfähigkeit vor dem 01.01.96 begonnen hat. 

Ferner gelten die o.g. Hinzuverdienstbeschränkungen ohne zeitliche Einschrän-
kung nicht für Versicherte, die am 31.12.91 Anspruch auf eine nach den Vorschriften 
des Beitrittsgebiets berechnete Invalidenrente oder Bergmannsinvalidenrente hatten, 
so  

lange sie die persönlichen Voraussetzungen für den Bezug von Blindengeld oder 
Sonderpflegegeld nach den am 31.12.91 geltenden Vorschriften des Beitrittsgebiets 
erfüllen. 
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§ 305 SGB VI 

Die Neufassung des § 305 SGB VI regelt nunmehr, dass ein bestehender Rentenan-
spruch auch dann erhalten bleibt, wenn durch einschränkende gesetzliche Neurege-
lungen die sonstigen zeitlichen Voraussetzungen für die Rentenleistung nicht mehr 
gegeben wären. Bisher beschränkte sich dieser Vertrauensschutz bei einschränken-
den Neuregelungen nur auf die Wartezeit. 

§ 309 SGB VI 

Art. 1 Nr. I65 hat die bisherige Regelung des § 309 SGB VI (sie diente der Bestim-
mung des aktuellen Rentenwerts für 1992) durch eine Ausnahmevorschrift zu § 306 
Absatz 1 SGB VI ersetzt. Abweichend von § 306 Absatz 1 SGB VI (danach sind die 
einer bereits bewilligten Rente zugrunde liegenden persönlichen Entgeltpunkte allein 
wegen des Inkrafttretens einer Rechtsänderung nicht von Grund auf neu zu bestim-
men) sind danach auf Antrag des Berechtigten die seiner Rente zugrunde liegenden 
persönlichen Entgeltpunkte neu zu bestimmen, wenn seine Rente u. a. beitragsge-
minderte Zeiten wegen des Besuchs einer Schule, Fachschule oder Hochschule ent-
hält. Die Regelung steht damit im Zusammenhang mit der durch Art. 1 Nr. I14 erfolg-
ten Neufassung des § 71 Absatz 2 SGB VI. 

Art. 2 § 31 RÜG 

Art. 2 § 31 Absatz 1 RÜG wurde geändert; die Änderung ist bereits am 23.12.95 in 
Kraft getreten (Art. 17 Absatz 2). 

Danach dürfen künftig – anders als bisher –nach dem 31.12.91 erzielte Verdienste 
aus einer versicherungspflichtigen Tätigkeit nicht mehr zur Ermittlung des für die 
Rente nach dem Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des Beitrittsge-
biets u. a. maßgebenden beitragspflichtigen Durchschnittseinkommens herangezo-
gen werden, Der maßgebende Berechnungszeitraum endet spätestens am 31.12.91. 
Damit wird erreicht, dass im Verhältnis zu dem Recht des Beitrittsgebiets „überhöhte" 
Verdienste nach dem 31.12.91 nicht (mehr) in die Berechnung dieser auf den Stand 
31.12.91 bezogenen Rente einfließen können. 

Art. 2 § 43 RÜG 

Art. 2 § 43 RÜG wurde unter anderem um eine Regelung ergänzt, nach der die Un-
fallrente auf die höhere Art. 2 RÜG-Rente anzurechnen ist (Renten gleicher Art) oder 
zu 50 % anzurechnen ist (Renten nicht gleicher Art). Die Änderung ist zum 01.01.96 
in Kraft getreten (Art. 17 Absatz 1). Diese, dem bisherigen Recht fehlende Anrech-
nungsregel führt dazu, dass künftig Doppelzahlungen ausgeschlossen sind, die bis-
her dadurch auftraten, dass dem Recht der Unfallversicherung –anders als nach dem 
Recht des Beitrittsgebiets – solche Anrechnungsvorschriften fremd sind. Künftig wird 
der Berechtigte letztlich die gleiche Gesamtleistung erhalten, die ihm nach dem 
ehemaligen DDR-Recht zugestanden hätte. Dazu wird die Unfallrente weiterhin in 
voller Höhe geleistet, die Rente aus der Rentenversicherung aber entsprechend ge-
mindert. 

Gesetzesänderungen 1996 

Allgemeine Entwicklung 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 12. 3. 1996 – 1 BvR 609/90 
und 1 BvR 692/90 (BGBl. I S. 1173) 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Regelung über das Zu-
sammentreffen von Beitrags und Kindererziehungszeiten mit dem Grundgesetz un-
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vereinbar ist. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die verfassungswidrige Regelung bis 
zum 30. 6. 1998 durch eine verfassungsgemäße Regelung zu ersetzen. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Soz ialgesetzbuch (2. SGB 
VI-ÄndG) vom 2. 5. 1996 (BGBl. I S. 659) 

Durch Art. 1 Nr. I2 und 3 wird in §§ 43, 44 SGB VI gesetzlich festgelegt, dass ein 
Versicherter nicht berufs- oder erwerbsunfähig ist, wenn er ohne Berücksichtigung 
der jeweiligen Arbeitsmarktlage eine Tätigkeit vollschichtig ausüben kann. 

Durch Art. 1 Nr. I5 und 6 sind die §§ 255a, 255b Absatz 1 SGB VI geändert wor-
den; die Änderungen sind nach Art. 2 am 8. 5. 1996 –einen Tag nach Verkündung 
des Gesetzes –in Kraft getreten. Danach ist erstmals bei der Rentenanpassung zum 
1. 7. 1996 der aktuelle Rentenwert (Ost) unter Verwendung der für das Beitrittsgebiet 
ermittelten Werte (Bruttolohn- und Gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer/Belastung bei Arbeitsentgelten und Renten) nach demselben Verfah-
ren fortgeschrieben worden wie der aktuelle Rentenwert. Anders als bisher wird bei 
der Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts (Ost) nicht mehr auf die künftige, vor-
aussichtliche geschätzte Lohnentwicklung im Beitrittsgebiet abgestellt, um so flexibel 
auf stärkere Lohnzuwächse reagieren zu können, sondern es wird – wie auch in den 
alten Bundesländern – auf die in der Vergangenheit liegenden, verlässlichen Daten 
zurückgegriffen. Die Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts (Ost) erfolgt künftig – 
wie die Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts – jeweils zum 1. Juli eines jeden 
JahreS. Da hierbei auf die Werte des Beitrittsgebiets zurückgegriffen wird, bleibt si-
chergestellt, dass stärkere Lohnzuwächse im Beitrittsgebiet weiterhin eine Annähe-
rung des aktuellen Rentenwerts (Ost) an den aktuellen Rentenwert bewirken. 

Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 1996 ( RAV 1996) vom 10. 6. 
1996 (BGBl. I S. 813) 

Durch § 1 der am 1. 7. 1996 in Kraft getretenen (auf der Ermächtigung in den §§ 69 
Absatz 1, 255 b Absatz 1 SGB VI beruhenden) Verordnung ist der vom 1.7. 1996 an 
geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI mit 46,67 DM und der ebenfalls vom 
1. 7. 1996 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255 a SGB VI mit 38,38 DM 
bestimmt worden. Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 46,23 DM auf 
46,67 DM bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor 
dem 1.7. 1996 um 0,95 %, während Zugangsrenten ab 1. 7. 1996 sogleich mit dem 
aktuellen Rentenwert in Höhe von 46,67 DM zu berechnen waren. dass sich die 
„Nettoanpassung" nur mit 0,46 % ergab, lag daran, dass die Eigenbeteiligung der 
Rentner an ihrer Krankenversicherung von 6,6 % auf 6,7 % und die Eigenbeteiligung 
an der Pflegeversicherung von 0,5 % auf 0,85 % gestiegen war. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 37,92 DM auf 38,38 DM 
bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten (Ost) mit einem Rentenbeginn vor dem 
1.7. 1996 um 1,21 %, während Zugangsrenten (Ost) ab 1. 7. 1996 sogleich mit dem 
neuen aktuellen Rentenwert (Ost) zu berechnen waren. dass die „Nettoanpassung" 
sich nur auf 0,56 % belief, lag daran, dass die Eigenbeteiligung der Rentner an ihrer 
Krankenversicherung von 6,4 % auf 6,65 % und die Eigenbeteiligung an der Pflege-
versicherung von 0,5 % auf 0,85 % gestiegen war. 

Wenn die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde 
liegen, ab 1.7. 1996 nicht generell um die genannten Vomhundertsätze höhere Ren-
ten gebracht hat, liegt dies – nach wie vor – daran, dass diese Renten teilweise wei-
terhin nicht dynamische Auffüllbeträge (§ 315 a SGB VI) oder Rentenzuschläge 
(§ 319 a SGB VI) und/oder Auffüllbeträge (§ 319 b SGB VI) enthalten. 
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Im Übrigen bewirkt die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts/aktuellen Renten-
werts (Ost) gleichzeitig eine Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen bei den Altersteil-
renten (§ 34 Absatz 3 Nr. I2 SGB VI) und den Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit (§ 96 a Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) sowie der Freibeträge bei der Einkom-
mensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten (§ 97 Absatz 2 SGB VI). 

Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand vom 23. 7. 
1996 (BGBl. I S. 1078); Inkrafttreten 1.8. 1996 

§ 34 SGB VI – Voraussetzungen für einen Rentenanspruch und Hinzu-
verdienstgrenze 

Der Absatz 4 der Vorschrift wurde neu geschaffen. Es wird festgelegt, dass nach 
bindender Bewilligung einer Rente wegen Alters kein Anspruch mehr auf eine Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Erziehungsrente entsteht. Diese Rege-
lung soll verhindern, dass Versicherte, die wegen der vorzeitigen Inanspruchnahme 
der Altersrente eine Rentenminderung hinnehmen müssen, in die Rente wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit ausweichen können. 

§ 38 SGB VI – Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteil-
zeitarbeit 

Diese Vorschrift wurde dahingehend geändert, dass die Anspruchsvoraussetzung 
„arbeitslos sind" anders als nach bisher geltendem Recht nicht während der Dauer 
des Rentenbezugs, sondern nur noch bei Beginn der Rente vorzuliegen braucht. 

Ferner wurde diese Vorschrift dahingehend ausgedehnt, dass nunmehr auch nach 
Ausübung einer 24kalendermonatigen Altersteilzeitarbeit nach dem Altersteilzeitge-
setz (Art. 1 des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhe-
stand) ein Anspruch auf eine Altersrente begründet werden kann. 

§ 41 SGB VI – Stufenweise Anhebung und Flexibilisierung der Alters-
grenzen von 60 und 63 Jahren 

Diese Vorschrift wurde um den Absatz 1 a ergänzt. Danach wird bei der Altersrente 
wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit bereits ab dem 1. 1. 1997 mit 
der stufenweisen Anhebung der Altersgrenze von bisher 60 Jahren auf 65 Jahre be-
gonnen. Betroffen hiervon sind nach dem 31. 12. 1936 geborene Versicherte. 

§ 163 SGB VI – Sonderregelung für beitragspflichtige Einnahmen Be-
schäftigter 

Absatz 5 wurde angefügt. Danach gilt bei Arbeitnehmern, die nach dem Altersteil-
zeitgesetz Aufstockungsbeträge zum Arbeitsentgelt erhalten, auch der Unterschieds-
betrag zwischen dem Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit und mindestens 90 % 
des Vollzeitarbeitsentgelts, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze, als Ar-
beitsentgelt. 

Das Altersteilzeitgesetz fördert die Teilzeitarbeit älterer Arbeitnehmer. Die Ergän-
zung in § 163 stellt sicher, dass auch der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vollzeit-
arbeitsentgelt und dem Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit Beitragsbemes-
sungsgrundlage ist. 

§ 168 SGB VI – Beitragstragung bei Beschäftigten 

In Absatz 1 wurde die Nr. I6 eingefügt. Danach hat der Arbeitgeber den Beitrag für 
den sich nach § 163 Absatz 5 SGB VI ergebenden Unterschiedsbetrag zwischen 
dem Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit und mindestens 90 % des Vollzeitar-
beitsentgelts allein zu tragen. 
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§ 187a SGB VI – Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruch-
nahme einer Rente wegen Alters 

§ 187a SGB VI wurde eingeführt. Danach erhalten Versicherte, die wegen vorzeitiger 
Inanspruchnahme einer Altersrente Rentenminderungen hinnehmen müssen, die 
Möglichkeit, künftig bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres eine solche Minderung 
durch Zahlung von zusätzlichen Beiträgen ganz oder teilweise auszugleichen. Die 
Zahlung kann entsprechend den Möglichkeiten des Versicherten bis zu sechs Jahre 
vor dem beabsichtigten Eintritt in die jeweilige vorzeitige Rente erfolgen. 

§ 187 a SGB VI ergänzt die Regelungen in § 41 SGB VI, die eine stufenweise An-
hebung der Altersgrenzen bei bestimmten Altersrenten vorsehen und letztlich auch 
die Möglichkeit der vorzeitigen Inanspruchnahme regeln. Der Rentenabschlag be-
trägt für jeden vorgezogenen Monat 0,3 %. 

Bei den nach § 187 a SGB VI gezahlten Beiträgen handelt es sich weder um 
Pflicht  och um freiwillige Beiträge. Diese Beiträge sind auch nicht einem bestimmten 
Zeitraum zuzuordnen. Es handelt sich vielmehr um einen „Ausgleichsbetrag", der ei-
ne Rentenminderung ausgleichen soll. 

§ 237 SGB VI Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteil-
zeitarbeit 

Diese Vorschrift wurde um den Absatz 2 ergänzt. Hierdurch werden bestimmte Per-
sonenkreise von der stufenweisen Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente 
wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit grundsätzlich ausgenommen. 

Durch die Ergänzung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (Art. 2 Nr. I16 – 
Einfügung § 187 a) mit Wirkung vom 1. 8. 1996 erhalten Versicherte, deren Rente 
wegen Alters sich durch die vorzeitige Inanspruchnahme mindert, die Möglichkeit, ei-
ne solche Minderung durch Zahlung von zusätzlichen Beiträgen ganz oder teilweise 
auszugleichen. 

Der eingefügte § 76 a SGB VI (Art. 2 Nr. I8) bestimmt die leistungsrechtlichen 
Auswirkungen der Beitragszahlung zum Ausgleich einer Rentenminderung. Diese 
Vorschriften lehnen sich an die für den Versorgungsausgleich maßgebenden Rege-
lungen in §§ 187 Absatz 3, 76 SGB VI an. 

Durch Art. 2 Nr. I10 ist in diesem Zusammenhang § 109 Absatz 1 SGB VI um ei-
nen Satz 3 ergänzt worden. 

Danach haben Versicherte, die das 54. Lebensjahr vollendet haben, Anspruch auf 
Auskunft über die Höhe der Beitragszahlung, die zum Ausgleich einer Rentenminde-
rung bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters erforderlich ist, und 
über die ihr zugrunde liegende Altersrente. Sind die Voraussetzungen für eine vorzei-
tige Altersrente offensichtlich ausgeschlossen, besteht kein Anspruch auf diese 
„Prognoseauskunft". 

§§ 28a – Meldepflicht –, 28 k SGB VI – Weiterleitung und Abstimmung 
von Beiträgen 

In § 28a Absatz 1 wurden die Nrn. 16 und 17 ergänzt. In § 28 k Absatz 2 Satz 4 wur-
de Buchst. d ergänzt. Danach hat der Arbeitgeber den Beginn und das Ende der Al-
tersteilzeitarbeit zu melden. Die Ergänzung ist eine Folge der Neufassung des § 38 
SGB VI, da für die Feststellung einer Altersrente nach Altersteilzeitarbeit die Kenntnis 
von der Dauer der Altersteilzeitarbeit erforderlich ist. 
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Gesetz zur Reform des Sozialhilferechts vom 23. 7. 1996 (BGBl. I S. 1088) 

§ 108 SGB X – Erstattung in Geld, Verzinsung – 

Im Rahmen der Abwicklung von Erstattungsansprüchen der Leistungsträger unter-
einander ist § 108 SGB X um einen Absatz 2 ergänzt worden. Die Vorschrift führt ei-
ne Verzinsungspflicht auf die Erstattungsansprüche der Träger der Sozialhilfe, der 
Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe gegen die anderen Sozialleistungsträger (z. 
B. RV-Träger) ein. Die Zinsen sind einerseits für die Dauer des Erstattungszeitrau-
mes (Dauer der Vorleistung des Erstattungsberechtigten) zu zahlen, andererseits 
entsteht darüber hinaus ein Zinsanspruch für die Zeit nach Eingang des vollständi-
gen Erstattungsantrages bis zum Ablauf des Monats vor der Zahlung des Erstat-
tungsbetrages (Dauer der Bearbeitungszeit beim Erstattungspflichtigen). Die Verzin-
sungspflicht beginnt jedoch erst nach Ablauf von sechs Kalendermonaten nach Ein-
gang eines vollständigen Leistungsantrages des Leistungsberechtigten auf die vor-
rangige Sozialleistung beim zuständigen Leistungsträger. Die Höhe der Verzinsung 
beläuft sich auf 4 % pro Jahr; die Verzinsung ist an einen Antrag des erstattungsbe-
rechtigten Leistungsträgers gebunden. 

Gesetz zur Umsetzung des Programms für mehr Wachstu m und Beschäftigung 
in den Bereichen der Rentenversicherung und Arbeits förderung (WFG) vom 25. 
9. 1996 (BGBl. I S. 1461) 

Durch Art. 1 sind zahlreiche Vorschriften des SGB VI geändert worden; die Änderun-
gen sind im Wesentlichen am 1. 1. 1997 in Kraft getreten (Art. 12 Absatz 1). Im Ein-
zelnen sind folgende Änderungen erwähnenswert: 

§ 5 SGB VI – Versicherungsfreiheit –; Inkrafttreten 1.10. 1996 

§ 5 Absatz 3 SGB VI wurde aufgehoben. Durch die Gesetzesänderung ist die Ren-
tenversicherungsfreiheit von Personen, die während der Dauer ihres Studiums als 
ordentliche Studierende einer Fachschule oder Hochschule gegen Arbeitsentgelt be-
schäftigt oder selbständig tätig sind, entfallen. 

Hieraus folgt, dass Studenten, die nach dem 30. 9. 1996 eine mehr als geringfügi-
ge Beschäftigung oder versicherungspflichtige selbständige Tätigkeit aufnehmen, 
aufgrund dieser Beschäftigung/Tätigkeit der Renten  

Versicherungspflicht unterliegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Beschäfti-
gung/Tätigkeit neben dem Studium oder in der vorlesungsfreien Zeit ausgeübt wird. 

§ 41 SGB VI – Stufenweise Anhebung und Flexibilisierung der Alters-
grenzen von 60 und 63 Jahren 

Die bereits durch das „Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ru-
hestand" um den Absatz 1 a ergänzte Vorschrift, ist durch das WFG erneut geändert 
worden. Hierbei wurden auch die Tabellen zur stufenweisen Anhebung der jeweiligen 
Altersgrenzen aus dem Wortlaut des § 41 SGB VI selbst herausgenommen und als 
Anlagen 19, 20 und 21 gestaltet: 

Die stufenweise Anhebung der Altersgrenze wurde bei der Altersrente wegen Ar-
beitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit modifiziert. Es verbleibt jedoch bei der 
erstmaligen Anhebung der Altersgrenze für nach dem 31. 12. 1936 geborene Versi-
cherte. 

Die Altersgrenze von 60 Jahren für die Altersrente für Frauen wird für die Geburts-
jahrgänge 1940 und jünger ab dem 1. 1.2000 stufenweise auf das 65. Lebensjahr 
angehoben. 
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Die Altersgrenze von 63 Jahren für die Altersrente für langjährige Versicherte wird 
für die Geburtsjahrgänge 1937 und jünger ab dem 1. 1. 2000 ebenfalls stufenweise 
auf das 65. Lebensjahr angehoben. 

§ 58 SGB VI – Anrechnungszeiten 

Diese Vorschrift wurde dahingehend geändert, dass nunmehr zwischen Zeiten einer 
schulischen Ausbildung (§ 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I4) und Zeiten einer beruflichen 
Ausbildung (§ 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I4 a) unterschieden wird. 

Bei Zeiten der schulischen Ausbildung ist der Beginn der Anrechnungszeit auf die 
Zeit nach Vollendung des 17. Lebensjahres heraufgesetzt und die Höchstdauer der 
berücksichtigungsfähigen Ausbildungszeiten auf 36 Kalendermonate verkürzt wor-
den; beim Besuch einer Fach und Hochschule ist der Abschluss der Ausbildung nicht 
mehr erforderlich. 

Als Zeiten der beruflichen Ausbildung werden die Zeiten der beruflichen Ausbil-
dung erfasst, für die Pflichtbeiträge entrichtet worden sind oder als entrichtet gelten. 
Die ersten 36 Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen für Zeiten einer versicherten Be-
schäftigung oder selbständigen Tätigkeit bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
gelten dabei stets als Anrechnungszeit; auf die ersten 36 Kalendermonate wird eine 
Lehrzeit, die Anrechnungszeit S. des § 252 Absatz 1 Nr. I3 SGB VI ist, angerechnet. 

Ferner wurde die Vorschrift im Absatz 5 dahingehend geändert, dass Anrech-
nungszeiten nur während des Bezugs der Altersrente als Vollrente nicht entstehen 
können. Hingegen können während des Altersteilrentenbezugs zurückgelegte An-
rechnungszeiten bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen als Anrechnungszei-
ten anerkannt werden. 

§ 166 SGB VI – Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter – 

In Absatz 1 wurde die Nr. I2 a eingefügt. Danach wird bei Bezug von Arbeitslosenhil-
fe, die wegen der Anrechnung von Einkommen in geringerer Höhe gezahlt wird, auch 
die Bemessungsgrundlage für die Beitragszahlung zur Rentenversicherung herabge-
setzt. Die Herabsetzung erfolgt in dem Verhältnis, in dem die zu zahlende Arbeitslo-
senhilfe zu der Arbeitslosenhilfe steht, die ohne anzurechnendes Einkommen zu zah-
len wäre. Die Neuregelung ist im Zusammenhang mit der künftig nicht mehr vorge-
sehenen rentensteigernden Wirkung der Zeit der Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbe-
zug zu sehen. 

§§ 184 – Fälligkeit der Beiträge und Aufschub –, 185 SGB VI – Zahlung 
der Beiträge und Wirkung der Beitragszahlung –, Inkrafttreten 1. 10. 
1996. 

§ 184 Absatz 2 Satz 1 Nr. I2 wurde geändert. In § 185 wurde Absatz 2 a eingefügt. 
Hierdurch soll die Nachversicherung von Zeitsoldaten grundsätzlich alsbald nach 
dem Ausscheiden erfolgen – mit der Option, dass die Nachversicherungsbeiträge bei 
Übertritt in eine versicherungsfreie Beschäftigung innerhalb eines Jahres nach dem 
Wegfall der Übergangsgebührnisse zurückgezahlt werden können. 

§ 207 SGB VI – Nachzahlung für Ausbildungszeiten 

§ 207 Absatz 1 und 3 wurde geändert. Es handelt sich um eine Folgeänderung zu 
§ 58 SGB VI. Für schulische Ausbildungszeiten, die nach dem geänderten § 58 SGB 
VI nicht mehr als Anrechnungszeiten anerkannt werden, können freiwillige Beiträge 
nachgezahlt werden (insbesondere für den Zeitraum vom zum 17. Lebensjahr). 
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§ 230 SGB VI – Versicherungsfreiheit –; Inkrafttreten 1. 10. 1996 

Absatz 4 wurde angefügt. Danach bleiben ordentliche Studierende einer Fach oder 
Hochschule, die am 1. 10. 1996 in einer Beschäftigung/Tätigkeit gem. § 5 Absatz 3 
SGB VI rentenversicherungsfrei waren, in dieser Beschäftigung/Tätigkeit weiterhin 
rentenversicherungsfrei; sie können jedoch beantragen, dass die Rentenversiche-
rungsfreiheit endet. Die Beendigung der Versicherungsfreiheit wirkt vom Eingang des 
Antrages an. Rentenversicherungspflicht tritt demzufolge mit dem auf den An-
tragseingang folgenden Tag ein. 

§ 237 a SGB VI – Altersrente für Frauen 

Durch die Einfügung dieser Vorschrift werden bestimmte Personenkreise von der 
stufenweisen Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente für Frauen grundsätz-
lich ausgenommen, 

§ 252 Absatz 4 SGB VI – Übergangsregelung zur Berücksichtigung von 
schulischen Ausbildungszeiten 

Die Vorschrift wurde neu gefasst, so dass schulische Ausbildungszeiten bei Renten-
ansprüchen in der Zeit vom 1. 1. 1997 bis 31. 12. 2000 zusätzlich, über die in § 58 
Absatz 1 Satz 1 Nr. I4 SGB VI genannte Höchstdauer von 36 Kalendermonaten (3 
Jahre) hinaus, als Anrechnungszeit zu berücksichtigen sind. 

Die bisherige Übergangsregelung wurde entsprechend modifiziert. Der Umfang 
der über die Höchstdauer von 3 Jahren hinausgehenden zu berücksichtigenden zu-
sätzlichen Monate schulischer Ausbildungszeiten wird, abhängig vom Monat des 
Rentenbeginns, nach der Anlage 18 zum SGB VI ermittelt. 

Art. 1 Nr. I13 

Des Weiteren wurde mit Art. 1 Nr. I13  der bisherige § 70 Absatz 3 SGB VI gestri-
chen. Damit dürfen künftig Pflichtbeitragszeiten für eine Berufsausbildung nicht mehr 
den Mindestwert von 0,075 Entgeltpunkten erhalten, der 90 % des Durchschnittsent-
gelts entsprach. Auch die ersten 48 Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen für eine 
versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit vor Vollendung des 25. Le-
bensjahres, die als Zeiten einer Berufsausbildung galten, erhalten diese Mindestbe-
wertung nicht mehr. Stattdessen ist mit Art. 1 Nr. I11 § 58 Absatz 1 SGB VI in der 
Weise geändert worden, dass Zeiten einer beruflichen Ausbildung (mit Pflichtbeiträ-
gen) Anrechnungszeit sind und stets die ersten 36 Kalendermonate mit Pflichtbeiträ-
gen für eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit vor Vollendung 
des 25. Lebensjahres als Zeiten einer beruflichen Ausbildung gelten. Damit werden 
die betroffenen Kalendermonate künftig zu einer beitragsgeminderten Zeit im Sinne 
von § 54 Absatz 3 SGB VI, so dass sie unter den Voraussetzungen des § 71 Absatz 
2 SGB VI einen Zuschlag an Entgeltpunkten erhalten können. Dieser Zuschlag kann, 
da Zeiten einer beruflichen Ausbildung unter die begrenzte Gesamtleistungsbewer-
tung des § 74 SGB VI fallen, maximal eine Anhebung auf 0,0625 Entgeltpunkte je 
Kalendermonat erbringen, die 75 % des Durchschnittsentgelts entsprechen. 

Art. 1 Nr. I14 a 

Art. 1 Nr. I14 a hat § 71 Absatz 1 SGB VI um eine Regelung ergänzt, die in den Aus-
nahmefällen, in denen der Versicherte ausschließlich beitragsgeminderte Zeiten hat, 
die Ermittlung eines angemessenen Gesamtleistungswertes gestattet. Für die Ermitt-
lung des Gesamtleistungswertes sind jedem Kalendermonat mit Zeiten einer berufli-
chen Ausbildung mindestens 0,0625 Entgeltpunkte, also 75 % des Durchschnittsent-
gelts, zugrunde zu legen. Diese Kalendermonate gelten insoweit nicht als beitrags-
gemindert. 
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Art. 1 Nr. I15 

Durch Art. 1 Nr. I15 wird in §72 Absatz 2 SGB VI bei der Bestimmung des bele-
gungsfähigen Gesamtzeitraums künftig auf das 17. Lebensjahr des Versicherten – 
bisher 16. Lebensjahr – abgestellt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass Anrechnungszeiten wegen Ausbildung künftig auch erst ab dem 17. Lebensjahr 
entstehen können (Änderung des § 58 Absatz 1 SGB VI durch Art. 1 Nr. I11). 

Art. 1 Nr. I16 

Mit Art. 1 Nr. I16  wird § 74 SGB VI neu gefasst; innerhalb dieser Vorschrift wird nur 
noch die (auf 75 %) begrenzte Gesamtleistungsbewertung für Anrechnungszeiten 
wegen beruflicher oder schulischer Ausbildung geregelt. Die bisherige Regelung 
über die begrenzte Gesamtleistungsbewertung für Anrechnungszeiten wegen Krank-
heit oder Arbeitslosigkeit ist aus systematischen Gründen in die im 5. Kapitel des 
SGB VI enthaltene (Übergangs)Vorschrift des § 263 eingestellt worden. Denn zu be-
wertende Anrechnungszeiten wegen Krankheit oder Arbeitslosigkeit können künftig 
nicht mehr erworben werden; solche Zeiten bleiben wenn sie nicht zur Versiche-
rungspflicht geführt haben  zwar Anrechnungszeit, werden aber nach dem neuge-
fassten § 74 SGB VI nicht mehr bewertet. 

Art. 1 Nr. I17 

Durch Art. 1 Nr. I17 wird § 93 Absatz 5 SGB VI um einen Satz 2 und einen Satz 3 er-
gänzt; diese Ergänzung ist rückwirkend zum 1. 1. 1992 in Kraft getreten (Art. 12 Ab-
satz 8). Es wird klargestellt, dass bei einer Unfallrente, die wegen einer Berufskrank-
heit geleistet wird, als Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der UV nicht der Aus-
bruch der Krankheit, sondern der Tag gilt, an dem der Versicherte zuletzt Tätigkeiten 
verrichtet hat, die ihrer Art nach geeignet waren, die Berufskrankheit zu verursachen. 
Da dieser Zeitpunkt weiter in der Vergangenheit liegt, wird die Anwendungssperre 
des § 93 Absatz 5 Nr. I1 SGB VI (die Unfallrente ist nicht auf die Rente aus der ge-
setzlichen RV anzurechnen, wenn sie für einen Versicherungsfall der UV geleistet 
wird, der sich nach Beginn der Rente aus der RV oder nach Eintritt der für die Rente 
aus der RV maßgebenden MdE ereignet hat) häufiger als bisher nicht zum Tragen 
kommen. Mit dem angefügten Satz 3 wird klargestellt, dass diese Anwendungssperre 
für Hinterbliebenenrenten von vornherein nicht gilt. Damit kommt der gegenteiligen 
Rechtsprechung des 5. Senats des BSG in seinem Urteil vom 21. 6. 1995  5 RJ 4/93  
keine Bedeutung mehr zu. 

Art. 1 Nr. I30 

Art. 1 Nr. I30  hat in § 253 SGB VI den Zeitpunkt, der für den Beginn der Gesamtzeit 
zur Ermittlung der pauschalen Anrechnungszeit maßgebend ist, vom 16. auf das 17. 
Lebensjahr verschoben. Dies ist deshalb als sachgerecht erachtet worden, weil An-
rechnungszeiten wegen Ausbildung künftig auch erst ab dem 17. Lebensjahr entste-
hen können (Änderung des § 58 Absatz 1 SGB VI durch Art. 1 Nr. I11). 

Art. 1 Nr. I31 bis 34 

Mit Art. 1 Nr. I31 bis 34 werden die §§ 256 Absatz 1, 256 a Absatz 3 a, 256 b Absatz 
2 und 259 a Absatz 1 mit Blick darauf geändert, dass Art. 3 Nr. I4 a in § 22 Absatz 2 
FRG den Wert 0,075 auf 0,025 absenkt. Nach dem FRG berücksichtigungsfähigen 
Ausbildungszeiten werden danach als Beitragszeit je Kalendermonat nur noch 0,025 
Entgeltpunkte zugeordnet; dieser Wert entspricht etwa dem halben Wert, den ein un-
gelernter Beschäftigter im niedrigsten Bereich nach den Anlagen 1 bis 16 FRG und 
Anlagen 13 und 14 SGB VI erzielt hat. Dies ist ein repräsentativer Durchschnittswert 
für Lehrlingsvergütungen, der deshalb künftig auch für die Abgeltung von Beitrags-
zeiten für eine Berufsausbildung gelten soll, denen für die Beitragszeit ein Wert zu-
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geordnet werden muss. Handelt es sich nun um glaubhaft gemachte Beitragszeiten, 
gilt ein Wert von 0,0208 (das sind 5/6 von 0,025). 

Art. 1 Nr. I35 a 

Art. 1 Nr. I35 a  hat § 263 SGB VI um einen Absatz 1 a ergänzt. Für den Ausnahme-
fall, dass der Versicherte ausschließlich beitragsgeminderte Zeiten hat, stellt diese 
Regelung sicher, dass sich ein angemessener Gesamtleistungswert auch dann er-
mitteln lässt, wenn nur glaubhaft gemachte Zeiten einer beruflichen Ausbildung vor-
handen sind. Für die Ermittlung des Gesamtleistungswerts sind jedem Kalendermo-
nat mit Zeiten einer glaubhaft gemachten beruflichen Ausbildung mindestens 0,0521 
(das sind 5/6 von 0,0625) Entgeltpunkte zugrunde zu legen. Diese Kalendermonate 
gelten insoweit nicht als beitragsgemindert. 

Art. 1 Nr. I35 b 

Mit Art. 1 Nr. I35 b  wird § 263 Absatz 2 SGB VI geändert; die zur schonenden Ein-
führung der Gesamtleistungsbewertung für Zeiten vor dem 1. 1. 1992 bestimmende, 
Lücken in der Versicherungsbiographie schließende Pauschalzeit wird ab dem 1. 1. 
1997 nicht mehr in 3 %Schritten bis zum Jahr 2004 auf „0" abgeschmolzen. Die mit 
Art. 1 Nr. I38 eingefügte neue Anlage 18 zum SGB VI vermindert den Umfang der 
berücksichtigungsfähigen Pauschalzeit in Monatsschritten von 0,5 % von 24 % bei 
einem Rentenbeginn am 1. 1. 1997 bis auf 0,5 % bei einem Rentenbeginn am 1.12. 
2000; ab 1. 1. 2001  also drei Monate vorher als bisher vorgesehen gibt es keine 
Pauschalzeit mehr. 

Art. 1 Nr. I35 c 

Art. 1 Nr. I35 c fügt in § 263 SGB VI einen Absatz 2 a ein; dieser beinhaltet die bisher 
in § 74 SGB VI geregelte begrenzte Gesamtleistungsbewertung für Anrechnungszei-
ten wegen Krankheit und Arbeitslosigkeit mit 85 % des Gesamtleistungswerts bei ei-
nem Rentenbeginn im Jahre 1997 und 80 % des Gesamtleistungswerts bei einem 
Rentenbeginn im Jahr 1998 (der 85 %Wert ist dem bisherigen § 263 Absatz 3 SGB 
VI entnommen). Anrechnungszeiten wegen Krankheit und Arbeitslosigkeit, die künftig 
nicht mehr bewertet werden (Art. 1 Nr. I16  Neufassung des § 74 SGB VI), sind Ka-
lendermonate, die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil 

−   Arbeitslosigkeit nach dem 30. 6. 1978 vorgelegen hat, für die nicht Arbeitslosen-
geld oder Arbeitslosenhilfe gezahlt worden ist 

−   Arbeitslosigkeit vor dem 1.3. 1990 im Beitrittsgebiet vorgelegen hat, jedoch nicht 
vor dem 1.7. 1978 

−   Krankheit nach dem 31. 12. 1983 vorgelegen hat und nicht Beiträge gezahlt wor-
den sind. 

Sie werden übergangsweise noch mit einem begrenzten Gesamtleistungswert ab-
gegolten. Dieser ergibt sich in Abhängigkeit von der mit Anlage 1 Nr. I38 eingefügten 
Anlage 18 zum SGB VI bei einem Rentenbeginn am 1. 1. 1997 mit 84 % des Ge-
samtleistungswerts und wird in Monatsschritten von 1,75 % auf 1,75 % bei einem 
Rentenbeginn am 1. 12.2000 vermindert; ab 1. 1. 2001 werden diese Anrechnungs-
zeiten  wie es § 74 SGB VI (vgl. Art. 1 Nr. I16) vorschreibt  nicht mehr bewertet. 

Art. 1 Nr. I35 d 

Art. 1 Nr. I35 d  ändert § 263 Absatz 3 SGB VI in der Weise, dass die bisherigen 
Vomhundertsätze für die stufenweise eingeführte begrenzte Gesamtleistungsbewer-
tung für schulische oder berufliche Ausbildungszeiten bei Rentenbeginnsfällen ab 1. 
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1. 1997 allein über die mit Art. 1 Nr. I38 eingefügte neue Anlage 18 zum SGB VI ge-
regelt wird. Danach erhalten diese Zeiten als Anrechnungszeiten bei einem Renten-
beginn am 1. 1. 1997 91 % des Gesamtleistungswertes, höchstens 0,0758 Entgelt-
punkte und werden in Monatsschritten von 0,3333 % bzw. 0,3334 % auf 75,3333 %, 
höchstens 0,0628 Entgeltpunkte bei einem Rentenbeginn am 1. 12. 2000 vermindert; 
ab 1. 1. 2001  und damit drei Jahre früher als bisher vorgesehen  ist der in § 74 SGB 
VI geregelte 75 %Wert, höchstens 0,0625 Entgeltpunkte erreicht. Handelt es sich um 
glaubhaft gemachte Zeiten einer beruflichen Ausbildung, treten an die Stelle des je-
weils maßgebenden Wertes 5/6 davon. 

§ 23 SGB IV  Fälligkeit 

§ 23 SGB IV wurde geändert. Die Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags 
ist für Angestellte, die in der ersten Hälfte eines Monats für diesen Monat fällig wer-
den, vom 15. des Folgemonats auf den 25. des laufenden Monats vorgezogen wor-
den. Beiträge für eine Sozialleistung i. S. des § 3 S. 1 Nr. I3 SGB VI werden am 8. 
des auf die Zahlung der Sozialleistung folgenden Monats fällig. 

Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Anspruchs und  Anwartschaftsüber-
führungsgesetzes (AAÜG-ÄndG) vom 11. 11. 1996 (BGBl . I S. 1674) 

Mit Art. 1 Nr. I1 ist § 4 Absatz 4 AAÜG um einen Satz 3 ergänzt worden; die Ergän-
zung ist rückwirkend zum 1. 1. 1994 in Kraft getreten (Art. 7 Absatz 4). Die Besitz-
standsregelung (Zahlung der SGB VI-Rente mindestens in Höhe des Betrages, der 
sich als Summe aus Rente und Zusatzversorgung bzw. allein aus dem Rentenbetrag 
der Sonderversorgung auf der Grundlage des am 31. 12. 1991 im Beitrittsgebiet gel-
tenden Renten und Versorgungsrechts ergibt), die bisher nur für Renten galt, die in 
der Zeit vom 1. 1. 1992 bis 31. 12. 1993 begonnen haben, wird ausgedehnt auf Hin-
terbliebenenrenten, die in der Zeit vom 1. 1. 1994 bis 31.12. 1996 beginnen. Voraus-
setzung ist, dass der verstorbene Versicherte zuvor eine Rente bezogen hat, die un-
ter Anwendung der Besitzschutzregelungen festgestellt worden ist. Fälle, in denen 
Hinterbliebenenrenten seit dem 1. 1. 1994 ohne Besitzschutz festgestellt wurden, 
wird die BfA von Amts wegen überprüfen. 

Mit Art. 2 ist § 307b Absatz 2 SGB VI um eine Regelung ergänzt worden, nach der 
eine Rentenneuberechnung nach § 307b Absatz 1 SGB VI (Bestandsrenten aus 
überführten Renten des Beitrittsgebiets) auch dann für Zeiten des Bezugs der über-
führten Leistung, frühestens ab 1. 7. 1990 zu erfolgen hat, wenn die Neuberechnung 
wegen eines sonstigen Neufeststellungsgrundes erneut durchzuführen ist. Dabei darf 
§ 44 Absatz 4 SGB X (Nachzahlungsbeträge sind nur in einem Vierjahreszeitraum zu 
erbringen) keine Anwendung finden, wenn der sonstige Neufeststellungsgrund in ei-
nem Überprüfungsverfahren innerhalb von vier Jahren nach Ablauf des Jahres der 
erstmaligen Erteilung eines Rentenbescheides nach § 307 b Absatz 1 SGB VI gel-
tend gemacht wird. Die Regelung ist für erforderlich gehalten worden, obwohl der 
Großteil der Neuberechnungen nach §307 b Absatz 1 SGB VI Ende 1995 abge-
schlossen wurde; denn aufgrund neuer Erkenntnisse kann es zu einer Überprüfung 
der neuberechneten Rente kommen; in solchen Fällen soll die bis zur (erneuten) 
Neuberechnung verstrichene Zeit nicht zum Nachteil für den Berechtigten führen. 
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Nach Art. 6 sind Renten, auf die am 31. 12. 1996 Anspruch bestand, neu festzu-
stellen, wenn in diesen Renten Arbeitsentgelte oder Arbeitseinkommen zugrunde ge-
legt wurden, die nach den bis zum 31. 12. 1996 geltenden Vorschriften auf Werte un-
terhalb der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung begrenzt worden 
sind. Vor der Neufeststellung der Rente hat der zuständige Versorgungsträger den 
Entgeltüberführungsbescheid entsprechend zu ändern. Das Verfahren wurde mit al-
len Versorgungs- und Rentenversicherungsträgern abgesprochen; die BfA hat ein 
maschinelles Neufeststellungsverfahren entwickelt, das grundsätzlich ohne Einschal-
tung der Sachbearbeitung zu einem neuen Rentenbescheid führt. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung 19 96 vom 6. 12. 1996 
(BGBl. I S. 1863); Inkrafttreten 1. 1. 1997 

Mit dieser Änderungsverordnung wird der Wert für freie Verpflegung im Jahr 1997 
einheitlich auf 351 DM, der Wert für Unterkünfte in den alten Bundesgebieten auf 337 
DM und in den neuen Bundesländern auf 220 DM festgesetzt. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1997 
vom 11. 12. 1996 (BGBl. I S. 1870) 

Durch die am 1. 1. 1997 in Kraft getretene Verordnung sind 

– das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1995 auf 50 665 DM und das vorläufige 
Durchschnittsentgelt für 1997 auf 53 806 DM  

– die Bezugsgröße in der Sozialversicherung im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV 
für das Jahr 1997 auf 51 240 DM jährlich und 4 270 DM monatlich 

– die Bezugsgröße der Sozialversicherung i. S. des § 18 Absatz 2 SGB IV für 
das Jahr 1997 im Beitrittsgebiet auf 43 680 DM jährlich und 3 640 DM monatlich 

– die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten für das Jahr 1997 in den alten Bundesländern auf 98 400 DM jährlich 
bzw. 8 200 DM monatlich, in den neuen Bundesländern auf 85 200 DM jährlich und 7 
100 DM monatlich 

– die Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitritts-
gebiets (Anlage 10 zum SGB VI) für 1995 auf 1,2317 (endgültiger Wert) und für 1997 
auf 1,1638 (vorläufiger Wert) 

festgelegt worden. 

Die neuen Bezugsgrößen haben Auswirkungen auf die Hinzuverdienstgrenze bei 
den Altersvollrenten (§ 34 Absatz 3 Nr. I1 SGB VI) und den Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit (§ 96 a Absatz 2 Nr. I1 SGB VI). 

Zu Renten des Beitrittsgebietes wurde nach Art. 40 RÜG bis 31. 12. 1996 ein So-
zialzuschlag gezahlt, der sich an bestimmten Einkommensgrenzen orientierte. 

Durch § 6 dieser Verordnung sind die Grenzbeträge rückwirkend ab 1. 7. 1996 für 
Alleinstehende von 681 DM auf 688 DM und für Verheiratete von 1 093 DM auf 1 104 
DM monatlich erhöht worden. 
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Gesetz zur sozialrechtlichen Behandlung von einmali g gezahltem Arbeitsent-
gelt vom 12. 12. 1996 (BGBl. I S. 1859); Inkrafttre ten 1. 1. 1997 

Art. 1 Nr. I2 (§ 23 a SGB IV); Art. 3 Nrn. 1 und 2 (§§ 20, 164 SGB VI) 

Durch dieses Gesetz wird mit Wirkung vom 1. 1. 1997 an dem Auftrag des Bundes-
verfassungsgerichtes (Beschluss vom 11. 1. 1995 1 BvR 892/88) durch die Einfüh-
rung einer zusätzlichen kurzfristigen Lohnersatzleistung (zusätzliches Krankengeld  
§ 47 a SGB V, zusätzliches Übergangsgeld  § 20 Absatz 1 a SGB VI und § 59 Ab-
satz 3 a AFG) Rechnung getragen. 

Die Beitragspflicht für einmalig gezahltes Arbeitsentgelt besteht wie bisher unver-
ändert fort. Die §§ 227 SGB V und 164 SGB VI sind zwar gestrichen, die Regelung 
über die beitragspflichtigen Einnahmen aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt jedoch 
inhaltsgleich für alle Zweige der Sozialversicherung in § 23 a SGB IV aufgenommen 
worden. 

Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 1997 und zur Bestimmung weiterer Rech engrößen zur Sozialver-
sicherung für 1997 (BSV 1997) vom 19.12. 1996 (BGBl . I S. 2085) 

Durch diese Änderungsverordnung wird der Beitragssatz für das Jahr 1997 in der 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten auf 20,3 v.H. festgelegt. 

Jahressteuergesetz (JStG) 1997 vom 20.12. 1996 (BGB l. I S. 2049); Inkrafttreten 
1. 1. 1997 

Art. 25 Nrn. 1 bis 14 (§§ 1, 14, 20, 28 a ff, 111 SGB IV) 

Mit den Gesetzesänderungen wird das sog. Haushaltsscheckverfahren eingeführt. 
Danach erstattet der Arbeitgeber (Privathaushalt) der Einzugsstelle für einen in sei-
nem Haushalt beschäftigten Arbeitnehmer bei jeder Lohn- oder Gehaltszahlung eine 
vereinfachte Meldung, den sog. Haushaltsscheck, wenn er der Auffassung ist, dass 
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis besteht. Die Anwendung 
des Haushaltsscheckverfahrens ist daran gebunden, dass der an den Arbeitnehmer 
ausgezahlte Geldbetrag zusammen mit den einbehaltenen Steuern 1 500 DM im 
Monat nicht übersteigt und der Arbeitgeber der Einzugsstelle eine Ermächtigung zum 
Einzug der Gesamtsozialversicherungsbeiträge sowie Umlagen nach dem Lohnfort-
zahlungsgesetz erteilt. Die Teilnahme am Haushaltsscheckverfahren ist nicht obliga-
torisch. Dem Arbeitgeber steht es somit frei, sich für dieses Verfahren zu entscheiden 
oder das übliche Melde und Beitragsverfahren zu nutzen. 

Gesetz zur Einordnung des Rechts der gesetzlichen U nfallversicherung in das 
Sozialgesetzbuch (UVEG) vom 7. 8. 1996 (BGBl. I S. 1254) 

Durch Art. 5 Nr. I3 und 6 sind die §§ 53, 245 SGB VI geändert worden. Für die vor-
zeitige Wartezeiterfüllung ist nunmehr  entsprechend der bereits bisher in Literatur 
und Rechtsprechung vertretenen Auffassung die Berufskrankheit dem Arbeitsunfall 
ausdrücklich gleichgestellt. 

Durch Art. 5 Nr. I4 ist in § 93 Absatz 5 Nr. I1 SGB VI das Wort „Arbeitsunfall" 
durch das Wort „Versicherungsfall" ersetzt worden. § 93 Absatz 5 SGB VI ist damit 
redaktionell an die Begriffsdefinition der Unfallversicherung in § 7 Absatz 1 SGB VII 
(Art. 1 UVEG) angepasst worden. 
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Versorgungsausgleich 

Ergänzung der Rechengrößen zur Durchführung des Ver sorgungsausgleichs in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, Verordnung zur  Bestimmung der Bei-
tragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung f ür 1996 und zur Bestim-
mung weiterer Rechengrößen der Sozialversicherung f ür 1996 (BSV 1996) vom 
4. 12. 1995 (BGBI.I S. 1584) und Verordnung zur elf ten Anpassung der Renten 
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte n Gebiet und zur Bestim-
mung weiterer Rechengrößen der Sozialversicherung f ür 1996 (11. RAV) vom 4. 
12. 1995 (BGBl. I, S. 1582) und Verordnung zur Anpa ssung der Renten im Jahre 
1996 (RAV 1996) vom 10. 6. 1996 (BGBl. I S. 813) 

Nach §§ 188, 281 b SGB VI gab der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in 
der BSV 1996 die für das Jahr 1996 maßgebenden Umrechnungsfaktoren für die 
Ermittlung der für Entgeltpunkte bzw. Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge so-
wie für die Ermittlung von Entgeltpunkten bzw. Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten 
Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 281 a Absatz 3 SGB VI), bekannt. 

Diese in § 4 der BSV 1996 genannten Umrechnungsfaktoren basieren auf der 
Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts (§ 70 Absatz 1 Satz 2 SGB VI) und 
des Beitragssatzes für das Jahr 1996. In § 5 der 11. RAV wurden die Angleichungs-
faktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach 
§ 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG bei einer Entscheidung über den Versorgungs-
ausgleich in der Zeit vom 1. 1. 1996 bis zum 30. 6. 1996  bei einem Ehezeitende in 
der Zeit vom 1. 7. 1990 bis zum 31. 12. 1995  veröffentlicht. 

Durch die RAV 1996 wurden die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes 
von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG 
im Zeitpunkt einer Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit vom 1.7. 
1996 bis zum 31. 12. 1996  bei einem Ehezeitende in der Zeit vom 1. 7. 1990 bis 
zum 30. 6. 1996  bekannt gegeben. 

Gesetzesänderungen 1997 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz zur Reform der Arbeitsförderung (Arbeitsförd erungs-Reformgesetz – 
AFRG) vom 24.03.1997 (BGBl. I S. 594); Inkrafttrete n: 01.01.1998 

Art. 1 AFRG ordnet das bislang im Arbeitsförderungsgesetz (AFG) geregelte Recht 
der Arbeitsförderung zum 01.01.1998 in das Sozialgesetzbuch als Drittes Buch – Ar-
beitsförderung – (SGB III) ein. Hinsichtlich des Zusammentreffens von Leistungen an 
Arbeitslose mit Renten der gesetzlichen Rentenversicherung in Bezug auf mögliche 
Erstattungsansprüche der Arbeitsämter ändert sich damit die rechtliche Grundlage; 
Erstattungsansprüche ergeben sich nicht mehr nach §§ 103, 104 SGB X in Verbin-
dung mit dem AFG, sondern mit der entsprechenden Vorschrift des SGB III. Inhaltlich 
sind die Änderungen fast ausschließlich redaktioneller Art. 

Aus rentenversicherungsrechtlicher Sicht ist unter anderem bedeutsam, dass der 
Begriff der Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Ausübung einer 
Beschäftigung oder Tätigkeit neu definiert worden ist. Danach liegt Arbeitslosigkeit 
bei gleichzeitiger Ausübung einer Beschäftigung oder Tätigkeit nur dann vor, wenn 
es sich um eine geringfügige Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne des § 8 SGB IV 
handelt (§ 118 SGB III). Darüber hinaus setzt die Annahme von Arbeitslosigkeit bei 
Leistungsbeziehern grundsätzlich voraus, dass der Versicherte sich auch eigenstän-
dig aktiv um Arbeit bemüht. 
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Weiterhin sind neue Leistungen, wie zum Beispiel das Teilarbeitslosengeld, einge-
führt worden. Im Einzelnen sind noch die folgenden Änderungen wichtig: 

Art. 6 Nr. I8 

§ 162 Nr. I3 SGB VI 

Nach der Änderung des § 162 Nr. I3 SGB VI ist beitragspflichtige Einnahme bei Per-
sonen, die für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen, nicht mehr der festge-
setzte Wert für freie Verpflegung und Unterkunft, sondern ein Arbeitsentgelt in Höhe 
von 20 v.H. der monatlichen Bezugsgröße. 

Art. 6 Nr. I9 

§ 163 Absatz 6 und 7 SGB VI 

Dem § 163 wurden die Absätze 6 und 7 angefügt. Danach gilt als beitragspflichtige 
Einnahme für Bezieher von Kurzarbeiter oder Winterausfallgeld 80 v.H. des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 179 SGB III. 
Hat ein Empfänger von Winterausfallgeld gegen seinen Arbeitgeber für die Ausfall-
stunden Anspruch auf Arbeitsentgelt, das unter Anrechnung des Winterausfallgeldes 
zu zahlen ist, bemisst sich der Beitrag zur Rentenversicherung nach dem Arbeitsent-
gelt zuzüglich des Winterausfallgeldes. 

Art. 6 Nr. I10 

§ 168 Absatz 1a SGB VI 

In § 168 wurde Absatz 1a eingefügt. Danach werden die Beiträge bei Arbeitnehmern, 
die Kurzarbeiter oder Winterausfallgeld beziehen, vom Arbeitgeber allein getragen. 

Art. 6 Nr. I11 

§ 170 Absatz 1 SGB VI 

Nach der Änderung des § 170 Absatz 1 SGB VI werden Beiträge für Bezieher von 
Arbeitslosenhilfe nicht mehr von den Leistungsträgern, sondern vom Bund getragen. 

Art. 6 Nr. I12 

§ 173 SGB VI 

§ 173 SGB VI wurde geändert. Danach zahlt die Beiträge für die Bezieher von Ar-
beitslosenhilfe die Bundesanstalt für Arbeit. 

Drittes Gesetz zur Verbesserung des Wahlrechts für die Sozialversicherungs-
wahlen und zur Änderung anderer Gesetze (3. Wahlrec htsverbesserungsgesetz 
– 3. WRVG) vom 29.04.1997 (BGBl. I S. 968) 

Durch Art. 2 Nr. I1 sind in § 93 Absatz 4 Satz 1 Nr. I1 SGB VI die Wörter „oder die 
Aufnahme in ein Alters oder Pflegeheim“ gestrichen worden. Die Änderung ist rück-
wirkend zum 01.01.1997 in Kraft getreten (Art. 18Absatz 3 des 3. WRVG). Die Strei-
chung erfolgte aus redaktionellen Gründen, weil das SGB VII (Gesetzliche Unfallver-
sicherung) keinen vollständigen Wegfall der Unfallrente bei Aufnahme in ein Pflege-
heim mehr kennt. Für Zeiten ab 01.01.1997 bedurfte es deshalb nur noch der Rege-
lung in § 93 Absatz 4 Nr. I2 SGB VI. 

Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 1997 ( Rentenanpassungsver-
ordnung 1997 – RAV 1997 –) vom 10.06.1997 (BGBl. I S. 1352) 

Durch § 1 der am 01.07.1997 in Kraft getretenen (auf der Ermächtigung in den §§ 69 
Absatz 1, 255b Absatz 1 SGB VI beruhenden) Verordnung ist der vom 01.07.1997 an 
geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI mit 47,44 DM und der ebenfalls vom 
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01.07.1997 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255a SGB VI mit 40,51 DM 
bestimmt worden. Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 46,67 DM auf 
47,44 DM bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor 
dem 01.07.1997 um 1,65 %, während Zugangsrenten ab 01.07.1997 sogleich mit 
dem aktuellen Rentenwert in Höhe von 47,44 DM zu berechnen waren. Auf welchen 
Vomhundertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hing und hängt auch künftig davon 
ab, welcher Krankenkasse der Rentner angehört. Denn seit dem 01.07.1997 wird 
auch bei der Krankenversicherung der Rentner ein individueller Beitrag erhoben. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 38,38 DM auf 40,51 DM 
bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten (Ost) mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.07.1997 um 5,55 %, während Zugangsrenten (Ost) ab 01.07.1997 sogleich mit 
dem neuen aktuellen Rentenwert (Ost) zu berechnen waren. Auf welchen Vomhun-
dertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hing und hängt auch künftig davon ab, 
welcher Krankenkasse der Rentner angehört. Denn seit dem 01.07.1997 wird auch 
bei der Krankenversicherung der Rentner ein individueller Beitrag erhoben. 

Wenn die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde 
liegen, ab 01.07.1997 nicht generell um den genannten Vomhundertsatz höhere 
Renten gebracht hat, liegt dies einerseits – nach wie vor – daran, dass diese Renten 
teilweise weiterhin nicht dynamische Auffüllbeträge (§ 315a SGB VI) oder Rentenzu-
schläge (§ 319a SGB VI) und/oder Auffüllbeträge (§ 319b SGB VI) enthalten und an-
dererseits an der individuellen Eigenbeteiligung des Rentners an seiner Krankenver-
sicherung. 

Im Übrigen bewirkt die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts / aktuellen Renten-
werts (Ost) gleichzeitig eine Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen bei den Altersteil-
renten (§ 34 Absatz 3 Nr. I2 SGB VI) und den Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit (§ 96a Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) sowie der Freibeträge bei der Einkommens-
anrechnung auf Hinterbliebenenrenten (§ 97 Absatz 2 SGB VI). 

Gesetz zur Änderung des Strafrechtlichen Rehabiliti erungsgesetzes, des Ver-
waltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes und de s Beruflichen Rehabilitie-
rungsgesetzes vom 01.07.1997 (BGBl. I S. 1609) 

Die Antragsfrist des § 20 Absatz 2 BerRehaG wurde um zwei Jahre – auf den 
31.12.1999 – verlängert. Damit können noch bis zu diesem Zeitpunkt Ansprüche auf 
Ausgleich von rechtlichen Nachteilen im Beitrittsgebiet bei den zuständigen Rehabili-
tierungsbehörden in den neuen Bundesländern sowie Berlins gestellt werden. 

Bekanntmachung der Neufassung des Beruflichen Rehab ilitierungsgesetzes 
vom 01.07.1997 (BGBl. I S. 1625) 

Die Neufassung des Art. 2 § 20 Absatz 2 des am 01.07.1994 in Kraft getretenen 
Zweiten Gesetzes zur Bereinigung von SED-Unrecht (Zweites SED-
Unrechtsbereinigungsgesetz –  2) vom 23.06.1994 (BGBl. I S. 1311) hat zur Folge, 
dass Rehabilitierungsanträge über die bisherige Ausschlussfrist „31.12.1997“ hinaus 
noch bis zum 31.12.1999 bei den Rehabilitierungsbehörden gestellt werden können. 
Die RV-Träger werden also über den 31.12.1997 hinaus über Erstfälle zur Prüfung 
des Nachteilsausgleichs gem. Art. 2 §§ 10, 16  des 2. SED-UnBerG zu entscheiden 
haben. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1998 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 1997) v om 02.12.1997 (BGBl. I 
S. 2782) 

 Durch die am 01.01.1998 in Kraft getretene Verordnung wurde 
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−  die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versi-
cherten für das Jahr 1996 in Höhe von 51.678,00 DM ergänzt, 

−  die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicher-
ten für das Jahr 1998 in Höhe von 53.745,00 DM ergänzt, 

−  die Bezugsgröße im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 1998 mit 
52.080,00 DM jährlich bzw. 4.340,00 DM monatlich bestimmt, 

−  die Bezugsgröße (Ost) im Sinne von § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 1998 mit 
43.680,00 DM jährlich bzw. 3.640,00 DM monatlich bestimmt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 1998 in der Angestellten und Arbei-
terrentenversicherung mit 100.800,00 DM jährlich bzw. 8.400,00 DM monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 123.600,00 DM jährlich 
bzw. 10.300,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI um die 
Jahresbeträge und den Zeitraum 01.01.1998 bis 31.12.1998 ergänzt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 1997 in der Angestellten und 
Arbeiterrentenversicherung mit 84.000,00 DM jährlich bzw. 7.000,00 DM monat-
lich und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 103.200,00 DM jährlich 
bzw. 8.600,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2 a zum SGB VI um die 
Jahresbeträge und den Zeitraum 01.01.1998 bis 31.12.1998 ergänzt, 

−  die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 1996 = 
1,2209 und den vorläufigen Wert für das Jahr 1998 = 1,2001 ergänzt. 

Die neuen Bezugsgrößen haben Auswirkungen auf die Hinzuverdienstgrenze bei den 
Altersvollrenten (§ 34 Absatz 3 Nr. I1 SGB VI) und den Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit (§ 96a Absatz 2 Nr. I1 SGB VI). Die Hinzuverdienstgrenze für Al-
tersvollrenten und die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit in voller Höhe beträgt 620.-
 DM mtl. bei Ausübung einer Tätigkeit in den alten Bundesländern und 520. DM mtl. 
in den neuen Bundesländern. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung vo n 1997 vom 
08.12.1997 (BGBl. I S. 2857) 

Mit dieser Änderungsverordnung wird der Wert für freie Verpflegung im Jahre 1998 
einheitlich auf 356 DM; der Wert für Unterkünfte in den alten Bundesländern auf 347 
DM und in den neuen Bundesländern auf 235 DM festgesetzt. 

Erstes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozia lgesetzbuch und anderer 
Gesetze (Erstes SGB III-Änderungsgesetz – 1. SGB II I-ÄndG) vom 16.12.1997 
(BGBl. I S. 2970) 

Mit dem Inkrafttreten des 1. SGB III – ÄndG sind auch Änderungen für den Bereich 
der Rentenversicherung im SGB IV und SGB VI vorgenommen worden. 

Art. 3 Nr. I3 Buchst. b 

§ 28b Absatz 2a SGB IV 

Die Änderung im § 28b Absatz 2a SGB IV ermöglicht den Trägern der Rentenversi-
cherung, schon im Jahr 1998 auf die Herstellung von Sozialversicherungsnachweis-
heften zu verzichten und somit entsprechende Einsparungen zu erzielen. Meldungen 
für Beschäftigte ohne Versicherungsnachweisheft können im Jahr 1998 auf Ersatz-
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Versicherungsnachweisen erstattet werden. Die Sicherheit des bisher praktizierten 
Verfahrens leidet hierunter jedoch nicht, weil die auf den Meldevordrucken eingetra-
gene Versicherungsnummer maschinell überprüft wird. 

Art. 5 Nr. I3 

§ 149 Absatz 5 SGB VI 

Die Änderung im § 149 Absatz 5 SGB VI befreit die Träger der Rentenversicherung 
von der Verpflichtung, künftig bei jeder Rechtsänderung bereits erteilte Feststel-
lungsbescheide sofort zu überprüfen und ggf. durch neue Feststellungsbescheide zu 
ersetzen. Dies kann im Rahmen der ohnehin vorgeschriebenen regelmäßigen Unter-
richtung des Versicherten über die in dem Versicherungskonto gespeicherten Daten 
oder aber im Rentenbescheid erfolgen, wenn dieser vor dem neuen Feststellungsbe-
scheid ergeht. 

Art. 5 Nr. I5 

§ 166 Absatz 1 Nr. I2b SGB VI 

Danach ist beitragspflichtige Einnahme bei Personen, die Teilarbeitslosengeld, Teil-
unterhaltsgeld oder Teilübergangsgeld beziehen, 80 v.H. des dieser Teilleistung 
zugrunde liegenden Arbeitsentgelts. 

Art. 5 Nr. I6 

§ 307b Absatz 3 SGB VI 

Der Absatz 3 ist nach Satz 2 um einen Satz 3 ergänzt worden (der bisherige Satz 3 
der Vorschrift wird zu Satz 4). Danach ist bei der Ermittlung des Betrages der über-
führten Leistung einschließlich der Rente aus der Sozialpflichtversicherung das Ren-
tenangleichungsgesetz vom 28.06.1990 (Gbl. Nr. I38 S. 495) mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass eine vor Angleichung höhere Rente solange zu leisten ist, bis die 
anzugleichende Rente diesen Betrag übersteigt. 

Art. 5 Nr. I7 

§ 315a SGB VI 

Die Vorschrift ist ebenfalls um einen Satz 3 ergänzt worden (der bisherige Satz 3 
wird zu Satz 4). Danach ist das Rentenangleichungsgesetz vom 28.06.1990 (Gbl. 
Nr. I38 S. 495) auch bei der Ermittlung der für Dezember 1991 nach den Vorschriften 
des Beitrittsgebiets geleisteten Rentenbeträge mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
eine vor Angleichung höhere Rente solange zu leisten ist, bis die anzugleichende 
Rente diesen Betrag übersteigt. 

Die Änderungen im SGB VI sind nach Art. 32 Absatz 1 des 1. SGB III-ÄndG am 
01.01.1998 in Kraft getreten. 

Die Änderungen zu den §§ 307b und 315a gehen auf die Rechtsprechung des 4. 
Senats des BSG zurück, nach der die RV-Träger dazu gezwungen gewesen wären, 
„Versorgungen alter Art“ aus den Versorgungsordnungen der Post / Bahn des Bei-
trittsgebiets dann als Differenzbetrag zusätzlich zu der angeglichenen Rente des Bei-
trittsgebiets zu leisten, wenn die anstelle der anzugleichenden Rente geleistete „Ver-
sorgung alter Art“ höher war, als die Rente nach erfolgter Angleichung. Dies hätte – 
ohne die oben angeführten Änderungen – dazu geführt, dass die im Dezember 1991 
dann um diesen ab 01.07.1990 zustehenden unveränderten Differenzbetrag höhere 
Leistung in den Besitzschutzbetrag des § 307b Absatz 3 SGB VI bzw. in den Auffüll-
betrag des § 315a SGB VI eingeflossen wäre.  
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Außerdem sind die durch das Arbeitsförderungs-Reformgesetz (AFRG) vom 
24.03.1997 als Drittes Buch in das Sozialgesetzbuch (SGB III) eingeordneten Vor-
schriften des Arbeitsförderungsrechts durch das 1. SGB III-Änderungsgesetz mit 
Wirkung ab 01.01.1998 geändert worden. Danach ist die ursprünglich ab 01.01.1998 
vorgesehene Regelung, nach der die Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung 
oder Tätigkeit im Sinne des § 8 SGB IV der Annahme von Arbeitslosigkeit nicht ent-
gegen steht dahingehend abgeändert worden, dass nunmehr die Ausübung einer 
Beschäftigung oder Tätigkeit von weniger als 15 Stunden wöchentlich für die An-
nahme von Arbeitslosigkeit unschädlich ist. 

Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicheru ng (Rentenreformgesetz 
1999 – RRG 1999) vom 16.12.1997 (BGBl. I S. 2998) 

Das RRG 1999 hat in Art. 1 vielfältige Änderungen der Vorschriften des SGB VI ge-
bracht, die nach Art. 33 zu verschiedenen Zeitpunkten, zum Teil erst zum 01.01.2000 
in Kraft treten. Die Änderungen sind politisch für erforderlich gehalten worden, um die 
gesetzliche Rentenversicherung auf die bereits eingetretenen und in Zukunft zu er-
wartenden demographischen Veränderungen einzustellen. Eine sinkende Geburten-
rate und steigende Lebenserwartung führen nämlich zu einer starken Verschiebung 
in der Alterszusammensetzung der Bevölkerung. Eine solche demographische Ent-
wicklung hat längerfristig großen Einfluss auf die Finanzierbarkeit der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Die Rechtsänderungen sollen deshalb insbesondere dazu bei-
tragen, die daraus resultierenden Mehrbelastungen ausgewogen zwischen den Ge-
nerationen zu verteilen und gleichzeitig eine tragfähige Beitrags/ Leistungsrelation si-
cherzustellen. Es soll damit erreicht werden, dass die Funktion der Rente aus der 
gesetzlichen RV als Hauptsäule im Gesamtsystem der Alterssicherung erhalten 
bleibt. 

Zu den wesentlichsten Rechtsänderungen gehören: 

Art. 1 Nr. I2 (Inkrafttreten: 01.01.1998; Art. 33 Absatz 10) 

§ 5 Absatz 3 SGB VI wurde eingefügt (seit 01.10.1996 durch Art. 1 des WFG 
gestrichen und unbesetzt gewesen). 

Durch § 5 Absatz 3 wird die Rentenversicherungsfreiheit von Personen, die während 
der Dauer eines Studiums als ordentliche Studierende einer Fachschule oder Hoch-
schule ein Praktikum ableisten, das in ihrer Studienordnung oder Prüfungsordnung 
vorgeschrieben ist, oder ein Praktikum ohne Entgelt oder gegen ein Entgelt, das re-
gelmäßig im Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, ableis-
ten, geregelt. 

Art. 1 Nr. I13 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 34 SGB VI wird neu gefasst. 

Bei der Prüfung des zulässigen zweimaligen Überschreitens der maßgeblichen Hin-
zuverdienstgrenzen wird nicht mehr auf das Rentenjahr, sondern auf das Kalender-
jahr abgestellt. Ferner wird bei der Berechnung der Hinzuverdienstgrenzen auf die 
Entgeltpunkte der letzten drei Kalenderjahre zurückgegriffen. Im Übrigen wurden re-
daktionelle Änderungen vorgenommen 
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Nach § 302 Absatz 5 SGB VI gilt jedoch für Versicherte, die am 31.12.1999 An-
spruch auf eine Rente wegen Alters vor Vollendung des 65. Lebensjahres haben, für 
diese Altersrente die bis dahin geltende Hinzuverdienstregelung auch über diesen 
Zeitpunkt hinaus unverändert weiter. Dementsprechend sind für diesen Altersrenten-
anspruch weiterhin das Rentenjahr und bei der Ermittlung der Hinzuverdienstgrenzen 
die Entgeltpunkte des letzten Kalenderjahres vor Beginn der ersten Rente wegen Al-
ters maßgebend. 

Art. 1 Nr. I14 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 36 SGB VI wird neu gefasst. 

Nach der Grundnorm des § 36 SGB VI haben Versicherte vor Vollendung des 65. 
Lebensjahres Anspruch auf eine Altersrente als Altersrente für langjährig Versicherte 
mit Abschlägen, wenn sie das 62. Lebensjahr vollendet und die Wartezeit von 35 
Jahren erfüllt haben. § 36 SGB VI gilt nur für nach dem 31.12.1947 geborene Versi-
cherte. Für vor dem 01.01.1948 geborene Versicherte werden die Anspruchsvoraus-
setzungen für eine Altersrente für langjährig Versicherte in § 236 Absatz 1 SGB VI 
geregelt. 

Art. 1 Nr. I15 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 37 SGB VI wird neu gefasst. 

Nach der Grundnorm des § 37 SGB VI haben Versicherte Anspruch auf die Alters-
rente für Schwerbehinderte, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet haben, schwer-
behindert sind und die erforderliche Wartezeit erfüllt haben. Das Vorliegen von Be-
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit ist zur Begründung des Rentenanspruchs nicht mehr 
ausreichend. Die vorzeitige Inanspruchnahme einer solchen Altersrente nach Vollen-
dung des 60. Lebensjahres ist möglich. Für vor dem 01.01.1943 geborene Versicher-
te gilt die Sonderregelung des § 236a SGB VI. 

Besteht am 31.12.1999 Anspruch auf eine Altersrente für Schwerbehinderte, Be-
rufsunfähige und Erwerbsunfähige, wird diese Rente im Rahmen des § 302 Absatz 4 
SGB VI als Altersrente für Schwerbehinderte weitergezahlt. 

Art. 1 Nr. I16 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

Die §§ 38 und 39 SGB VI werden aufgehoben. 

Die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit und die Alters-
rente für Frauen kann ab 01.01.2000 nur noch von vor dem 01.01.1952 geborenen 
Versicherten beantragt werden. Die diesbezüglichen Anspruchsvoraussetzungen 
sind dann in den §§ 237, 237a SGB VI geregelt. 

Art. 1 Nr. I17 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 41 SGB VI wird neu gefasst. 

Die Absatz 1 – 3 sind vom 01.01.2000 an entbehrlich, da die bisher in diesen Absät-
zen dargestellte Anhebung der Altersgrenzen von diesem Zeitpunkt an in den §§ 236 
– 237a SGB VI geregelt ist. 

Art. 1 Nr. I18 und 19 (Inkrafttreten: 01.01.1997 bzw. 01.01.2000; Art. 33 
Absatz 9 bzw. 13) 

§ 43 SGB VI wird neu gefasst. 

Der Absatz 3 ist um die Nr. I4 ergänzt worden. Danach wird der 5Jahreszeitraum, der 
mindestens für 3 Jahre mit Pflichtbeiträgen belegt sein muss, um Zeiten einer schuli-
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schen Ausbildung, die keine Anrechnungszeiten sind, bis zur Dauer von 7 Jahren 
gestreckt. Diese Regelung ist am 01.01.1997 in Kraft getreten.  

Art. 1 Nr. I24 (Inkrafttreten: 01.01.1992; Art. 33 Absatz 4) 

§ 53 Absatz 2 SGB VI wird geändert. 

Die Ergänzung dieser Vorschrift bestimmt, dass der 2Jahreszeitraum, der zumindest 
für 1 Jahr mit Pflichtbeiträgen belegt sein muss, sich um Zeiten einer schulischen 
Ausbildung bis zur Dauer von 7 Jahren verlängert. Damit kann die allgemeine Warte-
zeit auch bei den Versicherten, die nach einer versicherungspflichtigen Beschäfti-
gung oder Tätigkeit eine schulische Ausbildung aufnehmen und während dieser 
Ausbildung erwerbsunfähig werden, vorzeitig erfüllt sein. 

Art. 1 Nr. I28 (Inkrafttreten: 01.01.1998; Art. 33 Absatz 10) 

§ 58 SGB VI wird neu gefasst.  

Die bisherige Nr. I4a des Absatzes wird gestrichen. 

Danach sind Zeiten der beruflichen Ausbildung nicht mehr Anrechnungszeiten im 
Sinne des § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I4a SGB VI. Die insoweit entrichteten Pflichtbei-
tragszeiten sind jedoch weiterhin als beitragsgeminderte Zeiten für die Rentenbe-
rechnung anzusetzen (§ 54 Absatz 3). 

Art. 1 Nr. I29 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 59 SGB VI (Zurechnungszeit) wird neu gefasst. 

Wie bisher wird bei einer Rente wegen Erwerbsminderung oder bei einer Rente we-
gen Todes die Zeit bis zum vollendeten 55. Lebensjahr des Versicherten in vollem 
Umfang hinzugerechnet. Neu ist, dass die Zeit bis zum vollendeten 60. Lebensjahr 
nicht mehr nur zu 1/3 sondern zu 2/3 hinzuzurechnen ist. Dem steht allerdings die 
Neuregelung des § 77 SGB VI in Art. 1 Nr. I40 gegenüber; danach wird künftig auch 
bei Renten wegen Erwerbsminderung und wegen Todes der „Vorteil“ eines früheren 
Rentenbeginns durch „Rentenabschläge“ ausgeglichen. Die verlängerte Zurech-
nungszeit soll eine zu starke Auswirkung dieser Maßnahme vermeiden. 

§ 59 SGB VI wird durch die Sonderregelung des § 253a SGB VI (vgl. Art. 1 
Nr. I90) ergänzt. 

Art. 1 Nr. I33 (Inkrafttreten: 01.01.1999; Art. 33 Absatz 1) 

§ 68 SGB VI (Aktueller Rentenwert) wird neu gefasst. 

Die Formel zur Ermittlung des jeweils neuen aktuellen Rentenwerts zum 01.07. eines 
jeden Kalenderjahres wird um einen Demographiefaktor ergänzt. Dieser ermittelt 
sich, indem der um den Wert 1 geminderte Verhältniswert aus der durchschnittlichen 
Lebenserwartung der 65 jährigen im zurückliegenden neunten Kalenderjahr durch 
den entsprechenden Wert im zurückliegenden achten Kalenderjahr halbiert und um 
den Wert 1 erhöht wird. In einer Rechenformel darstellt, ergibt sich der Demographie-
faktor wie folgt:   

 (LEB t – 9  / LEB t – 8 – 1) : 2 + 1 
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Die Werte zur durchschnittlichen Lebenserwartung der 65 jährigen wird der Ver-
ordnungsgeber den Periodensterbetafeln des Statistischen Bundesamtes entneh-
men. Auf das zurückliegende neunte und achte Kalenderjahr (1990 und 1991) ist ab-
gestellt worden, weil es sich hierbei um diejenigen Jahre handelt, denen die Werte 
für die erstmalige Festsetzung des aktuellen Rentenwerts seit dem RRG 1992 ent-
nommen worden waren. Die bisherige Nichtberücksichtigung der demographischen 
Ermittlung bei der Einführung des Nettoanpassungsverfahrens wird nunmehr korri-
giert.  

Die durchschnittliche Lebenserwartung der 65 jährigen im Jahr 1990 belief sich 
auf 16,02 Jahre, im Jahr 1991 auf 16,16 Jahre. Der Verhältniswert beträgt: 0,9913 
(16,02 : 16,16). Daraus errechnet sich der (erste) Demographiefaktor wie folgt: 

 (0,9913 – 1) : 2 + 1 = – 0,0044 + 1 = 0,9956 

Absatz 6 der Vorschrift stellt bei alledem sicher, dass der Demographiefaktor zu 
keinem niedrigeren aktuellen Rentenwert als vor der Anpassung und auch nicht zu 
einem Unterschreiten eines 64 %igen Nettorentenniveaus führen kann. Träte dieser 
Fall durch Anwendung des Faktors ein, ist dieser bei der Bestimmung des neuen ak-
tuellen Rentenwerts nicht anzuwenden. 

Art. 1 Nr. I34 (Inkrafttreten: 01.07.1998; Art. 33 Absatz 12) 

§ 70 Absatz 2 SGB VI  

wird – in Erfüllung des vom BVerfG in seiner Entscheidung vom 12.03.1996 – 1 BvR 
609/90 und 1 BvR 692/90 erteilten Auftrags – neu gefasst. 

Jeder Kalendermonat Kindererziehungszeit erhält nach Satz 1 künftig 0,0833 
„Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten“. Dieser Wert entspricht der Versicherung 
eines Durchschnittsentgelts = 100 %). Bisher erfolgte eine Bewertung nur mit 0,0625 
Entgeltpunkten je Kalendermonat (= 75 % eines Durchschnittsentgelts). Außerdem 
wird durch die Definition „Entgeltpunkte für Kindererziehung“ erreicht, dass nach 
Satz 2 eine additive, also zusätzliche Bewertung von Zeiten der Kindererziehung er-
folgt, wenn zeitgleich sonstige Beitragszeiten zurückgelegt wurden. Entgeltpunkte für 
Kindererziehungszeiten sind danach nämlich auch Entgeltpunkte, die für Kinderer-
ziehungszeiten mit sonstigen Beitragszeiten ermittelt werden, indem die Entgeltpunk-
te für die sonstigen Beitragszeiten um 0,0833 je Kalendermonat erhöht werden. Al-
lerdings erfolgt diese Erhöhung der Entgeltpunkte für sonstige Beitragszeiten nur bis 
zum Erreichen der jeweiligen Höchstwerte der mit Art. 1 Nr. I131 neu in das SGB VI 
eingefügten Anlage 2b; es handelt sich dabei um die Anzahl Entgeltpunkte, die in 
dem jeweiligen Kalenderjahr durch Versicherung eines Entgelts in Höhe der Bei-
tragsbemessungsgrenze höchstens erreicht werden konnte.  

§ 70 Absatz 2 SGB VI wird durch die Sonderregelung des § 256d SGB VI (vgl. 
Art. 1 Nr. I95) ergänzt. 



Gesetzesänderungen 1997 

 95 

Art. 1 Nr. I35 b (Inkrafttreten: 01.07.1998; Art. 33 Absatz 12) 

§ 71 Absatz 3 Satz 1 SGB VI wird neu gefasst. 

Die Neufassung berücksichtigt die geänderte Bewertung der Kindererziehungszei-
ten in § 70 Absatz 2 SGB VI. Für die Gesamtleistungsbewertung sind künftig jedem 
Kalendermonat Berücksichtigungszeit die Entgeltpunkte zuzuordnen, die sich ergä-
ben, wären diese Kalendermonate Kindererziehungszeiten. Im Rahmen der Gesamt-
leistungsbewertung gibt es also künftig ebenfalls eine additive Berücksichtigung von 
0,0833 Entgeltpunkten je Kalendermonat, höchstens bis zu dem Wert, der sich aus 
der Anlage 2b ergibt. Dies führt zu einem günstigeren Gesamtleistungswert und da-
mit zu einer verbesserten Bewertung von beitragsfreien Zeiten für Erziehungsperso-
nen. Die stufenweise Anhebung des Wertes für Kindererziehungszeiten, wie sie in 
§ 256d SGB VI (vgl. Art. 1 Nr. I95) geregelt ist, gilt hier nicht. 

Art. 1 Nr. I40 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 77 SGB VI wird neu gefasst.  

Wie bisher richtet sich der Zugangsfaktor bei Renten wegen Alters nach dem Alter 
des Versicherten bei Rentenbeginn. Weil die schrittweise Anhebung der Altersgren-
zen wegen der bei einem vorzeitigen Rentenbezug eintretenden Rentenminderung 
die Vers. veranlassen könnte, auf Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit „aus-
zuweichen“, werden diese Renten insoweit an die Höhe vorzeitig in Anspruch ge-
nommener Altersrenten angeglichen, als sich auch bei den Renten wegen Minderung 
der Erwerbsfähigkeit bei vorzeitiger Inanspruchnahme künftig – anders als bisher – 
ein niedrigerer Zugangsfaktor und damit ein Rentenabschlag ergibt. Schließlich wird 
diese Regelung auch auf Hinterbliebenenrenten ausgedehnt, weil die Hinterbliebe-
nen des Vers. nur den entsprechenden Anteil an der Rente erhalten sollen, den der 
verstorbene Vers. bei voller Erwerbsminderung als Rente wegen Minderung der Er-
werbsfähigkeit bekäme. Dabei stellt die Vorschrift sicher, dass sich sowohl bei Ren-
ten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit als auch bei Hinterbliebenenrenten im 
Höchstfalle einen Abschlag von 10,8 % (36 Monate zu 0,3 % = um 0,108 von 1,0 auf 
0,982 geminderter Zugangsfaktor) ergeben kann. 

§ 77 SGB VI wird durch die Sonderregelung des § 264c SGB VI (vgl. Art. 1 
Nr. I97) ergänzt. 

Art. 1 Nr. I48 c (Inkrafttreten: 01.01.1998; Art. 33 Absatz 10) 

§ 93 Absatz 5 SGB VI wird geändert. 

Die Anwendungssperre des Satzes 1 Nr. I2 wird enger als bisher gefasst. Während 
bisher die Anwendung der Absatz 1 – 4 der Vorschrift (also die Anrechnung der Un-
fallrente auf die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung) ausgeschlossen 
war, wenn die Unfallrente ggf. auch nur teilweise auf eigener Beitragsleistung des 
Selbständigen oder seines Ehegatten beruhte, gilt diese Anwendungssperre künftig 
nur noch dann, wenn die Unfallrente ausschließlich nach dem Arbeitseinkommen des 
Unternehmers oder seines Ehegatten oder nach einem festen Betrag, der für den 
Unternehmer oder seinen Ehegatten bestimmt ist, berechnet wird. Erfolgt dagegen 
die Berechnung der Unfallrente unter Zusammenrechnung mit einem Arbeitsentgelt 
aus einer zusätzlichen abhängigen Beschäftigung, soll dies nicht mehr dazu führen, 
dass die Gesamtleistung von der Anwendung des § 93 Absatz 1 – 4 SGB VI ausge-
nommen wird, obwohl nur ein Teil der Unfallleistung „auf eigener Beitragsleistung 
des Versicherten oder seines Ehegatten beruht“.  
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§ 93 Absatz 5 SGB VI wird durch die Sonderregelung des § 311 Absatz 8 SGB VI 
(vgl. Art. 1 Nr. I126) ergänzt. 

Art. 1 Nr. I50 und 51 (Inkrafttreten: 01.01.1999 bzw. 01.01.2000; Art. 33 
Absatz 1 bzw. 13) 

Der bisherige § 95 wird aufgehoben (01.01.1999) und ein neuer § 95 wird ein-
gefügt (01.01.2000). 

Die Hinzuverdienstgrenzen zu den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
werden durch eine Einkommensanrechnung ersetzt. Nach § 95 SGB VI wird die Hälf-
te des neben der Rente erzielten Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens, das einen 
bestimmten Freibetrag überschreitet angerechnet. Dem anzurechnenden Arbeitsent-
gelt oder Arbeitseinkommen stehen Sozialleistungen mit Lohnersatzfunktion – wie 
zum Beispiel das Krankengeld – gleich.  

Art. 1 Nr. I52 und Nr. I53 (Inkrafttreten: 01.01.1999 bzw. 01.01.2000; 
Art. 33 Absatz 1 bzw. 13) 

§ 96a SGB VI wird neu gefasst. 

§ 96a SGB VI wird durch das RRG 1999 zunächst mit Wirkung ab 01.01.1999 (Art. 
33 Absatz 1) um einen Absatz 3 ergänzt. Hiernach steht der Bezug bestimmter Sozi-
alleistungen (unter anderen Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld, 
Verletztengeld, Arbeitslosengeld sowie vergleichbare ausländische Leistungen) unter 
bestimmten Voraussetzungen dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen gleich. 
Aus Vertrauensschutzgründen gilt diese Neuregelung bis zum 31.12.2000 nicht für 
Versicherte, deren Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vor dem 01.01.1999 
begonnen hat (§ 302b Absatz 3 SGB VI). 

Ferner wird § 96a SGB VI mit Wirkung ab 01.01.2000 (Art. 33 Absatz 13) aufge-
hoben, da erstmalig festzustellende Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
von diesem Zeitpunkt an als Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung 
geleistet werden (§ 43 SGB VI) und insofern eine Einkommensanrechnung nach § 95 
SGB VI stattfindet. Die Hinzuverdienstregelung des § 96a SGB VI für die Renten we-
gen Berufs bzw. Erwerbsunfähigkeit wird daher für ab 01.01.2000 erstmalig festzu-
stellende Renten entbehrlich und gilt inhaltlich nur noch für Bestandsfälle im Sinne 
des § 302a Absatz 1 SGB VI. 

Art. 1 Nr. I55 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

In § 102 SGB VI wird Absatz 2 neu gefasst und Absatz 2a eingefügt. 

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sind grundsätzlich nur noch auf 
Zeit zu leisten. Eine Befristung entfällt, wenn unwahrscheinlich ist, dass die Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit behoben werden kann. 

Art. 1 Nr. I59 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 116 SGB VI wird geändert. 

Der Rentenausschluss für Zeiten, in denen Leistungen zur Rehabilitation mit einem 
Anspruch auf Übergangsgeld gewährt werden, wird beseitigt. 

Art. 1 Nr. I63 (Inkrafttreten: 01.01.1999; Art. 33 Absatz 1) 

In § 158 SGB VI wurde der Absatz 1 geändert. 
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Danach ist der Beitragssatz nur dann neu festzulegen, wenn die Mitte der 
Schwankungsreserve am Ende des jeweils folgenden Kalenderjahres außerhalb ei-
nes Korridors von 1 – 1,5 Monatsausgaben liegt. Dies soll zu einer Verstetigung der 
Beitragssatzentwicklung führen und damit das Vertrauen in die finanzielle Solidität 
und Funktionsfähigkeit des umlagefinanzierten lohn und beitragsbezogenen Renten-
versicherungssystems stärken und eine bessere Vorausberechnung künftiger Lohn-
nebenkosten für Arbeitgeber und Versicherte gewährleisten. 

Art. 1 Nr. I65 (Inkrafttreten: 01.08.1996; Art. 33 Absatz 8) 

In § 163 SGB VI wurde Absatz 5 geändert. 

Danach werden bei den Aufstockungsbeträgen nach dem Altersteilzeitgesetz auch 
einmalig gezahlte Arbeitsentgelte berücksichtigt. 

Art. 1 Nr. I66 (Inkrafttreten: 01.08.1996; Art. 33 Absatz 8) 

In § 168 SGB VI wurde unter anderem dem Absatz 1 die Nr. I7 angefügt. 

Danach wird geregelt, dass bei Arbeitnehmern, die nach dem Altersteilzeitgesetz 
Aufstockungsbeträge zu Entgeltersatzleistungen erhalten, die Beiträge für den Un-
terschiedsbetrag von der Bundesanstalt für Arbeit bzw. von den Arbeitgebern getra-
gen werden. 

Art. 1 Nr. I69 (Inkrafttreten: 01.01.1998; Art. 33 Absatz 10) 

Der § 187b wurde in das SGB VI eingefügt. 

Nach § 187b SGB VI besteht – unter bestimmten Voraussetzungen – die Möglichkeit, 
dass Versicherte Abfindungsbeträge aus unverfallbaren Anwartschaften auf eine be-
triebliche Altersversorgung in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen können. 
Durch diese Einzahlungen können zusätzliche Entgeltpunkte erworben werden, die – 
ähnlich wie beim Versorgungsausgleich – die „normalen“ Rentenanwartschaften er-
höhen. In diesem Zusammenhang wurde das Gesetz zur Verbesserung der betriebli-
chen Altersversorgung (Art. 8 des RRG 1999) hinsichtlich der Abfindungsfälle auch 
entsprechend erweitert.  

Art. 1 Nr. I72 (Inkrafttreten: 01.01.1998; Art. 33 Absatz 11) 

§ 234 SGB VI (Höherversicherung) wurde gestrichen. 

Die Höherversicherung, als eine besondere Form der freiwilligen Versicherung, war 
durch das RRG 1992 nur noch als Übergangsregelung für einen eingeschränkten 
Personenkreis zugelassen. Diese Berechtigung endet zum 31.12.1997. Nunmehr ist 
auch diesem eingeschränkten Personenkreis nicht mehr die Möglichkeit gegeben, 
neben freiwilligen Beiträgen oder Pflichtbeiträgen – als Grundbeiträgen – zusätzlich 
Höherversicherungsbeiträge zu zahlen und so die dynamische Rente durch Steige-
rungsbeträge aus der Höherversicherung zu erhöhen. 

Art. 1 Nr. I75 (Inkrafttreten: 01.01.1997; Art. 33 Absatz 9) 

§ 237 Absatz 2 SGB VI wird neu gefasst. 

§ 237 Absatz 2 SGB VI ist um eine weitere Vertrauensschutzregelung ergänzt wor-
den. Hiernach verbleibt es für Versicherte, die vor 1942 geboren sind und mindes-
tens 45 Jahre mit Pflichtbeitragszeiten für eine Beschäftigung oder Tätigkeit haben, 
hinsichtlich der Anhebung der Altersgrenze von 60 Jahren bei der im Rentenreform-
gesetz 1992 vorgesehenen Regelung. 
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Art. 1 Nr. I76 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

Die §§ 236 bis 237a SGB VI werden neu gefasst. 

§ 236 SGB VI enthält die Anspruchsvoraussetzungen für vor dem 01.01.1948 gebo-
rene Versicherte, nach denen eine Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch 
genommen werden kann. Darüber hinaus sind die stufenweise Anhebung der Alters-
grenze von 63 Jahren sowie entsprechende Ausnahmen hiervon geregelt. 

§ 236a SGB VI enthält die Anspruchsvoraussetzungen für vor dem 01.01.1943 
geborene Versicherte, nach denen eine Altersrente für Schwerbehinderte in An-
spruch genommen werden kann. Darüber hinaus sind die stufenweise Anhebung der 
Altersgrenze von 60 Jahren sowie entsprechende Ausnahmen hiervon geregelt. 

§ 237 SGB VI enthält die Anspruchsvoraussetzungen für vor dem 01.01.1952 ge-
borene Versicherte, nach denen eine Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach 
Altersteilzeitarbeit in Anspruch genommen werden kann. Darüber hinaus sind die stu-
fenweise Anhebung der Altersgrenze von 60 Jahren sowie entsprechende Ausnah-
men hiervon geregelt. Ferner wird sichergestellt, dass die einmal erfüllte Anspruchs-
voraussetzungen der 52wöchige Arbeitslosigkeit für spätere Zeiten weiterhin Bestand 
hat. 

§ 237a SGB VI enthält die Anspruchsvoraussetzungen für vor dem 01.01.1952 
geborene Versicherte, nach denen eine Altersrente für Frauen in Anspruch genom-
men werden kann. Darüber hinaus sind die stufenweise Anhebung der Altersgrenze 
von 60 Jahren sowie entsprechende Ausnahmen hiervon geregelt. 

Art. 1 Nr. I85 (Inkrafttreten: 01.01.1999; Art. 33 Absatz 1) 

Neuregelung in § 248 Absatz 2 SGB VI werden neu gefasst. 

Durch die Neuregelung in § 248 Absatz 2 wird der Begriff Erwerbsunfähigkeit um den 
der „vollen Erwerbsminderung“ ergänzt.  

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neuordnung 
der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zum 01.01.1999. Die übrigen An-
spruchsvoraussetzungen für die Anerkennung fiktiver Pflichtbeitragszeiten nach 
§ 248 Absatz 2 SGB VI ändern sich dadurch nicht. 

Art. 1 Nr. I86 und Nr. I87 (Inkrafttreten: 01.01.1999; Art. 33 Absatz 1) 

Die Vorschriften der §§ 249 Absatz 6 und Absatz 7, 249a SGB VI waren wegen Zeit-
ablaufs redaktionell klarzustellen. 

Nach bisherigem Recht konnte bei Tod eines Elternteils bis zum 31.12.1996 die 
Kindererziehungszeit vor dem 01.01.1992 dem Vater zugeordnet werden, wenn der 
überlebende Elternteil eine alleinige Erklärung bis zum 31.03.1997 abgegeben hatte. 
Ohne Neufassung des § 249a Absatz 2 SGB VI würde im Beitrittsgebiet bei Tod der 
Mutter vor 1986 die neue Regelung des § 249 Absatz 6 SGB VI Anwendung finden, 
wonach Kindererziehungszeiten – wie in den alten Bundesländern – auch ohne Er-
klärung dem Vater zugeordnet werden. Dies würde in vielen Fällen zu einer Doppel-
berücksichtigung von Kindererziehung führen, da bereits in der Waisenrente nach 
den Vorschriften des Beitrittsgebiets regelmäßig der Mutter wegen der Geburt des 
Kindes eine Zurechnungszeit angerechnet wurde. Daher sollten Kindererziehungs-
zeiten vor dem 01.01.1992 regelmäßig nicht zusätzlich dem Vater zugeordnet wer-
den. 
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Art. 1 Nr. I89 (Inkrafttreten: 01.01.1996 bzw. 01.01.1992; Art. 33 Ab-
satz 6 bzw. 4) 

§ 252a SGB VI wird neu gefasst. 

Durch § 252a Absatz 1 SGB VI wird geregelt, dass Zeiten des Fernstudiums oder 
des Abendunterrichts in der Zeit vor dem 01.07.1990 keine Anrechnungszeiten we-
gen schulischer Ausbildung sind, wenn das Fernstudium oder der Abendunterricht 
neben einer im Beitrittsgebiet ausgeübten versicherungspflichtigen Beschäftigung 
oder Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Die Regelung tritt rückwirkend ab 
01.01.1996 in Kraft. 

§ 252a Absatz 2 SGB VI ist rückwirkend zum 01.01.1992 geändert worden. Da-
nach gilt die Regelung, nach der Arbeitsausfalltage die für diese Zeit bescheinigten 
Pflichtbeitragszeiten ersetzen, nicht für die Feststellung von Pflichtbeitragszeiten für 
einen Anspruch auf Rente. 

Art. 1 Nr. I90 (Inkrafttreten:01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 253a SGB VI wird neu eingefügt. 

Danach ist der Umfang der über das 55. Lebensjahr hinaus von 1/3 auf 2/3 verlän-
gerten Zurechnungszeit (vgl. Art. 1 Nr. I29) bei einem Rentenbeginn vor dem 
01.01.2003 stufenweise nach Maßgabe der Werte der mit Art. 1 Nr. I137 eingefügten 
Anlage 23 anzuheben. Diese schrittweise Erhöhung des Umfangs der Zurechnungs-
zeit korrespondiert mit dem schrittweise zu mindernden Zugangsfaktor (vgl. Art. 1 
Nr. I40 und 97). 

Art. 1 Nr. I95 (Inkrafttreten: 01.07.1998; Art. 33 Absatz 11) 

§ 256d SGB VI wird als Sonderregelung zu § 70 Absatz 2 SGB VI (vgl. Art. 1 
Nr. I34) eingefügt. 

Die Vorschrift regelt die stufenweise Einführung des von 75 % auf 100 % angehobe-
nen Wertes für Kindererziehungszeiten. Von den auf „100 % – Basis“ errechneten 
persönlichen Entgeltpunkten für Kindererziehungszeiten werden für Rentenbezugs-
zeiten 

−  bis zum 30.06.1998  75 % 

−  vom 01.07.98 bis 30.06.1999  85 % und  

−  vom 01.07.99 bis 30.06.2000  90 %  

für die Berechnung der Rente berücksichtigt. Diese Regelung vermeidet, dass 
zum jeweiligen Stichtag eine Rentenneufeststellung vorzunehmen ist. Dem Berech-
tigten kann sofort im ersten Rentenbescheid aufgezeigt werden, wie viele der für 
Kindererziehungszeiten mit dem monatlichen Wert von 0,0833 Entgeltpunkten ermit-
telten persönlichen Entgeltpunkte von welchem Zeitpunkt an der Berechnung der 
Monatsrente zugrunde gelegt werden.  

Art. 1 Nr. I97 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 264c SGB VI wurde eingefügt. 
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§ 264c SGB VI stellt als Sonderregelung zu § 77 SGB VI (vgl. Art. 1 Nr. I40) si-
cher, dass die Minderung des Zugangsfaktors bei einem Beginn der Rente wegen 
Erwerbsminderung oder wegen Todes vor dem 01.01.2003 stufenweise nach Maß-
gabe der Werte der mit Art. 1 Nr. I137 eingefügten Anlage 23 parallel zur Anhebung 
des Umfangs der Zurechnungszeit nach § 59 SGB VI (vgl. Art. 1 Nr. I29) in Verbin-
dung mit § 253a SGB VI (vgl. Art. 1 Nr. I90) erfolgt.  

Art. 1 Nr. I110 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

Neuregelung in § 286a Absatz 2 Satz 4 Nr. I1 SGB VI  

Durch die Neuregelung in § 286a Absatz 2 Satz 4 Nr. I1 SGB VI wird der Begriff der 
„Rente wegen Erwerbsunfähigkeit“ durch den Begriff „Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit“ ersetzt. 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neuordnung 
der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zum 01.01.2000. Die Folgeände-
rung hat auf die Ermittlung des Endzeitpunkts der Versicherung keinen Einfluss. 

Art. 1 Nr. I115 (Inkrafttreten: 01.07.1998; Art. 33 Absatz 12) 

§ 295 SGB VI wird neu gefasst. 

Er gleicht in seiner Neufassung die Höhe der Leistung für Kindererziehung der Ände-
rung für Kindererziehungszeiten in §§ 70 Absatz 2, 256d SGB VI (vgl. Art. 1 Nr. I34 
und Nr. I95) an. Bei unveränderter Rundung auf volle 10 Deutsche Pfennige beträgt 
die KLG-Leistung bis zum 30.06.1998 (weiterhin) 75 %, ab 01.07.1998 jedoch 85 % 
und ab 01.07.1999  90 % des aktuellen Rentenwerts. Ab 01.07.2000 wird die KLG-
Leistung in Höhe des jeweiligen des aktuellen Rentenwerts – ebenfalls auf volle 10 
Deutsche Pfennige gerundet – erbracht. 

Art. 1 Nr. I116 (Inkrafttreten: 01.07.1998; Art. 33 Absatz 12) 

§ 295a wurde in Satz 1 geändert und ein neuer Satz 2 wurde eingefügt. 

Er gleicht in seiner Neufassung die Höhe der Leistung für Kindererziehung im Bei-
trittsgebiet und diesem gleichgestellten Gebieten der Änderung für Kindererzie-
hungszeiten in §§ 70 Absatz 2, 256d SGB VI (vgl. Art. 1 Nr. I34 und Nr. I95) ebenfalls 
an. Bei unveränderter Rundung auf volle 10 Deutsche Pfennige beträgt die KLG-
Leistung bis zum 30.06.1998 (weiterhin) 75 %, ab 01.07.1998 jedoch 85 % und ab 
01.07.1999  90 % des aktuellen Rentenwerts (Ost). Ab 01.07,2000 wird die KLG-
Leistung in Höhe des jeweiligen des aktuellen Rentenwerts (Ost) – ebenfalls auf volle 
10 Deutsche Pfennige gerundet – erbracht. 

Art. 1 Nr. I119 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 302a wird in den Absätzen 1, 1a, 2 und 5 geändert. 

Diese Übergangsregelung schafft einen Vertrauensschutz für Frührentner, die bereits 
am 31.12.1999 einen Anspruch auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
haben. Für den Rentenanspruch über den 31.12.1999 hinaus gelten weiterhin die 
bisherigen Anspruchsvoraussetzungen.  

Art. 1 Nr. I125 (Inkrafttreten: 01.07.1998 und 01.01.1986; Art. 33 Ab-
satz 12 und Art. 33 Absatz 2) 

§ 307d SGB VI wurde neu eingefügt. 

Er überträgt die verbesserte Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten (additive 
Bewertung mit 100 % des Durchschnittsentgelts) auf den Rentenbestand am 
30.06.1998 (und vor dem 01.07.1998 weggefallene Renten, denen ein am 
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27.06.1996 noch nicht bindender Bescheid zugrunde lag). Die in der Bestandsrente 
enthaltenen persönlichen Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten sind durch pau-
schale persönliche Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten zu ersetzen. Diese pau-
schalen persönlichen Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten ergeben sich, indem 
die Anzahl an Monaten für Kindererziehungszeiten unter Berücksichtigung des Ver-
hältnisses der persönlichen Entgeltpunkte zur Summe aller Entgeltpunkte mit dem 
Wert 0,0833 – im knappschaftlichen Leistungsanteil mit dem Wert 0,0625 – verviel-
fältigt wird. Eine Höchstbegrenzung auf die Werte der Anlage 2b (vgl. dazu Art. 1 
Nr. I40 = § 70 Absatz 2 SGB VI) findet bei diesem pauschalierten Verfahren nicht 
statt. Damit kann der Austausch der bisher in der Bestandsrente enthaltenen persön-
lichen Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten gegen die pauschalen persönlichen 
Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten größtenteils in einem vollmaschinellen Ver-
fahren ohne Einschaltung der Sachbearbeitung erfolgen. 

Von den auf „100 % – Basis“ errechneten pauschalen persönlichen Entgeltpunk-
ten für Kindererziehungszeiten werden – wie es § 256d SGB VI für den Rentenzu-
gang ab 01.07.1998 vorsieht – für Rentenbezugszeiten 

bis zum 30.06.1998  75 % 

vom 01.07.98 bis 30.06.1999  85 % und  

vom 01.07.99 bis 30.06.2000  90 %  

für die Bestimmung des Monatsbetrags der Rente berücksichtigt.  

§ 307d SGB VI hat zwei Inkrafttretenszeitpunkte:  

Für Renten, die am 27.06.1996 (das ist der Tag der Verkündung der Entscheidung 
des BVerfG vom 12.03.1996 – 1 BvR 609/90 und 1 BvR 692/90; vgl. Art. 1 Nr. I40) 
bindend bewilligt waren, tritt die Vorschrift am 01.07.1998 in Kraft; für Renten, die an 
diesem Tag noch nicht bindend bewilligt waren, tritt die Vorschrift rückwirkend zum 
01.01.1986 in Kraft. Damit wird sichergestellt, dass in den Fällen, in denen zum Zeit-
punkt der Bekanntgabe der Entscheidung des BVerfG noch kein bindender Bescheid 
vorlag, die erhöhte Leistung rückwirkend ab Rentenbeginn erbracht werden kann. 

Art. 1 Nr. I126 (Inkrafttreten: 01.01.1998; Art. 33 Absatz 10) 

Dem § 311 SGB VI wird ein Absatz 8 angefügt. 

Es ist dies die Sonderregelung zu § 93 Absatz 5 Satz 1 Nr. I2 SGB VI (vgl. Art. 1 
Nr. I48 Buchstabe c). Danach bleibt eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, die neben einer Unfallrente anrechnungsfrei geleistet wird nach dem In-
krafttreten erweiterter Anrechnungsvorschriften für Unfallrenten (wie jetzt des § 93 
Absatz 5 Satz 1 Nr. I2 SGB VI) weiterhin anrechnungsfrei. Es handelt sich hierbei – 
anders als bei § 311 Absatz 3 SGB VI, der nur auf den Rechtswechsel vom AVG 
zum SGB VI / RRG 1992 abzielte – um eine Generalklausel, die auch künftige Ände-
rungen des § 93 SGB VI betreffen würde. 

Art. 1 Nr. I127 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

Die § 313 SGB VI wird neu gefasst. 

Durch das Rentenreformgesetz 1999 werden ab 01.01.2000 die Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit neu geregelt. Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit werden nunmehr als Renten wegen voller bzw. teilweiser Erwerbsminderung ge-
leistet. Renten wegen Berufs oder Erwerbsunfähigkeit, auf die am 31.12.1999 An-
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spruch bestand, werden im Rahmen des § 302a Absatz 1 SGB VI über den 
31.12.1999 hinaus weiterhin geleistet. § 313 SGB VI enthält die Hinzuverdienstrege-
lungen für diese Renten. 

Art. 1 Nr. I129 (Inkrafttreten: 01.01.2000; Art. 33 Absatz 13) 

§ 314b SGB VI wird neu eingefügt. 

Befristete Renten, auf die am 31.12.1999 der Anspruch bestand, sind über die Befris-
tung hinaus auch dann weiter zu gewähren, wenn die Berufs oder Erwerbsunfähig-
keit von der jeweiligen Arbeitsmarktlage abhängig ist.  

Art. 4 Nr. I1 (Inkrafttreten: 01.01.1999; Art. 33 Absatz 1) 

Dem § 7 SGB IV wurde ein Absatz 3 angefügt. 

Danach gilt eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt als fortbestehend, solange das 
Beschäftigungsverhältnis ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt fortdauert, jedoch nicht 
länger als einen Monat. Dies gilt jedoch nicht, wenn Krankengeld, Verletztengeld, 
Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Mutterschaftsgeld oder nach gesetz-
lichen Vorschriften Erziehungsgeld bezogen oder Erziehungsurlaub in Anspruch ge-
nommen wird. 

Art. 5 Nr. I1 (Inkrafttreten: 01.07.1998; Art. 33 Absatz 12) 

Änderung des § 10 SGB V: 

§ 10 SGB V regelt, welcher Personenkreis innerhalb der gesetzlichen Krankenversi-
cherung die kostenfreie Familienversicherung beanspruchen kann. Eine Familienver-
sicherung kommt unter anderem nur in Betracht, wenn ein bestimmter Grenzbetrag 
(1/7 der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV) nicht überschritten wird. Die 
Vorschrift ist im Hinblick auf die Neubewertung der Kindererziehungszeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung dahingehend ergänzt worden, dass bei der Prü-
fung dieses Grenzbetrages bei Renten nur der Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunk-
te für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil berücksichtigt wird. Für die gesetzli-
che Rentenversicherung ergeben sich Auswirkungen auf einen Anspruch auf Zu-
schüsse zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung (§§ 106, 106a SGB VI), 
wenn durch die Neuregelung eine Familienversicherung möglich ist und die beste-
hende freiwillige Versicherung (§ 9 SGB V) dadurch – evtl. rückwirkend – beendet 
wird: Der Anspruch auf Zuschüsse zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung 
fällt mit Beendigung der freiwilligen Versicherung weg. 

Gesetz zur Finanzierung eines zusätzlichen Bundeszu schusses zur gesetzli-
chen Rentenversicherung vom 19.12.1997 (BGBl. I S. 3121) 

Art. 1 Nr. I3 

§ 213 Absatz 2 und Absatz 3 SGB VI 

Danach zahlt der Bund einen zusätzlichen Bundeszuschuss, der für die Monate April 
bis Dezember des Jahres 1998   9,6 Milliarden DM und für das Jahr 1999   15,6 Mil-
liarden DM beträgt. Für die Kalenderjahre ab 2000 verändert sich der zusätzliche 
Bundeszuschuss jährlich entsprechend der Veränderungsrate der Steuern vom Um-
satz. Auf diesen zusätzlichen Bundeszuschuss werden die Erstattungen nach § 291b 
SGB VI angerechnet, damit es nicht zu einer „Doppel“-Abgeltung kommt. Soweit in 
den Renten der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten nicht beitragsge-
deckte Fremdleistungen (unter anderem nach dem Fremdrentenrecht) enthalten 
sind, gehen diese bisher zu Lasten der Rentenversicherung. Künftig erfolgt insoweit 
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durch den Bund eine Abgeltung durch Zahlung eines zusätzlichen Bundeszuschus-
ses. 

Art. 1 Nr. I4 

§ 287 SGB VI 

Danach ist bei der Festsetzung des Beitragssatzes in der Rentenversicherung für die 
Jahre 1998 und 1999 der zusätzliche Bundeszuschuss nach § 213 Absatz 3 SGB VI 
zu berücksichtigen. 

Art. 1 Nr. I5 

§ 291b SGB VI 

Danach erstattet der Bund den Trägern der Rentenversicherung die Aufwendungen 
für Leistungen nach den §§ 315a, 315b; 319a, 319b SGB VI und für Leistungen nach 
dem Fremdrentenrecht und nach dem Übergangsrecht für Renten nach den Vor-
schriften des Beitrittsgebiets sowie für Leistungen nach dem Gesetz für den Aus-
gleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsge-
biet. 

Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 1998 und zur Bestimmung weiterer Rech engrößen der Sozialver-
sicherung für 1998 (Beitragssatzverordnung 1998 – B SV 1998) vom 19.12.1997 
(BGBl. I S. 3219) 

Durch diese Änderungsverordnung wird der Beitragssatz für das Jahr 1998 in der 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten auf 20,3 v.H. und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung auf 26,9 v.H. festgelegt und damit beibehal-
ten.  

Gesetz zur Reform der gesetzliche Rentenversicherun g (Rentenreformgesetz 
1999 – RRG 1999 –) vom 16. Dezember 1997 (BGBl. 199 7,Teil I, S. 2998) 

Nach der Neufassung des § 70 Absatz 2 SGB VI (Art. 1 Nr. I34) wird die Bewertung 
von Kindererziehungszeiten auf 100 Prozent des Durchschnittsentgelts angehoben. 
Ferner werden Kindererziehungszeiten entsprechend der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 12.03.1996 (1 BvR 609/90 und 1 BvR 692/90, verkündet 
am 27.06.1996) zusätzlich zu den bereits vorhandenen Beitragszeiten angerechnet. 

Die verbesserte Berücksichtigung der Kindererziehung wird durch § 307d SGB VI 
(Art. 1 Nr. I125) für Bestandsrentner sichergestellt. Diese Vorschrift sieht hierfür ein 
pauschaliertes Verfahren für die Renten mit angerechneten Kindererziehungszeiten 
vor, auf die am 30.06.1998 ein Anspruch bestand. 

Leistungen aufgrund der Änderungen der Bewertungsregelungen (§§ 70 Absatz 2, 
307d SGB VI) werden in einer Übergangsphase vom 01.07.1998 bis 30.06.2000 in 
dem in § 256d SGB VI (Art. 1 Nr. I95) genannten Umfang erbracht werden. 

Die Änderungen aufgrund des vorstehenden Gesetzes treten am 01.07.1998 (Art. 
33 Absatz 12 RRG 1999) in Kraft. § 307d SGB VI tritt nach Art. 33 Absatz 2 mit Wir-
kung vom 01.01.1986 für Personen in Kraft, für die am 27.06.1996 eine Rente noch 
nicht bindend bewilligt war. Die Neuregelungen haben Einfluss auf die Berechnung 
des Ehezeitanteils einer Rente oder Rentenanwartschaft aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nach § 1587a Absatz 2 Nr. I2 BGB. 
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Mit der am 01.01.1997 in Kraft getretenen Ergänzung des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch (Art. 1 Nr. I69 – Einfügung § 187b SGB VI) erhalten Versicherte, die 
bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses nach Maßgabe des Gesetzes zur Verbes-
serung der betrieblichen Altersversorgung eine Abfindung für ihre unverfallbare An-
wartschaft auf betriebliche Altersversorgung erhalten haben, die Möglichkeit, den Ab-
findungsbetrag zur Zahlung von Beiträgen in der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
verwenden. Der geänderte § 76a SGB VI (Art. 1 Nr. I39) bestimmt die leistungsrecht-
lichen Auswirkungen der Beitragszahlung zum Ausgleich einer Rentenminderung. 
Diese Vorschriften lehnen sich an die für den Versorgungsausgleich maßgebenden 
Regelungen in §§ 187 Absatz 3, 76 SGB VI an. 

Versorgungsausgleich 

Ergänzung der Rechengrößen zur Durchführung des Ver sorgungsausgleichs in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, Verordnung zur  Bestimmung der Bei-
tragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung f ür 1997 und zur Bestim-
mung weiterer Rechengrößen der Sozialversicherung f ür 1997 (Beitragssatz-
verordnung 1997 – BSV 1997) vom 19.12.1996 (BGBl. 1 996, Teil I, S. 2085) und 
Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 1997 ( Rentenanpassungsver-
ordnung 1997 – RAV 1997) vom 10.06.1997 (BGBl. 1997 , Teil I, S. 1352) 

Nach §§ 188, 281b SGB VI gab der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in 
der Beitragssatzverordnung 1997 die für das Jahr 1997 maßgebenden Umrech-
nungsfaktoren für die Ermittlung der für Entgeltpunkte zu zahlenden Beiträge sowie 
für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge/für die Ermittlung von Entgeltpunkten, 
die gezahlten Beiträgen entsprechen sowie von Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten 
Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 281a Absatz 3 SGB VI), bekannt. Diese in 
§ 4 der Beitragssatzverordnung für 1997 genannten Umrechnungsfaktoren basieren 
auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts (§ 70 Absatz 1 Satz 2 
SGB VI) und des Beitragsatzes für das Jahr 1997. In § 5 der Rentenanpassungsver-
ordnung wurden die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von anglei-
chungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG bei einer 
Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit nach dem 30.06.1997 

bei einem Ehezeitende in der Zeit 

vom 01. Juli 1990 bis zum 31.Dezember 1990 

vom 01. Januar 1991 bis zum 30. Juni 1991 

vom 01. Juli 1991 bis zum 31. Dezember 1991 

vom 01. Januar 1992 bis zum 30. Juni 1992 

vom 01. Juli 1992 bis zum 31. Dezember 1992 

vom 01. Januar 1993 bis zum 30. Juni 1993 

vom 01. Juli 1993 bis zum 31. Dezember 1993 

vom 01. Januar  1994  bis zum 30. Juni 1994 

vom 01. Juli 1994 bis zum 31. Dezember 1994 

vom 01. Januar 1995 bis zum 30. Juni 1995 

vom 01. Juli 1995 bis zum 31. Dezember 1995 
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vom 01. Januar 1996 bis zum 30. Juni 1996 

vom 01. Juli 1996 bis zum 30 . Juni 1997 

veröffentlicht. 

Gesetzesänderungen 1998 

Allgemeine Entwicklung 

Verordnung zur Neuregelung des Meldeverfahrens in d er Sozialversicherung 
vom 10.02.1998 (BGBl. I S. 343); Inkrafttreten 01.0 1.1999 

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung treten gleichzeitig die Zweite Datenerfassungs-
Verordnung vom 29.05.1980 (BGBl. I S. 593), zuletzt geändert durch Art. 71 des Ge-
setzes vom 24.03.1997(BGBl. I S. 594), und die Zweite Datenübermittlungs-
Verordnung vom 29.05.1980 (BGBl. I S. 616), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 02.11.1995 (BGBl. I S. 1499), außer Kraft. 

Die Verordnung enthält verschiedene Regelungen, die das Meldeverfahren verein-
fachen und den Verwaltungsaufwand vermindern. Eine wesentliche Neuerung ist der 
Wegfall des Sozialversicherungsnachweisheftes zugunsten eines bundeseinheitli-
chen Meldevordrucks und die Übertragung formaler Aufgaben auf die Spitzenver-
bände der Sozialversicherungsträger (§ 28b Absatz 2 SGB IV). 

Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen vom 
06.04.1998 (BGBl. I S. 688), Inkrafttreten: 01.01.1 998  

Die Gesetzesergänzung zielt darauf ab, den unterschiedlichen Ansätzen und Inhal-
ten der Modelle, die derzeit zur Flexibilisierung der Arbeitszeit entwickelt bzw. bereits 
praktiziert werden, besser gerecht zu werden, als dies nach den bislang geltenden 
Rahmenbedingungen des Sozialrechts möglich war.  

Im Einzelnen sind folgende Vorschriften für die Rentenversicherung von besonde-
rer Bedeutung: 

Art. 1 Nr. I1  Änderung des § 7 SGB IV  

In § 7 SGB IV wird der Absatz 1 a eingefügt: 

Danach besteht ein Beschäftigungsverhältnis auch in Zeiten einer Freistellung von 
der Arbeitsleistung, wenn 

• die Freistellung aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung erfolgt, 

• in der Freistellungsphase Arbeitsentgelt fällig ist, 

• dieses Arbeitsentgelt mit einer vor oder nach der Freistellungsphase erbrachten 
Arbeitsleistung erzielt wird (Wertguthaben), 

• die Höhe des für die Freistellungsphase gezahlten Arbeitsentgelts nicht unan-
gemessen von dem monatlich fälligen Arbeitsentgelt der vorausgegangenen 12 
Kalendermonate einer flexiblen Arbeitszeitregelung abweicht und  

• die Arbeitsentgelte während der Arbeitsphase und während der Freistellung ein 
Siebtel der monatlichen Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) übersteigen. 

Art. 1 Nr. I4  Einfügung des § 23b SGB IV  

Danach sind beitragspflichtige Einnahmen bei flexiblen Arbeitszeitregelungen für Zei-
ten der tatsächlichen Arbeitsleistung und der Freistellung das im jeweiligen Zeitraum 
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fällige Arbeitsentgelt. Wertguthaben aus flexiblen Arbeitszeitregelungen, das nicht so 
wie vereinbart verwendet oder wegen vorzeitiger Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses in der Freistellungsphase nicht mehr gezahlt werden kann, ist auf die in 
der Vergangenheit liegenden Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen zur Rentenversi-
cherung für versicherte Beschäftigungen bei dem jeweiligen Arbeitgeber zu verteilen 
und insoweit beitragspflichtig zur Sozialversicherung. 

Art. 4 Nr. I2  Änderung des § 75 Absatz 1 SGB VI  

In § 75 Absatz 1 SGB VI ist ein Satz 2 angefügt worden. 

Er stellt sicher, dass Beiträge, die nach Rentenbeginn für Wertguthaben nachträg-
lich gezahlt worden sind, die wegen eines Störfalles nicht mehr gemäß einer Verein-
barung über flexible Arbeitszeitregelungen verwendet werden können, bei der Ermitt-
lung der Entgeltpunkte für diese Rente noch berücksichtigt werden dürfen. 

Art. 5 Nr. I2 und 3  Änderung der §§ 45, 45 SGB X  

Durch die Änderung  wurden insbesondere die Regelungen zur Zehnjahresfrist in 
den Vorschriften geändert. Die Änderung trat am 15.04.1998 in Kraft. Durch die Neu-
regelung ist eine Korrektur von laufend gezahlten Renten mit Wirkung für die Zukunft 
und die Vergangenheit auch nach Ablauf von zehn Jahren zulässig, wenn die Betrof-
fenen „bösgläubig“ im Sinne des § 45 Absatz 2 Satz 3 Nr. I2 oder 3 SGB X bzw. § 48 
Absatz 1 Satz 2 Nr. I2 oder 4 SGB X sind. War die Frist von zehn Jahren am 
15.04.1998 bereits abgelaufen, ist aus Gründen des Vertrauensschutzes eine Kor-
rektur lediglich mit Wirkung für die Zukunft zulässig. 

Art. 7 Nr. I2 Buchst. b  Änderung des § 2 AtG  

In § 2 wird der Absatz 3 angefügt. 

Danach wird der Verteilungszeitraum für die Altersteilzeitarbeit von bisher fünf 
Jahren auf bis zu zehn Jahre erweitert. Die Förderleistungen der Bundesanstalt für 
Arbeit werden jedoch weiterhin höchstens für fünf Jahre erbracht. 

Art. 7 Nr. I5 Buchst. b  Änderung des § 10 AtG  

Dem § 10 wird der Absatz 5 angefügt. 

Danach gilt das bei einer vorzeitigen Beendigung der Altersteilzeitarbeit noch nicht 
verbeitragte Arbeitsentgelt (der Unterschiedsbetrag zwischen 90 v.H. und 100 v.H. 
des bis zum Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwendung erzielten Voll-
zeitarbeitsentgelts) als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne des § 23a SGB IV 
für die Beiträge zur Rentenversicherung; für die Beiträge zur Kranken, Pflegeversi-
cherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung gilt § 23b Absatz 2 SGB IV. 

Art. 7 Nr. I7  Änderung des § 16 AtG  

Der zeitliche Geltungsbereich des Altersteilzeitgesetzes wird auf die Altersteilzeitfälle 
erweitert, die bis 31.07.2004 beginnen. 

Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 1998 ( Rentenanpassungsver-
ordnung 1998  RAV 1998) vom 20.05.1998 (BGBl. I S. 1166) 

Durch § 1 der am 01.07.1998 in Kraft getretenen (auf der Ermächtigung in den §§ 69 
Absatz 1, 255b Absatz 1 SGB VI beruhenden) Verordnung ist der vom 01.07.1998 an 
geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI mit 47,65 DM und der ebenfalls vom 
01.07.1998 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255a SGB VI mit 40,87 DM 
bestimmt worden. Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 47,44 DM auf 
47,65 DM bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor 
dem 01.07.1997 um 0,44 %, während Zugangsrenten ab 01.07.1998 sogleich mit 
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dem aktuellen Rentenwert in Höhe von 47,65 DM zu berechnen waren. Auf welchen 
Vomhundertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hängt davon ab, welcher Kran-
kenkasse der Rentner angehört. Denn seit dem 01.07.1997 wird bei der Krankenver-
sicherung der Rentner ein individueller Beitrag erhoben. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 40,51 DM auf 40,87 DM 
bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten (Ost) mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.07.1998 um 0,89 %, während Zugangsrenten (Ost) ab 01.07.1998 sogleich mit 
dem neuen aktuellen Rentenwert (Ost) zu berechnen waren. Auf welchen Vomhun-
dertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hängt davon ab, welcher Krankenkasse 
der Rentner angehört. Denn seit dem 01.07.1997 wird bei der Krankenversicherung 
der Rentner ein individueller Beitrag erhoben. 

Wenn die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde 
liegen, ab 01.07.98 nicht generell um den genannten Vomhundertsatz höhere Ren-
ten gebracht hat, liegt dies einerseits   nach wie vor   daran, dass diese Renten teil-
weise weiterhin nicht dynamische Auffüllbeträge (§ 315a SGB VI) oder Rentenzu-
schläge (§ 319a SGB VI) und/oder Auffüllbeträge (§ 319b SGB VI) enthalten und an-
dererseits an der individuellen Eigenbeteiligung des Rentners an seiner Krankenver-
sicherung. 

Im Übrigen bewirkt die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts / aktuellen Renten-
werts (Ost) gleichzeitig eine Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen bei den Altersteil-
renten (§ 34 Absatz 3 Nr. I2 SGB VI) und den Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit (§ 96a Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) sowie der Freibeträge bei der Einkommens-
anrechnung auf Hinterbliebenenrenten (§ 97 Absatz 2 SGB VI). 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung un d der Arbeitsentgelt-
verordnung vom 18.12.1998 (BGBl. I S. 3822); Inkraf ttreten: 01.01.1999 

Art. 1  Änderung der Sachbezugsverordnung   

Mit dieser Änderungsverordnung wird der Wert für freie Verpflegung im Jahre 1999 
einheitlich auf 361,00 DM; der Wert für Unterkünfte in den alten Bundesländern auf 
352,00 DM und in den neuen Bundesländern auf 245,00 DM festgesetzt. 

Art. 2  Änderung des § 2 Absatz 1 der Arbeitsentgeltverordnung   

Danach sind Bezüge nach § 40 Absatz 1 Satz 1 Nr. I1 EStG, soweit sie nicht ein-
malig gezahltes Arbeitsentgelt sind, Einnahmen nach § 40 Absatz 2 EStG und Bei-
träge und Zuwendungen nach § 40b EStG, die zusätzlich zu Löhnen oder Gehältern 
gewährt werden, dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt nicht hinzuzurechnen, soweit 
der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal erheben kann und er die Lohnsteuer nicht 
nach den Vorschriften der §§ 39b, 39c oder 39d EStG erhebt. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 1999 
(Sozialversicherungsrechengrößenverordnung 1999 vom  18.12.1998  BGBl. I 
S. 3823) 

 Durch die am 01.01.1999 in Kraft getretene Verordnung wurde 
•– die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versi-

cherten für das Jahr 1997 in Höhe von 52.143,00 DM und um das vorläufige 
Durchschnittsentgelt aller Versicherten für das Jahr 1999 in Höhe von 53.082,00 
DM ergänzt, 

•– die Bezugsgröße im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 1999 mit 
52.920,00 DM jährlich bzw. 4.410,00 DM monatlich bestimmt, 
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•– die Bezugsgröße (Ost) im Sinne von § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 1999 mit 
44.520,00 DM jährlich bzw. 3.710,00 DM monatlich bestimmt, 

•– die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 1999 in der Angestellten  und Arbei-
terrentenversicherung mit 102.000,00 DM jährlich bzw. 8.500,00 DM monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 124.800,00 DM jährlich 
bzw. 10.800,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI um die 
Jahresbeträge und den Zeitraum 01.01.1999 bis 31.12.1999 ergänzt, 

•– die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 1999 in der Angestellten  und 
Arbeiterrentenversicherung mit 86.400,00 DM jährlich bzw. 7.200,00 DM monat-
lich und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 105.600,00 DM jährlich 
bzw. 8.800,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB VI um die 
Jahresbeträge und den Zeitraum 01.01.1999 bis 31.12.1999 ergänzt, 

•– die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 1997 = 
1,2089 und den vorläufigen Wert für das Jahr 1999 = 1,1857 ergänzt. 

Die neuen Bezugsgrößen haben Auswirkungen auf die Hinzuverdienstgrenze bei den 
Altersvollrenten (§ 34 Absatz 3 Nr. I1 SGB VI) und der Rente wegen Erwerbsunfä-
higkeit in voller Höhe (§ 96a Absatz 2 Nr. I1 SGB VI). Die Hinzuverdienstgrenze für 
Altersvollrenten und die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit in voller Höhe beträgt 630. 
DM mtl. bei Ausübung einer Tätigkeit in den alten Bundesländern und 530. DM mtl. 
in den neuen Bundesländern. 

Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 1999 und zur Bestimmung weiterer Rech engrößen der Sozialver-
sicherung für 1999 (Beitragssatzverordnung 1999  BS V 1999) vom 18.12.1998 
(BGBl. I S. 3827) 

Durch diese Änderungsverordnung wird der Beitragssatz für das Jahr 1999 in der 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten auf 20,3 v.H. und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung auf 26,9 v.H. festgelegt und wird damit bis 
zum 31.03.1999 beibehalten.  

Verordnung zur Änderung der RV-Pauschalbeitragsvero rdnung (RV-Pauschal-
beitragsänderungsverordnung) vom 21.12.1998 ( BGBl.  I S. 3830) 

Mit Wirkung vom 01.01.1999 ist die RV-Pauschalbeitragsverordnung vom 
30.10.1991 (BGBl. I S. 2055), die bisher die Berechnung und Zahlung der Renten-
versicherungsbeiträge für die Wehr, Zivil  und Grenzschutzdienstleistenden regelte, 
dahingehend geändert worden, dass das Bundesversicherungsamt die Abrechnung 
der Rentenversicherungsbeiträge nur noch für Grenzschutzdienstleistende vornimmt. 
Zurzeit wird jedoch von der Möglichkeit, Wehrpflichtige zur Ableistung des Grund-
wehrdienstes zum Bundesgrenzschutz (Grenzschutzdienstpflicht) einzuberufen, kein 
Gebrauch gemacht. 

Verordnung über die pauschale Berechnung und die Za hlung der Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung für die Dauer eines  auf Grund gesetzlicher 
Pflicht zu leistenden Wehr  und Zivildienstes (RV-W ehr  Zivil-
dienstpauschalbeitragsverordnung) vom 21.12.1998 ( BGBl. I S. 3831)  

Mit Wirkung vom 01.01.1999 ist zur Vereinfachung des Verfahrens bei der Zahlung 
von Rentenversicherungsbeiträgen der Personenkreis der Wehr  und Zivildienstleis-
tenden aus der RV-Pauschalbeitragsverordnung herausgelöst worden. Die Berech-
nung und Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen für Wehr  und Zivildienstleis-
tende ist nunmehr in einer eigenständigen RV-Wehr-  und Zivildienstpauschalbei-
tragsverordnung geregelt.  
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Durch die Änderung entfällt die bisherige Zuständigkeit des Bundesversicherunk-
samtes für die Berechnung und Aufteilung der Beiträge. Die Beitragsberechnung wird 
künftig vom Bundesamt für Wehrverwaltung bzw. dem Bundesamt für den Zivildienst 
selbst anhand der geleisteten Diensttage vorgenommen.  

Neu aufgenommen wurde eine Regelung zur Aufteilung der Diensttage und der 
sich hieraus ergebenden Beiträge auf die einzelnen Zweige der Rentenversicherung 
anhand der Bereichsnummer in der Versicherungsnummer. 

Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und  zur Sicherung der Arbeit-
nehmerrechte vom 19.12.1998 (BGBl. I S. 3843); Inkr afttreten: 01.01.1999 

Mit dem Gesetz sollen bereits mit dem RRG 1999 für den Bereich der gesetzlichen 
Rentenversicherung beschlossene Änderungen aus sozialpolitischen Gründen korri-
giert werden. Die Korrekturen betreffen Änderungen im Vierten Buch Sozialgesetz-
buch (Art. 3) und im Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (Art. 4). Außerdem wird der 
Beitragssatz für die Zeit ab 01.04.1999 gesetzlich festgelegt (Art. 5). Folgende Maß-
nahmen sind unter anderen vorgesehen: 
•– die Erfassung scheinselbständiger Arbeitnehmer in der Sozialversicherung wird 

erleichtert 

•– arbeitnehmerähnliche Selbständige werden in der Rentenversicherung kraft Ge-
setzes  pflichtversichert  

•– durch Beiträge des Bundes für die Kindererziehung und Erstattung von Kosten 
der deutschen Einheit ohne Anrechnung auf den zusätzlichen Bundeszuschuss 
wird der Beitragssatz in der Rentenversicherung um 0,8 Prozentpunkte gesenkt 

•– die Senkung des Beitragssatzes in der Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten von derzeit 20,3 auf 19,5 Prozent und in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung von derzeit 26,9 auf 25,9 Prozent.  

Im Einzelnen sind folgende Vorschriften von besonderer Bedeutung: 

Art. 3 Nr. I1  Änderung des § 7 SGB IV  

Dem § 7 SGB IV wird ein Absatz 4 angefügt. 

Danach wird bei Personen, die erwerbsmäßig tätig sind und  

1. im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit mit Ausnahme von Familienangehörigen 
keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, 

2. regelmäßig und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind, 

3. für Beschäftigte typische Arbeitsleistungen erbringen, insbesondere Weisungen 
des Auftraggebers unterliegen und in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers 
eingegliedert sind, oder 

4. nicht aufgrund unternehmerischer Tätigkeit am Markt auftreten, vermutet, dass 
sie gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, wenn mindestens zwei der genannten 
Merkmale vorliegen. Die Vermutung kann jedoch von den Betroffenen widerlegt 
werden. 

Familienangehörige, auch wenn sie als versicherungspflichtige Arbeitnehmer im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit beschäftigt werden, sind für die Anwendung der Ver-
mutungsregelung ohne Bedeutung. Familienangehörige sind 
• der Ehegatte sowie 

• Verwandte bis zum zweiten Grade, 
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• Verschwägerte bis zum zweiten Grade, 

• Pflegekinder (§ 56 Absatz 2 Nr. I2 des Ersten Buches) des Versicherten oder 
seines Ehegatten.  

Handelsvertreter  werden von der Vermutungsregelung ausdrücklich ausgenom-
men. 

Art. 3 Nr. I2  Änderung des § 14 SGB IV  

Dem § 14 wird ein Absatz 4 angefügt. 

Danach gilt in den Fällen des § 7 Absatz 4 bei einer Beschäftigung, die nach dem 
Einkommensteuerrecht als selbständige Tätigkeit bewertet wird, als Arbeitsentgelt 
ein Einkommen in Höhe der Bezugsgröße, bei Nachweis eines niedrigeren oder hö-
heren Einkommens jedoch dieses Einkommen als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt. 
§ 165 Absatz 1 Satz 2 bis 10 SGB VI gilt entsprechend. 

Art. 4 Nr. I3  Änderung des § 2 SGB VI  

In dem § 2 wird eine Nr. I9 angefügt. 

Danach unterliegen Personen, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tä-
tigkeit mit Ausnahme von Familienangehörigen keinen versicherungspflichtigen Ar-
beitnehmer beschäftigen sowie regelmäßig und im Wesentlichen nur für einen Auf-
traggeber tätig sind (arbeitnehmerähnliche Selbständige), der Versicherungspflicht 
kraft Gesetzes. 

Art. 4 Nr. I4  Neufassung des § 56 SGB VI  Inkrafttreten 01.06.1999 

In dem § 56 wird der Absatz 1 Satz 1 neu gefasst. 

Der geänderte Satz regelt den Umfang der Kindererziehungszeiten. Die bisherige 
Fiktion ist infolge der tatsächlichen Beitragszahlung durch den Bund entbehrlich. 

Art. 4 Nr. I5  Änderung des § 162 SGB VI  

In dem § 162 wird eine Nr. I5 angefügt. 

Danach ist beitragspflichtige Einnahme bei Personen, deren Beschäftigung nach 
dem Einkommensteuerrecht als selbständige Tätigkeit bewertet wird, ein Arbeitsent-
gelt nach § 14 Absatz 4 SGB IV, mindestens jedoch ein Siebentel der Bezugsgröße. 

Art. 4 Nr. I6   Änderung des § 165 SGB VI  

In dem § 165 werden Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 ergänzt.  

Mit der Ergänzung in § 165 Absatz 1 S. 1 SGB VI wird für versicherungspflichtige 
Selbständige ein Mindestbeitrag eingeführt, wie er auch für freiwillig Versicherte gilt. 
Einerseits wird dadurch die Überprüfung von Nachweisen bei Einkommen unterhalb 
eines Siebtels der Bezugsgröße entbehrlich andererseits werden für die Aufrechter-
haltung der Anwartschaften für den Fall der Erwerbsminderung sachgerechte Min-
destvoraussetzungen vorgeschrieben. 
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Der neu eingeführte Absatz 3 enthält eine Ergänzung des Einkommensbegriffs bei 
Selbständigen, die auf Antrag versicherungspflichtig werden. Um eine einkommens-
gerechte Verbeitragung der Einkünfte zu ermöglichen, gelten als Arbeitseinkommen 
im Sinne von § 15 SGB IV auch Einnahmen, die steuerrechtlich als Einkommen aus 
abhängiger Beschäftigung behandelt werden. Von der Neuregelung betroffen sind 
insbesondere Gesellschafter-Geschäftsführer, die in der Zeit vom 01.01.1995 bis 
31.12.1998 mangels Arbeitseinkommens keinen oder nur den Regelbeitrag zahlen 
konnten.  

Art. 4 Nr. I7  Neufassung des § 177 SGB VI  Inkrafttreten 01.06.1999  

Der mit Wirkung vom 01.04.1995 durch Art. 5 des PflegeVG v. 26.05.1994 (BGBl. I 
S. 1014) aufgehobene § 177 wird neu gefasst. Danach wird bestimmt, dass der Bund 
die Beitragszahlung des Bundes für Kindererziehungszeiten übernimmt. 

Art. 4 Nr. I8    Änderung des § 231 SGB VI  

In dem § 231 wird Absatz 5 neu gefasst. 

Danach können sich arbeitnehmerähnliche Selbständige, die am 31.12.1998 nicht 
versicherungspflichtig waren und ab 01.01.1999 versicherungspflichtig werden, auf 
Antrag von der Versicherungspflicht befreien lassen, wenn sie 

• vor dem 02.01.1949 geboren sind oder 

• vor dem 10.12.1998 mit einem öffentlichen oder privaten Versicherungsunter-
nehmen einen Lebens oder Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen haben, 
der so ausgestaltet ist oder bis zum 30.06.1999 so ausgestaltet wird, dass Leis-
tungen für den Fall der Invalidität und des Erlebens des 60. oder eines höheren 
Lebensjahres sowie im Todesfall Leistungen an Hinterbliebene erbracht werden 
und 

• für die Versicherung mindestens ebensoviel Beiträge aufzuwenden sind, wie Bei-
träge zur Rentenversicherung zu zahlen wären.  

Die Zusage auf eine betriebliche Altersversorgung steht dem gleich, sofern die 
Zusage die vorgenannten Voraussetzungen in Bezug auf Leistungen und Bei-
tragsaufwand erfüllt. 

Der Antrag auf Befreiung ist bis zum 30.06.1999 zu stellen. Die Befreiung wirkt 
dann vom 01.01.1999 an. 

Art. 4 Nr. I9  Einfügung des § 279f SGB VI  Inkrafttreten 01.06.1999 

Die Vorschrift ist eine Folgevorschrift zu § 177 SGB VI. Bis zur Einführung einer indi-
viduellen Beitragszahlung des Bundes für die Kindererziehungszeiten wird für die 
Jahre 1999 und 2000 die Beitragszahlung in pauschaler Form festgelegt. Ab dem 
Jahr 2001 wird die pauschale Beitragszahlung auf der Grundlage der Veränderungs-
raten der Bruttolohn und Gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigtem Arbeit-
nehmer, des Beitragssatzes und der Anzahl der dreijährigen Kinder fortgeschrieben. 
Zugleich entfällt die bisher im Bundeszuschuss enthaltene pauschale Erstattung für 
Aufwendungen der Anrechnung von Kindererziehungszeiten. 

Art. 4 Nr. I10  Einfügung des § 279g SGB VI  Inkrafttreten 01.06.1999 

Die Vorschrift regelt, dass die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates im 
Wege einer Rechtsverordnung beginnend mit dem Jahre 2001 den Betrag zu 
bestimmen hat, der vom Bund nach dem Jahr 2000 für Kindererziehungszeiten an 
die Rentenversicherung der ArV und AV zu zahlen ist.   
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Art. 4 Nr. I11  Einfügung des § 288 SGB VI  Inkrafttreten 01.06.1999 

Die Vorschrift regelt die Verminderung des Bundeszuschusses für das Jahr 1999 um 
den Betrag von 5,4 Milliarden und für das Jahr 2000 um weitere 1,8 Milliarden. 

Art. 5 Beitragssatzgesetz 1999 ( BSG 1999) 

Danach wird der Beitragssatz in der Rentenversicherung für die Zeit vom 01. April 
1999 bis zum 31. Dezember 1999 in der Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten auf 19,5 v.H. und in der knappschaftlichen Rentenversicherung auf 25,9 v.H. 
festgesetzt. 

Art. 1 § 1 des Korrekturgesetzes (Inkrafttreten: 01.01.1999; Art. 11 Ab-
satz 1 a.a.O.) 

Durch diesen Artikel wurde die durch das RRG 1999 festgelegte völlige Neuregelung 
der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zum 01.01.2000 auf den 
01.01.2001 hinausgeschoben. Die betroffenen Vorschriften treten also erst am 
01.01.2001 in Kraft, soweit nicht bis zu diesem Zeitpunkt durch ein Gesetz im Rah-
men einer geplanten Strukturreform der Rentenversicherung etwas anderes geregelt 
ist. 

Unter anderen treten folgende Vorschriften, die in Zusammenhang mit der Neure-
gelung der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit stehen, erst zum 
01.01.2001 in Kraft: 

 § 43 SGB VI in der Fassung des RRG 1999: 

Bei einem Rentenbeginn vor dem 01.01.2001 kommt es für die Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit weiterhin auf das Vorliegen von Berufs  und Erwerbsun-
fähigkeit an. 
• § 94 SGB VI in der Fassung des RRG 1999: 

Die Regelung betrifft Fälle, in denen es bei Rentenbeginn zu einem Zusammentref-
fen von Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung mit Arbeitsentgelt oh-
ne Arbeitsleistung oder mit Vorruhestandsgeld kommt. Bei einem Rentenbeginn vor 
dem 01.01.2001 verbleibt es dabei, dass § 94 SGB VI in der Fassung des RRG 1992 
anzuwenden ist. 
• § 95 SGB VI in der Fassung des RRG 1999 

Die Regelung betrifft die Einkommensanrechnung auf die Renten wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit. Bei einem Rentenbeginn vor dem 01.01.2001 verbleibt es da-
bei, dass die Hinzuverdienstgrenzen des § 96a SGB VI zu beachten sind, soweit dies 
nicht durch § 302b Absatz 1 und 3 SGB VI in der Fassung des RRG 1999 ausge-
schlossen wird. 
• § 102 Absatz 2 SGB VI in der Fassung des RRG 1999 

Diese Regelung, nach der die Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nur noch 
unbefristet zu zahlen ist, wenn die Behebung der Erwerbsminderung unwahrschein-
lich ist, also die Rente regelmäßig zu befristen ist findet erst bei einem Rentenbeginn 
nach dem 31.12.2001 Anwendung. 
• § 116 Absatz 1 SGB VI in der Fassung des RRG 1999 

Für die Zeit bis 31.12.2000 gilt bei Zahlung von Übergangsgeld, Verletztengeld oder 
Versorgungskrankengeld weiterhin der Rentenausschluss. 
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Nicht erfasst vom Korrekturgesetz wird § 96a Absatz 3 und 4 SGB VI. Dies bedeu-
tet, dass bei einem Rentenbeginn ab dem 01.01.1999 für die Hinzuverdienstgrenzen 
bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit die von § 96a Absatz 3 und 3 SGB 
VI erfassten Sozialleistungen dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen gleichste-
hen. 

Art. 1 § 1 und durch Art. 1 § 2 Nr. I3 (Inkrafttreten: 01.01.2001; Art. 11 
Absatz 

Des Weiteren werden durch Art. 1 § 1 und durch Art. 1 § 2 Nr. I3 (Inkrafttreten: 
01.01.2001; Art. 11 Absatz 4) die durch das RRG 1999 eingeführten Neuregelungen 
zur Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige bis zum 
31.12.2000 ausgesetzt. 

Die Altersgrenze für diese Altersrente wird nunmehr erst vom Jahr 2001 (bisher: 
2000) an stufenweise vom 60. Lebensjahr auf das 63. Lebensjahr angehoben. Damit 
sind von der Anhebung der Altersgrenze zuerst die Versicherten betroffen, die im Ja-
nuar 1941 (bisher: Januar 1940) geboren sind. 

Die Vertrauensschutzregelungen hinsichtlich der Anhebung der Altersgrenze blei-
ben im wesentlichen unverändert. Lediglich bestimmte Stichtage werden verändert. 
So wird die Altersgrenze von 60 Jahren für Versicherte nicht angehoben, die bis zum 
10.12.1943 (bisher: 10.10.1942) geboren sind und am 10.12.1998 (bisher: 
10.10.1997) schwerbehindert, berufsunfähig oder erwerbsunfähig waren. 

Das „Korrekturgesetz“ enthält darüber hinaus die Regelung, dass Versicherte, die 
vor dem 01.01.1946 (bisher: vor dem 01.01.1943) geboren sind, die Altersrente für 
Schwerbehinderte weiterhin bei Erfüllung der nach bisher geltendem Recht erforder-
lichen Anspruchsvoraussetzungen erhalten können. Damit ist sichergestellt, dass 
Versicherte, die vor dem 01.01.1946 geboren sind, auch dann einen Anspruch auf 
eine Altersrente wegen Schwerbehinderung haben, wenn sie zwar nicht schwerbe-
hindert, aber berufs- oder erwerbsunfähig im Sinne der Rentenversicherung sind. 

Des Weiteren werden durch Art. 1 § 1 die Vorschriften zum Demographiefaktor 
(§§ 68, 63 Absatz 7 und 255a SGB VI in der Fassung des RRG 1999) ausgesetzt; 
sie werden erst am 01.01.2001 (und nicht schon zum 01.01.1999) in Kraft treten, es 
sei denn, bis zu diesem Zeitpunkt wird durch ein Gesetz im Rahmen einer geplanten 
Strukturreform der Rentenversicherung etwas anderes geregelt. Die Einführung die-
ses Faktors, der bei der Bestimmung des aktuellen Rentenwerts zum 01.07. eines 
jeden Kalenderjahres zusätzlich anzuwenden gewesen wäre, sollte die durchschnitt-
liche Lebenserwartung der 65jährigen berücksichtigen und zu einer Absenkung des 
Rentenniveaus von bisher rd. 70% auf 64% führen. Ebenfalls bis zum 31.12.2000 
ausgesetzt worden sind die mit dem RRG 1999 vorgesehenen Änderungen 

• bei den Rentenartfaktoren wegen Einführung der Rente wegen voller oder teil-
weiser Erwerbsminderung  

• bei dem Zugangsfaktor (Rentenabschläge bei Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit, Erziehungsrenten und Hinterbliebenenrenten durch Minderung 
des Zugangsfaktors) 

• bei dem Umfang der Zurechnungszeiten (Anhebung der berücksichtigungsfähi-
gen Monate nach dem 55. Lebensjahr von 1/3 auf 2/3 bis zum 60. Lebensjahr 
wegen des gleichzeitig verminderten Zugangsfaktors). 
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Auch diese Regelungen werden erst am 01.01.2001 in Kraft treten, es sei denn, es 
wird zuvor durch ein Gesetz im Rahmen einer geplanten Strukturreform der Renten-
versicherung etwas anderes geregelt.  

Versorgungsausgleich 

Ergänzung der Rechengrößen zur Durchführung des Ver sorgungsausgleichs in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, Verordnung zur  Bestimmung der Bei-
tragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung f ür 1998 und zur Bestim-
mung weiterer Rechengrößen der Sozialversicherung f ür 1998 (Bei-
tragssatzverordnung 1998  BSV 1998) vom 19.12.1997 (BGBl. I, S. 3219) und 
Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 1998 ( Rentenanpassungsver-
ordnung 1998  RAV 1998) vom 20.05.1998 (BGBl. I, S.  1166) 

Nach §§ 188, 281b SGB VI gab der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in 
der Beitragssatzverordnung 1998 die für das Jahr 1998 maßgebenden Umrech-
nungsfaktoren für die Ermittlung der für Entgeltpunkte zu zahlenden Beiträge sowie 
für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge/für die Ermittlung von Entgeltpunkten, 
die gezahlten Beiträgen entsprechen sowie von Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten 
Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 281a Absatz 3 SGB VI), bekannt. Diese in 
§ 4 der Beitragssatzverordnung für 1998 genannten Umrechnungsfaktoren basieren 
auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts (§ 70 Absatz 1 Satz 2 SGB 
VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 1998. In § 5 der Rente-
nanpassungsverordnung wurden die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wer-
tes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a 
VAÜG bei einer Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit nach dem 
30. 06. 98 

• bei einem Ehezeitende in der Zeit 

vom 01. Juli 1990 bis zum 31. Dezember 1990 

vom 01. Januar 1991 bis zum 30. Juni 1991 

vom 01. Juli 1991 bis zum 31. Dezember 1991 

vom 01. Januar 1992 bis zum 30. Juni 1992 

vom 01. Juli 1992 bis zum 31. Dezember 1992 

vom 01. Januar 1993 bis zum 30. Juni 1993 

vom 01. Juli 1993 bis zum 31. Dezember 1993 

vom 01. Januar  1994  bis zum 30. Juni 1994 

vom 01. Juli 1994 bis zum 31. Dezember 1994 

vom 01. Januar 1995 bis zum 30. Juni 1995 

vom 01. Juli 1995 bis zum 31. Dezember 1995 

vom 01. Januar 1996 bis zum 30. Juni 1996 

vom 01. Juli 1996 bis zum 30. Juni 1997 

vom 01. Juli 1997 bis zum 30. Juni 1998 

veröffentlicht. 
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Gesetzesänderungen 1999 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz zur Öffnung der Sozial und Steuerverwaltung für den Euro (Zweites Eu-
ro-Einführungsgesetz) vom 24.03.1999 (BGBl. I S. 38 5) 

Durch Art. 1 Nr. I2 des Zweiten Euro-Einführungsgesetzes wurde unter anderem ge-
regelt, dass in Euro erzielte Einkünfte in DM umzurechnen sind, wenn bestimmte in 
DM festgeschriebene Grenzwerte, wie zum Beispiel die Hinzuverdienstgrenzen, ein-
zuhalten sind. 

Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftig ungsverhältnisse vom 
24.03.1999 (BGBl. I S. 388) 

Durch Art. 1 Nr. I1 wird im Rahmen einer redaktionellen Änderung die in § 7 Absatz 
1a SGB IV angeführte entgeltliche Geringfügigkeitsgrenze von „ein Siebtel der mo-
natlichen Bezugsgröße (§ 18)“ durch die Wörter „630 Deutsche Mark“ ersetzt.  

Der in § 7 Absatz 4 SGB IV enthaltenen Vermutungsregelung für das Bestehen 
einer abhängigen Beschäftigung wird ein fünfter Satz angefügt, wonach für das erste 
Kriterium (keine Beschäftigung versicherungspflichtiger Arbeitnehmer) geringfügig 
Beschäftigte, die nach § 5 Absatz 2 Satz 2 SGB VI auf die Versicherungsfreiheit ver-
zichtet haben, nicht als versicherungspflichtige Arbeitnehmer gelten. 

Durch Art. 1 Nr. I2 wird der Absatz 1 neu gefasst, wobei die entgeltliche Geringfü-
gigkeitsgrenze für die alten und neuen Bundesländer einheitlich auf monatlich 630,00 
DM festgeschrieben wird. Darüber hinaus entfällt die bisherige Regelung, wonach 
Beschäftigungen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 15 Stunden 
auch dann noch versicherungsfrei bleiben, wenn das monatliche Arbeitsentgelt ein 
Sechstel des Gesamteinkommens übersteigt. 

Der Absatz 2 wird in Satz 2 dahingehend geändert, dass anders als bisher nicht 
nur mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen, sondern auch geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen und nicht geringfügige Beschäftigungen zusammengerech-
net werden. Dies gilt entsprechend soweit anstelle einer Beschäftigung eine selb-
ständige Tätigkeit ausgeübt wird. Danach sind nunmehr auch rentenversicherungs-
pflichtige selbständige Tätigkeiten, die zumindest dem Grunde nach von der Renten-
versicherungspflicht erfasst werden, grundsätzlich zusammenzurechnen. Eine Zu-
sammenrechnung mit einer abhängigen Beschäftigung findet nicht statt. 

Nach der Ergänzung des Absatzes 3 (Satz 2) erfolgt in der Arbeitslosenversiche-
rung hingegen keine Zusammenrechnung von geringfügig entlohnten Beschäftigun-
gen mit nicht geringfügigen Beschäftigungen. 

Durch Art. 4 Nr. I3 wird § 5 Absatz 2 Satz 1 SGB VI dahingehend ergänzt, dass 
eine Zusammenrechnung einer geringfügig entlohnten Beschäftigung oder Tätigkeit 
mit einer nicht geringfügigen Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne des § 8 Absatz 2 
SGB IV nur dann erfolgen kann, wenn diese versicherungspflichtig ist.  

Nach Satz 1 wird ein neuer Satz 2 eingefügt, wonach geringfügig entlohnte Be-
schäftigte durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber auf die Versiche-
rungsfreiheit verzichten können, der Verzicht jedoch nur für die Zukunft, bei mehre-
ren geringfügigen Beschäftigungen nur einheitlich und für die Dauer der Beschäfti-
gungen bindend erklärt werden kann.  
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Im neuen Satz 4 und in Absatz 3 Nr. I2 werden im Rahmen einer redaktionellen 
Änderung die angeführte entgeltliche Geringfügigkeitsgrenze von „ein Siebtel der 
monatlichen Bezugsgröße“ durch die nunmehr festgeschriebene Entgeltgrenze er-
setzt. 

Durch Art. 4 Nr. I6 wurde § 44 Absatz 2 SGB VI geändert. Für die Feststellung der 
Erwerbsunfähigkeit gilt für die Zeit ab 01.04.1999 anstelle des bisherigen dynami-
schen Grenzbetrages von einem Siebtel der monatlichen Bezugsgröße einheitlich für 
das gesamte Bundesgebiet der feste Wert von 630,00 DM monatlich. 

Durch Art. 4 Nr. I4 und 12 wurden §§ 34, 96a SGB VI geändert. Danach sind die 
Hinzuverdienstgrenzen für eine vorzeitige Altersrente in voller Höhe und für eine 
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit mit Wirkung ab 01.04.1999 bundeseinheitlich auf 
630,00 DM monatlich festgeschrieben worden. 

Durch Art. 4 Nr. I8 ist § 52 SGB VI ein Absatz 2 angefügt worden. Mit Wirkung 
vom 01.04.1999 werden danach aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten für Arbeits-
entgelt aus geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung für die Wartezeit (§ 50 
SGB VI) Wartezeitmonate ermittelt, soweit die Beschäftigungszeit nicht ohnehin für 
die Wartezeit zu berücksichtigen ist. 

Durch Art. 4 Nr. I9 ist § 66 SGB VI mit Wirkung vom 01.04.1999 (Art. 19) um eine 
Nr. I6 ergänzt worden. Danach zählt auch der Zuschlag an Entgeltpunkten für Ar-
beitsentgelt aus geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung zur Summe aller 
Entgeltpunkte, die vervielfältigt mit dem Zugangsfaktor zu den für die Ermittlung des 
Monatsbetrags der Rente maßgebenden persönlichen Entgeltpunkten wird. 

Durch Art. 4 Nr. I10 sind in § 71 Absatz 3 S. 2 SGB VI mit Wirkung vom 
01.04.1999 (Art. 19) die Wörter „oder nur unter Berücksichtigung des Gesamtein-
kommens geringfügig“ gestrichen worden. Berücksichtigungszeiten, in denen eine 
selbständige Tätigkeit ausgeübt wurde, die mehr als nur geringfügig war, und für die 
Pflichtbeiträge gezahlt wurden, bekommen dadurch  anders als bisher  künftig nur 
dann für die Ermittlung des Gesamtleistungswertes Entgeltpunkte zugeordnet, wenn 
die selbständige Tätigkeit für sich allein bereits mehr als nur geringfügig war. Eine 
selbständige Tätigkeit kann nicht mehr deshalb mehr als nur geringfügig sein, weil 
sich deren Geringfügigkeit nur unter Berücksichtigung des Gesamteinkommens er-
gab. Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zur Neuordnung der geringfügig 
entlohnten Beschäftigungen und Tätigkeiten. 

Durch Art. 4 Nr. I11 ist mit Wirkung ab 01.04.1999 ein § 76b in das SGB VI einge-
fügt worden. Danach sind Zuschläge an Entgeltpunkten zu ermitteln für ein Arbeits-
entgelt aus geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung, für das der Arbeitgeber 
einen Beitragsanteil von 12% (Art. 4 Nr. I25 = § 172 Absatz 3 SGB VI) getragen hat. 
Zu ermitteln sind diese Entgeltpunkte Kalenderjahr für Kalenderjahr, indem das (ge-
ringfügige) Arbeitsentgelt durch das Durchschnittsentgelt (ggf. das vorläufige Durch-
schnittsentgelt) desselben Kalenderjahres geteilt und dann mit der dem Beitragsan-
teil des Arbeitgebers entsprechenden Zahl (derzeit: 12) vervielfältigt und schließlich 
durch die Zahl geteilt wird, die dem jeweiligen Beitragssatz für eine versicherungs-
pflichtige Beschäftigung entspricht. 

Beispiel: 

Arbeitsentgelt aus geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung 

01.04.  31.12.1999 5.670,00 DM 
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5.670,00 DM : 53.082,00 DM = 0,1068 

0,1068  x  12  :  19,5              = 0,0657 Entgeltpunkte 

Durch Art. 4 Nr. I19 wurde durch die Änderung des § 165 Absatz 1 Satz 1 SGB VI 
die bisherige Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für versicherungspflichtige Selb-
ständige von einem Siebtel der Bezugsgröße für die Zeit ab 01.04.1999 auf den fes-
ten  bundeseinheitlichen  Wert in Höhe von 630,00 DM/Monat festgesetzt. 

Durch Art. 4 Nr. I21 wurde mit der Neufassung des § 167 SGB VI auch für die 
freiwillig Versicherten für die Zeit ab 01.04.1999 die Mindestbeitragsbemessungs-
grundlage auf den Wert von 630,00 DM/Monat festgesetzt.  

Durch Art. 4 Nr. I30 entfällt durch die Neufassung des § 279b SGB VI für die Zeit 
ab 01.04.1999 der bisherige günstigere Mindestbeitrag (Ost), auf der Grundlage von 
einem Siebtel der Bezugsgröße (Ost). Die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für 
freiwillig Versicherte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsgebiet haben und 
die Anwartschaft auf Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhalten wollen, 
orientiert sich nunmehr an § 167 SGB VI (630,00 DM/Monat).  

Durch Art. 4 Nr. I32 wurde § 302a Absatz 2 SGB VI geändert. Die Hinzuverdienst-
grenze für die aus dem Beitrittsgebiet überführten Invalidenrenten beträgt anstelle 
des bisherigen dynamischen Betrages von einem Siebtel der monatlichen Bezugs-
größe (im Beitrittsgebiet am 31.03.1999 = monatlich 530,00 DM) ab 01.04.1999 ein-
heitlich für das gesamte Bundesgebiet monatlich 630,00 DM. 

Durch Art. 14 Nr. I3 ist der Personenkreis der geringfügig Beschäftigten durch die 
Änderung des § 13 DEÜV in das bestehende Meldeverfahren für versicherungspflich-
tig Beschäftigte einbezogen worden. Dies bedeutet, dass für geringfügig entlohnte 
Beschäftigte künftig nicht nur An und Abmeldungen, sondern auch alle anderen Mel-
dungen wie Unterbrechungsmeldungen und Jahresmeldungen zu erstatten sind. Die 
Meldungen müssen auch das erzielte Arbeitsentgelt enthalten. Kurzfristig Beschäftig-
te sind hingegen nur an und abzumelden.  

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 28.0 4.1999  1 BvL 11/94 
unter andere BGBl. I S. 944 

 Das BVerfG hat  

• § 7 Absatz 1 S. 1 (in Verbindung mit Anlage 6) des AAÜG in der Fassung des 
RÜG vom 25.07.1991 (BGBl. I S. 1606) und des RÜG-ÄndG vom 18.12.1991 
(BGBl. I S. 2207) mit Art. 3 Absatz 1 und Art. 14 Absatz 1 GG für unvereinbar und 
nichtig erklärt, soweit für die Rentenberechnung das zugrunde zu legende Arbeits-
entgelt oder Arbeitseinkommen unter das jeweilige Durchschnittsentgelt abgesenkt 
wird 

• § 10 Absatz 2 S. 1 Nr. I1 AAÜG in der Fassung des RÜG vom 25.07.1991 
(BGBl. I S. 1606, 1677) mit Art. 14 GG für unvereinbar und nichtig erklärt. 
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Die Nichtigkeitserklärung hat die Normen aus der Rechtsordnung eliminiert; auch 
ohne gesetzliche Neuregelung erteilen die Sonderversorgungsträger nunmehr Ent-
geltbescheide, in denen das tatsächlich erzielte Entgelt maximal auf 100% (= Durch-
schnittsentgelt) begrenzt wird. Mit diesen Entgelten werden Renten berechnet / neu 
berechnet, soweit nicht die weiteren Entscheidungen des BVerfG vom 28.04.1999 
zur Unvereinbarkeit der §§ 6 Absatz 2, Absatz 3 Nr. I7 AAÜG (siehe BGBl. I S. 1060) 
und § 307b Absatz 1 SGB VI (siehe BGBl. I S. 1092) mit dem GG dem entgegenste-
hen. 

Die im Rahmen der vorläufigen Zahlbetragsbegrenzungen des § 10 Absatz 2 S. 1 
Nr. I1 AAÜG a.a.O. ab 01.08.1991 bzw. 01.12.1991 vorenthaltenen Beträge werden 
den Berechtigten von dem Träger nachgezahlt, der die (begrenzte) Leistung am 
31.12.1991 erbracht hat. Nachzahlungen sind rückwirkend ab 01.08.1991 bzw. 
01.12.1991 nur dann zu leisten, wenn am 28.04.1999 noch keine bindende Ent-
scheidung vorlag; andernfalls sind Nachzahlungen erst ab 01.05.1999 zu erbringen, 
wenn die lfd. Rente den auf 802,00 DM vorläufig begrenzten Betrag inzwischen noch 
nicht überschritten hat. 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 28.0 4.1999 1 BvL 32/95 
und 1 BvR 2105/95 (BGBl. I S. 1060) 

Das BVerfG hat § 10 Absatz 1 S. 2 des AAÜG in der Fassung des Rü-ErgG vom 
25.06.1993 (BGBl. I S. 1038) als mit Art. 14 GG unvereinbar und nichtig erklärt.  

Die Nichtigkeitserklärung hat die Norm aus der Rechtsordnung eliminiert; die im 
Rahmen der vorläufigen Zahlbetragsbegrenzungen des § 10 Absatz 1 S. 2 AAÜG 
a.a.O. ab 01.08.1991 vorenthaltenen Beträge sind den Berechtigten nachgezahlt 
worden. Nachzahlungen waren rückwirkend ab 01.08.1991 nur dann zu leisten, wenn 
am 28.04.1999 noch keine bindende Entscheidung vorlag; andernfalls waren Nach-
zahlungen erst ab 01.05.1999 zu erbringen, wenn die lfd. Rente den für Versicher-
tenrenten auf 2.700,00 DM und für Witwen /Witwerrenten auf 1.620,00 DM vorläufig 
begrenzten Betrag inzwischen noch nicht überschritten hatte.  

Andererseits hat das BVerfG in seinem oben angeführten Urteil verfassungsrecht-
lich nicht beanstandet, dass die in der ehemaligen DDR bestehenden Zusatz und 
Sonderversorgungssysteme geschlossen und die darin erworbenen Ansprüche und 
Anwartschaften in die gesetzliche RV überführt wurden. Allerdings sei die Vorschrift 
des Einigungsvertrages über die Zahlbetragsgarantie verfassungskonform dahin 
auszulegen, dass der hier garantierte Zahlbetrag (aus Zusatzversorgung und Sozial-
versicherungspflichtrente oder allein aus der Sonderversorgung am 01.07.1990) für 
Bestandsrentner ab 01.01.1992 an die Lohn und Einkommensentwicklung anzupas-
sen sei. Nach der Entscheidung des BSG vom 03.08.1999  B 4 RA 24/98 R ist in ver-
fassungskonformer Auslegung der oben angeführten Entscheidung des BVerfG der 
Wert des Gesamtanspruchs aus Sozialpflichtrenten und Zusatzversorgung bzw. al-
lein aus Sonderversorgung, den dieser im Juli 1990 hatte, gem. §§ 63 Absatz 7, 68 
SGB VI seit dem 01.07.1992 zum 01.07. eines jeden Jahres mit dem Anpassungs-
faktor für die Anhebung des aktuellen Rentenwertes zu dynamisieren. Die BfA hat 
unverzüglich die Voraussetzungen für die Erteilung solcher „Dynamisierungsbe-
scheide“ getroffen und diese teils von Amts wegen, teils auf Antrag der Berechtigten 
erteilt. 
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 28.0 4.1999 1 BvL 22/95 
und 1 BvL 34/95 (BGBl. I S. 1060) 

Das BVerfG hat § 6 Absatz 2 (in Verbindung mit den Anlagen 4, 5 und 6) und § 6 
Absatz 3 Nr. I7 des AAÜG in der Fassung des Rü-ErgG vom 25.06.1993 (BGBl. I 
S. 1038) für Zeiten ab dem 01.07.1993 mit Art. 3 Absatz 1 und Art. 14 Absatz 1 GG 
unvereinbar erklärt und den Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 30.06.2001 eine ver-
fassungsgemäße Regelung zu treffen. 

Die Norm, die in der Fassung des Rü-ErgG bis zum 31.12.1996 gegolten hat, ist 
„nur“ mit der Verfassung für unvereinbar und nicht für nichtig erklärt worden, weil 
dem Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten für eine verfassungsgemäße Neure-
gelung offen stehen. Weil die für verfassungswidrig erklärte Norm von der Verwal-
tung und den Gerichten nicht mehr angewandt werden darf (Anwendungssperre), 
sieht sich die BfA daran gehindert, Renten mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.01.1997 (neu) zu berechnen, wenn ihnen nach § 6 AAÜG in der Fassung bis zum 
31.12.1996 begrenzte AAÜG  Entgelte zugrunde zu legen wären.  

Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 1999 ( Rentenanpassungsver-
ordnung 1999  RAV 1999) vom 27.05.1999 (BGBl. I S. 1078) 

Durch § 1 der am 01.07.1999 in Kraft getretenen (auf der Ermächtigung in den §§ 69 
Absatz 1, 255 b Absatz 1 SGB VI beruhenden) Verordnung ist der vom 01.07.1999 
an geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI mit 48,29 DM und der ebenfalls 
vom 01.07.1999 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255a SGB VI mit 42,01 
DM bestimmt worden. Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 47,65 DM 
auf 48,29 DM bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn 
vor dem 01.07.1999 um 1,34 %, während Zugangsrenten ab 01.07.1999 sogleich mit 
dem aktuellen Rentenwert in Höhe von 48,29 DM zu berechnen waren. Auf welchen 
Vomhundertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hängt davon ab, welcher Kran-
kenkasse der Rentner angehört, weil seit dem 01.07.1997 bei der Krankenversiche-
rung der Rentner ein individueller Beitrag erhoben wird. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 40,87 DM auf 42,01 DM 
bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten (Ost) mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.07.1999 um 2,79 %, während Zugangsrenten (Ost) ab 01.07.1999 sogleich mit 
dem neuen aktuellen Rentenwert (Ost) zu berechnen waren. Auf welchen Vomhun-
dertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hängt davon ab, welcher Krankenkasse 
der Rentner angehört, weil seit dem 01.07.1997 bei der Krankenversicherung der 
Rentner ein individueller Beitrag erhoben wird. 

Wenn die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde 
liegen, ab 01.07.1999 nicht generell um den genannten Vomhundertsatz höhere 
Renten gebracht hat, liegt dies einerseits  nach wie vor  daran, dass diese Renten 
teilweise weiterhin nicht dynamische Auffüllbeträge (§ 315a SGB VI) oder Rentenzu-
schläge (§ 319a SGB VI) und/oder Auffüllbeträge (§ 319b SGB VI) enthalten und an-
dererseits an der individuellen Eigenbeteiligung des Rentners an seiner Krankenver-
sicherung. 

Im Übrigen bewirkt die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts / aktuellen Renten-
werts (Ost) gleichzeitig eine Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen bei den Altersteil-
renten (§ 34 Absatz 3 Nr. I2 SGB VI) und den Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit (§ 96a Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) sowie der Freibeträge bei der Einkommens-
anrechnung auf Hinterbliebenenrenten (§ 97 Absatz 2 SGB VI). 
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Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 28.0 4.1999 1 BvL 1926/96 
und 1 BvR 485/97 (BGBl. I S. 1092) 

 Das BVerfG hat  
• § 6 Absatz 1 S. 1 (in Verbindung mit der Anlage 3) des AAÜG in der Fassung 

des RÜG vom 25.07.1991 (BGBl. I S. 1606, 1677) für mit dem Grundgesetz 
„nach Maßgabe der Gründe“ vereinbar erklärt (die Entscheidung des Gesetzge-
bers, Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz und Sonderversorgungssyste-
men der DDR in die gesetzliche RV zu überführen und dabei in der DDR erzielte 
Verdienste lediglich bis zur Beitragsbemessungsgrenze zu berücksichtigen ist 
mit dem GG vereinbar) 

• § 307b Absatz 1 SGB VI in der Fassung des RÜG vom 25.07.1991 (BGBl. I 
S. 1606) insoweit mit Art. 3 Absatz 1 GG für unvereinbar erklärt, als danach für 
die Neuberechnung von Bestandsrenten aus Zusatz  und Sonderversorgungs-
systemen der DDR die während der gesamten Versicherungszeit bezogenen tat-
sächlichen Arbeitsentgelte oder Arbeitseinkommen zugrunde gelegt werden, 
während für die sonstigen Bestandsrentner im Beitrittsgebiet nach § 307a Absatz 
2 S. 1 SGB VI ein 20JahresZeitraum maßgeblich ist. Der Gesetzgeber ist ver-
pflichtet worden, bis zum 30.06.2001 eine verfassungsgemäße Regelung zu tref-
fen. 

Da § 307b SGB VI „nur“ mit der Verfassung für unvereinbar und nicht für nichtig er-
klärt wurde, weil dem Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten für eine verfas-
sungsgemäße Neuregelung offen stehen, darf diese für verfassungswidrig erklärte 
Norm von der Verwaltung und den Gerichten nicht mehr angewandt werden (Anwen-
dungssperre). Die BfA sieht sich deshalb daran gehindert, nach § 307b Absatz 1 
SGB VI berechnete Renten bei Vorliegen eines Neufeststellungsgrundes erneut 
(neu) zu berechnen.  

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2000 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2000) v om 29.11.1999 (BGBl. I 
S. 2375) 

 Durch die am 01.01.2000 in Kraft getretene Verordnung wurde 
•– die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versi-

cherten für das Jahr 1998 in Höhe von 52.925,00 DM ergänzt, 

•– die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicher-
ten für das Jahr 2000 in Höhe von 54.513,00 DM ergänzt, 

•– die Bezugsgröße im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2000 mit 
53.760,00 DM jährlich bzw. 4.480,00 DM monatlich bestimmt, 

•– die Bezugsgröße (Ost) im Sinne von § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 2000 mit 
43.680,00 DM jährlich bzw. 3.640,00 DM monatlich bestimmt, 

•– die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2000 in der Angestellten  und Arbei-
terrentenversicherung mit 103.200,00 DM jährlich bzw. 8.600,00 DM monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 127.200,00 DM jährlich 
bzw. 10.600,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI um die 
Jahresbeträge und den Zeitraum 01.01.2000 bis 31.12.2000 ergänzt, 

•– die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2000 in der Angestellten  und 
Arbeiterrentenversicherung mit 85.200,00 DM jährlich bzw. 7.100,00 DM monat-
lich und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 104.400,00 DM jährlich 
bzw. 8.700,00 DM monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB VI um die 
Jahresbeträge und den Zeitraum 01.01.2000 bis 31.12.2000 ergänzt, 
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•– die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 1998 = 
1,2113 und den vorläufigen Wert für das Jahr 2000 = 1,2160 ergänzt. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung vo m 20.12.1999 (BGBl. I 
S. 2482) 

Mit dieser Änderungsverordnung wird in der Sachbezugsverordnung der Wert für 
freie Verpflegung im Jahr 2000 einheitlich auf 366,00 DM; der Wert für Unterkünfte in 
den alten Bundesländern auf 355,00 DM und in den neuen Bundesländern auf 
260,00 DM festgesetzt. 

Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit vom 2 0.12.1999 (BGBl. I S. 2494) 

Durch Art. 2 Nr. I1 wird §163 Absatz 5 neu gefasst. In den Sätzen 1 und 2 werden 
die Wörter „Vollzeitarbeitsentgelt (s)“ und „Vollzeitarbeit“ durch die Wörter „bisherigen 
Arbeitsentgelt (s)“ und „bisherige Arbeitszeit“ ersetzt. Diese Änderung korrespondiert 
mit der Änderung des AtG. Ab 01.01.2000 stellt das AtG nicht mehr auf die tariflich 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, sondern auf die individuelle bisherige wö-
chentliche Arbeitszeit ab. Damit ist auch für Teilzeitbeschäftigte die Vereinbarung 
von Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes möglich geworden. Satz 3 wird 
so gefasst, dass Personen, die Krankentagegeld von einem privaten Krankenversi-
cherungsunternehmen beziehen und der Versicherungspflicht nach § 4 Absatz 3 
Satz 1 Nr. I2 SGB VI unterliegen, den Personen, die Krankengeld nach dem SGB V 
beziehen, gleichstehen. Auch für privat Krankenversicherte ist nun im Krankheitsfall 
die Zahlung von Beiträgen für den Unterschiedsbetrag nach Ablauf der Entgeltfort-
zahlung möglich.  

Durch Art. 2 Nr. I2 wird dem § 229 SGB VI ein Absatz 5 angefügt, wonach befristet 
bis zum 30.06.2000 für bereits vor dem 01.01.2000 privat krankenversicherte Al-
tersteilzeitbeschäftigte die Versicherungspflicht nach § 4 Absatz 3 S. 1 Nr. I2 SGB VI 
rückwirkend beantragt werden kann.  

Durch Art. 2 Nr. I3 des Gesetzes zur Fortentwicklung der Altersteilzeit wurde zum 
einen klargestellt, dass Altersteilzeitarbeit als Anspruchsvoraussetzung für die Alters-
rente nach Altersteilzeitarbeit nur vorliegt, wenn eine Altersteilzeitarbeit ausgeübt 
worden ist, die die Voraussetzungen nach dem Altersteilzeitgesetz erfüllt. Zum ande-
ren ist für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse mit unterschiedlicher Arbeitszeitverteilung 
(sog. „Blockmodelle“) verdeutlicht worden, dass der Anspruch auf die Altersrente 
nach Altersteilzeitarbeit nur entstehen kann, wenn für mindestens 24 Kalendermona-
te die Arbeitszeit tatsächlich vermindert worden ist. Die Ableistung der sog. „Voller-
werbsphase“ allein führt danach nicht zur Begründung eines Anspruchs auf die Al-
tersrente nach Altersteilzeitarbeit. 

Gesetz zur Sanierung des Bundeshaushalts (Haushalts sanierungsgesetz   
HSanG) vom 22.12.1999 (BGBl. I S. 2534) 

Durch Art. 11 Nr. I2 des Haushaltssanierungsgesetzes wurde geregelt, dass ein ab-
zuleistender Zivildienst zukünftig nur noch 11 statt wie bisher 13 Monate zu absolvie-
ren ist. Dies führt dazu, dass sich auch der Verlängerungszeitraum bei Waisenrenten 
nach § 48 Absatz 5 SGB VI entsprechend verkürzt. 

Durch Art. 22 Nr. I2 wird § 166 Absatz 1 Nr. I1 und Nr. I2a geändert. Dadurch wird 
die Beitragsbemessungsgrundlage für Wehr und Zivildienstleistende von 80 v.H. auf 
60 v.H. abgesenkt und für Bezieher von Arbeitslosenhilfe als beitragspflichtige Ein-
nahme die gezahlte Arbeitslosenhilfe bestimmt. 
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Durch Art. 22 Nr. I5 wird mit Wirkung zum 01.01.2000 (Art. 27 Absatz 1) ein 
§ 255c in das SGB VI eingefügt. Danach wird sich der aktuelle Rentenwert und der 
aktuelle Rentenwert  Ost  abweichend von den §§ 68, 255a Absatz 2 SGB VI zum 
01.07.2000 und zum 01.07.2001 jeweils in dem Verhältnis ändern, in dem der Preis-
index für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte im Bundesgebiet des jeweils 
vergangenen Kalenderjahres von dem Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte im Bundesgebiet im jeweils Vorvergangenen Kalenderjahr abweicht. Da-
mit wird es zum 01.07.2000 und zum 01.07.2001 keine an der Nettolohnentwicklung 
orientierte Rentenanpassung geben, sondern einen „Inflationsausgleich“, der sowohl 
für die Veränderung des aktuellen Rentenwerts als auch für die Veränderung des ak-
tuellen Rentenwerts  Ost  Gültigkeit haben wird. 

Durch die Einfügung des § 276a SGB VI durch Art. 22 Nr. I6 ist für Arbeitslosenhil-
feempfänger die Möglichkeit der Zahlung von zusätzlichen Beiträgen bis zur Höhe 
von 80 v.H. des der Arbeitslosenhilfe zugrunde liegenden Arbeitsentgelts geschaffen 
worden. 

Die Neufassung des § 287 SGB VI durch Art. 22 Nr. I7 beinhaltet Vorgaben für die 
Festlegung des Beitragssatzes in den Jahren 2000 bis 2003 

§ 287a SGB VI, der durch Art. 22 Nr. I8 neu gefasst wurde, beinhaltet die Verord-
nungsermächtigung für die Beitragssätze in der Rentenversicherung für die Zeit vom 
01.01.2000 bis 31.12.2003. 

Als Art. 26 des oben angeführten Gesetzes wurde das Gesetz zur Bestimmung 
der Beitragssätze und zur Bestimmung der Umrechnungsfaktoren für den Versor-
gungsausgleich in der gesetzlichen Rentenversicherung für 2000 (Beitragssatzgesetz 
2000  BSG 2000) veröffentlicht. Für das Jahr 2000 beträgt der Beitragssatz in der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 19,3 v.H. und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung 25,6 v.H. 

Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicher ung ab dem Jahr 2000 
(GKV   Gesundheitsreformgesetz 2000) vom 22.12.1999  (BGBl. I S. 2626) 

Durch Art. 1 Nr. I67b) dieses Gesetzes wurde an den § 240 Absatz 4 SGB V folgen-
der Satz angefügt: „Satz 1 gilt nicht für freiwillige Mitglieder, die die Voraussetzungen 
für den Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen 
und diese Rente beantragt haben, wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens neun Zehntel der 
zweiten Hälfte dieses Zeitraums Mitglied oder nach § 10 versichert waren; § 5 Absatz 
2 Satz 1 gilt entsprechend.“ Die Vorschrift beinhaltet eine Ausnahmeregelung für die 
Anwendung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage der Krankenversicherung. 
Sie trat am 01.01.2000 in Kraft. Diese Ergänzung kann für die gesetzliche Renten-
versicherung eine Änderung der Höhe des bereits bewilligten Zuschusses zur Kran-
kenversicherung nach § 106 SGB VI zur Folge haben. 

Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Kr ankenversicherung vom 
22.12.1999 (BGBl. I S. 2657) 

Durch Art. 1 Nr. I1 dieses Gesetzes wurde unter anderem § 313 Absatz 1 SGB V 
aufgehoben. Damit ist ein besonderer Beitragssatz (Ost) nicht mehr festzulegen, mit 
der Folge, dass ausschließlich der Beitragssatz (West) Anwendung findet. Des Wei-
teren wurde durch Art. 1 Nr. I2a des Gesetzes der § 309 Absatz 1 SGB V geändert. 
Die Änderung bewirkt, dass nur noch die Bezugsgröße (West) und die Beitragsbe-
messungsgrenze (West) anzuwenden sind. Ferner wird durch die Änderung des 
§ 313a SGB V im Art. 4 des Gesetzes die gesetzliche Grundlage für die Durchfüh-
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rung eines „gemeinsamen“ Risikostrukturausgleichs geschaffen. Diese Änderungen 
treten am 01.01.2001 in Kraft. 

Zweites Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrec htlicher Vorschriften für 
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR vom 17.12.1999 
(BGBl. I S. 2662) 

Mit Wirkung vom 01.01.2000 sind sowohl im Beruflichen, als auch im Strafrechtli-
chen und im Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz die Antragsfristen ein-
heitlich um zwei weitere Jahre, d.h. auf den 31.12.2001, verlängert worden. Darüber 
hinaus wird den Rentenversicherungsträgern die Möglichkeit eröffnet, Anträge auf 
Berufliche Rehabilitierung noch bis zum 31.12.2006 zu stellen, soweit dies zum Aus-
gleich von Nachteilen in der Rentenversicherung erforderlich ist (§ 20 Absatz 2 Satz 
3 BerRehaG).  

Durch Art. 2 Nr. I1 wird § 11 Satz 2 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes 
(BerRehaG) mit Wirkung ab 01.01.2000 (Art. 6) neu gefasst. Verfolgungszeiten, für 
die Werte nach § 13 Absatz 2 S. 1 BerRehaG zugrunde zu legen sind, gelten weiter-
hin als vollwertige Beiträge. Anders als bisher sind aber Verfolgungszeiten, in denen 
für den Verfolgten die Beitragsfiktion des § 11 Satz 1 BerRehaG gilt und Pflichtbei-
tragszeiten, die während einer Verfolgungszeit zurückgelegt wurden, insgesamt nur 
noch insoweit beitragsgemindert, als sich für die Summe aller Entgeltpunkte ein hö-
herer Wert ergibt.  

Während bisher nach dem BerRehaG nur eine Berechnung durchzuführen war, 
um prüfen zu können, ob sich unter Berücksichtigung der nach diesem Gesetz aner-
kannten Zeiten gegenüber dem „Echt-Leben“ eine günstigere Leistung einstellt, sind 
künftig nach dem  BerRehaG zwei Berechnungen vorzunehmen. In der ersten Be-
rechnung sind alle „Verfolgungszeiten“  wie bisher  als beitragsgemindert zu behan-
deln, in der zweiten Berechnung sind alle Verfolgungszeiten als vollwertige Zeiten 
abzugelten. Diese zweite Berechnung kann zu einem gegenüber der ersten Berech-
nung (noch) günstigeren Ergebnis führen, wenn außerhalb der BerRehaG  Zeiten 
weitere beitragsgeminderte Zeiten im „Echt-Leben“ vorhanden sind, die einen Zu-
schlag an Entgeltpunkten erhalten, der dann verloren gehen kann, wenn die Verfol-
gungszeiten durch ihre hohen Entgeltpunkte diesen Zuschlag mindern oder sogar eli-
minieren (die Verfolgungszeiten also eigentlich gar keine beitragsgeminderten Zeiten 
sind). Dieses Ergebnis wird durch die künftig erforderliche zweite Berechnung, bei 
der die Verfolgungszeiten als vollwertige (und damit nicht als beitragsgeminderte) 
Zeiten berücksichtigt werden, vermieden. 

Gesetz zur Bereinigung von steuerlichen Vorschrifte n (Steuerbereinigungsge-
setz 1999  StBereinG 1999) vom 22.12.1999, (BGBl. I  S. 2601) 

Durch die Ergänzung des § 14 Absatz 1 Satz 2 SGB IV (Art. 24) um die Worte „und 
die in § 3 Nr. I26 des Einkommenssteuergesetzes genannten steuerfreien Einnah-
men“ wird klargestellt, dass diese Einnahmen kein Arbeitsentgelt i. S. des § 14 SGB 
IV sind. 

Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 20.12. 1999 (BGBl. 2000 I S. 2) 

Durch Art. 1 Nr. I1 wurde § 7 SGB IV geändert. Dem Absatz 1 wird ein Satz 2 ange-
fügt, wonach Anhaltspunkte für eine Beschäftigung eine Tätigkeit nach Weisungen 
und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers sind. 
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Der Absatz 4 wird neu gefasst. Danach wird bei einer erwerbsmäßig tätigen Per-
son, die ihre Mitwirkungspflichten nach § 206 SGB V oder nach § 196 Absatz 1 SGB 
VI nicht erfüllt, vermutet, dass sie beschäftigt ist, wenn mindestens drei der folgenden 
fünf Merkmale vorliegen: 

1. Die Person beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit regelmäßig keinen 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Be-
schäftigungsverhältnis regelmäßig im Monat 630,00 Deutsche Mark übersteigt; 

2. sie ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig; 

3. ihr Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auftraggeber lässt entsprechende Tä-
tigkeiten regelmäßig durch von ihm beschäftigte Arbeitnehmer verrichten; 

4. ihre Tätigkeit lässt typische Merkmale unternehmerischen Handelns nicht erken-
nen; 

5. ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild nach der Tätigkeit, die 
sie für denselben Auftraggeber zuvor aufgrund eines Beschäftigungsverhältnis-
ses ausgeübt hatte. 

Satz 1 gilt nicht für Handelsvertreter, die im Wesentlichen frei ihre Tätigkeit gestal-
ten und über ihre Arbeitszeit bestimmen können. Die Vermutung kann widerlegt wer-
den. 

Der Gesetzgeber stellt somit klar, dass die Vermutungsregelung den Amtsermitt-
lungsgrundsatz nicht ersetzt, sondern in den Ausnahmefällen ergänzt, in denen die 
Beteiligten ihre Mitwirkung im Rahmen der Amtsermittlung verweigern. Darüber hin-
aus präzisiert und ergänzt er den mit dem Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversi-
cherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte zum 01.01.1999 eingeführten 
Kriterienkatalog und führt ein neues Bezugskriterium ein. Nunmehr wird vermutet, 
dass bei Vorliegen von mindestens drei (vormals zwei) der genannten fünf (vormals 
vier) Merkmale eine Beschäftigung vorliegt. 

Das Gesetz tritt zwar zum 01.01.1999 rückwirkend in Kraft (Art. 3), § 7 Absatz 4 
Satz 1 Nr. I1 SGB IV bleibt jedoch in der am 31. Dezember 1999 geltenden Fassung, 
wonach Familienangehörige nicht zu den beschäftigten Arbeitnehmern gezählt wer-
den konnten, bis zum 31. März 2000 in Kraft. Des Weiteren können Sozialversiche-
rungsverhältnisse, die aufgrund einer Entscheidung nach § 7 Absatz 4 SGB IV alter 
Fassung bereits im Jahre 1999 unanfechtbar festgestellt worden sind, nicht rückwir-
kend aufgehoben werden. In die hierdurch erlangten Rechtspositionen soll nicht 
rückwirkend eingegriffen werden. 



Gesetzesänderungen 1999 

 125 

Durch Art. 1 Nr. I2 wurden die §§ 7a, 7b und 7c SGB IV eingefügt. Mit § 7a SGB 
IV wird ein Anfrageverfahren installiert, mit dem eine schnelle und unkomplizierte 
Möglichkeit zur Klärung der Statusfrage bei der BfA eröffnet wird und dadurch diver-
gierende Entscheidungen vermieden werden sollen. Mit dem Anfrageverfahren soll 
den Beteiligten in den objektiven Zweifelsfällen Rechtssicherheit darüber verschafft 
werden, ob sie selbständig tätig oder abhängig beschäftigt sind. Hiernach können die 
Beteiligten bei der BfA beantragen, den Status des Erwerbstätigen feststellen zu las-
sen. Die Zuständigkeit der Einzugsstelle (§ 28h Absatz 2 SGB IV) ist insoweit einge-
schränkt (§ 7a Absatz 1 SGB IV). Bei Beantragung der Statusentscheidung innerhalb 
eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit und Feststellung eines die Sozialversi-
cherungspflicht begründenden Beschäftigungsverhältnisses soll der Beginn der Ver-
sicherungspflicht mit Zustimmung des zu Versichernden mit Bekanntgabe der Ent-
scheidung eintreten, wenn er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäfti-
gung und der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von 
Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, die der Art nach den Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung ent-
spricht(§ 7a Absatz 6 S. 1 SGB IV). Verbunden damit wird ein vorläufiger Rechts-
schutz gegen Beitragsbescheide eingeführt, indem die Gesamtsozialversicherungs-
beiträge erst zu dem Zeitpunkt fällig werden, zu dem die Entscheidung über das Vor-
liegen einer Beschäftigung unanfechtbar geworden ist (§ 7a Absatz 6 S. 2 SGB IV). 
Widerspruch und Klage gegen eine derartige Entscheidung haben nunmehr auf-
schiebende Wirkung (§ 7a Absatz 7 SGB IV). In den Fällen, in denen eine Kran-
kenkasse im Rahmen des § 28h Absatz 2 SGB IV, ein Rentenversicherungsträger im 
Rahmen der Betriebsprüfung nach § 28p Absatz 1 Satz 5 SGB IV oder die BfA im 
Rahmen eines erst nach Ablauf eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit beantrag-
ten Anfrageverfahrens nach § 7a Absatz 1 SGB  IV feststellt, dass eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung vorliegt, tritt nach § 7b SGB IV Versicherungspflicht 
erst mit dem Tag der Bekanntgabe dieser Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte 
dem späteren Beginn der Sozialversicherungspflicht zustimmt und für den Zeitraum 
zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der Bekanntgabe der Entscheidung eine 
Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vor-
genommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht und er oder sein 
Arbeitgeber weder vorsätzlich noch grob fahrlässig von einer selbständigen Tätigkeit 
ausgegangen ist. 

Erstmalige Entscheidungen zum Status nach § 7a Absatz 1 SGB IV, die bis zum 
30.6.2000 bei der BfA beantragt werden, sind nicht an die Voraussetzungen des § 7a 
Absatz 6 S. 1 SGB IV gebunden. In diesen Fällen tritt nach § 7c S. 1 SGB IV die 
Versicherungspflicht immer erst mit der Bekanntgabe der Entscheidung der BfA ein, 
dass ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Dies gilt auch, 
wenn die Beschäftigung bereits vor dem 1.1.1999 aufgenommen wurde. Einer bis zu 
diesem Zeitpunkt der gesetzlichen Kranken und Rentenversicherung vergleichbaren 
sozialen Absicherung bedarf es nicht. Eine Zustimmung des Beschäftigten zum spä-
teren Beginn der Sozialversicherungspflicht ist in diesen Fällen nicht vorgesehen. Die 
Anwendung dieser Übergangsregelung ist allerdings ausgeschlossen, wenn eine 
Krankenkasse oder ein Rentenversicherungsträger im Rahmen einer Betriebsprüfung 
im Zeitpunkt der Antragstellung bereits eine Entscheidung zur Statusfrage getroffen 
oder eingeleitet hat oder der Arbeitgeber seine Meldepflichten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat (§ 7c S. 2 SGB IV). 



Gesetzesänderungen 1999 

126  

Durch Art. 2 Nr. I1 wurde § 2 Satz 1 Nr. I9 und Satz 2 geändert. Die geltende Aus-
nahmeregelung für Familienangehörige wurde aufgehoben. Durch die Einstellung ei-
ner monatlichen Verdienstgrenze von 630,00 DM in den Wortlaut der Vorschrift soll 
verhindert werden, dass die Anstellung mehrerer geringfügig Beschäftigter die Ren-
tenversicherungspflicht des Selbständigen ebenfalls entfallen lässt. Einer Umgehung 
der Forderung, dass nur ein versicherungspflichtiger Arbeitnehmer die Rentenversi-
cherungspflicht des Selbständigen ausschließt, soll damit entgegengetreten werden. 
Beim Merkmal der Tätigkeit für nur einen Auftraggeber wird stärker auf die Dauerhaf-
tigkeit dieser Tätigkeit abgestellt, so dass auch die Berücksichtigung wirtschaftliche 
Aspekte und branchenspezifischer Besonderheiten gewährleistet werden kann. 

Mit der Neufassung von Satz 2 wird die in der Praxis bisher unterschiedliche Aus-
legung des Arbeitnehmerbegriffs hinsichtlich der Berücksichtigung von Auszubilden-
den vereinheitlicht. Auch Auszubildende sind unter den Entgeltvoraussetzungen des 
Satzes 1 Nr. I9 generell zu berücksichtigen. 

Durch Art. 2 Nr. I2 wurde in § 6 ein Absatz 1a eingefügt. Die Vorschrift enthält 
zwei Befreiungsregelungen für Personen, die zwar von der Versicherungspflicht nach 
§ 2 Satz 1 Nr. I9 SGB VI erfasst werden, sich aber in einer besonderen beruflichen 
Situation befinden. Absatz 1a Satz 1 Nr. I1 ermöglicht für Existenzgründer eine auf 
drei Jahre befristete Befreiung von der Versicherungspflicht nach erstmaliger Auf-
nahme einer selbständigen Tätigkeit, die die Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. I9 SGB VI 
erfüllt. Eine solche Befreiungsmöglichkeit ist allerdings auf eine zweimalige Inan-
spruchnahme begrenzt. 

Endgültig von der Rentenversicherungspflicht werden auf Antrag hingegen Perso-
nen befreit, die das 58. Lebensjahres vollendet haben und nach einer zuvor ausge-
übten selbständigen Tätigkeit in der Phase des altersbedingten Übergangs aus einer 
selbständigen Tätigkeit in die Nichterwerbstätigkeit, die häufig über das Zwischen-
stadium einer arbeitnehmerähnlichen Tätigkeit verläuft, erstmals nach § 2 Satz 1 
Nr. I9 SGB VI versicherungspflichtig werden. 

Durch Art. 2 Nr. I4 wurde § 231 Absatz 5 SGB VI neu gefasst. Durch die Neufas-
sung der Befreiungsvorschrift wird die bisherige Übergangsregelung zur Einführung 
der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. I9 SGB VI erweitert. 

Neben einer privaten Lebens oder Rentenversicherung und einer betrieblichen Al-
tersversorgung können auch andere Formen der Altersvorsorge berücksichtigt wer-
den, wenn sie nach Art und Umfang den Anforderungen entsprechen, die an eine Al-
terssicherung im Rahmen einer Lebens oder Rentenversicherung gestellt werden. 

Die Befreiung kann nunmehr auch binnen eines Jahres nach Beginn der Versiche-
rungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. I9 SGB VI beantragt werden. Voraussetzung ist, 
dass eine selbständige Tätigkeit bereits am 31. Dezember 1998 ausgeübt worden ist, 
die jedoch erst in der Folgezeit die Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. I9 SGB VI erfüllt. Die 
Antragsfrist läuft hierbei nicht vor dem 30. Juni 2000 ab. 
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Versorgungsausgleich 

Ergänzung der Rechengrößen zur Durchführung des Ver sorgungsausgleichs in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, Verordnung zur  Bestimmung der Bei-
tragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung f ür 1999 und zur Bestim-
mung weiterer Rechengrößen der Sozialversicherung f ür 1999 (Beitragssatz-
verordnung 1999  BSV 1999) vom 18.12.1998 (BGBl. I,  S. 3827) und Gesetz zur 
Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Re ntenversicherung für 
1999 und zur Bestimmung weiterer Rechengrößen der S ozialversicherung für 
1999 (Beitragssatzgesetz 1999  BSG 1999) vom 19.12. 1998 (BGBl. I, S. 3847) 
und Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 19 99 (Rentenanpas-
sungsverordnung 1999  RAV 1999) vom 27.05.1999 (BGB l. I, S. 1078) 

Nach §§ 188, 281b SGB VI gab der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in 
der Beitragssatzverordnung 1999 und in dem Beitragssatzgesetz 1999 die für das 
Jahr 1999 maßgebenden Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung der für Entgelt-
punkte zu zahlenden Beiträge sowie für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträ-
ge/für die Ermittlung von Entgeltpunkten, die gezahlten Beiträgen entsprechen sowie 
von Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 
281a Absatz 3 SGB VI), bekannt. Diese in § 4 der Beitragssatzverordnung für 1999 
genannten Umrechnungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durch-
schnittsentgelts (§ 70 Absatz 1 Satz 2 SGB VI) und des Beitragssatzes für die Zeit 
vom 1. Januar 1999 bis zum 31. März 1999. Die in § 4 des Beitragssatzgesetzes für 
die Zeit vom 1. April 1999 bis zum 31. Dezember 1999 genannten Umrech-
nungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts 
(§ 70 Absatz 1 Satz 2 SGB VI) und des Beitragssatzes für die Zeit vom 1. April 1999 
bis zum 31. Dezember 1999. In § 5 der Rentenanpassungsverordnung wurden die 
Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen An-
rechten nach § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG bei einer Entscheidung über den 
Versorgungsausgleich in der Zeit nach dem 30.06.1999 

• bei einem Ehezeitende in der Zeit 

vom 01. Juli 1990 bis zum 31. Dezember 1990 

vom 01. Januar 1991 bis zum 30. Juni 1991 

vom 01. Juli 1991 bis zum 31. Dezember 1991 

vom 01. Januar 1992 bis zum 30. Juni 1992 

vom 01. Juli 1992 bis zum 31. Dezember 1992 

vom 01. Januar 1993 bis zum 30. Juni 1993 

vom 01. Juli 1993 bis zum 31. Dezember 1993 

vom 01. Januar  1994  bis zum 30. Juni 1994 

vom 01. Juli 1994 bis zum 31. Dezember 1994 

vom 01. Januar 1995 bis zum 30. Juni 1995 

vom 01. Juli 1995 bis zum 31. Dezember 1995 

vom 01. Januar 1996 bis zum 30. Juni 1996 
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vom 01. Juli 1996 bis zum 30. Juni 1997 

vom 01. Juli 1997 bis zum 30. Juni 1998 

vom 01. Juli 1998 bis zum 30. Juni 1999 

veröffentlicht. 

Gesetzesänderungen 2000 

Allgemeine Entwicklung 

Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 2000 ( Rentenanpassungsver-
ordnung 2000  RAV 2000) vom 31.05.2000 (BGBl. I S. 788) 

Durch § 1 der am 01.07.2000 in Kraft getretenen (auf der Ermächtigung in den §§ 69 
Absatz 1, 255b Absatz 1 SGB VI beruhenden) Verordnung ist der vom 01.07.2000 an 
geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI mit 48,58 DM und der ebenfalls vom 
01.07.2000 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255a SGB VI mit 42,26 DM 
bestimmt worden. Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 48,29 DM auf 
48,58 DM bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor 
dem 01.07.2000 um 0,6 %, während Zugangsrenten ab 01.07.2000 sogleich mit dem 
aktuellen Rentenwert in Höhe von 48,58 DM zu berechnen waren. Auf welchen 
Vomhundertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hängt davon ab, welcher Kran-
kenkasse der Rentner angehört, weil seit dem 01.07.1997 bei der Kranken-
versicherung der Rentner ein individueller Beitrag erhoben wird. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 42,01 DM auf 42,26 DM 
bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten (Ost) mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.07.2000 ebenfalls um 0,6 %, während Zugangsrenten (Ost) ab 01.07.2000 
sogleich mit dem neuen aktuellen Rentenwert (Ost) zu berechnen waren. Auf wel-
chen Vomhundertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hängt davon ab, welcher 
Krankenkasse der Rentner angehört, weil seit dem 01.07.1997 bei der Krankenversi-
cherung der Rentner ein individueller Beitrag erhoben wird. 

Der einheitliche „Anpassungssatz“ von 0,6% sowohl in den alten als auch in den 
neuen Bundesländern entspricht dem Verhältnis, in dem der Preisindex für die Le-
benshaltung aller privaten Haushalte im Bundesgebiet des Kalenderjahres 1999 von 
dem des Kalenderjahres 1998 abgewichen ist. Entsprechend § 255c SGB VI erfolgte 
somit   abweichend von den Regelungen zur Neubestimmung des aktuellen Renten-
werts (§ 68 SGB VI) und des aktuellen Rentenwerts   Ost   (§ 255a SGB VI) einheit-
lich eine Anpassung nur im Umfang eines „Inflationsausgleichs“. Dies hat dazu ge-
führt, dass bei der BfA bis zum 13.11.2000  830.480 Widersprüche gegen die Ren-
tenanpassung erhoben worden sind. Für die Sachbearbeitung wurde ein „Muster-
schreiben“ entwickelt, mit dem diese Widersprüche einheitlich bearbeitet werden 
konnten. Die Verfahren sind „ausgesetzt“ und in einer Termindatei erfasst worden. In 
„Musterverfahren“ soll geklärt werden, ob § 255c SGB VI verfassungsgemäß ist. Die 
ausgesetzten Verfahren werden dann zu gegebener Zeit wieder aufgegriffen. 

Wenn die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde 
liegen, ab 01.07.2000 im übrigen nicht generell um 0,6% höhere Renten gebracht 
hat, liegt dies einerseits   nach wie vor   daran, dass diese Renten teilweise weiterhin 
nicht dynamische Auffüllbeträge (§ 315a SGB VI) oder Rentenzuschläge (§ 319a 
SGB VI) und/oder Auffüllbeträge (§ 319b SGB VI) enthalten und andererseits an der 
individuellen Eigenbeteiligung des Rentners an seiner Krankenversicherung. 
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Des Weiteren bewirkt die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts / aktuellen Ren-
tenwerts (Ost) gleichzeitig eine Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen bei den Al-
tersteilrenten (§ 34 Absatz 3 Nr. I2 SGB VI) und den Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit (§ 96a Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) sowie der Freibeträge bei der Ein-
kommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten (§ 97 Absatz 2 SGB VI). 

Zweites Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilze itarbeit vom 27.06.2000 
(BGBl. I S. 910) 

Durch Art. 3 des Zweiten Gesetzes zur Fortentwicklung der Altersteilzeitarbeit sind 
die Sonderregelungen des § 237 Absatz 2 SGB VI hinsichtlich des Vorliegens von 
Arbeitslosigkeit im Sinne des Absatz 1 unter erleichterten Voraussetzungen sowie 
zur Bestimmung des Zeitraums von zehn Jahren, in dem acht Jahre Pflichtbeiträge 
für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit vorhanden sein müssen, um fünf 
Jahre verlängert worden. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung vo m 07.11.2000 (BGBl. I 
S. 1500); Inkrafttreten: 01.01.2001 

Artikel 1 (Änderung der Sachbezugsverordnung) 

Mit dieser Änderungsverordnung wird der Wert für freie Verpflegung in dem Jahr 
2001 einheitlich auf 370,40 DM; der Wert für Unterkünfte in den alten Bundesländern 
auf 359,00 DM und in den neuen Bundesländern auf 290,00 DM festgesetzt. 

Verordnung über die maßgebenden Rechengrößen der So zialversicherung für 
2001 (Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 20 01) vom 13.12.2000 
(BGBl. I S. 1710) 

 Durch die am 01.01.2001 in Kraft getretene Verordnung sind 
•– das Durchschnittsentgelt für das Jahr 1999 auf 53.507,00 DM und das vorläufige 

Durchschnittsentgelt für 2001 auf 54.684,00 DM, 

•– die Bezugsgröße der Sozialversicherung im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV für 
das Jahr 2001 auf 53.760,00 DM jährlich und 4.480,00 DM monatlich und 

•– die Bezugsgröße der Sozialversicherung im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB IV für 
das Jahr 2001 in den neuen Bundesländern auf 45.360,00 DM jährlich und 
3.780,00 DM monatlich (die Bezugsgröße in den alten Bundesländern hat sich 
nicht verändert!) und 

•– die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten für das Jahr 2001 in den alten Bundesländern auf 104.400,00 DM 
jährlich und 8.700,00 DM monatlich sowie in den neuen Bundesländern auf 
87.600,00 DM jährlich und 7.300,00 DM monatlich 

•– die Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung für 
das Jahr 2001 in den alten Bundesländern auf 128.400,00 DM jährlich und 
10.700,00 DM monatlich sowie in den neuen Bundesländern auf 108.000,00 DM 
jährlich und 9.000,00 DM monatlich 

•– die Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsge-
biets für das Jahr 1999 = 1,2054 (endgültiger Wert) und für das Jahr 2001 = 
1,1937 (vorläufiger Wert) 

festgelegt worden. 
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Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erw erbsfähigkeit (EM-
Reform G) vom 20.12.2000 (BGBl. I S. 1827) 

Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit sind die mit dem Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur 
Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998 (BGBl. I S. 3843) ausgesetzten 
Regelungen zur Reformierung der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit neu 
gefasst und mit weiteren Änderungen zum 01.01.2001 (Artikel 24 Absatz 1) in Kraft 
gesetzt worden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Vorschriften: 

§ 37 SGB VI (Artikel 1 Nr. I9) 

§ 37 SGB VI regelt für nach dem 31.12.1950 geborene Versicherte, unter welchen 
Voraussetzungen eine Altersrente für Schwerbehinderte beansprucht werden kann. 
Ferner wird die Möglichkeit einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Altersrente gere-
gelt. Für vor dem 01.01.1951 geborene Versicherte findet die Sonderregelung des 
§ 236a SGB VI Anwendung. 

§ 43 SGB VI (Artikel 1 Nr. I10) 

Das Ausüben einer selbständigen Erwerbstätigkeit steht dem Anspruch auf Rente 
wegen voller Erwerbsminderung nicht entgegen. Für Bestandsrentner wegen Berufs  
oder Erwerbsunfähigkeit und für vor dem 02.01.1961 geborenen Versicherte wurden 
Übergangsvorschriften (§§ 302b und 240 SGB VI) geschaffen.1 

§ 59 SGB VI (Artikel 1 Nr. I16) 

Der Umfang der bei Renten wegen Erwerbsminderung oder bei Renten wegen To-
des anzurechnenden Zurechnungszeit ist erweitert worden. Künftig ist Zurechnungs-
zeit nicht nur die Zeit vom Eintritt der Erwerbsminderung bzw. des Todes bis zum 
vollendeten 55. Lebensjahr in vollem Umfang und die darüber hinausgehende Zeit 
bis zum 60. Lebensjahr zu einem Drittel; die nach dem 55. Lebensjahr liegende Zeit 
bis zum 60. Lebensjahr ist ebenfalls in vollem Umfang Zurechnungszeit. Die Rege-
lung wird durch § 253a SGB VI für Renten, die in der Zeit vom 01.01.2001 bis 
31.12.2003 beginnen, ergänzt. Danach wird die erweiterte Zurechnungszeit stufen-
weise eingeführt; dies korrespondiert mit der Einführung des Rentenabschlags (vgl. 
§§ 77, 264c SGB VI) für Renten wegen Erwerbsminderung, die vor Vollendung des 
63. Lebensjahres des Versicherten in Anspruch genommen werden und für Renten 
wegen Todes, wenn der Versicherte vor Vollendung des 63. Lebensjahres stirbt.  

Die Verlängerung der Zurechnungszeit soll die Wirkung des für Renten wegen Er-
werbsminderung und für Renten wegen Todes eingeführten Rentenabschlags mil-
dern. 

§ 67 SGB VI (Artikel 1 Nr. I19) 

Der Rentenartfaktor für die neue Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt 
0,5; diese Rente wird folglich  anders als die bisherige Rente wegen Berufsunfähig-
keit, deren Rentenartfaktor 0,6667 betrug   nur „zur Hälfte“ geleistet. Der Rentenart-
faktor für die neue Rente wegen voller Erwerbsminderung beträgt   wie bisher der für 
die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit   1,0. 

§ 77 SGB VI (Artikel 1 Nr. I22) 

Die Vorschrift ist neu gefasst worden. Der Zugangsfaktor, mit dem eine längere Ren-
tenbezugsdauer mit einem Rentenabschlag und eine kürzere Rentenbezugsdauer 
mit einem Rentenzuschlag verbunden sind, richtet sich künftig bei allen Rentenarten 
nach dem Alter des Versicherten bei Rentenbeginn oder Tod. Wie bisher wird Ren-
tenabschlag wie Rentenzuschlag über den Zugangsfaktor und damit über die persön-
lichen Entgeltpunkte gesteuert; 0,3% Rentenabschlag entspricht einem um 0,003 von 
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1,0 auf 0,997 abgesenkten Zugangsfaktor und 0,5% Rentenzuschlag entspricht ei-
nem um 0,005 von 1,0 auf 1,005 angehobenen Zugangsfaktor. 

Bei Renten wegen Alters, die vor dem für die Altersrente maßgebenden Lebensal-
ter in Anspruch genommen werden, beträgt der Rentenabschlag je Kalendermonat 
der vorzeitigen Inanspruchnahme  wie bisher   0,3% des Monatsbetrags der Rente; 
wird eine Altersrente trotz erfüllter Wartezeit erst nach Vollendung des 65. Lebens-
jahres in Anspruch genommen, beträgt der Rentenzuschlag  wie bisher   je Kalen-
dermonat der späteren Inanspruchnahme 0,5% des Monatsbetrags der Rente. 

Bei Renten wegen Erwerbsminderung, die vor Vollendung des 63. Lebensjahres in 
Anspruch genommen werden, beträgt der Rentenabschlag je Kalendermonat der vor-
zeitigen Inanspruchnahme künftig ebenfalls 0,3% des Monatsbetrags der Rente. Der 
Abschlagszeitraum ist auf die Zeit nach Vollendung des 60. Lebensjahres begrenzt, 
so dass sich ein Abschlag von maximal 10,8% (36 Kalendermonate zu je 0,3%) er-
geben kann. 

Bei Renten wegen Todes beträgt der Rentenabschlag 0,3% des Monatsbetrags 
der Rente für jeden Kalendermonat, der sich vom Ablauf des Sterbemonats bis zur 
Vollendung des 63. Lebensjahres des Versicherten ergibt. Auch hier ist der Ab-
schlagszeitraum auf die Zeit nach Vollendung des 60. Lebensjahres begrenzt, so 
dass sich ein Abschlag von maximal 10,8% (36 Kalendermonate zu je 0,3%) ergeben 
kann. Ist trotz erfüllter Wartezeit nach Vollendung des 65. Lebensjahres keine Alters-
rente in Anspruch genommen worden, beträgt der Rentenzuschlag bei Renten we-
gen Todes   wie bisher   je Kalendermonat der Nichtinanspruchnahme einer Alters-
rente 0,5% des Monatsbetrags der Rente wegen Todes. 

Ein einmal bestimmter Rentenabschlag wird bei einem Wechsel der Rentenart 
grundsätzlich beibehalten; er entfällt nur in dem Umfang, in dem eine Rente wegen 
Alters nicht mehr vorzeitig beansprucht wird bzw. in dem eine Rente wegen Er-
werbsminderung nach Vollendung des 60. Lebensjahres bis zum Ende des Kalen-
dermonats der Vollendung des 63. Lebensjahres nicht mehr in Anspruch genommen 
wird. Eine Besonderheit gilt für die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung; da 
diese nur zur Hälfte geleistet wird (vgl. § 67 SGB VI = Rentenartfaktor 0,5), wird ein 
für sie bestimmter Rentenabschlag auch nur zur Hälfte beibehalten. 

Die Regelung wird durch § 264c SGB VI für Renten, die in der Zeit vom 
01.01.2001 bis 31.12.2003 beginnen, ergänzt. Danach wird der Rentenabschlag für 
die Renten wegen Erwerbsminderung und wegen Todes stufenweise eingeführt. Dies 
korrespondiert mit der Erweiterung des Umfangs der Zurechnungszeit (vgl. §§ 59, 
253a SGB VI); je stärker der Rentenabschlag bei einem Rentenbeginn in der Über-
gangszeit ausfällt, desto größer ist der erweiterte Umfang der Zurechnungszeit. Bei 
einem Rentenbeginn ab 01.12.2003 ist sowohl der volle Rentenabschlag als auch die 
volle Zurechnungszeit zu berücksichtigen. 

§ 96a SGB VI (Artikel 1 Nr. I28) 

§ 96a SGB VI stellt die Hinzuverdienstregelung für die neu geschaffenen Renten we-
gen teilweiser oder voller Erwerbsminderung dar. 

Abhängig vom erzielten Hinzuverdienst werden die Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit in voller oder in anteiliger Höhe gezahlt. So wird die Rente wegen 
teilweiser Erwerbsminderung entweder in voller Höhe oder in Höhe der Hälfte, die 
Rente wegen voller Erwerbsminderung entweder in voller Höhe, in Höhe von drei 
Vierteln, in Höhe der Hälfte oder in Höhe eines Viertels geleistet. 
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Zugleich wurde geregelt, dass die Einkommens-Anrechnungsvorschrift des § 95 
SGB VI in der Fassung des RRG 1999 nicht in Kraft tritt. 

§ 102 SGB VI (Artikel 1 Nr. I29) 

Es wurde geregelt, dass die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und große 
Witwen- oder Witwerrenten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nur noch unbefris-
tet zu zahlen sind, wenn die Behebung der Erwerbsminderung unwahrscheinlich ist. 
Diese Renten sind also regelmäßig zu befristen. Die Befristung kann auch auf das 
bei Bewilligung der Rente noch unbekannte Ende einer Rehabilitationsleistung gelegt 
werden.  

§ 116 SGB VI (Artikel 1 Nr. I33) 

Der Rentenausschluss aufgrund von Leistungen zur Rehabilitation mit Barleistungen 
(zum Beispiel Übergangsgeld) und aufgrund anderer Barleistungen wurde aufgeho-
ben. Für Zeiten einer Übergangsgeldzahlung wurde eine Rentenanspruchs-
Erfüllungsfiktion geschaffen. 

§ 162 SGB VI (Artikel 1 Nr. I34) 

Nach Nr. I2 wird eingefügt: “2a. bei Behinderten, die im Anschluss an eine Beschäfti-
gung in einer nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannten Werkstatt für Behin-
derte in einem Integrationsprojekt (§ 53a des Schwerbehindertengesetzes) beschäf-
tigt sind, das Arbeitsentgelt mindestens 80 v.H. der Bezugsgröße”, um hier das mit 
Gesetz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter verbundene Ziel zu 
erreichen.  

Behinderten aus Werkstätten soll der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
ermöglicht werden, indem sie nach dem gleichen Mindestentgelt versichert werden, 
wie Beschäftigte in Werkstätten für Behinderte. 

§ 168 Absatz 1 SGB VI (Artikel 1 Nr. I35) 

Nach Nr. I2 wird eingefügt: “2a. bei Behinderten, die im Anschluss an eine Beschäfti-
gung in einer nach dem Schwerbehindertengesetz anerkannten Werkstatt für Behin-
derte in einem Integrationsprojekt (§ 53a des Schwerbehindertengesetzes) beschäf-
tigt sind, von den Trägern der Integrationsprojekte für den Betrag zwischen dem mo-
natlichen Arbeitsentgelt und 80 v.H. der monatlichen Bezugsgröße, wenn das monat-
liche Arbeitsentgelt 80 v.H. der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, im übri-
gen von den Versicherten und den Trägern der Integrationsprojekte je zur Hälfte,”. 

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund von Artikel 1 Nr. I34. 

§ 236a SGB VI (Artikel 1 Nr. I40) 

§ 236a SGB VI ist eine Sonderregelung zu § 37 SGB VI und regelt für vor dem 
01.01.1951 geborene Versicherte, unter welchen Voraussetzungen eine Altersrente 
für Schwerbehinderte beansprucht werden kann. Ferner wird für die Jahrgänge 1941 
und jünger die stufenweise Anhebung der Altersgrenze von 60 Jahren auf 63 Jahre 
sowie die Möglichkeit einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Altersrente für Schwer-
behinderte nach Maßgabe der Anlage 22 geregelt. Des Weiteren enthält die Vor-
schrift Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Anhebung der Altersgrenzen (Vertrau-
ensschutzregelungen), wonach die Altersrente   wie bisher   nach Vollendung des 60. 
Lebensjahres ohne Rentenabschläge beansprucht werden kann. 

§ 253a SGB VI (Artikel 1 Nr. I47) 

Die Vorschrift ergänzt § 59 SGB VI für Renten, die in der Zeit vom 01.01.2001  
31.12.2003 beginnen. Der Umfang der auf die volle Zeit vom 55. bis 60. Lebensjahr 
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erweiterten Zurechnungszeit wird für jeden Kalendermonat, den die Rente später be-
ginnt, um je ein Vierundfünfzigstel vergrößert. Die maßgebenden Werte sind in der 
neuen Anlage 23 zum SGB VI eingestellt. Bei einem Rentenbeginn vor dem 
01.01.2001 sind es 18/54 der 60 Monate zwischen dem 55. und dem 60. Lebensjahr, 
so dass sich   wie bisher   20 Monate (1/3 von 60 Monaten) zusätzliche Zurech-
nungszeit ergeben. In weiteren 1/54  Schritten werden für einen Rentenbeginn De-
zember 2003   54/54 und damit die vollen zusätzlichen 60 Monate erreicht. 

Die Vorschrift korrespondiert mit § 264c SGB VI, der  in umgekehrter Größenord-
nung   stufenweise den Rentenabschlag (§ 77 SGB VI) für Renten wegen Erwerbs-
minderung und wegen Todes einführt. 

§ 264c SGB VI (Artikel 1 Nr. I48) 

Die Vorschrift ergänzt § 77 SGB VI für Renten wegen Erwerbsminderung oder we-
gen Todes, die in der Zeit vom 01.01.2001 bis 31.12.2003 beginnen. In diesen Fällen 
tritt für die Bestimmung des maßgebenden Zugangsfaktors an die Stelle des 60 Le-
bensjahres des Versicherten das in der neuen Anlage 23 zum SGB VI aufgeführte 
Lebensalter. Bei einem Rentenbeginn vor dem 01.01.2001 ist es das 63. Lebensjahr, 
so dass sich  wie bisher   kein Rentenabschlag ergibt. In Monatsschritten wird der 
Rentenabschlag beginnend für einen Monat bei einem Rentenbeginn Januar 2001 
(maßgebendes Lebensalter 62 Jahre und 1 Monat) und endend mit 36 Monaten bei 
einem Rentenbeginn Dezember 2003 (maßgebendes Lebensalter 60 Jahre und 0 
Monate) stufenweise eingeführt. 

Die Vorschrift korrespondiert mit § 253a SGB VI, der  in umgekehrter Größenord-
nung   stufenweise den Umfang der Zurechnungszeit (§ 59 SGB VI) auf die volle Zeit 
zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr erweitert. 

§ 300 Absatz 3 SGB VI (Artikel 1 Nr. I52) 

§ 300 Absatz 3 SGB VI wurde neu gefasst. Nunmehr erfolgt die Neufeststellung einer 
Rente unter Anwendung des Rechts, das bereits bei der Erstfeststellung der Rente 
anzuwenden war. Zwischenzeitlich eingetretene Rechtsänderungen, und zwar so-
wohl mit begünstigender als auch mit belastender Wirkung für Rentenanwartschaften 
bzw. Rentenansprüche, sind damit für neu festzustellende Bestandsrenten – vorbe-
haltlich abweichender, spezieller Übergangsvorschriften – unbeachtlich.  

§ 302 SGB VI (Art. 1 Nr. I54) 

Nach § 302 Absatz 4 SGB VI wird die bisherige Altersrente für Schwerbehinderte, 
Berufs  oder Erwerbsunfähige, auf die am 31.12.2000 Anspruch bestand, als Alters-
rente für Schwerbehinderte weiter gezahlt. 

§ 302b SGB VI (Art. 1 Nr. I55) 

Diese Übergangsregelung schafft einen Vertrauensschutz für Frührentner, die bereits 
am 31.12.2000 einen Anspruch auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
haben. Für den Rentenanspruch über den 31.12.2000 hinaus gelten weiterhin die 
bisherigen Anspruchsvoraussetzungen. 

§ 310 SGB VI (Art. 1 Nr. I57) 

§ 310 SGB VI wurde eingefügt. Diese Vorschrift beinhaltet eine Besitzschutzregelung 
für Rentenfälle, in denen eine Rentenneufeststellung bereits vor dem 01.01.2001 
entsprechend dem bis zu diesem Zeitpunkt geltenden § 300 Absatz 3 SGB VI unter 
einer von der Rentenerstfeststellung abweichenden Rechtsanwendung erfolgte, und 
sodann nach Inkrafttreten der neuen §§ 300 Absatz 3, 317 Absatz 2a SGB VI eine 
erneute Neufeststellung der Rente vorzunehmen ist. Im Falle einer Neufeststellung 
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der Rente zu Gunsten des Rentenberechtigten sollen zumindest die der Rente bis-
lang zugrunde liegenden persönlichen Entgeltpunkte berücksichtigt werden. Erfolgt 
die Neufeststellung der Rente hingegen im Zusammenhang mit der Korrektur einer 
rechtswidrigen Begünstigung oder der Berücksichtigung einer Änderung der tatsäch-
lichen Verhältnisse zu Ungunsten des Rentenberechtigten soll nur der "Anteil" der 
der Rente bislang zugrunde liegenden persönlichen Entgeltpunkte besitzgeschützt 
sein, der dem Rentenberechtigten materiellrechtlich auch tatsächlich zustand. 

§ 313 SGB VI (Art. 1 Nr. I58) 

§ 313 SGB VI regelt für die Zeit ab 01.01.2001 die Hinzuverdienstmöglichkeit bei ei-
ner Rente wegen Berufs  oder Erwerbsunfähigkeit, auf die am 31.12.2000 Anspruch 
bestand. Im Ergebnis gilt für diese Renten § 96a SGB VI in der bis zum 31.12.2000 
geltenden Fassung auch über diesen Zeitpunkt hinaus weiter. 

§ 314b SGB VI (Art. 1 Nr. I59) 

Diese Vorschrift enthält eine Übergangsregelung für   von der jeweiligen Arbeits-
marktlage abhängige   befristete Renten wegen Berufs  oder Erwerbsunfähigkeit, auf 
die am 31.12.2000 ein Anspruch bestand. 

Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, der Beitragszahlung des Bundes für Kinde rerziehungszeiten und 
weiterer Rechengrößen in der Sozialversicherung für  2001 (Beitragssatz-
Verordnung 2001  BSV 2001) vom 21.12.2000 (BGBl. I S. 1877) 

Durch die am 01.01.2001 in Kraft getretene Verordnung beträgt der Beitragssatz für 
das Jahr 2001 in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 19,1 v.H. 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 25,4 v.H. 

Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Verbess erung der betrieblichen 
Altersversorgung (BetrAVG) vom 21.12.2000 (BGBl. I.  S. 1914) 

Artikel 1 Nr. I1 (Änderung § 18 Absatz 9; Inkrafttreten 01.01.1999) 

Für versicherungsfreie Personen nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nr. I2 SGB VI mit unver-
fallbaren Versorgungsanwartschaften nach § 2 (BetrAVG), die nach dem 31.12.1998 
vor Eintritt des Versorgungsfalles aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis ausschei-
den, hat der Arbeitgeber nun aus den unverfallbaren Versorgungsanwartschaften im 
Versorgungsfall Leistungen zu zahlen. Durch diese Regelung wird die Sicherheit ge-
schaffen, dass die Versorgungsansprüche nicht hinter einem Rechtsanspruch zu-
rückbleiben, der sich ergeben würde, wenn die Zeit der versicherungsfreien Beschäf-
tigung in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert worden wäre. 

Im Versorgungsfall ist dann aufgrund einer Auskunft der BfA eine Vergleichsbe-
rechnung vorzunehmen. 

Gesetz zur Einführung des Euro im Sozial  und Arbei tsrecht sowie zur Ände-
rung anderer Vorschriften (4. Euro-Einführungsgeset z) vom 21.12.2000 (BGBl. I 
S. 1983);Inkrafttreten: 01.01.2001 

Das 4. Euro-Einführungsgesetz enthält unter anderen einerseits Neuregelungen zur 
Verbesserung der sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitregelungen und 
andererseits Änderungen zur Berücksichtigung schulischer Ausbildungszeiten als 
Anrechnungszeiten, zum Verfahrensrecht sowie zur Umstellung bisher in Deutscher 
Mark ausgewiesener Beiträge auf Euro-Beträge. Im wesentlichen sind folgende Vor-
schriften betroffen: 



Gesetzesänderungen 2000 

 135 

§ 44 SGB I 

Durch Art. 2 wird im Absatz 3 der Vorschrift mit Wirkung ab 01.01.2002 die Verzin-
sung von Euro-Beträgen anstatt von „Deutsche-Mark-Beträge“ angeordnet. 

§ 7 Absatz 1a Satz 4 SGB IV 

Nach dem durch Artikel 4 Nr. I2 eingefügten neuen Satz 4 können die Vertrags-
parteien beim Abschluss einer Vereinbarung über flexible Arbeitszeitregelung für be-
stimmte Fälle, in denen Wertguthaben nicht mehr für Zeiten einer Freistellung von 
der Arbeitsleistung verwendet werden können, einen anderen Verwendungszweck 
vereinbaren. 

§ 23b SGB IV 

Durch Artikel 4 Nr. I9 wurden dem Absatz 1 die Sätze 2 und 3 angefügt, der Absatz 2 
und Absatz 3 neu gefasst. Ab 01.01.2001 wird die beitragsrechtliche Abwicklung von 
Störfällen in die Zuständigkeit der Arbeitgeber übertragen. Gleichzeitig wird das Ver-
fahren zur Berechnung der Beiträge in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer die ge-
leistete Vorarbeit (Wertguthaben) nicht für Zeiten der Freistellung von der Arbeit ver-
wendet (Störfall), für alle Beteiligten einfacher gestaltet.  

§§ 34, 69 Absatz 2, 123 Absatz 2, 270, 314 SGB VI 

Durch Art. 7 werden die bisherigen DM-Beträge mit Wirkung ab 01.01.2002 (§ 69 
Absatz 2 Nr. I1 SGB VI mit Wirkung ab 01.01.2003 und Absatz 2 Nr. I2 mit Wirkung 
ab 01.07.2001) durch Euro-Beträge ersetzt; in § 123 Absatz 2 SGB VI werden die 
Worte „Deutsche Mark“ gestrichen, weil es bei dieser Regelung (= Ermittlung von 
Geldbeträgen) keiner Währungsangabe bedarf.  

§ 58 SGB VI 

Durch Art. 6 Nr. I2 ist § 58 SGB VI um einen Absatz 4a ergänzt worden. Hierdurch 
wird die Berücksichtigung von schulischen Ausbildungszeiten geregelt, die neben ei-
ner versicherten Beschäftigung oder Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Eine An-
rechnungszeit wegen schulischer Ausbildung neben einer Pflichtbeitragszeit auf-
grund einer versicherten Beschäftigung oder Tätigkeit kommt danach nur dann in Be-
tracht, wenn der wöchentliche Zeitaufwand für die Ausbildung höher war als der wö-
chentliche Zeitaufwand für die daneben ausgeübte versicherte Beschäftigung oder 
Tätigkeit. Die Regelung tritt rückwirkend zum 01.01.1997 in Kraft.  

Mit einem Rentenbeginn nach dem 31.12.1996 berechnete Renten, in denen da-
nach schulische Ausbildungszeiten „zu Unrecht“ als Anrechnungszeit berücksichtigt 
worden sind, erweisen sich von Anfang an als rechtswidrig und bedürfen bei Aufgrei-
fen im Geschäftsgang einer Korrektur. 

§ 66 SGB VI 

Durch Art. 6 Nr. I3 wird im Absatz 1 der Vorschrift eine Nr. I7 eingefügt. Danach sind 
die Entgeltpunkte für ein Arbeitsentgelt aus nicht gemäß einer Vereinbarung über fle-
xible Arbeitszeitregelungen verwendeten Wertguthaben (vgl. Art. 6 Nr. I4 = § 70 Ab-
satz 3 SGB VI) in die Summe Entgeltpunkte einzubeziehen, die vervielfältigt mit dem 
Zugangsfaktor die persönlichen Entgeltpunkte für die Ermittlung des Monatsbetrags 
der Rente ergeben. 

§ 70 SGB VI 

Durch Art. 6 Nr. I4 wird § 70 SGB VI um einen (neuen) Absatz 3 ergänzt. Danach 
werden zusätzliche Entgeltpunkte aus der Zahlung von Beiträgen für Arbeitsentgelt 
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aus nicht gemäß einer Vereinbarung über flexible Arbeitszeitregelungen verwende-
ten Wertguthaben ermittelt, indem dieses   in einer Summe   gemeldete Arbeitsent-
gelt (vgl. Art. 4 Nr. I9 = § 23b SGB IV) durch das vorläufige Durchschnittsentgelt der 
Anlage 1 zum SGB VI des Kalenderjahres geteilt wird, dem das Arbeitsentgelt zuge-
ordnet ist. Damit sich diese (zusätzlichen) Entgeltpunkte nicht auf die Rente nach 
Mindesteinkommen (§ 262 SGB VI) auswirken, gelten sie als Entgeltpunkte für voll-
wertige Pflichtbeitragszeiten nach dem 31.12.1991. 

§ 75 SGB VI 

Mit Art. 6 Nr. I5 wird der bisherige Satz 2 des Absatz 1 der Vorschrift aufgehoben, 
weil die Neufassung des § 23b SGB IV (Art. 4 Nr. I9) sicherstellt, dass ein infolge ei-
nes auf dem Eintritt voller Erwerbsminderung beruhenden „Störfalles“ aus nicht ge-
mäß einer Vereinbarung über flexible Arbeitszeitregelungen verwendetes, insgesamt 
verbeitragtes Wertguthaben immer der Rentenberechnung zugrunde gelegt werden 
kann. 

§ 254d SGB VI 

Durch Art. 6 Nr. I13 wird § 254d im Absatz 1 um eine Nr. I4b ergänzt. Danach sind 
zusätzliche Entgeltpunkte für Arbeitsentgelt aus nicht gemäß einer Vereinbarung 
über flexible Arbeitszeitregelungen verwendeten Wertguthaben Entgeltpunkte (Ost), 
wenn es aufgrund einer Arbeitsleistung in den neuen Bundesländern erworben wur-
de. 

Des Weiteren wird dem Absatz 3 ein Satz 2 angefügt, der klarstellt, dass  wie es in 
der Vergangenheit Verwaltungspraxis der RV-Träger war   Entgeltpunkte für Zeiten 
mit Beiträgen für eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit und für Kindererzie-
hungszeiten vor dem 01.02.1949 in Berlin nicht als Entgeltpunkte (Ost) sondern im-
mer als Entgeltpunkte zu berücksichtigen sind. 

§ 255d SGB VI 

Mit Art. 7 Nr. I15 ist § 255d SGB VI mit Wirkung zum 01.01.2002 eingefügt worden. 
Danach wird der zum 01.01.2002 in Euro umgerechnete aktuelle Rentenwert / aktu-
elle Rentenwert (Ost) in der RentenanpassungsVO 2001 abweichend von den Re-
geln des § 123 Absatz 1 SGB VI nicht mit zwei, sondern mit fünf Dezimalstellen be-
kannt gegeben werden. Damit wird sichergestellt, dass die Rentenzahlbeträge nach 
der Berechnung im Anpassungsverfahren des § 65 SGB VI im Vergleich zu einer Be-
rechnung, bei der der Umrechnungsfaktor Deutsche Mark in Euro unmittelbar auf 
den Rentenzahlbetrag in Deutsche Mark angewendet wird, nicht voneinander abwei-
chen.  

§ 256a Absatz 1a SGB VI 

Mit Art. 6 Nr. I14 wird § 256a SGB VI um einen Absatz 1a ergänzt. Danach ist ein 
aufgrund einer Arbeitsleistung in den neuen Bundesländern erworbenes Arbeitsent-
gelt aus nicht gemäß einer Vereinbarung über flexible Arbeitszeitregelungen verwen-
deten Wertguthaben  bevor es nach § 70 Absatz 3 SGB VI (vgl. Art. 6 Nr. I4) in Ent-
geltpunkte umgerechnet wird   mit dem vorläufigen Wert der Anlage 10 zum SGB VI 
des Kalenderjahres, dem das Arbeitsentgelt zugeordnet ist, zu vervielfältigen (Anhe-
bung auf „West-Niveau“).  

§§ 295, 295a SGB VI 

Durch Art. 7 Nr. I21 und Nr. I22 ist sowohl § 295 SGB VI (Höhe der KLG-Leistung) 
als auch § 295a SGB VI (Höhe der KLG-Leistung im Beitrittsgebiet) mit Wirkung ab 
01.07.2001 (Art. 68 Nr. I12) neu gefasst worden. Danach ist die Leistung für Kinder-
erziehung ab 01.07.2001 jeweils in Höhe des aktuellen Rentenwerts bzw. in Höhe 
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des aktuellen Rentenwerts (Ost) zu leisten; eine Rundung auf volle zehn Deutsche 
Pfennige ist nur noch für bis zum 30.06.2001 zu erbringende KLG-Leistungen vorzu-
nehmen.  

§ 309 SGB VI 

Durch Art. 6 Nr. I16 wurde § 309 SGB VI neu gefasst:  

Nach Absatz 1 der Vorschrift sind   wie bisher   nach den Vorschriften des SGB VI 
berechnete Renten auf Antrag nach dem am 01.01.1996 geltenden Recht des SGB 
VI   ÄndG vom 15.12.1995 (BGBl. I S. 1824) von Beginn an rückwirkend neu zu be-
rechnen und zu leisten, wenn die Rente beitragsgeminderte Zeiten wegen schuli-
scher Ausbildung enthält oder erstmals Anrechnungszeiten im Beitrittsgebiet wegen 
Bezugs einer Übergangsrente, einer Invalidenrente bei Erreichen besonderer Alters-
grenzen, einer befristeten erweiterten Versorgung oder einer berufsbezogenen Zu-
wendung an Ballettmitglieder zu berücksichtigen sind.  

Neu ist, dass auf Antrag auch die Renten nach dem am 01.01.1996 geltenden 
Recht neu festzustellen sind, die an Berechtigte geleistet werden, denen Verfol-
gungszeiten nach dem BerRehaG anerkannt worden sind. Liegt der Rentenbeginn 
dieser Renten nach dem 31.12.1995 ist die Neuberechnung nach dem Recht durch-
zuführen, das bei erstmaliger Feststellung der Rente anzuwenden war. Bei Anwen-
dung des BerRehaG ist § 11 Satz 2 dieses Gesetzes dabei immer in der Fassung 
des Zweiten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für 
Opfer der politischen Verfolgung in der DDR vom 17.12.1999 (BGBl. I S. 2662) mit 
der Folge anzuwenden, dass innerhalb der Vergleichsberechnung nach dem SGB VI 
im BerRehaG   Konto eine zweite Vergleichsberechnung erfolgen musS. In dieser 
Berechnung sind die Verfolgungszeiten als vollwertige Beitragszeiten anzurechnen, 
während sie in der ersten Vergleichsberechnung als beitragsgemindert berücksichtigt 
werden. Die für den Berechtigten günstigere Berechnung wird mit der Rente aus dem 
„Echt-Leben“ verglichen; die höhere Rente ist zu leisten. 

Nach Absatz 2 der Vorschrift wird Rentenberechtigten, deren Rente bereits vor 
dem 01.01.2001 nach den Rechtsvorschriften des SGB VI neu festgestellt wurde, ein 
Anspruch auf erneute Neufeststellung der Rente für die Bezugszeit ab 01.01.2001 
eingeräumt. Die Regelung steht im Zusammenhang mit der Neufassung des § 300 
Absatz 3 SGB VI zum 01.01.2001 durch das EM-ReformG (vgl. hierzu Arbeitsanwei-
sung zu § 300 SGB VI, Abschn. 1.1 und 4.3). Den betroffenen Rentenberechtigten 
soll es durch einen Antrag ermöglicht werden, auch ohne Vorliegen eines konkreten 
Neufeststellungsgrundes eine Anwendung des § 300 Absatz 3 SGB VI in der Fas-
sung ab 01.01.2001 (n.F.) zu erwirken. Dies dient dem Zweck, Nachteile für die Ren-
te, die sich aus der Anwendung leistungsmindernden Rechtsänderungen (zum Bei-
spiel durch das WFG) bei der früheren Neufeststellung ergeben haben, für die Zeit 
ab 01.01.2001 zu beseitigen. 

Anlage 1, 2 und 2a zum SGB VI 

Mit Art. 7 Nr. I26, 27 und 28 werden die Überschriften der Anlage 1 = Durchschnitts-
entgelt in DM / RM, der Anlage 2 = Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in DM / 
RM und der Anlage 2a = Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets 
in DM jeweils mit Wirkung ab 01.01.2002 um die Angabe „in Euro“ ergänzt. 
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§ 41 Absatz 2 SGB X 

Durch Art. 10 Nr. I5 wurde § 41 Absatz 2 SGB X geändert. Nunmehr ist die Hei-
lung von Verfahrens  und Formfehlern bei der Erteilung von Verwaltungsakten mög-
lich. Insbesondere kann eine fehlende Anhörung oder Ermessensausübung bis um 
Abschluss des LSG-Verfahrens nachgeholt werden. 

§ 42 Satz 1 SGB X 

Durch Art. 11 Nr. I6 wurde § 41 Satz 1 SGB X geändert. Der Ausschluss des Auf-
hebungsanspruchs wird nunmehr auf Ermessensentscheidungen ausgeweitet. 

§ 44 Absatz 1 Satz 2 SGB X 

Durch Art. 10 Nr. I7 wurde § 44 Absatz 1 Satz 2 SGB X geändert. Damit entfällt 
als Folgeänderung zu § 23b Absatz 2 SGB IV die zum 01.01.1998 aufgenommene 
Einschränkung der Rücknahmemöglichkeit bei Wertguthaben (§ 76a Absatz 4 SGB 
VI). 

§§ 111 Satz 2, 113, 120 SGB X 

Durch Art. 11 Nr. I8 wurden unter anderen die §§ 111 Satz 2, 113 und 120 SGB X 
geändert. Die Ausschlussfrist für den Anspruch auf eine Erstattung unter Sozialleis-
tungsträgern beginnt nunmehr frühestens mit dem Zeitpunkt der Kenntnis über die 
Entscheidung des erstattungspflichtigen Leistungsträgers. Auch der Beginn der Ver-
jährung ist von der Kenntnisnahme abhängig. Am 01.06.2000 noch nicht abge-
schlossene Erstattungsverfahren sind nach dem im 4. Euro-Einführungsgesetz fest-
gelegten Recht abzuwickeln; Rückerstattungsansprüche für abgewickelte Erstattun-
gen ergeben sich nicht. 

Versorgungsausgleich 

Ergänzung der Rechengrößen zur Durchführung des Ver sorgungsausgleichs in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, Gesetz zur Bes timmung der Beitragssät-
ze und zur Bestimmung der Umrechungsfaktoren für de n Versorgungsaus-
gleich in der gesetzlichen Rentenversicherung für 2 000 (Beitragssatzgesetz 
2000  BSG 2000) vom 22.12.1999 (BGBl. I, S. 2544) u nd Verordnung zur Anpas-
sung der Renten im Jahre 2000 (Rentenanpassungsvero rdnung 2000  RAV 
2000) vom 31.05.2000 (BGBl. I, S.  788) 

In dem Beitragssatzgesetz 2000 sind die für das Jahr 2000 maßgebenden Umrech-
nungsfaktoren für die Ermittlung der für Entgeltpunkte zu zahlenden Beiträge sowie 
für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge/für die Ermittlung von Entgeltpunkten, 
die gezahlten Beiträgen entsprechen sowie von Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten 
Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 281a Absatz 3 SGB VI), bekannt gegeben 
worden. Diese in § 2 des Beitragssatzgesetzes für 2000 genannten Umrechnungs-
faktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts (§ 69 Ab-
satz 2 Nr. I2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 2000. In § 5 der Renten-
anpassungsverordnung wurden die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes 
von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG 
bei einer Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit nach dem 
30.06.2000 veröffentlicht. 
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Gesetzesänderungen 2001 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichges chlechtlicher Gemein-
schaften: Lebenspartnerschaften vom 16.02.2001 (BGB l. I S. 266) 

§ 56 SGB I (Art. 3 § 48 Nr. I2) 

Durch das am 01.08.2001 in Kraft getretene Gesetz zur Beendigung der Diskriminie-
rung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften gelten nunmehr 
auch Lebenspartner im Sinne dieses Gesetzes als Sonderrechtsnachfolger. 

Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes zur Reform der ge setzlichen Rentenversi-
cherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Al tersvorsorgevermögens 
(Altersvermögensergänzungsgesetz – AVmEG) vom 21.03 .2001 (BGBl. I S. 403) 

Durch Art. 1 des Altersvermögensergänzungsgesetzes (AVmEG) sind zahlreiche 
Vorschriften des SGB VI geändert und neu in das Gesetz eingefügt worden. Unter 
anderem ist den  nicht geschiedenen – Ehegatten erstmals die Möglichkeit einge-
räumt worden, ihre in der Ehe erworbenen Rentenansprüche partnerschaftlich aufzu-
teilen.  

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Vorschriften: 

§§ 43 Absatz 4 Satz 2, 51 Absatz 3 und 241 Absatz 2 Satz 1 Nr. I4 
SGB VI (Art. 1 Nr. I5, 8 und 45) 

Mit der Änderung des § 57 SGB VI zum 01.01.2002, nach der Zeiten, soweit diese 
nicht auch Pflichtbeitragszeiten sind, generell nicht mehr als Berücksichtigungszeiten 
anerkannt werden können, wenn eine mehr als geringfügige selbständige Tätigkeit 
ausgeübt wurde, wird § 43 Absatz 4 Satz 2 SGB VI gestrichen und in §§ 51 Absatz 3 
und 241 Absatz 2 Satz 1 Nr. I4 SGB VI werden die Wörter „soweit während dieser 
Zeiten eine selbständige Tätigkeit nicht ausgeübt worden ist, die mehr als geringfügig 
war“ aufgehoben. Eine rechtliche Änderung ist hiermit nicht eingetreten. 

§ 46 SGB VI (Art. 1 Nr. I6) 

§ 46 Absatz 1 Satz 2 SGB VI schränkt die Zahlung der kleinen Witwen  und Witwer-
rente auf 24 Kalendermonate nach dem Tod des Versicherten ein. Diese Begren-
zung gilt nach der Übergangsregelung des § 242a Absatz 1 SGB VI für alle Todesfäl-
le ab 01.01.2002, wenn die Ehe nach dem 31.12.2001 geschlossen wurde oder 
wenn die Eheschließungen zwar vor dem 01.01.2002 erfolgte, beide Ehepartner aber 
nach dem 01.01.1962 geboren wurden. 

Nach § 46 Absatz 2a SGB VI ist die Witwen  und Witwerrente für Eheschließun-
gen ab 01.01.2002 (§ 242a Absatz 3 SGB VI) ausgeschlossen, wenn die Ehe weni-
ger als ein Jahr angedauert hat und es sich um eine sog. Versorgungsehe handelt.  

Wurde vom Rentenversicherungsträger bestandskräftig über das Rentensplitting 
unter Ehegatten entschieden, ist mit Ablauf des Monats der Bestandskraft ebenfalls 
die Zahlung der Witwen  und Witwerrente nach § 46 Absatz 2b SGB VI nicht mehr 
möglich. 

§ 47 Absatz 3 SGB VI (Art. 1 Nr. I7) 

Im Zusammenhang mit dem Rentensplitting unter Ehegatten steht auch § 47 Absatz 
3 SGB VI. Danach kann für verwitwete Ehegatten, für die ein Rentensplitting unter 
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Ehegatten durchgeführt wurde, unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf 
Erziehungsrente bestehen. 

§ 52 SGB VI (Art. 1 Nr. I9) 

Durch Art. 1 Nr. I9 wurde § 52 Absatz 1a SGB VI eingefügt. Mit der Regelung ist 
festgelegt worden, wie nach einem durchgeführten Rentensplitting unter Ehegatten 
(§ 120a SGB VI) für den Ehegatten, der einen Splittingzuwachs (§ 120a Absatz8 
SGB VI) erhalten hat, Monate für die Wartezeit zu ermitteln sind. Dabei werden die 
Entgeltpunkte aus dem Splittingzuwachs durch die Zahl 0,0313 geteilt. Auch für die 
Fälle des Versorgungsausgleichs sind durch den geänderten § 52 Absatz1 Satz 1 
SGB VI die bisherigen Werte von 0,0625 bzw. 0,0468, mit deren Hilfe Wartezeitmo-
nate in der ArV/AV bzw. KnV errechnet werden, halbiert worden. Hierdurch ist für 
Geschiedene die schnellere Erfüllung der Wartezeit möglich. Dementsprechend ist 
auch durch den geänderten § 52 Absatz 2 Satz 1 SGB VI der Wert für die Ermittlung 
der Wartezeit aus Zuschlägen an Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus geringfügiger 
versicherungsfreier Beschäftigung von 0,0625 auf 0,0313 herabgesetzt worden. 

§ 57 SGB VI (Art. 1 Nr. I11) 

In § 57 SGB VI wurde ein zweiter Satz angefügt, wonach die Anerkennung von Be-
rücksichtigungszeiten während einer mehr als geringfügig ausgeübten selbständigen 
Tätigkeit nur noch dann möglich ist, soweit diese Zeiten auch Pflichtbeitragszeiten 
sind. Dementsprechend wurden die bisherigen Vorschriften, die in diesen Fällen le-
diglich die weitere Wirkung bzw. Bewertung von Berücksichtigungszeiten einschrän-
ken, wie zum Beispiel §§ 43 Absatz 4 Satz 2, 71 Absatz 3 Satz 2 SGB VI, gestrichen. 
Die Neuregelungen sind zum 01.01.2002 in Kraft getreten. Obwohl es sich nach der 
amtlichen Begründung ausschließlich um redaktionelle Änderungen handelt, waren 
sowohl aus materiellrechtlicher Sicht (zum Beispiel Auslegungsfragen) als auch aus 
Sicht des Arbeitsablaufs bzw. der Datenverarbeitung (zum Beispiel Rundschreiben, 
Ablehnungstexte) zahlreiche Vorbereitungen zu treffen. 

§ 58 SGB VI (Art. 1 Nr. I12) 

§ 58 SGB VI ist durch das AVmEG mit Wirkung ab 01.01.2002 wie folgt geändert 
worden: 
– § 58 Absatz 1 Satz 1 SGB VI ist um eine Nr. I1a ergänzt worden. Danach sind 

Zeiten der Krankheit, die nach dem vollendeten 17. Lebensjahr und vor dem voll-
endeten 25. Lebensjahr liegen, unter bestimmten Voraussetzungen als Anrech-
nungszeiten zu berücksichtigen. 

– Die Höchstdauer der berücksichtigungsfähigen Ausbildungszeiten ist von bisher 
3 Jahren auf 8 Jahre heraufgesetzt worden (§ 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I4 SGB VI), 
wobei bis zu drei Jahren als bewertete, bis zu fünf Jahren als unbewertete An-
rechnungszeit berücksichtigt werden (§ 74 Satz 3 SGB VI). 

– Die Ausschlussregelung, nach der Zeiten, in denen wegen des Bezugs von So-
zialleistungen Versicherungspflicht bestand, keine Anrechnungszeiten sind, gilt 
erst für Zeiten nach Vollendung des 25. Lebensjahres (§ 58 Absatz 1 Satz 3 
SGB VI). 

– Bei den Anrechnungszeiten nach § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I1a bis 3 SGB VI ist 
bei einem Rentenbeginn ab 01.01.2002 für die nach Vollendung des 17. Lebens-
jahres und vor Vollendung des 25. Lebensjahres liegenden Zeiten die Unterbre-
chung einer versicherten Beschäftigung/Tätigkeit nicht erforderlich (§ 58 Absatz 
2 Satz 1SGB VI). 
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§ 63 SGB VI (Art. 1 Nr. I13) 

Absatz 7 wurde mit Wirkung ab 01.01.2001 (Art. 12 Absatz 3) geändert und an die 
neue Anpassungsformel der §§ 68, 255e SGB VI angeglichen. Danach gilt künftig 
der Grundsatz, dass der aktuelle Rentenwert entsprechend der Entwicklung des 
Durchschnittsentgelts unter Berücksichtigung der Veränderung des Beitragssatzes 
zur Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten angepasst wird, während an-
stelle der Beitragssatzveränderung bisher die Belastungsveränderungen bei Arbeits-
entgelten und Renten durch Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung und Bun-
desanstalt für Arbeit eine Rolle spielten. 

§ 67 SGB VI (Art. 1 Nr. I15) 

In der Nr. I6, die den Rentenartfaktor für große Witwen  und Witwerrenten festlegt, 
wurde mit Wirkung ab 01.01.2002 (Art 12 Absatz 1) die Zahl 0,6 durch die Zahl 0,55 
ersetzt. Der Versorgungssatz der großen Witwen  oder Witwerrente beträgt danach 
nur noch 55% anstatt bisher 60% der Versichertenrente. Unter den Voraussetzungen 
des § 255 Absatz 1 SGB VI (Art. 1 Nr. I49) beträgt er weiterhin 60%, wenn der Ehe-
gatte vor dem 01.01.2002 verstorben ist oder die Ehe vor diesem Zeitpunkt ge-
schlossen wurde und mindestens einer der beiden Ehegatten vor dem 02.01.1962 
geboren ist, bei Inkrafttreten des „neuen Rechts“ also schon 40 Jahre alt war. 

§ 68 SGB VI (Art. 1 Nr. I16) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2001 (Art. 12 Absatz 3) neu gefasst worden 
und wird durch § 255e SGB VI (Art. 1 Nr. I52) ergänzt, der die Vorschrift in der Zeit 
vor dem 01.07.2011 „überlagert“.  

Der aktuelle Rentenwert, der am 30.06.2001 48,58 DM betragen hat, verändert 
sich künftig zum 01.07. eines jeden Kalenderjahres, indem der bisherige aktuelle 
Rentenwert mit den Faktoren für die Veränderung der Bruttolohn-  und -
gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer und des Beitragssat-
zes zur Rentenversicherung der Arbeiter  und Angestellten vervielfältigt wird. Damit 
nehmen künftig neben der Veränderung der Bruttolohn-  und -gehaltssumme je 
durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer nur noch die Faktoren auf die Verände-
rung des aktuellen Rentenwerts Einfluss, mit denen der Rentner „tatsächlich etwas 
zu tun hat“. Es ist dies die Veränderung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten sowie die Veränderung des Altersvorsorgeanteils 
zur steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge, die, wenn die Übergangsregelung 
des § 255e SGB VI ausgelaufen ist, den im Jahre 2009 konstanten Wert von 4% er-
reicht haben wird und dann innerhalb der Anpassungsformel keine Wirkung mehr zei-
tigt. Der gleichzeitige Austausch des in der Anpassungsformel des § 255e SGB VI 
enthaltenen Werts von 100%, von dem der jeweilige Beitragssatz abzuziehen ist, ge-
gen den Wert von 90% bewirkt ab 01.07.2011 sowohl für die Zugangs  als auch für 
die Bestandsrentner einen etwas „flacheren Rentenanstieg“. Damit soll erreicht wer-
den, dass der Beitragssatz zur Wahrung der Generationengerechtigkeit bis zum Jahr 
2020 unter 20% bleibt und bis zum Jahr 2030 nicht über 22% steigt.  

Anders als bisher nehmen die Belastungsveränderungen bei Steuern und Renten 
keinen Einfluss mehr auf die Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts. 

§ 70 SGB VI (Art. 1 Nr. I17) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2002 (Art. 12 Absatz 1) um einen Absatz 3a 
ergänzt worden. Unter der Voraussetzung, dass mindestens 25 Jahre mit renten-
rechtlichen Zeiten vorhanden sind, werden danach für nach dem 31.12.1991 liegen-
de Kalendermonate mit Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung oder mit 
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Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen Kindes bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres Entgeltpunkte zusätzlich ermittelt oder gutge-
schrieben. Hierbei handelt es sich nicht um rentenrechtliche Zeiten im Sinne von 
§ 54 SGB VI. Das SGB VI enthält somit auch keine eigenständige Vorschrift, in der 
die Anspruchsvoraussetzungen oder der Begriff „Kinderpflegezeiten“ näher erläutert 
werden. Wann es sich aus materiellrechtlicher Sicht um einen solchen vorzumerken-
den Tatbestand handelt, war anhand von Auslegungsfragen zu klären. 
•– Zusätzliche Entgeltpunkte gibt es für zeitgleiche Pflichtbeiträge; die für die 

Pflichtbeiträge ermittelten Entgeltpunkte werden um die Hälfte, höchstens um 
0,0278 Entgeltpunkte je Kalendermonat angehoben. 

•– Eine Gutschrift von 0,0278 Entgeltpunkten je Kalendermonat gibt es für Zeiten, 
in denen zeitgleich entweder zwei (oder mehr) Kinder erzogen wurden (parallele 
Kinderberücksichtigungszeiten) oder ein Kind erzogen und ein Kind nicht er-
werbsmäßig gepflegt oder zwei (oder mehr) Kinder nicht erwerbsmäßig gepflegt 
wurden. Die Gutschrift wird gemindert um die ggf. zu ermittelnden zusätzlichen 
Entgeltpunkte für zeitgleiche Pflichtbeiträge. 

Die zusätzlichen und gutgeschriebenen Entgeltpunkte werden auf den Wert von 
0,0833 monatlich begrenzt, wenn sie diesen Grenzwert, der einem Durchschnittsver-
dienst entspricht, überschreiten. 

Es handelt sich bei der Regelung – die auch für Väter Wirkung entfalten kann  um 
einen weiteren Schritt zur eigenständigen Sicherung der Frauen. 

§ 71 SGB VI (Art. 1 Nr. I18) 

Der bisherige Satz 3 wurde mit Wirkung ab 01.01.2002 (Art. 12 Absatz 1) neu ge-
fasst: Zur Ermittlung des für die Gesamtleistungsbewertung maßgebenden Gesamt-
leistungswerts werden künftig jedem Kalendermonat mit Zeiten einer beruflichen 
Ausbildung mindestens 0,0833 Entgeltpunkte zugrunde gelegt und die betroffenen 
Kalendermonate gelten insoweit nicht als beitragsgemindert. Bisher wurden nur 
0,0625 Entgeltpunkte berücksichtigt und das auch nur dann, wenn ausschließlich 
beitragsgeminderte Zeiten vorhanden waren. 

§ 72 SGB VI (Art. 1 Nr. I19) 

Absatz 4 der Vorschrift, der den Lückenausgleich bei Renten mit Zurechnungszeit 
regelte, wurde mit Wirkung zum 01.01.2002 (Art. 12 Absatz 1) gestrichen. Die Ge-
währung eines „Lückenausgleichs“ im Rahmen der Bestimmung des für die Gesamt-
leistungsbewertung maßgebenden Gesamtleistungswerts ist mit Blick darauf für nicht 
mehr erforderlich angesehen worden, dass die ggf. in der Versicherungsbiographie 
vorhandenen Lücken durch die Änderungen in § 58 SGB VI (Art. 1 Nr. I12) zielge-
richteter als bisher geschlossen werden. 

§ 74 SGB VI (Art. 1 Nr. I20) 

Die Vorschrift hat mit Wirkung ab 01.01.2002 (Art. 12 Absatz 1) nach Satz 2 einen 
neuen  

Satz 3 erhalten, wonach Zeiten der schulischen Ausbildung für höchstens drei 
Jahre bewertet werden. Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 58 SGB VI (Art. 
1 Nr. I12), der künftig die Anerkennung von acht Jahren (bisher drei Jahre) Anrech-
nungszeit wegen schulischer Ausbildung zulässt. Hiervon sollen aber nach wie vor 
nur drei Jahre mit dem maßgebenden Gesamtleistungswert in die Berechnung des 
Monatsbetrags der Rente einfließen. 
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§ 76c SGB VI (Art. 1 Nr. I21)  

Die neu eingefügte Vorschrift regelt, wie ein durchgeführtes Rentensplitting unter 
Ehegatten (§ 120a SGB VI) beim Versicherten durch Zuschläge oder Abschläge an 
Entgeltpunkten berücksichtigt wird. In den Fällen des Einzelsplittings, in denen sich 
unterschiedliche Arten von Entgeltpunkten gegenüberstehen, sind bei beiden Ehe-
gatten Zuschläge und Abschläge an Entgeltpunkten vorhanden. Die Zuschläge und 
Abschläge an Entgeltpunkten fließen in die Summe aller Entgeltpunkte ein (§ 66 
SGB VI) und wirken sich damit auf die persönlichen Entgeltpunkte für die Ermittlung 
des Monatsbetrags der Rente aus. 

§ 78a SGB VI (Art. 1 Nr. I22) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2002 (Art. 12 Absatz 1) eingefügt worden. 
Danach erhalten Witwen  und Witwer für Rentenbezugszeiten nach Ablauf des sog. 
Sterbevierteljahres einen Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten zu ihrer Witwen  
oder Witwerrente für die Dauer der Erziehung von Kindern bis zur Vollendung ihres 
dritten Lebensjahres. Hierdurch soll die Absenkung des Versorgungssatzes bei gro-
ßen Witwen  oder Witwerrenten von 60% auf 55% der Versichertenrente (Art. 1 
Nr. I15) für diejenigen, die Kinder erzogen haben, abgemildert werden. Für die Be-
stimmung des Umfangs der Erziehungsmonate wird auf die Kalendermonate mit Kin-
derberücksichtigungszeiten abgestellt, die dem überlebenden Ehegatten zugeordnet 
sind. Die Vorschrift sah für jeden Monat der Erziehung einen Zuschlag an persönli-
chen Entgeltpunkten von 0,0505 vor; sie ist insoweit noch vor ihrem Inkrafttreten 
durch das Gesetz zur Verbesserung des Hinterbliebenenrentenrechts geändert wor-
den. 

§ 88a SGB VI (Art. 1 Nr. I26) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2002 (Art. 12 Absatz 1) eingefügt worden. Sie 
begrenzt eine Witwen  oder Witwerrente, die einen Zuschlag an persönlichen Ent-
geltpunkten nach § 78a SGB VI (Art. 1 Nr. I22) enthält, auf den Monatsbetrag der 
Rente (des Verstorbenen) wegen voller Erwerbsminderung oder den Monatsbetrag 
der Vollrente wegen Alters. In Begrenzungsfällen ist der Zuschlag des § 78a SGB VI 
(Art. 1 Nr. I22) entsprechend zu verringern. 

§ 90 Absatz 2 Sätze 2 und 3 SGB VI (Art. 1 Nr. I27) 

In § 90 Absatz 2 Sätze 2 und 3 SGB VI wird die Feststellung des Betrages der Wit-
wen  oder Witwerrentenabfindung, der auf die Zeit nach Auflösung der letzten Ehe 
entfällt und von der Witwen  oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten einzu-
behalten ist, an die gekürzte Abfindung der kleinen Witwen  und Witwerrente ange-
passt. 

§ 96a SGB VI (Art. 1 Nr. I28) 

Die bisherige Hinzuverdienstgrenze von 630,- DM für eine Rente wegen voller Er-
werbsminderung in voller Höhe ist mit Wirkung ab 01.01.2002 durch 325 Euro ersetzt 
worden. 

§ 97 SGB VI (Art. 1 Nr. I29) 

Mit Wirkung ab 01.01.2002 sollten die Freibeträge bei der Einkommensanrechnung 
auf Witwen  und Witwerrenten und Erziehungsrenten auf 675,00 € bzw. 450,00 € 
„eingefroren“ werden. Die Änderung der Vorschrift ist noch vor ihrem Inkrafttreten 
durch das Gesetz zur Verbesserung des Hinterbliebenenrentenrechts gestrichen 
worden. 
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§ 107 Absatz 1 Sätze 3 und 4 SGB VI (Art. 1 Nr. I31) 

Angepasst an die Begrenzung der kleinen Witwen  und Witwerrente wurde die Abfin-
dung der kleinen Witwen  und Witwerrente. Die Abfindung der kleinen Witwen  und 
Witwerrente ist nach § 107 Absatz 1 Satz 3 SGB IV ist nur noch insoweit möglich, als 
nicht bereits für 24 Kalendermonate nach dem Tod des Versicherten eine kleine Wit-
wen  und Witwerrente geleistet wurde. Mit dieser Regelung soll verhindert werden, 
dass auch über die Abfindung für nicht mehr als 24 Kalendermonate Leistungen er-
bracht werden. Sie gilt für Todesfälle ab 01.01.2002, wenn die Ehe nach dem 
31.12.2001 geschlossen wurde oder wenn die Eheschließungen zwar vor dem 
01.01.2002 erfolgte, beide Ehepartner aber nach dem 01.01.1962 geboren wurden. 

Geht es um die Ermittlung anderer Witwen  und Witwerrenten aus derselben Ren-
tenanwartschaft, wird nach § 107 Absatz 1 Satz 4 SGB VI nur für einen entspre-
chend gekürzten Zeitraum (24 Kalendermonate abzüglich des Zeitraums, für den die 
kleine Witwen  und Witwerrente geleistet wurde) der Anspruch auf Witwen  und Wit-
werrente weiter unterstellt. 

§ 120a SGB VI (Art. 1 Nr. I34) 

Die Vorschrift regelt erstmals ein Rentensplitting unter – nicht geschiedenen  Ehegat-
ten. Mit dem Rentensplitting soll eine partnerschaftliche Teilung von ehezeitlichen 
Rentenansprüchen in der gesetzlichen Rentenversicherung ermöglicht werden mit 
dem Ziel, die eigenständige Alterssicherung insbesondere der Frauen zu verbessern 
und die nur abgeleitete Hinterbliebenenversorgung abzulösen. So können Ehegatten 
gemeinsam bestimmen, dass die von ihnen in der Ehe erworbenen Ansprüche auf 
eine anpassungsfähige Rente zwischen ihnen aufgeteilt werden. Nach Durchführung 
eines Rentensplittings unter Ehegatten besteht kein Anspruch auf Witwenrente bzw. 
Witwerrente (§ 46 Absatz 2b SGB VI). Vorgesehen ist das Rentensplitting für die 
Ehegatten, die von der Reform des Hinterbliebenenrentenrechts betroffen sind, d.h. 
die ihre Ehe nach dem 31.12.2001 geschlossen haben oder deren Ehe am 31. De-
zember 2001 bereits bestand und die beide erst nach dem 1. Januar 1962 geboren 
sind. Der Anspruch auf Durchführung des Rentensplittings besteht zu Lebzeiten der 
beiden Ehegatten erst nach abgeschlossenem Versicherungsleben (§ 120a Absatz 3 
Nr. I1 und 2 SGB VI). Verstirbt ein Ehegatte, kann der überlebende Ehegatte das 
Rentensplitting allein herbeiführen, wenn zu Lebzeiten des verstorbenen Ehegatten 
ein Rentensplitting nach § 120a Absatz 3 Nr. I1 oder 2 SGB VI nicht möglich war 
(§ 120a Absatz 3 Nr. I3 SGB VI). Voraussetzung für die Durchführung des Renten-
splittings ist das Vorhandensein von 25 Jahren an rentenrechtlichen Zeiten bei bei-
den Ehegatten bzw. nach dem Tod eines Ehegatten allein bei dem überlebenden 
Ehegatten. Der Ausgleich der Rentenansprüche erfolgt auf der Basis von Entgelt-
punkten, wobei jede Entgeltpunktart für sich auszugleichen ist (Einzelsplitting). Der 
Ehegatte, der in der Splittingzeit  bei der es sich um die modifizierte Ehezeit der Ehe-
gatten handelt  die niedrigere Summe an Entgeltpunkten erworben hat, erhält die 
Hälfte des Wertunterschieds zwischen den von beiden Ehegatten in der Splittingzeit 
erworbenen Entgeltpunkten übertragen. Die Übertragung von Entgeltpunkten führt zu 
einem Zuschlag und/oder Abschlag an Entgeltpunkten (§ 76c SGB VI). 

§ 120b SGB VI (Art. 1 Nr. I34) 

§ 120b SGB VI ist eine dem Versorgungsausgleichsrecht (§ 4 VAHRG) nachgebilde-
te Härteregelung für das Rentensplitting unter Ehegatten (§ 120a SGB VI). Danach 
ist vorgesehen, dass nach dem Tod des durch das Rentensplitting begünstigten 
Ehegatten an den überlebenden Ehegatten die ungekürzte Rente zu zahlen ist, wenn 
die aufgrund des Rentensplittings gewährten Leistungen einen bestimmten Grenz-
wert nicht übersteigen. Der Grenzwert setzt sich aus zwei Jahresbeträgen einer Voll-
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rente wegen Alters zusammen, die sich ohne Zugangsfaktor aus den Zuschlägen 
und ggf. Abschlägen an Entgeltpunkten (§ 76c SGB VI) des durch das Rentensplit-
ting begünstigten Ehegatten errechnen. 

§ 120c SGB VI (Art. 1 Nr. I34) 

Die Vorschrift sieht in Anlehnung an das Recht des Versorgungsausgleichs (§ 10a 
VAHRG) die Abänderung eines bestandskräftig durchgeführten Rentensplittings un-
ter Ehegatten (§ 120a SGB VI) vor. Eine Abänderung der Entscheidung über das 
Rentensplitting unter Ehegatten ist nur möglich, wenn die Abweichung zwischen den 
ursprünglich insgesamt übertragenen Entgeltpunkten und den im Falle der Abände-
rung insgesamt zu übertragenden Entgeltpunkten „wesentlich“ ist. Dies ist der Fall, 
wenn die nach einer Abänderung insgesamt zu übertragenden Entgeltpunkte um 
mehr als 10 v.H. und mindestens jedoch um mehr als 0,5 Entgeltpunkte von den ur-
sprünglich übertragenen Entgeltpunkten abweichen. Ist die Abweichung nicht we-
sentlich, so ist eine Abänderung dennoch möglich, wenn hierdurch eine Wartezeit er-
füllt wird. 

§ 154 SGB VI (Art. 1 Nr. I36) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2002 (Art. 12 Absatz 1) neu gefasst worden 
und enthält weiterhin die Verpflichtung für die Bundesregierung, alljährlich einen 
Rentenversicherungsbericht zu erstellen und diesen den gesetzgebenden Körper-
schaften bis zum 30.11. zuzuleiten. Neu ist, dass die Bundesregierung (im Zusam-
menhang mit der Zielsetzung der neuen Rentenanpassungsformel; Art. 1 Nr. I16) 
verpflichtet wird, den gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnahmen vorzu-
schlagen, wenn der Beitragssatz nach den Berechnungen in der mittleren Variante 
der 15jährigen Vorausberechnung voraussichtlich bis zum Jahre 2020  20% oder bis 
zum Jahre 2030  22% überschreitet und / oder wenn das Nettorentenniveau bei die-
ser Variante 64% unterschritten wird. Im Jahre 2012 sollte der Rentenversicherungs-
bericht nach Absatz 4 der Vorschrift um einen Bericht ergänzt werden, ob die Ein-
kommensanrechnung auf Hinterbliebenenrenten mit den „eingefrorenen“ Freibeträ-
gen (§ 97 SGB VI, Art. 1 Nr. I29) zu angemessenen Ergebnissen führt. Absatz 4 der 
Vorschrift ist noch vor ihrem Inkrafttreten durch das Gesetz zur Verbesserung des 
Hinterbliebenenrentenrechts gestrichen worden. 

§ 207 Absatz 3 (Art. 1 Nr. I41) 

Die Neufassung des Absatzes 3 regelt umfassend, dass nachgezahlte Beiträge auf 
Antrag erstattet werden könnte, wenn diese Zeiten einer schulischen Ausbildung als 
Anrechnungszeiten zu berücksichtigen sind. Bei Erstattungsanträgen ist allerdings 
§ 210 Absatz 5 SGB VI zu beachten, der entsprechend gilt. 

§ 210 Absatz 5 SGB VI (Art. 1 Nr. I42) 

Die Neufassung dieser Vorschrift steht im Zusammenhang mit der Änderung des 
§ 207 Absatz 3 SGB VI. Bei Inanspruchnahme einer Sach- oder Geldleistung aus der 
Versicherung können nur die später gezahlten Beiträge erstattet werden. 

§ 242a SGB VI (Art. 1 Nr. I46) 

§ 242a Absatz 1 SGB VI in der Fassung ab 01.01.2002 beinhaltet die Übergangsre-
gelung für die Begrenzung der kleinen Witwen  und Witwerrente auf 24 Kalendermo-
nate nach dem Tod des Versicherten. Eine Begrenzung auf 24 Kalendermonate ist 
danach nicht vorzunehmen, wenn der Ehegatte vor dem 01.01.2002 verstorben ist 
oder wenn die Ehegatten vor dem 01.01.2002 geheiratet haben und mindestens ein 
Ehegatte vor dem 02.01.1962 geboren ist. 
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§ 242a Absatz 2 SGB VI übernimmt die bis zum 31.12.2001 im Absatz 1 niederge-
legte Übergangsregelung hinsichtlich des Anspruchs auf die große Witwen  und Wit-
werrente. 

Das Vorliegen einer Versorgungsehe bei einer Ehedauer von weniger als einem 
Jahr ist nach § 242a Absatz 3 SGB VI nicht zu prüfen, wenn die Eheschließungen bis 
zum 31.12.2001 erfolgte. 

§ 243 Absatz 1 SGB VI (Art. 1 Nr. I47) 

Nach der ausdrücklichen Ergänzung des § 243 Absatz 1 SGB VI ist die kleine Wit-
wen  und Witwerrente an den vor dem 01.07.1977 geschiedenen Ehegatten stets 
ohne Begrenzung auf 24 Kalendermonate nach dem Tod des früheren Ehegatten zu 
zahlen. Da diese Ehegatten aufgrund ihres Lebensalters ohnehin unter die Über-
gangsregelung des § 242a SGB VI fallen würden, ist die gesetzlich normierte Aus-
nahme folgerichtig. 

§ 252a SGB VI (Art. 1 Nr. I48) 

Bei der Anrechnungszeit wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft im Beitrittsge-
biet ist bei einem Rentenbeginn ab 01.01.2002 für die nach Vollendung des 17. Le-
bensjahres und vor Vollendung des 25. Lebensjahres liegenden Zeiten die Unterbre-
chung einer versicherten Beschäftigung/Tätigkeit nicht erforderlich (§ 252a Absatz 1 
Satz 1 Nr. I1 SGB VI in Verbindung mit § 252a Absatz 1 Satz 2 SGB VI). 

§ 255 SGB VI (Art. 1 Nr. I49) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2002 (Art. 12 Absatz 1) neu gefasst worden. 
Absatz 1 enthält die Übergangsregelung zu § 67 SGB VI (Art. 1 Nr. I15). Der Ren-
tenartfaktor für die große Witwen  oder Witwerrente beträgt danach weiterhin 0,6, 
wenn der Ehegatte vor dem 01.01.2002 verstorben ist oder die Ehe vor diesem Zeit-
punkt geschlossen wurde und mindestens einer der beiden Ehegatten vor dem 
02.01.1962 geboren ist, bei Inkrafttreten des „neuen Rechts“ also schon 40 Jahre alt 
war. 

§ 255a SGB VI (Art. 1 Nr. I50) 

Absatz 2 der Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2001 (Art. 12 Absatz 3) neu gefasst 
worden. Die Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts (Ost) wird danach entspre-
chend der Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts (Art. 1 Nr. I16) geregelt. Da 
hierbei auf die Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Ar-
beitnehmer in den neuen Bundesländern abgestellt wird, ist sichergestellt, dass sich 
der aktuelle Rentenwert (Ost) bei stärkerem Lohnzuwachs in den neuen Bundeslän-
dern weiterhin dem aktuellen Rentenwert nähert. 

§ 255c SGB VI (Art. 1 Nr. I51) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 27.03.2001 (Art. 12 Absatz 4) geändert worden; sie 
beinhaltet danach nur noch die Rentenanpassung um den „Inflationsausgleich“ zum 
01.07.2000 und nicht mehr zum 01.07.2001. Die Änderung war erforderlich, weil mit 
§ 68 SGB VI (Art. 1 Nr. I16) und § 255e SGB VI (Art. 1 Nr. I52), die rückwirkend zum 
01.01.2001 in Kraft getreten sind (Art. 12 Absatz 1), bereits zum 01.07.2001 zu einer 
modifizierten Bruttoanpassung zurückgekehrt worden ist. 

§ 255e SGB VI (Art. 1 Nr. I52) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2001 (Art. 12 Absatz 3) eingefügt worden. Sie 
„überlagert“ § 68 SGB VI (Art. 1 Nr. I16) und regelt die Fortschreibung des aktuellen 
Rentenwerts in der Zeit vom 01.07.2001 bis 01.07.2010. Sie erfolgt nach derselben 
Formel, die auch in § 68 SGB VI (Art. 1 Nr. I16) enthalten ist; allerdings tritt an die 
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Stelle des Faktors für die Veränderung des Beitragssatzes der Faktor für die Verän-
derung des Beitragssatzes und die Veränderung des Altersvorsorgeanteils zur steu-
erlich geförderten privaten Altersvorsorge. Dieser beträgt – abweichend von den 
Vomhundertsätzen für den Mindesteigenbeitrag des § 86 EStG in der Fassung des 
Art. 6 Nr. I15 des AVmG – nach Absatz 3 der Vorschrift vor dem Jahr 2002 0,0% , im 
Jahr 2002 0,5% und steigt in 0,5%Sprüngen jährlich bis zum Jahr 2009 auf 4,0%. 
Damit werden „Sprünge“ in der Rentenanpassung vermieden, die bei Übernahme der 
Vomhundertsätze aus § 86 EStG entstanden wären, weil diese beginnend im Jahr 
2002 mit 1,0% alle zwei Jahre in 1,0%Sprüngen bis zum Jahr 2009 auf 4,0% steigen. 
Außerdem beträgt der in der Anpassungsformel enthaltene Wert, von dem der jewei-
lige Beitragssatz und der Altersvorsorgeanteil abzuziehen ist, 100%. Er wird ab 
01.07.2011 gegen den Wert von 90% ausgetauscht, um zur Wahrung der Generatio-
nengerechtigkeit einen etwas „flacheren Rentenanstieg“ zu bewirken (Art. 1 Nr. I16). 

§ 264b SGB VI (Art. 1 Nr. I54) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2002 (Art. 12 Absatz 1) neu gefasst worden; 
sie ergänzte bisher allein § 78 SGB VI (Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei 
Waisenrenten) und ergänzt jetzt zusätzlich § 78a SGB VI (Art. 1 Nr. I22). Nach Ab-
satz 1 der Vorschrift besteht der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten zu Wai-
senrenten – wie bisher – aus persönlichen Entgeltpunkten (Ost), wenn der Rente des 
verstorbenen Versicherten ausschließlich Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen. Künf-
tig besteht der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten zur Witwen  oder Witwer-
rente ebenfalls aus persönlichen Entgeltpunkten (Ost), wenn den Zeiten der Kinder-
erziehung ausschließlich Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen. Nach Absatz 2 der 
Vorschrift gibt es keinen Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten nach § 78a SGB 
VI (Art. 1 Nr. I22) zur Witwen  oder Witwerrente, wenn der Ehegatte vor dem 
01.01.2002 verstorben oder die Ehe vor diesem Zeitpunkt geschlossen wurde und 
mindestens ein Ehegatte vor dem 02.01.1962 geboren ist und damit am 01.01.2002 
bereits 40 Jahre alt war. In diesen Fällen beträgt der Versorgungssatz für die große 
Witwen  oder Witwerrente allerdings weiterhin 60% und nicht nur 55% (vgl. Art. 1 
Nr. I15 und 49). 

§ 267a SGB VI (Art. 1 Nr. I56) 

Die Vorschrift sollte § 97 SGB VI (Art. 1 Nr. I29) mit Wirkung ab 01.01.2002 ergänzen 
und sicherstellen, dass die Freibeträge bei der Einkommensanrechnung auf Witwen , 
Witwer  und Erziehungsrenten bei gewöhnlichem Aufenthalt in den neuen Bundes-
ländern solange dynamisch bleiben, bis sie die in § 97 SGB VI (Art. 1 Nr. I29) ge-
nannten Beträge erreicht haben. Die Vorschrift ist – wie die vorgesehene Änderung 
in § 97 SGB VI (Art. 1 Nr. I29)  noch vor ihrem Inkrafttreten durch das Gesetz zur 
Verbesserung des Hinterbliebenenrentenrechts gestrichen worden. 

§ 267b SGB VI (Art. 1 Nr. I56) 

Die Vorschrift sollte § 97 SGB VI (Art. 1 Nr. I29) mit Wirkung ab 01.01.2002 ergänzen 
und die dort vorgenommenen Änderungen nicht für Rentenfälle gelten lassen, in de-
nen der (geschiedene) Ehegatte vor dem 01.01.2002 verstorben ist oder die (ge-
schiedene) Ehe vor diesem Tag geschlossen wurde und mindestens einer der (ge-
schiedenen) Ehegatten vor dem 02.01.1962 geboren ist, am 01.01.2002 also schon 
40 Jahre alt war (Absatz 1 und 2 der Vorschrift). Außerdem sollte in Absatz 3 klarge-
stellt werden, dass der Freibetrag bei allen vor dem 01.01.2002 geborenen Waisen 
weiterhin dynamisch bleibt. Die Vorschrift ist noch vor ihrem Inkrafttreten durch das 
Gesetz zur Verbesserung des Hinterbliebenenrentenrechts gestrichen worden. 
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§ 269a SGB VI (Art. 1 Nr. I57) 

Gem. § 269a SGB VI ist die Witwen  und Witwerentenabfindung ohne Kürzung zu 
leisten, wenn der Ehegatte vor dem 01.01.2002 verstorben ist oder wenn die Ehegat-
ten vor dem 01.01.2002 geheiratet haben und mindestens ein Ehegatte vor dem 
02.01.1962 geboren ist. 

§§ 18a ff., § 114 SGB IV (Art. 3 Nr. I1 bis 5) 

Durch das AVmEG haben sich entscheidende Änderungen bei der Anrechnung von 
Einkommen auf Renten wegen Todes ergeben (§ 97 SGB VI in Verbindung mit 
§§ 18a  ff., § 114 SGB IV). Mit Wirkung vom 01.01.2002 wird bei „neuen“ Hinterblie-
benenfällen (Witwen und Witwerrenten mit Eheschließung ab 01.01.2002 bzw. Ehe-
schließung vor dem 01.01.2002, wenn beide Ehegatten nach dem 01.01.1962 gebo-
ren sind; Waisenrenten mit Geburten ab dem 01.01.2002) die Anrechnung auf nahe-
zu alle Einkommensarten ausgedehnt (insbesondere Vermögenseinkommen, Be-
triebsrenten und private Versorgungsrenten); dabei wurde die Anbindung an das 
Einkommensteuerrecht gestärkt. Für „alte“ Hinterbliebenenfälle gelten die bisherigen 
Einkommensarten weiter (§ 114 SGB IV). Sowohl für die „alten“ als auch für die 
„neuen“ Hinterbliebenenfälle gelten jedoch ab 01.01.2002 für die Umrechnung des 
Einkommens von „Brutto in Netto“ grundsätzlich die – aufgrund einer Forderung des 
Bundesverfassungsgerichts  aktualisierten neuen pauschalen Abzugssätze. 

Versicherungsnummern, Kontoführungs- und Versicheru ngsverlaufs-
verordnung (VKVV) vom 30.03.2001 (BGBl. I S. 475) 

Die Verordnung beruht auf der Ermächtigung des § 152 Nr. I1 bis 6 SGB VI und er-
setzt die bis zum 31.12.1998 in der 2. DEVO sowie die bisher in der VNrV geregelten 
Vorschriften zur Vergabe/Zusammensetzung der Versicherungsnummer, zur Konto-
führung und zur Versendung von Versicherungsverläufen. Die Verordnung ist zum 
01.07.2001 in Kraft getreten. 

Erstes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozia lgesetzbuch vom 
03.04.2001 (BGBl. I S. 467) 

§ 231 Absatz 6 SGB VI (Art. 2 Buchst. b) 

Dem § 231 SGB VI wurde ein Absatz 6 angefügt. Selbständige, die am 31.12.1998 
eine versicherungspflichtige Tätigkeit im Sinne von §§ 2 Satz 1 Nr. I1 bis 3, 229a 
SGB VI ausgeübt haben, können sich auf Antrag von der Versicherungspflicht für alle 
 auch künftige  in der Vorschrift genannten Tätigkeiten befreien lassen, wenn sie 
glaubhaft machen, dass sie bis zum 31.12.1998 von der Versicherungspflicht keine 
Kenntnis hatten und vor dem 02.01.1949 geboren sind oder eine bereits vor dem 
10.12.1998 getroffene anderweitige Altersvorsorge vorweisen können, die hinsicht-
lich der Leistungserbringung und des Beitragsaufwandes der gesetzlichen Renten-
versicherung entspricht oder mit dieser vergleichbar ist. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Künstlersozialversi cherungsgesetzes und 
anderer Gesetze vom 13.06.2001 (BGBl. I S. 1027) 

 

Änderung des KSVG (Art. 1) 

Durch die Änderung des KSVG wurden verschiedene Einzelfragen der Künstlersozi-
alversicherung, die sich seit der Novellierung des KSVG im Jahre 1988 als klärungs-
bedürftig erwiesen haben geregelt. Im wesentlichen sind Verbesserungen des Versi-
cherungsschutzes, Einschränkungen der Versicherungspflicht, Vereinfachungen im 
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Verwaltungsverfahren sowie die organisatorische Rückführung der Künstlersozial-
kasse in die Bundesverwaltung durchgeführt worden. 

§ 5 Absatz 1 Nr. I11a SGB V (Art. 2 Nr. I1) 

Seit 01.07.2001 ermöglicht § 5 Absatz 1 Nr. I11a SGB V selbständig tätigen Künst-
lern und Publizisten bei Nichterfüllung der Vorversicherungszeit des § 5 Absatz 1 
Nr. I11 SGB V eine ergänzende Zugangsvoraussetzung zur Krankenversicherung 
der Rentner (KVdR). 

§ 165 SGB VI (Art. 3 Nr. I1) 

In § 165 Absatz 1 Satz 3 SGB VI wurde die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 
für die Beitragszahlung von Künstlern von einem Siebtel der Bezugsgröße durch die 
Angabe 7.560, DM ersetzt und insoweit an die Neuregelung der allgemeinen Gering-
fügigkeitsgrenze angepasst. Des Weiteren wurde ein Absatz 1b eingefügt. Die für die 
Krankenversicherung bestehende Regelung des § 234 Absatz 1 Satz 2 SGB V wur-
de dadurch auch für die Rentenversicherung der Künstler übernommen. 

Änderung des SGB VI zur Umstellung auf den Euro (Art. 7) 

In § 165 Absatz 1 SGB VI wurde die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die 
Zeit ab 01.01.2002 von 7.560, DM pro Jahr auf 3.900, Euro pro Jahr geändert. 

Änderung des AVmEG (Art. 7a) 

Durch Art. 7a ist mit Wirkung ab 20.06.2001 (Art. 12 Absatz 4) in § 154 Absatz 3 
Satz 1 Nr. I2 SGB VI (Art. 1 Nr. I36 AVmEG) die Angabe 64% durch die Angabe 67% 
ersetzt worden. Die Bundesregierung muss danach den gesetzgebenden Körper-
schaften bereits dann geeignete Maßnahmen vorschlagen, wenn nach den Berech-
nungen in der mittleren Variante der 15jährigen Vorausberechnung das Nettorenten-
niveau 67% unterschreiten wird. 

Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 2001 ( Rentenanpassungsver-
ordnung 2001  RAV 2001) vom 14.06.2001 (BGBl. I S. 1040) 

Durch § 1 der am 01.07.2001 in Kraft getretenen (auf der Ermächtigung in den §§ 69 
Absatz 1, 255b Absatz 1 SGB VI beruhenden) Verordnung ist der vom 01.07.2001 an 
geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI mit 49,51 DM und der ebenfalls vom 
01.07.2001 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255a SGB VI mit 43,15 DM 
bestimmt worden. Außerdem wurde der ab 01.01.2002 geltende aktuelle Rentenwert 
mit 25,31406 € und der von diesem Zeitpunkt an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) 
mit 22,06224 € festgelegt. Diese Werte sind deshalb – entgegen § 123 Absatz 1 
SGB VI  mit fünf Dezimalstellen festgelegt worden, damit die mit dem Umrechnungs-
faktor DM in € (1,95583) umgerechneten Bestandsrenten am 31.12.2001 ab 
01.01.2002 denselben Monatsbetrag der Rente ergeben wie die aus identischer An-
zahl persönlicher Entgeltpunkte / persönlicher Entgeltpunkte (Ost) unter Verwendung 
des €Wertes berechneten Zugangsrenten in der Zeit vom 01.01. – 30.06.2002. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 48,58 DM auf 49,51 DM be-
wirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.07.2000 um 1,9 %, während Zugangsrenten ab 01.07.2001 sogleich mit dem ak-
tuellen Rentenwert in Höhe von 49,51 DM zu berechnen waren. Auf welchen Vom-
hundertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hängt davon ab, welcher Krankenkas-
se der Rentner angehört, weil seit dem 01.07.1997 bei der Krankenversicherung der 
Rentner ein individueller Beitrag erhoben wird. 
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Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 42,26 DM auf 43,15 DM 
bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten (Ost) mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.07.2001 um 2,1 %, während Zugangsrenten (Ost) ab 01.07.2001 sogleich mit 
dem neuen aktuellen Rentenwert (Ost) zu berechnen waren. Auf welchen Vomhun-
dertsatz sich die „Nettoanpassung“ belief, hängt davon ab, welcher Krankenkasse 
der Rentner angehört, weil seit dem 01.07.1997 bei der Krankenversicherung der 
Rentner ein individueller Beitrag erhoben wird. 

Wenn die Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde 
liegen, ab 01.07.2001 im übrigen nicht generell um 2,1% höhere Renten gebracht 
hat, liegt dies einerseits   nach wie vor   daran, dass diese Renten teilweise weiterhin 
nicht dynamische Auffüllbeträge (§ 315a SGB VI) oder Rentenzuschläge (§ 319a 
SGB VI) und/oder Auffüllbeträge (§ 319b SGB VI) enthalten und andererseits an der 
individuellen Eigenbeteiligung des Rentners an seiner Krankenversicherung. 

Des weiteren bewirkt die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts/aktuellen Renten-
werts (Ost) zum 01.07.2001 gleichzeitig eine Erhöhung der individuellen Hinzuver-
dienstgrenzen sowohl bei den Altersteilrenten (§ 34 Absatz 3 Nr. I2 SGB VI) als auch 
bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (§§ 96a Absatz 2, 313 Absatz 3 
SGB VI) sowie der Freibeträge bei der Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenen-
renten (§ 97 Absatz 2 SGB VI).  

Durch den in Euro angegebenen aktuellen Rentenwert/aktuellen Rentenwert (Ost) 
werden mit Wirkung ab 01.01.2002 die bisherigen Hinzuverdienstgrenzen in DM 
durch Euro-Beträge ersetzt. 

Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) Rehabili tation und Teilhabe be-
hinderter Menschen vom 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046)  

§§ 33, 34, 37, 58, 96a, 302, 236a, 252 SGB VI und Anlage 22 zum 
SGB VI 

Durch Art. 6 des SGB IX sind die §§ 33, 34, 37, 58, 96a, 302, 236a, 252 SGB VI und 
die Anlage 22 zum SGB VI redaktionell an die Regelungen des zum 01.07.2001 in 
Kraft tretenden SGB IX angepasst worden (u. a. Ersetzung des Begriffs „Schwerbe-
hinderte“ durch „schwerbehinderte Menschen“). Rechtliche Änderungen ergeben sich 
hierdurch nicht. 

§ 102 Absatz 2a SGB VI  

Aufgrund der neuen Begriffe des SGB IX wird zum 01.07.2001 das Wort „Rehabilita-
tion“ durch die Worte „medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben“ ersetzt. 

§ 116 SGB VI 

Absatz 1, der seit dem 01.01.2001 nur noch aus einem Satz bestand, wird zum 
01.07.2001 gestrichen. Der Grundsatz „Reha vor Rente“ ist ab 01.07.2001 übergrei-
fend für alle Sozialleistungsträger in § 8 SGB IX in Verbindung mit § 9 SGB VI gere-
gelt. 

Aufgrund der neuen Begriffe des SGB IX zum 01.07.2001 ist in Absatz 2 im ersten 
Halbsatz und im zweiten Halbsatz Nr. I2 jeweils das Wort „Rehabilitation“ durch die 
Wörter „medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben“ und sind im 
zweiten Halbsatz Nr. I1 die Worte „eine erfolgreiche Rehabilitation“ durch die Wörter 
„ein Erfolg von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe“ am 
Arbeitsleben ersetzt. 
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§ 301 SGB VI  

Aufgrund der neuen Begriffe des SGB IX wird zum 01.07.2001 in der Überschrift und 
in Absatz 1 und 3 das Wort „Rehabilitation“ durch das Wort „Teilhabe“ ersetzt. 

Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicheru ng und zur Förderung ei-
nes kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens (Alter svermögensgesetz – 
AVmG) vom 26.06.2001 (BGBl. I S. 1310) 

§ 100 SGB VI in Verbindung mit § 96a SGB VI (Art. 1 Nr. I2 und 3) 

Mit Wirkung ab 01.01.2002 ist § 100 Absatz 1 SGB VI in Verbindung mit § 96a SGB 
VI dahingehend geändert worden, dass beim zeitgleichen Zusammentreffen einer 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mit Hinzuverdienst die Rente tagegenau 
in geänderter Höhe zu leisten ist. In § 96a SGB VI ist ebenfalls mit Wirkung ab 
01.01.2002 klargestellt worden, dass sich die in Absatz 2 genannten Beträge (Hinzu-
verdienstgrenzen) auf einen Kalendermonat beziehen. Dies hat zur Folge, dass eine 
entsprechend anteilige Hinzuverdienstgrenze zu berücksichtigen ist, wenn ein zu be-
rücksichtigender Hinzuverdienst nicht in einem vollen Kalendermonat, sondern nur in 
einem Teilmonat erzielt wird. 

§ 109 SGB VI (Art. 1 Nr. I5) 

Die Vorschrift ist mit Wirkung ab 01.01.2004 (Art. 35 Absatz 7) neu gefasst worden. 
Sie enthält – wie bisher – die Regelungen zur Erteilung von Rentenauskünften und 
wird künftig auch die Regelungen zur Erteilung von „Renteninformationen“ enthalten. 
Diese Renteninformation werden künftig Versicherte erhalten, die das 27. Lebensjahr 
vollendet haben. Sie muss jährlich versandt, nach Vollendung des 54. Lebensjahres 
des Versicherten durch eine Rentenauskunft ersetzt werden und folgendes beinhal-
ten: 
•– Angaben über die Grundlage der Rentenberechnung 

•– Angaben über die Höhe einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die 
zu leisten wäre, würde volle Erwerbsminderung vorliegen 

•– Prognose über die Höhe der zu erwartenden Regelaltersrente 

•– Informationen über die Auswirkungen künftiger Rentenanpassungen 

•– eine Übersicht über die Höhe der Beiträge, die für Beitragszeiten vom Versicher-
ten, dem Arbeitgeber oder von öffentlichen Kassen gezahlt worden sind. 

Die Renteninformation soll es insbesondere jüngeren Versicherten erleichtern, ihre 
steuerlich geförderte private Altersvorsorge, die sog. Riesterrente (vgl. dazu Art. 6 
AVmG) besser vorausplanen zu können. 

Rentenauskunft und Renteninformation sind künftig mit einem Hinweis zu verse-
hen, dass sie auf der Grundlage des geltenden Rechts und der im Versicherungskon-
to gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten erstellt sind und damit unter dem Vorbehalt 
künftiger Rechtsänderungen sowie der Richtigkeit und Vollständigkeit der im Versi-
cherungskonto gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten stehen.  

Die BfA wird bereits zum 01.06.2002 in einem Pilotprojekt mit der Versendung von 
Renteninformationen beginnen; damit können einerseits bereits Erfahrungen hin-
sichtlich der Quote derer gesammelt werden, die sich sofort um die Klärung von Lü-
cken in der Versicherungsbiographie bemühen und andererseits verteilen sich die 
entsprechenden Verfahren auf die Zeit bis zum Inkrafttreten der Vorschrift am 
01.01.2004 und fallen nicht erst komprimiert im Jahre 2004 an.  
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§ 14 Absatz 1 SGB IV (Art. 4 Nr. I3) 

Nach dem neuen Satz 2 wird ab 01.01.2002 bestimmt, dass Entgeltteile, die durch 
Entgeltumwandlung im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsorge in den Durchfüh-
rungswegen Direktzusage oder Unterstützungskasse verwendet werden, Arbeitsent-
gelt im Sinne des § 14 SGB IV darstellen. 

§ 17 Absatz 1 Satz 1 SGB IV (Art. 4 Nr. I4) 

Insbesondere durch die Änderung der Nr. I2 wurde die Verordnungsermächtigung ab 
01.01.2002 erweitert, damit über die Arbeitsentgeltverordnung die beitragsrechtliche 
Behandlung von Beiträgen bei einer Direktversicherung, Pensionskasse und Pensi-
onsfonds erfolgen kann.  

§ 115 SGB IV (Art. 4 Nr. I7) 

Die Einführung des § 115 SGB IV ab 01.01.2002 stellt eine gewollte Kopplung an die 
Einfügung des Satzes 2 in § 14 Absatz 1 SGB IV dar. Die für eine Entgeltumwand-
lung verwendeten Entgeltbestandteile gelten nicht als Arbeitsentgelt im Sinne des 
§ 14 Absatz 1 Satz 2, soweit der Anspruch auf die Entgeltbestandteile bis zum 
31.12.2008 entsteht und soweit die Entgeltbestandteile für 4 % der jährlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten nicht 
übersteigen. 

§ 3 EStG (Art. 6 Nr. I3) 

Mit den Änderungen im § 3 durch die Einfügung der Nrn. 63 und 66, insbesondere 
der jetzt bestimmte Rahmen der Steuerfreiheit für Beiträge an eine Pensionskasse, 
einen Pensionsfonds oder eine Unterstützungskasse, wurden auch im Steuerrecht 
die Vorstellungen des Gesetzgebers für den Aufbau einer kapitalgedeckten Alters-
vorsorge umgesetzt. 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. I3 ArEV (Art. 28 Nr. I1) 

Mit der Änderung (Inkrafttreten: 01.01.2009) besteht danach Beitragsfreiheit in der 
Sozialversicherung nur noch für zusätzlich zum Lohn und Gehalt geleistete Aufwen-
dungen des Arbeitgebers zur betrieblichen Altersversorgung. 

§ 2 Absatz 2 ArEV (Art. 28 Nr. I2) 

Die ab 01.01.2002 neu eingefügte Nr. I5 sieht vor, dass Zuwendungen aus einem 
ersten Dienstverhältnis an Pensionskassen und Pensionsfonds auf Dauer dem Ar-
beitsentgelt nicht zugerechnet werden, soweit sie steuerfrei nach § 3 Nr. I63 EStG in 
der Höhe sind. Die aus einer Entgeltumwandlung stammenden Zuwendungen an 
Pensionskassen und Pensionsfonds sind nur noch bis zum 31.12.2008 und nur bis 
4 % der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze (West) der Rentenversicherung bei-
tragsfrei. Mit der Nr. I6 werden die Leistungen des Arbeitgebers bzw. von den Unter-
stützungskassen an einen Pensionsfonds zur Übertragung bestehender Versor-
gungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften aus einer Direktzusage oder 
Unterstützungskasse analog der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. I66 EStG beitragsfrei in 
der Sozialversicherung gestellt. 

Gesetz zur Ausgleichszahlung durch die Träger der gesetzlichen Ren-
tenversicherung an die Krankenkassen (Art. 32) 

Artikel 32 regelt die Zahlungen der Rentenversicherungsträger an die gesetzlichen 
Krankenkassen zum Ausgleich der Mehrbelastungen aufgrund der zum 01.01.2001 
geänderte Rechtslage bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auf Zeit. 

Änderung des AVmEG (Art. 33 Absatz 2 Nr. I2 Buchst. b – Änderung § 18b Absatz 
5 SGB IV) 
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Durch das AVmG wurden die pauschalen Abzugsbeträge für die Umrechnung von 
„Brutto-„ in „Netto“-Einkommen für Bezieher einer Versichertenrente geändert; ab 
01.01.2002 wird bei Beziehern von Versichertenrente, die in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und Pflegeversicherung pflichtversichert sind, zur Ermittlung des 
maßgebenden „Netto“-Betrages der „Individual“-Beitrag abgezogen (anstatt des hal-
ben allgemeinen durchschnittlichen Beitragssatzes). Das bedeutet, dass für die Ein-
kommensanrechnung in diesen Fällen die tatsächlich bezogene Versichertenrente 
berücksichtigt wird. 

Gesetz zur Verbesserung des Hinterbliebenenrentenrechts vom 
17.07.2001 (BGBl I S. 1598) 

Durch Art. 1 Nr. I1 ist mit Wirkung vom 24.07.2001 (Art. 3)  

•– § 78a SGB VI (= Art. 1 Nr. I22 AVmEG) geändert worden; während ursprünglich 
für jeden Monat der Erziehung ein Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten zur 
Witwen  oder Witwerrente von 0,0505 vorgesehen war, sind es nun für die ersten 
36 Monate 0,1010 Entgeltpunkte je Monat und für jeden weiteren Erziehungs-
monat sind es 0,0505 je Monat, 

•– das „Einfrieren“ der Freibeträge bei der Einkommensanrechnung auf Witwen –, 
Witwer  und Erziehungsrenten (§ 97 Absatz 2 Satz 1 SGB VI  =  Art. 1 Nr.29 
AVmEG) gestrichen worden, 

•– in § 154 SGB VI (Art. 1 Nr. I36 AVmEG) der Absatz 4 gestrichen worden, weil es 
dieses zusätzlichen Berichtes im Jahre 2012 mit Blick darauf nicht bedarf, dass 
die Freibeträge bei der Einkommensanrechnung auf Witwen, Witwer  und Erzie-
hungsrenten nicht eingefroren werden, 

•– § 267a SGB VI und § 267b SGB VI (Art. 1 Nr. I56 AVmEG) gestrichen worden, 
weil die Freibeträge bei der Einkommensanrechnung auf Witwen, Witwer und 
Erziehungsrenten nicht eingefroren werden. 

§§ 140 und 273 Absatz 3 SGB VI (Art. 2) 

Mit der durch das Gesetz vorgenommenen Änderung der Sonderzuständigkeit der 
Bundesknappschaft (§ 140 SGB VI), ist die Bundesknappschaft für Leistungen jetzt 
bereits dann zuständig, wenn ein Beitrag aufgrund einer Beschäftigung zur 
knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt worden ist. Nach § 4 Absatz 1 der 
seit dem 01.07.2001 in Kraft befindlichen Versicherungsnummern-, Kontoführungs- 
und Versicherungsverlaufsverordnung (VKVV) ist für die Kontoführung der Träger der 
Rentenversicherung zuständig, der für die Erfüllung der Aufgaben der Rentenversi-
cherung zuständig ist. Die Bundesknappschaft ist daher nach Auffassung der Ren-
tenversicherungsträger auch für die Durchführung der Versicherung zuständig.  

Dies gilt in Anwendung der neuen Übergangsregelung des § 273 Absatz 3 SGB VI 
auch für ein Kontenklärungsverfahren oder Beitragserstattungsverfahren, sowie für 
alle übrigen Verfahren aus dem Versicherungsbereich, welche vor dem 01.01.02 be-
gonnen haben. In diesen Fällen führt der bisherige Rentenversicherungsträger das 
Verwaltungsverfahren bis zum Abschluss durch. Bei bereits laufend gezahlten Ren-
ten ändert sich die Zuständigkeit jedoch erst bei einem neuen Rentenfall. 
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Zweites Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Anspr uchs  und Anwart-
schaftsüberführungsgesetzes (2. AAÜG – Änderungsges etz – 2. AAÜG-ÄndG) 
vom 27.07.2001 (BGBl I S. 1939) 

Mit seinen 11 Artikeln setzt das 2. AAÜG-ÄndG die Entscheidungen des BVerfG vom 
28.04.1999 in BVerfGE 100, 1 ff.; 59 ff., 104 ff., 138 ff. und des BSG vom 03. und 
04.08.1999 in BSGE 84, 156 ff; 180 ff. um. Außerdem enthält es Neuregelungen zur 
Rechtserheblichkeit von erzielten Arbeitsverdiensten bei der Deutschen Reichsbahn 
und der Deutschen Post, die ebenfalls auf die Rechtssprechung des BSG (BSGE 
83,104 ff. ; B 4 RA 25/98 R und andere mehr) zurückzuführen sind. Hinsichtlich des 
Inkrafttretens der jeweiligen Neuregelungen wird darauf abgestellt, ob bindende Ent-
scheidungen vorlagen oder nicht. Ein rückwirkendes Inkrafttreten ist immer dann ge-
regelt, wenn am Stichtag (Urteil des BVerfG vom 28.04.1999 und in Sachen Post/ 
Bahn Urteil des BSG vom 10.11.1998) keine bindende Entscheidung vorlag; lag eine 
bindende Entscheidung vor, sind höhere Leistungen frühestens ab 01.05.1999 bzw. 
01.12.1998 zu erbringen.  

Außerdem werden für Verfolgte im Sinne des § 1 BerRehaG zwei weitere Ver-
gleichsberechnungen im Rahmen des Nachteilsausgleichs nach § 10 BerRehaG ein-
geführt. 

Im rentenrechtlichen Teil sind folgende Regelungen von Bedeutung: 

§ 4 Absatz 4 AAÜG (Art. 1 Nr. I1) 

Die Besitzschutzregelung des § 4 Absatz 4 AAÜG, die bisher nur für Rentenbeginns-
fälle vom 01.01.1992 bis 31.12.1993 galt, ist auf Rentenbeginnsfälle in der Zeit vom 
01.01.1994 – 30.06.1995 ausgedehnt worden. Außerdem wird die Dynamisierung 
des Besitzschutzbetrages am 01.07.1990 nach der Entwicklung des aktuellen Ren-
tenwerts (und nicht des aktuellen Rentenwerts [Ost]) angeordnet; hierfür sind aus 
dem für den Monat Juli 1990 nach dem Recht des Beitrittsgebiets ermittelten Besitz-
schutzbetrag Entgeltpunkte zu ermitteln, indem dieser Betrag durch den aktuellen 
Rentenwert in Höhe von 41,44 DM und den nach dem SGB VI für die Rente maßge-
benden Rentenartfaktor geteilt wird. 

§ 10 Absatz 2 AAÜG (Art. 1 Nr. I5) 

§ 10 Absatz 2 AAÜG ist geändert worden; die bisherige vorläufige Zahlbetragsbe-
grenzung bei Leistungen des Sonderversorgungssystems des MfS / AfNS richtet sich 
nicht mehr nach den vom BVerfG für nichtig erklärten Beträgen der bisherigen Vor-
schrift, sondern nach § 2 des Gesetzes über die Aufhebung der Versorgungsordnung 
des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit / Amtes für Nationale Sicherheit 
vom 29.06.1990. 

§ 307a Absatz 2 SGB VI (Art. 2 Nr. I4) 

§ 307a Absatz 2 SGB VI ist geändert worden; danach sind auf Antrag (§ 310a SGB 
VI = Art. 2 Nr. I7) pauschal umgewertete Renten des Beitrittsgebiets für ehemals bei 
der Deutschen Reichsbahn / Deutschen Post Beschäftigte erneut umzuwerten, wenn 
ein Beitritt zur Freiwilligen Zusatzversicherung der Sozialversicherung (FZR) erst 
zum 01.01.1974 erfolgt ist. Die Beschäftigungszeit vom 01.03.1971 – 31.12.1973 gilt 
dann als in der FZR mit dem oberhalb von 600,00 M erzielten Arbeitsverdienst als 
zusatzversichert. Beschäftigungszeiten nach dem 31.12.1973 gelten auch ohne Bei-
tritt zur FZR als bis zu 650,00 M zusatzversichert, wenn der Beschäftigte am 
01.01.1974 bereits ununterbrochen zehn Jahre bei der Deutschen Reichsbahn / 
Deutschen Post beschäftigt war und nicht zum 01.01.1974 der FZR beigetreten ist. 
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§ 307b SGB VI (Art. 2 Nr. I5) 

§ 307b SGB VI ist neu gefasst worden. Zusätzlich zu der Berechnung einer SGB VI  
Rente aus der gesamten Versicherungsbiographie ist nunmehr – in Anlehnung an 
§ 307a SGB VI – zusätzlich eine „Vergleichsrente“ aus den im Versicherungsverlauf 
gespeicherten Verdiensten in den letzten 20 Kalenderjahren vor dem Ende der letz-
ten versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit für Rentenbezugszeiten ab 
01.01.1992 zu berechnen. Zu leisten ist nach dem 31.12.1991 entweder die Rente 
aus den persönlichen Entgeltpunkten (Ost), die sich für die Vergleichsrente oder aus 
der gesamten Versicherungsbiographie ergeben. Sie ist wiederum zu vergleichen mit 
dem (statischen) um 6,84% erhöhten weiterzuzahlenden Betrag am 31.12.1991 und 
dem zu dynamisierenden besitzgeschützten Betrag am 01.07.1990. Dessen Dynami-
sierung hat unter Verwendung des aktuellen Rentenwerts (und nicht des aktuellen 
Rentenwerts [Ost]) zu erfolgen; hierfür sind aus dem für den Monat Juli 1990 nach 
dem Recht des Beitrittsgebiets ermittelten Besitzschutzbetrag Entgeltpunkte zu ermit-
teln, indem dieser Betrag durch den aktuellen Rentenwert in Höhe von 41,44 DM und 
den nach dem SGB VI für die Rente maßgebenden Rentenartfaktor geteilt wird. Die 
jeweils höchste Rente wird geleistet. 

§§ 310a, 310b SGB VI (Art. 2 Nrn. 7, 8) 

§ 310a SGB VI ermöglicht auf Antrag die Neufeststellung bereits bindend bewilligter 
Renten mit einem Rentenbeginn vor dem 03.08.2001, denen Zeiten der Beschäfti-
gung bei der Deutschen Reichsbahn oder der Deutschen Post mit Arbeitsverdiensten 
oberhalb der im Beitrittsgebiet geltenden Beitragsbemessungsgrenze zugrunde lie-
gen. 
Bereits bindend bewilligte Renten, denen Zeiten der Zugehörigkeit zum Versor-
gungssystem des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheitsdienst/Amtes für Na-
tionale Sicherheit (MfS/AfNS) oder zu einem ausländischen Staatssicherheitsdienst 
mit begrenzten Entgelten zugrunde liegen, sind nach § 310b SGB VI neu festzustel-
len. Entsprechendes gilt in Fällen des § 4 Absatz 4 AAÜG auf Antrag. 

§ 13 Absatz 1a BerRehaG (Art. 7 Nr. I2) 

Mit Art. 7 Nr. I2 ist mit Wirkung ab 01.07.1994 (Art. 13 Absatz 11) in § 13 des Berufli-
chen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG) ein Absatz 1a eingefügt worden. Danach 
sind für Verfolgte im Sinne des § 1 BerRehaG zwei weitere Vergleichsberechnungen 
durchzuführen und zwar auf der Grundlage der Entgeltpunkteposition im Kalender-
jahr vor Beginn der Verfolgung oder, wenn dies günstiger ist, der Entgeltpunkteposi-
tion aus den letzten drei Kalenderjahren vor Beginn der Verfolgung. Damit fallen 
künftig für den Personenkreis des § 1 BerRehaG nicht nur drei Berechnungen 
•– Monatsbetrag der Rente aus der tatsächlichen Versicherungsbiographie 

•– Monatsbetrag der Rente unter Berücksichtigung der Verfolgungszeiten als 
Pflichtbeitragszeiten mit den sich aus den Qualifikations-  und Leistungsgruppen 
ergebenden Verdiensten als vollwertige Beitragszeiten 

•– Monatsbetrag der Rente unter Berücksichtigung der Verfolgungszeiten als 
Pflichtbeitragszeiten mit den sich aus den Qualifikations-  und Leistungsgruppen 
ergebenden Verdiensten als beitragsgeminderte Zeiten 

sondern eine weitere vierte und fünfte Berechnung an: 

•– Monatsbetrag der Rente unter Berücksichtigung der Verfolgungszeiten als 
Pflichtbeitragszeiten mit den sich aus der durchschnittlichen Entgeltpunktepositi-
on im letzten Kalenderjahr (oder in den letzten drei Kalenderjahren) vor Beginn 
der Verfolgung ergebenden Verdiensten als vollwertige Beitragszeiten 
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•– Monatsbetrag der Rente unter Berücksichtigung der Verfolgungszeiten als 
Pflichtbeitragszeiten mit den sich aus der durchschnittlichen Entgeltpunktepositi-
on im letzten Kalenderjahr (oder in den letzten drei Kalenderjahren) vor Beginn 
der Verfolgung ergebenden Verdiensten als beitragsgeminderte Zeiten. 

Bestandrentner müssen die Neufeststellung ihrer Rente grundsätzlich beantragen 
(§ 309 Absatz 1a SGB VI = Art. 2 Nr. I6). 

Übergangsregelung (Art. 11) 

Die Korrektur der bestandskräftigen Bescheide nach § 44 SGB X ist für Zeiten vor 
dem 01.05.1999 ausgeschlossen. 

Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung und andere r Gesetze vom 
26.10.2001 (BGBl. I S. 2710) 

§ 36 InsO (Art. 1 Nr. I6a) 

Die seit dem 01.01.1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung (InsO) wurde geändert. 
Die Änderungen können sich u.a. auch auf Forderungen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung auswirken, soweit sie der Zwangsvollstreckung unterliegen. Unter 
anderem wurde in § 36 InsO geregelt, dass für den Umfang des Insolvenzbeschla-
ges die §§ 850, 850a, 850c, 850f Absatz 1, §§ 850g bis 850i der Zivilprozessordnung 
entsprechend gelten und dass für entsprechende Entscheidungen die Zuständigkeit 
der Insolvenzgerichte gegeben ist.  

§ 114 Absatz 1 InsO ( Art. 1 Nr. I11a) 

In § 114 Absatz 1 InsO wurde die dreijährige Fortwirkungsfrist für Abtretungen von 
Dienstbezügen und an deren Stelle tretende Bezüge (zum Beispiel Rentenabtretun-
gen nach § 53 Absatz 3 SGB I), die sich nach Absatz 2 dieser Vorschrift auch auf 
Aufrechnungen/Verrechnungen im Rahmen des § 51 Absatz 1 SGB I auswirken 
kann, auf zwei Jahre verkürzt. Auf Insolvenzverfahren, die vor dem 01.01.2001 eröff-
net wurden, sind die bis dahin geltenden Vorschriften anzuwenden (Art. 103a des 
Gesetzes). 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung vo m 05.11.2001 (BGBl. I 
S. 2945); Inkrafttreten: 01.01.2002 

Änderung der Sachbezugsverordnung (Art. 1) 

Mit dieser Änderungsverordnung wird der Wert für freie Verpflegung in dem Jahr 
2002 auf 192,60 €, der Wert für Unterkünfte in den alten Bundesländern auf 186,65 € 
und in den neuen Bundesländern auf 164,00 € festgesetzt. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2002 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2002) v om 03.12.2000 (BGBl. I 
S. 3302) 

 Durch die am 01.01.2002 in Kraft getretene Verordnung wurde 
•– die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versi-

cherten für das Jahr 2000 in Höhe von 54.256,00 DM ergänzt, 

•– die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicher-
ten für das Jahr 2002 in Höhe von 28.518,00 € ergänzt, 

•– die Bezugsgröße im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2002 mit 
28.140,00 € jährlich bzw. 2.345,00 € monatlich bestimmt, 
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•– die Bezugsgröße (Ost) im Sinne von § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 2002 mit 
23.520,00 € jährlich bzw. 1.960,00 € monatlich bestimmt, 

•– die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2002 in der Angestellten  und Arbei-
terrentenversicherung mit 54.000,00 € jährlich bzw. 4.500,00 € monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 66.600,00 € jährlich bzw. 
5.550,00 € monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI um die Jahresbe-
träge und den Zeitraum 01.01.2002 bis 31.12.2002 ergänzt, 

•– die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2002 in der Angestellten  und 
Arbeiterrentenversicherung mit 45.000,00 € jährlich bzw. 3.750,00 € monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 55.800,00 € jährlich bzw. 
4.650,00 € monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB VI um die Jahres-
beträge und den Zeitraum 01.01.2002 bis 31.12.2002 ergänzt, 

•– die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 2000 = 
1,2030 und den vorläufigen Wert für das Jahr 2002 = 1,1983 ergänzt. 

Gesetz zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instr umente (JOB-AQTIV-
Gesetz) vom 10.12.2001 (BGBl. I S. 3443) 

§ 1 S. 1 SGB VI (Art. 4 Nr. I2) 

Mit der Einfügung der Nr. I3a wird klargestellt, dass auch Auszubildende, die in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach 
dem Berufsbildungsgesetz ausgebildet werden, versicherungspflichtig sind. Damit 
werden Rechtsunsicherheiten beseitigt, die durch das BSG-Urteil vom 12.10.2000 –B 
12 KR 7/00 R entstanden waren. Das BSG sah das Vorliegen einer Beschäftigung 
zur Berufsausbildung als nicht gegeben an, wenn die Ausbildung nicht in einer einem 
Betrieb angegliederten Bildungseinrichtung durchgeführt wird. 

§ 116 SGB VI (Art. 4 Nr. I4) 

Das JOB-AQTIV-Gesetz beseitigt in der Überschrift des § 116 SGB VI ein redaktio-
nelles Versehen des SGB IX und ersetzt das Wort „Rehabilitation“ durch die Worte 
„Leistungen zur Teilhabe“. 

§ 162 SGB VI (Art. 4 Nr. I5) 

Mit der Einfügung der Nr. I3a wird korrespondierend zur Regelung der Versiche-
rungspflicht von Auszubildenden, die in einer außerbetrieblichen Einrichtung im 
Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz ausge-
bildet werden, die beitragsrechtliche Beurteilung dieses Personenkreises geregelt. 

 

7. Gesetz zur Änderung der Pfändungsfreigrenzen vom  13.12.2001 (BGBl. I 
S. 3638) 

§ 850c ZPO (Art. 1 Nr. I4) 

Die in § 850c ZPO bzw. der Anlage zu dieser Vorschrift festgelegten Pfändungsfrei-
grenzen, die einem Schuldner bei der Zwangsvollstreckung seines Arbeitseinkom-
mens verbleiben sollen, wurden zum 01.01.2002 erhöht. Die neuen – höheren und in 
EURO festgelegten – Pfändungsfreibeträge gelten bei laufenden Rentenleistungen 
für Zeiten ab 01.01.2002 sowohl bei der Pfändung (§54 Absatz 4 SGB I) als auch bei 
der Auf/Verrechnung (§§ 51 Absatz 1, 52 SGB I) und bei Abtretungen (§ 53 Absatz 3 
SGB I). 
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Verordnung zur Änderung der Arbeitsentgeltverordnun g vom 20.12.2001 
(BGBl. I S. 3918); Inkrafttreten: 01.01.2001 

In § 2 Absatz 1 Satz 2 werden nach den Worten „die Versorgungsregelung“ die Wor-
te „mindestens bis zum 31.12.2000“ eingefügt und das Wort „vorsieht“ die Worte 
„vorgesehen hat“ ersetzt. Es handelt sich dabei um eine Folgeänderung aufgrund der 
Änderung des Versorgungstarifvertrages im öffentlichen Dienst. 

Gesetz zur Änderung rehabilitionsrechtlicher Vorsch riften vom 20.12.2001 
(BGBl. I S. 3986) 

§ 20 Absatz 2 BerRehaG (Art. 3 Nr. I1) 

Mit Wirkung zum 01.01.2002 sind sowohl im Beruflichen als auch im Strafrechtlichen 
und im Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz die Antragsfristen einheitlich 
um zwei weitere Jahre, d.h. auf den 31.12.2003 verlängert worden. 

Gesetz zur Bestimmung der Schwankungsreserve in der  Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten vom 20.12.2001 (B GBl I. S. 4010); Inkrafttre-
ten: 01.01.2002 

§ 158 Absatz 1 SGB VI (Art. 1 Nr. I1) 

Mit der Änderung insbesondere in Satz 1 wird die Absenkung des Zielwertes für die 
Höhe der Schwankungsreserve von einer Monatsausgabe zu eigenen Lasten der 
Träger der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten auf 80 % einer 
Monatsausgabe bestimmt. Damit wird für 2002 der Anstieg des Beitragssatzes um 
geschätzte drei Zehntel Prozentpunkte verhindert. 

Artikel 2 dieses Gesetzes enthält das Gesetz zur Bestimmung der Beitragssätze, 
der Beitragszahlung des Bundes für Kindererziehungszeiten und zur Bestimmung der 
Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 2002 (Beitragssatzgesetz 2002 – BSG 2002). § 1 BSG 2002 bestimmt, 
dass der Beitragssatz für  das  Jahr  2002 in der Angestellten und Arbeiterrentenver-
sicherung – unverändert – 19,1 % und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
25,4 % beträgt. 

Gesetz zur Neuausrichtung der Bundeswehr vom 20.12. 2001 (BGBl. I S. 4013 
ff.) 

§ 48 SGB VI 

Mit dem Gesetz zur Neuausrichtung der Bundeswehr wird der gesetzliche Wehr-
dienst auf 9 Monate und der gesetzliche Zivildienst auf 10 Monate verkürzt. Dement-
sprechend verkürzt sich der Zeitraum, für den der Anspruch auf die Waisenrente 
über das 27. Lebensjahr hinaus geleistet wird. 
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Versorgungsausgleich 

Ergänzung der Rechengrößen zur Durchführung des Ver sorgungsausgleichs in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, Verordnung zur  Bestimmung der Bei-
tragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung, der Beitragszahlung des 
Bundes für Kindererziehungszeiten und weiterer Rech engrößen der Sozialver-
sicherung für 2001 (Beitragssatzverordnung 2001  BS V 2001) vom 21.12.2000 
(BGBl. I S. 1877) und Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 2001 
(Rentenanpassungsverordnung 2001  RAV 2001) vom 14. 06.2001 (BGBl. I 
S. 1040) 

In der Beitragssatzverordnung 2001 sind die für das Jahr 2001 maßgebenden Um-
rechnungsfaktoren für die Ermittlung der für Entgeltpunkte zu zahlenden Beiträge 
sowie für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge/für die Ermittlung von Entgelt-
punkten, die gezahlten Beiträgen entsprechen sowie von Entgeltpunkten (Ost), die 
gezahlten Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 281a Absatz 3 SGB VI), bekannt 
gegeben worden. Diese in § 4 der Beitragssatzverordnung für 2001 genannten Um-
rechnungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts 
(§ 69 Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 2001. In § 5 der 
Rentenanpassungsverordnung wurden die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des 
Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a 
VAÜG bei einer Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit nach dem 
30. 06. 2001 veröffentlicht. 

Verordnung über die Erstattung von Aufwendungen der  Träger der Rentenver-
sicherung im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Vers orgungsausgleichs-
Erstattungsverordnung – VAErstV) vom 09.10.2001 (BG Bl. I S.  2628) 

Mit der am 01.01.2002 in Kraft getretenen Versorgungsausgleichs-
Erstattungsverordnung sind die Vorschriften über die Erstattung von Aufwendungen 
der Rentenversicherungsträger durch die jeweiligen Versorgungsträger im Rahmen 
des Versorgungsausgleichs an das seit 1992 im Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
geregelte Recht der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst worden. Die Ver-
ordnung sieht vor, dass sich die gesetzliche Erstattungspflicht nur auf die Leistungen 
bezieht, die auf die im Wege des Versorgungsausgleichs begründeten Rentenan-
wartschaften entfallen. Das Erstattungsverfahren ist beschleunigt worden durch die 
Verpflichtung der Rentenversicherungsträger, die Erstattungsbeträge innerhalb von 
vier Kalendermonaten nach Ablauf eines Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind, 
zu berechnen und dem zuständigen Träger der Versorgungslast gegenüber geltend 
zu machen sowie durch Regelungen, dass der Erstattungsanspruch sechs Monate 
nach Eingang der Erstattungsanforderung beim zuständigen Träger der Versor-
gungslast fällig ist. 

Entwicklung auf dem Gebiet der Sozialversicherungsabkommen 

Im Geschäftsjahr 2001 wurden folgende Abkommen unterzeichnet: 

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland un d dem Königreich 
der Niederlande über Soziale Sicherheit zur Ergänzu ng gemeinschaftsrechtli-
cher Regelungen, unterzeichnet am 18. 4. 2001.  

Dieses Abkommen wird Bedeutung für Personen haben, die nicht vom persönlichen 
Geltungsbereich der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 erfasst wer-
den (z.B. Drittstaatsangehörige) 



Gesetzesänderungen 2002 

160  

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland un d der Volksrepublik 
China über Sozialversicherung (Entsendeabkommen), u nterzeichnet am 12. 7. 
2001 

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland un d der Republik 
Tschechien über Soziale Sicherheit, unterzeichnet a m 27. 7. 2001. 

Die im Geschäftsjahr 2001 unterzeichneten Abkommen sowie das  

Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft und ih-
ren Mitgliedstaaten über Freizügigkeit vom 21. 6. 1 999 

das  

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Korea 
über Soziale Sicherheit, unterzeichnet am 10. 3. 2000 

 und das  

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Australien über Sozia-
le Sicherheit, unterzeichnet am 13. 12.2000 

 werden voraussichtlich im Jahr 2002 bzw. 2003 in Kraft treten. 

Gesetzesänderungen 2002 

Allgemeine Entwicklung 

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15.3.20 00  1 BvL 16/96 u.a.   

§ 5 Absatz 1 Nr. I11 SGB V 

Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Beschluss vom 15.3.2000 ( 1 BvL 
16/96 u.a.) die Vorschrift des § 5 Absatz 1 Nr. I11 1. Halbsatz SGB V für nicht mit Art. 
3 GG vereinbar erklärt (Erfüllung der Vorversicherungszeit mit Zeiten der freiwilligen 
Mitgliedschaft nicht möglich) und gleichzeitig den Gesetzgeber aufgefordert, hinsicht-
lich der Zugangsvoraussetzungen zur KVdR spätestens zum 1.4.2002 Neuregelun-
gen zu schaffen, welche die oben angeführte Regelung ablösen. Für den Fall, dass 
es bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu einer gesetzlichen Neuregelung käme, würde   
so das BVerfG   ab 1.4.2002 wieder die bis zum 31.12.1992 einschlägige „9/10-
Belegung“ nach dem Gesundheits-Reformgesetz gelten. 

Da der Gesetzgeber auf die Schaffung einer entsprechenden Neuregelung ver-
zichtet hat, gilt § 5 Absatz 1 Nr. I11 SGB V vom 1.4.2002 an wieder in der vor dem 
1.1.1993 maßgebenden Fassung. Das bedeutet, dass die für die Erfüllung der Zu-
gangsvoraussetzungen zur KVdR erforderliche Vorversicherungszeit nunmehr auch 
wieder mit Zeiten der freiwilligen Mitgliedschaft möglich ist. 

Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Pros tituierten (Prostitutions-
gesetz - ProstG) vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 3983) 

Durch das am 1.1.2002 in Kraft getretene Prostitutionsgesetz wurde geregelt, dass 
ein Verstoß gegen die guten Sitten der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung 
der Prostitution als Erwerbstätigkeit nicht mehr entgegensteht. Damit haben nunmehr 
auch Prostituierte Zugang zur Sozialversicherung. Hieraus ergab sich für die Sozial-
versicherungsträger die Frage, wie die Erwerbstätigkeit von Prostituierten insgesamt 
sozialversicherungsrechtlich zu würdigen ist (Beschäftigungsverhältnis oder selb-
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ständige Tätigkeit, RV-Zugehörigkeit, Beitrags  und Melderecht) und welche Konse-
quenzen sich hieraus für die Praxis ergeben. 

Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes v om 11.4.2002 (BGBl. I 
S. 1302) 

Einfügung des § 5 Absatz1 S. 3 und des § 230 Absatz 5 SGB VI (Art. 2 Nr. I1 und 
3) 

Der ab 17.4.2002 neu angefügte Satz 3 des § 5 Absatz 1 SGB VI regelt, dass die 
Gewährleistung von Versorgungsanwartschaften die Versicherungsfreiheit erst von 
dem Zeitpunkt an begründet, ab dem eine Anwartschaft auf beamtenähnliche bzw. 
gemeinschaftsübliche Versorgung tatsächlich vertraglich zugesichert wurde. Er be-
seitigt in der Vergangenheit aufgetretene Auslegungsprobleme, die im Zusammen-
hang mit der Verleihung rückwirkender Anwartschaften auf  beamtenähnliche Ver-
sorgung entstanden sind.  

Mit § 230 Absatz 5 SGB VI wurde eine Übergangsregelung zu § 5 Absatz 1 S. 3 
SGB VI geschaffen.  

§ 71 Absatz 2 Satz 1 SGB VI (Art. 2 Nr. I2) 

In § 71 Absatz 2 Satz 1 SGB VI sind mit Wirkung ab 1.1.2002 die Worte „nach der 
Vergleichsbewertung“ gestrichen worden. Die Prüfung, ob beitragsgeminderte Zeiten 
einen Zuschlag an Entgeltpunkten erhalten können, erfolgt bei Renten mit einem 
Rentenbeginn nach dem 31.12.2001 unabhängig davon, ob sich der maßgebende 
Gesamtleistungswert aus der Grund  oder der Vergleichsbewertung ergibt. 

Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung (GSiG) vom 27.4.2002 (BGBl. I S. 1462) 

Mit diesem Gesetz soll ein neues eigenständiges Sozialleistungssystem für ältere 
und dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen (außerhalb der Sozialhilfe) geschaffen 
werden mit dem Ziel, eine verdeckte Altersarmut zu verhindern. Die Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung sind zur Information und Beratung über die Leistun-
gen der Grundsicherung verpflichtet. 

Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer 
Gesetze vom 27.4.2002 (BGBl. I S. 1467) 

Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen hat zum Ziel, die Benachteili-
gung von behinderten Menschen zu beseitigen sowie die gleichberechtigte Teilhabe 
von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ih-
nen eine selbständige Lebensführung zu ermöglichen. 

Nach § 10 Absatz 1 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) haben Träger öffent-
licher Gewalt im Sinne des § 7 Absatz 1 Satz 1 BGG bei der Gestaltung von schriftli-
chen Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlichrechtlichen Verträgen und Vor-
drucken eine Behinderung von Menschen zu berücksichtigen (Barrierefreiheit). Blin-
de und sehbehinderte Menschen können verlangen, dass ihnen Bescheide und Vor-
drucke ohne zusätzliche Kosten in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich und 
nutzbar gemacht werden. 
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Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung eine s freiwilligen sozialen 
Jahres und zur Änderung anderer Gesetze (FSJ-Förder ungsänderungsgesetz – 
FSJGÄndG) vom 27.5.2002 (BGBl. I S. 1667) 

§ 48 SGB VI 

Mit Wirkung zum 1.6.2002 wurde das freiwillige soziale Jahr und das freiwillige öko-
logische Jahr auf max. 18 Monate verlängert und auf weitere Einsatzbereiche   auch 
im außereuropäischen Ausland   ausgeweitet. Dadurch ergeben sich weitere An-
spruchszeiträume für die Waisenrente. 

§ 71 SGB VI (Art. 5 Nr. I1) 

Dem § 71 Absatz 1 SGB VI ist mit Wirkung ab 1.8.2002 ein Satz 4 angefügt worden. 
Zeiten einer Beschäftigung nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozia-
len Jahres oder nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jah-
res, die eine Nichtheranziehung des Kriegsdienstverweigerers zum Zivildienst bewir-
ken und die nach § 54 Absatz 3 Satz 3 SGB VI als Zeiten der beruflichen Ausbildung 
gelten, wird bei der Ermittlung des Gesamtleistungswertes anstelle des Mindestwer-
tes von 0,0833 der Wert 0,0492 zugeordnet. 

§ 74 SGB VI (Art. 5 Nr. I2) 

Die Vorschrift hat mit Wirkung ab 1.8.2002 einen neuen Satz 3 erhalten: „Für Zeiten 
einer Beschäftigung nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jah-
res oder nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, so-
weit sie eine Nichtheranziehung von anerkannten Kriegsdienstverweigerern zum Zi-
vildienst bewirken, tritt an die Stelle des Wertes 0,0625 der Wert 0,0492.“ Der Kalen-
dermonat wird somit nicht besser abgegolten als ein Kalendermonat Zivildienst. 

§ 192 Absatz 2 SGB VI (Art. 5 Nr. I3) 

Dem § 192 Absatz 2 wurde ab 1.8.2002 ein zweiter Satz angefügt, wonach eine Be-
schäftigung nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen bzw. ökologi-
schen Jahres, soweit sie eine Nichtheranziehung von anerkannten Kriegsdienstver-
weigerern zum Zivildienst bewirkt, vom Bundesamt für den Zivildienst zu melden ist. 

In diesem Zusammenhang wurden die Regelungen zur Datenübermittlung zwi-
schen den Trägern der Rentenversicherung und dem Bundesamt für Wehrverwaltung 
sowie dem Bundesamt für den Zivildienst (DÜBAWV/BAZ) zum 1.8.2002 überarbei-
tet.  

Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 2002 ( Rentenanpassungsver-
ordnung 2002 – RAV 2002) vom 7.6.2002 (BGBl. I S. 1 799) 

Durch § 1 der am 1.7.2002 in Kraft getretenen (auf der Ermächtigung in den §§ 69 
Absatz 1, 255b Absatz 1 SGB VI beruhenden) Verordnung ist der vom 1.7.2002 an 
geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI mit 25,86 Euro und der ebenfalls vom 
1.7.2002 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) des § 255a SGB VI mit 22,70 Euro 
bestimmt worden. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 25,31406 Euro auf 25,86 Eu-
ro bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.07.2002 um 2,16 %. Zugangsrenten ab 1.7.2002 waren gleich mit dem aktuellen 
Rentenwert in Höhe von 25,86 Euro zu berechnen. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 22,06224 Euro auf 
22,70 Euro bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten (Ost) mit einem Rentenbe-
ginn vor dem 1.7.2002 um 2,89 %. Die Zugangsrenten (Ost) ab 1.7.2002 waren 
sogleich mit dem neuen aktuellen Rentenwert (Ost) zu berechnen.  
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Auf welchen Prozentsatz sich die jeweilige „Nettoanpassung“ belief, hängt davon 
ab, welcher Krankenkasse der Rentner angehört, weil seit dem 1.7.1997 bei der 
Krankenversicherung der Rentner ein individueller Beitrag erhoben wird. Wenn die 
Anpassung der Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen, ab 
1.7.2002 nicht generell um 2,89 % höhere Renten gebracht hat, liegt dies einerseits 
– nach wie vor – daran, dass diese Renten teilweise weiterhin nicht dynamische Auf-
füllbeträge (§ 315a SGB VI) oder Rentenzuschläge (§ 319a SGB VI) und/oder einen 
Übergangszuschlag (§ 319b SGB VI) enthalten und andererseits an der individuellen 
Eigenbeteiligung des Rentners an seiner Krankenversicherung. 

Des Weiteren bewirkt die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts/aktuellen Renten-
werts (Ost) zum 1.7.2002 gleichzeitig eine Erhöhung der individuellen Hinzuver-
dienstgrenze sowohl bei den Altersteilrenten (§ 34 Absatz 3 Nr. I2 SGB VI) als auch 
bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (§§ 96a Absatz 2, 313 Absatz 3 
SGB VI) sowie der Freibeträge bei der Einkommensanrechnung auf Hinterbliebenen-
renten (§ 97 Absatz 2 SGB VI). 

Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftig ungszeiten in einem 
Ghetto und zur Änderung des Sechsten Buches Sozialg esetzbuch (ZRBG) vom 
20.6.2002 (BGBl. I S. 2074) 

§ 248 Absatz 3 Satz 2 Nr. I2 SGB VI (Art. 2 Nr. I2) 

Die Ausschlussregelung des § 248 Absatz 3 Satz 2 Nr. I2 SGB VI bezieht sich seit 
dem 1.9.2001 nur noch auf Beitragszeiten neben dem Bezug einer Rente oder Ver-
sorgung jeweils wegen Alters. Damit können nunmehr Beitragszeiten neben einem 
anderen Rentenbezug im Beitrittsgebiet anerkannt werden, obwohl nur der Betrieb 
seinen Beitragsanteil oder ein Selbständiger einen verminderten Beitrag zur Sozial-
pflichtversicherung gezahlt hat. 

§ 310c SGB VI (Art. 2 Nr. I3) 

§ 310c SGB VI ermöglicht auf Antrag die Neufeststellung nach dem SGB VI berech-
neter und vor dem 1.7.2002 begonnener Renten für die Bezugszeit ab 1.9.2001, 
wenn der Versicherte vor dem 1.1.1992 Zeiten einer Beschäftigung im Beitrittsgebiet 
während des Bezugs einer Rente oder Versorgung wegen Invalidität oder wegen des 
Bezugs von Blinden  oder Sonderpflegegeld zurückgelegt hat. Die vorgenannten Be-
schäftigungszeiten werden dann in Folge der Anwendung der Neufassung des § 248 
Absatz 3 Satz 2 Nr. I2 SGB VI (s.o.) erstmals als Beitragszeiten für die Rente be-
rücksichtigt. 

Gesetz zur Einführung einer kapitalgedeckten Hütten knappschaftlichen Zu-
satzversicherung und zur Änderung anderer Gesetze ( Hüttenknappschaftliches 
Zusatzversicherungs-Neuregelungsgesetz – HZvNG) vom  21.6.2002 (BGBl. I 
S. 2167) 

§ 45 Absätze 2 und 3 SGB I (Art. 5 Nr. I3) 

Durch Art. 5 wurden § 45 Absätze 2 und 3 SGB I den durch das Gesetz zur Moderni-
sierung des Schuldrechts vom 26.11.2001 (BGBl. I S. 3138) ab 1.1.2002 geltenden 
veränderten verjährungsrechtlichen Vorschriften des BGB angeglichen. 
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Nach Absatz 2 ist nunmehr die sinngemäße Anwendung der BGB-Vorschriften für 
die Ablaufhemmung und den Neubeginn der Verjährung statt für die Unterbrechung 
der Verjährung vorgesehen. Gem. Absatz 3 wird die Verjährung durch einen schriftli-
chen Antrag oder durch die Erhebung eines Widerspruchs nicht mehr unterbrochen 
sondern gehemmt. Die Hemmung endet 6 Monate nach der Bekanntgabe der Ent-
scheidung über den Antrag oder den Widerspruch. 

§ 25 Absatz 2 Satz 1 SGB IV, § 27 Absatz 3 SGB IV, § 115a SGB IV 
(Art. 6 Nr. I2, 3, 11) 

§§198, 286d SGB VI (Art. 8 Nr. I12, 14) 

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts sind die Verjährungsvor-
schriften des BGB geändert worden. Die §§ 25 SGB IV, 27 SGB IV, 198 SGB VI 
wurden entsprechend angepasst und § 115a SGB IV und § 286d Absatz 3 SGB VI 
als Übergangsvorschriften eingefügt. Mit Wirkung vom 1.1.2002 wurden die im Sozi-
alrecht geregelten Tatbestände, die nach bisherigem Recht zur Unterbrechung der 
Verjährung führten, in Hemmungstatbestände umgewandelt. 

§§ 34 Absatz 2, 96a Absatz 1, 302 Absatz 6, 313 Absatz 7 SGB VI (Art. 8 
Nr. I2, 4, 15, 16) 

Mit Wirkung ab 1.1.2003 wird bei Altersrenten vor Vollendung des 65. Lebensjahres 
und bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit als zu berücksichtigender Hin-
zuverdienst auch vergleichbares Einkommen berücksichtigt. Unter das vergleichbare 
Einkommen fallen insbesondere Entschädigungen für Abgeordnete, Bezüge aus ei-
nem öffentlich–rechtlichen Amtsverhältnis (z. B. für Minister und Parlamentarische 
Staatssekretäre) sowie das bisherige Vorruhestandsgeld. 

Aus Vertrauensschutzgründen bleibt es für Bestandsrentner, die bereits vergleich-
bares Einkommen beziehen, das bisher nicht als Hinzuverdienst zu berücksichtigen 
war, bei der alten Rechtslage. Ausgenommen ist der Bezug von Vorruhestandsgeld, 
da Vorruhestandsgeld auch bisher als Hinzuverdienst zu berücksichtigen war. Für 
Bezieher einer Rente wegen Alters besteht der Bestandsschutz für die Dauer des 
Bezuges der Altersrente, für Bezieher einer Rente wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit jedoch nur für eine Übergangszeit von 5 Jahren. 

§ 93 SGB VI (Art. 8 Nr. I3) 

In § 93 Absatz 2 Nr. I2 Buchst. b SGB VI werden die Worte „aufgrund einer entschä-
digungspflichtigen Silikose oder Siliko-Tuberkulose“ durch die Worte „aufgrund einer 
entschädigungspflichtigen Berufskrankheit nach den Nrn. 4101, 4102 oder 4111 der 
Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung vom 31.10.1997“ ersetzt. 

§ 106a SGB VI (Art. 8 Nr. I5) 

Die Ergänzung des § 106a Absatz 1 SGB VI um einen Satz 2 ermöglicht die Zahlung 
eines Zuschusses zur Pflegeversicherung auch für Rentenbezieher, die der Pflege-
versicherung nach § 26a SGB XI beitreten oder beigetreten sind. 

§ 118 Absatz 4 SGB VI (Art. 8 Nr. I6) 

Mit Art. 8 Nr. I4 wurden zum 29.06.2002 in § 118 Absatz 4 SGB VI die Sätze 1 und 2 
durch die neuen Sätze 1 bis 4 ersetzt. Die Neuregelung dient der Konkretisierung der 
Personen, die über den Tod hinaus gezahlte Geldleistungen zu Unrecht erhalten ha-
ben, verlangt zur Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegenüber Personen, 
die nicht in einem Sozialrechtsverhältnis zum Rentenversicherungsträger stehen, zur 
Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens und zur Minimierung von Verwaltungs-
kosten das Instrument des Verwaltungsaktes, regelt die Verjährung in Anlehnung an 
§ 113 Absatz 1 SGB X und stellt klar, dass sich der Auskunftsanspruch der Renten-
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versicherungsträger gegen das Geldinstitut auch auf die Person des Empfängers ei-
ner zu Unrecht erbrachten Geldleistung erstreckt. 

§ 50 SGB X (Art. 11 Nr. I2 Buchst. b) 

Die Vorschrift regelt – unter Hinweis auf die Vorschriften des BGB – die Verjährung 
von Erstattungsansprüchen nach §§ 45, 48, 50 Absatz 3 SGB X. Im Hinblick auf die 
Änderungen der Verjährungsvorschriften im BGB durch das Schuldrechtsmodernisie-
rungsgesetz erfolgte nunmehr die entsprechende Anpassung an die BGB-
Vorschriften. 

§ 52 SGB X (Art. 11 Nr. I3) 

Die Vorschrift regelte bislang   unter Hinweis auf die Vorschriften des BGB – die Un-
terbrechung der Verjährung von Erstattungsansprüchen nach §§ 45, 48, 50 Absatz 3 
SGB X. Im Hinblick auf die Änderungen der Verjährungsvorschriften im BGB durch 
das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wird die Verjährung nur noch gehemmt. 

Gesetz zur Erleichterung der Bekämpfung von illegal er Beschäftigung und 
Schwarzarbeit vom 23.7.2002 (BGBl. I S. 2787) 

§ 14 Absatz 2 Satz 2 SGB IV (Art. 3 Nr. I2) 

Absatz 2 Satz 2 wurde ab 1.8.2002 angefügt. Danach gilt ein Nettoarbeitsentgelt als 
vereinbart, wenn bei einer illegalen Beschäftigung Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge nicht gezahlt wurden. 

§ 28a Absatz 3a SGB IV (Art. 3 Nr. I3) 

Durch die Einfügung des Absatz 3a ab 1.8.2002 wurde geregelt, dass bei Nichtvorla-
ge des Sozialversicherungsausweises am Tag des Beschäftigungsbeginns der Ar-
beitgeber der Einzugsstelle unverzüglich eine Meldung zu erstatten hat. 

§ 28e Absatz 3a bis 3f SGB IV (Art. 3 Nr. I4) 

Die Absätze 3a bis 3f wurden ab 1.8.2002 eingefügt. Im besonders von illegaler Be-
schäftigung betroffenen Baubereich werden die gewerblichen Unternehmer stärker in 
die Verantwortung genommen. Sie müssen in bestimmten Fällen künftig für die Sozi-
alversicherungsbeiträge wie selbstschuldnerische Bürgen haften. 

§§ 28f, 28h, 28o, 95, 96, 102 bis 106, 107, 108, 111, 112, 113 SGB IV (Art. 3 
Nr. I5 bis 18) 

Mit Änderung bzw. redaktioneller Anpassung der §§ 28f, 28h, 28o, 95, 96, 107, 108, 
111, 112 und 113 sowie der Streichung der §§ 102 bis 106 ab 1.8.2002 soll die Ver-
folgung durch die Behörden erleichtert, die Zusammenarbeit zwischen ihnen verbes-
sert und die illegale Beschäftigung als Bußgeldtatbestand in das SGB IV aufgenom-
men werden. 

Gesetz zur Steuerfreistellung von Arbeitnehmertrink geldern vom 8.8.2002 
(BGBl. I S. 3111) 

Durch die Änderung des § 3 Nr. I51 EStG ab 1.1.2002 sind Trinkgelder, die durch 
Dritte freiwillig und zusätzlich zum Arbeitsentgelt geleistet werden, steuerfrei und so-
mit nach § 1 ArEV kein Arbeitsentgelt und sozialversicherungsfrei. 

Verordnung zur Änderung der Arbeitsentgeltverordnun g vom 18.9.2002 
(BGBl. I S. 3667) 

§ 1 Nr. I2 – § 2 Absatz 2 Nr. I8 ArEV 

Steuerlich nicht belastete Zuwendungen des Beschäftigten aus dem Arbeitsentgelt 
(einschließlich Wertguthaben) an einen durch eine Naturkatastrophe im Inland Ge-
schädigten sind dem Arbeitsentgelt nicht zuzurechnen. 
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Bekanntmachung über das teilweise Inkrafttreten des  Einundzwanzigsten Ge-
setzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und Ac htzehnten Gesetzes 
zur Änderung des Europaabgeordnetengesetzes über da s vollständige Inkraft-
treten des Dreiundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung  des Abgeordnetenge-
setzes vom 7.10.2002 (BGBl. I S. 4029) 

Nach § 29 Absatz 2 Satz 2 des Abgeordnetengesetzes (AbgG) in der Fassung des 
21. Gesetzes zur Änderung des AbgG und des 18. Gesetzes zur Änderung des Eu-
ropaabgeordnetengesetzes (EuAbgG) vom 20.7.2000 ruht eine Versichertenrente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten und der 
knappschaftlichen Rentenversicherung neben einer Abgeordnetenentschädigung 
nach § 11 Absatz 1 und 3 AbgG in Höhe von 80 %, höchstens jedoch in Höhe dieser 
Abgeordnetenentschädigung. Die Regelung ist am 17.10.2002 durch die Bekannt-
machung vom 7.10.2002 in Kraft getreten. § 29 Absatz 2 Satz 2 des AbgG ist die 
maßgebende Vorschrift für Renten wegen Alters oder wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit, die vor dem 1.1.2003 begonnen haben. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung vo m 7.11.2002 (BGBl. I 
S. 4339) 

Mit dieser Änderungsverordnung wird u.a. der Wert für freie Verpflegung in dem Jahr 
2003 auf 195,80 Euro, der Wert für Unterkünfte in den alten Bundesländern auf 
189,80 Euro und in den neuen Bundesländern auf 170,00 Euro festgesetzt. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2003 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2003) v om 17.12.2002 (BGBl. I 
S. 4561) 

 Durch die am 1.1.2003 in Kraft getretene Verordnung sind  
• das Durchschnittsentgelt für das Jahr 2001 auf 55.216,00 DM und das vorläufige 

Durchschnittsentgelt für das Jahr 2003 auf 29.230,00 Euro 

• die Bezugsgröße der Sozialversicherung im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV für 
das Jahr 2003 in den alten Bundesländern auf 28.560,00 Euro jährlich und 
2.380,00 Euro monatlich 

• die Bezugsgröße der Sozialversicherung im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB IV für 
das Jahr 2003 in den neuen Bundesländern auf 23.940,00 Euro jährlich und 
1.995,00 Euro monatlich 

festgelegt worden. 

Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbei tsmarkt vom 23.12.2002 
(BGBl. I S. 4607) 

§ 58 SGB VI (Art. 3 Nr.1) 

Mit Wirkung ab 1.5.2003 ist § 58 SGB VI durch das Erste Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt geändert worden: 
• § 58 Absatz 1 Satz 1 SGB VI ist um eine Nr. I3a ergänzt worden. Danach kön-

nen Zeiten der Meldung beim Arbeitsamt als Ausbildungssuchender unter be-
stimmten Voraussetzungen als Anrechnungszeiten berücksichtigt werden. Zwar 
werden diese Zeiten nicht bewertet (§ 74 Satz 5 SGB VI). Hierdurch kann aber 
zum einen die 35jährige Wartezeit erfüllt werden; zum anderen wirkt sich die Zeit 
auch auf die Gesamtleistungsbewertung aus. 

• Bei den Anrechnungszeiten nach § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I1 SGB VI (Zeiten 
wegen Arbeitsunfähigkeit/Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur 
Teilhabe am Arbeitsleben) ist bei einem Rentenbeginn ab 1.5.2003 für die nach 
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Vollendung des 17. Lebensjahres und vor Vollendung des 25. Lebensjahres lie-
genden Zeiten die Unterbrechung einer versicherten Beschäftigung/Tätigkeit 
nicht mehr erforderlich (§ 58 Absatz 2 Satz 1 SGB VI). 

§ 74 SGB VI (Art. 3 Nr.2) 

Durch die Einfügung einer Nr. I3 nach Nr. I2 in § 74 Satz 5 SGB VI erhalten Kalen-
dermonate, die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil eine „Ausbildungssuche 
vorgelegen hat“, keine Entgeltpunkte aus der Gesamtleistungsbewertung zur Ermitt-
lung des Monatsbetrags der Rente zugeordnet. Ihren Charakter als Anrechnungszei-
ten verlieren diese Zeiten damit nicht; sie werden nicht zur „Lücke“ in der Versiche-
rungsbiographie. 

§ 163 Absatz 9 SGB VI (Art. 3 Nr.3) 

§ 163 wurde um den Absatz 9 ergänzt. Danach gilt bei Arbeitnehmern, die Leistun-
gen der Entgeltsicherung nach § 421j des Dritten Buches Sozialgesetzbuch erhalten, 
auch der Unterschiedsbetrag zwischen dem Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung 
während des Bezugs der Leistungen zur Entgeltsicherung und 90 % des für das Ar-
beitslosengeld maßgeblichen Bemessungsentgelts als beitragspflichtige Einnahme. 
Das gilt auch während des Bezugs von Kurzarbeiter  oder Winterausfallgeld sowie 
bei Bezug von Entgeltersatzleistungen und bei Bezug von Krankentagegeld.  

§ 168 Absatz 1 Nr. I8 und 9 SGB VI (Art. 3 Nr.4) 

§ 168 Absatz 1 wurde um die Nummern 8 und 9 ergänzt. Die Beiträge für den Unter-
schiedsbetrag nach § 163 Absatz 9 während einer Beschäftigung werden in voller 
Höhe von der Bundesanstalt für Arbeit getragen (Nummer 8). Entsprechendes gilt für 
die Tragung der Beiträge, wenn der Unterschiedsbetrag nach § 163 Absatz 9 Sätze 2 
und 3 während des Bezugs von Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld sowie bei Be-
zug von Entgeltersatzleistungen und bei Bezug von Krankentagegeld (Nummer 9) 
unverändert weiter gezahlt wird. 

§ 252 SGB VI (Art. 3 Nr.5) 

§ 252 SGB VI wird ebenfalls mit Wirkung ab 1.5.2003 um einen Absatz 8 ergänzt. 
Danach können Zeiten nach dem 30.4.2003, in denen sich der Versicherte beim Ar-
beitsamt nach Vollendung des 58. Lebensjahres nur mit eingeschränkter Vermitt-
lungsbereitschaft gemeldet hat, unter bestimmten Voraussetzungen als Anrech-
nungszeiten berücksichtigt werden. Diese Zeiten werden ebenfalls nicht bewertet, 
wirken sich aber zugunsten der 35jährigen Wartezeit und der Gesamt-
leistungsbewertung aus. 

Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbe itsmarkt vom 23.12.2002 
(BGBl. I S. 4621) 

§ 7 Absatz 4 und § 7a Absatz 3 Satz 3 SGB IV (Art. 2 Nr. I2) 

Die bisher in § 7 Absatz 4 SGB IV enthaltene sogenannte Vermutungsregelung, nach 
der bei Erfüllung bestimmter Kriterien vermutet wird, dass eine abhängige Beschäfti-
gung ausgeübt wird, entfällt ab 1.1.2003. Die neue Fassung des Absatz 4 betrifft nur 
noch Personen, die einen Zuschuss nach § 421l SGB III (Existenzgründungszu-
schuss) beantragen bzw. erhalten; diese gelten als Selbständige. Im Zusammenhang 
mit dieser Änderung wurde der bisher in § 7a Absatz 3 Satz 3 enthaltene Verweis auf 
die Vermutungsregelung gestrichen. 

§ 8 Absatz 1 und 2 SGB IV (Art. 2 Nr. I3) 

Mit dem Gesetz wird die Entgeltgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigungen 
und selbständige Tätigkeiten ab 1.4.2003 auf monatlich 400,00 Euro erhöht. Die bis-
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herige Zeitgrenze von weniger als 15 Stunden wöchentlich entfällt (§ 8 Absatz 1 
Nr. I1 SGB IV n.F.). Beschäftigte, die nach bisherigem Recht versicherungspflichtig 
sind, nach Inkrafttreten der Neuregelungen aber versicherungsfrei würden, bleiben 
zunächst versicherungspflichtig. Sie können sich aber auf Antrag von der Versiche-
rungspflicht befreien lassen (§ 229 Absatz 6 SGB VI). 

Bei kurzfristigen Beschäftigungen ist der Zeitrahmen, innerhalb dessen die Be-
schäftigungen maximal zwei Monate oder 50 Arbeitstage ausgeübt werden dürfen, 
nunmehr das Kalenderjahr (§ 8 Absatz 1 Nr. I2 SGB IV n.F.).  

Beim Zusammenrechnen von geringfügig entlohnten Beschäftigungen mit nicht 
geringfügigen Beschäftigungen bleibt nach der neuen Rechtslage eine geringfügig 
entlohnte Beschäftigung ohne Anrechnung, d.h. versicherungsfrei. Jede weitere ge-
ringfügig entlohnte Beschäftigung wird dagegen durch Zusammenrechnung versiche-
rungspflichtig (§ 8 Absatz 2 SGB IV n.F.) . Die Versicherungspflicht tritt erst ab Be-
kanntgabe der Feststellung durch die Einzugsstelle bzw. den Rentenversicherungs-
träger ein. 

§ 8a SGB IV (Art. 2 Nr. I4) 

§ 8a SGB IV wurde ab 1.4.2003 eingefügt. Mit der Vorschrift wird geregelt, dass auch 
für geringfügige Beschäftigungen in Privathaushalten § 8 SGB IV Anwendung findet. 
Bedeutung erlangt diese Vorschrift im Zusammenhang mit den neu eingeführten be-
sonderen beitragsrechtlichen Regelungen für geringfügige Beschäftigungen in Pri-
vathaushalten in den §§ 168 Absatz 1 Nr. I1c, 172 Absatz 3a SGB VI n.F. . 

§ 14 Absatz 4 SGB IV (Art. 2 Nr. I4a) 

Der Absatz 4 wurde gestrichen. Der Text wurde in § 162 Nr. I5 SGB VI aufgenom-
men. 

§ 20 SGB IV (Art. 2 Nr. I5) 

Im ab 1.4.2003 neu gefassten Absatz 2 wird für die Beitragszahlung zur Rentenver-
sicherung eine Gleitzone festgelegt, für Beschäftigungsverhältnisse mit einem Ar-
beitsentgelt zwischen 400,01 Euro und 800,00 Euro im Monat. 

§ 22 Absatz 1 SGB IV (Art. 2 Nr. I6) 

Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt ist fällig, sobald dieses ausgezahlt worden ist. 

§ 23 Absatz 2a SGB IV (Art. 2 Nr. I7) 

Absatz 2a wurde mit Wirkung ab 1.4.2003 eingefügt. Bei Verwendung eines Haus-
haltsschecks (§ 28a Absatz 7) sind die Beiträge für das in den Monaten Januar bis 
Juni erzielte Arbeitsentgelt am 15. Juli des laufenden Jahres und für das in den Mo-
naten Juli bis Dezember erzielte Arbeitsentgelt am 15. Januar des folgenden Jahres 
fällig. 

§ 23a Absatz 1 SGB IV (Art. 2 Nr. I7a) 

Zur Klarstellung der Rechtslage wurde aufgeführt, welche zusätzlichen Leistungen 
des Arbeitgebers nicht zum einmaligen Arbeitsentgelt gehören. 

§§ 28a bis 28h und 28k SGB IV (Art. 2 Nr. I8 bis 13 und 15 bis 19) 

Folgeänderung zum Melderecht und zum Beitragseinzug. 

§ 28i SGB IV (Art. 2 Nr. I14) 

In dem ab 1.4.2003 angefügten Satz 5 wird festgelegt, das für geringfügig Beschäf-
tigte die Bundesknappschaft Einzugsstelle ist. 

Änderung und Aufhebung in den §§ 95 bis 110 SGB IV (Art. 2 Nr. I20 bis 28) 
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Sozialversicherungsausweise sind bei den Sozialleistungsträgern nicht mehr zu hin-
terlegen. Die Vorschriften zur Ausstellung von Sozialversicherungsausweisen sind in 
der Praxis der Vergabe von Sozialversicherungsnummern angepasst worden. Dies 
führt zu einer Entbürokratisierung bei den Arbeitgebern und zu einer Verwaltungsent-
lastung bei der Bundesanstalt für Arbeit. 

§ 2 SGB VI (Art. 4 Nr. I1) 

Mit Wirkung vom 1.1.2003 wurde der Personenkreis der kraft Gesetzes versiche-
rungspflichtigen Selbständigen durch die Einfügung einer Nummer 10 erweitert. Für 
Personen, die einen Zuschuss nach § 421l SGB III beziehen, besteht für die Dauer 
des Bezugs dieses Zuschusses Versicherungspflicht. Hierbei handelt es sich um so-
genannte „Ich-AG‘en“ bzw. „Familien-AG‘en“. Die Versicherungspflicht nach Nr. I10 
ist vorrangig vor der Versicherungspflicht nach Nr. I1 bis 9. 

Mit Wirkung vom 1.4.2003 wurde der in Nr. I9 stehende Wert 325,00 Euro für das 
Arbeitsentgelt eines versicherungspflichtigen Arbeitnehmers durch den Wert 400,00 
Euro ersetzt.  

§ 5 Absatz 2 und 3 SGB VI (Art. 4 Nr. I3) 

In den § 5 Absatz 2 SGB VI wurde ein Hinweis auf den neuen § 8a SGB IV aufge-
nommen und wie in § 5 Absatz 3 Nr. I2 VI die Angabe 325,00 Euro durch 400,00 Eu-
ro ersetzt. 

§ 6 Absatz 1a SGB VI (Art. 4 Nr. I4) 

Die Änderung betrifft Selbständige, die im Rahmen einer sog. „Ich-AG“ bzw. „Famili-
en-AG“ tätig sind und nach dem Ende der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 
Nr. I10 SGB VI die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 
Nr. I9 SGB VI (Selbständige mit einem Auftraggeber) erfüllen. Die Zeit der Versiche-
rungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. I10 SGB VI, in der die Merkmale des § 2 Satz 1 
Nr. I9 SGB VI vorliegen, wird für den Zeitraum von drei Jahren (nach § 6 Absatz 1a 
Nr. I1 SGB VI) nicht mitgerechnet. 

§§ 34 Absatz 3, 96a Absatz 2, 302a, 313 Absatz 3 SGB VI (Art. 4 Nr. I4a, 5a, 15, 
16) 

Mit Wirkung ab 1.4.2003 wird die bisherige rentenunschädliche Hinzuverdienstgren-
ze in Höhe von 325,00 Euro für Altersrenten vor Vollendung des 65. Lebensjahres, 
für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in voller Höhe und für Invalidenren-
ten in Höhe der Erwerbsunfähigkeitsrente auf ein Siebtel der monatlichen Bezugs-
größe (2003 ist dies ein Betrag von 340,00 Euro monatlich) angehoben. Durch die 
Bezugnahme auf die Bezugsgröße wird diese Hinzuverdienstgrenze zukünftig wieder 
dynamisch gestaltet; sie gilt einheitlich für das gesamte Bundesgebiet. 

§ 52 SGB VI (Art. 4 Nr. I4b) 

Durch Art. 4 Nr. I4b wurde § 52 Absatz 2 Satz 2 SGB VI ersetzt. Mit der Regelung ist 
festgelegt worden, dass Zuschläge an Entgeltpunkten aus geringfügiger versiche-
rungsfreier Beschäftigung (§ 76b SGB VI), die in Kalendermonaten ausgeübt wurde, 
die bereits auf die Wartezeit anzurechnen sind, bei der Wartezeitermittlung unbe-
rücksichtigt bleiben. 



Gesetzesänderungen 2002 

170  

Wird eine geringfügige versicherungsfreie Beschäftigung in einer Ehezeit oder 
Splittingzeit ausgeübt, sind für diese Zeit die Wartezeitmonate aus den Zuschlägen 
an Entgeltpunkten aus der geringfügigen versicherungsfreien Beschäftigung vor An-
wendung des § 52 SGB VI Absatz 1 oder 1a gesondert zu ermitteln. Übersteigen sie 
mit den bereits vorhandenen Wartezeitmonaten und den zusätzlichen Wartezeitmo-
naten aus dem Versorgungsausgleich oder aus dem Rentensplitting unter Ehegatten 
die Gesamtzahl der Monate der Ehezeit oder Splittingzeit, sind die Wartezeitmonate 
aus dem Versorgungsausgleich oder Rentensplitting entsprechend zu begrenzen. 

Die Änderungen aufgrund des vorstehenden Gesetzes treten am 1.4.2003 (Art. 17 
Absatz 1a) in Kraft. 

§ 76b SGB VI (Art. 4 Nr. I5) 

In § 76b Absatz 1 SGB VI wird der Klammerzusatz „(§ 172 Absatz 3)“ gestrichen und 
in Absatz 2 werden die Worte „Beitragsanteil in Höhe von 12 v.H. des Arbeitsent-
gelts“ durch die Worte „vom Arbeitgeber gezahlten Beitragsanteil“ ersetzt. Für Ar-
beitsentgelt aus geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung, für das nur der Ar-
beitgeber seinen Beitragsanteil trägt, wird weiterhin ein Zuschlag an Entgeltpunkten 
ermittelt. Neben dem Beitragsanteil in Höhe von 12 % des Arbeitsentgelts (§ 168 Ab-
satz 1 Nr. I1b SGB VI) ist ein Beitragsanteil in Höhe von 5 % für Personen, die gegen 
Arbeitsentgelt in Privathaushalten geringfügig versicherungspflichtig beschäftigt wer-
den, hinzugetreten (§ 168 Absatz 1 Nr. I1c SGB VI). 

§ 126 Absatz 1 SGB VI (Art. 4 Nr. I6) 

Der § 126 Absatz 1 SGB VI wurde dahingehend ergänzt, dass für Personen, die 
nach der neuen Vorschrift des § 2 Satz 1 Nr. I10 SGB VI versicherungspflichtig sind, 
der Träger zuständig ist, an den zuletzt vor Beginn der Versicherungspflicht Beiträge 
abgeführt wurden. 

§ 162 Absatz 5 SGB VI (Art. 4 Nr. I7a) 

Der Text aus § 14 Absatz 4 SGB IV a.F. wurde ab 1.4.2003 aufgenommen. Beitrags-
pflichtige Einnahme ist bei Personen, deren Beschäftigung nach dem Einkommens-
steuerrecht als selbständige Tätigkeit bewertet wird, ein Einkommen in Höhe der Be-
zugsgröße; bei Nachweis eines abweichenden Einkommens jedoch dieses, mindes-
tens jedoch 400,00 Euro.  

§ 163 Absatz 10 SGB VI (Art. 4 Nr. I7b) 

Die beitragspflichtige Einnahme bei mehr als geringfügig Beschäftigten innerhalb der 
Gleitzone des § 20 Absatz 2 SGB IV wird nach folgender Formel festgelegt: 

     F x 400 + (2F) x (AE400). 

AE ist das erzielte Arbeitsentgelt. Der Faktor F wird gebildet, indem 25 % durch 
den durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz geteilt wird. Dieser 
ergibt sich aus der Summe der am 1. Januar geltenden Beitragssätze in der Renten-
versicherung der Arbeiter und Angestellten, der gesetzlichen Pflegeversicherung so-
wie der Arbeitsförderung und des durchschnittlichen Beitragssatzes in der gesetzli-
chen Krankenversicherung. Für das Jahr 2003 beträgt der durchschnittliche Gesamt-
sozialversicherungsbeitragssatz 41,7 % und der Faktor F 0,5995. Abweichend hier-
von ist beitragspflichtige Einnahme das erzielte Arbeitsentgelt, wenn der Arbeit-
nehmer dies schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erklärt. 
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§ 165 Absatz 1 SGB VI (Art. 4 Nr. I8) 

Mit Wirkung vom 1.1.2003 wurde Satz 2 geändert. Die Änderung bewirkt, dass versi-
cherungspflichtige Selbständige bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach dem 
Jahr der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit grundsätzlich den halben Regelbei-
trag zahlen und auf Antrag aber auch den Regelbeitrag zahlen können. Nach der al-
ten Regelung war grundsätzlich der Regelbeitrag zu zahlen, nur auf Antrag konnte 
innerhalb des Vergünstigungszeitraumes der halbe Regelbeitrag gezahlt werden. 

Mit Wirkung vom 1.4.2003 wurde die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in 
Satz 1 Nr. I1 von 325,00 Euro im Monat auf 400,00 Euro im Monat angehoben. 

§ 167 SGB VI (Art. 4 Nr. I9) 

Die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die freiwillige Versicherung steigt von 
325,00 Euro auf 400,00 Euro monatlich. Der monatliche Mindestbeitrag wird ab 
1.4.2003 bei unverändertem Beitragssatz 78,00 Euro betragen. In der Zeit vom 1.1. 
bis 31.3.2003 beträgt der Mindestbeitrag 63,38 Euro. 

§ 168 Absatz 1 SGB VI (Art. 4 Nr. I10) 

Bei geringfügig Beschäftigten in privaten Haushalten, die auf die Rentenversiche-
rungsfreiheit verzichtet haben, trägt der Arbeitgeber einen Betrag in Höhe von 5 % 
des tatsächlichen Arbeitsentgelts. Die Differenz zum aktuellen Beitragssatz trägt der 
Versicherte.  

Bei Beschäftigten, deren betragspflichtige Einnahme sich nach § 163 Absatz 10 
SGB VI berechnet, trägt der Arbeitgeber die Hälfte des Beitrages vom erzielten Ar-
beitsentgelt, im Übrigen der Versicherte. Infolgedessen zahlt der Arbeitnehmer mit 
einer beitragspflichtigen Einnahme innerhalb der Gleitzone grundsätzlich einen ge-
ringeren Anteil zum Rentenversicherungsbeitrag. 

§ 172 SGB VI (Art. 4 Nr. I12) 

Die Regelung bestimmt ab 1.4.2003 den besonderen Arbeitgeberanteil bei versiche-
rungsfreien geringfügig Beschäftigten in privaten Haushalten. Der Pauschalbeitrag 
beträgt 5 % des Arbeitsentgelts, das bei Versicherungspflicht beitragspflichtig wäre. 

§ 196 SGB Absatz 4 SGB VI (Art. 4 Nr. I12a) 

Mit Wirkung vom 1.1.2003 hat die Bundesanstalt für Arbeit den zuständigen Renten-
versicherungsträgern die Empfänger von Existenzgründungszuschüssen nach § 421l 
SGB III zu melden. Durch dieses Meldeverfahren wird die Durchführung der Pflicht-
versicherung von Selbständigen, die im Rahmen einer sog. „Ich-AG“ bzw. „Familien-
AG“ tätig sind, gewährleistet. 

Gesetz zur Sicherung der Beitragssätze in der geset zlichen Krankenversiche-
rung und in der gesetzlichen Rentenversicherung (Be itragssatzsicherungsge-
setz – BSSichG) vom 23.12.2002 (BGBl. I S. 4637) 

§ 275c SGB VI (Art. 2 Nr. I4) 

Durch die Einfügung des § 275c werden die Beitragsbemessungsgrenzen der Ren-
tenversicherung dauerhaft vom 1,8fachen auf das rd. 2fache des aktuellen Durch-
schnittsentgelts angehoben.  

Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung der Arbeiter und An-
gestellten betragen für das Jahr 2003 

• in den alten Bundesländern 61.200,00 Euro jährlich und 5.100,00 Euro monatlich 
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• in den neuen Bundesländern 51.000,00 Euro jährlich und 4.250,00 Euro monat-
lich. 

Gesetz zur Bestimmung der Beitragssätze in der gese tzlichen Rentenversiche-
rung und der Beitragszahlung des Bundes für Kindere rziehungszeiten für das 
Jahr 2003 (Beitragssatzgesetz 2003 – BSG 2003) 

Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und Angestell-
ten beträgt im Jahr 2003 19,5 % und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
25,9 %. 

Versorgungsausgleich 

Gesetz zur Bestimmung der Beitragssätze, der Beitra gszahlung des Bundes für 
Kindererziehungszeiten und zur Bestimmung der Umrec hnungsfaktoren für 
den Versorgungsausgleich in der gesetzlichen Renten versicherung für 2002 
(Beitragsatzgesetz 2002 – BSG 2002) vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 4010) und Be-
kanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Verso rgungsausgleich in der 
Rentenversicherung vom 7.6.2002 (BGBl. I S. 1803) 

In dem Beitragssatzgesetz 2002 sind die für das Jahr 2002 maßgebenden Umrech-
nungsfaktoren für die Ermittlung der für Entgeltpunkte zu zahlenden Beiträge sowie 
für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge/für die Ermittlung von Entgeltpunkten, 
die gezahlten Beiträgen entsprechen sowie von Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten 
Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 281a Absatz 3 SGB VI), bekannt gegeben 
worden. Diese in § 2 des Beitragssatzgesetzes 2002 für 2002 genannten Umrech-
nungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts 
(§ 69 Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 2002. In der Be-
kanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Ren-
tenversicherung wurden die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von 
angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG bei 
einer Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit nach dem 30.6.2002 
veröffentlicht. 

Gesetzesänderungen 2003 

Allgemeine Entwicklung 

Bekanntmachung der Bundesjustizministerin vom 25.02 .2003 zu § 850c ZPO 
(BGBl. I S. 276) 

Die in § 850c Absatz 2a Satz 2 Zivilprozessordnung vorgesehene Erhöhung der 
Pfändungsfreigrenzen zum 01.07.2003 wurde bis zum 30.06.2005 ausgesetzt. Damit 
gelten die durch das 7. Gesetz zur Erhöhung der Pfändungsfreigrenzen festgelegten 
Freigrenzen über den 30.06.2003 hinaus. Dies hat Auswirkungen bei Pfändungen 
(§ 54 Absatz 4 SGB I), bei Auf und Verrechnungen (§§ 51 Absatz 1 und 52 SGB I) 
und bei Abtretungen (§ 53 Absatz 3 SGB I). 

Bei entsprechenden Belastungen von Rentenansprüchen erhalten die Rentenbe-
rechtigten erst ab 01.07.2005 höhere Zahlbeträge. 

Verordnung zur Anpassung der Renten im Jahre 2003 ( Rentenanpassungsver-
ordnung 2003 – RAV 2003) vom 04.06.2003 (BGBl. I S.  784); Inkrafttreten: 
01.07.2003 

Durch § 1 der am 01.07.2003 in Kraft getretenen (auf der Ermächtigung in den §§ 69 
Absatz 1, 255b Absatz 1 SGB VI beruhenden) Verordnung ist der vom 01.07.2003 an 
geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI in Verbindung mit § 255e SGB VI mit 
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26,13 Euro und der ebenfalls vom 01.07.2003 an geltende aktuelle Rentenwert (Ost) 
des § 255a SGB VI mit 22,97 Euro bestimmt worden. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts von bisher 25,86 Euro auf 26,13 Euro 
bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten mit einem Rentenbeginn vor dem 
01.07.2003 um 1,04 %. Zugangsrenten ab 01.07.2003 waren gleich mit dem aktuel-
len Rentenwert in Höhe von 26,13 Euro zu berechnen. 

Die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts (Ost) von bisher 22,70 Euro auf 22,97 
Euro bewirkte eine Anpassung der Bestandsrenten (Ost) mit einem Rentenbeginn 
vor dem 01.07.2003 um 1,19 %. Die Zugangsrenten (Ost) ab 01.07.2003 waren 
sogleich mit dem neuen aktuellen Rentenwert (Ost) zu berechnen. In welcher Höhe 
die jeweilige individuelle „Nettoanpassung“ erfolgte, hing davon ab, welcher Kran-
kenkasse der Rentner angehörte, weil seit dem 01.07.1997 bei der Krankenversiche-
rung der Rentner ein individueller Beitrag erhoben wird. Wenn die Anpassung der 
Bestandsrenten, denen Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen, ab 01.07.2003 nicht 
generell um 1,19 % höhere Renten gebracht hat, liegt dies einerseits  

– nach wie vor – daran, dass diese Renten teilweise weiterhin nicht dynamische 
Auffüllbeträge (§ 315a SGB VI) oder Rentenzuschläge (§ 319a SGB VI) und bzw. 
oder einen Übergangszuschlag (§ 319b SGB VI) enthalten und andererseits an der 
individuellen Eigenbeteiligung des Rentners an seiner Krankenversicherung. 

Des Weiteren bewirkte die Erhöhung des aktuellen Rentenwerts und des aktuellen 
Rentenwerts (Ost) zum 01.07.2003 gleichzeitig eine Erhöhung der individuellen Hin-
zuverdienstgrenze sowohl bei den Altersteilrenten (§ 34 Absatz 3 Nr. I2 SGB VI) als 
auch bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (§§ 96a Absatz 2, 313 
Absatz 3 SGB VI) sowie eine Erhöhung der Freibeträge bei der Einkommensanrech-
nung auf Hinterbliebenenrenten (§ 97 Absatz 2 SGB VI). 

Gesetz zur Änderung des Sozialgesetzbuches und ande rer Gesetze vom 
24.07.2003 (BGBl. I S. 1526); Inkrafttreten: 01.08. 2003 und rückwirkend zum 
01.01.2003 

Art. 2 Nr. I1a und 1b – Änderung des § 7d Absatz 1 Satz 1 Nr. I2 und 
Absatz 3 SGB IV 

Wertguthaben des Beschäftigten einschließlich des darauf entfallenen Arbeitgeber-
anteils am Sozialversicherungsbeitrag mit einem geringeren Umfang als der dreifa-
chen monatlichen Bezugsgröße können nunmehr im Rahmen von Tarifverträgen und 
Betriebsvereinbarungen insolvenzgeschützt werden. Arbeitgeber sind verpflichtet, die 
Beschäftigten in geeigneter Weise schriftlich über den vorgenommenen Insolvenz-
schutz von Wertguthaben zu unterrichten. 

Art. 2 Nr. I2 – Einfügung des § 20 Absatz 3 SGB IV 

Die Geringverdienergrenze wurde auf 325,00 EUR gesenkt. Zugleich wurden die 
Regelungen zur Geringverdienergrenze und für die Teilnahme an einem freiwilligen 
sozialen oder ökologischen Jahr in einer Vorschrift im SGB IV zentriert, soweit es die 
Tragung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages betrifft. 

Art. 2 Nr. I3b – Änderung des § 23b Absatz 2 Satz 1 SGB IV 

Dem Arbeitgeber bleibt die Art und Weise überlassen, wie das Wertguthaben im 
Störfall zu ermitteln ist. Er kann zwischen dem Alternativ oder Optionsmodell und 
dem bisher vorgeschriebenen „Summenfelder Modell“ wählen. Es ist ein Konto für 
die Gesamtsumme der Wertguthaben zu führen, in dem sowohl beitragspflichtige als 



Gesetzesänderungen 2003 

174  

auch über der Beitragsbemessungsgrenze liegende Entgeltbestandteile enthalten 
sind.  

Art. 2 Nr. I3d – Änderung des § 23b Absatz 3 SGB IV 

Bei Eintritt von Arbeitslosigkeit sind Beiträge auf Wertguthaben nicht sofort zu ver-
beitragen, sondern spätestens sieben Kalendermonate nach dem Kalendermonat 
des Störfalls bzw. bei Beschäftigungsbeginn innerhalb dieses Zeitraums. Der Arbeits-
lose hat so die Möglichkeit, mit einem späteren Arbeitgeber die Übernahme des er-
arbeiteten Wertguthabens zu vereinbaren.  

Art. 4 Nr. I1  Änderung des § 2 Satz 3 SGB VI 

§ 2 SGB VI wurde um einen Satz 3 ergänzt. Dadurch wurde mit Wirkung vom 
01.01.2003 eine Doppelversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung nach 
§ 2 Satz 1 Nr. I10 SGB VI für die Personen ausgeschlossen, die aufgrund ihrer selb-
ständigen Tätigkeit im Rahmen einer „Ich-AG“ bereits nach dem Gesetz über die Al-
terssicherung der Landwirte versicherungspflichtig sind. 

Art. 4 Nr. I3a – Änderung des § 168 Absatz 1 SGB VI 

Streichung der Regelung über die Tragung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags 
für Geringverdiener aufgrund der zentralen Regelung im § 20 Absatz 3 SGB IV. 

Gesetz zur Förderung von Kleinunternehmern und zur Verbesserung der Un-
ternehmensfinanzierung (Kleinunternehmerförderungsg esetz) vom 31.07.2003 
(BGBl. I S. 1550) ; Inkrafttreten: 01.01.2003 

Art. 8  Änderung des § 421l SGB III 

§ 421 l Absatz 1 SGB III wurde mit Wirkung vom 01.01.2003 geändert. 

Selbständig Tätige können nunmehr auch dann einen Existenzgründungszu-
schuss erhalten („Ich-AG“), wenn Arbeitnehmer beschäftigt werden. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung un d der Beitragsüber-
wachungsverordnung vom 23.10.2003 (BGBl. I S. 2103) ; Inkrafttreten: 
01.01.2004 

Art. 1  Änderung der Sachbezugsverordnung 

Mit dieser Änderungsverordnung wird u.a. der Wert für freie Verpflegung in dem Jahr 
2004 auf 197,75 EUR, der Wert für Unterkünfte in den alten Bundesländern auf 
191,70 EUR und in den neuen Bundesländern auf 174,00 EUR festgesetzt. 

Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenv ersicherung vom 
14.11.2003 (BGBl. I S. 2190); Inkrafttreten: 01.01. 2004 

Art. 5 Nr. I2 – Änderung des § 23a Absatz 5 SGB IV 
Maßgebend für die Zuordnung des einmaligen Arbeitsentgelts für Beschäftigte bleibt 
die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2004 
(SozialversicherungsRechengrößenverordnung 2004) vo m 09.12.2003 (BGBl. I 
S. 2497); Inkrafttreten: 01.01.2004 

Durch die Verordnung sind:  
• das Durchschnittsentgelt für das Jahr 2002 auf 28.626,00 EUR und das vorläufi-

ge Durchschnittsentgelt für das Jahr 2004 auf 29.428,00 EUR 
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• die Bezugsgröße der Sozialversicherung im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV für 
das Jahr 2004 in den alten Bundesländern auf 28.980,00 EUR jährlich und 
2.415,00 EUR monatlich 

• die Bezugsgröße der Sozialversicherung im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB IV für 
das Jahr 2004 in den neuen Bundesländern auf 24.360,00 EUR jährlich und 
2.030,00 EUR monatlich 

festgelegt worden. 

Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten betragen für das Jahr 2004 
• in den alten Bundesländern 61.800,00 EUR jährlich und 5.150,00 EUR monatlich 

• in den neuen Bundesländern 52.200,00 EUR jährlich und 4.350,00 EUR monat-
lich. 

Die Beitragsbemessungsgrenzen in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
betragen für das Jahr 2004 
• in den alten Bundesländern 76.200,00 EUR jährlich und 6.350,00 EUR monatlich 

• in den neuen Bundesländern 64.200,00 EUR jährlich und 5.350,00 EUR monat-
lich. 

Zweites Gesetz zur Änderung rehabilitierungsrechtli cher Vorschriften vom 
22.12.2003 (BGBl. I S. 2834); Inkrafttreten: 31.12. 2003 

Art. 3 – Änderung des § 20 Absatz 2 BerRehaG 

Mit Artikel 3 dieses Gesetzes wurde im Gesetz über den Ausgleich beruflicher Be-
nachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet  Berufliches Reha-
bilitierungsgesetz (BerRehaG)  die Antragsfrist für Anträge auf Ausgleich von 
Nachteilen in der Rentenversicherung vom 31.12.2003 bis zum 31.12.2007 verlän-
gert (§ 20 Absatz 2 Satz 1 BerRehaG). Satz 3 dieser Vorschrift, nach dem nach Ab-
lauf der ursprünglichen Befristung (31.12.2003) der Rentenversicherungsträger bis 
zum 31.12.2006 zum Ausgleich von Nachteilen in der Rentenversicherung antrags-
berechtigt war, wurde aufgehoben. 

Dadurch wird nach mehrmaliger Verlängerung der Antragsfrist dem Umstand 
Rechnung getragen, dass nach wie vor kontinuierlich in hoher Anzahl Anträge auf 
strafrechtliche, berufliche und verwaltungsrechtliche Rehabilitierung von Opfern poli-
tischer Verfolgung in der ehemaligen DDR gestellt werden. Ferner scheint noch im-
mer nicht allen Betroffenen die Rechtslage und damit die Möglichkeit bekannt zu sein 
Ausgleichsleistungen zu beantragen. Hier wird vermutet, dass bei einer Vielzahl von 
Betroffenen psychische Folgeschäden nach politischer Verfolgung eine aktive Ausei-
nandersetzung mit den traumatischen Erlebnissen, die zu einer Antragstellung aber 
notwendig wäre, noch erschweren und zum Teil verhindern. 

Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbe itsmarkt vom 23.12.2003 
(BGBl. I S. 2848); Inkrafttreten: 01.07.2004 bzw. a bweichende Regelung 

Art. 1, Nr. I45 und Nr. I239 – Änderungen der §§ 57 und 421l SGB III 

§ 57 und § 421 l SGB III wurden mit Wirkung vom 01.01.2004 geändert. Betroffen 
sind Personen, deren selbständige Tätigkeit durch Überbrückungsgeld bzw. durch 
einen Existenzgründungszuschuss („Ich-AG“) gefördert werden kann. 
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Art. 5 Nr. I3a – Änderung des § 163 Absatz 5 SGB VI 

Redaktionelle Änderung aufgrund der Einführung des Regelarbeitsentgelts im Al-
tersteilzeitgesetz als neue Berechnungsbasis bei der Ermittlung der zusätzlichen bei-
tragspflichtigen Einnahme. Der Arbeitgeber muss nunmehr Beiträge zur Rentenver-
sicherung mindestens um den Betrag aufstocken, der auf 80 % des Regelarbeitsent-
gelts entfällt, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90 % der monatlichen 
Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt. Einmalig gezahltes Ar-
beitsentgelt wird nicht mehr berücksichtigt. 

Art. 5 Nr. I4b  Änderung des § 168 Absatz 1 Satz 1 Nr. I7 SGB VI 

Der Arbeitgeber kann – anstelle der Bundesagentur für Arbeit  für den Arbeitnehmer 
im Rahmen der Altersteilzeitarbeit in Fällen der Krankheit Aufstockungsleistungen 
auch über den Lohnfortzahlungszeitraum hinaus erbringen. Die beitragspflichtige 
Einnahme ermittelt sich entsprechend § 163 Absatz 5 SGB VI. 

Art. 95 Nr. I2 – Änderung des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. I3 Altersteilzeit-
gesetz 

Im europäischen Ausland ausgeübte versicherungspflichtige Beschäftigungen kön-
nen auch zur Erfüllung der Vorbeschäftigungszeiten herangezogen werden. 

Art. 95 Nr. I3a Doppelbuchstabe aa – Änderung des § 3 Absatz 1 Satz 
1 Nr. I1  Buchst. a und b Altersteilzeitgesetz 

Das Arbeitsentgelt während Altersteilzeitarbeit ist um 20 % des Regelarbeitsentgelts 
aufzustocken. Das Korrektiv des Mindestnettobetrags entfällt.  

Zur Ermittlung der Rentenaufstockungsleistungen wird als Berechnungsbasis das 
Regelarbeitsentgelt eingeführt. Für den Arbeitnehmer sind zusätzliche Beiträge zur 
Rentenversicherung mindestens in der Höhe des Beitrags zu entrichten, der auf 
80 % des Regelarbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit entfällt. Unterschiede zum 
alten Recht ergeben sich in der Regel nicht.  

Art. 95 Nr. I5 – Änderung des § 6 Altersteilzeitgesetz 

Das Regelarbeitsentgelt ist das auf einen Monat entfallende sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsentgelt, das der Arbeitgeber im Rahmen der Altersteilzeitarbeit re-
gelmäßig zu erbringen hat. Einmalig gezahlte Arbeitsentgelte bleiben bei der Ermitt-
lung unberücksichtigt. Zur Ermittlung der hälftig zu reduzierenden wöchentlichen Ar-
beitszeiten werden diese nicht mehr auf vergleichbare Arbeitszeiten eines Tarifberei-
ches begrenzt.  

Art. 95 Nr. I7 – Einfügung des § 8a Altersteilzeitgesetz 

Zur Absicherung von Wertguthaben im Blockmodell der Altersteilzeitarbeit wird eine 
spezielle Insolvenzsicherung vorgeschrieben. 

Art. 95 Nr. I9c – Änderung des § 10 Absatz 5 Altersteilzeitgesetz 

Folgeänderung zur Ermittlung der zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge bei 
nicht zweckentsprechender Verwendung von Wertguthaben.  

Art. 95 Nr. I13 – Änderung des § 15 Altersteilzeitgesetz 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann durch Rechtsverordnung die 
Mindestnettobeträge für die Fälle bestimmen, in denen die Altersteilzeitarbeit vor 
dem 01.07.2004 begonnen hat. Eine Verpflichtung zum kalenderjährlichen Erlass 
entfällt. 
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Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbe itsmarkt vom 24.12.2003 
(BGBl. I S. 2954); Inkrafttreten: 01.01.2005 

Das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt führt u.a. mit dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) die Grundsicherung für Arbeitssuchende 
ein. Der Abschnitt 2 (§§ 19 bis 35 am angegebenen Ort) beinhaltet Neuregelungen 
zum Arbeitslosengeld II, zum Sozialgeld und zum Einstiegsgeld. Leistungen nach 
diesem Gesetz können erwerbsfähigen Personen gewährt werden (§§ 7, 8 SGB II). 
Die Definition der Erwerbsfähigkeit ist angelehnt an die Definition der Erwerbsminde-
rung im § 43 SGB VI. Die Feststellung der Erwerbsfähigkeit erfolgt durch die Agentur 
für Arbeit (§ 44a SGB II). Bei Streitigkeiten entscheidet eine neu einzurichtende Eini-
gungsstelle (§ 45 SGB II).  

Art. 4 Nr. I2 u. 3 – Änderung der §§ 7 und 7a SGB IV 

Die Regelung des § 7 Absatz 4 SGB IV, nach der für Personen, die einen Zuschuss 
nach § 421l SGB III erhalten, widerlegbar vermutet wird, dass diese selbständig tätig 
sind, gilt nun auch für Personen, die eine entsprechende Leistung nach § 16 SGB II 
erhalten.  

Der neu eingefügte Satz 2 der Vorschrift des § 7a Absatz 1 SGB IV regelt, dass 
die Einzugsstelle bei der BfA eine Entscheidung zu beantragen hat, ob eine Beschäf-
tigung vorliegt, wenn sich aus der Meldung des Arbeitgebers nach § 28a SGB IV er-
gibt, dass der Beschäftigte Angehöriger des Arbeitgebers oder geschäftsführender 
Gesellschafter einer GmbH ist. Mit dieser Verpflichtung der Einzugsstelle soll eine 
Rechtsunsicherheit ausgeräumt werden, die dadurch entstanden war, dass die Bun-
desagentur für Arbeit (bis zum 31.12.2003 Bundesanstalt für Arbeit) nach § 336 SGB 
III nicht an Entscheidungen der Einzugsstellen und der Rentenversicherungsträger 
über die Versicherungspflicht eines Beschäftigten gebunden war.  

Art. 4 Nr. I5 – Änderung des § 28a Absatz 3 Satz 1 SGB IV 

Die Einleitung des Verfahrens zur Prüfung des Status nach § 7a SGB IV erfordert die 
Erweiterung des Meldeverfahrens um die Kennzeichnung der familienhaften Mitarbeit 
und der Beschäftigung als geschäftsführender Gesellschafter einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. 

Art. 6 – Änderungen des SGB VI 

Die Einführung des neuen Arbeitslosengeldes II hat auch Auswirkungen auf die Ren-
tenversicherung. Die Ergänzungen im SGB VI betreffen die Versicherungs- und Bei-
tragspflicht sowie die Beitragszahlung für Personen, die von der Bundesagentur für 
Arbeit Arbeitslosengeld II beziehen. Danach sind Personen, die Arbeitslosengeld II 
beziehen regelmäßig nach § 3 Satz 1 Nr. I3a SGB VI versicherungspflichtig. Perso-
nen, die Arbeitslosengeld II nur darlehensweise oder Leistungen nach § 23 Absatz 3 
Satz 1 SGB II beziehen oder die auf Grund von § 2 Absatz 1a des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung haben oder 
deren Bedarf sich nach § 12 Absatz 1 Nr. I1 des Bundesausbildungsförderungsge-
setzes oder nach § 66 Absatz 1 Satz 1 SGB III bemisst, werden von der Rentenver-
sicherungspflicht ausgenommen. Im Gegensatz zu Beziehern anderer Entgeltersatz-
leistungen tritt bei Beziehern von Arbeitslosengeld II Versicherungspflicht unabhän-
gig vom Bestehen einer Vorversicherungspflicht ein. Für Mitglieder einer berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtung und vormals selbständig Tätige mit einer der Ren-
tenversicherung entsprechenden anderweitigen Altersvorsorge besteht nach § 6 Ab-
satz 1b SGB VI die Möglichkeit der Befreiung von der Versicherungspflicht.  
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Die Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen richtet sich nach § 166 Absatz 1 
Nr. I2a und 2b SGB VI. Beitragsbemessungsgrundlage ist bei Personen, die Arbeits-
losengeld II beziehen, der Betrag von 400 Euro. Werden Arbeitslosengeld und Ar-
beitslosengeld II nebeneinander bezogen und unterschreiten die beitragspflichtigen 
Einnahmen aus dem Arbeitslosengeld einen Betrag von 400 Euro, ist die Beitrags-
bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld II aus der Differenz zwischen dem 
Betrag von 400 Euro und den für das Arbeitslosengeld maßgebenden beitragspflich-
tigen Einnahmen zu ermitteln. 

Die Beträge werden nach § 170 Absatz 1 Nr. I1 SGB VI bei Beziehern von Arbeits-
losengeld II vom Bund getragen und sind nach § 173 SGB VI von der Bundesagentur 
für Arbeit unmittelbar an den Rentenversicherungsträger zu zahlen. 

Art. 6 Nr. I1a – Änderung des § 2 Satz 1 Nr. I10 und Satz 3 SGB VI 

§ 2 Satz 1 Nr. I10 und Satz 3 SGB VI wurden ergänzt. 

Dem Existenzgründungszuschuss entsprechende Leistungen nach § 16 SGB II kön-
nen bei selbständig Tätigen auch zur Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. I10 
SGB VI („Ich-AG“) führen. 

Art. 6 Nr. I9a  Änderung des § 196 Absatz 4 SGB VI 

§ 196 Absatz 4 SGB VI wurde ergänzt. 

Aufgrund der zuvor genannten Ergänzung des § 2 Satz 1 Nr. I10 SGB VI war auch 
die Meldevorschrift anzupassen. 

Art. 6 Nr. I13  Änderung des § 254d SGB VI 

§ 254d SGB VI, der bestimmt, welche Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert 
(Ost) zu vervielfältigen sind, sieht in Absatz 1 Nr. I2 durch die Anfügung der Wörter 
„mit Ausnahme des Bezugs von Arbeitslosengeld II“ vor, dass die für diese Zeit ermit-
telten Entgeltpunkte keine Entgeltpunkte (Ost) sind. Damit wird die Zeit des Bezugs 
von Arbeitslosengeld II in den alten und neuen Bundesländern gleich hoch bewertet 
(mit dem aktuellen Rentenwert). 

Art. 6 Nr. I14  Änderung des § 256a SGB VI 

In § 256a Absatz 1 SGB VI ist festgelegt, dass sich die für die Rentenberechnung 
maßgebende Beitragsbemessungsgrundlage ergibt, indem der ermittelte (in den neu-
en Bundesländern zurückgelegte) Verdienst mit den Werten der Anlage 10 zum SGB 
VI vervielfältigt wird. Durch den dem Absatz 1 angefügten Satz „Die Sätze 1 und 2 
sind nicht anzuwenden für Beitragszeiten aufgrund des Bezugs von Arbeitslosengeld 
II“ wird sichergestellt, dass keine Anhebung des Verdienstes (Arbeitslosengeld II) 
vorzunehmen ist. Diese Anhebung ist mit Blick auf die geänderte Vorschrift des 
§ 254d Absatz 1 Nr. I2 SGB VI auch nicht erforderlich; da der Bezug von Arbeitslo-
sengeld II in den alten und neuen Bundesländern gleich hoch bewertet wird. 

Art. 6 Nr. I15  Änderung des § 263 SGB VI 

Der bisher in § 74 Satz 5 Nr. I1 SGB VI enthaltene Wortlaut „Kalendermonate, die 
nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil Arbeitslosigkeit nach dem 30.06.1978 vor-
gelegen hat, für die nicht Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe gezahlt worden ist, 
werden nicht bewertet“ wird – ergänzt um den Zeitraum vor dem 01.01.2005 – als 
Folgeänderung zur Einführung des Arbeitslosengeldes II dem Absatz 2a des § 263 
SGB VI angefügt. 
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Art. 33 Nr. I1 – Einfügung des § 3 Nr. I2b EStG 

§ 3 EStG wurde um die Nr. I2b ergänzt. Die dem Existenzgründungszuschuss ent-
sprechenden Leistungen nach § 16 SGB II sind steuerfrei. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Soz ialgesetzbuch und an-
derer Gesetze vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3013); Ink rafttreten: 01.01.2004 

Art. 1 Nr. I2 und 8  Änderung der § 1 Satz 4 und § 229 Absatz 1a SGB 
VI  

Mit der Änderung des § 1 Satz 4 SGB VI wird der Ausschluss der Versicherungs-
pflicht bei Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften auf die jeweilige Vorstands-
tätigkeit bei der AG beschränkt. Hiermit wird einem in letzter Zeit vermehrt aufkom-
menden Missbrauch begegnet, der darin besteht, Aktiengesellschaften nur zu dem 
Zweck zu gründen, den Vorstandsmitgliedern dann zu ermöglichen, in allen weiteren 
Beschäftigungen nicht der Versicherungs- und Beitragspflicht in der Rentenversiche-
rung zu unterliegen.  

Gleichzeitig wird mit der Neuregelung ein Gleichklang zum Recht der Arbeitslo-
senversicherung hergestellt; nach § 27 Absatz 1 Nr. I5 SGB III beschränkt sich die 
Versicherungsfreiheit von Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften in der Ar-
beitslosenversicherung auf die jeweilige Vorstandstätigkeit und die Beschäftigungen 
im Konzern.  

Die eingefügte Vorschrift des § 229 Absatz 1a SGB VI stellt die erforderliche Ver-
trauensschutzregelung zur Änderung von § 1 Satz 4 SGB VI dar. Geregelt wird, dass 
diejenigen Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften, die am 06.11.2003 (Tag 
der 2./3. Lesung des Gesetzentwurfs) in weiteren Beschäftigungen und selbständi-
gen Tätigkeiten, die neben der Beschäftigung als Vorstandsmitglied ausgeübt wur-
den, nicht der Versicherungs- und Beitragspflicht unterlagen, auch weiterhin nicht 
versicherungspflichtig sind. Diesen Personen wird bis zum 31.12.2004 die Möglich-
keit eingeräumt, die Versicherungspflicht mit Wirkung für die Zukunft zu beantragen.  

Die Vertrauensschutzregelung findet jedoch insoweit keine Anwendung, als es 
schon nach dem vor dem 06.11.2003 rechtsmissbräuchlich war, einen Ausschluss 
von der Rentenversicherungspflicht anzunehmen.  

Art. 1 Nr. I3  Änderung des § 106 Absatz 2 bis 4 SGB VI 

§ 106 Absatz 2 bis 4 regelt die Bemessung des Zuschusses zur Krankenversiche-
rung neu. Der Zuschuss für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherte Rentner bemisst sich für Rentenbezugszeiten ab 01.04.2004 nach dem all-
gemeinen Beitragssatz der Krankenkasse des Rentners und nicht mehr  wie bisher  
nach dem durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz. Anstelle der bisherigen 
„Stichtagsbezogenheit“ findet ein veränderter Beitragssatz in entsprechender An-
wendung der beitragsrechtlichen Vorschrift des § 247 SGB V vom ersten Tag des 
dritten auf die Veränderung folgenden Kalendermonats Anwendung. 

Beim Zuschuss für privat krankenversicherte Rentner verbleibt es bei der bisheri-
gen Stichtagsbezogenheit. Der Zuschuss bemisst sich weiterhin nach dem durch-
schnittlichen allgemeinen Beitragssatz, der jeweils vom 1. Juli eines Jahres bis zum 
30. Juni des Folgejahres gilt; die Festsetzung dieses Beitragssatzes erfolgt in Zukunft  
jedoch zeitnah anstelle zum „1. Januar“ zum „1. März“ und zwar erstmalig für Ren-
tenbezugszeiten ab 01.07.2004. 
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Art. 1 Nr. I4 – Aufhebung des § 106a SGB VI 

Vom 01.04.2004 haben Rentner ihre aus der Rente einzubehaltenden Beiträge zur 
Pflegeversicherung in voller Höhe allein zu tragen. Als Folge davon fällt vom selben 
Zeitpunkt an auch der Anspruch auf einen Zuschuss zur Pflegeversicherung weg. 
Die alleinige Beitragstragung zur Pflegeversicherung hat auch Auswirkungen auf die 
Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes (§ 97 SGB VI in Verbindung mit 
§§ 18a ff. SGB IV). Dadurch erhöht sich für den Rentner der Beitragsanteil zur Sozi-
alversicherung im Sinne von § 18b Absatz 5 Satz 2 SGB IV, sodass sich – beim Ren-
tenbeginn ab 01.04.2004 – die anzurechnende Versichertenrente verringert. 

Art. 1 Nr. I10 – Einfügung des § 269a SGB VI 

Die neu eingefügte Vorschrift regelt, dass der Zuschuss zur Krankenversicherung für 
Rentner, die freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind, bis 
zum 31.03.2004 und für Rentner, die privat krankenversichert sind, bis zum 
30.06.2004 nach den bisherigen Regeln berechnet wird.  

Art. 2 Gesetz über die Aussetzung der Anpassung der Renten zum 1. 
Juli 2004 

In Art. 2 des Gesetzes ist die Aussetzung der Anpassung der Renten zum 
01.07.2004 geregelt. Der aktuelle Rentenwert und der aktuelle Rentenwert (Ost) 
werden zu diesem Zeitpunkt nicht verändert. Dies hat zur Folge, dass keine Renten-
erhöhung stattfindet. 

Eine weitere Folge daraus ist u.a., dass die individuellen Hinzuverdienstgrenzen 
sowohl bei den Altersteilrenten (§ 34 Absatz 3 Nr. I2 SGB VI) als auch bei den Ren-
ten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (§§ 96a Absatz 2, 313 Absatz 3 SGB VI) 
ebenfalls zum 01.07.2004 nicht verändert werden. Die bis zum 30.06.2004 geltenden 
individuellen Hinzuverdienstgrenzen gelten somit über diesen Zeitpunkt hinaus wei-
ter. 

Art. 5 Nr. I1  Änderung des § 247 SGB V 

Für die Bemessung von Beiträgen aus der Rente ist nicht mehr der am 1. Januar ei-
nes Jahres geltende Beitragssatz der Krankenkasse des Rentners maßgebend; der 
Beitragssatz gilt auch nicht mehr für die Zeit von einer Rentenanpassung bis zur 
nächsten Rentenanpassung (1. Juli bis 30. Juni). Für Rentenbezugszeiten ab 
01.04.2004 wirken sich Beitragssatzveränderungen der Krankenkasse vom ersten 
Tag des dritten auf die Veränderung folgenden Monats auf die Beitragsbemessung 
auS. Am 01.04.2004 ist der zum 01.01.2004 geltende Beitragssatz maßgebend 
(auch wenn die Krankenkasse zum 01.01.2004 keine Beitragssatzveränderung vor-
genommen hatte). 

Art. 6  Änderung des § 59 SGB XI 

Vom 01.04.2004 haben Rentner ihre aus der Rente einzubehaltenden Beiträge zur 
Pflegeversicherung in voller Höhe allein zu tragen. Der Rentenversicherungsträger 
beteiligt sich an der Beitragstragung nicht mehr. Die Folge bei der Einkommensan-
rechnung auf die Rente wegen Todes ist auch hier, dass sich der Beitragsanteil zur 
Sozialversicherung im Sinne von § 18b Absatz 5 Satz 2 SGB IV erhöht und sich da-
durch – beim Rentenbeginn ab 01.04.2004 – die anzurechnende Versichertenrente 
verringert. 

Art. 10  Beitragssatzgesetz 2004 

In dem Gesetz zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und der Beitragszahlung des Bundes für Kindererziehungszeiten für das 
Jahr 2004 (Beitragssatzgesetz 2004  BSG 2004) wird festgelegt, dass der Beitrag-
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satz für das Jahr 2004 in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
19,5 % und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 25,9% beträgt. 

Drittes Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Soz ialgesetzbuch und an-
derer Gesetze vom 27.12.2003 (BGBl. I S. 3019); Ink rafttreten: 01.01.2004 bzw. 
01.04.2004 

Art. 1 Nr. I2 und 3  Änderung der § 96a SGB VI in Verbindung mit § 100 
Absatz 1 SGB VI 

Mit Wirkung ab 01.01.2004 ist die Hinzuverdienstregelung der §§ 96a, 313 SGB VI 
wie nach dem bis zum 31.12.2001 geltenden Recht wieder monatsbezogen vorzu-
nehmen. Die seit dem 01.01.2002 vorzunehmende tagegenaue Prüfung der Hinzu-
verdienstregelung wird somit zum 31.12.2003 wieder aufgegeben. Dies bedeutet, 
dass ab 01.01.2004 erzielte Einkünfte aus einer nicht während eines vollen Kalen-
dermonats ausgeübten Erwerbstätigkeit der monatlichen Hinzuverdienstgrenzen ge-
genüberzustellen sind und die Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ggf. für 
den gesamten Kalendermonat in veränderter Höhe zu zahlen ist. 

Art. 1 Nr. I4  Änderung des § 118 Absatz 1 SGB VI 

Die Neufassung des § 118 Absatz 1 SGB VI durch das 3. SGB VI-ÄndG sieht vor, 
dass künftig ab 01.04.2004 Renten am Ende des Monats, für den sie zustehen, fällig 
und gezahlt werden. Die Neuregelung gilt erstmals für ab April 2004 beginnende 
Rentenansprüche.  

Art. 1 Nr. I6 – Einfügung des § 272a SGB VI 

Für vor dem 01.04.2004 beginnende Bestandsrenten wurde übergangsweise mit 
§ 272a SGB VI geregelt, dass die bisherige Fälligkeit am Beginn des Monats und die 
vorschüssige Zahlungsweise beibehalten werden. Dies gilt auch für danach begin-
nende Folgerenten und Hinterbliebenenrenten, wenn der erstmalige Anspruch vor 
dem 01.04.2004 begann und seither ununterbrochen ein Rentenanspruch aus dem 
Versicherungsverhältnis gegeben ist.  

Art. 2  Änderung des § 255 SGB V 

Als Folge der in § 118 Absatz 1 SGB VI veränderten Rentenauszahlung regelt 
§ 255 Absatz 3a SGB V die geänderten Fälligkeitszeitpunkte für die aus diesen Ren-
ten zu zahlenden Beiträge zur Krankenversicherung. 

Art. 4  Änderung des § 60 SGB XI 

Als Folge der in § 118 Absatz 1 SGB VI veränderten Rentenauszahlung regelt § 60 
Absatz 4 SGB XI einen geänderten Fälligkeitszeitpunkt für die aus diesen Renten zu 
zahlenden Beiträge zur Pflegeversicherung. 

Haushaltsbegleitgesetz 2004 vom 29.12.2003 (BGBl. I S. 3076); Inkrafttreten: 
01.01.2004 

Art. 9 Nr.19  Änderung des § 20 Absatz 4 EStG 

Die Änderung des § 20 Absatz 4 Einkommensteuergesetz durch Art. 9 Nr. I19 des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2004 hat auch Auswirkungen auf die Einkommensanrech-
nung bei Renten wegen Todes (§ 97 SGB VI in Verbindung mit §§ 18a ff. SGB IV). 
Der Sparer-Freibetrag bei den Kapitaleinkünften wurde gesenkt mit der Folge, dass 
bei gleich hohen Kapitaleinkünften künftig höhere Beträge als Vermögenseinkommen 
im Sinne von § 18a Absatz 4 Nr. I1 SGB IV zu berücksichtigen sind. 
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Versorgungsausgleich 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 23.12.2002 (BGBl. I S. 4 687) und Bekanntma-
chung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsa usgleich in der Renten-
versicherung vom 04.06.2003 (BGBl. I S. 787) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2003 maßgebenden Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung 
der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge sowie die 
Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgeltpunkten und Entgeltpunkten 
(Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 281a Absatz 3 SGB 
VI), bekannt gegeben worden. Diese in der Bekanntmachung für 2003 genannten 
Umrechnungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsent-
gelts (§ 69 Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 2003. In der 
Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der 
Rentenversicherung wurden die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von 
angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 2 Nr. I1 Buchst. a VAÜG bei 
einer Entscheidung über den Versorgungsausgleich in der Zeit nach dem 30. 06. 
2003 veröffentlicht. 

Gesetzesänderungen 2004 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz zur Neuordnung der einkommensteuerrechtliche n Behandlung von Al-
tersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen (Alterse inkünftegesetz – Al-
tEinkG) vom 05.07.2004 (BGBl. I S. 1427), Inkrafttr eten: 01.01.2005  

Mit dem Alterseinkünftegesetz hat der Gesetzgeber der Forderung des Bundesver-
fassungsgerichts nach einer Neuregelung der Besteuerung von Renten und Pensio-
nen Rechnung getragen. Ab 01.01.2005 erfolgt der schrittweise Übergang zur sog. 
nachgelagerten Besteuerung. Die Beiträge für den Aufbau der Altersversorgung wer-
den künftig – im Rahmen einer langen Übergangszeit – steuerfrei gestellt, während 
die Renteneinkünfte später voll versteuert werden.  

Im Jahr 2005 können die Arbeitnehmer zunächst 20% ihres Arbeitnehmeranteils 
zur gesetzlichen Rentenversicherung als Vorsorgeaufwendungen bei der Steuer an-
setzen. Der Anteil steigt jährlich und beträgt im Jahr 2025 schließlich 100%. Eigene 
Steuervergünstigungen gibt es für Beiträge zu Betriebsrenten aus einer kapitalge-
deckten Altersversorgung. Neben den bereits bestehenden Fördermöglichkeiten 
werden ab dem Jahr 2005 bei Neuverträgen auch die Beiträge für eine Direktversi-
cherung von der Steuer befreit. Um eine Schlechterstellung zu der bisherigen Ab-
zugsfähigkeit von Vorsorgeaufwendungen zu vermeiden, wird bis zum Jahr 2010 im 
Rahmen der sog. Günstigerprüfung sichergestellt, dass niemand weniger Vorsorge-
aufwendungen steuerlich absetzen kann als nach bisherigem Recht. Dieser Vorteil 
wird schrittweise von 2011 bis 2019 abgeschmolzen und entfällt ab 2020 ganz. Zu 
diesem Zeitpunkt werden sich allerdings bereits 90% der geleisteten Beiträge zu 
Leibrentenversicherungen steuermindernd auswirken. 

Im Gegenzug zur Steuerfreistellung der Vorsorgeaufwendungen müssen Be-
standsrentner und alle, die im Jahr 2005 erstmalig Rente beziehen, 50% ihrer Rente 
versteuern. Dieser Anteil steigt für jeden neuen Rentenjahrgang (Kohorte) stufenwei-
se, bis er im Jahr 2040 100% beträgt. 
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Der steuerpflichtige Betrag der Rente errechnet sich aus dem Jahresbruttobetrag 
der Rente (vor Abzug von Beiträgen zur Kranken und Pflegeversicherung) und dem 
steuerfreien Teil der Rente. Der steuerfreie Teil der Rente beträgt folglich für alle, die 
am 31.12.2004 bereits Rentner sind, 50% der Jahresbruttorente 2005. Der ermittelte 
Betrag wird für die Laufzeit der Rente nominal festgeschrieben und bleibt auch in den 
Folgejahren unverändert. Dies gilt auch, wenn die Rente durch Rentenanpassungen 
steigt. 

Ein allein stehender Rentner ohne weitere Einkünfte und pflichtversichert in der 
Krankenversicherung der Rentner wird unter Berücksichtigung aller steuerlichen Ab-
zugsmöglichkeiten bis zu einer Jahresbruttorente im Jahr 2005 von ca. 18.700 Euro 
keine Steuern zu entrichten haben. Die genaue Höhe des Jahresbruttobetrags hängt 
vom Beitragssatz der Krankenkasse des Rentners ab. Der steuerfreie Teil der Rente 
beträgt 50% von 18.700 Euro, also 9.350 Euro. Werden von dem verbleibenden 
steuerpflichtigen Betrag die Beiträge zur Kranken und Pflegeversicherung sowie wei-
tere kleinere Pauschbeträge abgezogen, verbleibt ein zu versteuerndes Einkommen 
von nicht mehr als 7.664 Euro. Dieser Betrag entspricht dem steuerlichen Grundfrei-
betrag, bis zu dem keine Steuern zu entrichten sind.  

Im Rahmen des sog. Rentenbezugsmitteilungsverfahrens wurden die RV-Träger 
und die übrigen Erbringer von Rentenleistungen verpflichtet die gezahlten Rentenbe-
träge jährlich der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zu melden. Die 
Daten werden von dort an die Finanzverwaltung weiter gegeben. 

Das Alterseinkünftegesetz bringt zudem wesentliche Vereinfachungen bei der 
„Riester-Rente“. So kann der Anleger den Anbieter nun bevollmächtigen, für ihn in 
Zukunft den Antrag auf Altersvorsorgezulage zu stellen. Außerdem muss er nicht 
mehr sein sozialversicherungspflichtiges Einkommen angeben. Dieses kann direkt 
beim RV-Träger erfragt werden. Der Sockelbetrag beträgt zukünftig einheitlich 60 Eu-
ro.  

Schließlich wurde das Steuerprivileg für neu abgeschlossene Kapitallebensversi-
cherungen dahingehend verändert, dass Beiträge nicht mehr abzugsfähig sind und 
Erträge zu nur 50% der Besteuerung unterliegen, wenn die Laufzeit des Vertrages 
mindestens zwölf Jahre beträgt und eine Auszahlung nicht vor dem 60. Lebensjahr 
erfolgt. 

Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungs grundlagen der gesetzli-
chen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) vom 21.07.2004 (BGBl. I 
S. 1791), Inkrafttreten: 01.08.2004 

Artikel 1 Nr. I2 Buchst. a) und Nr. I39 Buchst. d) – Ergänzung der §§ 5 
und 229 SGB VI 

Mit Wirkung vom 01.08.2004 an entfällt für selbständig Tätige, die einen Existenz-
gründungszuschuss nach § 421l SGB III beziehen (sog. Ich-AG), die Versicherungs-
freiheit wegen Geringfügigkeit. Hiermit wird erreicht, dass die versicherungspflichti-
gen Bezieher solcher Leistungen auch dann Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu zahlen haben, wenn der aus der selbständigen Tätigkeit erzielte Gewinn 
die Grenze der Geringfügigkeit nicht übersteigt. 
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Mit einer Übergangsregelung wird im Zuge der Gleichbehandlung sichergestellt, 
dass auch Bezieher eines Existenzgründungszuschusses, die sich im Zusammen-
hang mit der Änderung der Geringfügigkeitsgrenzen zum 01.04.2003 von der Versi-
cherungspflicht befreien ließen, ab 01.08.2004 uneingeschränkt der Versicherungs-
pflicht unterliegen. 

Artikel 1 Nr. I2 Buchst. b) und Nr. I28 – Änderung der §§ 5 und 172 
SGB VI 

Seit dem 01.08.2004 besteht für Personen, die während der Dauer eines Studiums 
als ordentliche Studierende einer Fachschule oder Hochschule ein nicht vorge-
schriebenes Vor oder Nachpraktikum ableisten, in der Rentenversicherung keine be-
sondere Regelung mehr. Sie sind nicht mehr nach § 5 Absatz 3 SGB VI versiche-
rungsfrei. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass Personen, die ein nicht vorgeschrie-
benes Zwischenpraktikum absolvieren, nicht zu den zur Berufsausbildung Beschäf-
tigten gehören. Eine Änderung in der versicherungsrechtlichen Beurteilung dieses 
Personenkreises ist hiermit im Ergebnis jedoch nicht verbunden, denn für sie gelten 
nunmehr die allgemeinen Regelungen, wonach Versicherungsfreiheit nur noch bei 
geringfügiger Entlohnung (nicht mehr als 400 Euro monatlich) oder wegen Kurzfris-
tigkeit besteht. 

Für Personen, die während der Dauer des Studiums ein vorgeschriebenes Prakti-
kum ableisten, bleibt es bei der bisherigen ausdrücklichen Regelung, wonach diese 
Personen versicherungsfrei nach § 5 Absatz 3 SGB VI sind. Dieser Sonderregelung 
bedarf es weiterhin, da die vorgeschriebenen Praktika im Rahmen einer Berufsaus-
bildung ausgeübt werden und damit stets der Versicherungspflicht unterliegen wür-
den. 

Im Zusammenhang mit der Änderung von § 5 Absatz 3 SGB VI steht die Änderung 
des § 172 Absatz 3 Satz 2 SGB VI. Sie stellt sicher, dass die Arbeitgeber im Falle der 
Ableistung von nicht vorgeschriebenen Praktika innerhalb der Geringfügigkeitsgren-
zen keine Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung zu zahlen haben.  

Artikel 1 Nr. I4 – Änderung des § 33 SGB VI 

Durch die neue Formulierung soll rückwirkend stärker verdeutlicht werden, dass es 
seit 01.01.1992 unterschiedliche, nebeneinander bestehende Renten wegen Alters 
gibt, auf die nach den gesetzlichen Vorschriften jeweils ein Anspruch bestehen kann.  

Artikel 1 Nr. I5 – Änderung des § 34 SGB VI 

Durch die Änderung des § 34 Absatz 4 SGB VI wird mit Wirkung ab 01.08.2004 si-
chergestellt, dass nach bindender Bewilligung einer Altersrente oder für Zeiten des 
Bezuges einer solchen Rente kein Anspruch auf eine Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit, Erziehungsrente oder andere Rente wegen Alters entsteht. 

Artikel 1 Nr. I8 – Änderung des § 54 SGB VI 

In § 54 Absatz 3 SGB VI sind die Sätze 3 und 4 gestrichen worden. Die Streichung 
bewirkt, dass die ersten 36 Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen vor Vollendung des 
25. Lebensjahres nicht mehr pauschal (Fiktion) als Zeiten einer beruflichen Ausbil-
dung gelten. 

Als Zeiten der Berufsausbildung sind aber weiterhin alle Zeiten mit Pflichtbeiträgen 
anzuerkennen, die für Zeiten einer „echten“ (tatsächlichen) Berufsausbildung (z. B. 
für einen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf) gezahlt worden sind bzw. werden. 

Für eine Übergangszeit, die am 01.01.2005 beginnt und am 31.12.2008 endet, 
bleibt die Fiktion der Zeit der beruflichen Ausbildung jedoch bestehen. 
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Artikel 1 Nr. I9 – Änderung des § 58 SGB VI 

Durch die Neuregelung des § 58 Absatz1 Satz 1 Nr. I3a SGB VI wird die seit dem 
01.05.2003 bestehende Anerkennungsmöglichkeit eingeschränkt. Zeiten der Ausbil-
dungssuche stellen nur noch dann einen Anrechnungszeittatbestand dar, wenn sie 
nach Vollendung des 17. Lebensjahres liegen, mindestens einen Kalendermonat an-
gedauert haben und nicht mit anderen rentenrechtlichen Zeiten belegt sind. 

Durch die Neuregelung des § 58 Absatz 5 SGB VI wird die Möglichkeit des Er-
werbs zusätzlicher Anrechnungszeiten während der Zeiten des Bezuges einer Alters-
rente (Voll oder Teilrente) generell ausgeschlossen. Es handelt sich um eine Folge-
änderung zur Einführung der Zuschläge aus Beiträgen nach Beginn einer Altersren-
te. 

Artikel 1 Nr. I10 – Änderung des § 66 SGB VI 

§ 66 Absatz 1 SGB VI ist um eine Nr. I8 ergänzt worden. Die Ergänzung lautet: „Zu-
schlag an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters“. 

In Absatz 3 ist Satz 1 gestrichen und ein Satz angefügt worden. Damit ist sicher-
gestellt, dass sich die neben dem Teilrentenbezug gezahlten Beiträge beim Bezug 
einer späteren Vollrente wegen Alters rentensteigernd auswirken. 

Artikel 1 Nr. I11 – Änderung des § 68 SGB VI 

Die Vorschrift ist insgesamt neu gefasst worden. 

Mit der Neufassung ist ein Nachhaltigkeitsfaktor eingefügt worden, der das Ver-
hältnis von Beitragszahlern und Rentnern berücksichtigt. Der Nachhaltigkeitsfaktor 
soll erstmalig zur Rentenanpassung 01.07.2005 zur Anwendung kommen. Er bewirkt 
beispielsweise, dass Probleme des Arbeitsmarktes, insbesondere aber der steigende 
Anteil von Rentnern in der Bevölkerung die jährlichen Rentenanpassungen dämpfen. 
Erhöht sich hingegen die Zahl der Beschäftigten, beeinflusst das die Rentenanpas-
sung positiv. 

Die Ermittlung der Bruttolohn und –gehaltssumme erfolgt nunmehr auf der Basis 
der beitragspflichtigen Bruttolohn und –gehaltssumme je beschäftigten Arbeitnehmer 
ohne Beamte einschließlich der Bezieher von Arbeitslosengeld. Dies bewirkt, dass 
die bisher auch oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegenden Entgelte sowie 
die Bezüge der Beamten nicht mehr in die maßgebende Bruttolohn und –
gehaltssumme einfließen. 

Die in Absatz 6 enthaltene Schutzklausel für die Rentenanpassung bewirkt, dass 
die bei steigender Lohnsumme aufgrund der übrigen Faktoren (also Nachhaltigkeits-
faktor und Altersvorsorgeanteil) ggf. eintretende Verringerung des aktuellen Renten-
wertes verhindert wird. Bei steigender Lohnentwicklung wird so sichergestellt, dass 
es nicht zu einer Absenkung, allerdings auch nicht zu einer Erhöhung des aktuellen 
Rentenwertes kommen kann, wenn unter Zugrundelegung aller Anpassungsfaktoren 
eine Minderung des aktuellen Rentenwertes eintreten würde. 

Artikel 1 Nr. I12 – Änderung des § 71 SGB VI 

In Absatz 1 sind die bisherigen Sätze 3 und 4 gestrichen worden. 

Satz 3, der die Besonderheiten für Zeiten einer beruflichen Ausbildung bei der Er-
mittlung des Gesamtleistungswerts beinhaltet, ist in Absatz 3 übernommen worden. 
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Satz 4, der bisher eine spezielle Wertbegrenzung für Zeiten einer Beschäftigung 
nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres oder nach dem 
Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres vorsah, soweit sie eine 
Nichtheranziehung von anerkannten Kriegsdienstverweigerern zum Zivildienst be-
wirkten, ist durch die auf Zeiten einer „echten“ (tatsächlichen) Berufsausbildung be-
schränkte Aufwertung entbehrlich geworden. 

Absatz 3 Satz 1 ist in Nr. I1 und Nr. I2 unterteilt worden. Die Nr. I1 enthält die bis-
herige Regelung des Absatz 3. Die Nr. I2 führt das geltende Recht für Versicherte mit 
Pflichtbeiträgen zu Beginn des Erwerbslebens außerhalb einer Berufsausbildung bei 
der Ermittlung des Gesamtleistungswerts für beitragsfreie und beitragsgeminderte 
Zeiten fort. Dadurch werden soziale Härtefälle bei Frühinvalidität oder frühem Tod 
ausgeschlossen. 

Absatz 3 Satz 2 führt die bis zum 31.12.2004 in § 54 Absatz 3 Satz 3 SGB VI ge-
regelte Fiktion, dass die ersten 36 Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen für eine ver-
sicherte Beschäftigung oder Tätigkeit bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres stets 
als Zeiten einer beruflichen Ausbildung gelten, allein für die Ermittlung des Gesamt-
leistungswerts fort. Das heißt, bei der Ermittlung des Gesamtleistungswerts für bei-
tragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten werden die fiktiven Berufsausbildungszeiten 
weiterhin aufgewertet. 

Absatz 3 Satz 3 regelt, dass die gesamte Zeit der Kindererziehung (sowohl als 
Beitragszeit wie als Berücksichtigungszeit) mit demselben Wert für die Gesamtleis-
tungsbewertung versehen wird. Es ist somit sichergestellt, dass aufgrund der Erzie-
hung eines Kindes bis zu dessen 10. Lebensjahr ein einheitlicher Wert (0,0833) für 
die Gesamtleistungsbewertung berücksichtigt wird. 

Absatz 3 Satz 4 regelt die Bewertung der Zeiten der beruflichen Ausbildung da-
hingehend, dass im Zusammenhang mit der Zuordnung von Entgeltpunkten für Kin-
derberücksichtigungszeiten die Zeit der beruflichen Ausbildung nicht auf mindestens 
0,0833 Entgeltpunkte angehoben wird und gleichzeitig noch die Erhöhung um 0,0833 
als Kinderberücksichtigungszeit erfolgt. Beiträge zu Beginn des Berufslebens erhal-
ten für die Ermittlung des Gesamtleistungswerts aber auf jeden Fall 0,0833 Entgelt-
punkte je Kalendermonat. 

Artikel 1 Nr. I13 – Änderung des § 74 SGB VI 

Die Vorschrift ist zum 01.01.2005 neu gefasst worden. Die bisherige rentensteigern-
de Wirkung von Zeiten des Schul und Hochschulbesuchs nach dem 17. Lebensjahr 
ist entfallen. Ab 01.01.2005 verbleibt es für folgende Zeiten bei der rentensteigern-
den Bewertung mit bis zu 0,75 Entgeltpunkten je Kalenderjahr: 

• Fachschulzeiten, 

• Zeiten der Teilnahme an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, 

• Zeiten einer tatsächlichen beruflichen Ausbildung. 

Diese Zeiten werden maximal für 36 Monate bewertet. Vorrangig werden die Zei-
ten der Fachschulausbildung und die Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme bewertet. 
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Der Wegfall der Bewertung von Zeiten der Schul und Hochschulausbildung ist mit 
einer Übergangsregelung von vier Jahren (01.01.2005 bis 31.12.2008) ausgestattet 
worden. Allgemeine Schulzeiten sowie Fachhochschul- und Hochschulzeiten werden 
allerdings weiterhin als unbewertete Anrechnungszeit berücksichtigt. Dadurch wird 
sichergestellt, dass eine schulische Ausbildung bis zu acht Jahren nach dem 17. Le-
bensjahr nicht zu rentenrechtlichen Lücken führt. Darüber hinaus gehören diese An-
rechnungszeiten zu den rentenrechtlichen Zeiten und werden somit wie bisher 

• bei der Erfüllung der besonderen Wartezeit von 35 Jahren (Voraussetzung z. 
B. für die Altersrente für langjährig Versicherte) und 

• bei der Regelung zur Ermittlung von Mindestentgeltpunkten 

berücksichtigt. 

Artikel 1 Nr. I14 – Änderung des § 75 SGB VI 

In § 75 Absatz 1 SGB VI sind nach dem Wort „Zurechnungszeit“, die Worte „und für 
Zuschläge an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters“ 
eingefügt worden. Bei dieser Ergänzung handelt es sich um eine Folgeänderung zur 
Einführung der Zuschläge aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters. 

Des Weiteren ist der Vorschrift ein Absatz 4 angefügt worden, der die bisherige 
Rechtslage für die Fälle aufrecht hält, dass 

• als Folge einer drittverursachten Schädigung Rente bezogen und 

• regressierte Beiträge im Sinne von § 119 SGB X aus einem Schadensfall vor 
Beginn der vorzeitigen Altersrente neben dem Bezug der Rente gezahlt werden. 

In diesen Fällen gilt § 34 Absatz 4 Nr. I3 SGB VI nicht, so dass es zu einem Wech-
sel in eine andere Altersrentenart kommt. 

Artikel 1 Nr. I15 – Änderung des § 76d SGB VI 

Die Vorschrift ist neu in das SGB VI eingefügt worden. Sie hat den Zuschlag an Ent-
geltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters zum Inhalt. Damit 
wird sichergestellt, dass sich die neben dem Teilrentenbezug gezahlten Beiträge aus 
einer versicherten Beschäftigung immer rentensteigernd beim Bezug einer sich un-
mittelbar anschließenden späteren Vollrente wegen Alters auswirken. 

Artikel 1 Nr. I16 – Änderung des § 77 SGB VI 

Die Anfügung eines Satzes 4 in Absatz 2 ist eine Folgeänderung zur Einführung der 
Zuschläge aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters als Teilrente und 
stellt sicher, dass sich die Ermittlung des Zugangsfaktors für Zuschläge aus Beiträ-
gen nach Beginn der Rente wegen Alters als Teilrente nach dem Beginn der Vollal-
tersrente richtet. 

Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 88 SGB VI 

Die Einfügung eines Absatz 3 ist eine Folgeänderung zur Einführung von Zuschlägen 
an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters. 

 Die Vorschrift greift insbesondere, wenn 

• Versicherte während des Teilrentenbezugs versterben bzw. 

• wenn der Teilrentenbezug aufgrund des Überschreitens der Hinzuverdienstgren-
ze unterbrochen wird. 
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Absatz 3 stellt somit sicher, dass der Folgerente mindestens die nach Absatz 1 
bzw. 2 vorgeschriebenen persönlichen Entgeltpunkte aus der vorhergehenden Rente 
zuzüglich der sich aus Zuschlägen an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn ei-
ner Rente wegen Alters ergebenden persönlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt 
werden. 

Artikel 1 Nr. I18 – Änderung des § 89 SGB VI 

Die Änderung des § 89 Absatz 1 Satz 1 SGB VI (von „besteht Anspruch“ in „beste-
hen Ansprüche“) stellt klar, dass es unterschiedliche, nebeneinander bestehende 
Renten wegen Alters gibt, auf die nach den gesetzlichen Vorschriften jeweils ein An-
spruch bestehen kann. Es gibt damit weiterhin parallele Rentenansprüche wegen Al-
terS. § 34 Absatz 4 SGB VI schließt zwar einen Wechsel von einer Rente wegen Al-
ters in eine andere Rente wegen Alters nach bindender Bewilligung auS. Dennoch 
besteht im Zeitpunkt der Antragstellung für Versicherte die Möglichkeit, mehr als eine 
Rente wegen Alters zu beantragen. 

Artikel 1 Nr. I19 – Änderung des § 93 SGB VI 

In § 93 Absatz 2 Satz 1 Nr. I2a SGB VI ist anstelle der Formulierung „dem Bundes-
versorgungsgesetz“  „§ 31 in Verbindung mit § 84a Satz 1 und 2 Bundesversor-
gungsgesetzes“ getreten. 

Mit der rückwirkenden Änderung des § 93 Absatz 2 Satz 1 Nr. I2a SGB VI zum 
01.01.1992 ist klargestellt worden, dass bei Versichertenrenten in den neuen Bun-
desländern während der Unfallrentenanrechnung – wie es der bisherigen Auffassung 
aller Rentenversicherungsträger entsprach – weiterhin ein abgesenkter „Freibetrag“ 
in Höhe der Grundrente „Ost“ nach dem Bundesversorgungsgesetz zu berücksichti-
gen ist. § 93 Absatz 2 SGB VI enthält nunmehr einen konkreten Hinweis auf § 84a 
Satz 1 und 2 BVG, der die Besonderheiten für Berechtigte in den neuen Bundeslän-
dern regelt. 

Artikel 1 Nr. I20 – Änderung des § 105 SGB VI 

Der Ausschluss der Rente bei Tötung eines Angehörigen gilt seit dem 01.08.2004 
nicht mehr nur für die Rente wegen Todes, sondern auch für die Versichertenrente, 
soweit der Anspruch auf dem Rentensplitting nach den §§ 120a ff. SGB VI beruht. 

Artikel 1 Nr. I21 – Änderung des § 106 SGB VI 

§ 106 Absatz 3 und 4 SGB VI wurden neu gefasst. Die Begrenzung des Zuschusses 
für freiwillig bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherte Rentner auf die Hälfte 
der Aufwendungen fällt für die Zeit vom 01.04.2004 an weg. Es wird darüber hinaus 
sichergestellt, dass Rentenbezieher, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und zusätzlich bei einem Krankenversicherungsunternehmen versichert 
sind, zu ihrer Rente ausschließlich nur einen Zuschuss, und zwar den für freiwillig 
Versicherte erhalten. 

Artikel 1 Nr. I24 – Änderung des § 154 SGB VI 

Die auf das Nettorentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung abgestellte Be-
trachtungsweise ist infolge des stufenweisen Übergangs von der Ertragsanteilsbe-
steuerung auf die nachgelagerte Besteuerung aufgegeben worden, da die Darstel-
lung eines einheitlichen Nettorentenniveaus nicht mehr zweckmäßig ist. Anstelle des 
Nettorentenniveaus (Verhältniswert zwischen Nettostandardrente und dem durch-
schnittlichen Nettoentgelt der Arbeitnehmer) ist nunmehr das „Sicherungsniveau vor 
Steuern“ getreten. Die Besteuerung bleibt sowohl bei Aktiven als auch bei Rentnern 
unberücksichtigt, somit werden Änderungen in den steuerlichen Belastungen von Ar-
beitnehmern und Rentnern keinen Handlungsbedarf auslösen. Als Mindestniveau ist 
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ein steuerbereinigtes Nettorentenniveau von 46 % bis zum Jahr 2020 oder von 43 % 
bis zum Jahr 2030 vorgesehen. Durch die Ergänzung der Vorschrift um einen Absatz 
4 ist die Bundesregierung verpflichtet, vom Jahr 2008 an alle vier Jahre darüber zu 
berichten, ob die derzeitigen Erkenntnisse und Annahmen über die künftige demo-
graphische und arbeitsmarktliche Entwicklung auch auf der Grundlage dann vorlie-
gender neuerer wirtschaftlicher und demographischer Kenntnisse Bestand haben 
und ob es ggf. erforderlich ist, gesetzgeberische Schritte (z. B. für eine Anhebung der 
Altersgrenze) einzuleiten. 

Artikel 1 Nr. I26 – Änderung des § 163 Absatz 10 Satz 3 SGB VI 

Bei der Bestimmung des durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrags-
satzes und damit des Faktors F zur Berechnung der Beitragsbemessungsgrundlage 
bei Beschäftigungen innerhalb der Gleitzone wird zeitnäher der durchschnittliche all-
gemeine Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung herangezogen, der am 
1. März für das Folgejahr festgestellt wird. 

Artikel 1 Nr. I27 – Änderung des § 166 SGB VI 

Zu § 166 Absatz1 Nr. I2a und 2b SGB VI –  Beitragspflichtige Einnahmen bei Bezug 
von Arbeitslosengeld II – wird ergänzend zum Vierten Gesetz für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 („Hartz IV“) geregelt, dass die Beitragsbe-
messungsgrundlage von 400 Euro auch dann gilt, wenn im Anschluss an das Ar-
beitslosengeld II andere versicherungspflichtige Entgeltersatzleistungen (Über-
gangsgeld, Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld) gewährt werden. 

Artikel 1 Nr. I29 – Änderung des § 181 Absatz 1 SGB VI 

Es handelt sich hier um eine Klarstellung im Sinne der bisherigen Praxis der Arbeit-
geber und Rentenversicherungsträger, wonach als Zeitpunkt der Zahlung der Nach-
versicherungsbeiträge der Tag der Wertstellung des Gegenwertes der Beiträge auf 
dem Konto des Rentenversicherungsträgers gilt. Diese Klarstellung wurde erforder-
lich, weil der 4. Senat des BSG den Begriff „Zeitpunkt der Zahlung“ (der für die Be-
rechnung der Beiträge von entscheidender Bedeutung ist) anders auslegt hat als 
vom Gesetzgeber gewünscht. 

Artikel 1 Nr. I30 – Änderung des § 184 Absatz 1 SGB VI 

Mit dieser Änderung will der Gesetzgeber sprachlich verdeutlichen, dass es sich bei 
der Vorschrift um eine Regelung zur Fälligkeit der Nachversicherungsbeiträge han-
delt. Eine materiellrechtliche Änderung ist damit nicht verbunden. 

Artikel 1 Nr. I32 – Änderung des § 187a SGB VI 

In Absatz 2 Satz 4 ist nach dem Wort „gegenwärtige“ das Wort „beitragspflichtige“ 
eingefügt worden und stellt damit eine Folgeänderung aufgrund der Einführung der 
Gleitzone mit dem „Zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ 
dar. 

Artikel 1 Nr. I33 – Streichung des § 192 Absatz 2 Satz 2 SGB VI 

Mit Wirkung vom 01.01.2005 an ist die in § 192 Absatz 2 Satz 2 SGB VI enthaltene 
Meldepflicht des Bundesamtes für den Zivildienst für Zeiten der Ableistung eines 
freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres, sofern dadurch die Nichtheranziehung 
von anerkannten Kriegsdienstverweigerern zum Zivildienst bewirkt wurde, entfallen. 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung des § 71 Absatz 1 Satz 4 
SGB VI, wonach die spezielle Wertbegrenzung für diese Zeiten aufgehoben wurde. 
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Artikel 1 Nr. I34 – Änderung des § 194 Absatz 1 SGB VI 

Es handelt sich hier um eine Folgeänderung aufgrund der Einführung der Gleitzo-
ne. Für eine beantragte Altersrente ist das voraussichtliche Arbeitsentgelt zu be-
scheinigen, das beitragspflichtig ist. Im Falle eines Gleitzonenfalls ist dies nicht das 
tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt, sondern die beitragspflichtige Einnahme. 

Artikel 1 Nr. I35 – Änderung des § 210 Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 
SGB VI 

Im Rahmen einer Beitragserstattung nach § 210 SGB VI werden Pflichtbeiträge auf-
grund einer gleitzonalen Beschäftigung zur Hälfte an den Versicherten erstattet. Die 
Neuregelung führt zur Verwaltungsvereinfachung, da auf die Ermittlung des vom 
Versicherten tatsächlich getragenen Beitragsanteils verzichtet werden kann.  

Ist ein Versorgungsausgleich durchgeführt worden, wird für die Berechnung der 
Erhöhung oder Minderung des Erstattungsbetrages nicht mehr auf den fiktiven Bei-
trag zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Entscheidung des Familiengerichts, sondern 
auf den zum Ende der Ehezeit maßgebenden fiktiven Beitrag abgestellt. Die Ände-
rung entspricht der sonst üblichen Systematik im Bereich des Versorgungsaus-
gleichs. 

Artikel 1 Nr. I44 – Änderung des § 237 SGB VI 

Mit Wirkung ab 01.08.2004 werden für die Anspruchsvoraussetzung „in den letzten 
zehn Jahren vor Beginn der Rente acht Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Be-
schäftigung oder Tätigkeit“ Berücksichtigungszeiten als neuer Verlängerungstatbe-
stand für den 10Jahreszeitraum eingeführt (§ 237 Absatz 1 Nr. I4 SGB VI). Somit 
kann der 10JahresZeitraum auch um Berücksichtigungszeiten wegen Kindererzie-
hung und Pflege (letztere können ausschließlich im Zeitraum 01/1992 bis 03/1995 
vorliegen) verlängert werden. 

Ferner wird der Wortlaut des § 237 Absatz 2 Satz 1 SGB VI hinsichtlich der einge-
schränkten Verfügbarkeit an den Wortlaut des § 428 SGB III angeglichen. Hierbei 
handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. 

In § 237 Absatz 4 Satz 1 Nr. I1 Buchstabe b SGB VI wird der Satzteil „und daran 
anschließend arbeitslos geworden sind oder Anpassungsgeld für entlassene Arbeit-
nehmer des Bergbaus bezogen haben“ gestrichen. Damit erfolgt eine Angleichung 
an die entsprechende Vertrauensschutzregelung im neuen Absatz 5. Es soll sicher-
gestellt werden, dass Versicherte, die am Stichtag 14.02.1996 in einem bereits ge-
kündigten Arbeitsverhältnis standen, anschließend eine weitere Beschäftigung ange-
treten haben und über Altersteilzeitarbeit den Rentenzugang erreichen, Vertrauens-
schutz haben. 

Mit der Einführung des § 237 Absatz 5 SGB VI in Verbindung mit Anlage 19 wird 
die Altersgrenze für die frühestmögliche vorzeitige Inanspruchnahme einer Altersren-
te wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit für Geburtsjahrgänge 1946 
und jünger in Monatsschritten vom 60. Lebensjahr auf das 63. Lebensjahr angeho-
ben. Im Januar 1946 geborene Versicherte können die Altersrente wegen Arbeitslo-
sigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit frühestmöglich erst mit 60 Jahren und einem 
Monat beziehen, im Februar 1946 geborene Versicherte mit 60 Jahren und zwei Mo-
naten usw. Die im Dezember 1948 und später geborenen Versicherten können diese 
Altersrente frühestmöglich erst mit 63 Jahren in Anspruch nehmen. 



Gesetzesänderungen 2004 

 191 

Aus Gründen des Vertrauensschutzes sind Versicherte unter bestimmten Voraus-
setzungen von dieser Anhebung ausgeschlossen. Für sie besteht weiterhin die Mög-
lichkeit, die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres unter Inkaufnahme von Rentenabschlägen von bis 
zu 18 % zu beanspruchen. 

Artikel 1 Nr. I46 – Änderung des § 246 SGB VI 

Die Vorschrift ist um die Sätze 2 und 3 erweitert worden. Der angefügte Satz 2 bein-
haltet die bis zum 31.12.2004 geltende Regelung des § 54 Absatz 3 Satz 3 SGB VI, 
dass die ersten 36 Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen für Zeiten einer versicherten 
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
als Zeiten einer beruflichen Ausbildung gelten (Fiktion). Satz 3 beinhaltet die Rege-
lung, dass auf die ersten 36 Kalendermonate Anrechnungszeiten wegen einer Lehre 
angerechnet werden. 

Artikel 1 Nr. I50 – Änderung des § 255a SGB VI 

§ 255a SGB VI ist neu gefasst worden. Mit der Neufassung wird die bereits in § 68 
SGB VI getroffene Neuregelung zur Ermittlung des aktuellen Rentenwerts auf die 
Ermittlung des aktuellen Rentenwerts (Ost) unter Beachtung der Besonderheiten des 
Beitrittsgebiets übertragen. 

Absatz 2 regelt, dass der aktuelle Rentenwert (Ost) mindestens um den Vomhun-
dertsatz anzupassen ist, um den der aktuelle Rentenwert angepasst wird. Absatz 3 
beinhaltet die besonderen Berechnungsbestimmungen und berücksichtigt damit, 
dass für die alten und neuen Bundesländer bis zur Herstellung einheitlicher Einkom-
mensverhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland noch voneinander ab-
weichende Werte bestehen. 

Artikel 1 Nr. I52 – Änderung des § 255e SGB VI 

In der Überschrift und im Absatz 1 der Vorschrift sind redaktionelle Folgeänderungen 
mit Blick auf die Änderungen des § 68 SGB VI vorgenommen worden. Absatz 3 be-
inhaltet die Änderung, die sich durch die Aussetzung des Rentenanpassungstermins 
zum 01.07.2004 ergibt und mit der Änderung in Absatz 4 wird sichergestellt, dass 
sich der in § 68 SGB VI definierte Nachhaltigkeitsfaktor erstmals bei der Anpassung 
zum 01.07.2005 auswirken kann. Für die Übergangszeit bis zum Jahr 2011 ist in Ab-
satz 5 die Schutzklausel analog zu § 68 SGB VI geregelt. 

Artikel 1 Nr. I53 – Änderung des § 255f SGB VI 

Absatz 1 der Vorschrift regelt ergänzend zu § 68 SGB VI, dass aus verwaltungstech-
nischen Gründen die Anpassung der Veränderungen der Bruttolöhne an die Entwick-
lung der Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung erst zum 01.07.2006 wirk-
sam wird. Die erstmalige Ermittlung und Aufarbeitung der entsprechenden Daten be-
nötigt diesen zeitlichen Vorlauf. 

Absatz 2 stellt klar, dass zur Bestimmung des für die Zeit vom 01.07.2005 bis 
30.06.2006 geltenden aktuellen Rentenwerts die dem Statistischen Bundesamt zu 
Beginn des Jahres 2005 für das Jahr 2003 vorliegenden Daten zur Bruttolohn- und –
gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer nach der volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung zugrunde zu legen sind. 

Artikel 1 Nr. I55 – Änderung des § 263 SGB VI 

Absatz 2 der Vorschrift, die die „Pauschalzeit“ beinhaltet, ist wegen Zeitablaufs auf-
gehoben und Absatz 2a als redaktionelle Änderung dem § 74 SGB VI angepasst 
worden. 
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Absatz 3 ist neu gefasst worden und stellt die Vertrauensschutzregelung zu dem 
geänderten § 74 SGB VI dar. Die Bewertung von Zeiten der Schul und Hochschul-
ausbildung wird in einer Übergangszeit von vier Jahren (vom 01.01.2005 bis 
31.12.2008) von 75 % bzw. 0,0625 Entgeltpunkten pro Monat stufenweise bis auf 0 
herabgesetzt. Auf die für höchstens drei Jahre zu bewertenden vorgenannten schuli-
schen Ausbildungszeiten werden Zeiten einer Fachschulausbildung oder der Teil-
nahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme angerechnet. 

Der neu gefasste Absatz 5 sieht in einer vierjährigen Übergangszeit die Ab-
schmelzung des Zuschlags an Entgeltpunkten für die pauschale Zeit der Berufsaus-
bildung (Fiktion) vor. 

In Absatz 6 ist die Begrenzung der Bewertung bzw. Höherbewertung von Zeiten 
der tatsächlichen beruflichen Ausbildung, der Fachschulausbildung sowie der Teil-
nahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme auf insgesamt höchstens 
drei Jahre geregelt. 

Absatz 7 regelt, dass für glaubhaft gemachte Zeiten beruflicher Ausbildung höchs-
tens 5/6 der im Rahmen der Gesamtleistungsbewertung ermittelten Entgeltpunkte zu 
berücksichtigen sind und dass das auch für die in Absatz 5 und 6 genannten Zeiten 
gilt. 

Artikel 1 Nr. I63 – Änderung des § 281 SGB VI 

Nach § 185 Absatz 2 Satz 1 SGB VI gelten gezahlte Nachversicherungsbeiträge als 
rechtzeitig gezahlte Pflichtbeiträge. Nach der vor dem 01.01.1992 geltenden Rege-
lung des § 124 Absatz 4 Satz 1 AVG galten die „nachzuentrichtenden“ Beiträge als 
rechtzeitig entrichtete Pflichtbeiträge. Bei dieser Formulierung wäre es auf die tat-
sächliche Zahlung der Nachversicherungsbeiträge nicht angekommen, um Zeiten der 
Nachversicherung als Beitragszeiten zu berücksichtigen. Tatsächlich kam es aber 
erst in jüngerer Zeit (nach dem 31.12.1991) in Urteilen der Sozialgerichtsbarkeit zur 
Anerkennung von Beitragszeiten für Zeiten einer Nachversicherung vor dem 
01.01.1992, in denen der Arbeitgeber die Zahlung der Beiträge unter Hinweis auf die 
Verjährung verweigert hatte. Diese Berücksichtigung von Beitragszeiten ohne Bei-
tragsleistung war nicht im Sinne des Gesetzgebers. Er hat deshalb mit § 281 Absatz 
2 SGB VI klar gestellt, dass die vor dem 01.01.1992 geltende Auslegung des § 124 
Absatz 4 AVG im Sinne des § 185 Absatz 2 Satz 1 SGB VI weiterhin Gültigkeit ha-
ben soll. Sowohl für Zeiten der realen Nachversicherung vor dem 01.01.1992 als 
auch für Zeiten nach dem 31.12.1991 können deshalb keine Beitragszeiten ohne tat-
sächliche Beitragsleistung entstehen. 

Artikel 2 – Änderung des § 18a Absatz 3 Satz 1 Nr. I4 SGB IV 

In der Vorschrift wird geregelt, dass bei der Anrechnung von Verletztenrente aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung auf die Rente wegen Todes – zur Bestimmung des 
maßgebenden „Netto“-Einkommens – der BVG-Grundrentenbetrag abzuziehen ist. 
Durch die Änderung der Vorschrift wird klargestellt, dass in den neuen Bundeslän-
dern weiterhin ein niedrigerer BVG-Grundrentenbetrag als in den alten Bundeslän-
dern maßgebend ist. 
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Gesetz zur Intensivierung der Bekämpfung der Schwar zarbeit und damit zu-
sammenhängender Steuerhinterziehung vom 23.07.2004 (BGBl. I S 1842), In-
krafttreten: 01.08.2004 

Artikel 5, 14 und 15 – Änderung des SGB IV, des Altersteilzeitgesetzes 
und der Beitragsüberwachungsverordnung 

Die Verfolgung von Schwarzarbeit wird auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt. 
Die Prüfungs- und Ermittlungsrechte werden den Behörden der Zollverwaltung über-
tragen. Die Änderungen der §§ 99 Absatz 2, 107 und 111 SGB IV sowie des § 10 
BÜVO und der §§ 13 und 14 Altersteilzeitgesetz sind entsprechende Folgeänderun-
gen.  

Gesetz zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nac h dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (Kommunales Optionsgesetz) vom 30. 07.04 (BGBI. I S. 2014), 
Inkrafttreten: 06.08.2004 

Artikel 1 Nr. I5 und Artikel 5 Nr. I1, 2b und 3 – Änderung des § 6a SGB 
II und der §§ 3, 173 und 279f SGB VI 

Für die Rentenversicherung ist die mit Wirkung vom 06.08.2004 an eingeführte Ex-
perimentierklausel im SGB II zur Festlegung der Zuständigkeiten bei Leistungen 
nach diesem Gesetzbuch –  zum Beispiel Arbeitslosengeld II – von Bedeutung. 

Durch das Kommunale Optionsgesetz wurde die Regelung des § 6a SGB II (Expe-
rimentierklausel) so gefasst, dass an Stelle der Agenturen für Arbeit die kommunalen 
Träger in Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. I2 SGB II auf Antrag als Träger der Leis-
tungen nach dem SGB II zugelassen werden können. Die Entscheidung trifft das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates. Welche kommunalen Träger von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht haben, kann der Verordnung zur Zulassung von kommunalen 
Trägern als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kommunalträger-
Zulassungsverordnung – KomtrZV) vom 24.09.2004 (BGBI. I S. 2349) entnommen 
werden. Die Zulassung der kommunalen Träger erfolgt gemäß § 1 Absatz 2 der Ver-
ordnung in Verbindung mit § 6a Absatz 5 SGB II für die Dauer von sechs Jahren, al-
so vom 01.01.2005 bis 31.12.2010. Eine besondere Zuständigkeit gilt nach § 65a 
SGB II für eine Übergangszeit. Sofern eine Arbeitsgemeinschaft (§ 44b SGB II) nicht 
errichtet wurde, erfolgt die Bewilligung und Zahlung der Leistungen nach dem SGB II 
durch den zuständigen kommunalen Träger für Personen, die in der Zeit vom 01.10. 
bis 31.12.2004 für mindestens einen Tag Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bun-
dessozialhilfegesetz bezogen haben, in den übrigen Fällen durch die zuständige 
Agentur für Arbeit. 

Im Zusammenhang mit der Änderung des SGB II steht die Änderung des § 173 
Satz 2 SGB VI, die berücksichtigt, dass neben der Bundesagentur für Arbeit auch die 
in § 6a SGB II genannten Träger Arbeitslosengeld II zahlen können.  

Im übrigen wurden die Versäumnisse des Dritten und Vierten Gesetzes für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz III“ und „Hartz IV“) beseitigt, indem in 
§ 3 Satz 1 Nr. I3a SGB VI nunmehr neben der Bundesagentur für Arbeit auch auf die 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. I2 SGB II zuständigen Stellen verwiesen und in § 279f 
SGB VI auch das Zusammentreffen von Unterhaltsgeld mit Arbeitslosengeld II ange-
sprochen wird. 
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Artikel 5 Nr. I2a – Änderung des § 58 SGB VI 

Nach § 58 Absatz 4 SGB VI ist die Berücksichtigung der Zeiten des Bezuges von Ar-
beitslosengeld – ab 01.01.2005 auch bei Bezug von Arbeitslosengeld II – oder Über-
gangsgeld als Anrechnungszeit ausgeschlossen, wenn die Bundesagentur für Arbeit 
Beiträge gem. § 207 SGB III bzw. § 26 SGB II an eine Versicherungseinrichtung oder 
Versorgungseinrichtung, an ein Versicherungsunternehmen oder an den Versicher-
ten selbst gezahlt hat. Dieser Ausschluss gilt mit Wirkung ab 01.01.2005 auch, wenn 
durch den für die Zahlung des Arbeitslosengeldes II zugelassenen kommunalen Trä-
ger gem. § 6a SGB II die Beiträge im Sinne des § 26 SGB II gezahlt werden. 

Verordnung zur Änderung der Sachbezugsverordnung vo m 22.10.2004 (BGBl. I 
S. 2663), Inkrafttreten: 01.01.2005 

Artikel 1 

Mit dieser Änderungsverordnung wird u.a. der Wert für freie Verpflegung im Jahr 
2005 auf 200,30 Euro, der Wert für Unterkünfte in den alten Bundesländern auf 
194,20 Euro und in den neuen Bundesländern auf 178,00 Euro festgesetzt. 

Bekanntmachung der Beitragssätze in der Rentenversi cherung der Arbeiter 
und der Angestellten und der knappschaftlichen Rent enversicherung für das 
Jahr 2005 vom 17.11.2004 (BGBl. I S. 2900) 

 Die Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung für das Jahr 2004 gelten 
ab 01.01.2005 weiter. Der Beitragssatz für das Jahr 2005 beträgt in der allgemeinen 
Rentenversicherung 19,5 % und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
25,9 %. 

Viertes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozi algesetzbuch und anderer 
Gesetze vom 19.11.2004 (BGBl. I, S. 2902) 

Artikel 4 Nr. I1 – Änderung des § 58 SGB VI 

Im Zuge der Umgestaltung der bisherigen Bundesanstalt für Arbeit in eine „Bundes-
agentur für Arbeit“ und der bisherigen Arbeitsämter in „Agenturen für Arbeit“ wurde 
mit Wirkung ab 01.01.2004 der § 58 SGB VI redaktionell überarbeitet. Dabei wurde 
versehentlich § 58 Absatz 1 Satz 1 Nr. I3a SGB VI nicht angepasst. Dies wurde nun-
mehr nachgeholt. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2005 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2005) v om 29.11.2004 (BGBl. I 
S. 3098), In Kraft Treten: 01.01.2005 

Durch die am 01.01.2005 in Kraft getretene Verordnung wurde 
• die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versi-

cherten für das Jahr 2003 in Höhe von 28.938,00 Euro ergänzt, 

• die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicher-
ten für das Jahr 2005 in Höhe von 29.569,00 Euro ergänzt, 

• die Bezugsgröße im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2005 mit 
28.980,00 Euro jährlich bzw. 2.415,00 Euro monatlich bestimmt, 

• die Bezugsgröße (Ost) im Sinne von § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 2005 mit 
24.360,00 Euro jährlich bzw. 2.030,00 Euro monatlich bestimmt, 

• die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2005 in der Rentenversicherung der 
Arbeiter und Angestellten mit 62.400,00 Euro jährlich und 5.200,00 Euro monat-
lich und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 76.800,00 Euro jähr-
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lich bzw. 6.400,00 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI um 
die Jahresbeträge und den Zeitraum vom 01.01.2005 bis 31.12.2005 ergänzt, 

• die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2005 in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten mit 52.800,00 Euro jährlich und 4.400,00 
Euro monatlich und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 64.800,00 
Euro jährlich bzw. 5.400,00 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum 
SGB VI um die Jahresbeträge und den Zeitraum 01.01.2005 bis 31.12.2005 er-
gänzt, 

• die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 2003 = 
1,1943 und den vorläufigen Wert für das Jahr 2005 = 1,1885 ergänzt. 

Die neuen Werte haben u.a. Auswirkungen auf die Hinzuverdienstgrenzen für 
Höchstverdiener bei Altersrenten und Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. 

Fünftes Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Soz ialgesetzbuch vom 
04.12.2004 (BGBl. I, S. 3183), In Kraft Treten: 01. 01.2004 

Artikel 1 Nr. I1, 2, 5 und 6 – Änderung der §§ 2, 6, 196 und 229 SGB VI 

Mit der Neufassung von § 2 Satz 1 Nr. I8 SGB VI, die rückwirkend zum 01.01.2004 in 
Kraft getreten ist, ist wieder eine Anpassung an das Recht zum Zeitpunkt 31.12.2003 
erfolgt. Demnach sind (wieder) die in die Handwerksrolle eingetragenen selbständig 
tätigen Handwerker sowie die Gesellschafter einer in die Handwerksrolle eingetrage-
nen Personengesellschaft, die in ihrer Person den handwerksrechtlichen Befähi-
gungsnachweis (Meisterprüfung) erfüllen, versicherungspflichtig.  

Aufgrund der Neufassung des § 2 Satz 1 Nr. I8 SGB VI sind § 6 Absatz 1 Nr. I4 
und § 196 Absatz 3 SGB VI redaktionell angepasst worden. 

Personen, die aufgrund der Neufassung des § 2 S. 1 Nr. I8 SGB VI ab dem 
01.01.2004 die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nicht mehr erfüllen 
würden, bleiben aufgrund der Regelung des § 229 Absatz 2a SGB VI versicherungs-
pflichtig. 

Artikel 1 Nr. I7, 8 und 9 – Änderung der §§ 236, 237 SGB VI 

Die Vertrauensschutzregelungen zur Anhebung der Altersgrenzen in §§ 236 Absatz 
2 Satz 2, 237 Absatz 4 Satz 1 Nr. I3 SGB VI werden mit Wirkung ab 01.01.2005 im 
Hinblick auf das durch „Hartz IV“ von diesem Zeitpunkt an eingeführte Arbeitslosen-
geld II ergänzt. 

Bei der Anhebung der Altersgrenzen durch das „Wachstums und Beschäftigungs-
förderungsgesetz“ (WFG) von 1996 besteht Vertrauensschutz für vor 1942 geborene 
Versicherte, die 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen haben. Ausdrücklich ausgenommen bei 
den erforderlichen Pflichtbeitragsjahren waren bisher die Zeiten des Bezugs von Ar-
beitslosengeld und Arbeitslosenhilfe. 

Durch die Änderung wird sichergestellt, dass auch Zeiten des Bezuges von Ar-
beitslosengeld II nicht zur Erreichung der 45 Pflichtbeitragsjahre hinzugerechnet 
werden. 
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Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung 
(RVOrgG) vom 09.12.2004 (BGBl. I S. 3242), Inkraftt reten: 01.01.2005, 01.10.2005 
bzw. 01.01.2006 

Mit dem RVOrgG wurden mit Wirkung vom 01.01.2005 an Arbeiterrentenversiche-
rung und Angestelltenversicherung unter dem Namen "Deutsche Rentenversiche-
rung" zur allgemeinen Rentenversicherung zusammengefasst. Die Vereinheitlichung 
des Leistungsrechts wird nun auch organisatorisch umgesetzt und die historisch be-
dingte, nicht mehr zeitgemäße Zuordnung der Versicherten nach den Kriterien Arbei-
ter/Angestellte aufgegeben. Die Namen der Rentenversicherungsträger setzen sich 
künftig aus der Bezeichnung "Deutsche Rentenversicherung" sowie einer angefügten 
Regionalbezeichnung für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich zusammen – Deut-
sche Rentenversicherung Baden-Württemberg bis Deutsche Rentenversicherung 
Westfalen für die Regionalträger sowie Deutsche Rentenversicherung Bund für den 
Zusammenschluss aus dem Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) 
und der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA). 

BfA und VDR werden zu einem einheitlichen Träger – der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund – vereinigt, bei dem wichtige Grundsatz und Querschnittsaufgaben 
mit verbindlicher Entscheidungskompetenz gegenüber den Trägern gebündelt wer-
den. Hierdurch wird der Koordinierungs- und Anpassungsaufwand zwischen den 
Rentenversicherungsträgern erheblich verringert und Mehrfacharbeit beseitigt. 

Neben den Regionalträgern und dem Träger – Deutsche Rentenversicherung 
Bund – wird als Sonderträger die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See installiert, in der die bisherige Bahnversicherungsanstalt, die Bundesknappschaft 
und die Seekasse vereinigt werden. 

Alle neuen Träger nehmen zum 01.10.2005 ihre Arbeit auf. Bis zum 30.09.2005 
bleiben die bisherigen Rentenversicherungsträger für die allgemeine Rentenversiche-
rung und die knappschaftliche Rentenversicherung zuständig. 

Die Umstellung von der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten auf 
die allgemeine Rentenversicherung zum 01.01.2005 und die Übertragung der Aufga-
ben zum 01.10.2005 auf die neuen Träger hat redaktionelle Änderungen in zahlrei-
chen Vorschriften in den Sozialgesetzbüchern und den Nebengesetzen zur Folge. 
Deshalb besteht das RVOrgG insgesamt aus 86 Artikeln.  

Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 125 SGB VI  

Das Gesetz beschreibt, welche Träger der gesetzlichen Rentenversicherung künftig 
die Aufgaben der gesetzlichen Rentenversicherung wahrnehmen (Regionalträger 
und Bundesträger). Der Name der Regionalträger besteht aus der Bezeichnung 
„Deutsche Rentenversicherung“ und einem Zusatz für die jeweilige regionale Zu-
ständigkeit. Bundesträger sind die Deutsche Rentenversicherung Bund und die 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund nimmt auch die Grundsatz- und Querschnittsaufgaben und die ge-
meinsamen Angelegenheiten der Träger der Rentenversicherung wahr. 

Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 126 SGB VI  

Die Vorschrift regelt, dass für die allgemeine Rentenversicherung die Regionalträger, 
die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See zuständig sind. 
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Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 127 SGB VI  

Die bisherige Zuordnung der Versicherten nach der Unterscheidung zwischen Ange-
stellten und Arbeitern wird aufgegeben und durch einen einheitlichen Versicherten-
begriff ersetzt. Zuständig für Versicherte ist danach der Träger der Rentenversiche-
rung, der durch die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) bei der 
Vergabe der Versicherungsnummer festgelegt worden ist. Bei der Zuordnung der 
Versicherungsnummern hat die DSRV nach den in Absatz 2 vorgeschriebenen 
Grundsätzen zu verfahren. Danach werden alle Versicherten aus den Branchen 
Knappschaft, Bahn und See dem Bundesträger Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See zugewiesen. Die restlichen Versicherten werden zu 55 vom 
Hundert den Regionalträgern, zu 40 vom Hundert der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund und auffüllend zu 5 vom Hundert der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See zugeordnet. Für Hinterbliebene von Neuversicherten ist nach 
Absatz 3 der Träger der Rentenversicherung zuständig, an den zuletzt Beiträge für 
den verstorbenen Versicherten gezahlt worden sind; das wird in der Regel der Träger 
sein, der auch das Versicherungskonto des verstorbenen Versicherten zuletzt geführt 
hat.  

Des Weiteren ist die Regelung des Absatzes 1 Satz 2 hervorzuheben. Nach Satz 
1 der Vorschrift ist ab 01.01.2005 für Versicherte der Versicherungsträger zuständig, 
der durch die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung bei der Vergabe der 
Versicherungsnummer (VSNR) festgelegt worden ist. Satz 2 bestimmt, dass bis zur 
Vergabe der VSNR die Deutsche Rentenversicherung Bund zuständig ist. Diese Vor-
schrift hat vor allem im Rahmen der Nachversicherung Bedeutung, da hier bei Fällig-
keit der Beiträge oftmals noch keine VSNR für den Nachzuversichernden existiert. 
Der Arbeitgeber hat dann die Nachversicherungsbescheinigung an die Deutsche 
Rentenversicherung Bund (bzw. bis zum 30.09.2005 an die BfA) zu übersenden und 
die Nachversicherungsbeiträge an diese Stelle zu überweisen. Nach Vergabe der 
VSNR wird dann ggf. die Nachversicherungsbescheinigung vom Bundesträger/von 
der BfA an den für die Durchführung der Nachversicherung zuständigen Träger wei-
ter geleitet. Eine Weiterleitung der Beiträge erfolgt nur, wenn die Nachversicherung in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung durchzuführen ist. 

Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 128 SGB VI 

In dieser Vorschrift wird die örtliche Zuständigkeit der Regionalträger geregelt. Die 
Vorschrift entspricht im Wesentlichen den bisherigen Regelungen, wonach in erster 
Linie der Wohnsitz des Versicherten bzw. Hinterbliebenen die örtliche Zuständigkeit 
bestimmt. 

Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 129 SGB VI  

Mit dieser Vorschrift wird festgelegt, dass die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See zuständig ist, wenn die Versicherten bei den im Absatz 1 der Vor-
schrift genannten Arbeitgebern beschäftigt sind (zum Beispiel Deutsche Bahn AG, in 
der Seefahrt). Nach Absatz 2 der Vorschrift ist die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See auch für selbständig tätige Seelotsen, Küstenschiffer oder 
Küstenfischer zuständig. 

Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 130 SGB VI 

Nach dieser Vorschrift ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
für Leistungen zuständig, wenn ein Beitrag auf Grund einer Beschäftigung oder Tä-
tigkeit bei der Deutschen Bahn AG oder in der Seefahrt im Sinne von § 123 Absatz1 
und 2 SGB VI gezahlt worden ist. In diesen Fällen führt die Deutsche Rentenversi-
cherung Knappschaft-Bahn-See auch die Versicherung durch. 
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Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 131 SGB VI 

Die Vorschrift regelt, dass (nur noch) die Regionalträger ein Dienststellennetz für den 
Bereich der Auskunft und Beratung unterhalten. 

Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 132 SGB VI 

§ 132 regelt, dass die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Träger 
der knappschaftlichen Rentenversicherung ist. 

Artikel 1 Nr. I17 – Änderung des § 136 SGB VI 

Nach dieser Vorschrift ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
für Leistungen zuständig, wenn ein Beitrag auf Grund einer Beschäftigung zur 
knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt worden ist. In diesen Fällen führt die 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See auch die Versicherung durch. 

Artikel 1 Nr. I35 und 37 – Neufassung des § 196 SGB VI und Änderung 
des § 212 SGB VI 

Im Hinblick auf die mit der Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung 
zum 01.01.2005 eintretenden Änderungen bzw. Neuerungen waren auch Änderun-
gen in Bezug auf die Auskunfts- und Meldepflichten der Handwerkskammern nach 
§ 196 Absatz 3 SGB VI sowie im Rahmen der Beitragsüberwachung nach § 212 
SGB VI notwendig. 

Artikel 1 Nr. I38 – Einfügung der §§ 212a und 212b SGB VI 

§ 212 SGB VI als Grundnorm für die Beitragsüberwachung bei unmittelbar an die 
Rentenversicherung zu zahlenden Beiträgen wurde zum 01.01.2005 um §§ 212a und 
212b SGB VI ergänzt. 

Für die Träger der Rentenversicherung besteht nunmehr die ausdrückliche Ver-
pflichtung zur Prüfung der Beitragszahlungen und Meldungen für sonstige Versicher-
te und Nachversicherte. § 212a SGB VI enthält auch umfangreiche Ausführungen zur 
Durchführung der Prüfungen; insbesondere dürfen Dateien für die Prüfungen geführt 
werden. 

Die Träger der Rentenversicherung sind nach § 212b SGB VI seit dem 01.01.2005 
berechtigt, auch bei den versicherungspflichtigen Selbständigen Prüfungen durchzu-
führen. 

Artikel 1 Nr. I55 – Änderung des § 273 SGB VI 

In dieser Übergangsregelung wird festgelegt, welche Personenkreise als Beschäftig-
te (weiterhin) in der knappschaftlichen Rentenversicherung zu versichern sind mit der 
Folge, dass für sie die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu-
ständig ist. Für Rentenbezieher, die vor dem 01.01.2005 bereits eine Rente bezogen, 
bleibt dagegen der bisher zuständige Rentenversicherungsträger für die Dauer des 
Bezugs dieser Rente weiterhin zuständig.  

Artikel 1 Nr. I59 – Ergänzung des § 274c SGB VI 

§ 274c regelt die Zuständigkeit für Bestandsversicherte und das Ausgleichsverfah-
ren. Danach bleiben Versicherte, die vor dem 1. Januar 2005 eine Versicherungs-
nummer erhalten haben (Bestandsversicherte), dem am 31. Dezember 2004 zustän-
digen Träger zugeordnet. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn nach diesem 
Zeitpunkt ein Zuständigkeitswechsel zwischen den Regionalträgern (§ 128) eintritt 
oder eine Beschäftigung aufgenommen wird, für die die Deutschen Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See zuständig wird. Ferner gilt dieser Grundsatz nicht, wenn 
ein Bestandsversicherter auf Grund des Ausgleichsverfahrens einen anderen Ren-
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tenversicherungsträger zugewiesen wird. Durch das Ausgleichsverfahren wird die 
Zuständigkeit für Bestandsversicherte so festgelegt, dass in einem Zeitraum von 15 
Jahren eine Verteilung von 45 zu 55 vom Hundert zwischen den Bundesträgern und 
den Regionalträgern hergestellt wird. Das Ausgleichsverfahren beginnt im Jahr 2005 
mit den Bestandsversicherten der Geburtsjahrgänge ab 1945 und jünger. Einbezo-
gen werden nur Versicherte der Geburtsjahrgänge, die im Ausgleichsjahr nicht älter 
als 60 Jahre sind. Von dem Ausgleichsverfahren ausgenommen sind Bestandsversi-
cherte, für die die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zuständig 
ist, die bereits von einem Zuständigkeitswechsel auf Grund des Ausgleichsverfah-
rens betroffen waren, die bereits Leistungen beziehen oder bei denen ein Leistungs-
verfahren anhängig ist.  

Artikel 1 Nr. I59 – Ergänzung des § 274d SGB VI  

In der Vorschrift ist in Absatz 1 die Zuständigkeit der Träger der Rentenversicherung 
bis zur Errichtung der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See geregelt. Danach sind die bisherigen Träger 
BfA, Bundesknappschaft, Bahnversicherungsanstalt und Seekasse bis zum 
30.09.2005 weiterhin zuständig. Absatz 2 bestimmt, dass für die Zeit bis zum 
30.09.2005 das Zuordnungsverfahren nach § 127 Absatz 2 SGB VI vom Vorstand 
des VDR mit einer zwei Drittel Mehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder festgelegt 
wird. Absatz 3 betrifft begriffliche Übergangsregelungen für die Zeit bis zum 
30.09.2005. 

Artikel 5 Nr. I8 – Änderung des § 25 Absatz 2 Satz 6 SGB IV 

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Folgeänderung zu §§ 212a und 212b SGB 
VI. 

Artikel 5 Nr. I11 und 14 – Änderung des § 28f und Neufassung des 
§ 28k SGB IV 

Das Verfahren zur Weiterleitung von Beiträgen führt ab 01.01.2005 zu einer Verein-
fachung für den Arbeitgeber. Die Trennung der Beiträge nach dem jeweils aktuell zu-
ständigen Rentenversicherungsträger entfällt. Die Beitragsaufteilung erfolgt von den 
Krankenkassen pauschal nach jährlich von der Deutschen Rentenversicherung Bund 
vorzugebenden Schlüsselzahlen. Für das Jahr 2005 entfallen auf die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund rund 62,724 %, auf die Regionalträger 37,276 % der Beiträge 
zur allgemeinen Rentenversicherung. Diese Aufteilung wird – von Ausnahmen abge-
sehen – auch für Pflichtbeiträge für Bezieher von Entgeltersatzleistungen (§ 3 Satz 1 
Nr. I3, 3a SGB VI) übernommen. 

Aufgrund der Neufassung des § 28k war § 28f Absatz 4 entsprechend anzupas-
sen. 

Artikel 76 – Änderung der Versicherungsnummern-, Kontoführungs- 
und Versicherungsverlaufsverordnung 

Die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung vergibt die Versicherungsnum-
mern und ordnet dabei ab 01.01.2005 jeden Neuversicherten einem zuständigen 
Rentenversicherungsträger zu. Sie ordnet auch die gespeicherten Daten dem richti-
gen Versicherungskonto zu. Hinsichtlich der Zuständigkeit der Kontoführung wird auf 
das Dritte Kapitel des SGB VI verwiesen. 
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Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsre chts vom 15.12.2004 
(BGBl. I S. 3396), Inkrafttreten: 01.01.2005 

Artikel 1 – Änderung des Lebenspartnerschaftsgesetzes 

Durch Änderungen im Kindschaftsrecht wird die Stiefkindadoption von Lebenspart-
nern in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ermöglicht. Seit dem 01.01.2005 
kann ein Lebenspartner in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft das Kind seines 
Lebenspartners allein annehmen. Darüber hinaus sind die in die Lebenspartnerschaft 
eingebrachten Kinder eines Lebenspartners im Verhältnis zu dem Lebenspartner – 
ohne Adoption – auch Stiefkinder. Ohne Änderung der Rechtsvorschriften im SGB VI 
erweitert sich damit der Personenkreis der Elternteile, denen Erziehungszeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt werden können. 

Mit der Änderung des Lebenspartnerschaftsrechts war außerdem zu der Frage 
Stellung zu nehmen, inwieweit sich Auswirkungen auf die Vorschrift des § 279 Ab-
satz 2 SGB VI ergeben. Insbesondere war zu klären, ob zukünftig durch die Beschäf-
tigung eines Lebenspartners die Alleinhandwerkereigenschaft bestehen bleibt und 
somit weiterhin die Möglichkeit für den betroffenen Personenkreis gegeben bleibt, 
„günstigere“ Pflichtbeiträge nach der Sonderregelung zu zahlen. Die BfA sieht in der 
Neuregelung keine Probleme im Hinblick auf den Status eines Alleinhandwerkers im 
Sinne der ergänzten Regelung. 

Artikel 1 Nr. I8 – Änderung der §§ 20, 21 LPartG 

Durch Art. 1 Nr. I8 des Gesetzes zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts 
wurden die §§ 20, 21 in das Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) eingefügt. Mit § 20 
LPartG ist der bei einer Ehescheidung vorgesehene Versorgungsausgleich auch für 
den Fall der Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft durch das Famili-
engericht (§ 15 LPartG) eingeführt worden. Danach sind vom Familiengericht die 
während der Lebenspartnerschaft erworbenen Versorgungsanrechte gleichmäßig 
zwischen den Partnern aufzuteilen, so dass jeder Partner die Hälfte der in der Le-
benspartnerschaftszeit erworbenen Versorgungsanrechte auf den künftigen Lebens-
weg mitnimmt. Der Versorgungsausgleich orientiert sich an den für die Ehescheidung 
geltenden Regelungen (§ 20 Absatz 4 LPartG). Das Verfahren in Lebenspartner-
schaftssachen richtet sich nach den entsprechenden Vorschriften in anderen Famili-
ensachen (§ 661 ZPO). 

Ein Versorgungsausgleich wird vom Familiengericht grundsätzlich nur für die auf-
zuhebenden Lebenspartnerschaften durchgeführt, die ab 01.01.2005 begründet wor-
den sind (§ 20 Absatz 5 LPartG). Ist aber eine Erklärung nach § 21 Absatz 4 LPartG, 
nach der ein Versorgungsausgleich bei Aufhebung der Lebenspartnerschaft durchge-
führt werden soll, gegenüber dem Amtsgericht bis zum 31.12.2005 abgegeben wor-
den, kann auch bei einer vor dem 01.01.2005 begründeten Lebenspartnerschaft ein 
Versorgungsausgleich erfolgen. 

§ 21 LPartG tritt am 31.12.2010 außer Kraft. 

Artikel 3 Nr. I4 – Änderung des § 46 SGB VI  

Mit dem neuen Absatz 4 des § 46 SGB VI wird die eingetragene Lebenspartner-
schaft vollwertig in den Anspruch auf Witwen oder Witwerrente einbezogen. Lebens-
partner können somit unter den gleichen Anspruchsvoraussetzungen, wie sie bislang 
ausschließlich für Ehegatten galten, eine Witwen bzw. Witwerrente erhalten. 
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Artikel 3 Nr. I5 – Änderung des § 47 SGB VI 

Die in § 46 SGB VI vorgenommene Änderung erfolgt entsprechend in § 47 SGB VI 
mit der Folge, dass ein Anspruch auf die Erziehungsrente auch für (frühere) Lebens-
partner besteht (§ 47 Absatz 4 SGB VI). 

Änderung des § 48 SGB VI 

Zwar bleibt der Wortlaut des § 48 SGB VI durch das „Gesetz zur Überarbeitung des 
Lebenspartnerschaftsrechts“ unverändert. Die mit dem Gesetz beabsichtigte weitge-
hende Angleichung der eingetragenen Lebenspartnerschaft an die Ehe im Bereich 
der Hinterbliebenenversorgung führt aber dazu, dass der anspruchsberechtigte Per-
sonenkreis für die Waisenrente ausgeweitet wird. So lässt § 9 Absatz 7 LPartG in der 
ab 01.01.2005 geltenden Fassung die Adoption eines Kindes des Lebenspartners zu 
(sog. Stiefkindadoption). Hat der Versicherte das Kind des Lebenspartners adoptiert, 
kann bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen ein Anspruch auf Waisen-
rente bestehen. Ist die Stiefkindadoption nicht erfolgt, ist das Kind des Lebenspart-
ners auf der Grundlage der weitgehenden Angleichung ab 01.01.2005 im Verhältnis 
zum Versicherten ein Stiefkind. Ein Anspruch auf Waisenrente kann dann bei Vorlie-
gen der sonstigen Voraussetzungen gegeben sein, wenn das Kind im Zeitpunkt des 
Todes in den Haushalt aufgenommen war. 

Artikel 3 Nr. I16 – Änderung des § 105a SGB VI 

§ 105a SGB VI ist neu eingefügt worden und hat einen Witwen/ Witwerrentenaus-
schluss für überlebende Lebenspartner zum Inhalt, wenn zeitgleich aus einer Ehe ein 
Witwen/Witwerrentenanspruch besteht oder aus der Ehe ein Rentensplitting durch-
geführt wurde. Hiermit wird in sog. "Kollisionsfällen", in denen nebeneinander sowohl 
eine wirksame eingetragene Lebenspartnerschaft als auch eine wirksame Ehe be-
steht, der Ehe der Vorrang eingeräumt. Dies hat zur Folge, dass selbst die Zahlung 
einer anteiligen Witwen und Witwerrente an den Lebenspartner ausgeschlossen 
wird, wenn ein Anspruch auf Witwen oder Witwerrente für den letzten Ehegatten be-
steht oder ein Rentensplitting durchgeführt wurde.  

Entsprechende Kollisionsfälle konnten in der Zeit vom Inkrafttreten des Lebens-
partnerschaftsgesetzes (LPartG) am 01.08.2001 bis längstens zum 31.12.2004 ent-
stehen. In diesem Zeitraum war es möglich, trotz einer bereits bestehenden einge-
tragenen Lebenspartnerschaft wirksam eine Ehe einzugehen. Für den umgekehrten 
Fall schloss § 1 Absatz 2 Nr. I1 LPartG von Anfang an das Entstehen von Kollisions-
fällen aus, da eine eingetragene Lebenspartnerschaft hiernach bei bestehender Ehe 
nicht wirksam begründet werden konnte.  

Mit der Änderung des § 1306 BGB durch Art. 2 Nr. I2 des Gesetzes zur Überarbei-
tung des Lebenspartnerschaftsrechts können vom 01.01.2005 an keine neuen Kolli-
sionsfälle mehr entstehen, da eine bestehende Lebenspartnerschaft nunmehr ein 
Ehehindernis darstellt.  

Artikel 3 Nr. I17 – Änderung des § 107 SGB VI  

Ab 01.01.2005 können Lebenspartner bei (Wieder)Begründung einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft ebenfalls eine Abfindung ihrer Witwen oder Witwerrente erhal-
ten. 

Artikel 3 Nr. I22 – Änderung des § 120d SGB VI 

Durch Art. 3 Nr. I22 wurde § 120d SGB VI eingefügt. Mit der Vorschrift werden Part-
ner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in das Rentensplitting einbezogen.  
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Für das Rentensplitting unter Lebenspartnern gelten die gleichen Regelungen wie 
für das Rentensplitting unter Ehegatten. D.h. die Durchführung des Rentensplittings, 
der Anspruch auf eine nicht aufgrund des Rentensplittings gekürzte Rente und die 
Abänderung des Rentensplittings richten sich auch bei einem Rentensplitting unter 
Lebenspartnern nach §§ 120a bis 120c SGB VI. 

Artikel 3 Nr. I28 – Änderung des § 243 SGB VI 

Ein Anspruch auf Witwen/ Witwerrente an vor dem 01.07.1977 geschiedene Ehegat-
ten besteht ab 01.01.2005 nur noch, wenn neben der Wiederheirat auch keine Einge-
tragen Lebenspartnerschaft begründet wurde. Ein Anspruch auf große Witwen/ Wit-
werrente nach Absatz 3 ist nicht mehr möglich, wenn aus derselben Versicherung ein 
Anspruch auf Witwen oder Witwerrente an den überlebenden Eingetragenen Le-
benspartner besteht. Absatz 4 ermöglicht die (erneute) Zahlung der Witwen/ Witwer-
rente, wenn eine nach dem Tode des Versicherten begründete eingetragene Le-
benspartnerschaft aufgelöst wird. 

Gesetz zur Anpassung der Finanzierung von Zahnersat z vom 15.12.2004 
(BGBl. I S. 3445), Inkrafttreten: 21.12.2004 

Artikel 1 Nr. I1c – Änderung des § 241a SGB VI 

Durch das Gesetz zur Anpassung der Finanzierung von Zahnersatz wird für Mitglie-
der der gesetzlichen Krankenversicherung vom 01.07.2005 an ein zusätzlicher Bei-
tragssatz in Höhe von 0,9 vom Hundert eingeführt. Die daraus entstehenden Auf-
wendungen sind vom Mitglied allein zu tragen. Die übrigen Beitragssätze der Kran-
kenkassen vermindern sich vom selben Zeitpunkt an in demselben Umfang. Die Re-
gelung hat auch Auswirkungen auf die Beitragszahlung aus Renten der gesetzlichen 
Rentenversicherung sowie auf die Einkommensanrechnung bei Renten wegen To-
des. 

Gesetz zur Berücksichtigung der Kindererziehung im Beitragsrecht der sozia-
len Pflegeversicherung (Kinder-Berücksichtigungsges etz) vom 15.12.2004 
(BGBl. I S. 3448), Inkrafttreten: 01.01.2005  

Artikel 1 Nr. I1 – Änderung des § 55 Absatz 3 und 4 SGB XI 

Durch das Kinder-Berücksichtigungsgesetz– KiBG – wird für Mitglieder der sozialen 
Pflegeversicherung, die das 23. Lebensjahres vollendet haben, vom 01.01.2005 an 
ein Beitragszuschlag in Höhe von 0,25 % des beitragspflichtigen Einkommens einge-
führt. Den Zuschlag trägt das Mitglied in voller Höhe allein. 

Nicht von der Zuschlagszahlung erfasst werden Eltern im Sinne des § 56 Absatz 1 
Satz 1 Nr. I3 und Absatz 3 Nr. I2 und 3 SGB I (also leibliche Eltern, Adoptiv-, Stief- 
und Pflegeeltern). Die Gesetzesbegründung stellt zudem klar, dass bereits die Le-
bendgeburt eines Kindes ausreicht, um beide beitragspflichtigen Elternteile dauerhaft 
von der Zuschlagspflicht zu befreien. Von der Zuschlagspflicht generell ausgenom-
men sind Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die vor dem 01.01.1940 gebo-
ren sind, unabhängig davon, ob sie kinderlos sind oder nicht. 

Für die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung regelt § 55 Absatz 4 SGB XI, 
dass der Beitragszuschlag für die Monate Januar bis März 2005 mit der Zahlung ei-
nes erhöhten Zuschlages im Monat April 2005 abgegolten wird. 

Der erhöhte Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung hat auch Auswirkungen auf 
die Einkommensanrechnung bei Renten wegen TodeS. Durch den erhöhten Bei-
tragsanteil zur Sozialversicherung verringert sich die anzurechnende Versicherten-
rente. 



Gesetzesänderungen 2005 

 203 

Versorgungsausgleich 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 27.12.2003 (BGBl. I, S. 3072) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2004 maßgebenden Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung 
der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge sowie die 
Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgeltpunkten und Entgeltpunkten 
(Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3, 281a Absatz 3 SGB 
VI), bekannt gegeben worden. Diese in der Bekanntmachung für 2004 genannten 
Umrechnungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsent-
gelts (§ 69 Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 2004. 

Gesetzesänderungen 2005 

Allgemeine Entwicklung 

Zweite Verordnung zur Änderung der Arbeitsentgeltve rordnung vom 
18.02.2005 (BGBl. I S. 322)  Inkrafttreten: 25.12.2 004 

Um den von der Seebebenkatastrophe in Südostasien Betroffenen zu helfen und die 
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung zu unterstützen wurde mit der Verordnung be-
schlossen, dass Spenden für die Opfer der Katastrophe von der Beitragspflicht in der 
Sozialversicherung freigestellt sind. 

Bekanntmachung zu § 850c der Zivilprozessordnung (P fändungsfreigrenzen-
bekanntmachung 2005) vom 25.02.2005 (BGBl. I, S. 49 3) 

Die Vorschrift des § 850c Absatz 2a ZPO sieht eine kontinuierliche Anpassung der in 
den Tabellen zu § 850c ZPO enthaltenen Pfandfreibeträge an die Grundfreibeträge 
des Steuerrechts vor. Sie wird fortlaufend zum 1. Juli eines jeden zweiten Jahres 
vorgenommen. Durch die Bekanntmachung zu § 850c ZPO erfolgt die Erhöhung der 
für Arbeitseinkommen geltenden Pfändungsfreigrenzen nach der Maßgabe des 
§ 850c Absatz 2a ZPO erstmalig mit Wirkung ab 01.07.2005. Die Änderung der 
Pfandfreibeträge zum 01.07.2005 hat nicht nur Auswirkungen auf Pfändungen lau-
fender Geldleistungen nach § 54 Absatz 4 SGB I. Sie ist auch für Abtretungen 
pfändbarer laufender Geldleistungen nach § 53 Absatz 3 SGB I und bei Auf und Ver-
rechnungen pfändbarer Geldleistungen im Rahmen von § 51 Absatz 1 SGB I und 
§ 52 SGB I zu berücksichtigen.  

Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren i m Sozialrecht (Verwal-
tungsvereinfachungsgesetz) vom 21.03.2005 (BGBl. I S. 818) – Inkrafttreten: 
01.01.2005, 30.03.2005, 01.04.2005 bzw. 01.01.2006 

Artikel 1 Nr. I3 – Änderung § 22 Absatz 1 SGB IV 

Mit der Änderung der Vorschrift wird die wirtschaftlich in die Stellung des Arbeitge-
bers eintretende Bundesagentur für Arbeit verpflichtet, den Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag auf Einmalzahlungen zu zahlen, wenn der Arbeitgeber ungeachtet sei-
ner Insolvenz die Einmalzahlung ausgezahlt hätte. Das seit dem 01.01.2003 gelten-
de Zuflussprinzip für Einmalzahlungen soll Arbeitgeber und Arbeitnehmer entlasten, 
aber im Insolvenzfall nicht zu Beitragsausfällen führen, soweit die Regelungen des 
Insolvenzgeldes gelten.  
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Artikel 1 Nr. I4 – Änderung § 23 Absatz 3 SGB IV 

Durch die Ergänzung der Vorschrift wird eine Vereinheitlichung des Fälligkeitszeit-
punktes für sämtliche Beiträge im Haushaltsscheckverfahren erreicht.  

Artikel 1 Nr. I5 – Einfügung § 23c SGB IV 

Mit dieser Vorschrift wird geregelt, dass Leistungen des Arbeitgebers, die während 
des Bezuges bestimmter Entgeltersatzleistungen (zum Beispiel Krankengeld) er-
bracht werden, von der Beitragspflicht auszunehmen sind, sofern die Entgeltersatz-
leistungen und diese zusätzlichen Leistungen des Arbeitgebers zusammen das Net-
toarbeitsentgelt nicht überschreiten. Die Zusatzleistungen, die zum Beispiel nur wäh-
rend einer Arbeitsunfähigkeit gewährt werden, werden somit nicht in die Berech-
nungsgrundlagen späterer Sozialleistungen einbezogen.  

Artikel 1 Nr. I6 – Änderung § 28a SGB IV 

Neben redaktionellen Änderungen der Vorschrift wird festgelegt, dass ab 01.01.2006 
Meldungen nur noch durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung zu er-
folgen hat. Der Meldevordruck entfällt. Das Meldeverfahren soll dadurch vereinfacht 
und beschleunigt werden. 

Bei der Anmeldung einer Beschäftigung hat die Meldung Angaben zum Ehegat-
tenarbeitsverhältnis und zur Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH zu enthalten. 
So wird sichergestellt, dass bei der Anmeldung sofort der Status des Versicherten 
verbindlich festgestellt wird (Statusfeststellungsverfahren). 

Artikel 1 Nr. I10 – Änderung § 28l SGB IV 

Durch die Änderung der Vorschrift wird den Spitzenverbänden der Träger der Sozial-
versicherung die Entscheidung über die Höhe der pauschalen Vergütung für die Ein-
zugstellentätigkeit und deren Verteilung auf die einzelnen Sozialversicherungszweige 
übertragen. Damit kann bei Veränderungen, zum Beispiel durch gesetzliche Rege-
lungen, im Rahmen von Vereinbarungen untereinander flexibler reagiert werden. Für 
den Fall der Schlechterfüllung der Einzugsstellenpflichten bei erheblichen Beitrags-
rückständen soll die Einzugsvergütung reduziert werden. 

Artikel 1 Nr. I11 – Änderung § 28o Absatz 1 SGBIV 

Mit der Änderung wird klargestellt, dass ein Mehrfachbeschäftigter zum Beispiel 
die Arbeitsentgelte, die zur Beitragsberechnung führen, allen beteiligten Arbeitgebern 
mitzuteilen bzw. die entsprechenden Unterlagen vorzulegen hat. 

Artikel 1 Nr. I16 – Änderung § 76 Absatz 2 SGB IV 

Den Sozialversicherungsträgern wird nunmehr ermöglicht, zur Verwaltungs- und Kos-
tenentlastung Kleinstbeträge pauschal niederzuschlagen. Die Betragsgrenzen wer-
den grundsätzlich von den Spitzenverbänden der Sozialversicherung und der Bun-
desagentur für Arbeit bestimmt und bedürfen der Zustimmung des Bundesministeri-
ums für Gesundheit und Soziale Sicherung.  

Artikel 2 Nr. I4 – Anfügung des Absatz 6 im § 53 SGB I 

Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, überzahlte Sozialleistungen im Falle einer Ab-
tretung auch vom Gläubiger der Abtretungsbeträge zurückzufordern. 

Artikel 2 Nr. I5 – Anfügung des Absatz 6 im § 54 SGB I 

Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, überzahlte Sozialleistungen im Falle einer 
Verpfändung oder Pfändung auch vom Gläubiger zurückzufordern. 
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Artikel 4 Nr. I11 – Änderung § 231 Absatz 2 SGB V 

Im Falle der Beitragserstattung an den Rentenberechtigten erhält auch der Renten-
versicherungsträger die von ihm getragenen Beitragsanteile oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze zurück. Die Erstattung wird von den jeweiligen Krankenkassen 
im Wege der monatlichen Abrechnung innerhalb des Risikostrukturausgleichs vorge-
nommen. 

Artikel 4 Nr. I14 Buchst. a – Änderung § 255 Absatz 1 SGB V 

Die Rentenversicherungsträger sind durch diese Änderung von der Notwendigkeit 
einer besonderen Bescheiderteilung in Fällen der Änderung der Beitragshöhe – bei 
fortbestehender Versicherungspflicht in der Krankenversicherung der Rentner – be-
freit worden.  

Art. 9a - Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Mit Art. 9a Nr. I3 wurde § 44 SGB XI um einen fünften Absatz ergänzt. Danach be-
steht ab dem 01.06.2005 eine Mitteilungspflicht der Pflegekassen und privaten Versi-
cherungsunternehmen gegenüber den Festsetzungsstellen für die Beihilfe oder den 
Dienstherrn, wenn diese nach § 170 Absatz 1 Nr. I6 Buchst. c) SGB VI an der Bei-
tragstragung für nach § 3 Satz 1 Nr. I1a SGB VI versicherungspflichtige Pflegeper-
sonen beteiligt sind. Ziel der Regelung ist, die Festsetzungsstellen für die Beihilfe 
oder den Dienstherrn in die Lage zu versetzen, die anteiligen Beitragspflichten zur 
Rentenversicherung zeitnah erfüllen zu können. 

Artikel 17 – Änderung der Datenerfassungs- und -übermittlungsver-
ordnung 

Die DEÜV wird an die Änderung des § 28a SGB IV angepasst. Durch diese Ände-
rung wird festgelegt, dass ab dem 01.01.2006 Meldungen nur noch durch gesicherte 
und verschlüsselte Datenübertragung übermittelt werden dürfen. Die Programme zur 
Lohn und Gehaltsabrechnung sind vor ihrem Einsatz durch ein Zulassungsverfahren 
zu prüfen. Eine Meldung ist immer mit der nächsten stattfindenden Lohn und Ge-
haltsabrechnung zu erstatten; spätestens innerhalb von 6 Wochen. 

Es wird ein neuer Vierter Abschnitt eingefügt, der die Reglungen des Meldeverfah-
rens auf das automatisierte Beitragsnachweisverfahren erstreckt.  

Außerdem wird klargestellt, dass die Regelungen zum Meldeverfahren nicht für 
das Haushaltsscheckverfahren gelten. 

Die besondere Meldepflicht für die Versicherten in einer beamtenähnlichen Ver-
sorgung entfällt. 

Artikel 28 – Aufhebung der Beitragseinzugs- und Meldevergütungs-
verordnung 

Die Regelung über die Höhe und Aufteilung der Beitragseinzugs und Meldevergü-
tung wurde auf die Sozialversicherungsträger übertragen. Die Verordnung wurde da-
her aufgehoben. 

Gesetz über die Neuordnung der Reserve der Streitkr äfte und zur Rechtsberei-
nigung des Wehrpflichtgesetzes (Streitkräftereserve -Neuordnungsgesetz-
SkResNOG) vom 22.04.2005 (BGBl. I S. 1106) Inkraftt reten: 30.04.2005  

Art. 21  Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 3 Satz 1 Nr. I2 SGB VI wurden die Wörter „mehr als drei Tage“ gestrichen. Nun-
mehr besteht bei der Ableistung von Wehrübungen, unabhängig von deren Dauer 
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und somit auch bei Wehrübungen bis zu drei Tagen, Versicherungspflicht nach § 3 
Satz 1 Nr. I2 SGB VI. Die Neufassung steht u.a. im Zusammenhang mit Änderungen 
im Arbeitsplatzschutzgesetz, die zur Verringerung der Verwaltungsarbeiten bei Ar-
beitgebern von Wehrübenden führen sollen (Bürokratieabbau). Die Regelung ist am 
30.04.2005 (Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt) in Kraft getreten. Sie 
gilt auch für Wehrübungen, die vor dem 30.04.2005 begonnen und am 30.04.2005 
oder später geendet haben. 

Erstes Gesetz zur Änderung des Anspruchs und Anwart schaftsüberführungs-
gesetzes (1. AAÜG-ÄndG) vom 21.06.2005 (BGBl. I, S.  1672), Inkrafttreten: 
01.07.2004  

Das BVerfG hat mit Beschluss vom 23.6.2004 (zur gemeinsamen Entscheidung ver-
bundene Verfahren 1 BvL 3/98, 1 BvL 9/02, 1 BvL 2/03) die Regelungen des § 6 Ab-
satz 2 u. 3 AAÜG für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber aufgefordert, 
bis zum 30.06.2005 eine verfassungskonforme Regelung zu erlassen. Dieser Auffor-
derung ist er mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Anspruchs und Anwart-
schaftsüberführungsgesetzes vom 21.06.2005 nachgekommen. Nach dem 1. AAÜG-
ÄndG kommt es nunmehr nur noch zu einer Begrenzung des erzielten Ar-
beitsverdienstes bzw. Arbeitseinkommens, wenn eine der in § 6 Absatz 2 AAÜG ge-
nannten Funktionen ausgeübt wurde. 

Gesetz zur Organisationsstruktur der Telematik im G esundheitswesen vom 
22.06.2005 (BGBl. I S. 1720) Inkrafttreten: 28.06.2 005 (Tag nach der Verkün-
dung) 

Mit dem Gesetz zur Organisationsstruktur der Telematik im Gesundheitswesen wur-
de die Verwendung der Rentenversicherungsnummer zur Bildung der Krankenversi-
cherungsnummer gesetzlich verankert. Die Krankenversicherungsnummer ist ein fes-
ter Bestandteil der neuen elektronischen Gesundheitskarte. Für Personen, die noch 
keine Rentenversicherungsnummer erhalten haben, ist erstmals eine Rentenver-
sicherungsnummer zur Bildung der Krankenversicherungsnummer zu vergeben. Be-
troffen sind ca. 14,4 Millionen Versicherte, für die eine Rentenversicherungsnummer 
zu vergeben ist. Die Verfahren zur Versicherungsnummernvergabe wurden an den 
neuen Sachverhalt angepasst. 

Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der ge setzlichen Rentenversi-
cherung und in der Alterssicherung der Landwirte zu m 1. Juli 2005 (Renten-
wertbestimmungsverordnung 2005 – RWBestV 2005) vom 06.06.2005 (BGBl. I, 
S. 1578) 

Durch § 1 der am 01.07.2005 in Kraft getretenen (auf der Ermächtigung in den §§ 69 
Absatz 1, 255b Absatz 1 SGB VI beruhenden) Verordnung ist der vom 01.07.2005 an 
geltende aktuelle Rentenwert des § 68 SGB VI in Verbindung mit §§ 255e, 255f SGB 
VI weiterhin mit 26,13 Euro und der ebenfalls vom 01.07.2005 an geltende aktuelle 
Rentenwert (Ost) des § 255a SGB VI weiterhin mit 22,97 Euro bestimmt worden. 

Obwohl sich der aktuelle Rentenwert und der aktuelle Rentenwert (Ost) damit 
nicht verändert haben, handelte es sich dabei rechtlich um eine Rentenanpassung. 

Da die Werte unverändert geblieben sind, haben sich auch die Hinzuverdienst-
grenzen für die Altersrenten und die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
zum 01.07.2005 nicht geändert. 
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Gesetz zur Änderung des Vierten und Sechsten Buches  Sozialgesetzbuch vom 
03.08.2005 (BGBl. I S. 2269) – Inkrafttreten: 01.01 .2006 

Artikel 1 Nr. I2 – Änderung § 23 Absatz 1 SGB IV 

Um den Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung stabil zu halten, wurde 
die Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags nicht mehr auf die tatsächliche 
Beitragsschuld (nach erfolgter Gehaltsabrechnung), sondern zunächst auf eine vor-
aussichtliche Beitragsschuld (evtl. Schätzung) abgestellt. Die Beiträge aus der vor-
aussichtlichen Beitragsschuld sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des lau-
fenden Monats fällig. Ein verbleibender Restbetrag (Differenz zur tatsächlichen Bei-
tragsschuld) ist zum Zeitpunkt der nächsten Fälligkeit zu zahlen.  

Pflichtbeiträge von Selbständigen, die bisher regelmäßig erst am 15. des folgen-
den Kalendermonats fällig geworden sind, für den sie gelten sollten, werden eben-
falls bereits am drittletzten Bankarbeitstag desselben Monats fällig, für den sie gelten 
sollen.  

Ziel der gesetzlichen Neuregelung war, die Liquidität der allgemeinen Rentenver-
sicherung zu verbessern und dadurch eine Beitragssatzsteigerung zu verhindern. 

Artikel 1 Nr. I3 – Einfügung § 119 SGB IV 

Damit insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen nicht über Gebühr belastet 
werden, kann im Rahmen der Übergangsregelung der Ende Januar 2006 zusätzlich 
fällige Beitrag auf die Monate Februar bis Juli 2006 jeweils in Höhe eines Sechstels 
der Beitragsschuld verteilt und gezahlt werden. 

Artikel 2 Nr. I2 – Einfügung § 255g SGB VI 

§ 255 g SGB VI regelt abweichend von der Grundnorm des § 68 SGB VI die Be-
stimmung des aktuellen Rentenwerts zum 01.07.2007 und ergänzt damit die Ren-
tenanpassungsformel für das Jahr 2007. Die vorgezogene Fälligkeit des Gesamtso-
zialversicherungsbeitrags führt im Jahr 2006 einmalig zu einem höheren Beitragsein-
gang bei gleich bleibendem Durchschnittsbeitrag und damit nach geltendem Recht 
zu einem rechnerischen Anstieg der Äquivalenzbeitragszahler im gleichen Jahr. Die 
mit Wirkung zum 01.01.2006 in Kraft getretene Vorschrift korrigiert die Zahl der Äqui-
valenzbeitragszahler für 2006, die zur Berechnung des Nachhaltigkeitsfaktors dient, 
mit dem Faktor 0,9375. Der korrigierte Wert gilt nach § 68 Absatz 7 Satz 4 SGB VI 
auch für die Rentenanpassung 2008. Der Faktor 0,9375 trägt dem Umstand Rech-
nung, dass 2006 durch das Vorziehen des Fälligkeitstermins für die Zahlung des Ge-
samtsozialversicherungsbeitrags 0,8 Monatsbeiträge zusätzlich eingehen, die sonst 
erst am 15. Januar 2007 fällig gewesen wären (0,9375 = 12/12,8). Ohne Korrektur 
dieses Sondereffekts würde das im Nachhaltigkeitsfaktor abgebildete Verhältnis von 
Rentnern zu Beitragszahlern für das Jahr 2006 zu niedrig erfasst. Bei der Rentenan-
passung 2007 käme es dann zu einer um diesen Einfluss überhöhten Rentenanpas-
sung und im Folgejahr 2008 zu einer entsprechenden Kürzung. 

Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen de s Bundes (Informations-
freiheitsgesetz –IFG) vom 05.09.2005 (BGBl. I S. 27 22) – Inkrafttreten: 
01.01.2006 

Zum 01.01.2006 trat das IFG in Kraft. Mit dem IFG soll jedem Bürger ein allgemeiner 
und voraussetzungsloser Zugang zu amtlichen Informationen des Bundes unter Be-
achtung von Berufs oder Amtsgeheimnissen gewährt werden. Die BfA war in das 
Gesetzgebungsverfahren mit eingebunden. Im Berichtsjahr musste geprüft werden, 
welche Auswirkungen das IFG auf die Deutsche Rentenversicherung Bund hat. Ins-
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besondere die Erstellung der Verzeichnisse und Pläne, aus denen sich die vorhan-
denen Informationssammlungen und –zwecke erkennen lassen, bedeutete einen ho-
hen Verwaltungsaufwand. Innerbehördlich wurde festgelegt, dass die Zuständigkeit 
für das IFG beim Referat für Datenschutz liegt. 

Bekanntmachung der Beitragssätze in der allgemeinen  Rentenversicherung 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung für  das Jahr 2006 vom 
05.12.2005 (BGBl. I S. 3470) 

Der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung beträgt für das Jahr 2006 
19,5 % und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 25,9 %. 

Dritte Verordnung zur Änderung von gemeinsamen Vors chriften für die Sozial-
versicherung vom 16.12.2005 (BGBl. I S. 3493)  Inkr afttreten: 01.01.2006 

Artikel 1 – Änderung der Sachbezugsverordnung 

Mit dieser Änderungsverordnung wird u.a. der Wert für freie Verpflegung in dem Jahr 
2006 auf 202,70 Euro, der Wert für Unterkünfte in den alten Bundesländern auf 
196,50 Euro und in den neuen Bundesländern auf 182,00 Euro festgesetzt. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2006 
(SozialversicherungsRechengrößenverordnung 2006) vo m 21.12.2005 (BGBl. I 
S. 3627)  Inkrafttreten: 01.01.2006 

 Durch die am 01.01.2006 in Kraft getretene Verordnung wurde 
• die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versi-

cherten für das Jahr 2004 in Höhe von 29.060,00 Euro ergänzt, 

• die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicher-
ten für das Jahr 2006 in Höhe von 29.304,00 Euro ergänzt, 

• die Bezugsgröße im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2006 mit 
29.400,00 Euro jährlich bzw. 2.450,00 Euro monatlich bestimmt, 

• die Bezugsgröße (Ost) im Sinne von § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 2006 mit 
24.780,00 Euro jährlich bzw. 2.065,00 Euro monatlich bestimmt, 

• die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2006 in der allgemeinen Renten-
versicherung mit 63.000,00 Euro jährlich und 5.250,00 Euro monatlich und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung mit 77.400,00 Euro jährlich bzw. 
6.450,00 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI um die Jah-
resbeträge und den Zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 ergänzt, 

• die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2006 in der allgemeinen Ren-
tenversicherung mit 52.800,00 Euro jährlich und 4.400,00 Euro monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 64.800,00 Euro jährlich bzw. 
5.400,00 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 a zum SGB VI um die Jah-
resbeträge und den Zeitraum 01.01.2006 bis 31.12.2006 ergänzt, 

• die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Wert für das Jahr 2004 = 
1,1932 und den vorläufigen Wert für das Jahr 2006 = 1,1911 ergänzt. 

Die neuen Werte haben Auswirkungen u.a. auf die Hinzuverdienstgrenzen für 
Höchstverdiener bei Altersrenten und Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. 
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Fünftes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozi algesetzbuch und ande-
rer Gesetze vom 22.12.2005 (BGBl. I, S. 3676)  Inkr afttreten: 31.12.2005 

Art. 1 Nr. I20  Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch  

In § 421l Absatz 5 SGB III wurde die Angabe „1. Januar 2006“ durch die Angabe „1. 
Juli 2006“ ersetzt. Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung können Arbeitnehmer, die 
durch die Aufnahme einer selbständigen, hauptberuflichen Tätigkeit ihre Arbeitslo-
sigkeit beenden, Existenzgründungszuschüsse somit noch bis zum 30.06.2006 bean-
tragen. 

Art. 3 Nr. I1 und 2  Änderung der §§ 237, 252 SGB VI 

Durch Art. 1 Nr. I21 des Gesetzes wurde die Regelung des § 428 SGB III, wonach 
sich Arbeitnehmer, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr uneinge-
schränkt der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellen müssen, um zwei Jahre ver-
längert. Die korrespondierenden Regelungen der §§ 237, 252 SGB VI wurden ent-
sprechend verlängert. Demzufolge kann dieser Personenkreis auch weiterhin unter 
erleichterten Bedingungen eine Altersrente wegen Arbeitslosigkeit beanspruchen 
oder Anrechnungszeiten erwerben. 

Gesetz über den Ausgleich von Arbeitgeberaufwendung en und zur Änderung 
weiterer Gesetze vom 22.12.2005 (BGBl. I S. 3686)  Inkrafttreten: 01.01.2006 

Durch das genannte Gesetz wird das Lohnfortzahlungsgesetz ab 01.01.2006 abge-
löst. Zu den wesentlichen Neuerungen gehören: 
• die Teilnahme aller Arbeitgeber am Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberaufwen-

dungen für Mutterschaftsleistungen 

• Einbeziehung der Aufwendungen für die Entgeltfortzahlung der Angestellten bei 
Arbeitsunfähigkeit sowie bei Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Re-
habilitation 

• die Festschreibung einer einheitlichen Arbeitnehmergrenze für die Teilnahme am 
Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit 

• die Erweiterung der an den Ausgleichsverfahren teilnehmenden Krankenkassen 
auf die Ersatz und Betriebskrankenkassen, 

• die Möglichkeit der Übertragung der Durchführung des Ausgleichsverfahrens auf 
eine andere Krankenkasse oder eines Landes oder Bundesverband. 

Versorgungsausgleich 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 09.12.2004 (BGBl. I, S. 3308) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2005 maßgebenden Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung 
der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge sowie die 
Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgeltpunkten und Entgeltpunkten 
(Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3 Satz 2, 281a Absatz 3 
Satz 3 SGB VI), bekannt gegeben worden. Diese in der Bekanntmachung für 2005 
genannten Umrechnungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durch-
schnittsentgelts (§ 69 Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 
2005. 
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Gesetzesänderungen 2006 

Allgemeine Entwicklung 

Verordnung über die Berechnung, Zahlung, Weiterleit ung, Abrechnung und 
Prüfung des Gesamtsozialversicherungsbeitrages (Bei tragsverfahrensver-
ordnung – BVV) vom 03.05.2006 (BGBl. I S. 1138) Ink rafttreten: 01.07.2006 

Die bisherige Beitragszahlungsverordnung (BZVO) und Beitragsüberwachungsver-
ordnung (BÜVO) wurden in einer neuen Verordnung zusammengefasst. Das Bei-
tragsverfahren wird von der Berechnung bis zur Betriebsprüfung systematisch und in 
logischer Reihenfolge dargestellt. 

Seit 1996 wird in mehreren Schritten die Zusammenfassung der für das Beitrags 
und Meldeverfahren in der Sozialversicherung geltenden Verordnungen angestrebt 
(Zusammenfassung der 2. DÜVO und 2. DEVO zur DEÜV), um das Beitrags und 
Meldeverfahren einfach und übersichtlich zu gestalten. 

Dritte Verordnung zur Änderung der Barwert-Verordnu ng vom 03.05.2006 
(BGBl I S. 1144) 

Mit der Verordnung wurde die BarwertVO über den 31.05.2006 hinaus bis zum 
30.06.2008 verlängert und die Werte der Tabellen 1 bis 7 neu berechnet.  

Die zeitliche Befristung der BarwertVO verbindet der Gesetzgeber mit dem Ziel, 
dass bis zum Ablauf der Frist die Strukturreform des Versorgungsausgleichs umge-
setzt ist, die eine Umwertung nicht volldynamischer Anrechte überflüssig machen soll 
(BR-Drucks. 198/03, S. 1).  

Der Rechnungszins als ein weiterer Parameter der BarwertVO wurde an die Wirt-
schaftsentwicklung der Vergangenheit angepasst und von 5,5 % auf 4,5 % herabge-
setzt. 

Gesetz über die Weitergeltung der aktuellen Rentenw erte ab 1. Juli 2006 vom 
15.06.2006 (BGBl. I S. 1304)  Inkrafttreten: 25.12. 2004 

Art. 1 – Gesetz über die Aussetzung der Anpassung der Renten zum 1. 
Juli 2006 

Durch Art. 1 des Gesetzes über die Weitergeltung der aktuellen Rentenwerte ab 01. 
Juli 2006 ist geregelt worden, dass sich der aktuelle Rentenwert und der aktuelle 
Rentenwert (Ost) zum 01.07.2006 nicht verändern. Es verblieb über den 30.06.2006 
hinaus bei den bisherigen Hinzuverdienstgrenzen für die Altersrenten und die Renten 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die sich u.a. aus dem aktuellen Rentenwert 
bzw. dem aktuellen Rentenwert (Ost) errechnen. Damit ist die Anpassung der Ren-
ten im Jahr 2006 ausgesetzt worden. 

Art. 2 – Änderung der §§ 18d und 18e 

Mit Artikel 2 wurden §§ 18d Absatz 1, 18e Absatz 4 und 7 SGB IV geändert; anstatt 
zur „nächsten Rentenanpassung“ erfolgt die Einkommensüberprüfung zukünftig zum 
nächstfolgenden 1. Juli. 

Art. 3 Nr. I2 – Änderung des § 255f SGB VI 

§ 255f Absatz 1 SGB VI betraf die Rentenanpassung 2005 und wurde wegen Zeitab-
laufs aufgehoben. 
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Im bisherigen § 255f Absatz 2 SGB VI sind die Jahreszahlen 2005 und 2003 durch 
die Jahreszahlen 2007 und 2005 ersetzt worden. Die Neuregelung ist aufgrund der 
Aussetzung der Rentenanpassung 2006 erforderlich geworden, wurde allerdings 
durch das Gesetz zur Änderung des Betriebsrentengesetzes und anderer Gesetze 
vom 02.12.2006 (BGBl. I S. 2742) erneut geändert. 

Gesetz zur Änderung von Vorschriften des sozialen E ntschädigungsrechts und 
des Gesetzes über einen Ausgleich für Dienstbeschäd igungen im Beitrittsge-
biet vom 19.06.2006 (BGBl. I S. 1305)  Inkrafttrete n: 01.01.1991 bzw. 23.06.2006 

Art. 1 – Änderung des § 84a BVG 

Für Berechtigte in den neuen Bundesländern wurde § 84a BVG rückwirkend ab 
01.01.1991 neu gefasst. Die Neufassung des § 84a BVG hat Auswirkungen bei der 
Anwendung des § 93 SGB VI. Durch den Verweis in § 93 Absatz 2 Nr. I2 Buchst. a 
SGB VI auf § 31 i. V. m. § 84a Satz 1 und 2 BVG wird eindeutig geregelt, dass bei 
der Anrechnung einer Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung auf 
eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung in den neuen Bundesländern wei-
terhin ein niedrigerer Freibetrag als in den alten Bundesländern gilt. 

Artikel 7a – Einfügung § 28a Absatz 6a SGB IV 

Seit dem 01.01.2006 sind Arbeitgeber verpflichtet, die Meldungen zur Sozialversiche-
rung – bis auf wenige Ausnahmen  ausschließlich durch automatisierte Datenüber-
tragung zu realisieren. 

Haushaltsbegleitgesetz vom 29.06.2006 (BGBl. I S. 1 402) Inkrafttreten: 
01.07.2006 

Artikel 9 – Änderung § 1 ArEV 

Bisher waren steuerfreie Zuschläge für Sonntags, Feiertags und Nachtarbeit in vol-
lem Umfange nicht dem Arbeitsentgelt im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 1 SGB IV 
zuzurechnen und damit beitragsfrei in der Sozialversicherung. Nach dem neu einge-
fügten Satz 2 sind die Zuschläge dann nicht mehr beitragsfrei, soweit das Arbeits-
entgelt, auf dem sie berechnet werden, mehr als 25 EUR für jede Stunde beträgt. 

Artikel 11, Nr. I1 und 6 – Ergänzung und Neufassung §§ 2 Satz 1 Nr. I9 
Buchstabe b und Satz 4 Nr. I3, 229 Absatz 3 SGB VI 

Durch die Ergänzungen im § 2 SGB VI wurde klargestellt, dass es für die Feststel-
lung der Rentenversicherungspflicht von selbständig tätigen Gesellschaftern, die 
maßgeblichen Einfluss auf Personen oder Kapitalgesellschaften haben, darauf an-
kommt, ob die Gesellschaft selbst Arbeitnehmer beschäftigt bzw. ob die Gesellschaft 
selbst auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig ist. Damit 
wurde die langjährige Auslegungspraxis der Rentenversicherungsträger rückwirkend 
im Hinblick auf ein zuvor ergangenes Urteil des BSG vom 24.11.2005 (B 12 RA 1/04 
R) bestätigt. 

Durch die Ergänzung des § 229 Absatz 3 SGB VI findet § 2 SGB VI auch für ent-
sprechende Tätigkeitszeiten vom 01.01.1999 bis zum 30.06.2006 Anwendung. 

Artikel 11 Nr. I2, 3 und 4 – Änderung §§ 163 Absatz 10, 168 Absatz 1, 
172 Absatz 3 SGB VI 

Die Pauschalabgaben für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse wurden insge-
samt von 25% auf 30% (15% gesetzliche Rentenversicherung, 13% gesetzliche 
Krankenversicherung, 2% Pauschalsteuer) erhöht. Im Gleichklang mit der Erhöhung 
des Pauschalbeitragssatzes für die Kranken- und Rentenversicherung wird die For-
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mel für die Gleitzone angepasst und der Übergang von der Mini in die Midi-Zone ge-
glättet. Der Faktor F der Gleitzonenformel wird bis zum 31.12.2006 mit 0,7160 fest-
gesetzt. 

Nach der Änderung des § 172 Absatz 3 Satz 1 SGB VI zum 01.07.2006 beträgt 
der besondere Arbeitgeberanteil (Pauschalbeitrag) bei geringfügiger versicherungs-
freier Beschäftigung anstelle von 12 % nunmehr 15 %. Diese Änderung hat Auswir-
kungen bei der Ermittlung des Zuschlags an Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus 
geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung gemäß § 76b Absatz 2 SGB VI für 
Versicherte mit einem Rentenbeginn ab 01.08.2006. Die ermittelten Zuschläge fallen 
bei gleichem Arbeitsentgelt ab 01.07.2006 höher aus. 

Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur V erwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung vom 14.08.2006 (BGBl. I  S. 1897) Inkrafttreten: 
18.08.2006 

Artikel 3 Absatz 7  Einfügung § 33c SGB I 

Durch Artikel 3 wird § 33c neu in das Erste Buch SGB eingeführt, der ein Benachtei-
ligungsverbot aus Gründen der Rasse, ethnischen Herkunft oder aufgrund einer Be-
hinderung vorsieht. 

Erstes Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse in sbesondere in der mit-
telständischen Wirtschaft vom 22.08.2006 (BGBl. I S . 1970) Inkrafttreten: 
26.08.2006 

Artikel 3 – Änderung § 23 Absatz 1 SGB IV 

Die Fälligkeit für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist vom 01.01.2006 an neu 
geregelt worden. Danach ist der Gesamtsozialversicherungsbeitrag spätestens am 
drittletzten Bankarbeitstag des Monats, in dem die Beschäftigung oder Tätigkeit, mit 
der das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt wird, ausgeübt worden ist oder 
als ausgeübt gilt, in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld fällig. Ein eventuell 
verbleibender Restbeitrag ist mit der nächsten Fälligkeit zu zahlen. 

Gesetz zur Änderung des Betriebsrentengesetzes und anderer Gesetze vom 
02.12.2006 (BGBl. I S. 2742) Inkrafttreten: 12.12.2 006 und 01.01.2007 

Artikel 3 – Änderung § 28f Absatz 5 SGB IV 

Der Termin für die Aufbewahrung der Lohnunterlagen im Beitrittsgebiet aus der Zeit 
vor dem 31.12.1991 wird um 5 Jahre verlängert, um weiterhin den Zugriff auf diese 
Unterlagen bis zur endgültigen Übernahme in die Versicherungskonten zu gewähr-
leisten.  

Artikel 5 Nr. I1 – Änderung § 68 SGB VI 

Um sicherzustellen, dass sich die statistische Erfassung von Arbeitsgelegenheiten 
mit Entschädigungen für Mehraufwendungen nach § 16 Absatz 3 SGB II („Zusatz-
jobs“) nicht negativ auf die Höhe von Renten auswirken kann, sollen diese Arbeitsge-
legenheiten bei der Berechnung von Werten der Rentenversicherung künftig unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Wörter „Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich 
beschäftigten Arbeitnehmer“ wurden deshalb durch die Wörter „ Bruttolöhne und -
gehälter je Arbeitnehmer“ ersetzt. Der neue Begriff wird in § 68 Absatz 2 Satz 1 SGB 
VI definiert. 



Gesetzesänderungen 2006 

 213 

Artikel 5 Nr. I11 – Änderung § 255f SGB VI 

Die Neuregelung des § 255f SGB VI stellt darüber hinaus klar, dass ein Rückgriff auf 
Daten des Vorjahres bei der Rentenanpassung zum 01.07.2007 nicht möglich ist, 
weil die Rentenanpassung 2006 ausgesetzt wurde. 

Artikel 12 – Gesetz über maßgebende Rechengrößen der Sozialversi-
cherung für 2007 (Sozialversicherungs-Rechengrößengesetz 2007) 

Durch das Gesetz werden 
• die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt aller Versi-

cherten für das Jahr 2005 in Höhe von 29.202 EUR ergänzt, 

• die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versicher-
ten für das Jahr 2007 in Höhe von 29.488 EUR ergänzt, 

• die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2007 mit 29.400 
EUR jährlich bzw. 2.450 EUR monatlich bestimmt, 

• die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 2007 mit 
25.200 EUR jährlich bzw. 2.100 EUR monatlich bestimmt, 

• die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2007 in der allgemeinen Renten-
versicherung mit 63.000 EUR jährlich bzw. 5.250 EUR monatlich und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung mit 77.400 EUR jährlich bzw. 6.450 EUR 
monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI für den Zeitraum „01.01.2007 
bis 31.12.2007“ um die Jahresbeträge ergänzt, 

• die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2007 in der allgemeinen Ren-
tenversicherung mit 54.600 EUR jährlich bzw. 4.550 EUR monatlich und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung mit 66.600 EUR jährlich bzw. 5.550 EUR 
monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB VI für den Zeitraum 
„01.01.2007 bis 31.12.2007“ um die Jahresbeträge ergänzt und 

• die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Umrechnungswert für das 
Jahr 2005 von 1,1827 und den vorläufigen Umrechnungswert für das Jahr 2007 
von 1,1622 ergänzt. 

Gesetz zur Einführung des Elterngeldes vom 05.12.20 06 (BGBl. I S. 2748) In-
krafttreten: 01.01.2007 

Das Gesetz zur Einführung des Elterngeldes vom 05.12.2006 (BGBl. I S. 2748) löst 
das Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG) als Regelung zur finanziellen Sicherung 
von Eltern im ersten Lebensjahr ihrer Kinder im System der sozialen Sicherung ab 
und sieht als Sozialleistung anstelle von Erziehungsgeld das Elterngeld vor. Die Neu-
regelung ist für die gesetzliche Rentenversicherung von Bedeutung, soweit es um die 
Beachtung von Erstattungsansprüchen nach den §§ 102 ff. SGB X geht.  

Artikel 2 § 18 Nr. I1 – Änderung § 7 Absatz 3 SGB IV 

Durch die Einführung des Elterngeldes wurde es erforderlich, in den § 7 Absatz 3 
SGB IV zusätzlich zum Erziehungsgeld auch das Elterngeld aufzunehmen. 

Artikel 2 § 18 Nr. I1 – Änderung §§ 18a Absatz 1 und 18b Absatz 5a 
SGB IV 

Die §§ 18a Absatz 1, 18b Absatz 5a SGB IV werden ergänzt, so dass das Elterngeld 
als zu berücksichtigendes Einkommen in die Systematik der Einkommensanrech-
nung neu aufgenommen wird. 
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Gesetz über die Senkung des Beitrags zur Arbeitsför derung, die Festsetzung 
der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversich erung und der Beiträge 
und Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der La ndwirte für das Jahr 2007 
vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3286) Inkrafttreten: 01. 01.2007 

Artikel 1 – Gesetz zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung für das Jahr 2007 (Beitragssatzgesetz 2007 
– BSG 2007) 

Der Beitragssatz beträgt für das Jahr 2007 in der allgemeinen Rentenversicherung 
19,9% und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 26,4%. 

Verordnung zur Neuordnung der Regelungen über die s ozial-
versicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen  des Arbeitgebers als 
Arbeitsentgelt vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3385) Ink rafttreten: 01.01.2007 

Die Arbeitsentgeltverordnung (ArEV) und die Sachbezugsverordnung (SachBezV) 
werden in einer Verordnung zusammengeführt. Die Aufteilung in zwei Verordnungen 
hat sich in der Praxis nicht bewährt. Damit wird das Projekt, die bestehenden Ver-
ordnungen zum Beitrags und Meldeverfahren einfacher und übersichtlicher zusam-
menzufassen (bisher DEÜV und BVV), abgeschlossen. 

Die Sachbezugswerte in den alten und in den neuen Bundesländern werden an 
einen gemeinsamen Wert für Deutschland angepasst. Die Anpassung erfolgt in zwei 
Schritten bis zum Jahr 2008. 

Versorgungsausgleich 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 21.12.2005 (BGBl. I, S. 3668) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2006 maßgebenden Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung 
der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge sowie die 
Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgeltpunkten und Entgeltpunkten 
(Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§§ 187 Absatz 3 Satz 2, 281a Absatz 3 
Satz 3 SGB VI), bekannt gegeben worden. Diese in der Bekanntmachung für 2006 
genannten Umrechnungsfaktoren basieren auf der Grundlage des vorläufigen Durch-
schnittsentgelts (§ 69 Absatz 2 Nr. I2 SGB VI) bzw. vorläufigen Durchschnittsentgelts 
im Beitrittsgebiet (§ 281a Absatz 3 Sätze 1 und 2 SGB VI) und des Beitragssatzes für 
das Jahr 2006.  

Gesetzesänderungen 2007 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzli chen Krankenversiche-
rung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) vom  26. März 2007 
(BGBl. I Seite 378) Inkrafttreten: 1. April 2007 be ziehungsweise abweichende 
Regelungen 

Artikel 1 Nummern 165 und 168 - Änderung der Paragrafen 247, 249a Fünftes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VI Vom 1. Januar 2009 an ist für die Bemessung der Beiträ-
ge aus der Rente - wie auch für alle anderen Einnahmearten - ein für alle Kranken-
kassen gleich hoher Beitragssatz maßgebend, der von der Bundesregierung (erst-
malig zum 1. November 2008) bestimmt wird. Die Rentenversicherungsträger tragen 
dann (ebenso wie die Arbeitgeber) die Hälfte des Beitrags, der sich aus der Anwen-
dung des um 0,9 Beitragssatzpunkte verminderten allgemeinen Beitragssatzes auf 
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die Rente ergibt. Den verbleibenden (0,9 Beitragssatzpunkte höheren) Beitragsanteil 
hat der Rentner selbst zu tragen. 

Artikel 6 Nummer 1 - Änderung des Paragrafen 106 Sechstes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) 

Der Zuschuss für freiwillig und privat krankenversicherte Rentner bemisst sich vom 1. 
Januar 2009 an ebenfalls nach der Hälfte des um 0,9 Beitragssatzpunkte geminder-
ten allgemeinen Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Artikel 6 Nummer 3 - Änderung des Paragrafen 163 Sechstes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) 

Mit Wirkung ab 1. Januar 2009 wird der Beitragssatz der Krankenkassen einheitlich 
festgelegt. 

Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die d emographische Entwick-
lung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen d er gesetzlichen Renten-
versicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) vom  20. April 2007 (BGBl. I 
Seite 554) 

Das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz ist in wesentlichen Teilen zum 1. Januar 
2008 in Kraft getreten. 

Rechtliche Auswirkungen ergeben sich allerdings bei vielen Vorschriften erst ab 
dem Jahr 2012. 

Artikel 1 Nummern 7 und 28 - Änderung der Paragrafen 34, 96a Sechs-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)  

Die jeweils maßgeblichen Hinzuverdienstgrenzen gelten künftig bis zum Erreichen 
der Regelaltersgrenze. Für Bezugszeiträume ab 1. Januar 2008 knüpft die Berech-
nung der individuellen Hinzuverdienstgrenzen bei Teilrenten nicht mehr an den aktu-
ellen Rentenwert beziehungsweise aufgrund des ebenfalls mit Wirkung ab 1. Januar 
2008 geänderten Paragrafen 228a Absatz 2 SGB VI nicht mehr an den aktuellen 
Rentenwert (Ost), sondern an die monatliche Bezugsgröße (Paragraf 18 Absatz 1 
SGB IV) an. Entsprechend wurden auch die (Teilrenten-)Faktoren zur Berechnung 
der individuellen Hinzuverdienstgrenzen verändert. 

Artikel 1 Nummern 8 und 56 - Änderung der Paragrafen 35, 235 Sechs-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)  

Kernstück des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes ist die Einführung einer Re-
gelaltersgrenze von 67 Jahren. Diese gilt für alle ab 1964 geborenen Versicherten 
(Paragraf 35 SGB VI). Für die in der Zeit von 1947 bis 1963 Geborenen wird die Al-
tersgrenze für die Regelaltersrente von bisher 65 Jahren schrittweise angehoben 
(Paragraf 235 Absatz 2 SGB VI). Die Anhebung erfolgt für die Geburtsjahrgänge 
1947 bis 1958 in Monatsschritten. So erreichen im Jahr 1947 Geborene die Regelal-
tersgrenze mit 65 Jahren und einem Monat, im Jahr 1948 Geborene mit 65 Jahren 
und zwei Monaten und so weiter. Für die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1963 setzt sich 
die Anhebung dann in Zweimonatsschritten fort. Für 1959 geborene Versicherte be-
trägt die Regelaltersgrenze 66 Jahre und zwei Monate, für 1960 Geborene 66 Jahre 
und vier Monate und so weiter. 
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Für vor dem 1. Januar 1955 geborene Versicherte, die vor dem 1. Januar 2007 Al-
tersteilzeitarbeit im Sinne der Paragrafen 2 und 3 Absatz 1 Nummer 1 des Altersteil-
zeitgesetzes vereinbart haben, bleibt es bei der Regelaltersgrenze von 65 Jahren 
(Vertrauensschutzregelung nach Paragraf 235 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 SGB VI). 
Mit 65 Jahren haben ebenfalls die Versicherten die Regelaltersgrenze erreicht, die 
vor dem 1. Januar 1964 geboren sind und Anpassungsgeld für entlassene Arbeit-
nehmer des Bergbaus bezogen haben (Paragraf 235 Absatz 2  Satz 3 Nummer 2 
SGB VI). Vor dem 1. Januar 1947 geborene Versicherte erreichen die Regelalters-
grenze mit 65 Jahren (Paragraf 235 Absatz 2 Satz 1 SGB VI). 

Artikel 1 Nummern 8 und 57 - Änderung der Paragrafen 36, 236 
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)  

Ab 1964 geborene Versicherte haben nach Vollendung des 67. Lebensjahres An-
spruch auf die Altersrente für langjährig Versicherte. Vorzeitig können sie diese Ren-
te nach Vollendung des 63. Lebensjahres mit einem Rentenabschlag von 14,4 Pro-
zent erhalten (Paragraf 36 SGB VI). Die nach dem bis zum 31. Dezember 2007 gel-
tenden Recht vorgesehene stufenweise Absenkung der Altersgrenze für die vorzeiti-
ge Inanspruchnahme (auf 62 Jahre für die ab 1948 Geborenen) findet nur für einen 
Personenkreis statt, dem Vertrauensschutz gewährt wird. 

Für die in der Zeit von 1949 bis 1963 Geborenen wird die Altersgrenze für den ab-
schlagsfreien Bezug der Altersrente für langjährig Versicherte von bisher 65 Jahren 
schrittweise angehoben (Paragraf 236 Absatz 2 Satz 2 SGB VI). Danach haben die 
im Januar 1949 Geborenen mit 65 Jahren und einem Monat und die im Februar 1949 
Geborenen mit 65 Jahren und zwei Monaten Anspruch auf diese Altersrente. Für die 
von März 1949 bis 1963 Geborenen erfolgt die Anhebung analog der Anhebung der 
Altersgrenze bei der Regelaltersrente. Die bis 1948 Geborenen haben weiterhin ab 
65 Jahren Anspruch auf die Altersrente für langjährig Versicherte (ohne Abschläge). 

Für vor dem 1. Januar 1955 geborene Versicherte, die vor dem 1. Januar 2007 Al-
tersteilzeitarbeit vereinbart haben sowie für vor dem 1. Januar 1964 geborene Versi-
cherte, die Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus beziehen, 
bleibt es bei den bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Altersgrenzen für die regulä-
re und die vorzeitige Inanspruchnahme. 

Artikel 1 Nummern 8 und 58 - Änderung der Paragrafen 37,  236a 
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)  

Ab dem 1. Januar 1964 geborene Versicherte haben nach Vollendung des 65. Le-
bensjahres Anspruch auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Vorzeitig 
können sie diese Rente nach Vollendung des 62. Lebensjahres mit einem Rentenab-
schlag von 10,8 Prozent erhalten (Paragraf 37 SGB VI). 

Für die in der Zeit von 1952 bis 1963 Geborenen werden die Altersgrenze für den 
abschlagsfreien Bezug dieser Altersrente von bisher 63 Jahren auf 65 Jahre und die 
Altersgrenze für die vorzeitige Inanspruchnahme von bisher 60 Jahren auf 62 Jahre 
schrittweise angehoben (Paragraf 236a Absatz 2 Satz 2 SGB VI). Für die bis 1951 
Geborenen bleibt es bei den bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Altersgrenzen. 

Für vor dem 1. Januar 1955 geborene Versicherte, die vor dem 1. Januar 2007 Al-
tersteilzeitarbeit vereinbart haben, und für vor dem 1. Januar 1964 geborene Versi-
cherte, die Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus beziehen, 
bleibt es bei den bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Altersgrenzen von 63 und 
60 Jahren für die reguläre und die vorzeitige Inanspruchnahme. 
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Übernommen wurde die Vertrauensschutzregelung für vor dem 17. November 
1950 geborene Versicherte, die am 16. November 2000 schwerbehindert oder be-
rufs- oder erwerbsunfähig nach dem am 31. Dezember 2000 geltenden Recht waren. 
Diese haben weiterhin Anspruch auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres (Paragraf 236a Absatz 4 SGB VI). 

Artikel 1 Nummer 9 - Änderung des Paragrafen 38 Sechstes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) 

Zum 1. Januar 2012 wird eine neue Rentenart eingeführt, die Altersrente für beson-
ders langjährig Versicherte. Auf diese Altersrente besteht Anspruch ab dem vollende-
ten 65. Lebensjahr, wenn die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt ist. Die Altersrente für 
besonders langjährig Versicherte kann nicht vorzeitig in Anspruch genommen wer-
den. Auf die Wartezeit von 45 Jahren werden Pflichtbeiträge für eine versicherte Be-
schäftigung oder Tätigkeit und Berücksichtigungszeiten angerechnet. Pflichtbeitrags-
zeiten aufgrund Arbeitslosengeldbezugs (I oder II) werden nicht angerechnet. 

Artikel 1 Nummern 10 und 60 - Änderung der Paragrafen 40, 238 
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Auch bei der Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute werden 
entsprechende Anhebungen vorgenommen. So haben ab 1. Januar 1964 geborene 
Versicherte Anspruch auf diese Altersrente nach Vollendung des 62. Lebensjahres. 
Für die in der Zeit von 1952 bis 1963 Geborenen wird die Altersgrenze von bisher 60 
Jahren schrittweise angehoben (Paragraf 238 Absatz 2 Satz 2 SGB VI). Für vor dem 
1. Januar 1952 geborene Versicherte bleibt es bei der Altersgrenze von 60 Jahren 
ebenso wie für vor dem 1. Januar 1964 geborene Versicherte, die Anpassungsgeld 
für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus beziehen. 

Artikel 1 Nummern 12, 61, 79 und 80 - Änderung der Paragrafen 43, 
240, 302a, 302b Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden zukünftig bis zum Errei-
chen der neuen Regelaltersgrenze geleistet. 

Artikel 1 Nummern 14 und 62 - Änderung der Paragrafen 46 Absatz 2, 
242a Absatz 4 und 5 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Gemeinsam mit der Anhebung der Regelaltersgrenze wird auch die Altersgrenze für 
den Bezug einer großen Witwen- und Witwerrente stufenweise um zwei Jahre auf 
das 47. Lebensjahr heraufgesetzt. 

Die Anhebung wirkt für Todesfälle ab dem 1. Januar 2012. Für Todesfälle ab dem 
1. Januar 2029 besteht folglich erst mit Vollendung des 47. Lebensjahres ein An-
spruch auf eine große Witwen- oder Witwerrente. 

Artikel 1 Nummer 14 - Änderung des Paragrafen 46 Absatz 2b Sechs-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Mit der Neufassung des Paragrafen 46 Absatz 2b Satz 1 SGB VI erfolgt eine Anglei-
chung an die Neuregelung in Paragraf 120a Absatz 9 SGB VI. Dort ist definiert, wann 
das Rentensplitting durchgeführt ist. 

Paragraf 46 Absatz 2b Satz 2 SGB VI bestimmt, dass der Rentenbescheid über 
die Bewilligung der Witwenrente - ohne Anwendung der Paragrafen 24 und 48 SGB 
X - auch rückwirkend aufgehoben und überzahlte Rentenbeträge zurückgefordert 
werden können. Diese Regelung dient der Vermeidung von Doppelleistungen. 
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Artikel 1 Nummer 15 - Änderung des Paragrafen 47 Sechstes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) 

Die Erziehungsrente wird zukünftig bis zum Erreichen der neuen Regelaltersgrenze 
gezahlt. 

Artikel 1 Nummer 16 - Änderung des Paragrafen 50 Sechstes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) 

Bei der Regelung der Wartezeitfiktion in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird bei Bezug 
einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Erziehungsrente zukünftig auf 
das Erreichen der Regelaltersgrenze abgestellt. Absatz 5 regelt ab 1. Januar 2012 
die Wartezeit von 45 Jahren als Voraussetzung für die Altersrente für besonders 
langjährig Versicherte. 

Artikel 1 Nummern 17 und 64 - Änderung der Paragrafen 51 Absatz 3a, 
244 Absatz 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Paragraf 51 Absatz 3a, 244 Absatz 3 SGB VI bestimmen ab 1. Januar 2012 die Zei-
ten, die auf die Wartezeit von 45 Jahren für die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte anrechenbar sind. Dies sind Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäf-
tigung oder Tätigkeit und Berücksichtigungszeiten. Ausgeschlossen von der Anrech-
nung sind Pflichtbeitragszeiten aufgrund des Bezugs von Arbeitslosengeld I, Arbeits-
losengeld II und Arbeitslosenhilfe. 

Artikel 1 Nummern 19, 20, 21, 66, 67, 68, 69 und 70 - Änderung der Pa-
ragrafen 68, 68a, 69, 255a, 255b, 255d, 255e, 255g Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Für die Rentenanpassungen zum 1. Juli eines Jahres gibt es seit dem Jahr 2005 ei-
ne Schutzklausel. Diese Schutzklausel stellt sicher, dass der Faktor aus der Verän-
derung der Aufwendungen für die Altersvorsorge und der Nachhaltigkeitsfaktor in ih-
rem Zusammenwirken nicht zu Rentenminderungen führen können. Auch eine Ver-
stärkung von Rentenminderungen, die auf der Bruttolohnentwicklung beruhen, ist 
durch die Schutzklausel ausgeschlossen. Die bisher in Paragraf 68 Absatz 6 SGB VI 
in Verbindung mit Paragraf 255e Absatz 5 SGB VI enthaltene Schutzklausel wurde 
durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz mit Wirkung ab 1. März 2007 in der 
Weise modifiziert, dass die bisher wegen der Schutzklausel unterbliebenen Renten-
minderungen mit künftigen Rentenerhöhungen aufgrund positiver Bruttolohnentwick-
lungen verrechnet werden (Paragraf 68a SGB VI in Verbindung mit den Paragrafen 
255a Absatz 4, 255e Absatz 5 SGB VI). Dazu wird künftig eine Halbierung möglicher 
Rentenerhöhungen vorgenommen, frühestens allerdings im Jahr 2011 (Paragraf 
255g Absatz 2 SGB VI). 

Der Umfang der unterbliebenen Rentenminderungen (Ausgleichsbedarf) bis zum 
30. Juni 2007 ergibt sich aus Paragraf 255d SGB VI. Bei einer weiteren Anwendung 
der Schutzklausel wird der Ausgleichsbedarf mit dem Ausgleichsfaktor nach Paragraf 
68a Absatz 2 SGB VI fortgeschrieben. 

Mögliche Rentenerhöhungen ab dem Jahr 2011 führen zur Abschmelzung des 
Ausgleichsbedarfs (Paragraf 68a Absatz 3 SGB VI in Verbindung mit Paragraf 255g 
Absatz 2 SGB VI). Die Rentenerhöhung erfolgt dann nur mit dem hälftigen Anpas-
sungsfaktor, der Ausgleichsbedarf wird ebenso mit dem hälftigen Anpassungsfaktor 
vervielfältigt. Ist der Ausgleichsbedarf so weit abgeschmolzen, dass eine Halbierung 
des Anpassungsfaktors nicht mehr erforderlich ist, wird die Anpassung nur insoweit 
reduziert, als es zum Abbau des verbliebenen Restes notwendig ist. 
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Kommt es weder zur Anwendung der Schutzklausel noch zum Abbau des Aus-
gleichsbedarfs, bleibt der Ausgleichsbedarf unverändert (Paragraf 68a Absatz 4 SGB 
VI). 

Nach Paragraf 255a Absatz 2 SGB VI darf eine Rentenerhöhung in den neuen 
Bundesländern nicht geringer sein als in den alten Bundesländern. Diese besondere 
Schutzklausel (Ost) gilt weiterhin, und zwar auch dann, wenn ab dem Jahr 2011 der 
Anpassungsfaktor (Ost) abzubauen ist. Gegebenfalls muss der Abbau des Aus-
gleichsbedarfs (Ost) begrenzt werden, damit die Renten in den neuen Bundeslän-
dern mindestens in der gleichen Höhe wie in den alten Bundesländern angepasst 
werden können. Die Schutzklausel (Ost) darf darüber hinaus nicht zu einem zusätzli-
chen Aufbau des Ausgleichsbedarfs (Ost) führen (Paragraf 255a Absatz 4 SGB VI). 

Bis zum Jahr 2010 hat die modifizierte Schutzklausel nur insoweit Auswirkungen 
auf die Rentenanpassung, als in den Rentenwertbestimmungsverordnungen neben 
dem aktuellen Rentenwert und dem aktuellen Rentenwert (Ost) auch der Ausgleichs-
bedarf und der Ausgleichsbedarf (Ost) auszuweisen sind (Paragrafen 69 Absatz 1, 
255a Absatz 1 SGB VI). 

Artikel 1 Nummer 22 - Änderung des Paragrafen 76b Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Mit Wirkung ab 1. Januar 2008 wurden in Paragraf 76b Absatz 4 Nummer 3 SGB VI 
die Worte „Vollendung des 65. Lebensjahres" durch die Worte „des Erreichens der 
Regelaltersgrenze" ersetzt. Aufgrund der stufenweisen Anhebung der Regelalters-
grenze auf 67 Jahre wird damit künftig auf das Erreichen der Regelaltersgrenze ab-
gestellt. 

Artikel 1 Nummern 23 und 72 - Änderung der Paragrafen 77, 264c Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VI) Entsprechend der Anhebung der Altersgrenzen für die 
Regelaltersrente und die vorgezogenen Altersrenten wurde Paragraf 77 SGB VI in 
den bisherigen Absätzen 1 bis 3 mit Wirkung ab 1. Januar 2008 angepasst. Davon 
betroffen sind auch die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sowie die Er-
ziehungs- und Hinterbliebenenrenten. Für diese Rentenarten wird das maßgebende 
Lebensalter stufenweise auf 65 Jahre angehoben; sie können ab 2024 erst nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres abschlagsfrei in Anspruch genommen werden. 

Außerdem wurde Paragraf 77 SGB VI im Absatz 4 um eine Vertrauensschutzrege-
lung ergänzt. Danach bleibt es für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und 
Hinterbliebenenrenten bei dem bisherigen Recht, wenn die Versicherten bezie-
hungsweise die verstorbenen Versicherten 40 Jahre mit Pflichtbeitragszeiten und an-
deren entsprechenden rentenrechtlichen Zeiten zurückgelegt haben. Erziehungsren-
ten werden von der Vertrauensschutzregelung allerdings nicht erfasst. Liegen der 
Berechnung der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und der Hinterbliebe-
nenrenten 40 Jahre mit Zeiten nach Paragraf 51 Absatz 3a und 4 SGB VI und nach 
Paragraf 52 Absatz 2 SGB VI zugrunde, tritt an die Stelle der Vollendung des 62. be-
ziehungsweise 65. Lebensjahres die Vollendung des 60. beziehungsweise 63. Le-
bensjahres. 

Werden die Voraussetzungen für die Vertrauensschutzregelung erfüllt, kann eine 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit beziehungsweise eine Hinterbliebenen-
rente nach Vollendung des 63. Lebensjahres des Versicherten weiterhin abschlags-
frei bezogen werden. 
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Mit der Regelung des Paragrafen 264c SGB VI wird sichergestellt, dass in den 
Jahren von 2012 bis 2023 die Minderung des Zugangsfaktors bei Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Todes zeitgleich und in den gleichen Stufen 
wie bei der Anhebung der Altersgrenze für die Altersrente für schwerbehinderte Men-
schen erfolgt. Die schrittweise Anhebung der maßgebenden Altersgrenzen bestimmt 
sich nach der in Paragraf 264c SGB VI enthaltenen Tabelle. 

Die Altersgrenze von 60 Jahren erhöht sich zeitgleich und in den gleichen Stufen 
auf 62 Jahre wie bei der Anhebung des maßgebenden Lebensalters von 63 auf 65 
Jahre. Somit kommt für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und für Renten 
wegen Todes weiterhin höchstens ein Abschlag von 10,8 Prozent in Betracht. 

Des Weiteren beinhaltet Paragraf 264c SGB VI für die Übergangszeit von 2012 bis 
2023 eine ergänzende Vertrauensschutzregelung zu Paragraf 77 Absatz 4 SGB VI. 
Danach bleibt es bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinterbliebe-
nenrenten für Versicherte mit 35 (anstelle von 40) Pflichtbeitragsjahren und anderen 
rentenrechtlichen Zeiten bei der bisherigen maßgebenden Altersgrenze von 60 be-
ziehungsweise 63 Jahren. 

Artikel 1 Nummern 25 und 73 - Änderung der Paragrafen 86a, 265 
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch {SGB 

In Paragraf 86a Satz 1 SGB VI wurde die Angabe „62. Lebensjahres" durch die An-
gabe „64. Lebensjahres" ersetzt. Dabei handelt es sich um eine Folgeänderung bei 
den Renten für Bergleute zur Änderung des Zugangsfaktors bei den Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit (Paragraf 77 SGB VI). Das niedrigste Lebensalter für 
die Bestimmung des Zugangsfaktors wird von 62 auf 64 Jahre angehoben. Des Wei-
teren wurde in Paragraf 86a SGB VI ein Satz 3 angefügt; dieser beinhaltet die An-
wendung des Paragrafen 77 Absatz 4 SGB VI bei Renten für Bergleute. 

Dem Paragrafen 265 SGB VI wurde Absatz 8 angefügt; dort befindet sich für die 
Jahre von 2012 bis 2023 eine Übergangsregelung zur Ermittlung des Zugangsfaktors 
bei Renten für Bergleute. 

Artikel 1 Nummer 26 - Änderung des Paragrafen 89 Sechstes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) 

Mit Wirkung ab 1. Januar 2012 wurde in Paragraf 89 Absatz 1 Satz 2 SGB VI (Rang-
folge bei mehreren gleich hohen Rentenansprüchen) eine Nr. 3a eingefügt, in der die 
neue Rentenart der Altersrente für besonders langjährig Versicherte nun auch aufge-
listet wird. 

Artikel 1 Nummer 27 - Änderung des Paragrafen 94 Sechstes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) 

Bislang enthält das SGB VI beim Zusammentreffen einer Erwerbsminderungsrente 
mit Arbeitsentgelt zwei unterschiedliche Nichtleistungsvorschriften. Da die Paragra-
fen 94 und 96a SGB VI dem Grunde nach ziel- und wirkungsgleich sind, wird Para-
graf 94 SGB VI zum 1. Januar 2008 gestrichen. Die Rechtsanwendung wird damit 
einfacher. Und durch die künftige einheitliche Beurteilung der sehr ähnlichen Sach-
verhalte nur noch nach Paragraf 96a SGB VI für die betroffenen Leistungsbezieher 
wird sie auch besser nachvollziehbar. 

Artikel 1 Nummer 29 - Änderung des Paragrafen 98 Sechstes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) 

In Paragraf 98 Satz 1 SGB VI wird zum 1. Januar 2008 die Nummer 7 gestrichen. 
Dadurch wird in der Vorschrift über die Reihenfolge bei der Anwendung von Berech-
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nungsvorschriften die Streichung des Paragrafen 94 SGB VI (Zusammentreffen einer 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mit Arbeitsentgelt oder Vorruhestands-
geld) nachvollzogen. 

Artikel 1 Nummer 32 - Änderung des Paragrafen 102 Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB 

Paragraf 102 SGB VI wurde mit Wirkung ab 1. Mai 2007 neu gefasst. Mit der Neu-
fassung wird klargestellt, dass im Rahmen der Weiterzahlung einer Zeitrente lediglich 
eine Verlängerung der anfänglichen Befristung erfolgt und es beim ursprünglichen 
Rentenbeginn verbleibt. Eine Folgerente ist also - entgegen der Rechtsprechung des 
BSG (vergleiche Urteil vom 24. Oktober 1996, AZ: 4 RA 31/96, SozR 3-2600 Para-
graf 300 Nr. 8 und Beschluss vom 2. Mai 2005, AZ: B 4 RA 212/04 B) - ohne Neu-
feststellung im Umfang der bisherigen Rente weiterzuzahlen. 

Artikel 1 Nummer 34 - Änderung des Paragrafen 109 Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB 

In Paragraf 109 Absatz 4 Nummer 3 Buchstabe c SGB VI wurden als Folgeänderung 
zur stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre mit Wirkung ab 1. 
Januar 2008 die Worte „Vollendung des 65. Lebensjahres" durch die Worte „Errei-
chen der Regelaltersgrenze" ersetzt. Hintergrund ist, dass die Rentenauskunft zu-
künftig Angaben über die Höhe einer Regelaltersrente mit Erreichen der individuellen 
Regelaltersgrenze enthalten soll. 

Artikel 1 Nummer 37 - Änderung des Paragrafen 115 Absatz 3 Sechs-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)  

Zukünftig wird für die Frage, ab wann die Regelaltersrente oder die große Witwen- 
oder Witwerrente zu leisten ist, auf die neue Regelaltersgrenze beziehungsweise die 
angehobene Altersgrenze bei den Hinterbliebenenrenten abgestellt. 

Artikel 1 Nummern 39, 40, 41 und 42 - Änderung der Paragrafen 120a, 
120c, 120d, 120e Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Anspruch auf Durchführung des Rentensplittings bei einem Ehepaar besteht auch 
dann, wenn erstmalig ein Ehegatte Anspruch auf Leistung einer Vollrente wegen Al-
ters aus der gesetzlichen Rentenversicherung und der andere Ehegatte die Regelal-
tersgrenze erreicht hat. Auf die Regelaltersgrenze wird abgestellt beim Vorhanden-
sein von 25 Jahren rentenrechtlicher Zeiten als versicherungsrechtliche Vorausset-
zung beim überlebenden Ehegatten für das Rentensplitting nach dem Tod des ande-
ren Ehegatten. 

Darüber hinaus wurden die von den Rentenversicherungsträgern bereits im Wege 
der Auslegung gefundenen Lösungen zum Verfahren und zur Zuständigkeit gesetz-
lich geregelt. Dabei ist eine Ausschlussfrist für die Abgabe der Erklärung des überle-
benden Ehegatten zum Rentensplitting bei Todesfällen ab 1. Januar 2008 eingeführt 
worden. 

Artikel 1 Nummer 63 - Änderung des Paragrafen 243 Absatz 3 Nummer 
3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Für Todesfälle ab dem 1. Januar 2012 wird die Altersgrenze in Paragraf 243 Absatz 
3 Nummer 3 SGB VI stufenweise vom 60. auf das 62. Lebensjahr angehoben. Für 
Todesfälle ab dem 1. Januar 2029 ist damit die Altersgrenze erst mit Vollendung des 
62. Lebensjahres erreicht. 
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Artikel 1 Nummer 65 - Änderung des Paragrafen 254d Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Nach bislang geltendem Recht regelt Paragraf 254d Absatz 3 Satz 1 SGB VI, dass 
Entgeltpunkte (Ost) in einem Kalendermonat für die Ermittlung des Monatsbetrags 
der Rente als Entgeltpunkte gelten, wenn im selben Kalendermonat bereits Entgelt-
punkte vorliegen. Diese 

Regelung betrifft alle möglichen Fälle des Zusammentreffens von Entgeltpunkten 
mit unterschiedlicher Wertigkeit. Dies gilt auch für geringfügige Beschäftigungen, 
wenn auf die Versicherungsfreiheit verzichtet wurde und deshalb - statt Zuschlägen - 
eine Ermittlung regulärer Entgeltpunkte für Beitragszeiten erfolgt. 

Nach Auffassung des Gesetzgebers ist eine Besserstellung beispielsweise einer 
Hauptbeschäftigung in den neuen Bundesländern wegen einer gleichzeitig in den al-
ten Bundesländern ausgeübten versicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung nicht 
mehr gerechtfertigt. Deshalb sollen bei einem Rentenbeginn ab 1. Januar 2010 die 
Entgeltpunkte auch innerhalb eines Kalendermonats in Abhängigkeit vom Beschäfti-
gungsort ermittelt werden. Darüber hinaus soll mit der Neuregelung eine entspre-
chende Forderung des Bundesrechnungshofs umgesetzt werden. 

Artikel 1 Nummer 71 - Änderung des Paragrafen 263 Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

In Paragraf 263 SGB VI ist Absatz 2a Satz 3 wegen Zeitablaufs entbehrlich gewor-
den und wurde deshalb mit Wirkung ab 1. Januar 2008 aufgehoben. 

Rentenwertbestimmungsverordnung 2007 
(RWBestV 2007) vom 14. Juni 2007 (BGBl. I Seite 111 3) 

Paragrafen 1, 3 RWBestV 2007 

Mit der Rentenwertbestimmungsverordnung 2007 wurden der aktuelle Rentenwert 
und der aktuelle Rentenwert (Ost) zum 1. Juli 2007 jeweils um 0,54 Prozent erhöht. 
Der aktuelle Rentenwert beläuft sich seitdem auf 26,27 Euro (bisher 26,13 Euro); der 
aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt seitdem 23,09 Euro (bisher 22,97 Euro). Der Aus-
gleichsbedarf beziehungsweise der Ausgleichsbedarf (Ost) zum 30. Juni 2008 wur-
den auf 0,9825 beziehungsweise 0,9870 festgesetzt (siehe Paragrafen 68a, 255a 
Absatz 4 SGB VI). Damit veränderten sich auch die Hinzuverdienstgrenzen für die 
Altersrenten und die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zum 1. Juli 2007. 

Drittes Gesetz zur Änderung des Künstlersozialversi cherungsgesetzes und 
anderer Gesetze vom 12. Juni 2007 (BGBL I Seite 103 4) - 3. KSVG-ÄndG, In-
krafttreten: 15. Juni 2007 

Das 3. KSVG-ÄndG dient insbesondere der Herstellung von Beitrags- und Abgabe-
gerechtigkeit, der Stabilisierung der Finanzierung und damit der Stärkung der Künst-
lersozialversicherung. 

Aufgrund stark steigender Versichertenzahlen hatte sich der Finanzbedarf der 
Künstlersozialkasse in den letzten Jahren wesentlich erhöht. Dieser Mehrbedarf 
konnte bislang aufgrund begrenzter Ressourcen nicht in gleichem Maße durch die 
Erfassung und Heranziehung abgabepflichtiger Unternehmer neutralisiert werden. 
Ziel der durch das 3. KSVG-ÄndG eingeführten Maßnahmen ist im Verwerterbereich 
die vollständige Erfassung der abgabepflichtigen Arbeitgeber. 



Gesetzesänderungen 2007 

 223 

Die Künstlersozialkasse konnte die Abgabe mit ihren vorhandenen Mitteln nicht 
vollständig durchsetzen. Die Prüfung der Arbeitgeber im Hinblick auf die Erfüllung der 
Melde- und Abgabepflichten nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz wurde da-
her auf die Prüfdienste der Deutschen Rentenversicherung im Rahmen der turnus-
mäßigen Prüfung aller Arbeitgeber nach Paragraf 28p des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch übertragen. 

Vierzehnte Verordnung zur Anpassung des Bemessungsb etrages und von 
Geldleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz ( 1 4. KOV-AnpV 2007) 
vom 14. Juni 2007 (BGBl. I Seite 1115) 

Die in Paragraf 31 Absatz 1 des Bundesversorgungsgesetzes enthaltenen Grundren-
tenbeträge und Alterserhöhungsbeträge wurden zum 1. Juli 2007 neu festgesetzt. 
Bei einem Zusammentreffen von Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung 
im Sinne des Paragrafen 93 SGB VI sind diese Beträge von der Verletztenrente aus 
der Unfallversicherung abzusetzen (Paragraf 93 Absatz 2 Nummer 2a SGB VI). 

Drittes Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrec htlicher Vorschriften für 
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR vom 21. August 2007 
(BGBl. I Seite 2118), Inkrafttreten: 29. August 200 7 

Mit dem am 21. August 2007 verabschiedeten Gesetz wurde die Frist zur Stellung 
eines Antrages auf Ausgleich von Nachteilen in der Rentenversicherung vom 31. De-
zember 2007 auf den 31. Dezember 2011 verlängert. Damit wurde vielen Betroffenen 
weiterhin die Möglichkeit gegeben, Anträge auf einen Ausgleich von rentenrechtli-
chen Nachteilen zu stellen. 

Zweites Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse i nsbesondere in der 
mittelständischen Wirtschaft vom 7. September 2007 (BGBl. I Seite 2246), In-
krafttreten: 1. Januar 2008 

Artikel 22 Nummer 1 - Änderung des Paragrafen 23c Viertes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB IV) 

Der Arbeitgeber kann benötigte Daten für Entgeltersatzleistungen nunmehr statt in 
Papierform als Datensatz abgeben. Im Gegenzug werden die Leistungsträger ver-
pflichtet, in diesen Fällen Rückmeldungen, wie zum Beispiel den Betrag des Kran-
kengeldes, dem Arbeitgeber ebenfalls als Datensatz zu liefern. 

Artikel 22 Nummer 2 und Artikel 25 Nummer 2b - Änderung der Para-
grafen 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) und 166 Absatz 2 
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) 

Die Prüfung der Umlagen nach dem Unfallversicherungsrecht wird auf die Renten-
versicherungsträger übertragen, die die Prüfung im Zuge der Betriebsprüfung bei den 
Arbeitgebern durchführen. 

Artikel 23 Nummern 1, 2 und 3 - Änderung der Paragrafen 1, 12 und 38 
Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung (DEÜV) 

Das Verfahren zum Paragraf 194 SGB VI wird melderechtlich umgesetzt. Der Arbeit-
geber hat die gesonderte Meldung mit der nächsten Lohn- und Gehaltsabrechnung 
und die Leistungsträger für Entgeltersatzleistungen innerhalb eines Monats nach 
dem Verlangen des Arbeitnehmers zu erstatten. 

Artikel 24 Nummer 4 - Änderung des Paragrafen 194 Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Die Vorausbescheinigung nach Paragraf 194 SGB VI wird durch die gesonderte Mel-
dung und Hochrechnung ersetzt. Die neue Vorschrift des Paragrafen 194 SGB VI ist 
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eine Kombination aus einer Verfahrensregelung für die Meldung von beitragspflichti-
gen Einnahmen zur Rentenversicherung und der Ermächtigung zur Hochrechnung 
von beitragspflichtigen Einnahmen aus beitragspflichtigen Einnahmen abgelaufener 
Zeiträume. Sie dient der Beschleunigung der Verfahren bei Rentenfestsetzungen und 
Kontenklärungen für den Versorgungsausgleich. Im Rentenantragsverfahren ermög-
licht sie eine endgültige Feststellung der Rente vor Eintritt des Rentenfalls selbst und 
gewährleistet damit die Nahtlosigkeit zwischen dem Bezug von Arbeitsentgelt, einer 
Sozialleistung oder Zeit der nicht erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit und der Rente. Die 
neue Regelung stellt eine Entlastung der Arbeitgeber dar, die im Rahmen des bereits 
bestehenden Meldeverfahrens nunmehr keine manuellen Bescheinigungen über 
künftige Arbeitsentgeltansprüche auszustellen haben.  

Bekanntmachung der Beitragssätze in der allgemeinen  Rentenversicherung 
und der knappschaftlichen Rentenversicherung für da s Jahr 2008 vom 19. No-
vember 2007 (BGBl. 1 Seite 2611) 

Der Beitragssatz beträgt für das Jahr 2008 in der allgemeinen Rentenversicherung 
19,9 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 26,4 Prozent. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2008 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2008) v om 5. Dezember 2007 
(BGBl. I Seite 2797) 

Durch die am 1. Januar 2008 in Kraft tretende Verordnung werden 

• die Anlage 1 zum SGB VI um das endgültige Durchschnittsentgelt aller Versi-
cherten für das Jahr 2006 in Höhe von 29.494 Euro ergänzt, 

• die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt aller Versi-
cherten für das Jahr 2008 in Höhe von 30.084 Euro ergänzt, 

• die Bezugsgröße im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2008 
mit 29.820 Euro jährlich beziehungsweise 2.485 Euro monatlich bestimmt, 

• die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 
2008 (unverändert) mit 25.200 Euro jährlich beziehungsweise 2.100 Euro monatlich 
bestimmt, 

• die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2008 in der allgemeinen Renten-
versicherung mit 63.600 Euro jährlich beziehungsweise 5.300 Euro monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 78.600 Euro jährlich beziehungsweise 
6.550 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI für den Zeitraum „1. 
Januar 2008 bis 31. Dezember 2008" um die Jahresbeträge ergänzt, 

• die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2008 in der allgemeinen 
Rentenversicherung mit 54.000 Euro jährlich beziehungsweise 4.500 Euro monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung (unverändert) mit 66.600 Euro 
jährlich beziehungsweise 5.550 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum 
SGB VI für den Zeitraum „1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008" um die Jahresbe-
träge ergänzt und die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitrags-
bemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Umrechnungswert 
für das Jahr 2006 von 1,1827 und den vorläufigen Umrechnungswert für das Jahr 
2008 von ebenfalls 1,1827 ergänzt. 
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Gesetz zur Förderung der zusätzlichen Altersversorg ung und zur Änderung 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch vom 10. Dezembe r 2007 (BGBl. I Seite 
2838), Inkrafttreten: 1. Januar 2009 

Artikel 1 Nummern 1 und 2 - Änderung des Paragrafen 14 Viertes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB IV) und Aufhebung des Paragrafen 115 Viertes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) 

Die Beitragsfreiheit der Entgeltumwandlung in der betrieblichen Altersversorgung 
wird über den 31. Dezember 2008 hinaus fortgeführt. In den Durchführungswegen 
der Direktzusage und Unterstützungskasse besteht Beitragsfreiheit für die Entgelt-
umwandlung, soweit sie vier Prozent der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der 
allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigt. 

Die Übergangsvorschrift des Paragrafen 115 SGB IV, die die Beitragsfreiheit der 
Entgeltumwandlung in den genannten Durchführungswegen bis 31. Dezember 2008 
gewährt, wurde aufgehoben. 

Gesetz zur Regelung der Weiterverwendung nach Einsa tzunfällen (Einsatz-
Weiterverwendungsgesetz – EinsatzWVG) vom 12. Dezem ber 2007 (BGBl. I Sei-
te 2861) Inkrafttreten: 18. Dezember 2007 

Im Anschluss an die Versicherungspflicht als Wehrdienstleistender nach Paragraf 3 
Satz 1 Nummer 2 SGB VI kann aufgrund der Neuregelung nunmehr Versicherungs-
pflicht als Einsatzgeschädigter in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach 
Paragraf 3 Satz 1 Nummer 2a SGB VI eintreten. 

Die Beiträge zur Rentenversicherung werden in voller Höhe allein vom Bund ge-
tragen und errechnen sich aus den zu gewährenden Dienstbezügen.  

Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetz buch und anderer Ge-
setze vom 19. Dezember 2007 (BGBl. I Seite 3024), I nkrafttreten: 1. Januar 2008 

Artikel 1 Nummer 4 - Aufhebung der Paragrafen 7b und 7c Viertes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) 

Die Übergangsregelungen der Paragrafen 7b und 7c SGB IV konnten wegen Zeitab-
laufs entfallen. 

Artikel 1 Nummer 6a - Änderung des Paragrafen 14 Viertes Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB IV) 

Einnahmen aus nebenberuflichen, ehrenamtlichen Tätigkeiten sind bis zur Höhe 
von insgesamt 500 Euro im Kalenderjahr steuerfrei nach Paragraf 3 Nummer 26 a 
Einkommensteuergesetz (sogenannte kleine Ehrenamts- pauschale) und gehören 
nicht zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt. 

Artikel 1 Nummern 12 und 23 - Aufhebung der Paragrafen 95 bis 109 
Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) und Einfügung des Paragra-
fen 18h Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) 

Die Vorschriften der Paragrafen 95 bis 109 SGB IV zum Sozialversicherungsausweis 
werden in einem Paragrafen zusammengeführt, die Verordnungsermächtigungen 
gestrichen und die Sozialversicherungsausweis-Verordnung aufgehoben. 
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Artikel 1 Nummer 13 - Änderung des Paragrafen 23c Viertes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB IV) 

Bei der Berechnung der beitragspflichtigen Einnahmen während des Bezugs von So-
zialleistungen wird eine Bagatellgrenze in Höhe von 50 Euro festgesetzt und damit 
die Arbeitgeber verwaltungstechnisch entlastet. 

Artikel 1 Nummer 14 - Änderung des Paragrafen 26 Absatz 1 Viertes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) 

Nach Paragraf 26 Absatz 1 Satz 3 SGB IV gelten wegen fehlender Versicherungs-
pflicht zu Unrecht gezahlte Pflichtbeiträge abhängig Beschäftigter nach Ablauf von 
vier Kalenderjahren nach der Beitragszahlung als zu Recht entrichtete Pflichtbeiträ-
ge. 

Artikel 1 Nummer 15 - Änderung des Paragrafen 28a Viertes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB IV) 

Änderungen des Paragrafen 28a SGB IV betreffen unter anderem folgende Sachver-
halte: Meldepflichten gelten nicht nur für Arbeitgeber, sondern für alle Meldepflichti-
gen, die wie ein Arbeitgeber Meldungen zu erstatten haben. Insolvenzverwalter ha-
ben Meldungen für freigestellte Arbeitnehmer am Tag vor dem Insolvenzereignis ab-
zugeben. 

Zur Feststellung des Versicherungsstatus mitarbeitender Familienangehöriger wird 
das Merkmal „Abkömmling" in die Anmeldung aufgenommen. 

Artikel 1 Nummer 17 - Änderung des Paragrafen 28e Viertes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB IV) 

Der vom Arbeitnehmer zu tragende und vom Arbeitgeber einbehaltene Anteil am Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag gehört zum Vermögen des Arbeitnehmers. Damit 
sind die Arbeitnehmerbeitragsanteile auch im Insolvenz- fall als Vermögen des Ar-
beitnehmers gesichert. 

Artikel 6 Nummer 1 - Änderung des Paragrafen 109 Sechstes Buch So-
zialgesetzbuch (SGB VI) 

Mit Wirkung ab 1. Januar 2008 wird das Lebensalter, ab dem erstmals eine Renten-
information durch eine - ausführlichere - Rentenauskunft ersetzt wird, um ein Jahr 
von bisher 54 Jahren auf 55 Jahre heraufgesetzt. 

Versorgungsausgleich 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für der Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vorn 21. Dezember 2006 (BGBl . I Seite 3324) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2007 maßgebenden Umrechnungsfaktoren veröffentlicht wor-
den. Dies betrifft die Ermittlung der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu 
zahlenden Beiträge sowie die Ermittlung von Entgeltpunkten und Entgeltpunkten 
(Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (Paragrafen 187 Absatz 3 Satz 2, 281a 
Absatz 3 Satz 3 SGB VI). Die Umrechnungsfaktoren basieren auf der Grundlage des 
vorläufigen Durchschnittsentgelts (Paragraf 69 Absatz 2 Nummer 2 SGB VI) bezie-
hungsweise vorläufigen Durchschnittsentgelts im Beitrittsgebiet (Paragraf 281a Ab-
satz 3 Sätze 1 und 2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 2007. 
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Gesetzesänderungen 2008 

Allgemeine Entwicklung 

Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozi algesetzbuch und ande-
rer Gesetze vom 8. April 2008 (BGBl. I Seite 681), Inkrafttreten: 1. Januar 2008 

Artikel 5 Nummern 1, 2, 7 – Änderung der Paragrafen 34, 96a, 313 
SGB VI 

Durch dieses Gesetz ist die unschädliche „Mindesthinzuverdienstgrenze“ für eine Al-
tersrente, für eine Rente wegen voller Erwerbsminderung und für eine Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit rückwirkend ab 1. Januar 2008 von 350 Euro auf 400 Euro ange-
hoben worden. In der Vergangenheit gingen Bezieher der oben genannten Renten 
oftmals irrtümlich davon aus, dass sie neben ihrer Rente eine geringfügige Beschäf-
tigung bis zu 400 Euro ausüben durften. Dies führte in einer nicht unerheblichen Zahl 
von Fällen zu Überzahlungen. Die Vereinheitlichung der „Mindesthinzuverdienst-
grenze“ mit der Geringfügigkeitsgrenze vermeidet zukünftig Missverständnisse und 
damit Rentenkürzungen. 

Artikel 5 Nummer 8 – Einfügung des Paragrafen 319c SGB VI 

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld für Arbeitslose, die vor dem 1. Januar 2008 das 
50. Lebensjahr vollendet hatten und deren Anspruch am 31. Dezember 2007 noch 
nicht erschöpft war, wurde verlängert (Paragraf 434r SGB III). Paragraf 434r SGB III 
ist rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft getreten. 

Hatten Versicherte, für die eine Verlängerung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld 
nach Paragraf 434r SGB III in Betracht gekommen wäre, jedoch zu ihrer finanziellen 
Absicherung zwischenzeitlich eine Altersrente in Anspruch genommen, wäre für sie 
ein Wechsel aus der Altersrente zurück in den Arbeitslosengeldbezug nach dem bis 
zur Verkündung des Gesetzes geltenden Recht nicht möglich gewesen. 

Um auch diesen Personen einen solchen Wechsel zu ermöglichen, wurde Para-
graf 319c SGB VI geschaffen, der ebenfalls rückwirkend zum 1. Januar 2008 in Kraft 
getreten ist. Danach fällt der Anspruch auf die bewilligte Altersrente – auch rückwir-
kend – weg, wenn das „verlängerte“ Arbeitslosengeld in Anspruch genommen wird. 
Nach dem Ende des Arbeitslosengeldbezuges ist die Altersrente wieder zu leisten. 
Dabei sind für die Rentenberechnung mindestens die der weggefallenen Altersrente 
zugrunde liegenden persönlichen Entgeltpunkte zu berücksichtigen. 

Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten  vom 16. Mai 2008 (BGBl. 
I Seite 842), Inkrafttreten: 1. Juni 2008 

Artikel 2 Absatz 10 – Änderung des Paragrafen 10 Absatz 1 und des 
Paragrafen 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 SGB IV 

Im Jugendfreiwilligendienstegesetz wurden die bisherigen Gesetze zur Förderung ei-
nes freiwilligen sozialen Jahres und zur Förderung eines freiwilligen ökologischen 
Jahres zusammengefasst. 

Artikel 2 Absatz 12 Buchstabe b – Änderung des Paragrafen 48 Absatz 
4 Satz 1 Nummer 2 SGB VI 

Waisenrente kann auch erhalten, wer ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilli-
ges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes leistet. 
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Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pfle geversicherung (Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz) vom 28. Mai 2008 (BGBl. I  Seite 874), Inkrafttreten: 
1. Juli 2008 

Artikel 1 Nummer 34 – Änderung des Paragrafen 55 SGB XI 

Durch das Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung hat 
sich zum 1. Juli 2008 unter anderem der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversiche-
rung geändert. 

Der Beitragssatz beträgt für die Zeit ab 1. Juli 2008 bundeseinheitlich 1,95 Prozent 
(bei Nichtvorliegen der Elterneigenschaft 2,2 Prozent). Für Personen mit Beihilfebe-
rechtigung ist ein Beitragssatz von 0,975 Prozent beziehungsweise bei Nichtvorlie-
gen der Elterneigenschaft von 1,225 Prozent maßgebend. 

Artikel 5 – Änderung des Paragrafen 7 Absatz 3 SGB IV 

Es handelt sich hier um eine Folgeänderung aufgrund des Pflegezeitgesetzes, mit 
dem ein besonderer Rechtsanspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung zur 
Pflege eines nahen Angehörigen gesetzlich verankert wird. 

Die Änderung bewirkt, dass die Versicherungspflicht von Arbeitnehmern, deren 
Beschäftigung durch die Inanspruchnahme von Pflegezeit nach Paragraf 3 des Pfle-
gezeitgesetzes unterbrochen wird, sofort endet und nicht noch einen Monat beitrags-
frei fortbesteht. 

Gesetz zur Rentenanpassung 2008 vom 26. Juni 2008 ( BGBl. I Seite 1076) 

Artikel 2 Paragrafen 1 und 3 

Durch das Gesetz zur Rentenanpassung 2008 sind der aktuelle Rentenwert sowie 
der aktuelle Rentenwert (Ost) zum 1. Juli 2008 neu bestimmt worden. Der aktuelle 
Rentenwert beläuft sich seit dem 1. Juli 2008 auf 26,56 Euro (bisher 26,27 Euro), der 
aktuelle Rentenwert (Ost) auf 23,34 Euro (bisher 23,09 Euro). Damit veränderten 
sich zu diesem Zeitpunkt für die Altersrenten und die Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit auch die Hinzuverdienstgrenzen, die sich unter anderem aufgrund 
dieser Werte errechnen. 

Der Ausgleichsbedarf beziehungsweise der Ausgleichsbedarf (Ost) zum 30. Juni 
2009 wurden auf 0,9825 beziehungsweise 0,9870 festgesetzt (siehe Paragrafen 68a, 
255a Absatz 4 SGB VI). 

Artikel 1 Nummer 2 und 3 – Änderung der Paragrafen 68, 255e SGB VI 

Das Gesetz modifizierte die Rentenanpassungsformel in der Weise, dass das 
schrittweise Ansteigen des Alters-vorsorgeanteils („Riester-Treppe“) bei den Renten-
anpassungen 2008 und 2009 ausgesetzt und bei den Rentenanpassungen 2012 und 
2013 nachgeholt wird. Für die Berechtigten der gesetzlichen Rentenversicherung 
und der gesetzlichen Unfallversicherung ergaben sich dadurch zum 1. Juli 2008 Ren-
tenerhöhungen um 1,1 Prozent. Der Zeitpunkt, ab dem bei der Rentenanpassung 
stets der sich nicht mehr ändernde maximale Altersvorsorgeanteil von 4,0 Prozent zu 
berücksichtigen ist, verschiebt sich auf das Jahr 2014. 

Artikel 1 Nummer 4 – Änderung des Paragrafen 255f SGB VI 

Paragraf 255f SGB VI ist wegen Zeitablaufs entbehrlich geworden und wurde zum 1. 
Juli 2008 aufgehoben. In der zuletzt geltenden Fassung regelte die Vorschrift in An-
betracht der Aussetzung der Rentenanpassung zum 1. Juli 2006 die Herkunft der 
Daten für die Rentenanpassung zum 1. Juli 2007. 
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Fünfzehnte Verordnung zur Anpassung des Bemessungsb etrages und von 
Geldleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (15 . KOV-AnpV 2008) 
vom 18. Juli 2008 (BGBl. I Seite 1300) 

Artikel 1 Nummer 3 – Änderung des Paragrafen 31 BVG 

Die in Paragraf 31 Absatz 1 des Bundesversorgungsgesetzes enthaltenen Grundren-
tenbeträge und Alterserhöhungsbeträge wurden zum 1. Juli 2008 neu festgesetzt. 
Bei einem Zusammentreffen von Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung 
im Sinne des Paragrafen 93 SGB VI sind diese Beträge von der Verletztenrente aus 
der Unfallversicherung abzusetzen (Paragraf 93 Absatz 2 Nummer 2a SGB VI). 

Künstlersozialabgabe-Verordnung 2009 vom 26. August  2008 (BGBl. I Seite 
178) 

Die Künstlersozialabgabe wurde für das Jahr 2009 auf 4,4 Prozent festgesetzt. 

Bekanntmachung der Beitragssätze in der allgemeinen  Rentenversicherung 
und der knappschaftlichen Rentenversicherung für da s Jahr 2009 vom 5. No-
vember 2008 (BGBl. I Seite 2181) 

Der Beitragssatz beträgt für das Jahr 2009 in der all-gemeinen Rentenversiche-
rung 19,9 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 26,4 Prozent. 

Gesetz zur Neuregelung des Schornsteinfegerwesens v om 26. November 2008 
(BGBl. I Seite 2242) Inkrafttreten: 29. November 20 08 

Artikel 3 Nummer 2 – Änderung des Paragrafen 165 Absatz 1 Satz 1 
SGB VI 

Mitglieder der Zusatzversorgung der Bezirksschornsteinfegermeister hatten bisher 
ein Arbeitseinkommen in Höhe der Bezugsgröße, bei Nachweis eines höheren Ar-
beitseinkommens jedoch dieses Einkommen zu versichern. Zukünftig erhalten sie die 
Möglichkeit der ein-kommensgerechten Beitragszahlung auch dann, wenn das Ar-
beitseinkommen unterhalb der Bezugsgröße liegt. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2009 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2009) v om 2. Dezember 2008 
(BGBl. I Seite 2336) 

Durch die am 1. Januar 2009 in Kraft tretende Verordnung werden die Anlage 1 zum 
SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt für das Jahr 2007 in Höhe von 29 
951 Euro ergänzt, 

−  die Anlage 1 zum SGB VI um das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 
2009 in Höhe von 30 879 Euro ergänzt, 

−  die Bezugsgröße im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2009 mit 
30 240 Euro jährlich beziehungsweise 2 520 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 
2009 mit 25 620 Euro jährlich beziehungsweise 2 135 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2009 in der allgemeinen Rentenver-
sicherung mit 64 800 Euro jährlich beziehungsweise 5 400 Euro monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 79 800 Euro jährlich beziehungs-
weise 6 650 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI für den Zeit-
raum „1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009“ um die Jahresbeträge ergänzt, 
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−  die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2009 in der allgemeinen Ren-
tenversicherung mit 54 600 Euro jährlich beziehungsweise 4 550 Euro monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 67 200 Euro jährlich bezie-
hungsweise 5 600 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB VI für 
den Zeitraum „1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009“ um die Jahresbeträge er-
gänzt und 

−  die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Umrechnungswert für das 
Jahr 2007 von 1,1841 und den vorläufigen Umrechnungswert für das Jahr 2009 
von 1,1868 ergänzt. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozi algesetzbuch und ande-
rer Gesetze vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I Seite 29 33), Inkrafttreten: 1. Janu-
ar 2009 und 1. November 2009 

Artikel 1 Nummer 2 – Änderung des Paragrafen 18h SGB IV 

Aufgrund der Einführung von Mitführungs- und Vorlagepflichten von Personaldoku-
menten in Artikel 2 des Gesetzes (Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes) sind die bisher in Paragraf 18h SGB IV geregelten Mitführungs- und Vorlage-
pflichten des Sozialversicherungsausweises nicht mehr erforderlich. 

Artikel 1 Nummer 4 – Änderung des Paragrafen 28a SGB IV 

Die Verpflichtung der Arbeitgeber, Änderungen in den Anschriftdaten der Beschäftig-
ten zu melden, ist durch die Einführung der direkten Übermittlung der aktuellen An-
schrift durch die Meldebehörden an die Deutsche Rentenversicherung nicht mehr als 
eigenständige Meldung erforderlich. Ferner wird die nach Paragraf 194 SGB VI vor-
zunehmende gesonderte Meldung bei Anträgen auf Altersrenten und in das Melde-
verfahren integriert. 

Zudem wird für Wirtschaftsbereiche, in denen ein erhöhtes Risiko für Schwarzar-
beit und illegale Beschäftigung besteht, eine Sofortmeldung am Tag der Aufnahme 
der Beschäftigung eingeführt. Eine fehlende Sofortmeldung gilt als Indiz für 
Schwarzarbeit. 

Die Kopie einer Meldung kann zukünftig auch in elektronischer Form an den Be-
schäftigten weitergeleitet werden. 

Artikel 4 Nummern 3 und 9 – Änderung des Paragrafen 5 Absatz 1 
SGB VI und des Paragrafen 230 SGB VI 

Mit der Änderung wird erreicht, dass weiterhin nur solche Personen nach Paragraf 5 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI versicherungsfrei sind, deren Rechtsstellung sich 
an beamtenrechtlichen Grundsätzen orientiert. Durch die Auflistung verschiedener 
Merkmale, die alternativ erfüllt sein müssen, wird die Regelungsabsicht der Vorschrift 
in ihrem Wortlaut konkretisiert und somit in jüngster Zeit zu beobachtenden Bestre-
bungen vorgebeugt, die Vorschrift – über die ursprüngliche Absicht des Gesetzge-
bers hinaus – auch auf andere Personengruppen anzuwenden und für diese Versi-
cherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung herbeizuführen. 

Als Folgeregelung werden die Beschäftigten, denen nach kirchenrechtlichen Re-
gelungen Versorgungsanwartschaften zugesagt sind, in Paragraf 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 SGB VI mit den dort bisher schon genannten Personen zusammenge-
fasst. 
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Mit der Übergangsregelung des Paragrafen 230 Absatz 6 SGB VI wird sicherge-
stellt, dass im Einzelfall Personen, die vor dem Inkrafttreten der Änderung von Para-
graf 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI nach dieser Vorschrift versicherungsfrei 
waren, in der jeweiligen Beschäftigung auch weiterhin versicherungsfrei bleiben. 

Artikel 4 Nummer 4 und 10 – Änderung der Paragrafen 6 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 und 231 SGB VI 

Mit der Änderung wird erreicht, dass eine Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht nur für die Lehrer oder Erzieher an nicht öffentlichen Schulen möglich ist, de-
ren Rechtsstellung sich umfassend und nicht nur im Hinblick auf die Altersabsiche-
rung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen richtet. Damit wird die Regelungsabsicht 
dieser Vorschrift auch in ihrem Wortlaut eindeutig zum Ausdruck gebracht und ver-
hindert, die Vorschrift – entgegen der ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers – 
auch auf Lehrer oder Erzieher an nicht öffentlichen Schulen anzuwenden, deren 
Rechtsstellung sich mit Ausnahme der Ausgestaltung der Alterssicherung nicht von 
der anderer Arbeitnehmer unterscheidet. 

Mit der Übergangsregelung des Paragrafen 231 Absatz 7 SGB VI wird sicherge-
stellt, dass im Einzelfall Personen, die vor dem Inkrafttreten der Änderung von Para-
graf 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI nach dieser Vorschrift von der Rentenver-
sicherungspflicht befreit waren, in der jeweiligen Beschäftigung auch weiterhin versi-
cherungsbefreit bleiben. 

Artikel 10 – Änderung des Paragrafen 27 Absatz 5 des Künstlersozial-
versicherungsgesetzes (KSVG) 

Nach Paragraf 27 Absatz 5 Satz 1 KSVG entscheidet grundsätzlich die Künstlersozi-
alkasse über die Herabsetzung der Höhe der Vorauszahlungen. Für den Fall, dass 
die Träger der Deutschen Rentenversicherung im Rahmen der Betriebsprüfung die 
Höhe der Vorauszahlungen feststellen, bleiben sie auch im Rahmen des Wider-
spruchsverfahrens zuständig. 

Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für d ie Absicherung flexib-
ler Arbeitszeitregelungen und zur Änderung anderer Gesetze vom 21. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I Seite 2940). Inkrafttreten: 1. Ja nuar 2009 und 1. Juli 2009 

Artikel 1 Nummer 2 – Änderung des Paragrafen 7 Absatz 1a Sätze 1 
und 2 und Absatz 3 SGB IV 

Die Definition von Wertguthabenvereinbarungen erfolgt aus systematischen Gründen 
nunmehr in Paragraf 7b SGB IV. Die Möglichkeit, Arbeitszeit mittels eines Wertgut-
habens flexibel für Zeiten der Freistellung von der Arbeitszeit einzusetzen, wird auf 
geringfügig Beschäftigte ausgeweitet. Mit der Änderung wird auch klargestellt, dass 
bei einer Entnahme von Arbeitsentgelt aus dem der Deutschen Rentenversicherung 
Bund übertragenen Wertguthaben unabhängig von den tatsächlichen Verhältnissen 
die Fiktion der fortbestehenden Beschäftigung gilt. 

Artikel 1 Nummer 3 – Änderung des Paragrafen 7b SGB IV 

Mit dem neugefassten Paragrafen 7b wird klargestellt, unter welchen Voraussetzun-
gen ein Wertguthaben im sozialversicherungsrechtlichen Sinn vorliegt. 

Artikel 1 Nummer 4 – Einfügung der Paragrafen 7c, d, e, f und g SGB 
IV 

Mit dem neu eingefügten Paragrafen 7c wird eine Regelung über die Möglichkeiten 
der Verwendung der entsprechend Paragraf 7b angesparten Wertguthaben getrof-
fen. Das Wertguthaben kann insbesondere für Zeiten der Pflege von Angehörigen, 
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der Erziehung von Kindern, der beruflichen Qualifikation oder vor Beginn einer Al-
tersrente in Anspruch genommen werden, wenn eine vollständige oder teilweise 
Freistellung von der Arbeitsleistung erfolgt. 

Der neu eingefügte Paragraf 7d legt verbindlich fest, dass Wertguthaben nur noch 
als Arbeitsentgeltguthaben geführt werden können und der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer mindestens einmal jährlich über die Entwicklung des Wertguthabens zu un-
terrichten hat. Zudem wird zur Begrenzung des wirtschaftlichen Risikos festgelegt, 
dass die Regelungen des Vierten Titels des Vierten Abschnitts des SGB IV auch für 
die Verwaltung von Wertguthaben gelten. Allerdings kann hiervon abweichend auch 
eine Anlage in Aktien erfolgen. 

Mit Paragraf 7e werden Regelungen zur Art und Weise der Absicherung der Wert-
guthaben gegen eine Insolvenz des Arbeitgebers getroffen und Informationspflichten 
des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer begründet. 

Mit Paragraf 7f wird für die Arbeitnehmer die Möglichkeit geschaffen, angesam-
melte Wertguthaben bei Beendigung der Beschäftigung auf den neuen Arbeitgeber 
oder auf die Deutsche Rentenversicherung Bund zu übertragen. Für die Deutsche 
Rentenversicherung Bund ergeben sich damit neue Aufgaben und Funktionen, die 
zum Teil außerhalb der klassischen Aufgaben der Rentenversicherung liegen. So 
werden mit Paragraf 7f Absatz 2 und 3 neben der Aufgabe der Verwaltung des über-
tragenen Wertguthabens auch Arbeitgeberpflichten (Paragrafen 28e Absatz 1 Satz 1, 
28g Satz 1 SGB IV) auf die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragen. 

Mit Paragraf 7g wird der Bundesregierung aufgegeben, den gesetzgebenden Kör-
perschaften bis zum 31. März 2012 über die Auswirkungen des Gesetzes und insbe-
sondere über die Entwicklung der Inanspruchnahme und Nutzung der Wertguthaben 
zu berichten. 

Artikel 1 Nummer 5 – Änderung des Paragrafen 22 Absatz 1 Satz 2 und 
3 SGB IV 

Die Änderung bewirkt, dass Arbeitszeitkonten, die als Entgeltkonten geführt werden, 
erst bei Auszahlung als Arbeitsentgelt an den Beschäftigten verbeitragt werden müs-
sen. 

Artikel 1 Nummer 9 – Einfügung des Paragrafen 116 SGB IV 

Es handelt sich um eine Übergangsregelung für Wertguthabenvereinbarungen, die 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes getroffen wurden. 

Artikel 4 Nummern 1 bis 3, 5 bis 6a – Änderung der Paragrafen 66, 70, 
254d, 256a SGB VI 

Die Vorschriften zur Berücksichtigung von Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus auf-
gelösten Wertguthaben bei der Rentenberechnung sind an die Änderungen im SGB 
IV angepasst worden. Vom 1. Juli 2009 an werden im Störfall auch die zusätzlichen 
Entgeltpunkte aus Wertguthaben berücksichtigt, die der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund nach Paragraf 7f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB IV in der Fassung ab 1. 
Juli 2009 übertragen wurden. 
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Gesetz zur Einführung Unterstützter Beschäftigung v om 22. Dezember 2008 
(BGBl. I Seite 2959), Inkrafttreten: 30. Dezember 2 008 

Artikel 2 Nummer 1 – Änderung des Paragrafen 1 Satz 1 Nummer 3 
SGB VI 

Die Änderung steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben nach Paragraf 33 Absatz 3 SGB IX um die individuelle betrieb-
liche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung. Sie bewirkt, dass Teil-
nehmende an einer individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen Unterstütz-
ter Beschäftigung nach Paragraf 38a SGB IX versicherungspflichtig in der gesetzli-
chen Rentenversicherung und damit vergleichbar mit Teilnehmern an anderen Maß-
nahmen der Berufsvorbereitung sozialversichert sind. 

Artikel 2 Nummer 3 – Änderung des Paragrafen 162 Nummer 3 SGB VI 

Die Beitragsbemessungsgrundlage für Teilnehmer einer individuellen beruflichen 
Qualifizierung beträgt 20 Prozent der monatlichen Bezugsgröße. 

Artikel 2 Nummer 4 – Änderung des Paragrafen 168 Absatz 1 SGB VI 

Die für Teilnehmer einer beruflichen Qualifizierung im Rahmen der unterstützten Be-
schäftigung zu zahlenden Beiträge zur Rentenversicherung sind vom Rehabilitati-
onsträger abzuführen. 

Versorgungsausgleich 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 5. Dezember 2007 (BGBl. I Seite 2799) und Berich-
tigung der Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungs-
ausgleich in der Rentenversicherung vom 8. Juli 200 8 (BGBl. I Seite 1218) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2008 maßgebenden Umrechnungsfaktoren veröffentlicht wor-
den. Dies betrifft die Ermittlung der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu 
zahlenden Beiträge sowie die Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgelt-
punkten und Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (Paragrafen 
187 Absatz 3 Satz 2, 281a Absatz 3 Satz 3 SGB VI). Die Umrechnungsfaktoren ba-
sieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts (Paragraf 69 Absatz 
2 Nummer 2 SGB VI) beziehungsweise vorläufigen Durchschnittsentgelts im Bei-
trittsgebiet (Paragraf 281a Absatz 3 Sätze 1 und 2 SGB VI) und des Beitragssatzes 
für das Jahr 2008. 

In der Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
in der Rentenversicherung wurden die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wer-
tes von angleichungsdynamischen Anrechten nach Paragraf 3 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe a Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetz (VAÜG) bei einer Entschei-
dung über den Versorgungsausgleich in der Zeit nach dem 30. Juni 2008 veröffent-
licht. 

Vierte Verordnung zur Änderung der Barwert- Verordn ung vom 2. Juni 2008 
(BGBl. I Seite 969) 

Mit der Verordnung wurde die Befristung der Barwert-Verordnung bis zum 30. Juni 
2008 aufgehoben. Die Aufhebung der zeitlichen Befristung der Barwert-Verordnung 
begründet der Gesetzgeber damit, dass mit dem Inkrafttreten eines Gesetzes zur 
Strukturreform des Versorgungsausgleichs (voraussichtlich am 1. September 2009) 
die Barwert-Verordnung außer Kraft tritt (Bundestagsdrucksache 16/10144, Seite 
114 und Bundesratsdrucksache 617/08, Seite 136). Bis zum Abschluss des Gesetz-
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gebungsverfahrens soll die Weitergeltung der Barwert-Verordnung eine praktikable 
Lösung bieten. 

Gesetzesänderungen 2009 

Allgemeine Entwicklung 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 2. Dezember 2008 (BGBL I  Seite 2343) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2009 maßgebenden Umrechnungsfaktoren veröffentlicht wor-
den. Dies betrifft die Ermittlung der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu 
zahlenden Beiträge sowie die Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgelt-
punkten und Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (Paragrafen 
187 Absatz 3 Satz 2, 281a Absatz 3 Satz 3 SGB VI). Die Umrechnungsfaktoren ba-
sieren auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts (Paragraf 69 Absatz 
2 Nummer 2 SGB VI) beziehungsweise vorläufigen Durchschnittsentgelts im Bei-
trittsgebiet (Paragraf 281a Absatz 3 Sätze 1 und 2 SGB VI) und des Beitragssatzes 
für das Jahr 2009. 

Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-RG) vom 1 7. Dezember 2008 (BGBL I 
S. 2586), veröffentlicht als Artikel 1 des Gesetzes  über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der freiwillige n Gerichtsbarkeit (FamFG) 
- Inkrafttreten: 1. September 2009 

Durch dieses Gesetz ist unter anderem eine vollständige Neukodifizierung des ge-
richtlichen Verfahrens zum Versorgungsausgleich vorgenommen worden. So sind 
beispielsweise die in der Zivilprozessordnung (ZPO) und dem Gesetz über die Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) enthaltenen Bestimmungen in ei-
nem Gesetz zusammengefasst worden. Das neue Verfahrensrecht ist zeitgleich mit 
dem reformierten materiellen Recht des Versorgungsausgleichs zum 1. September 
2009 in Kraft getreten (Artikel 11 2 Absatz 1 FGG-RG). Die erforderlichen Anpassun-
gen des Verfahrensrechts an das neue Recht des Versorgungsausgleichs erfolgten 
mit den Änderungen der Paragrafen 219 ff. FamFG im Rahmen des Gesetzes zur 
Strukturreform des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG) vom 2. April 2009. 

Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für d ie Absicherung flexib-
ler Arbeitszeitregelungen und zur Änderung anderer Gesetze vom 21. Dezem-
ber 2008 (BGBl I Seite 2940)  Inkrafttreten: 1. Jan uar 2009, 1. Juli 2009 Paragra-
fen 66, 70, 254d, 256a SGB VI 

Aufgrund der Änderung der Paragrafen 66, 70, 254d und 256a SGB V1 mit Wirkung 
ab 1. Juli 2009 werden im Störfall einer flexiblen Arbeitszeitregelung bei der Renten-
berechnung auch die zusätzlichen Entgeltpunkte beziehungsweise Entgeltpunkte 
(Ost) aus Wertguthaben berücksichtigt, die der Deutschen Rentenversicherung Bund 
nach Paragraf 7f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB IV in der Fassung ab 1. Juli 2009 
übertragen wurden. 
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Gesetz über das Verfahren des elektronischen Entgel tnachweises (ELENA-
Verfahrensgesetz) vom 28. März 2009 (BGBL I Seite 6 34) - Inkrafttreten: 2. April 
2009, 1. Januar 2014 

Artikel 1 Nummer 1 -Änderung der Inhaltsübersicht 

Erweiterung der Inhaltsübersicht zum SGB IV um die Angaben zum neu angefügten 
Sechsten Abschnitt, der die Vorschriften über die Durchführung des elektronischen 
Entgeltnachweisverfahrens enthält. 

Artikel 1 Nummer 4 - Ergänzung des Paragrafen 18f SGB IV 

Die Regelung ermöglicht die Verwendung der Versicherungsnummer, soweit sie im 
elektronischen Entgeltnachweisverfahren von den genannten Teilnehmern am Ver-
fahren genutzt werden muss. 

Artikel 1 Nummer 5 - Ergänzung des Paragrafen 28a SGB IV 

Die Übermittlung des Datensatzes für das elektronische Entgeltnachweisverfahren 
vom Arbeitgeber zur Zentralen Speicherstelle erfolgt mithilfe des bestehenden 
Übermittlungsverfahrens zur Sozialversicherung. Die Übertragung darf deshalb 
ebenfalls nur aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen oder mithilfe von 
geprüften automatisierten Ausfüllhilfen erfolgen. 

Artikel 1 Nummer 6 - Ergänzung des Paragrafen 28b SOB IV 

Da das elektronische Entgeltnachweisverfahren in das bestehende Melde- und Bei-
tragsverfahren der Sozialversicherung integriert wird, erfolgen auch die Erarbeitung 
der Datensätze und die Abstimmung über die technischen Verfahren durch die glei-
chen Entscheidungsgremien. Zur Sicherstellung, dass den Belangen der abrufenden 
Behör den dabei Rechnung getragen wird, wird jeweils ein Vertreter dieser Behörden 
in diesen Gremien beteiligt. 

Artikel 1 Nummer 7 -Änderung des Paragrafen 28c SGB IV 

Die Verordnungsermächtigung wird analog zum Melde- und Beitragsverfahren auch 
auf das elektronische Entgeltnachweisverfahren ausgedehnt. 

Artikel 1 Nummer 8 - Einfügen des Sechsten Abschnitts1 der Paragra-
fen 95 bis 103 SGB IV 

Mit dem neuen Sechsten Abschnitt wird das elektronische Entgeltnachweisverfahren 
in das SGB IV und damit in das gesamte Sozialgesetzbuch integriert. Es handelt sich 
um Regelungen zur Ablösung der bisherigen Papierform durch elektronische Über-
mittlung der Entgeltbescheinigung durch die Arbeitgeber an die Leistungsbehörden 
zur Beantragung von Sozialleistungen, Bescheinigungen zur Leistungsberechnung 
für Arbeitslosen-, Wohn- und Elterngeld. 

Mit dem ELENA-Verfahren wird die Verpflichtung der Arbeitgeber zur schriftlichen 
Aufstellung von Bescheinigungen für die genannten Bereiche durch die Verpflichtung 
zur monatlichen elektronischen Meldung von Entgeltnachweisen aus systemgeprüf-
ten Programmen an eine zentrale Datenbank ersetzt. Aus dieser Zentralen Speicher-
stelle ruft die bewilligende Behörde bei Bedarf die notwendigen Daten ab und be-
rechnet auf ihrer Grundlage die Leistung. 

Artikel 1 Nummer 9 - Einfügen des Paragrafen 104 SGB IV 

Der Gesetzgeber wird verpflichtet, durch Rechtsverordnung eine Regelung zur Fi-
nanzierung der Kosten für das ELENA-Verfahren ab dem Jahr 2014 zu treffen, die 
eine Umlage der Kosten auf die abrufende Behörde durch Gebühren für jeden Abruf 
vorsieht. 



Gesetzesänderungen 2009 

236  

Artikel 1 Nummer 10 -Änderung des Paragrafen 11 1 SGB IV 

Die Bußgeldvorschriften orientieren sich im Wesentlichen an den Bußgeldtatbestän-
den im Melde- und Beitragsverfahren der Sozialversicherung. Verstöße gegen Mel-
devorschriften im Verfahren zum elektronischen Entgeltnachweis werden analog 
bußgeldbewährt. Hinzu kommen Bußgeldvorschriften in den Fällen, in denen Teil-
nehmerrechte durch Dritte beschnitten werden. 

Artikel 1 Nummer 11 - Ergänzung des Paragrafen 112 SGB IV 

Als Verwaltungsbehörde, die die Bußgeldtatbestände im elektronischen Entgelt-
nachweisverfahren verfolgt, wird die Deutsche Rentenversicherung Bund eingesetzt. 

Artikel 1 Nummer I l a bis 15 - Neufassung der Paragrafen 115, 118, 
119 und 120 SGB IV 

Es handelt sich um Übergangs- und Außerkrafttretensvorschriften. 

Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs  (VAStrRefGl vom 2. Ap-
ril 2009 (BGBl I Seite 7001 3 Inkrafttreten: 1. Sep tember 2009 

Artikel 1 - Versorgungsausgleichsgesetz IVersAusglGl 

Durch dieses Gesetz ist das Recht des Versorgungsausgleichs zum 1. September 
2009 grundlegend neu geordnet worden. wichtigstes Grundprinzip ist weiterhin der 
Halbteilungsgrundsatz für die während einer Ehe erworbenen Versorgungsanrechte. 
Der Ausgleich selbst erfolgt jedoch in veränderter Form: An die Stelle einer Saldie-
rung sämtlicher während der Ehezeit erworbenen Versorgungsanrechte und ihrem 
regelmäßigen Einmalausgleich über die gesetzliche Rentenversicherung ist der Aus-
gleich jedes einzelnen Anrechts im jeweiligen Versorgungssystem getreten. Damit 
kann jeder Ehegatte sowohl ausgleichsberechtigt als auch ausgleichspflichtig sein. 
Gleiches gilt bei der Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Des Wei-
teren sind die bisher im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), Gesetz zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich (VAHRG) und Gesetz zur Überleitung des Versor-
gungsausgleichs auf das Beitrittsgebiet (VAÜG) enthaltenen Regelungen über den 
Versorgungsausgleich in einem eigenständigen Gesetz zusammengefasst worden. 

Nach dem Versorgungsausgleichsgesetz sind die im Rahmen des Versorgungs-
ausgleichs auszugleichenden Anrechte vorrangig in dem System zu teilen, in dem sie 
erworben wurden (interne Teilung). Durch die interne Teilung (Paragraf 10 Ver-
sAusglG) erhält die ausgleichsberechtigte Person ein eigenständiges Anrecht bei 
dem Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person. Beide Ehegatten nehmen 
grundsätzlich an dem. Leistungsspektrum und der Wertentwicklung des auszuglei-
chenden Anrechts gleichermaßen teil. Mit dem Übergang zur internen Teilung wer-
den zum Zeitpunkt der Scheidung nahezu alle Anrechte bereits bei Scheidung der 
Ehe ausgeglichen. Auch eine Aussetzung des Versorgungsausgleichs nach dem 
VAÜG wegen der nicht abgeschlossenen Angleichung der Anrechte in den alten und 
den neuen Bundesländern ist nicht mehr erforderlich. Die interne Teilung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung wird künftig nicht mehr in Form eines monatlichen 
Rentenbetrags, sondern in Form von Entgeltpunkten oder Entgeltpunkten (Ost) vor-
genommen. 
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Auch nach dem neuen Recht gibt es die Ausgleichsform der externen Teilung (Pa-
ragraf 14 ff. VersAusglG). Hierbei wird für die ausgleichsberechtigte Person zu Las-
ten des Anrechts der ausgleichspflichtigen Person ein Anrecht bei einem anderen 
Versorgungsträger begründet als demjenigen, bei dem das Anrecht der ausgleichs-
pflichtigen Person besteht. Die externe Teilung ist beispielsweise bei bestimmten An-
rechten aus einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis vorgesehen 
oder bei Anrechten von Beamten auf Widerruf und Soldaten auf Zeit (Paragraf 16 
VersAusglG). In den Fällen der externen Teilung nach Paragraf 14 Absatz 2 Ver-
sAusglG hat die ausgleichsberechtigte Person ein Wahlrecht hinsichtlich des Zielver-
sorgungsträgers. Damit kann sie wählen, ob ein bereits bestehendes Anrecht ausge-
baut oder ein neues begründet werden soll. Zielversorgungsträger kann auch die ge-
setzliche Rentenversicherung sein (Paragraf 187 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a 
SGB VI). Bei einer Ehezeit von höchstens drei Jahren findet ein Versorgungsaus-
gleich künftig nur noch auf Antrag eines Ehegatten statt (Paragraf 3 Absatz 3 Ver-
sAusglG). Der Versorgungsausgleich ist außerdem auszuschließen, wenn bei bei-
derseitigen Anrechten gleicher Art die Differenz der auszugleichenden Werte gering 
ist oder einzelne Anrechte einen geringen auszugleichenden Wert haben (Paragraf 
18 VersAusglG). 

Die Ehegatten können Vereinbarungen schließen, mit denen beispielweise der 
Versorgungsausgleich teilweise oder vollständig ausgeschlossen wird (Paragrafen 6 
bis 8 VersAusglG). Hierbei sind der Schutzzweck der gesetzlichen Regelungen über 
Zugewinn, Unterhalt und Versorgungsausgleich einzuhalten, sodass die Vereinba-
rung einer Inhalts- und Ausübungskontrolle standhalten muss (Paragraf 8 Absatz 1 
VersAusglG). Artikel 2 - Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Farniliensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

Neben den Neufassungen der Paragrafen 219 ff. FamFG aufgrund des geänder-
ten materiellen Versorgungsausgleichsrechts nach dem VersAusglG sind mit Para-
graf 229 FamFG die Rechtsgrundlagen für einen elektronischen Datenaustausch 
zwischen den Familiengerichten und den Versorgungsträgern geschaffen worden. Im 
Rahmen des Versorgungsausgleichsverfahrens sollen sämtliche Informationen zwi-
schen den Versorgungsträgern und Familiengerichten auf elektronischem Weg erfol-
gen. Die technischen Einzelheiten sollen von der zuständigen Bund-Länder-
Kommission elektronischer Rechtsverkehr in Zusammenarbeit mit den Versorgungs-
trägern festgelegt werden. Hierfür wurde eine Unterarbeitsgruppe ,,Strukturreform 
des Versorgungsausgleichs" eingerichtet. Damit der elektronische Rechtsverkehr 
zwischen den Familiengerichten und der gesetzlichen Rentenversicherung als dem 
größten Versorgungssystem zügig eingeführt werden kann, begleitet die Deutsche 
Rentenversicherung Bund von Beginn an dieses Projekt. Der elektronische Versor-
gungsausgleich wird stufenweise eingeführt. Ab April 2010 werden die Familienge-
richte Auskünfte über den Ehezeitanteil und den auszugleichenden Wert elektronisch 
anfordern und die Rentenversicherungsträger den Eingang der Anforderung maschi-
nell bestätigen. Bis April 2011 soll dann der gesamte elektronische Datenaustausch 
realisiert werden. 

Artikel 4 - Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Als Folge zur Neuordnung des Rechts des Versorgungsausgleichs durch Artikel 1 
des VAStrRefG sind die den Versorgungsausgleich betreffenden Vorschriften des 
SGB V1 geändert sowie Vorschriften über die Besonderheiten beim Versorgungs-
ausgleich durch einen neuen Unterabschnitt (Vierter Unterabschnitt) eingefügt wor-
den. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um folgende Vorschriften: 
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Artikel 4 Nummer 2 - Paragraf 52 Absatz 1 SGB VI 

Durch Artikel 4 Nummer 2 des VAStrRefG wurde Paragraf 52 Absatz 1 SGB V1 neu 
gefasst. Die Neufassung stellt sicher, dass Wartezeitmonate aufgrund eines durch-
geführten Versorgungsausgleichs nur aus dem Zuwachs an Entgeltpunkten zu ermit-
teln sind, der sich nach Verrechnung der übertragenen oder begründeten Anrechte 
ergibt. Ein Zuwachs an Entgeltpunkten entsteht, wenn Anrechte sowohl zugunsten 
als auch zulasten eines Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung über-
tragen oder begründet wurden (Hin- und Her-Ausgleich) und die zugunsten zu be-
rücksichtigenden Entgeltpunkte höher sind als die zu Lasten zu berücksichtigenden 
Entgeltpunkte. 

Artikel 4 Nummer 3 - Paragraf 76 SGB VI 

Die Begrenzung bei der Übertragung oder Begründung von Anrechten in Höhe von 
maximal zwei Entgeltpunkten pro Kalenderjahr ist aufgehoben worden. Damit ist ein 
vollständiger Ausgleich möglich, soweit er in der gesetzlichen Rentenversicherung 
stattfindet. Es erübrigt sich ein Ausgleich über andere Ausgleichsarten wie beispiels-
weise schuldrechtliche Ausgleichszahlungen. 

Artikel 4 Nummer 5 - Paragraf 101 Absatz 3 SGB VI 

Den bisherigen Besitzschutz im Zahlbetrag der Rente, wenn der Ausgleichspflichtige 
zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entscheidung über den Versorgungsausgleich 
bereits Rentner gewesen ist und an den Ausgleichsberechtigten noch keine Rente 
gezahlt wurde (Rentnerprivileg), gibt es nicht mehr. Nach dem geänderten Absatz 3 
ist der Versorgungsausgleich bereits von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, zu 
dessen Beginn die Entscheidung des Familiengerichts wirksam geworden ist. Ein 
Besitzschutz für Bestandsfälle ergibt sich Übergangsweise aus Paragraf 268a SGB 
VI. Die Regelungen in den neuen Absätzen 3a und 3b betreffen die Aufhebung des 
Rentenbescheids bei einer Anpassung wegen Unterhalt, Invalidität oder Erreichens 
einer besonderen Altersgrenze oder wegen Tod der ausgleichsberechtigten Person 
(Paragrafen 33 ff. VersAusglG). 

Artikel 4 Nummer 6 - Paragraf 109 SGB VI 

Mit dem neu aufgenommenen Absatz 6 wird klargestellt, dass für die Auskunft an 
das Familiengericht die auf die Ehezeit entfallenden Entgeltpunkte aus der Berech-
nung einer Vollrente wegen Erreichens der Regelaltersgrenze zu ermitteln sind. 

Artikel 4 Nummer 7 - Paragraf 120b SGB VI 

Aufgrund der Anlehnung des Rentensplittings an den Versorgungsausgleich war es 
nach der Änderung der Härteregelung im Versorgungsausgleich (bis 3 1. August 
2009: Paragraf 4 VAHRG; ab 1. September 2009: Paragrafen 37, 38 VersAusglG) 
notwendig, auch die entsprechende Regelung im Rentensplitting neu zu fassen. Für 
die Zahlung der ungekürzten Rente im Fall des Todes des begünstigten Ehegatten 
kommt es ausschließlich darauf an, dass der verstorbene begünstigte Ehegatte nicht 
länger als 36 Monate Rente aus dem Rentensplitting bezogen hat. 

Artikel 4 Nummer 8 - Paragrafen 120f, 1209, 120h SGB VI [neu] 

Aus Paragraf 120f SGB V1 ergibt sich über Paragraf 9 Absatz 1 und 2 VersAusglG 
die interne Teilung von Anrechten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Nach 
Absatz 1 gelten alle bei verschiedenen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung 
erworbenen Anrechte als bei demselben Versorgungsträger erworbene Anrechte. 
Absatz 2 beschreibt, welche Anrechte nicht als Anrechte gleicher Art gelten. 
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Paragraf 120g SGB V1 ist eine Schutzvorschrift für den Rentenversicherungsträ-
ger, wenn die externe Teilung von Anrechten nach dem VersAusglG in der gesetzli-
chen Rentenversicherung erfolgt, weil die ausgleichsberechtigte Person keine Ziel-
versorgung gewählt hat. Anrechte in der gesetzlichen Rentenversicherung werden 
erst erworben, wenn der abgebende Versorgungsträger den zur Begründung des An-
rechts für die ausgleichsberechtigte Person entsprechenden Kapitalbetrag gezahlt 
hat. 

In Paragraf 120h SGB V1 werden ausdrücklich die Anrechte benannt, die als ab-
zuschmelzende Anrechte in der gesetzlichen Rentenversicherung nach Paragraf 19 
Absatz 2 Nummer 2 VersAusglG nicht ausgleichsreif und daher schuldrechtlich aus-
zugleichen sind. 

Artikel 4 Nummer 11 - Paragraf 187 SGB VI 

Die Regelung stellt klar, dass sowohl durch Vereinbarungen der Ehegatten (Paragraf 
6 VersAusglG) als auch nach Paragraf 15 Absatz 1 VersAusglG durch eine externe 
Teilung eine Begründung von Anrechten in der gesetzlichen Rentenversicherung er-
folgen kann. Darüber hinaus regelt der neue Absatz 3a die Umrechnung von Beiträ-
gen in Entgeltpunkte. Aus Absatz 6 ergeben sich die Zahlungsfiktionen, wenn Beiträ-
ge zur Begründung eines Anrechts aufgrund einer Vereinbarung der Ehegatten ge-
zahlt werden. Absatz 7 bestimmt, dass im Fall einer Abänderung einer Entscheidung 
über den Versorgungsausgleich geleistete Zahlungen zurückzuzahlen sind. 

Artikel 4 Nummer 12 - Paragraf 225 SGB VI 

In Bagatellfällen entfällt die laufende Erstattung nach Absatz 1 durch den Versor-
gungsträger für die Aufwendungen des Rentenversicherungsträgers aufgrund einer 
externen Teilung von Anrechten in die gesetzliche Rentenversicherung. Absatz 2 
sieht hier die Ablösung der Erstattungspflicht des Versorgungsträgers durch eine ein-
malige Abfindungszahlung vor. Vermindert sich der auszugleichende Wert des extern 
geteilten Anrechts aufgrund einer Abänderungsentscheidung zum Versorgungsaus-
gleich, sieht der neue Satz 3 des Absatzes 2 eine Rückzahlung des zu viel gezahlten 
Abfindungsbetrags unter Anrechnung der an die ausgleichsberechtigte Person ge-
währten Leistungen an den Versorgungsträger vor. 

Artikel 4 Nummer 13 - Paragraf 264a SGB VI 

Absatz 1 Halbsatz 2 der Vorschrift ist sprachlich an die neuen Ausgleichsformen 
der internen und externen Teilung nach dem VersAusglG angepasst worden. Absatz 
2 Satz 2, der die Ermittlung von Entgeltpunkten (Ost) unter Berücksichtigung eines 
Angleichungsfaktors nach Paragraf 3 Absatz 2 Nummer 1 vAÜG regelte, ist aufgeho-
ben worden. 

Artikel 4 Nummer 15 - Paragraf 268a SGB VI 

Die Vorschrift ist die Übergangsregelung zum Wegfall des bisherigen Rentnerprivi-
legs nach Paragraf 101 Absatz 3 SGB VI. Danach ist der Besitzschutz in Form des 
Rentnerprivilegs weiterhin zu gewähren, wenn vor dem 1. September 2009 das Ver-
sorgungsausgleichsverfahren eingeleitet worden ist und die zu kürzende Rente be-
gonnen hat. Ferner wird eine im Zusammenhang mit der Aufhebung von Rentenbe-
scheiden zum 30. März 2005 bestehende Vertrauensschutzregelung fortgeschrieben. 
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Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilit ät in Deutschland vom 2. 
Mai 2009 (BGBL I Seite 41 6) - Inkrafttreten: 1. Ju li 2009 

Artikel 14 Nummer 1 - Änderung der GKV-Beitragssatzverordnung 

Durch das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland ist 
- als eine der Maßnahmen des sogenannten Konjunkturpakets I1 - der zum 1. Januar 
2009 eingeführte allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 
ab 1. Juli 2009 gesenkt worden. 

Der allgemeine Beitragssatz, der auch für die Beitragsbemessung aus Renten und 
für die Berechnung des vom Rentenversicherungsträger gezahlten Zuschusses zur 
Krankenversicherung maßgebend ist, beträgt seitdem bundeseinheitlich 14,9 Pro-
zent. 

Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der ge setzlichen Rentenversi-
cherung und in der Alterssicherung der Landwirte zu m 1. Juli 2009 (Renten-
wertbestimmungsverordnung 2009 - RWBestV 2009) vom 17. Juni 2009 (BGBL I 
Seite 1335) 

Paragrafen 1, 3 RWBestV 2009 

Mit der unter anderem auf den Verordnungsermächtigungen in den Paragrafen 69 
Absatz 1, 255b Absatz 1 SGB V1 beruhenden Rentenwertbestimmungsverordnung 
2009 wurden zum 1. Juli 2009 der aktuelle Rentenwert um 2,41 Prozent und der ak-
tuelle Rentenwert (Ost) um 3,38 Prozent erhöht. Der aktuelle Rentenwert beläuft sich 
seitdem auf 27,20 Euro, der aktuelle Rentenwert (Ost) auf 24,13 Euro. Der Aus-
gleichsbedarf oder der Ausgleichsbedarf (Ost) zum 30. Juni 2010 wurden unverän-
dert auf 0,9825 beziehungsweise 0,9870 festgesetzt (siehe Paragrafen 68a, 255a 
Absatz 4 SGB VI). 

Durch die Veränderung des aktuellen Rentenwerts sowie des aktuellen Renten-
werts (Ost) zum 1. Juli 2009 wandeln sich zu diesem Zeitpunkt auch die Hinzuver-
dienstgrenzen für die Altersrenten und die Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit, die sich unter anderem aufgrund dieser Werte errechnen. Dasselbe gilt für die 
Freibeträge bei der Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes (Witwen- oder 
Witwerrenten, Erziehungsrenten, Waisenrenten). 

Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Ver sorgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 17. Juni 2009 BGBl I Sei te 1341) 

In der Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in 
der Rentenversicherung wurden die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes 
von angleichungsdynamischen Anrechten nach Paragraf 3 Absatz 2 Nummer 1 
Buchstabe a Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetz VAÜG) bei einer Entschei-
dung über den Versorgungsausgleich in der Zeit nach dem 30. Juni 2009 veröffent-
licht. 

Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetz buch, zur Errichtung ei-
ner Versorgungsausgleichskasse und anderer Gesetze vom 15. Juli 2009 
(BGBL I Seite 1939) 3- Inkrafttreten: 22. Juli 2009 ,l. Oktober 2009 

Artikel 1 Nummer 2 -Änderung des Paragrafen 18h Absatz 2 Satz 3 
SGB IV 

Da ab 1. Januar 2009 der Sozialversicherungsausweis ausschließlich für Zwecke der 
Sozialversicherung genutzt wird, ist eine Anhörung des Bundesfinanzministeriums im 
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Genehmigungsverfahren für die Grundsätze der Deutschen Rentenversicherung zur 
Gestaltung des Ausweises nicht mehr notwendig. 

Artikel 1 Nummer 3 -Änderung des Paragrafen 20 Absatz 3 Satz 2 SGB 
IV 

Redaktionelle Anpassung an die Neuregelung des allgemeinen und ermäßigten Bei-
tragssatzes in der gesetzlichen Krankenversicherung 

Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe a - Änderung des Paragrafen 28a Ab-
satz 4 SGB IV 

Die Sofortmeldung ist auch wie alle anderen Meldungen ein Jahr nach dem Verjäh-
rungszeitraum automatisch zu löschen. 

Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b -Änderung des Paragrafen 28a Absatz 
7 SGB IV 

Bei der Änderung handelt es sich um die Berichtigung eines redaktionellen Verse-
hens. 

Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe C - Änderung des Paragrafen 28a Ab-
satz 12 SGB IV 

Sonderregelung für Beschäftigte, die ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung versichert sind und deshalb in das Meldeverfahren einbezogen werden müs-
sen. 

Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe d - Einfügen des Paragrafen 28a Absatz 
13 SGB IV 

Seit dem 1. Januar 2009 erhalten die Krankenkassen von der Künstlersozialkasse 
aufgrund der Beitragsabführung an den Gesundheitsfonds keine Beitragsnachweise 
mehr und somit auch keine Informationen über die Höhe des voraussichtlichen Ar-
beitseinkommens und zu einer eventuell bestehenden Rentenversicherungspflicht für 
die über die Künstlersozialkasse versicherten Personen. Durch einen automatisierten 
monatlichen Melde- und Beitragsnachweis an die zuständige Krankenkasse durch 
die Künstlersozialkasse kann zusätzlicher Bürokratieaufwand (Rückfragen) vermie-
den und somit eine zügigere Leistungsgewährung für die Versicherten ermöglicht 
werden. 

Artikel 1 Nummer 6 -Änderung des Paragrafen 281 Absatz 1 SGB IV 

Um die besonderen Belange der landwirtschaftlichen Krankenkassen ausreichend 
zu berücksichtigen, ist ein Anhörungsverfahren für den Spitzenverband der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung vorgesehen. 

Artikel 4 Nummer 2 - Änderung des Paragrafen 56 Absatz 4 Nummer 2 
und 3 SGB VI 

Bestimmte Personengruppen werden nun nicht mehr allein deswegen von der Vor-
merkung von Kindererziehungszeiten ausgeschlossen, weil sie versicherungsfrei 
oder von der Rentenversicherungspflicht befreit sind. 

Die Anrechnung von Erziehungszeiten ist nach der neuen Nummer 2 nur noch 
dann ausgeschlossen, wenn die Erziehungszeiten in einem anderen Alterssiche-
rungssystem (zum Beispiel berufsständische Versorgung, Beamtenversorgung) an-
nähernd gleichwertig berücksichtigt werden. 
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Darüber hinaus ist nun auch die Vormerkung von Erziehungszeiten während des 
Bezuges einer Teilrente wegen Alters ohne Besonderheiten möglich. Der Anrech-
nungsausschluss des Paragrafen 56 Absatz 4 Nummer 3 SGB V1 stellt in seiner 
Neufassung nur noch auf Erziehungszeiten von Elternteilen ab, die während dieser 
Zeit zum Personenkreis des Paragrafen 5 Absatz 4 SGB V1 gehören. 

Artikel 4 Nummer 3 - Änderung des Paragrafen 68a SGB VI 

Die in der Vorschrift enthaltene Schutzklausel wurde mit Wirkung ab 22. Juli 2009 in 
der Weise erweitert, dass eine Minderung des aktuellen Rentenwerts aufgrund der 
Anwendung der Rentenanpassungsformel des .Paragrafen 68 SGB V1 generell aus-
geschlossen ist (Garantie gegen Rentenkürzungen). Im Unterschied zur bisherigen 
Schutzklausel gilt der Ausschluss der Minderung des aktuellen Rentenwerts nun 
nicht nur in Bezug auf die Minderungswirkung der anpassungsdämpfenden Faktoren 
in der Rentenanpassungsformel (Belastungsveränderung bei der Altersvorsorge und 
Nachhaltigkeitsfaktor), sondern auch für den Fall einer negativen anpassungsrele-
vanten Lohnentwicklung. Eine negative Lohnentwicklung kann somit nicht zu Ren-
tenminderungen führen. 

Da die unterbliebene Minderungswirkung auch insoweit nachgeholt wird, folgen 
die Renten grundsätzlich weiterhin der Lohnentwicklung und das Prinzip der lohnbe-
zogenen Rente bleibt gewahrt. 

Artikel 4 Nummer 8 - Änderung des Paragrafen 163 Absatz 10 SGB VI 

Redaktionelle Anpassung an den einheitlichen allgemeinen Beitragssatz in der ge-
setzlichen Krankenversicherung 

Artikel 4 Nummer 10 - Änderung des Paragrafen 208 SGB VI 

Paragraf 208 SGB VI sieht nun eine Nachzahlung freiwilliger Beiträge für Elternteile 
vor, denen Kindererziehungszeiten anzurechnen sind und die bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze die allgemeine Wartezeit von 60 Kalendermonaten nicht erfüllt 
haben. 

Artikel 4 Nummer 12 -Änderung des Paragrafen 255e Absatz 5 SGB VI 

Absatz 5 der Vorschrift wurde mit Wirkung ab 22. Juli 2009 neu gefasst. Angesichts 
der Erweiterung der Schutzklausel in Paragraf 68a SGB V1 (Garantie gegen Renten-
kürzungen) stellt die Neufassung für die Bestimmung der aktuellen Rentenwerte bis 
zum 1. Juli 2013 sicher, dass auch die Veränderung des Altersvorsorgeanteils - wie 
bisher - nicht zu einer Minderung des aktuellen Rentenwerts führen kann.  

Artikel 9 Nummer 1 -Änderung des Paragrafen 2 Absatz 2 BVV 

Redaktionelle Anpassung an die Neuregelung des allgemeinen Beitragssatzes in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 

Artikel 9 Nummer 2 Buchstabe a -Änderung des Paragrafen 8 Absatz 1 
BVV 

Redaktionelle Anpassung an den Wegfall der 250-Stundengrenze 

Artikel 9 Nummer 2 Buchstabe b - Ergänzung des Paragrafen 8 Absatz 
2 BVV 

Die Bestätigung der Finanzbehörden, dass die vom Arbeitgeber getragenen oder 
übernommenen Studiengebühren für ein Studium des Beschäftigten steuerrechtlich 
kein Arbeitslohn sind, ist zu den Lohnunterlagen zu nehmen. 
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Artikel 9d Nummer 2 - Ergänzung des Paragrafen 15 Absatz 5 des Ver-
sAusglG 

Aufgrund der Errichtung einer Versorgungsausgleichskasse (Artikel 9e des Geset-
zes) sieht Paragraf 15 Absatz 5 vor, dass dort ein extern geteiltes Anrecht im Sinne 
des Betriebsrentengesetzes zu begründen ist, sofern die ausgleichsberechtigte Per-
son keine andere Zielversorgung wählt.  

Artikel 9e - Gesetz über die Versorgungsausgleichskasse (VersAusg-
KassG) 

Mit dem Gesetz über die Versorgungsausgleichskasse sind die gesetzlichen Rah-
menbedingungen für die Gründung einer Versorgungsausgleichskasse geschaffen 
worden. Die Versorgungsausgleichskasse soll in den Fällen der externen Teilung ei-
nes Anrechts aus der betrieblichen Altersversorgung da$ Betriebsrentenkapital auf-
nehmen, wenn die ausgleichsberechtigte Person keine Zielversorgung wählt. Hierfür 
hatte das VersAusglG zunächst als Auffangregelung die Begründung von Anrechten 
generell in der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung vorgesehen. 

Damit die Leistung an die ausgleichsberechtigte Person steuerlich vergleichbar mit 
der üblicherweise auf Kapitaldeckung basierenden Betriebsrente an die ausgleichs-
pflichtige Person behandelt werden kann, soll nun die Versorgungsausgleichskasse 
die aus der betrieblichen Altersversorgung stammenden Mittel aufnehmen. 

Artikel 9i - Ergänzung des Paragrafen 1 Absatz 1 Satz 1 SVEV 

Dem Arbeitsentgelt sind nicht mehr die vom Arbeitgeber getragenen oder übernom-
menen Studiengebühren für ein Studium des Beschäftigten, die steuerrechtlich kein 
Arbeitslohn sind, zuzurechnen. 

Sechzehnte Verordnung zur Anpassung des Bemessungsb etrages und von 
Geldleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (16 . KOV-AnpV 2009) 
vom 17. Juli 2009 (BGBL I Seite 2024) 

Paragraf 31 BVG 

Die in Paragraf 3 1 Absatz 1 BVG enthaltenen Grundrentenbeträge und Alterserhö-
hungsbeträge wurden zum 1. Juli 2009 neu festgesetzt. Bei einem Zusammentreffen 
von Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung im Sinne des Paragrafen 93 
SGB V1 sind diese Beträge von der Verletztenrente aus der Unfallversicherung ab-
zusetzen (Paragraf 93 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a SGB VI). 

Künstlersozialabgabe-Verordnung 2010 vom 10. August  2009 (BGBl I Seite 
2840) 

Die Künstlersozialabgabe wird für das Jahr 2010 auf 

3,9 Prozent festgesetzt. 

Zweite Verordnung zur Änderung der Sozialversicheru ngsentgeltverordnung 
vom 19. Oktober 2009 (BGBl I Seite 36671 3 Inkraftt reten: 1. Januar 2010 

Artikel 1 - Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung 

Der Wert der als Sachbezug zur Verfügung gestellten Verpflegung wird auf monatlich 
215 Euro festgesetzt. Die Einzelwerte, die diesen Gesamtwert bilden, werden ent-
sprechend verändert. 
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Bekanntmachung der Beitragssätze in der allgemeinen  Rentenversicherung 
und der knappschaftlichen Rentenversicherung für da s Jahr 2010 vom 6. No-
vember 2009 (BGBl I Seite 3705) 

Der Beitragssatz für das Jahr 2010 beträgt in der allgemeinen Rentenversicherung 
19,9 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 26,4 Prozent. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2010 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 20101 v om 7. Dezember 2009 
(BGBl I Seite 3846) 

Durch die am 1. Januar 2010 in Kraft tretende Verordnung werden 

−  die Anlage 1 zum SGB VI um das endgültige Durchschnittsentgelt für das Jahr 
2010 in Höhe von 32 003 Euro ergänzt, 

−  die Bezugsgröße im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 1 1 SGB IV in1 Jahr 2010 
mit 30 660 Euro jährlich beziehungsweise 2 555 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des Paragrafen 18 Absatz 2 SGB IV im Jahr 2010 
mit 26 040 Euro jährlich beziehungsweise 2 170 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2010 in der allgemeinen Rentenver-
sicherung mit 66 000 Euro jährlich beziehungsweise 5 500 Euro monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 81 600 Euro jährlich oder 6 800 
Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB V1 für den Zeitraum 
,,01.01.2010 bis 31.12.2010" um die Jahresbeträge ergänzt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2010 in der allgemeinen Ren-
tenversicherung mit 55 800 Euro jährlich beziehungsweise 4650 Euro monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 68 400 Euro jährlich oder 5 
700 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB V1 für den Zeitraum 
,,01.01.2010 bis 31.12.2010" um die Jahresbeträge ergänzt und die Anlage 10 
zum SGB V1 (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des 
Beitrittsgebiets) um den endgültigen Umrechnungswert für das Jahr 2008 von 
1,1857 und den vorläufigen Umrechnungswert für das Jahr 2010 von 1,1889 er-
gänzt.  

Außerdem errechnen sich aufgrund der Verordnung die Hinzuverdienstgrenzen für 
die Altersrenten und die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ab dem 1. Ja-
nuar 2010 neu.) 

Gesetzesänderungen 2010 

Allgemeine Entwicklung 

Verordnung (EG) Nummer 883/2004 des Europäischen Pa rlaments und des Ra-
tes vom 29. April 2004 zur Koordinierung der System e der sozialen Sicherheit 
(ABl. [EU] Nummer L 166/1 vom 30. April 2004) und V erordnung (EG) Nummer 
987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2010 
zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung  der Verordnung (EG) 
Nummer 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
(ABl. [EU] Nummer L 284/1 vom 30. Oktober 2009) w I nkrafttreten: 20. Mai 2004, 
1. Mai 2010, beide anwendbar ab 1. Mai 2010 

Die beiden neuen europäischen Verordnungen ersetzen die bisher anwendbare Ver-
ordnung (EWG) Nummer 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Si-
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cherheit auf Arbeitnehmer, Selbstständige und deren Familienangehörige, die inner-
halb der Gemeinschaft zu- und abwandern, sowie die Verordnung (EWG) Nummer 
574/72 zu deren Durchführung. Hauptziel ist die Modernisierung der europäischen 
Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit. Erreicht werden soll 
eine Vereinfachung zugunsten der Bürger sowie die Aktualisierung und Verbesse-
rung des Systems der Koordinierung an sich.  

Die Grundlagen der Koordinierung, die Gleichbehandlung und die Wahrung der 
erworbenen Ansprüche und Anwartschaftsrechte wurden beibehalten. Personen, die 
in einem anderen Mitgliedstaat ihren Wohnort haben, besitzen weiterhin die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die Angehörigen dieses Mitgliedstaats. Sozialleistungen 
werden wie bisher grundsätzlich in einen anderen Mitgliedstaat exportiert, und Versi-
cherungszeiten, ihnen gleichgestellte Zeiten und Wohnzeiten, die in einem Mitglied-
staat zurückgelegt wurden, werden auch künftig zur Begründung eines Anspruchs in 
einem anderen Mitgliedstaat zusammengerechnet. Mit der Neuregelung verbunden 
ist gleichzeitig die Umstellung der Verwaltungsabläufe zwischen den Versicherungs-
trägern in Europa von Papier auf eine ausschließlich elektronische Kommunikation. 
Die technische Infrastruktur für diesen elektronischen Datenaustausch (EESSI – 
Electronic Exchange of Social Security Information) wird den Mitgliedstaaten frühes-
tens im Laufe des Jahres 2011 zur Verfügung stehen.  

Damit den Versicherungsträgern eine Anbindung ihrer nationalen Systeme an das 
zu schaffende aufwändige und anspruchsvolle europäische System möglich wird, ist 
eine zweijährige Übergangszeit bis zum 30. April 2012 vorgesehen, in der die im Ein-
satz befindlichen Verfahren weiterhin angewendet werden. Die VO (EWG) Nummer 
1408/71 und die VO (EWG) Nummer 574/72 behalten über den 30. April 2010 hinaus 
ihre Rechtswirkung zunächst im Verhältnis zu den Ländern des Europäischen Wirt-
schaftsraums (Island, Liechtenstein, Norwegen) und der Schweiz und für Staatsan-
gehörige, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen. Für eine spätere Anwendung der VO (EG) Nummer 883/2004 und 
der VO (EG) Nummer 987/2009 sind noch Änderungen und Anpassungen erforder-
lich. 

Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes vom 7.  Juli 2009 (Bundesge-
setzblatt I Seite 1707) - Inkrafttreten: 1. Juli 20 10 

Mit dem Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes wurde ein einheitlicher 
Kontopfändungsschutz auf dem sogenannten Pfändungsschutzkonto in Höhe eines 
bestimmten pfändungsfreien monatlichen Sockelbetrags eingeführt. Die Reform ist 
für die gesetzliche Rentenversicherung von Bedeutung, da sie auch den Kontopfän-
dungsschutz von Sozialleistungen betrifft und die bisherige, besondere Regelung 
zum Kontopfändungsschutz von Sozialleistungen nach dem Ersten Buch Sozialge-
setzbuch zum 1. Januar 2012 vollständig ablöst. 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 7. Dezember 2009 (Bundes gesetzblatt I Seite 
3848) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2010 maßgebenden Umrechnungsfaktoren veröffentlicht wor-
den. Dies betrifft die Ermittlung der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu 
zahlenden Beiträge sowie die Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgelt-
punkten und Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§§ 187 Ab-
satz 3 Satz 2, 281a Absatz 3 Satz 3 SGB VI). Die Umrechnungsfaktoren basieren auf 
der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts (§ 69 Absatz 2 Nummer 2 SGB 
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VI) beziehungsweise des vorläufigen Durchschnittsentgelts im Beitrittsgebiet (§ 281a 
Absatz 3 Sätze 1 und 2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 2010. 

Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der ge setzlichen Rentenversi-
cherung und in der Alterssicherung der Landwirte zu m 1. Juli 2010 (Renten-
wertbestimmungsverordnung 2010 – RWBestV 2010) vom 22. Juni 2010 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 816) 

§§ 1, 3 RWBestV 2010 

Mit der unter anderem auf den Verordnungsermächtigungen in den §§ 69 Absatz 1, 
255b Absatz 1 SGB VI beruhenden Rentenwertbestimmungsverordnung 2010 wur-
den zum 1. Juli 2010 der aktuelle Rentenwert und der aktuelle Rentenwert (Ost) in 
derselben Höhe wie zuvor festgesetzt. Dabei kam den Rentnern die zum 22. Juli 
2009 erweiterte Schutzklausel (Garantie gegen Rentenkürzungen) zugute. Ohne die-
se Schutzklausel hätten der aktuelle Rentenwert von 27,20 Euro und der aktuelle 
Rentenwert (Ost) von 24,13 Euro vermindert werden müssen. Allerdings führte die 
Anwendung der Schutzklausel zu einem weiteren Aufbau des Ausgleichsbedarfs, der 
ab 2011 durch eine Halbierung möglicher Rentenanpassungen abzuschmelzen ist. 
So belaufen sich der Ausgleichsbedarf und der Ausgleichsbedarf (Ost) ab dem 1. Juli 
2010 auf 0,9619 und 0,9817 (siehe §§ 68a, 

255a Absatz 4 SGB VI). 

Aufgrund der Fortschreibung des bisherigen aktuellen Rentenwerts sowie des aktuel-
len Rentenwerts (Ost) über den 30. Juni 2010 hinaus gab es zum 1. Juli 2010 keine 
Veränderung der Hinzuverdienstgrenzen für die Altersrenten und die Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit. 

Drittes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozi algesetzbuch und anderer 
Gesetze vom 5. August 2010 (Bundesgesetzblatt I Sei te 1127), Inkrafttreten: 11. 
August 2010, 1. Januar 2011 

Artikel 1 Nummer 1 – Neufassung der Angabe zu § 18h SGB IV in der 
Inhaltsübersicht 

Die Mitführungspflicht des Sozialversicherungsausweises für bestimmte Beschäfti-
gungsgruppen ist seit dem 1. Januar 2009 entfallen. Die Änderung ist redaktioneller 
Art. 

Artikel 1 Nummer 4 – Änderung § 14 Absatz 3 SGB IV 

Es wird klargestellt, dass auch weiterhin Sachzuwendungen im Haushaltsscheckver-
fahren nicht dem Arbeitsentgelt zugerechnet werden. 

Artikel 1 Nummer 5 – Änderung § 17 Absatz 1 Satz 1 SGB IV 

Aus Gründen der Vereinfachung genügt es, dass sich statt der Bundesregierung das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit der Anpassung beitragsrecht-
licher Sachverhalte an das Steuerrecht befasst. 

Artikel 1 Nummer 5 a – Änderung § 18b Absatz 5 SGB IV 

§ 18b SGB IV enthält die Grundsätze, nach denen die Höhe des bei der Rente we-
gen Todes zu berücksichtigenden Einkommens zu bestimmen ist. Im § 18b Absatz 5 
SGB IV wird die Kürzung des monatlichen Einkommens auf Nettobeträge geregelt. 
Mit dem Inkrafttreten des SGB-IV-Änderungsgesetzes am 11. August 2010 sind ver-
schiedene dort bestimmte Abzugsbeträge neu festgelegt worden. Für Renten der ge-
setzlichen Rentenversicherung und der Alterssicherung der Landwirte ist erstmalig 
ein pauschaler Abzugsbetrag unabhängig von der Art der Kranken- und Pflegeversi-
cherung eingeführt worden. Für kurzfristige Erwerbsersatzeinkommen und Verletz-
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tenrenten der Unfallversicherung werden die Abzüge wegen der eventuell vom Be-
rechtigten zu tragenden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung nun ebenfalls 
pauschaliert. 

Artikel 1 Nummer 6 – Änderung § 18h SGB IV 

Die Regelung dient der Klarstellung, dass Versicherte unbrauchbare und weitere So-
zialversicherungsausweise an die zuständige Einzugsstelle zurückzugeben haben. 

Artikel 1 Nummer 7 – Änderung § 23b Absatz 3 erster Halbsatz SGB IV 

Wegen des Verweises auf die §§ 7c und 7f SGB IV ist der Zusatz „gemäß einer Ver-
einbarung“ überflüssig. 

Artikel 1 Nummer 8 – Änderung § 23c Absatz 1 Satz 1 SGB IV 

Innerhalb einer Aufzählung wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. Die 
Änderung ist redaktioneller Art. 

Artikel 1 Nummer 9 – Änderung § 25 Absatz 2 Satz 6 SGB IV 

In § 25 Absatz 2 Satz 6 SGB IV wurde der Halbsatz „auch soweit Prüfungen am 1. 
Januar 2005 noch nicht abgeschlossen sind.“ mit Wirkung vom 11. August 2010 ge-
strichen. Die Regelungen zur Hemmung der Verjährung bei einer Arbeitgeberprüfung 
(§ 25 Absatz 2 Sätze 2 bis 5 SGB IV) gelten für Prüfungen der Beitragszahlung bei 
sonstigen Versicherten, in Fällen der Nachversicherung und bei versicherungspflich-
tigen Selbstständigen entsprechend. Dies galt auch, soweit die Prüfungen am 1. Ja-
nuar 2005 noch nicht abgeschlossen waren. Wegen Zeitablaufs wurde der Halbsatz 
des Satzes 6 gestrichen. 

Artikel 1 Nummer 10 – Änderung § 28b Absatz 6 SGB IV – Einfügung 
Satz 2 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund soll innerhalb des ELENA-Verfahrens als Vertre-
ter der Arbeitnehmerinteressen in das Verfahren zur Festlegung der technischen 
Vorschriften für die Datensätze einbezogen werden. 

Artikel 1 Nummer 11 – Änderung § 28h Absatz 2 SGB IV 

Es wird klargestellt, dass die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
prüft, inwieweit bei mehreren geringfügigen Beschäftigungen die Arbeitsentgeltgren-
zen eingehalten werden. Sie erlässt den Verwaltungsakt und den Widerspruchsbe-
scheid nach § 8 Absatz 2 Satz 3 SGB IV. Dies gilt auch, wenn durch Überschreiten 
der Arbeitsentgeltgrenze Versicherungspflicht eintritt und die geringfügige Beschäfti-
gung entfällt. 

Artikel 1 Nummer 12 – Änderung § 28i Satz 5 SGB IV 

Aufgrund erstinstanzlicher Urteile vor Sozialgerichten wird redaktionell klargestellt, 
dass die Minijobzentrale bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn- 
See insgesamt Einzugsstelle für geringfügige Beschäftigte ist und nicht nur die Ver-
waltungsstelle in Cottbus. 

Artikel 1 Nummer 13 – Änderung § 28l SGB IV 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben entsprechend der Rege-
lung im § 28l Absatz 1 Satz 2 SGB IV eine Vereinbarung über die Höhe und die Ver-
teilung der Einzugskostenvergütung sowie der Maßnahmen bei Schlechtleistung ge-
troffen. Damit kann die Übergangsregelung aufgehoben werden. 
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Artikel 2 Nummer 2, 5 bis 9 – Streichung §§ 7 Absatz 2, 232 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2, 208 SGB VI, Einfügung §§ 210 Absatz 1a, 282, 286d 
Absatz 4 SGB VI 

§ 7 Absatz 2 SGB VI wurde aufgehoben. Für Zeiten ab dem 1. August 2010 haben 
nunmehr versicherungsfreie und von der Versicherungspflicht befreite Personen das 
Recht zur freiwilligen Versicherung, ohne die allgemeine Wartezeit erfüllen zu müs-
sen.  

In der Folge wurde § 210 SGB VI um den Absatz 1a ergänzt. Danach können ver-
sicherungsfreie und von der Versicherungspflicht befreite Personen (die bisher we-
gen fehlender Berechtigung zur freiwilligen Versicherung einen Anspruch auf Bei-
tragserstattung nach Absatz 1 Nummer 1 hatten) weiterhin einen Anspruch auf Bei-
tragserstattung geltend machen, wenn die allgemeine Wartezeit noch nicht erfüllt ist. 
Dies gilt jedoch nicht (mehr) für Personen, die noch nicht auf Lebenszeit versiche-
rungsfrei oder nur befristet von der Versicherungspflicht befreit sind – wie zum Bei-
spiel Soldaten auf Zeit oder Beamte auf Probe. Freiwillige Beiträge, die zum Beispiel 
nach der Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit gezahlt wurden, schließen die 
Beitragserstattung ebenfalls aus. Personen, die vor dem 1. Januar 1992 von dem 
Recht der freiwilligen Versicherung Gebrauch gemacht hatten und von einem Zeit-
punkt ab 1. Januar 1992 versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit 
waren, waren nach § 232 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SGB VI auch ohne Erfüllung 
der allgemeinen Wartezeit zur freiwilligen Versicherung berechtigt. Diese Regelung 
ist durch den Wegfall des Absatz 2 in § 7 SGB VI entbehrlich geworden und wurde 
deshalb gestrichen. Allerdings war die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung 
nach dieser Vorschrift ein Ausschlusstatbestand für den Anspruch auf Beitragserstat-
tung nach § 210 Absatz 1 Nummer 1 SGB VI. § 286d SGB VI wurde deshalb der Ab-
satz 4 angefügt, der diesen Ausschlusstatbestand weiterhin regelt. 

Die Vorschrift des § 208 SGB VI, die seit Juli 2009 die Nachzahlung freiwilliger 
Beiträge bei anzurechnenden Kindererziehungszeiten regelte, wurde in erster Linie 
für versicherungsfreie oder von der Versicherungspflicht befreite Personen einge-
führt, denen Kindererziehungszeiten anzurechnen waren, um diese bei nicht erfüllter 
Wartezeit mit Erreichen der Regelaltersgrenze zahlbar zu machen. Die seit dem 11. 
August 2010 bestehende Berechtigung zur freiwilligen Versicherung für diesen Per-
sonenkreis hat die Vorschrift entbehrlich gemacht. Sie wurde deshalb aufgehoben. 

Für eine Übergangszeit ist die Möglichkeit der Nachzahlung für rentennahe Versi-
cherte, die die allgemeine Wartezeit durch die laufende Zahlung freiwilliger Beiträge 
bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht (mehr) erreichen können, jedoch wei-
terhin notwendig. Für vor dem 1. Januar 1955 geborene Eltern wurde deshalb die 
Möglichkeit der Nachzahlung freiwilliger Beiträge nach § 282 Absatz 1 SGB VI einge-
führt. Absatz 2 der Vorschrift lässt darüber hinaus auch für versicherungsfreie und 
von der Versicherungspflicht befreite Personen die Möglichkeit der Nachzahlung 
freiwilliger Beiträge zu, die am 10. August 2010 nach § 7 Absatz 2 oder § 232 Absatz 
1 SGB VI nicht zur freiwilligen Versicherung berechtigt waren, wenn sie bei Erreichen 
der Altersgrenze die allgemeine Wartezeit nicht erfüllt haben. Eine Nachzahlung 
nach § 282 Absatz 2 SGB VI ist deshalb für rentennahe Jahrgänge, die die allgemei-
ne Wartezeit bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht mehr erfüllen können, 
nur bis zum 31. Dezember 2015 möglich, weil die Wartezeit von fünf Jahren für Jahr-
gänge, die die Regelaltersgrenze nach diesem Datum erreichen, durch die laufende 
freiwillige Beitragszahlung erfüllt werden kann. 
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Artikel 10 – Nummer 1 – Änderung § 7 BVV 

Auf die bisher zu erstellenden Prüfberichte der Betriebsprüfer der Rentenversiche-
rungsträger an die Einzugsstellen wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
verzichtet, da die gleichen Angaben in automatisierten und übermittelten Prüfmittei-
lungen ebenfalls enthalten sind. 

Artikel 10 Nummer 2 – Änderung § 8 Absatz 2 Nummer 7 BVV 

Es wird klargestellt, dass der Arbeitnehmerfragebogen bei geringfügig entlohnten 
Beschäftigten zu den Entgeltunterlagen gehört. 

Artikel 10 Nummer 3 – Streichung § 10 Absatz 2 Satz 3 BVV 

Folgeänderung zu Artikel 10 Nummer 1. 

Artikel 11 Nummer 1 und 2 – Aufhebung § 19 Absatz 2 DEÜV 

Die Übergangsregelung zu nicht systemgeprüften Programmen 

und Ausfüllhilfen wird aufgehoben. 

Künstlersozialabgabe-Verordnung 2011 vom 9. Septemb er 2010 (Bundesge-
setzblatt I Seite 1294), Inkrafttreten: 14. Septemb er 2010 

Der Vomhundertsatz der Künstlersozialabgabe wird für das Jahr 2011 auf 3,9 Pro-
zent festgesetzt. 

Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF)  vom 13. September 
2010 zur einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Vorsorgeaufwendun-
gen und Altersbezügen (Bundessteuerblatt I Seite 68 1), Inkrafttreten: 1. Januar 
2010  

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung stellen Steuerpflichtigen auf Ver-
langen Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt aus, mit denen sie gegebenen-
falls nachweisen können, dass sie die Voraussetzungen für die Anwendung der so-
genannten Öffnungsklausel (§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
bb Satz 2 Einkommensteuergesetz – EStG) erfüllen. Danach kann der Steuerpflichti-
ge unter bestimmten Voraussetzungen für den Anteil der Rente, der auf Beiträgen 
oberhalb des Höchstbeitrags beruht, die günstigere Ertragsanteilsbesteuerung bean-
spruchen. 

Das BMF hat mit dem Schreiben vom 13. September 2010 unter Berücksichtigung 
der aktuellen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (unter anderem Urteil vom 19. 
Januar 2010 – X R 53/08) seine Rechtsauffassung zu den Grundsätzen hierzu geän-
dert. Dies betrifft die zeitliche Zuordnung der vom Berechtigten gezahlten Beiträge zu 
einzelnen Kalenderjahren und die nun vorrangige Berücksichtigung von Beiträgen 
zur Höherversicherung als gegebenenfalls vorhandene Beiträge oberhalb des 
Höchstbeitrags. 

Bekanntmachung der Beitragssätze in der allgemeinen  Rentenversicherung 
und der knappschaftlichen Rentenversicherung für da s Jahr 2011 vom 16. No-
vember 2010 (Bundesgesetzblatt I Seite 1550), Inkra fttreten: 1. Januar 2011 

Der Beitragssatz wird für das Jahr 2011 in der allgemeinen Rentenversicherung auf 
19,9 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung auf 26,4 Prozent fest-
gesetzt. 
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Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2011 
(Sozialversicherungs- Rechengrößenverordnung 2011) vom 3. Dezember 2010 
(Bundesgesetzblatt I Seite 1761), Inkrafttreten: 1.  Januar 2011 

Durch die Verordnung werden 

−  die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt für das Jahr 
2009 in Höhe von 30 506 Euro und um das vorläufige Durchschnittsentgelt für das 
Jahr 2011 in Höhe von 30 268 Euro ergänzt, 

−  die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2011 mit 30 660 
Euro jährlich beziehungsweise 2 555 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 2011 mit 26 
880 Euro jährlich beziehungsweise 2 240 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2011 in der allgemeinen Rentenver-
sicherung mit 66 000 Euro jährlich beziehungsweise 5 500 Euro monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 81 000 Euro jährlich beziehungs-
weise 6 750 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI für den Zeit-
raum „01.01.2011 bis 31.12.2011“ um die Jahresbeträge ergänzt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2011 in der allgemeinen Ren-
tenversicherung mit 57 600 Euro jährlich beziehungsweise 4 800 Euro monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 70 800 Euro jährlich bezie-
hungsweise 5 900 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB VI für 
den Zeitraum „01.01.2011 bis 31.12.2011“ um die Jahresbeträge ergänzt und 

−  die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Umrechnungswert für das 
Jahr 2009 von 1,1712 und den vorläufigen Umrechnungswert für das Jahr 2011 
von 1,1429 ergänzt. 

Außerdem errechnen sich für Höchstverdiener aufgrund der Verordnung die Hinzu-
verdienstgrenzen für die Altersrenten und die Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit ab dem 1. Januar 2011 neu. 

Haushaltsbegleitgesetz 2011 (HBeglG 2011) vom 9. De zember 2010 (Bundesge-
setzblatt I Seite 1885) w Inkrafttreten: 1. Januar 2011  

Artikel 19 Nummer 2 Buchstaben a) und b) – Änderung § 3 Satz 1 
Nummer 3 SGB VI, Streichung § 3 Satz 1 Nummer 3a SGB VI 

Artikel 19 Nummer 2 Buchstaben a) und b) führt für Bezieher von Arbeitslosengeld II 
ab 1. Januar 2011 zum Wegfall der Rentenversicherungspflicht nach § 3 Satz 1 
Nummer 3a SGB VI. Zur Vermeidung von Lücken in der Versicherungsbiografie wird 
die Zeit des Bezugs von Arbeitslosengeld II künftig als Anrechnungszeit berücksich-
tigt. Dieser Anrechnungszeit-Tatbestand verlängert darüber hinaus für einen an-
schließenden anderen Sozialleistungsbezug den Einjahreszeitraum zur Erfüllung der 
Vorversicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nummer 3 SGB VI.  
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Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Fin anzierung der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz –  GKV-FinG) vom 22. 
Dezember 2010 (Bundesgesetzblatt I S. 2309), Inkraf ttreten: 1. Januar 2011 

Artikel 1 Nummer 17 – Neufassung § 241 SGB V 

Durch das GKV-Finanzierungsgesetz ist unter anderem der im Rahmen des Kon-
junkturpaketes II seit 1. Juli 2009 abgesenkte allgemeine Beitragssatz in der gesetz-
lichen Krankenversicherung mit Wirkung ab 1. Januar 2011 wieder angehoben und 
nunmehr im Gesetz festgeschrieben worden. 

Der allgemeine Beitragssatz, der auch für die Beitragsbemessung aus Renten und 
für die Berechnung des vom Rentenversicherungsträger gezahlten Zuschusses zur 
Krankenversicherung maßgebend ist, beträgt bundeseinheitlich ab 1. Januar 2011 – 
wieder – 15,5 Prozent. 

Artikel 1 Nummer 18 – Änderung § 242 SGB V 

Über die Einnahmeentwicklung hinausgehende Ausgabensteigerungen in der ge-
setzlichen Krankenversicherung werden zukünftig allein durch Zusatzbeiträge der 
Mitglieder finanziert. Vom 1. Januar 2011 an erheben die Krankenkassen den Zu-
satzbeitrag nur noch einkommensunabhängig in festen Eurobeträgen. Die bisherige 
Begrenzung des Zusatzbeitrages auf ein Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen 
des Mitglieds ist entfallen. 

Artikel 1 Nummer 19 – Einfügen der §§ 242a und 242 b SGB V 

Zum Schutz der Beitragszahler vor einer unverhältnismäßigen finanziellen Belastung 
ist für die Zeit ab 1. Januar 2011 ein Sozialausgleich eingeführt worden. Danach ha-
ben Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen einen Anspruch auf Sozialausgleich, 
wenn der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) jeweils für ein Kalenderjahr 
festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitrag die sogenannte Belastungsgrenze von 
zwei Prozent ihrer individuellen beitragspflichtigen Einnahmen übersteigt. Für das 
Jahr 2011 ist der durchschnittliche Zusatzbeitrag auf 0 Euro festgelegt worden (Be-
kanntmachung des BMG vom 31. Dezember 2010, veröffentlicht im Bundesanzeiger 
Sonderausgabe Nummer 1 am 3. Januar 2011), sodass für das Kalenderjahr 2011 
kein Sozialausgleich durchzuführen ist. 

Gesetzesänderungen 2011 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz zur Einführung eines Bundesfreiwilligendiens ts vom 28. April 2011 
(Bundesfreiwilligendienstgesetz – BFDG – Bundesgese tzblatt I Seite 687), In-
krafttreten: 3. Mai 2011 

Mit der Änderung wird erreicht, dass die Regelungen zur Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung, die für den Jugendfreiwilligendienst nach dem Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz gelten, auch für den Bundesfreiwilligendienst gelten. 
Trotz der geringfügigen Bezahlung besteht während des Freiwilligendiensts eine 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Darüber hinaus wurde 
ein weiterer, den Anspruch auf Waisenrente begründender Tatbestand in § 48 Ab-
satz 4 SGB VI aufgenommen. Die Einführung des Bundesfreiwilligendiensts ist Folge 
der zum 1. Juli 2011 ausgesetzten Verpflichtung, Wehrdienst oder ersatzweise Zivil-
dienst zu leisten. Anders als der bisherige Zivildienst führt jedoch der Bundesfreiwilli-
gendienst direkt zu einem Waisenrentenanspruch. 
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Bekanntmachung zu § 850c der Zivilprozessordnung (P fändungsfreigrenzen-
bekanntmachung 2011) vom 9. Mai 2011 (Bundesgesetzb latt I Seite 825) 

§ 850c Absatz 2a ZPO sieht eine kontinuierliche Anpassung der in den Tabellen zu § 
850c ZPO enthaltenen Pfändungsfreibeträge an die Grundfreibeträge des Steuer-
rechts vor. Die Anpassung wird fortlaufend zum 1. Juli eines jeden zweiten Jahres 
vorgenommen. Durch die Bekanntmachung zu § 850c ZPO erfolgt mit Wirkung ab 1. 
Juli 2011 die Erhöhung der für Arbeitseinkommen geltenden Pfändungsfreigrenzen 
nach Maßgabe des § 850c ZPO. Die Änderung der Pfändungsfreibeträge zum 1. Juli 
2011 hat Auswirkungen nicht nur auf Pfändungen von laufenden Geldleistungen 
nach § 54 Absatz 4 SGB I. Sie ist auch für Abtretungen pfändbarer laufender Geld-
leistungen nach § 53 Absatz 3 SGB I und bei Auf- und Verrechnungen pfändbarer 
Geldleistungen im Rahmen von § 51 Absatz 1 SGB I und § 52 SGB I zu berücksich-
tigen. 

Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der ge setzlichen Rentenversi-
cherung und in der Alterssicherung der Landwirte zu m 1. Juli 2011 (Renten-
wertbestimmungsverordnung 2011 – RWBestV 2011) vom 6. Juni 2011 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 1039), 

§§ 1, 3 RWBestV 2011 

Mit der unter anderem auf den Verordnungsermächtigungen in § 69 Absatz 1, § 255b 
Absatz 1 SGB VI beruhenden Rentenwertbestimmungsverordnung 2011 wurden zum 
1. Juli 2011 sowohl der aktuelle Rentenwert als auch der aktuelle Rentenwert (Ost) 
um 0,99 Prozent erhöht. Der aktuelle Rentenwert beträgt seitdem 27,47 Euro (bisher 
27,20 Euro), der aktuelle Rentenwert (Ost) 24,37 Euro (bisher 24,13 Euro). Der Aus-
gleichsbedarf und der Ausgleichsbedarf (Ost) wurden zum 1. Juli 2011 erstmals ab-
gebaut, und zwar auf 0,9715 beziehungsweise auf 0,9857 (siehe §§ 68a, 255a Ab-
satz 4 SGB VI). 

Im Jahr 2011 wurde erneut die besondere Schutzklausel (Ost) angewendet. Sie 
verhindert, dass die Rentenanpassung in den neuen Bundesländern geringer ausfällt 
als in den alten Bundesländern. Ohne diese Schutzklausel hätte der aktuelle Ren-
tenwert (Ost) zum 1. Juli 2011 nur um 0,7 Prozent auf 24,30 Euro angehoben wer-
den können. Wegen der Anwendung der besonderen Schutzklausel (Ost) konnte der 
Ausgleichsbedarf (Ost) nur in entsprechend vermindertem Umfang abgebaut werden. 
Durch die Veränderung des aktuellen Rentenwerts sowie des aktuellen Rentenwerts 
(Ost) zum 1. Juli 2011 veränderten sich zu diesem Zeitpunkt auch für die Altersren-
ten und die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit die Hinzuverdienstgrenzen 
(Ost), die sich unter anderem aufgrund dieser Werte errechnen. 

Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes u nd anderer Vorschrif-
ten vom 20. Juni 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 11 14), § 84a BVG 

Bei der Anrechnung einer Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
auf eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ist von der Verletztenrente 
ein der Grundrente nach dem BVG entsprechender Betrag abzusetzen (§ 93 Absatz 
2 Nummer 2 Buchstabe a SGB VI). Für Berechtigte, die sich am 18. Mai 1990 ge-
wöhnlich im Beitrittsgebiet aufgehalten haben, galten dabei für Rentenbezugszeiten 
bis zum 30. Juni 2011 die niedrigeren Grundrentenbeträge (Ost). Für Rentenbezugs-
zeiten ab dem 1. Juli 2011 gilt nun einheitlich der jeweilige Grundrentenbetrag (West) 
auch dann, wenn sich der Berechtigte am 18. Mai 1990 gewöhnlich im Beitrittsgebiet 
aufgehalten hat. Zurückzuführen ist diese Änderung auf die Neufassung des § 84a 
BVG, wonach die auf dem Einigungsvertrag beruhenden Besonderheiten im Rahmen 
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des BVG für Berechtigte im Beitrittsgebiet ab dem 1. Juli 2011 nicht mehr anzuwen-
den sind. 

Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen S icherheit in Europa und 
zur Änderung anderer Gesetze vom 22. Juni 2011 (Bun desgesetzblatt I Seite 
1202) 

Mit dem Gesetz zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in Europa 
werden die Zugangsstellen für den maschinellen Datenaustausch zwischen den eu-
ropäischen Sozialversicherungsträgern nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 987/2009 benannt und nationale Rechtsgrundlagen für den Daten-
schutz bei den Zugangsstellen für das europäische Projekt EESSI (Elektronischer 
Austausch von Sozialversicherungsdaten) geschaffen. Ferner ist die bisher nur in 
den Anhängen der VO (EWG) Nr. 574/72 geregelte Zuständigkeit der Verbindungs-
stellen der Rentenversicherungsträger bei Anwendung der koordinierenden Verord-
nungen der EU in das nationale Recht übernommen worden. Außerdem wurden alle 
Bezüge auf das koordinierende Sozialrecht der EU in verschiedenen deutschen 
Rechtsvorschriften an die ab 1. Mai 2010 anzuwendende VO (EG) Nr. 883/2004 und 
die VO (EG) Nr. 987/2009 angepasst. 

Ab 1. Juli 2011 sind Renten, die aus dem Ausland bezogen werden, nach deut-
schem Recht beitragspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozi-
alen Pflegeversicherung. Voraussetzung ist, dass die ausländischen Renten einer 
Rente aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung vergleichbar sind. Bei-
tragspflichtig sind sowohl Renten aus Ländern der EU als auch aus Staaten außer-
halb der EU. Die von einem anderen Mitgliedstaat gezahlte Rente ist nur dann nach 
deutschem Recht beitragspflichtig, wenn Deutschland die Kosten für die Sachleis-
tungen bei Krankheit zu übernehmen hat. 

Künstlersozialabgabe-Verordnung 2012 vom 6. Septemb er 2011 (Bundesge-
setzblatt I Seite 1831), Inkrafttreten: 9. Septembe r 2011 

Die Künstlersozialabgabe wird für das Jahr 2012 auf 3,9 Prozent festgesetzt. 

Siebzehnte Verordnung zur Anpassung des Bemessungsb etrags und von 
Geldleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (17 . KOV-AnpV 2011) 
vom 28. Juni 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 1271),  

§ 31 BVG 

Die in § 31 Absatz 1 BVG enthaltenen Grundrentenbeträge und Alterserhöhungsbe-
träge wurden zum 1. Juli 2011 neu festgesetzt. Bei einem Zusammentreffen von 
Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung im Sinne des § 93 SGB VI sind 
diese Beträge von der Verletztenrente aus der Unfallversicherung abzusetzen (§ 93 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a SGB VI). 

Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 1. November 201 1 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 2131), Inkrafttreten: 1. Januar 2012 

Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a 

Der Begriff der steuerrechtlichen Einkünfte, an den § 15 Absatz 1 SGB IV und auch § 
18a SGB IV mit dem jeweiligen Einkommensbegriff im Sozialversicherungsrecht an-
knüpfen, hat sich mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 verändert, weil Kinder-
betreuungskosten zukünftig nur einheitlich als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte und nicht mehr auch wie Werbungskosten oder Betriebsausgaben von 
den Einnahmen abziehbar sind. Um Auswirkungen auf die Einkommensbegriffe au-
ßersteuerlicher Rechtsnormen zu vermeiden, wurde mit dem neu eingeführten Satz 2 
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des § 2 Absatz 5a Einkommensteuergesetz (EStG) ein Korrektiv geschaffen. Die im 
Besteuerungsverfahren vereinfachende Neuregelung zur Berücksichtigung von Kin-
derbetreuungskosten wird zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Anrech-
nung von Einkommen in der gesetzlichen Rentenversicherung führen.  

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2012 
(Sozialversicherungs- Rechengrößenverordnung 2012) vom 2. Dezember 2011 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2421) 

Durch die am 1. Januar 2012 in Kraft getretene Verordnung wurden 

−  die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt für das Jahr 
2010 in Höhe von 31 144 Euro und um das vorläufige Durchschnittsentgelt für das 
Jahr 2012 in Höhe von 32 446 Euro ergänzt, 

−  die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahr 2012 mit 31 500 Eu-
ro jährlich beziehungsweise 2 625 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahr 2012 mit 26 
880 Euro jährlich beziehungsweise 2 240 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2012 in der allgemeinen Rentenver-
sicherung mit 67 200 Euro jährlich beziehungsweise 5 600 Euro monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 82 800 Euro jährlich beziehungs-
weise 6 900 Euro monatlich festgelegt und  die Anlage 2 zum SGB VI für die Zeit 
„1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012“ um die Jahresbeträge ergänzt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2012 in der allgemeinen Ren-
tenversicherung mit 57 600 Euro jährlich beziehungsweise 4 800 Euro monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 70 800 Euro jährlich bezie-
hungsweise 5 900 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB VI für 
die Zeit „1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012“ um die Jahresbeträge ergänzt 
und 

−  die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Umrechnungswert für das 
Jahr 2010 von 1,1726 und den vorläufigen Umrechnungswert für das Jahr 2012 
von 1,1754 ergänzt. 

In der Verordnung über die maßgebenden Rechengrößen der Sozialversicherung für 
2011 sind unter anderem die monatliche Bezugsgröße sowie die Beitragsbemes-
sungsgrenzen für 2011 bekannt gegeben worden. Die monatliche Bezugsgröße wird 
im Versorgungsausgleich für die Feststellung eines geringen Ausgleichswerts (§ 18 
Absatz 3 Gesetz über den Versorgungsausgleich (VersAusglG)) sowie für die Prü-
fung der Wesentlichkeitsgrenzen für eine Abänderung des Versorgungsausgleichs 
(§§ 51, 52 VersAusglG, §§ 225, 226 FamFG) benötigt. Auch bei den Anpassungen 
wegen Unterhalt (§ 33 VersAusglG) und wegen Invalidität der ausgleichspflichtigen 
Person oder einer für sie geltenden besonderen Altersgrenze (§ 35 VersAusglG) 
spielt die Bezugsgröße eine Rolle. Sie ist Grundlage für die Prüfung, ob eine wesent-
liche Rentenkürzung vorliegt, bei der eine Anpassung in Betracht kommt. Die Bei-
tragsbemessungsgrenze ist nach § 17 VersAusglG die Höchstgrenze, bis zu der eine 
externe Teilung nach § 14 VersAusglG auf Verlangen des Versorgungsträgers zuläs-
sig ist. Außerdem errechnen sich für Höchstverdiener aufgrund der Verordnung die 
Hinzuverdienstgrenzen für die Altersrenten und die Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit ab dem 1. Januar 2012 neu.  
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Gesetz zur Änderung des Beherbergungsstatistikgeset zes und des Handelssta-
tistikgesetzes sowie zur Aufhebung von Vorschriften  zum Verfahren des elekt-
ronischen Entgeltnachweises vom 23. November 2011 ( Bundesgesetzblatt I 
Seite 2298) w Inkrafttreten: 3. Dezember 2011 

Das ELENA-Verfahren wird eingestellt. 

Vierte Verordnung zur Änderung der Sozialversicheru ngsentgeltverordnung 
vom 2. Dezember 2012 (Bundesgesetzblatt I Seite 245 3), Inkrafttreten: 1. Januar 
2012 

Die Werte für die Sachbezüge werden für das Jahr 2012 auf Grundlage der maßge-
benden Verbraucherpreisentwicklung bis zum 30. Juni 2011 angepasst. 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 31. Dezember 2010 (Bunde sgesetzblatt I Seite 
1764) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2011 maßgebenden Umrechnungsfaktoren veröffentlicht wor-
den. Dies betrifft die Ermittlung der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu 
zahlenden Beiträge sowie die Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgelt-
punkten und Entgeltpunkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§ 187 Ab-
satz 3 Satz 2, § 281a Absatz 3 Satz 3 SGB VI). Die Umrechnungsfaktoren basieren 
auf der Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts (§ 69 Absatz 2 Nummer 2 
SGB VI) oder vorläufigen Durchschnittsentgelts im Beitrittsgebiet (§ 281a Absatz 3 
Sätze 1 und 2 SGB VI) und des Beitragssatzes für das Jahr 2011. 

Gesetz zur Verbesserung der Versorgung bei besonder en Auslandsverwen-
dungen (Einsatzversorgungs- Verbesserungsgesetz – E insatzVVerbG) vom 5. 
Dezember 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 2458), Ink rafttreten: 13. Dezember 
2011  

Die Versorgung der Soldaten und Zivilbeschäftigten des Bundes soll für Zeiten der 
besonderen Auslandsverwendung (zum Beispiel Einsatz in Krisengebieten wie Af-
ghanistan) verbessert werden. Erhält der Betreffende aus diesen Zeiten keine Ver-
sorgung nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften, sondern Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung, sollen ihm neben den Entgeltpunkten aus 
Pflichtbeiträgen oder Nachversicherungsbeiträgen dafür zusätzliche Entgeltpunkte in 
der Rentenberechnung gutgeschrieben werden. Hierfür werden die Vorschriften des 
SGB VI und der DEÜV geändert beziehungsweise ergänzt. 

Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für das Jahr 2012 (Beitragssatzverordnung  2012 – BSV 2012) vom 
19. Dezember 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 2795),  Inkrafttreten: 1. Januar 
2012 

Der Beitragssatz beträgt für das Jahr 2012 in der allgemeinen Rentenversicherung 
19,6 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 26,0 Prozent. 

Viertes Gesetz zur Änderung des Vierten Buchs Sozia lgesetzbuch und anderer 
Gesetze vom 22. Dezember 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 3057), Inkrafttreten: 
1. Januar 2012 

Das Gesetz hat eine Vielzahl von Einzelvorschriften geändert. Erwähnenswert sind 
folgende Änderungen: 
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Artikel 1 Nummer 4 – § 22 Absatz 2 SGB IV 

Beim Zusammentreffen von Pflichtbeiträgen aus mehreren Versicherungsverhältnis-
sen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, werden künftig bei der Auf-
teilung der Beitragspflicht die Arbeitsentgelte aus dem jeweiligen Versicherungsver-
hältnis, die über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, nicht in die Verhältnisbe-
rechnung einbezogen. § 22 Absatz 2 SGB IV wird entsprechend geändert. 

Artikel 1 Nummer 6a – § 28a Absatz 1 SGB IV 

Die für die Umsetzung des Sozialausgleichs vorgehaltenen Verfahren sehen für die 
angesprochene Information des Arbeitgebers an die Krankenkassen die GKV-
Monatsmeldung vor. 

Artikel 1 Nummer 6b – § 28a Absatz 4a SGB IV 

Durch das Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz – GKV-FinG) treten zum 
1. Januar 2012 im Zusammenhang mit der Einführung eines GKV-weiten Sozialaus-
gleichs bei der Erhebung von Zusatzbeiträgen in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung neue Meldetatbestände für Arbeitgeber in Kraft. Eine entsprechende Klarstel-
lung erfolgt daher in Form der Ergänzung, dass in den Fällen des § 20 Absatz 2 das 
tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt zu melden ist. Für die Durchführung des Sozial-
ausgleichs bei Arbeitnehmern mit mehreren Beschäftigungen innerhalb der Gleitzone 
benötigt die Krankenkasse das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt. 

Artikel 1 Nummer 6d – § 28a Absatz 7 SGB IV 

Die Änderung beinhaltet eine redaktionelle Klarstellung auf Grund erstinstanzlicher 
Entscheidungen der Sozialgerichtsbarkeit: Haushaltsschecks sind zwingend ab-
zugeben. 

Artikel 1 Nummer 7 – § 28f Absatz 1, Absatz 1a, Absatz 5, § 28n sowie 
§ 28p Absatz 1 SGB IV 

Die redaktionelle Änderung soll Missverständnisse anlässlich von Prüfungen aus-
schließen, die sich durch die unterschiedliche Verwendung der Begriffe „Lohnunter-
lagen“ und „Entgeltunterlagen“ ergeben können. 

Artikel 1 Nummer 8b – § 28p Absatz 6a SGB IV 

Durch die Regelung wird der gesetzliche Rahmen für eine elektronische Betriebsprü-
fung geschaffen, durch die insbesondere Kleinst- und Kleinunternehmen entlastet 
werden. Artikel 4 Nummer 2 – § 1 SGB VI 
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Die Rechtsprechung des BSG zur Versicherungspflicht von Teilnehmern an dua-
len Studiengängen hat aus Sicht des Gesetzgebers zu nicht gewollten Ergebnissen 
geführt. Die Neuregelung stellt deshalb sicher, dass Teilnehmer an dualen Studien-
gängen künftig wieder einheitlich in der Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung und 
der Arbeitsförderung als Beschäftigte versicherungspflichtig sind. Sie werden den zur 
Berufsausbildung Beschäftigten gleichgestellt. Künftig gelten einheitlich alle Teilneh-
mer an allen Formen von dualen Studiengängen während der gesamten Dauer des 
Studiengangs, das heißt sowohl während der Praxisphasen als auch während der 
Studienphasen, als Beschäftigte in den genannten Zweigen der Sozialversicherung. 
Die Regelung trägt der Tatsache Rechnung, dass das einheitliche Merkmale dualer 
Studiengänge die enge Verzahnung zwischen theoretischem Unterricht an der Hoch-
schule oder Akademie und praktischen Phasen im Ausbildungsbetrieb, das hohe 
Maß an Praxisphasen sowie typischerweise die Zahlung einer Vergütung vom Ar-
beitgeber an die Studierenden sind. Diese Umstände rechtfertigen es, die Studien-
teilnehmer sozialversicherungsrechtlich so zu behandeln wie die zur Berufsausbil-
dung Beschäftigten, mit denen sie im Übrigen auch in wirtschaftlicher Hinsicht ver-
gleichbar sind. 

Artikel 4 Nummer 6 und 19 – §§ 118a und 254c SGB VI 

Nach der bisherigen Rechtslage waren die jährlichen „Mitteilungen über die Anpas-
sung der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung“ auch dann an die 
Rentnerinnen und Rentner zu versenden, wenn sich der aktuelle Rentenwert oder 
der aktuelle Rentenwert (Ost) nicht veränderte und es daher tatsächlich nicht zu ei-
ner Anpassung der Renten kam. Die Rechtsänderung ermöglicht es den Rentenver-
sicherungsträgern in einer solchen Situation, künftig auf den Versand von Rentenan-
passungsmitteilungen zu verzichten. 

Artikel 4 Nummer 8 und 13, Artikel 18 

Es werden die melderechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um Hinweise im Sin-
ne des § 115 Absatz 6 SGB VI an Hinterbliebene erteilen zu können, wenn eine Ver-
sichertenrente bis zum Tod nicht bezogen wurde. Bisher wurden von den Meldebe-
hörden entsprechend der 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung nur die Da-
ten der verstorbenen Versicherten, nicht jedoch der Datensatz des Ehegatten oder 
des Lebenspartners dem Renten Service der Deutschen Post mitgeteilt. Hinweise 
zum Anspruch auf Witwen-/Witwerrente sind aber nur möglich, wenn die entspre-
chenden Daten zum Ehegatten oder Lebenspartner bekannt sind. Die Meldevor-
schriften sind nun ergänzt worden. Die Rechtsgrundlagen für die Übermittlung der 
Daten an die DSRV treten wegen der technischen Vorbereitung erst am 1. Januar 
2013 in Kraft. 

Artikel 4 Nummer 10 – § 172a SGB VI 

Mit der Regelung wird klargestellt, dass in einer berufsständischen Versorgung nur 
das Mitglied Beitragsschuldner zur berufsständischen Versorgungseinrichtung ist und 
dass der Arbeitgeber dem Mitglied den Arbeitgeberbeitrag als Zuschuss schuldet. 

Artikel 4 Nummer 12b – § 187b Absatz 1a SGB VI 

§ 187b Absatz 1a SGB VI korrespondiert mit § 5 Absatz 1 Satz 3 des Versorgungs-
ausgleichskassengesetzes, wonach die Versorgungsausgleichskasse geringwertige 
Anrechte aus der externen Teilung abfinden darf. § 187b Absatz 1a SGB VI lässt für 
diesen Fall die Zahlung von Beiträgen zur Rentenversicherung zu, die in der Renten-
berechnung nach § 76a SGB VI abgegolten werden. 
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Artikel 14 

Die Regelung zur Erstattung von Aufwendungen, die der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund durch die Ausführung des Entschädigungsrentengesetzes (EntschRG) 
entstehen (§ 7 EntschG), ist zum 1. Januar 2012 ersatzlos entfallen. Dies betrifft so-
wohl die Erstattung für die Leistungsbeträge der Entschädigungsrente als auch die 
mit der Ausführung des EntschG verbundenen Verwaltungskosten. 

Gesetzesänderungen 2012 

Allgemeine Entwicklung 

Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsv ollstreckung vom 29. Ju-
li 2009 (Bundesgesetzblatt I Seite 2258) -  Inkraft treten: 1. Januar 2013 

Artikel 2 Nummer 2 – Änderung des § 284 Abgabenordnung (AO)  

§ 284 AO wurde dahingehend geändert, dass Vollstreckungsbehörden im Rahmen 
der Zwangsvollstreckung seit dem 1. Januar 2013 zu Vereinfachungszwecken die 
Möglichkeit haben, vor Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen zunächst eine 
Vermögensauskunft vom Schuldner anzufordern. 

Gesetz zur Verbesserung der Versorgung bei besonder en Auslandsverwen-
dungen (Einsatzversorgungs-Verbesserungsgesetz – Ei nsatzVVerbG) vom 5. 
Dezember 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 2458), Ink rafttreten: 13. Dezember 
2011 

Artikel 6 Nummern 2 und 3 – Änderung des § 66 beziehungsweise Ein-
fügung des § 76e SGB VI 

Mit Wirkung seit 13. Dezember 2011 sind im SGB VI Zuschläge an Entgeltpunkten 
für Zeiten einer besonderen Auslandsverwendung eingeführt worden. Ebenso wie in 
der Soldaten- und Beamtenversorgung sollen auch in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung Zeiten einer besonderen Auslandsverwendung besonders berücksichtigt 
werden. Während die Doppelanrechnung von Einsatzzeiten bei Berufssoldaten und 
Beamten regelmäßig nicht mit einer Pensionssteigerung verbunden ist, ergeben sich 
in der Rentenversicherung für Soldaten ohne Pensionsanspruch (insbesondere Sol-
daten auf Zeit oder im freiwilligen Wehrdienst und Reservisten) sowie für Zivilbe-
schäftigte des Bundes aus den Zuschlägen nach § 76e SGB VI deutliche Renten-
steigerungen. Damit soll den besonderen Umständen und Belastungen einer beson-
deren Auslandsverwendung Rechnung getragen werden. 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 19. Dezember 2011 (Bunde sgesetzblatt I Seite 
2798) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2012 maßgebenden Werte veröffentlicht worden. Dies betrifft 
die Ermittlung der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträ-
ge sowie die Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgeltpunkten und Ent-
geltpunkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§ 187 Absatz 3 Satz 2, Ab-
satz 3a, § 281a Absatz 3 Satz 3 SGB VI). 

Die Umrechnungsfaktoren basieren auf vorläufigen Durchschnittsentgelten in den 
alten oder neuen Bundesländern (§ 69 Absatz 2 Nummer 2, § 281a Absatz 3 Sätze 1 
und 2 SGB VI) und dem Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung für das 
Jahr 2012. 
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Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen a m Arbeitsmarkt vom 20. 
Dezember 2011 (Bundesgesetzblatt I Seite 2854), Ink rafttreten: 1. April 2012 

Artikel 9 Nummer 1 – Änderung des § 2 SGB VI 

Als Folgeänderung zum Wegfall der Regelungen zum Existenzgründungszuschuss 
im SGB III wurden im § 2 Satz 1 Nummer 10 SGB VI die Sätze 2 und 3 zur Versiche-
rungspflicht für Existenzgründungszuschussbezieher aufgehoben. 

Artikel 9 Nummer 7 – Änderung des § 196 SGB VI 

Als Folgeänderung zum Wegfall der Regelungen zum Existenzgründungszuschuss 
im SGB III wurde § 196 Absatz 4 SGB VI, die Meldepflicht der Existenzgründungszu-
schussbezieher durch die Agentur für Arbeit, aufgehoben. 

Viertes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozi algesetzbuch und ande-
rer Gesetze vom 22. Dezember 2011 (Bundesgesetzblat t I Seite 3057),  Inkraft-
treten: 1. Januar 2012 

Artikel 4 Nummer 3 und Nummer 20 – Änderung der §§ 69 und 255b SGB VI  

Der dem Verordnungsgeber eingeräumte zeitliche Rahmen für die Bestimmung des 
jeweiligen aktuellen Rentenwerts und aktuellen Rentenwerts (Ost) sowie des Aus-
gleichsbedarfs und Ausgleichsbedarfs (Ost) ist mit Wirkung ab 1. Januar 2012 erwei-
tert worden. Die Bestimmung der zum 1. Juli eines Jahres maßgebenden neuen 
Werte muss nunmehr nicht bereits bis zum 31. März, sondern bis zum 30. Juni des 
jeweiligen Jahres erfolgen. Damit die mehr als 20 Millionen Rentner ihre Rentenan-
passungsmitteilungen rechtzeitig erhalten können, muss mit den Vorarbeiten für die 
Rentenanpassung jeweils schon im April und mit dem Versand der Mitteilungen je-
weils schon Anfang Juni begonnen werden. Ebenfalls mit Wirkung ab 1. Januar 2012 
ist klargestellt worden, dass sich nicht nur eine positive, sondern auch eine negative 
Lohnentwicklung in der Fortschreibung des vorläufigen Durchschnittsentgelts für das 
jeweils folgende Kalenderjahr widerspiegelt. 

Artikel 4 Nummer 4 – Änderung des § 78a SGB VI 

Die Regelung über Zuschläge bei Witwen- und Witwerrenten aufgrund der Erziehung 
von Kindern bis zur Vollendung ihres dritten Lebensjahres wurde mit Wirkung ab 1. 
Januar 2012 geändert. 

Zum einen wurde der zuschlagsberechtigte Personenkreis erweitert, zum Beispiel 
um Altersvollrentenbezieher, Beamte und Selbstständige, bei denen trotz Kinderer-
ziehung keine Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung anerkannt werden 
können. Zum anderen wurde der zuschlagsberechtigte Personenkreis aber auch ein-
geschränkt, um Doppelleistungen zu vermeiden. Ein Zuschlag nach § 78a SGB VI 
wird nicht mehr ermittelt, wenn die Witwe oder der Witwer eine dem Zuschlag 
gleichwertige Leistung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder 
nach entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen erhält. Gemäß § 306 Absatz 1 
SGB VI gilt die geänderte Fassung des § 78a SGB VI nicht für Bestandsrentner, de-
ren Witwen- oder Witwerrente vor dem 1. Januar 2012 begonnen hat. 

Artikel 4 Nummer 5 – Änderung des § 109 SGB VI 

Die in § 109 Absatz 5 SGB VI bisher nur für Ehegatten geltende Regelung zur Ertei-
lung einer Auskunft über die ehezeitlichen Anrechte wurde auf eingetragene Lebens-
partner ausgedehnt. 
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Artikel 4 Nummer 7 – Änderung des § 120b SGB VI 

Die Härteregelung für das Rentensplitting unter Ehegatten wurde neu gefasst. Die 
Anwendung der Härteregelung kommt damit nicht in Betracht, wenn das Rentensplit-
ting nach dem Tod eines Ehegatten von dem anderen Ehegatten zu eigenen Lasten 
herbeigeführt worden ist. Es bleibt dann bei der Rentenkürzung für den überleben-
den Ehegatten. Dies entspricht der bisherigen Praxis der Rentenversicherungsträger. 

Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetze s und von steuerlichen 
Vorschriften vom 8. Mai 2012 (Bundesgesetzblatt I S eite 1030), Inkrafttreten: 1. 
Januar 2012 

Artikel 3 – Änderung des Einkommensteuergesetzes – § 3 Nummer 45 
EStG 

Durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Steuerbefreiungsvorschrift § 3 
Nummer 45 EStG soll der geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers aus der privaten Nut-
zung von System- und Anwendungsprogrammen, die ihm vom Arbeitgeber oder auf-
grund des Dienstverhältnisses von einem Dritten unentgeltlich oder verbilligt überlas-
sen werden, steuerfrei gestellt werden. Bisher war die Überlassung von Software nur 
dann steuerfrei, wenn sie auf einem betrieblichen Personalcomputer installiert war, 
den der Arbeitnehmer privat nutzt (R 3.45 Satz 2 der Lohnsteuerrichtlinien). 

Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der ge setzlichen Rentenversi-
cherung und in der Alterssicherung der Landwirte zu m 1. Juli 2012 (Renten-
wertbestimmungsverordnung 2012 – RWBestV 2012) vom 21. Juni 2012 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 1389), Inkrafttreten: 1. Jul i 2012  

§ 1 und 3 RWBestV 2012 

Mit der unter anderem auf den Verordnungsermächtigungen in den §§ 69 Absatz 1, 
255b Absatz 1 SGB VI beruhenden Rentenwertbestimmungsverordnung 2012 wurde 
zum 1. Juli 2012 der aktuelle Rentenwert um 2,18 Prozent und der aktuelle Renten-
wert (Ost) um 2,26 Prozent erhöht. Der aktuelle Rentenwert beläuft sich seitdem auf 
28,07 Euro (bisher 27,47 Euro); der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt seitdem 24,92 
Euro (bisher 24,37 Euro). Während der umfangreichere Ausgleichsbedarf zum 1. Juli 
2012 weiter auf 0,9929 abgebaut wurde, konnte der Ausgleichsbedarf (Ost) zum 1. 
Juli 2012 vollständig abgebaut werden (siehe §§ 68a, 255a Absatz 4 SGB VI).Durch 
die Veränderung des aktuellen Rentenwerts sowie des aktuellen Rentenwerts (Ost) 
veränderten sich zum 1. Juli 2012 für die Altersrenten und die Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit auch die Hinzuverdienstgrenzen (Ost), die sich unter an-
derem aufgrund dieser Werte errechnen.  

Achtzehnte Verordnung zur Anpassung des Bemessungsb etrags und von 
Geldleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Ac htzehnte KOV-
Anpassungsverordnung 2012 – 18. KOV-AnpV 2012) vom 21. Juni 2012 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 1391), Inkrafttreten: 1. Jul i 2012 

Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe a – Änderung des § 31 Absatz 1 BVG 

Die in § 31 Absatz 1 BVG enthaltenen Grundrentenbeträge und Alterserhöhungsbe-
träge wurden zum 1. Juli 2012 neu festgesetzt. Bei einem Zusammentreffen von 
Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung im Sinne des § 93 SGB VI sind 
diese Beträge von der Verletztenrente aus der Unfallversicherung abzusetzen (§ 93 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a SGB VI) 
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Gesetz zur Begleitung der Reform der Bundeswehr (Bu ndeswehrreform-
Begleitgesetz – BwRefBeglG) vom 21. Juli 2012 (Bund esgesetzblatt I Seite 
1583), Inkrafttreten: 26. Juli 2012  

Artikel 16 – Änderung des § 230 Absatz 7 SGB VI 

Berufssoldaten, die eine Versorgung nach § 6 des Streitkräftepersonalstruktur-
Anpassungsgesetzes beziehen, sind nicht nach § 5 Absatz 4 Nummer 2 SGB VI ver-
sicherungsfrei. 

Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes vo m 21. Juli 2012 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 1601), Inkrafttreten: 1. Aug ust 2012 

Artikel 2 a – Änderung der §§ 3, 4, 166 und 170 SGB VI  

Mit dem Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes wurden Regelungen zur 
sozialen Absicherung der Lebendspender von Organen oder Geweben geschaffen. 
Organ- oder Gewebespender sind seither rentenversicherungspflichtig, wenn sie das 
neu eingeführte Krankengeld nach § 44a SGB V beziehen oder Leistungen für den 
Ausfall von Arbeitseinkünften erhalten und im letzten Jahr vor Beginn der Leistung 
zuletzt rentenversicherungspflichtig waren, wobei sich der Jahreszeitraum um An-
rechnungszeiten wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld II verlängert. Werden die 
Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nicht erfüllt, haben die Spender die 
Möglichkeit, sich auf Antrag pflichtzuversichern. 

Die Beiträge berechnen sich nach dem – der Leistung zugrunde liegenden – Brut-
toarbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen, maximal bis zur Beitragsbemessungsgren-
ze der allgemeinen Rentenversicherung. Die Beiträge trägt die jeweilige leistende 
Stelle (Krankenkasse des Organempfängers, dessen privates Krankenversiche-
rungsunternehmen oder sonstige öffentlich-rechtliche Träger von Krankheitskosten). 
Wird eine Leistung für den Ausfall von Arbeitseinkünften von mehreren Stellen ge-
meinsam erbracht, müssen die Beiträge anteilig getragen werden. 

Künstlersozialabgabe-Verordnung 2013 vom 29. August  2012 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 1865), Inkrafttreten: 8. September 20 12 

Der Vomhundertsatz der Künstlersozialabgabe wurde für das Jahr 2013 auf 4,1 Pro-
zent festgesetzt. 

Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung (P flege-Neuausrichtungs-
Gesetz – PNG) vom 23. Oktober 2012 (Bundesgesetzbla tt I Seite 2246), Inkraft-
treten: 1. Januar 2013 

Artikel 1 Nummern 6 und 17 – Änderung der §§ 19 und 44 SGB XI so-
wie Artikel 14 – Änderung der §§ 3 und 166 SGB VI  

Mit Wirkung ab 1. Januar 2013 kommt die Versicherungspflicht kraft Gesetzes als 
nicht erwerbsmäßig tätige Pflegeperson auch bei Pflege mehrerer Pflegebedürftiger 
und einem Pflegeaufwand von jeweils unter – aber insgesamt mindestens – 14 Stun-
den in der Woche in Betracht (Additionspflege). Dies gilt auch für laufende Pflegefäl-
le, in denen die jeweiligen Pflegetätigkeiten bereits vor dem 1. Januar 2013 aufge-
nommen wurden. Als monatliche beitragspflichtige Einnahmen werden in diesen Fäl-
len – unabhängig von der Pflegestufe der einzelnen Pflegebedürftigen – 26,6666 
Prozent der Bezugsgröße zugrunde gelegt. Die Aufteilung der beitragspflichtigen 
Einnahmen berechnet sich nach dem jeweiligen Einzelpflegeaufwand im Verhältnis 
zum Gesamtpflegeaufwand. 
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Da für die Prüfung der Voraussetzungen der Rentenversicherungspflicht bei Addi-
tionspflege regelmäßig mehr als eine zahlungs- und meldepflichtige Stelle beteiligt 
ist, hat der Gesetzgeber außerdem die Spitzenverbände der Pflegeversicherung und 
die Deutsche Rentenversicherung Bund ermächtigt, ein Mitteilungsverfahren zwi-
schen den beteiligten Pflegekassen und privaten Pflegeversicherungsunternehmen 
zum Austausch von Daten zu vereinbaren.  

Artikel 1 Nummer 25 – Änderung des § 55 Absatz 1 Nummer 1 SGB XI 
-  

Durch das Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung ist unter anderem zum 
1. Januar 2013 der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung um 0,1 Prozent-
punkte erhöht worden. Der Beitragssatz beträgt für die Zeit ab 1. Januar 2013 bun-
deseinheitlich 2,05 Prozent, bei Nichtvorliegen der Elterneigenschaft 2,3 Prozent. Für 
Personen mit einer Beihilfeberechtigung ist ein Beitragssatz von 1,025 Prozent be-
ziehungsweise bei Nichtvorliegen der Elterneigenschaft von 1,275 Prozent maßge-
bend. 

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2013 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2013) v om 26. November 2012 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2361) 

Durch die am 1. Januar 2013 in Kraft getretene Verordnung wurde -  

−  die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt für das Jahr 
2011 in Höhe von 32 100 Euro und um das vorläufige Durchschnittsentgelt für das 
Jahr 2013 in Höhe von 34 071 Euro ergänzt,  

−  die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2013 mit 32 340 
Euro jährlich beziehungsweise 2 695 Euro monatlich bestimmt,  

−  die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 2013 mit 27 
300 Euro jährlich beziehungsweise 2 275 Euro monatlich bestimmt,  

−  die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2013 in der allgemeinen Rentenver-
sicherung mit 69 600 Euro jährlich beziehungsweise 5 800 Euro monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 85 200 Euro jährlich beziehungs-
weise 7 100 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI für den Zeit-
raum „1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013“ um die Jahresbeträge ergänzt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2013 in der allgemeinen Ren-
tenversicherung mit 58 800 Euro jährlich beziehungsweise 4 900 Euro monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 72 600 Euro jährlich bezie-
hungsweise 6 050 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 a zum SGB VI für 
den Zeitraum „1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013“ um die Jahresbeträge er-
gänzt und  

−  die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Umrechnungswert für das 
Jahr 2011 von 1,1740 und den vorläufigen Umrechnungswert für das Jahr 2013 
von 1,1767 ergänzt.  

Im Versorgungsausgleich wird die monatliche Bezugsgröße für die Feststellung eines 
geringen Ausgleichswerts (§ 18 Absatz 3 VersAusglG) sowie für die Prüfung der We-
sentlichkeitsgrenzen für eine Abänderung des Versorgungsausgleichs (§§ 51, 52 
VersAusglG, §§ 225, 226 FamFG) benötigt. Auch bei den Anpassungen wegen Un-
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terhalt (§ 33 VersAusglG) und wegen Invalidität der ausgleichspflichtigen Person 
oder einer für sie geltenden besonderen Altersgrenze (§ 35 VersAusglG) spielt sie 
eine Rolle. Sie ist Grundlage für die Prüfung, ob eine wesentliche Rentenkürzung 
vorliegt, bei der eine Anpassung in Betracht kommt. Die Beitragsbemessungsgrenze 
ist die Höchstgrenze, bis zu der die externe Teilung eines Anrechts im Sinne des Be-
triebsrentengesetzes auf Verlangen des Versorgungsträgers zulässig ist (§§ 14, 17 
VersAusglG). 

Außerdem errechnen sich für Höchstverdiener aufgrund der Verordnung die Hin-
zuverdienstgrenzen für die Altersrenten und die Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit seit dem 1. Januar 2013 neu. 

Gesetz zur Festsetzung der Beitragssätze in der ges etzlichen Rentenversiche-
rung für das Jahr 2013 (Beitragssatzgesetz 2013) vo m 5. Dezember 2012 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 2446), Inkrafttreten: 1. Jan uar 2013 

Der Beitragssatz beträgt für das Jahr 2013 in der allgemeinen Rentenversicherung 
18,9 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 25,1 Prozent. 

Gesetz zur Neuordnung der Altersversorgung der Bezi rksschornsteinfeger-
meister und zur Änderung anderer Gesetze vom 5. Dez ember 2012 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2467), Inkrafttreten: 1. Januar 2 013 

Artikel 2 Nummer 1 – Änderung des § 6 SGB VI 

§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB VI wurde dahingehend geändert, dass seit dem 
1. Januar 2013 bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger oder Bezirksschornsteinfe-
germeister nicht mehr von der Möglichkeit ausgenommen sind, von der Versiche-
rungspflicht befreit zu werden, wenn für sie mindestens 18 Jahre lang Pflichtbeiträge 
gezahlt wurden. 

Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen B eschäftigung vom 5. De-
zember 2012 (Bundesgesetzblatt I Seite 2474), Inkra fttreten: 1. Januar 2013  

Artikel 1 Nummer 2 – Änderung des § 8 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
SGB IV -  

Die Arbeitsentgeltgrenze bei den geringfügig entlohnt Beschäftigten wurde in Anleh-
nung an die allgemeine Lohnentwicklung der vergangenen Jahre von 400 Euro auf 
450 Euro angehoben. 

Artikel 1 Nummer 4 – Änderung des § 20 Absatz 2 SGB IV 

Anpassung der Grenze für das monatliche Gleitzonenentgelt auf 850 Euro. 

Artikel 1 Nummer 5a – Änderung des § 28a Absatz 1 SGB IV 

Folgeänderung zur Neuregelung in § 6 Absatz 1b SGB VI, vom Arbeitgeber ist der 
Zugang des Befreiungsantrags an die Minijob-Zentrale als zuständige Einzugsstelle 
zu melden. 

Artikel 4 Nummer 2 – Änderung des § 2 Satz 2 Nummer 2 SGB VI 

Die Änderung des § 2 Satz 2 Nummer 2 SGB VI stellt sicher, dass als Arbeitnehmer 
eines selbstständig Tätigen im Sinne des § 2 SGB VI nicht diejenigen gelten, die in 
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung beschäftigt sind. 

Artikel 4 Nummer 3 – Änderung des § 5 Absatz 2 SGB VI 

Durch die Änderung des § 5 Absatz 2 SGB VI entfällt die Versicherungsfreiheit für 
geringfügig entlohnt Beschäftigte, die Versicherungsfreiheit für selbstständig Tätige 
bleibt bestehen. 
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Artikel 4 Nummer 4 – Änderung des § 6 SGB VI 

Arbeitnehmer sind in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung, die nach dem 31. 
Dezember 2012 beginnt, versicherungspflichtig und können sich auf Antrag gegen-
über dem Arbeitgeber von dieser Versicherungspflicht befreien lassen (§ 6 Absatz 1b 
SGB VI). Die Befreiung gilt als erteilt, wenn die Minijob-Zentrale als Einzugsstelle 
dem Befreiungsantrag des Arbeitnehmers nicht widerspricht (§ 6 Absatz 3 Satz 2 und 
3 SGB VI). 

Artikel 4 Nummern 5, 11 und 27 – Änderung der §§ 34, 96a und 313 
SGB VI 

Die Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten, für Renten wegen voller Erwerbsminde-
rung und für Renten wegen Erwerbsunfähigkeit jeweils in voller Höhe wurde ab dem 
1. Januar 2013 von 400 Euro auf 450 Euro angehoben. 

Artikel 4 Nummer 7 – Änderung des § 58 SGB VI 

Bezieher von Arbeitslosengeld II können seit dem 1. Januar 2013 selbst dann An-
rechnungszeiten erwerben, wenn zeitgleich Pflichtbeiträge aufgrund einer Beschäfti-
gung, einer selbstständigen Tätigkeit oder eines versicherungspflichtigen Sozialleis-
tungsbezugs gezahlt wurden. Dies war bis zum 31. Dezember 2012 nicht möglich. 

Artikel 4 Nummer 13 – Änderung des § 162 SGB VI 

Die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für Beschäftigte, die nach dem Einkom-
mensteuerrecht als selbstständig Tätige bewertet werden, wird entsprechend der 
Anhebung der Entgeltgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigte von 400 Euro auf 
450 Euro angepasst. 

Artikel 4 Nummer 14a – Änderung des § 163 Absatz 8 SGB VI 

Für versicherungspflichtig geringfügig entlohnte Beschäftigte wird die monatliche 
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage von 155 Euro auf 175 Euro angehoben. 

Artikel 4 Nummer 14b – Änderung des § 163 Absatz 10 SGB VI 

Es wird eine neue Gleitzonenformel für den Arbeitsentgeltbereich von 450,01 Euro 
bis 850 Euro eingeführt. 

Artikel 4 Nummer 15 – Änderung des § 165 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
SGB VI  

Die Anhebung der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze von 400 Euro auf 450 Euro 
wird auf die Mindestbeitragsbemessungsgrenze für versicherungspflichtige selbst-
ständig Tätige übertragen.  

Artikel 4 Nummer 20 Buchstabe a – Änderung des § 229 Absatz 5 SGB 
VI 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte, die am 31. Dezember 2012 wegen Verzichts auf 
die Versicherungsfreiheit versicherungspflichtig waren, bleiben versicherungspflich-
tig. Die Möglichkeit der Befreiung nach § 6 Absatz 1b SGB VI gilt nicht für am 31. 
Dezember 2012 bestehende und weitere auch nach dem 31. Dezember 2012 aufge-
nommene Beschäftigungen, auf die sich der Verzicht auf die Versicherungsfreiheit 
nach § 5 Absatz 2 SGB VI in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung 
erstrecken würde. 

Artikel 4 Nummer 20 Buchstabe c – Änderung des § 229 Absatz 7 SGB 
VI 

Satz 1 enthält eine Bestandsschutzregelung für diejenigen Selbstständigen, die we-
gen Beschäftigung nicht geringfügig tätiger Arbeitnehmer in der bis zum Inkrafttreten 
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der Neuregelung geltenden Fassung nicht versicherungspflichtig nach § 2 SGB VI 
waren, aber nach § 2 SGB VI versicherungspflichtig würden, weil sie nur Arbeitneh-
mer beschäftigen, die wegen der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze nunmehr ge-
ringfügig entlohnt beschäftigt wären (Entgelt über 400 Euro bis 450 Euro). Nach Satz 
2 bleiben für zwei Jahre nach Inkrafttreten diejenigen Selbstständigen versiche-
rungspflichtig, die mit einem Arbeitseinkommen über 400 Euro und bis 450 Euro vor 
Inkrafttreten versicherungspflichtig waren, nach der Anhebung der Geringfügigkeits-
grenze jedoch ab Inkrafttreten versicherungsfrei würden. 

Artikel 4 Nummer 21 – Änderung des § 230 Absatz 8 SGB VI  

Geringfügig entlohnte Beschäftigte, die am 31. Dezember 2012 versicherungsfrei wa-
ren, bleiben in dieser Beschäftigung versicherungsfrei, solange die Voraussetzungen 
des § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV und nach § 8a Satz 1 SGB IV in der bis zum 31. 
Dezember 2012 geltenden Fassung weiterhin vorliegen. Sie können auf die Versi-
cherungsfreiheit verzichten. 

Artikel 4 Nummer 22 – Änderung des § 231 Absatz 9 SGB VI  

Personen, die am 31. Dezember 2012 in einer mehr als geringfügig entlohnten Be-
schäftigung versicherungspflichtig waren, die die Merkmale einer geringfügigen Be-
schäftigung ab dem 1. Januar 2013 erfüllt, können - sich bis zum 31. Dezember 2014 
nicht von der Versicherungspflicht befreien lassen, solange das Arbeitsentgelt aus 
dieser Beschäftigung 400 Euro monatlich übersteigt. 

Artikel 4 Nummer 26 – Änderung des § 276b SGB VI 

Die Vorschrift wurde aus Gründen des Bestandsschutzes vor dem Hintergrund der 
Anhebung der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze von 400 Euro auf 450 Euro (Ab-
satz 1) und der entsprechenden Anpassungen der monatlichen Grenzbeträge für die 
Gleitzonenregelung nach § 20 Absatz 2 SGB IV von bisher 400,01 Euro bis 800 Euro 
auf 450,01 Euro bis 850 Euro (Absatz 2) eingeführt. 

Artikel 9 Nummer 2a – Änderung des § 8 Absatz 2 BVV 

Buchstabe a: Der Antrag auf Befreiung des geringfügig entlohnt Beschäftigten von 
der Rentenversicherungspflicht ist zu den Lohnunterlagen zu nehmen. 

Buchstabe b: Die Erklärung des Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber auf 
Anwendung der Gleitzonenregelung in der Rentenversicherung ist zu den Akten zu 
nehmen. 

Artikel 10 – Änderung der Datenerfassungs- und –übermittlungsverord-
nung (DEÜV) -  

Der Arbeitgeber meldet der Minijob-Zentrale, dass ein Antrag auf Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht gestellt wurde. 

Fünfte Verordnung zur Änderung der Sozialversicheru ngsentgeltverordnung 
vom 19. Dezember 2012 (Bundesgesetzblatt I Seite 27 14), Inkrafttreten: 1. Ja-
nuar 2013  

Die Werte für die Sachbezugsverordnung wurden für das Jahr 2013 angepasst: 

−  der Monatswert für die Verpflegung von 219 Euro auf 224 Euro und 

−  der Wert für Unterkunft oder Mieten von 212 Euro auf 216 Euro beziehungsweise 
von 3,70 Euro je Quadratmeter auf 3,80 Euro je Quadratmeter und bei einfacher 
Ausstattung von 3,00 Euro je Quadratmeter auf 3,10 Euro je Quadratmeter ange-
hoben  
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Gesetzesänderungen 2013 

Allgemeine Entwicklung 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 5. Dezember 2012 (Bundes gesetzblatt I Seite 
2464)  

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
wurden die für das Jahr 2013 maßgebenden Werte veröffentlicht. Sie betreffen die 
Ermittlung der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträge 
sowie die Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgeltpunkten und Entgelt-
punkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§ 187 Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 3a, § 281a Absatz 3 Satz 3 SGB VI; § 187a Absatz 3, § 76a Absatz 1 SGB VI). 

Die Umrechnungsfaktoren basieren auf vorläufigen Durchschnittsentgelten in den 
alten beziehungsweise neuen Bundesländern (§ 69 Absatz 2 Nummer 2, § 281a Ab-
satz 3 Sätze 1 und 2 SGB VI) und dem Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversi-
cherung für das Jahr 2013. 

Gesetz zur Neuordnung der Altersversorgung der Bezi rksschornsteinfeger-
meister und anderer Gesetze vom 5. Dezember 2012 (B undesgesetzblatt I Seite 
2467), Inkrafttreten: 1. Januar 2013  

Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Altersversorgung der Bezirks-
schornsteinfegermeister und zur Änderung anderer Gesetze wurden mit Wirkung 
vom 1. Dezember 2013 in den §§ 76 und 187 SGB VI die Regelungen zur Ermittlung 
von Entgeltpunkten aus gezahlten Beträgen im Rahmen des Versorgungsausgleichs 
für Fälle einer Verzinsung ergänzt (§ 76 Absatz 4 Satz 4, § 187 Absatz 6 Satz 3 SGB 
VI). Danach werden Entgeltpunkte mit dem Umrechnungsfaktor ermittelt, der zu dem 
Zeitpunkt gilt, bis zu dem Zinsen zu zahlen sind. Die Neuregelungen finden Anwen-
dung, wenn das Familiengericht bei einer Begründung von Anrechten durch externe 
Teilung (§ 14 Absatz 2 VersAusglG) eine Verzinsung des zu zahlenden Kapitalbe-
trags angeordnet hat oder wenn die Ehegatten in einer Parteivereinbarung (§ 6 Ver-
sAusglG) eine Beitragszahlung mit Verzinsung geregelt haben. 

Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen B eschäftigung vom 5. De-
zember 2012 (Bundesgesetzblatt I Seite 2474), Inkra fttreten: 1. Januar 2013  

Artikel 4 Nummern 6 und 23 – Änderung des § 52 beziehungsweise 
Einfügung des § 244a SGB VI  

Durch Artikel 4 des Gesetzes wurde § 52 Absatz 2 SGB VI inhaltlich an die Änderun-
gen in § 5 Absatz 2 und § 6 Absatz 1b SGB VI angepasst und mit § 244a SGB VI ei-
ne Übergangsregelung eingeführt. Die zum 1. Januar 2013 in Kraft getretene Ände-
rung in § 52 SGB VI und die Übergangsregelung des § 244a SGB VI betreffen die 
Umrechnung von Zuschlägen an Entgeltpunkten aus einer geringfügigen Beschäfti-
gung in Wartezeitmonate. 

Artikel 4 Nummern 8, 9, 10 und 24 – Änderung der §§ 66, 76b, 76d, 
264b SGB VI 

Zum 1. Januar 2013 wurde für geringfügig entlohnte Beschäftigte die Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung eingeführt. Die Versicherungspflicht 
trat an die Stelle der bisherigen Versicherungsfreiheit mit der Möglichkeit, auf diese 
zu verzichten. 
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Die Folgeänderungen in den §§ 66, 76b, 76d und 264b SGB VI stellen sicher, 
dass für Arbeitsentgelt aus geringfügiger nicht versicherungspflichtiger Beschäftigung 
Zuschläge an Entgeltpunkten ermittelt werden. Das betrifft zunächst diejenigen, die 
sich seit dem 1. Januar 2013 von der Versicherungspflicht in der geringfügigen Be-
schäftigung haben befreien lassen. Zuschläge an Entgeltpunkten werden aber auch 
für diejenigen ermittelt, die ihre geringfügig entlohnte versicherungsfreie Beschäfti-
gung vor dem 1. Januar 2013 aufgegeben haben oder die über den 31. Dezember 
2012 hinaus in ihrer geringfügig entlohnten Beschäftigung versicherungsfrei geblie-
ben sind. 

Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes (Ehrenamtsstärku ngsgesetz) vom 21. 
März 2013 (Bundesgesetzblatt I Seite 556), Inkraftt reten: 1. Januar 2013 

Artikel 2 Nummer 1 – Änderung des § 3 EStG 

Die Grenze der gemäß § 3 Nummer 26 EStG steuerfreien Einnahmen (sogenannte 
Übungsleiterpauschale) wurde auf 2 400 Euro angehoben. 

Bekanntmachung zu § 850c der Zivilprozessordnung (P fändungsfreigrenzen-
bekanntmachung 2013) vom 26. März 2013 (Bundesgeset zblatt I Seite 710) 

Die Vorschrift des § 850c Absatz 2a ZPO sieht eine kontinuierliche Anpassung der in 
den Tabellen zu § 850c ZPO enthaltenen Pfandfreibeträge an die Grundfreibeträge 
des Steuerrechts vor. Die Anpassung wird fortlaufend zum 1. Juli eines jeden zwei-
ten Jahres vorgenommen. 

Durch die Bekanntmachung zu § 850c ZPO erfolgte mit Wirkung ab 1. Juli 2013 
die Erhöhung der für Arbeitseinkommen geltenden Pfändungsfreigrenzen nach der 
Maßgabe des § 850c ZPO. Die Änderung der Pfandfreibeträge zum 1. Juli 2013 hat 
nicht nur Auswirkungen auf Pfändungen von laufenden Geldleistungen nach § 54 
Absatz 4 SGB I. Sie ist darüber hinaus auch für Abtretungen pfändbarer laufender 
Geldleistungen nach § 53 Absatz 3 SGB I und bei Auf- und Verrechnungen pfändba-
rer Geldleistungen im Rahmen von § 51 Absatz 1 SGB I und § 52 SGB I zu berück-
sichtigen. 

Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der ge setzlichen Rentenversi-
cherung und in der Alterssicherung der Landwirte zu m 1. Juli 2013 (Renten-
wertbestimmungsverordnung 2013 – RWBestV 2013) vom 12. Juni 2013 (Bun-
desgesetzblatt I Seite 1574), Inkrafttreten: 1. Jul i 2013 

§§ 1, 3 RWBestV 2013 

Mit der unter anderem auf den Verordnungsermächtigungen in § 69 Absatz 1, § 255b 
Absatz 1 SGB VI beruhenden Rentenwertbestimmungsverordnung 2013 wurden zum 
1. Juli 2013 der aktuelle Rentenwert um 0,25 Prozent und der aktuelle Rentenwert 
(Ost) um 3,29 Prozent erhöht. Der aktuelle Rentenwert beträgt seitdem 28,14 Euro 
(bisher 28,07 Euro), der aktuelle Rentenwert (Ost) 25,74 Euro (bisher 24,92 Euro). 
Während der Ausgleichsbedarf zum 1. Juli 2013 weiter auf 0,9954 abgebaut wurde, 
war der Ausgleichsbedarf (Ost) bereits zum 1. Juli 2012 vollständig abgebaut worden 
und beträgt weiterhin 1,0000 (siehe §§ 68a, 255a Absatz 4 SGB VI). 

Durch die Veränderung des aktuellen Rentenwerts sowie des aktuellen Renten-
werts (Ost) veränderten sich zum 1. Juli 2013 für die Altersrenten und die Renten 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auch die Hinzuverdienstgrenzen (Ost), die sich 
unter anderem aus diesen Werten errechnen. 
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Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfa hrens und zur Stärkung 
der Gläubigerrechte vom 15. Juli 2013 (Bundesgesetz blatt I Seite 2379) > In-
krafttreten: 19. Juli 2013, 1. Juli 2014 

Artikel 1 – Änderung der Insolvenzordnung 

Mit der Gesetzesänderung werden unter anderem das Restschuldbefreiungsverfah-
ren verkürzt und umgestaltet, die Gläubigerrechte gestärkt sowie der Einigungsver-
such im Verbraucherinsolvenzverfahren umgestaltet. 
Neunzehnte Verordnung zur Anpassung des Bemessungsbetrages und von Geldleis-
tungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (19. KOV-Anpassungsverordnung 2013 
– 19. KOV-AnpV 2013) vom 14. August 2013 (Bundesgesetzblatt I Seite 3227), In-
krafttreten: 1. Juli 2013 

Artikel 1 Nummer 2 – Änderung des § 31 BVG 

Die in § 31 Absatz 1 BVG enthaltenen Grundrentenbeträge und Alterserhöhungsbe-
träge wurden zum 1. Juli 2013 neu festgesetzt. Bei einem Zusammentreffen von 
Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung im Sinne des § 93 SGB VI sind 
diese Beträge von der Verletztenrente aus der Unfallversicherung abzusetzen (§ 93 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a SGB VI). 

Gesetz über die Gewährung eines Altersgelds für fre iwillig aus dem Bundes-
dienst ausscheidende Beamte, Richter und Soldaten v om 28. August 2013 
(Bundesgesetzblatt I Seite 3386), Inkrafttreten: 4.  September 2013 

Artikel 1 – Einführung des Altersgeldgesetzes 

Nach § 1 Absatz 1 AltGG haben Beamte und (Bundes-) Richter auf Lebenszeit sowie 
Berufssoldaten, die auf eigenes Verlangen aus dem Dienstverhältnis entlassen wer-
den, Anspruch auf Altersgeld, wenn sie vor Beendigung des Dienstverhältnisses eine 
Erklärung gegenüber dem Dienstherrn abgegeben haben, anstelle der Nachversiche-
rung das Altersgeld in Anspruch nehmen zu wollen. Nach § 7 Absatz 5 AltGG ist ein 
Vergleich zwischen Rente und Altersgeld und deshalb eine Rentenauskunft aus fin-
gierter Nachversicherung erforderlich. Zum Umfang der Auskunftspflicht haben die 
Rentenversicherungsträger bereits verbindliche Festlegungen getroffen (RVaktuell 
2013, 215). 

Aus Sicht der Rentenversicherungsträger werden künftig für auf eigenen Antrag 
aus dem Dienstverhältnis ausscheidende Beamte, Soldaten und Richter die Einnah-
men aus Nachversicherungsbeiträgen zurückgehen, während mehr Rentenauskünfte 
als Serviceleistungen für die Dienstherren anfallen werden. 

Künstlersozialabgabe-Verordnung 2014 vom 19. Septem ber 2013 (Bundesge-
setzblatt I Seite 3618), Inkrafttreten: 25. Septemb er 2013 

Der Vomhundertsatz der Künstlersozialabgabe wird für das Jahr 2014 auf 5,2 Pro-
zent festgesetzt. 

Gesetz zur Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Ände-
rung des Sozialgerichtgesetzes und zur Änderung and erer Gesetze (BUK-
Neuorganisationsgesetz – BUK-NOG) vom 19. Oktober 2 013 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 3836), Inkrafttreten: 1. Juli 2013, 2 5. Oktober 2013, 1. Januar 2014, 
1. Januar 2016 

Artikel 3 Nummer 2 – Änderung des § 23c SGB IV 

In § 23c SGB IV wird ein neuer Absatz 2a eingefügt. Durch die Regelung im neuen 
Absatz 2a wird zum 1. Januar 2014 festgelegt, dass für Arbeitgeber auch für die 
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elektronisch übermittelten Bescheinigungsdaten für die Arbeitsbescheinigung nach 
den §§ 312, 312a und die Nebeneinkommensbescheinigung nach § 313 des SGB III 
nur die Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder Ausfüllhilfen zu-
lässig ist. Ferner wird bestimmt, dass die Bundesagentur für Arbeit die Verfahrensin-
halte regelt und hierfür Grundsätze aufstellt, die der Genehmigung durch das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales bedürfen. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat zuvor die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
anzuhören. 

Artikel 3 Nummer 3 – Änderung des § 28a SGB IV 

Durch die Änderung ab 1. Juli 2013 wird klargestellt, dass in allen Fällen, in denen 
Entgelte gemeldet werden, zum Beispiel auch Unterbrechungsmeldungen, die in § 
28a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 SGB IV genannten Angaben enthalten sein müssen. 

Artikel 12 Nummer 2 – Änderung des § 276b SGB VI 

Bei der Änderung, die am 25. Oktober 2013 in Kraft trat, handelt es sich um die Kor-
rektur eines redaktionellen Versehens. 

Artikel 16 Absatz 5 – Änderung des § 10 DEÜV 

Mit der Änderung, die am 1. Juli 2013 in Kraft trat, wird festgelegt, dass die Jahres-
meldungen zeitnah nach Beendigung des Kalenderjahres erfolgen. Damit wird er-
möglicht, dass insbesondere in der Unfallversicherung die vorläufigen Beitragsbe-
scheide schon früher im Jahr für das Vorjahr ausgestellt werden können. 

Artikel 16 Absatz 6 – Änderung des § 1 SVRV 

In § 1 Absatz 2 der Sozialversicherungs-Rechnungsgrößenverordnung wird die An-
gabe „Nr. 6, 7 und 9“ durch die Wörter „Nummer 4, 5 und 7“ ersetzt. Bei der Ände-
rung, die erst am 1. Januar 2016 in Kraft tritt, handelt es sich um eine Folgeänderung 
aufgrund der Änderung des Nummerngefüges des § 114 Absatz 1 SGB VII. 

Sechste Verordnung zur Änderung der Sozialversicher ungsentgeltverordnung 
vom 21. Oktober 2013 (Bundesgesetzblatt I Seite 387 1), Inkrafttreten: 1. Januar 
2014 

Die Werte für die Sachbezugsverordnung werden für das Jahr 2014 auf der Grundla-
ge der maßgebenden Verbraucherpreisentwicklung bis zum 30. Juni 2013 ange-
passt. 

Auf dieser Grundlage werden 

−  der Monatswert für die Verpflegung für 2014 im Rahmen der jährlichen Anpassung 
von 224 auf 229 Euro und 

der Wert für Unterkunft oder Mieten von 212 auf 216 Euro beziehungsweise von 
3,80 Euro je Quadratmeter auf 3,88 Euro je Quadratmeter und bei einfacher Ausstat-
tung von 3,10 Euro je Quadratmeter auf 3,17 Euro je Quadratmeter angehoben. 

In § 3 Absatz 1 der Sozialversicherungsentgeltverordnung wird in Satz 2 die Angabe 
„§ 8 Absatz 2 Satz 8“ durch die Angabe „§ 8 Absatz 2 Satz 10“ und in § 3 Absatz 1 
Satz 4 die Angabe „§ 8 Absatz 2 Satz 9“ durch die Angabe „§ 8 Absatz 2 Satz 11“ er-
setzt. Hierbei handelt um eine redaktionelle Anpassung an Änderungen des § 8 Ab-
satz 2 EStG durch Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe c des Gesetzes zur Änderung und 
Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekosten-
rechts vom 20. Februar 2013 (Bundesgesetzblatt I Seite 285). 
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Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2014 
(Sozialversicherungs- Rechengrößenverordnung 2014) vom 2. Dezember 2013 
(Bundesgesetzblatt I Seite 4038), Inkrafttreten: 1.  Januar 2014 

Durch die am 1. Januar 2014 in Kraft getretene Verordnung wurden 

−  die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt für das Jahr 
2012 in Höhe von 33 002 Euro und um das vorläufige Durchschnittsentgelt für das 
Jahr 2014 in Höhe von 34 857 Euro ergänzt, 

−  die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2014 mit 33 180 
Euro jährlich beziehungsweise 2 765 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 2014 mit 28 
140 Euro jährlich beziehungsweise 2 345 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2014 in der allgemeinen Rentenver-
sicherung mit 71 400 Euro jährlich beziehungsweise 5 950 Euro monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 87 600 Euro jährlich beziehungs-
weise 7 300 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI für den Zeit-
raum „1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014“ um die Jahresbeträge ergänzt, 

die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2014 in der allgemeinen Ren-
tenversicherung mit 60 000 Euro jährlich beziehungsweise 5 000 Euro monatlich und 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 73 800 Euro jährlich beziehungs-
weise 6 150 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB VI für den Zeit-
raum „1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014“ um die Jahresbeträge ergänzt und 

−  die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Umrechnungswert für das 
Jahr 2012 von 1,1785 und den vorläufigen Umrechnungswert für das Jahr 2014 
von 1,1873 ergänzt. 

Im Versorgungsausgleich wird die monatliche Bezugsgröße für die Feststellung eines 
geringen Ausgleichswerts (§ 18 Absatz 3 VersAusglG) sowie für die Prüfung der We-
sentlichkeitsgrenzen für eine Abänderung des Versorgungsausgleichs (§§ 51, 52 
VersAusglG, §§ 225, 226 FamFG) und bei den Anpassungsregelungen (§§ 33, 35 
VersAusglG) benötigt. Sie ist Grundlage für die Prüfung, ob eine wesentliche Ren-
tenkürzung vorliegt, bei der eine Anpassung in Betracht kommt. Die Beitragsbemes-
sungsgrenze ist die Höchstgrenze, bis zu der die externe Teilung eines Anrechts im 
Sinne des Betriebsrentengesetzes auf Verlangen des Versorgungsträgers zulässig 
ist (§§ 14, 17 VersAusglG). 

Außerdem errechnen sich aufgrund der Verordnung für Höchstverdiener die Hin-
zuverdienstgrenzen für die Altersrenten und die Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit ab dem 1. Januar 2014 neu. 

Bekanntmachung der Beitragssätze in der allgemeinen  Rentenversicherung 
und der knappschaftlichen Rentenversicherung für da s Jahr 2014 vom 19. De-
zember 2013 (Bundesgesetzblatt I Seite 4313) 

Mit dieser Bekanntmachung wird angekündigt, dass der Beitragssatz für das Jahr 
2014 weiterhin 18,9 Prozent in der allgemeinen Rentenversicherung und 25,1 Pro-
zent in der knappschaftlichen Rentenversicherung beträgt, und eine gesetzliche 
Festlegung in dieser Höhe in Aussicht gestellt. 
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Gesetzesänderungen 2014 

Allgemeine Entwicklung 

Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Vers orgungsausgleich in 
der Rentenversicherung vom 19.12.2013 (Bundesgesetz blatt I Seite 4314) 

In der Bekanntmachung der Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich 
sind die für das Jahr 2014 maßgebenden Werte veröffentlicht worden. Dies betrifft 
die Ermittlung der für Entgeltpunkte und für Entgeltpunkte (Ost) zu zahlenden Beiträ-
ge sowie die Umrechnungsfaktoren für die Ermittlung von Entgeltpunkten und Ent-
geltpunkten (Ost), die gezahlten Beiträgen entsprechen (§ 187 Absatz 3 Satz 2 und 
Absatz 3a SGB VI, § 281a Absatz 3 Satz 3 SGB VI; § 187a Absatz 3 SGB VI, § 76a 
Absatz 1 SGB VI).  

Die Umrechnungsfaktoren basieren auf vorläufigen Durchschnittsentgelten in den 
alten beziehungsweise neuen Bundesländern (§ 69 Absatz 2 Nummer 2 SGB VI, § 
281a Absatz 3 Sätze 1 und 2 SGB VI) und dem Beitragssatz der gesetzlichen Ren-
tenversicherung für das Jahr 2014. 

Gesetz zur Festsetzung der Beitragssätze in der ges etzlichen Rentenversiche-
rung für das Jahr 2014 (Beitragssatzgesetz 2014) vo m 26.3.2014 (Bundesge-
setzblatt I Seite 260), Inkrafttreten: 1.1.2014 

Der Beitragssatz beträgt für das Jahr 2014 in der allgemeine Rentenversicherung 
18,9 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 25,1 Prozent. 

Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der ge setzlichen Rentenversi-
cherung und in der Altersicherung der Landwirte zum  1. Juli 2014 (Rentenwert-
bestimmungsverordnung 2014 - RWBestV 2014) vom 16.6 .2014 (Bundesge-
setzblatt I Seite 746), Inkrafttreten: 1.7.2014 

§§ 1, 3 RWBestV 2014 

Mit der unter anderem auf den Verordnungsermächtigungen in § 69 Absatz 1 SGB 
VI, § 255b Absatz 1 SGB VI beruhenden Rentenwertbestimmungsverordnung 2014 
wurden zum 1.7.2014 der aktuelle Rentenwert um 1,67 Prozent und der aktuelle 
Rentenwert (Ost) um 2,53 Prozent erhöht. Der aktuelle Rentenwert beläuft sich seit-
dem auf 28,61 Euro (bisher 28,14 Euro); der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt seit-
dem 26,39 Euro (bisher 25,74 Euro). Während der Ausgleichsbedarf zum 1.7.2014 
vollständig abgebaut wurde, war der Ausgleichsbedarf (Ost) bereits zum 1.7.2012 
vollständig abgeschmolzen. Sowohl der Ausgleichsbedarf als auch der Ausgleichs-
bedarf (Ost) betragen 1,0000 (siehe §§ 68a, 255a Absatz 4 SGB VI). 

Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzli chen Rentenversicherung 
(RV-Leistungsverbesserungsgesetz) vom 23.6.2014 (Bu ndesgesetzblatt I Sei-
te 787), Inkrafttreten: 1.7.2014 

Artikel 1 Nummer 1a - Ergänzung des § 41 SGB VI 

Dem § 41 SGB VI wurde ein Satz 3 angefügt. Die Ergänzung regelt das Hinaus-
schieben eines bereits vereinbarten Zeitpunktes zur Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses über das Erreichen der Regelaltersgrenze hinaus. 

Artikel 1 - Nummer 3 - Änderung des § 56 Absatz 4 Nummer 3 SGB VI 

Die Regelung zum Anrechnungsausschluss für Kindererziehungszeiten nach § 56 
Absatz 4 Nummer 3 SGB VI wurde geändert. Eine Versorgung nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften (BeamtVG) oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtli-



Gesetzesänderungen 2014 

272  

chen Regelungen gilt nunmehr generell als systembezogen annähernd gleichwertig 
und führt daher immer zum Anrechnungsausschluss. 

Artikel 1 Nummern 2 und 9 - Änderung beziehungsweise Ergänzung 
der §§ 51, 244 SGB VI 

Nach der Vertrauensschutzregelung des § 77 Absatz 4 SGB VI verbleibt es für Ren-
ten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinterbliebenenrenten hinsichtlich der 
Bestimmung des Zugangsfaktors bei der bis zum 31.12.2007 geltenden Rechtslage, 
also einem Verminderungszeitraum vom vollendeten 60. bis zum vollendeten 
63. Lebensjahr, wenn Versicherte beziehungsweise verstorbene Versicherte 
40 Jahre mit bestimmten rentenrechtlichen Zeiten zurückgelegt haben. Im Über-
gangszeitraum von 2012 bis 2023 treten an die Stelle der geforderten 40 Jahre 
35 Jahre (§ 264d Satz 2 SGB VI). Aufgrund der Änderungen in den §§ 51, 244 
SGB VI sind für die Prüfung dieser Vertrauensschutzregelung bei einem Rentenbe-
ginn ab dem 1.7.2014 weitere Zeiten zu berücksichtigen. 

Artikel 1 Nummern 4 und 11 - Änderung beziehungsweise Aufhebung 
der §§ 59, 253a SGB VI 

Für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mit einem Rentenbeginn ab dem 
1.7.2014 ist der Zeitraum einer nach § 59 SGB VI anzurechnenden Zurechnungszeit 
bis zum vollendeten 62. Lebensjahr des Versicherten verlängert worden. Diese Leis-
tungsverbesserung gilt auch für Renten wegen Todes. 

§ 253a SGB VI ist zum 1.7.2014 aufgehoben worden. Die Vorschrift war durch 
Zeitablauf entbehrlich geworden. Sie regelte die schrittweise Verlängerung der anzu-
rechnenden Zurechnungszeit bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres des Versi-
cherten im Übergangszeitraum von 2001 bis 2003. 

Artikel 1 Nummer 5 - Ergänzung des § 73 SGB VI 

Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mit einem Rentenbeginn ab dem 
1.7.2014 werden im Rahmen der Gesamtleistungsbewertung Entgeltpunkte und die 
dazugehörigen Monate in den letzten vier Jahren bis zum Eintritt der hierfür maßge-
benden Minderung der Erwerbsfähigkeit nicht berücksichtigt, wenn das für den Ver-
sicherten günstiger ist. Damit wird sichergestellt, dass Einkommensminderungen in 
den letzten vier Jahren bis zum Eintritt der Erwerbsminderung den Wert der beitrags-
freien Zeiten, insbesondere der Zurechnungszeit, nicht verringern. 

Artikel 1 Nummer 8 - Einfügung des § 236b SGB VI 

Mit dem neuen § 236b SGB VI wurde eine befristete Sonderregelung zur Altersrente 
für besonders langjährig Versicherte für vor dem 1.1.1964 geborene Versicherte ge-
schaffen. Vor dem 1.1.1953 geborene Versicherte können diese Altersrente bereits 
mit 63 Jahren abschlagsfrei in Anspruch nehmen. Die Regelung ist am 1.7.2014 in 
Kraft getreten, so dass erst zu diesem Zeitpunkt die „Rente ab 63“ beginnen konnte. 

Für Versicherte der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1963 erhöht sich die Altersgrenze 
stufenweise in Zweimonatsschritten je Jahrgang auf 65 Jahre. Für den Geburtsjahr-
gang 1964 gilt als erster Jahrgang (wieder) die Altersgrenze von 65 Jahren. 

Artikel 1 - Nummer 10 - Änderung des § 249 Absatz 1 SGB VI 

Der Umfang der anzurechnenden Kindererziehungszeiten für vor dem 1.1.1992 ge-
borene Kinder wurde um zwölf weitere Kalendermonate für die Zeit vom 13. bis 24. 
Kalendermonat nach dem Monat der Geburt auf insgesamt 24 Kalendermonate er-
weitert.  



Gesetzesänderungen 2014 

 273 

Artikel 1 Nummern 13, 14, 15 - Änderungen beziehungsweise Neufas-
sung der §§ 295, 295a, 307d SGB VI 

§ 307d SGB VI ist in seiner Fassung ab 1.7.2014 Bestandteil der Regelungen zur 
Ausweitung der anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kin-
der (sogenannte „Mütterrente“). Während bei einem Rentenbeginn ab dem 1.7.2014 
die Kindererziehungszeit für vor 1992 geborene Kinder um zwölf Kalendermonate 
verlängert worden ist, werden bei Renten, auf die bereits am 30.6.2014 ein Anspruch 
bestand, für die vor 1992 geborenen Kinder ab dem 1.7.2014 Zuschläge an persönli-
chen Entgeltpunkten für Kindererziehung berücksichtigt. Die Berücksichtigung von 
Zuschlägen bei Bestandsrentnern erfolgte aus Gründen der Verwaltungsvereinfa-
chung, damit die Rentenversicherungsträger nicht etwa 9,5 Millionen Renten neu be-
rechnen mussten. 

Mit den Änderungen in den §§ 295, 295a SGB VI wurden die Kindererziehungs-
leistungen für vor dem 1.1.1921 geborene Mütter und für vor dem 1.1.1927 geborene 
Mütter im Beitrittsgebiet um die gleiche Höhe aufgestockt wie Renten mit Kinderer-
ziehungszeiten für vor dem 1.1.1992 geborene Kinder, auf die bereits am 30.6.2014 
ein Anspruch bestand. 

Artikel 1 Nummern 14a, 16 - Änderungen der §§ 302, 313 SGB VI 

In §§  302, 313 SGB VI wurde die Übergangsregelung für Bezieher einer Altersrente 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze, die Aufwandsentschädigungen aus bestimmten 
ehrenamtlichen Tätigkeiten erhalten, um zwei Jahre verlängert. 

Artikel 3 - Änderung des § 2 Absatz 1 Betriebsrentengesetz 

Die zeitlich befristete Sonderregelung, nach der für besonders langjährig Versicherte 
in der gesetzlichen Rentenversicherung ein abschlagsfreier Rentenbezug ab dem Al-
ter von 63 Jahren ermöglicht wird (§ 236b SGB VI), soll nicht für Betriebsrenten gel-
ten. Die Stärken der betrieblichen Altersversorgung liegen in betriebsbezogenen und 
passgenauen Versorgungslösungen. Eine Übertragung der als Übergangsregelung 
angelegten Sonderregelung würde diese Flexibilität einschränken, zu einer weiteren 
Verkomplizierung der Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersversorgung bei-
tragen und insbesondere für kleinere Betriebe zu einem unverhältnismäßigen Ver-
waltungs- und Kostenaufwand und damit zu geringerer Akzeptanz führen. 

Artikel 3a - Änderung des § 15h Altersteilzeitgesetz 

Mit der Übergangsregelung stellt der Gesetzgeber für Förderfälle nach dem Al-
tersteilzeitgesetz klar, dass Förderleistungen durch die Bundesagentur für Arbeit 
trotz eines Anspruchs auf eine ungeminderte Rente ab 63 Jahren weiterhin gezahlt 
werden. Damit werden Altersteilzeitarbeitsverhältnisse geschützt, die vor dem 
1.1.2010 im Vertrauen auf eine nach der damaligen Gesetzeslage uneingeschränkte 
Förderbarkeit bis zum vereinbarten Ende der Altersteilzeitarbeit begonnen wurden. 
Darüber hinaus setzt die Übergangsregelung ein Signal für die Vertragsparteien, 
dass auch unabhängig von der Förderung ein Vertrauensschutz für laufende Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisse gelten sollte. Altersteilzeitfälle sollten auch dann bis 
zum vereinbarten Ende laufen können, wenn in vertraglichen Vorschriften eine vor-
zeitige Beendigung der Altersteilzeit vorgesehen ist, sobald ein Anspruch auf eine 
ungeminderte Rente besteht. 
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Mit dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz erfolgten u.a. umfangreiche Änderun-
gen bei der Wartezeit von 45 Jahren für die Altersrente für besonders langjährig Ver-
sicherte. Nunmehr können grundsätzlich auch rentenrechtliche Zeiten mit Bezug von 
Arbeitslosengeld I sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch Zeiten mit freiwilli-
gen Beiträgen für die Wartezeit berücksichtigt werden. 

Des Weiteren werden für Mütter und Väter, deren Kinder vor dem 1.1.1992 gebo-
ren wurden, zusätzliche Zeiten der Kindererziehung berücksichtigt („Mütterrente“). 
Für Mütter und Väter mit einem Rentenbeginn ab dem 1.7.2014 wird die Kinderzie-
hungszeit für vor 1992 geborene Kinder um bis zu zwölf Kalendermonate verlängert 
(§ 249 SGB VI). Bestand am 30.6.2014 Anspruch auf eine Rente, wird diese ab 
1.7.2014 pauschal um einen Zuschlag in Höhe eines persönlichen Entgeltpunkts be-
ziehungsweise eines persönlichen Entgeltpunkts (Ost) aufgestockt (§ 307d SGB VI). 
Aus Sicht des Versorgungsausgleichs bewirkte die „Mütterrente“ eine Zunahme von 
Abänderungsanträgen zum Versorgungsausgleich von geschiedenen Ehegatten, die 
nicht von der Neuregelung profitieren konnten.  

Dreißigstes Gesetz zur Änderung des Abgeordnetenges etzes und Dreiund-
zwanzigstes Gesetz zur Änderung des Europaabgeordne tengesetzes vom 
11.7.2014 (Bundesgesetzblatt I Seite 906) 

Artikel 1 Nummer 9 - Änderung des § 29 Absatz 2 Abgeordnetengesetz 
(AbgG) 

Nach § 29 Absatz 2 Satz 2 AbgG in der Fassung bis 15.7.2014 ruhte eine Versicher-
tenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung neben einer Abgeordnetenent-
schädigung nach § 11 AbgG in Höhe von 80 Prozent, höchstens jedoch in Höhe der 
Abgeordnetenentschädigung. 

Aufgrund der Änderung des § 29 AbgG zum 16.7.2014 wird das Ruhen einer Ver-
sichertenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung seit August 2014 auf 
50 Prozent beschränkt. 

Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und  der Qualität in der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstruktur-  und Qualitäts-
Weiterentwicklungsgesetz – GKV-FQWG) vom 21. Juli 2 014 (Bundesgesetzblatt 
I Seite 1133) Inkrafttreten: 1.1.2015 

Artikel 1 Nummer 17 – Änderung des § 241 SGB V 

Der allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung, der auch für 
die Beitragsbemessung aus Renten maßgebend ist, wurde zum 1. Januar um 0,9 
Beitragssatzpunkte auf 14,6 Prozent gesenkt. 

Artikel 1 Nummern 18 und 24 – Neufassung des § 242 und Änderung 
des § 249a SGB V 

Zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbedarfs können die Krankenkassen vom 1. 
Januar 2014 an einen kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz festlegen. Die hier-
nach berechneten einkommensabhängigen Zusatzbeiträge sind von den Kranken-
kassenmitgliedern allein zu tragen. Der bisher in dem allgemeinen Beitragssatz ent-
haltene Beitragssatzanteil von 0,9 Prozentpunkten, der von den Krankenkassenmit-
gliedern allein zu tragen war, entfällt ab 1. Januar 2015 und geht im Ergebnis in den 
Zusatzbeiträgen auf. Bei der Tragung eines Beitragsanteils durch den Rentenversi-
cherungsträger von rechnerisch 7,3 Prozent der Rente verbleibt es. 
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Artikel 1 Nummer 28 – Änderung des § 255 SGB V 

Bei krankenversicherungspflichtigen Rentenberechtigten sind auch die kassenindivi-
duellen Zusatzbeiträge vom Rentenversicherungsträger bei der Rentenzahlung ein-
zubehalten und an den Gesundheitsfonds zu zahlen. 

Artikel 1 Nummer 41 – Anfügen des § 322 SGB V 

Für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 28. Februar 2015 ist für die Beitragsbemessung 
bei krankenversicherungspflichtigen Rentenberechtigten übergangsweise ein Ge-
samtbeitragssatz in Höhe von 15,5 Prozent maßgebend, von dem 0,9 Prozentpunkte 
als Zusatzbeitrag gelten. Die kassenindividuellen Zusatzbeitragssätze sind erst für 
die Zeit ab 1. März 2015 zu berücksichtigen.  

Artikel 4 Nummer 1 - Änderung des § 23 Absatz 1 SGB IV 

§ 23 Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben. Es handelt sich um eine Folgeregelung zur 
Aufhebung des Sozialausgleichsverfahrens (§ 242b a.F. SGB V). 

Artikel 4 Nummer 2 - Änderung des § 26 Absatz 4 SGB IV 

Dem § 26 SGB IV wurde Absatz 4 angefügt. Die Vorschrift betrifft Pflichten der Ein-
zugsstellen bei zu Unrecht gezahlten Beitragsanteilen über der Beitragsbemes-
sungsgrenze, die bei Mehrfachbeschäftigten anfallen. Obwohl § 26 SGB IV für alle 
Zweige der Sozialversicherung gilt, wird die Neuregelung grundsätzlich wohl keine 
Auswirkungen für die gesetzliche Rentenversicherung haben. 

Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe a - Änderung des § 28a Absatz 1 
SGB IV 

Die Meldepflichten der Arbeitgeber werden an das Verfahren bei Überschreitung der 
Beitragsbemessungsgrenzen bei Mehrfachbeschäftigung nach § 26 Absatz 4 SGB IV 
in der Folge der Aufhebung des Sozialausgleichsverfahrens (§ 242b a.F. SGB V) und 
damit der Monatsmeldungen angepasst. Absatz 4a regelt die dabei zu übermitteln-
den Inhalte. 

Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe b - Änderung des § 28a Absatz 4a 
SGB IV 

Die Meldepflichten der Arbeitgeber werden an das Verfahren bei Überschreitung der 
Beitragsbemessungsgrenzen bei Mehrfachbeschäftigung nach § 26 Absatz 4 SGB IV 
in der Folge der Aufhebung des Sozialausgleichsverfahrens (§ 242b a.F. SGB V) und 
damit der Monatsmeldungen angepasst. Absatz 4a regelt die dabei zu übermitteln-
den Inhalte. 

Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe c - Änderung des § 28a Absatz 13 
SGB IV 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Aufhebung des Sozialausgleichsverfah-
rens (§ 242b a.F. SGB V). 

Artikel 4 Nummer 4 - Änderung des § 28f Absatz 3 SGB IV 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Aufhebung des Sozialausgleichsverfah-
rens (§ 242b a.F. SGB V). 

Artikel 4 Nummer 5 - Änderung des § 28h Absatz 2a SGB IV 

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Aufhebung des Sozialausgleichsverfah-
rens (§ 242b a.F. SGB V). 



Gesetzesänderungen 2014 

276  

Artikel 5 Nummer 3 - Änderung des § 163 SGB VI 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Senkung des allgemeinen Beitragssat-
zes beziehungsweise zur Abschaffung des mitgliederbezogenen Beitragssatzanteils 
von 0,9 Prozentpunkten im SGB V. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz der ge-
setzlichen Krankenversicherung nach § 242a SGB V fließt – wie bisher der mitglie-
derbezogene Beitragssatzanteil von 0,9 Prozentpunkten – zukünftig in die Berech-
nung des Gesamtsozialversicherungsbeitragssatzes mit ein. 

Artikel 13 - Änderung des § 11b DEÜV 

Die Frist für die Abgabe der Meldungen bei Mehrfachbeschäftigung wird entspre-
chend den üblichen Meldefristen im DEÜV-Meldeverfahren festgelegt. Zudem wird 
die Vorschrift im Hinblick auf die Aufhebung des Sozialausgleichsverfahrens ange-
passt. 

Artikel 14 - Änderung des § 4 BVV 

Mit der Änderung werden die Tilgungsvorschriften an die Einführung prozentualer 
Zusatzbeiträge angepasst. Die Zusatzbeiträge nach § 242 SGB V werden den Ge-
samtsozialversicherungsbeiträgen insoweit gleichgestellt. 

Gesetz zur Stabilisierung des Künstlersozialabgabes atzes (Künstlersozialab-
gabestabilisierungsgesetz - KSAStabG) vom 30.7.2014  (Bundesgesetzblatt I 
Seite 1311), Inkrafttreten: 1.1.2015 

Artikel 1 Nummer 1 - Änderung des § 28p Absatz 1a SGB IV 

Satz 1 stellt klar, dass die Prüfung der Künstlersozialabgabe im Rahmen der Prüfung 
nach Absatz 1 erfolgt. Der neu eingefügte Satz 2 regelt den Umfang der Prüfpflicht 
teilweise neu. Arbeitgeber, bei denen die Abgabepflicht bereits festgestellt wurde 
oder künftig festgestellt wird und die daher zum Bestand der zur Abgabe verpflichte-
ten Arbeitgeber der Künstlersozialkasse gehören, werden in der Praxis künftig min-
destens alle vier Jahre geprüft. Derselbe Prüfturnus gilt für Arbeitgeber mit mehr als 
19 Beschäftigten. Von den Arbeitgebern mit weniger als 20 Beschäftigten wird ein 
Prüfkontingent von mindestens 40 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr zur Prü-
fung anstehenden Arbeitgeber geprüft. Im Hinblick auf die Bestimmung der Anzahl 
der Beschäftigten gilt der Begriff der Beschäftigung nach § 7 SGB IV. Der neu einge-
fügte Satz 3 stellt sicher, dass bei Arbeitgebern, die eine Betriebsstruktur mit Haupt- 
und Unterbetrieben mit jeweils eigener Betriebsnummer aufweisen, jeweils der Ar-
beitgeber insgesamt, d.h. Haupt- und Unterbetriebe, geprüft wird.  Die Träger der 
Rentenversicherung führen die Prüfung der Künstlersozialabgabe weiterhin als eige-
ne Aufgabe durch. Die Künstlersozialkasse kann abweichend von § 28p Absatz 1a 
SGB IV die Prüfung eines Arbeitgebers nach § 35 KSVG selbst durchführen. 

Artikel 1 Nummer 2 - Änderung des § 28p Absatz 1b SGB IV 

Mit dem neu eingefügten Absatz 1b wird die Zusammenarbeit der Rentenversiche-
rungsträger und der Künstlersozialkasse bei der Auswahl des Prüfkontingents für Ar-
beitgeber mit weniger als 20 Beschäftigten geregelt. 

Artikel 2 Nummer 2 - Änderung des § 24 Absatz 3 KSVG 

Das Tatbestandsmerkmal der nur gelegentlichen Auftragserteilung wird in wirtschaft-
licher und zeitlicher Hinsicht dahingehend konkretisiert, dass Aufträge nur gelegent-
lich erteilt werden, wenn die Summe der Entgelte der in einem Kalenderjahr erteilten 
Aufträge 450 Euro nicht übersteigt. Die Regelung des Absatz 2 Satz 2, wonach eine 
gelegentliche Erteilung von Aufträgen vorliegt, wenn in einem Kalenderjahr nicht 
mehr als drei Veranstaltungen mit künstlerischen oder publizistischen Werken oder 
Leistungen aufgeführt oder dargeboten werden, bleibt unberührt. Demnach kann sich 
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ein Unternehmen auch dann auf Absatz 2 Satz 2 berufen, wenn die Geringfügig-
keitsgrenze des Absatzes 3 Satz 1 überschritten ist. 

Artikel 2 Nummer 4 - Änderung des § 35 KSVG 

Die Neufassung beinhaltet Regelungen zur engen Zusammenarbeit und Abstimmung 
zwischen den Trägern der Rentenversicherung und der Künstlersozialkasse bei der 
Prüfung der Melde- und Abgabepflicht nach dem KSVG. Dazu ist eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe einzurichten. 

Artikel 2 Nummer 5 - Änderung des § 36 Absatz 3 KSVG 

Der Bußgeldrahmen für Verstöße gegen die Meldepflicht nach § 27 Absatz 1 Satz 1 
und die Auskunfts- oder Vorlagepflicht nach § 29 KSVG wird auf 50.000 Euro erhöht. 
Es erfolgt insoweit eine Angleichung an Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten 
des § 28 Satz 1 KSVG. 

Artikel 4 - Änderung des § 1 Absatz 1 KSVG-Beitragsüberwachungs-
verordnung 

Die Wörter „ohne Beschäftigte“ in Absatz 1 Satz 1 entfallen, da die Künstlersozial-
kasse künftig auch Prüfungen bei Arbeitgebern durchführt. Auf die Prüfungen der 
Künstlersozialkasse bei den Arbeitgebern finden die Vorschriften der KSVG-
Beitragsüberwachungsverordnung Anwendung. 

Artikel 5 Nummer 1 - Änderung des § 7 Beitragsverfahrensverordnung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Artikel 5 Nummer 2 - Änderung des § 14 Beitragsverfahrensverordnung 

Die Änderung schafft die Voraussetzung dafür, dass alle zweckdienlichen Informati-
onen zum Verfahrensstand hinsichtlich der Melde- und Abgabepflicht nach dem 
KSVG in der Datei nach § 28p Absatz 8 SGB IV gespeichert werden können. Im Wei-
teren kann in der Datei gespeichert werden, ob der Arbeitgeber die Bestätigung nach 
§ 28p Absatz 1b SGB IV abgegeben hat.  

Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie (Tarifautono miestärkungsgesetz) vom 
11.8.2014 (Bundesgesetzblatt I Seite 1348), Inkraft treten: 16.8.2014  

Artikel 1 - Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Min-
destlohngesetz - MiLoG) 

Die tariflich vereinbarten Branchenmindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz haben sich bewährt. Deshalb wird der Geltungsbereich des Arbeit-
nehmer- Entsendegesetzes über die bereits dort genannten Branchen hinaus für alle 
Branchen geöffnet. 

Artikel 7 Nummer 1 - Änderung des § 3a AÜG 

Die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass von Lohnuntergrenzenverordnungen für 
die Arbeitnehmerüberlassung ist inhaltlich weitgehend dem Vorbild der entsprechen-
den Ermächtigungsgrundlage in § 7 in Verbindung mit § 5 nachgebildet. Zur Vermei-
dung unbeabsichtigter Gegenschlüsse soll deshalb die in § 5 (Artikel 9 Nummer 4) 
vorgesehene Klarstellung zur Reichweite der Ermächtigungsgrundlage auch im Wort-
laut des § 3a nachvollzogen werden. Ferner wurde die Vorschrift redaktionell an die 
Änderung des § 7 angepasst. 

Artikel 7 Nummer 2 - Änderung des § 16 AÜG 

Die Aufnahme auch der nicht rechtzeitigen Zahlung des Mindeststundenentgelts er-
folgt klarstellend zur Vermeidung von unbeabsichtigten Gegenschlüssen im System 
der (branchenspezifischen) Mindestlöhne. Die Klarstellung hinsichtlich des Zeit-
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punkts für die Aufzeichnungspflicht des Arbeitgebers nach § 17c Absatz 1 (siehe 
nachfolgend zu Nummer 3) wird hier im entsprechenden Ordnungswidrigkeitentat-
bestand nachvollzogen. 

Artikel 7 Nummer 3 - Änderung des § 17c AÜG 

Parallel zu § 17 Absatz 1 des Mindestlohngesetzes und § 19 Absatz 1 des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes wird auch bei den Aufzeichnungspflichten nach dem Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz der Zeitpunkt gesetzlich konkretisiert, bis zu dem der 
Arbeitgeber spätestens seine Aufzeichnungspflicht zu erfüllen hat. Mit dem vorgese-
henen Zeitraum von längstens sieben Tagen wird zugleich den Erfordernissen einer 
effektiven Kontrolle als auch den Bedürfnissen der betrieblichen Praxis nach Flexibili-
tät Rechnung getragen. Ab diesem Zeitpunkt läuft auch die zweijährige Frist für die 
Aufbewahrung der Aufzeichnung. 

Artikel 7 Nummer 4 - Änderung des § 18 AÜG 

Auf die bisherige Spezialvorschrift über die Übermittlung personenbezogener Daten 
kann mit Blick auf § 479 StPO und Nummer 5 der Anordnung über die Mitteilungen in 
Zivilsachen verzichtet werden. Es handelt sich um eine terminologische Anpassung 
an § 2 Absatz 1 Nummer 4 Finanzverwaltungsgesetz. 

Artikel 7 Nummer 5 - Änderung des § 18a AÜG 

Auf die bisherige Spezialvorschrift über die Zustellung kann mit Blick auf § 17b Ab-
satz 1 Nummer 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und die allgemeinen Vorschriften 
über die Zustellung im Bußgeldverfahren (Zustellungsbevollmächtigter nach § 132 
StPO) verzichtet werden. 

Artikel 9 Nummer 3 - Einfügung des § 115 SGB IV 

Mit dieser Regelung wird für eine Übergangszeit vom 1.1.2015 bis zum 31.12.2018 
die für die Versicherungsfreiheit kurzfristiger Beschäftigungen und die für die Gering-
fügigkeit selbständiger Tätigkeiten maßgebende Zeitgrenze von zwei Monaten be-
ziehungsweise 50 Arbeitstagen innerhalb eines Kalenderjahres auf drei Monate be-
ziehungsweise 70 Arbeitstage erhöht. 

Artikel 13 - Änderung des § 8 Absatz 2 BVV 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns durch das Mindestlohngesetz. Die nach § 17 des Mindestlohngesetzes vorzu-
haltenden Unterlagen sind zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. 

Künstlersozialabgabe-Verordnung 2015 vom 8.9.2014 ( Bundesgesetzblatt I Sei-
te 1520), Inkrafttreten: 12.9.2014 

Der Vomhundertsatz der Künstlersozialabgabe wird für das Jahr 2015 auf 5,2 Pro-
zent festgesetzt. 

Zwanzigste Verordnung zur Anpassung des Bemessungsb etrages und von 
Geldleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (20 . KOV-
Anpassungsverordnung 2014 - 20. KOV-AnpV 2014) vom 23.9.2014 (Bundesge-
setzblatt I Seite 1533), Inkrafttreten: 1.7.2014 

Artikel 1 Nummer 3 - Änderung des § 31 BVG 

Die in § 31 Absatz 1 BVG enthaltenen Grundrentenbeträge und Alterserhöhungsbe-
träge wurden zum 1.7.2014 neu festgesetzt. Bei einem Zusammentreffen von Rente 
und Leistungen aus der Unfallversicherung im Sinne des § 93 SGB VI sind diese Be-
träge von der Verletztenrente aus der Unfallversicherung abzusetzen (§ 93 Absatz 2 
Nummer 2 Buchstabe a SGB VI). 
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Siebte Verordnung zur Änderung der Sozialversicheru ngsentgeltverordnung 
vom 24.11.2014 (Bundesgesetzblatt I Seite 1799), In krafttreten: 1.1.2015 

Die Sachbezugswerte werden für das Jahr 2015 auf der Grundlage der maßgeben-
den Verbraucherpreisentwicklung bis zum 30.6.2014 angepasst. 

Auf dieser Grundlage werden der Wert für Unterkunft oder Mieten von 221 auf 223 
Euro beziehungsweise von 3,88 Euro je Quadratmeter auf 3,92 Euro je Quadratme-
ter und bei einfacher Ausstattung von 3,17 Euro je Quadratmeter auf 3,20 Euro je 
Quadratmeter angehoben. 

Verordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörde n ach § 16 Absatz 6 des 
Mindestlohngesetzes (MiLoMeldStellV) vom 24.11.2014  (Bundesgesetzblatt I 
Seite 1823), Inkrafttreten: 1.1.2015 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der 
Tarifautonomie (Tarifautonomiestärkungsgesetz) vom 11.8.2014 (Bundesgesetzblatt 
I Seite 1348). 

Sechstes Gesetz zur Änderung des Verwaltungs-Vollst reckungsgesetzes vom 
25.11.2014 (Bundesgesetzblatt I Seite 1770), Inkraf ttreten: 29.11.2014 (Artikel 1 
Nummer 2) / 1.7.2014 (Artikel 1 Nummer 3) 

Artikel 1 Nummer 2 - Änderung des § 19 Absatz 2 VwVG 

Mit der Gesetzesänderung wird die Regelung über die Mahngebühr auf Euro-Beträge 
umgestellt. Ferner wird der seit 1970 nicht mehr angepasste Gebührenrahmen ak-
tualisiert. Dabei werden zur Erleichterung der Festsetzung im Einzelfall für die Mahn-
gebühr glatte Euro-Beträge vorgesehen. Die Mahngebühr beträgt künftig ein halbes 
Prozent des Mahnbetrages, mindestens jedoch 5 Euro und höchstens 150 Euro und 
ist auf volle Euro aufzurunden. 

Artikel 1 Nummer 3 - Einfügung des § 19a VwVG 

Für die Bundesfinanzverwaltung wird in Fällen der Vollstreckung von Forderungen 
bundesunmittelbarer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts die Mög-
lichkeit geschaffen, für jede ab dem 1.7.2014 übermittelte Vollstreckungsanordnung 
eine Vollstreckungspauschale zum Ausgleich der beim Vollstreckungsschuldner un-
einbringlichen Gebühren und Auslagen zu erheben. Die konkrete Höhe der Vollstre-
ckungspauschale, der Berechnungszeitraum, die Entstehung und die Fälligkeit der 
Vollstreckungspauschale, der Abrechnungszeitraum das Abrechnungsverfahren und 
die abrechnende Stelle werden entsprechend den Anforderungen des Bestimmt-
heitsgebotes nach Artikel 80 Absatz 1 Satz 2 GG durch Rechtsverordnung des Bun-
desministeriums der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales und dem Bundesministerium für Gesundheit bestimmt. Die Höhe 
der Vollstreckungspauschale ist in Abständen von drei Jahren zu überprüfen. Die 
Vollstreckungspauschale darf von den Anordnungsbehörden nicht auf den Vollstre-
ckungsschuldner abgewälzt werden.  

Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialv ersicherung für 2015 
(Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2015) v om 1.12.2014 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 1957), Inkrafttreten: 1.1.2015 

Durch die am 1.1.2015 in Kraft getretene Verordnung wurden 

−  die Anlage 1 zum SGB VI um das (endgültige) Durchschnittsentgelt für das Jahr 
2013 in Höhe von 33 659 Euro und um das vorläufige Durchschnittsentgelt für das 
Jahr 2015 in Höhe von 34 999 Euro ergänzt, 
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−  die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Absatz 1 SGB IV im Jahre 2015 mit 
34 020 Euro jährlich beziehungsweise 2 835 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Bezugsgröße (Ost) im Sinne des § 18 Absatz 2 SGB IV im Jahre 2015 mit 
28 980 Euro jährlich beziehungsweise 2 415 Euro monatlich bestimmt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2015 in der allgemeinen Rentenver-
sicherung mit 72 600 Euro jährlich beziehungsweise 6 050 Euro monatlich und in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 89 400 Euro jährlich beziehungs-
weise 7 450 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2 zum SGB VI für den Zeit-
raum „1.1.2015 bis 31.12.2015“ um die Jahresbeträge ergänzt, 

−  die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2015 in der allgemeinen Ren-
tenversicherung mit 62 400 Euro jährlich beziehungsweise 5 200 Euro monatlich 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung mit 76 200 Euro jährlich bezie-
hungsweise 6 350 Euro monatlich festgelegt und die Anlage 2a zum SGB VI für 
den Zeitraum „1.1.2015 bis 31.12.2015“ um die Jahresbeträge ergänzt und 

−  die Anlage 10 zum SGB VI (Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungs-
grundlagen des Beitrittsgebiets) um den endgültigen Umrechnungswert für das 
Jahr 2013 von 1,1762 und den vorläufigen Umrechnungswert für das Jahr 2015 
von 1,1717 ergänzt. 

Im Versorgungsausgleich wird die monatliche Bezugsgröße für die Feststellung eines 
geringen Ausgleichswerts (§ 18 Absatz 3 VersAusglG) sowie für die Prüfung der We-
sentlichkeitsgrenzen für eine Abänderung des Versorgungsausgleichs (§§ 51, 52 
VersAusglG, §§ 225, 226 FamFG) und bei den Anpassungsregelungen (§§ 33, 35 
VersAusglG) benötigt. Sie ist Grundlage für die Prüfung, ob eine wesentliche Ren-
tenkürzung vorliegt, bei der eine Anpassung in Betracht kommt. Die Beitragsbemes-
sungsgrenze ist die Höchstgrenze, bis zu der die externe Teilung eines Anrechts im 
Sinne des Betriebsrentengesetzes auf Verlangen des Versorgungsträgers zulässig 
ist (§§ 14, 17 VersAusglG). 

Außerdem errechnen sich aufgrund der Verordnung für Höchstverdiener die Hin-
zuverdienstgrenzen für die Altersrenten und die Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit ab dem 1.1.2015 neu. 

Verordnung über die Höhe und das Verfahren zur Erhe bung einer Vollstre-
ckungspauschale bei Inanspruchnahme von Behörden de r Bundesfinanzver-
waltung zur Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Ge ldforderungen (Vollstre-
ckungspauschalen-Verordnung - VollstrPV) vom 4.12.2 014 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 1996), Inkrafttreten: 13.12.2014 

§ 1 normiert die Höhe der Vollstreckungspauschale auf 9 Euro und bestimmt für die 
erstmalige Überprüfung der Höhe der Vollstreckungspauschale als Berechnungszeit-
raum die Zeitspanne zwischen dem 1.7.2014 und dem 31.12.2016.  

§ 2 regelt die Entstehung der Vollstreckungspauschale mit der Übermittlung der 
Vollstreckungsanordnung. Eine spätere Rücknahme der Vollstreckungsanordnung 
durch die jeweilige Anordnungsbehörde lässt die Entstehung unberührt. 
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§ 3 beinhaltet die Regelungen zum Abrechnungsverfahren. Das Bundesministeri-
um der Finanzen kann die Zuständigkeit der Abrechnung delegieren. Als Abrech-
nungsjahr gilt das Kalenderjahr. Die Methodik der genauen Ermittlung des Rech-
nungsbetrages sowie der Inhalt der Rechnung werden bestimmt. Die Rechnung ist 
bis zum 31.3. des dem Abrechnungszeitraum folgenden Jahres an die Anordnungs-
behörden zu versenden.  

§ 4 bestimmt die Fälligkeit dahingehend, dass der Rechnungsbetrag einen Monat 
nach Ablauf des Monats des Rechnungszugangs fällig wird. Dass die Entstehung 
und Fälligkeit des Rechnungsbetrages auseinanderfallen, ist die Folge eines - aus 
Gründen der Verwaltungsökonomie -jährlichen Abrechnungsverfahrens. 

Erstes Gesetz zur Stärkung der pflegerischen Versor gung und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (Erstes Pflegestärkungsgesetz  – PSG I) vom 17.12.2014 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2222), Inkrafttreten: 1. 1. 2014 

Artikel 1 Nummer 21 – Änderung des § 55 Absatz 1 Nummer 1 SGB XI 

Zum 1. Januar 2014 wurde der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung, der 
auch für die Beitragsbemessung aus Renten maßgeblich ist, um 0,3 Prozentpunkte 
erhöht. Der Beitragssatz beträgt für die Zeit ab 1. Januar 2015 bundeseinheitlich 2,35 
Prozent, bei Nichtvorliegen der Elterneigenschaft 2,6 Prozent. Für Personen mit ei-
ner Beihilfeberechtigung ist ein Beitragssatz von 1,175 Prozent beziehungsweise bei 
Nichtvorliegen der Elterneigenschaft von 1,425 Prozent maßgebend. 
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Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für das Jahr 2015 (Beitragssatzverordnung  2015 - BSV 2015) vom 
22.12.2014 (Bundesgesetzblatt I Seite 2396), Inkraf ttreten: 1.1.2015 

Der Beitragssatz beträgt für das Jahr 2015 in der allgemeinen Rentenversicherung 
18,7 Prozent und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 24,8 Prozent. 

Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pfle ge und Beruf vom 
23.12.2014 (Bundesgesetzblatt I Seite 2462), Inkraf ttreten: 1.1.2015 

Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe a - Änderung des § 7 Absatz 3 Satz 3 
SGB IV 

Mit dieser Regelung wird das Pflegeunterstützungsgeld dem Krankengeld gleichge-
stellt, das heißt, eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt gilt während des Bezugs 
von Pflegeunterstützungsgeld nicht als fortbestehend. 

Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe b - Änderung des § 7 Absatz 3 Satz 4 
SGB IV 

Mit der Änderung wird geregelt, dass für die neu in das PflegeZG aufgenommenen 
gesetzlichen Freistellungsansprüche (Begleitung in der letzten Lebensphase und 
Betreuung minderjähriger pflegebedürftiger naher Angehöriger) eine Beschäftigung 
gegen Arbeitsentgelt nicht als fortbestehend gilt. 

Artikel 6 Nummern 1 bis 5 – Änderungen der §§ 3, 166 Absatz 1 Num-
mer 2e und Nummer 2f SGB VI, § 170 Absatz 1 Nummer 2 SGB VI, § 
176 Absatz 1 und Absatz 2 SGB VI, § 191 Nummer 2 SGB VI 

Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf werden 
die Möglichkeiten, die das Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) und das Pflegezeitge-
setz (PflegeZG) für Pflegepersonen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
bieten, weiterentwickelt. Dazu gehört die Einführung eines Pflegeunterstützungsgel-
des als rentenversicherungspflichtige Entgeltersatzleistung für Beschäftigte während 
der bis zu zehn Arbeitstage dauernden kurzzeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 
PflegeZG, die erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
einer akut auftretenden Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren 
oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Als monatliche bei-
tragspflichtige Einnahme werden 80 Prozent des während der Freistellung ausgefal-
lenen laufenden Arbeitsentgelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen 
Rentenversicherung zugrunde gelegt. Das Pflegeunterstützungsgeld ist bei einer 
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung als Hinzuverdienst zu berücksichtigen. 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Vie rten Buches Sozialge-
setzbuch und anderer Gesetze (5. SGB IV-ÄndG) 

Der Gesetzentwurf sieht eine Anpassung des Waisenrentenrechts bei der Ableistung 
eines Freiwilligendienstes an das Kindergeldrecht vor. Gleichzeitig soll bei Waisen-
renten die Einkommensanrechnung entfallen. Weiterhin sollen Regelungen eingefügt 
werden, die es den Rentenversicherungsträgern unabhängig von einer gerichtlichen 
Todesfeststellung nach dem Verschollenheitsgesetz ermöglichen, den mutmaßlichen 
Todeszeitpunkt von verschollenen Versicherte festzustellen und die Rentenzahlung 
an den Versicherten zu beenden.  

 


